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Begrüßung 
Günter Ermisch 

Ich darf Sie zu der diesjährigen Arbeitstagung des Bundes
kriminalamtes herzlich willkommen heißen. Mit großer 
Freude begrüßen wir in unserer Mitte den Bundesminister 
des Innern Herrn Gerhart RudolfBaum, dessen Anwesen
heit gerade bei dieser Tagung wir als ein Zeichen seines 
Engagements zum Thema der Tagung »Möglichkeiten 
und Grenzen der Fahndung« sehen. Die Wahl gerade die
ses hochaktuellen Themas zeigt, daß die Polizei die öffent
liche und wissenschaftliche Diskussion zugleich hierzu 
bewußt sucht. 

Die letzte Arbeitstagung des Bundeskriminalamts zu Fra
gen der Fahndung fand im März 1970 statt. In seiner Eröff
nungsansprache kündigte der damalige Bundesinnenmi
nister Genseher an, die Elektronik in den Dienst der Fahn
dung zu stellen. Am 28. Januar 1972 billigte die Ständige 
Konferenz der Innenminister und -senatoren das Konzept 
des Bundesinnenministers und legte es dem Aufbau des 
polizeilichen elektronischen Informationssystems INPOL 
zugrunde. Bereits im November 1972 konnte dieses bun
desweite Verbundsystem in praktischer Anwendung auf 
dem Frankfurter Flughafen der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. In diesen Tagen wurde der Anschluß des 1700. 
Terminals vollzogen. 

In sieben Jahren gelang es, die durchschnittliche Fahn
dungsdauer nach flüchtigen Straftätern von früher mehre
ren Wochen auf Tage zu senken. Die Zahl der mit Haftbe
fehl gesuchten Personen wurde von über 100000 auf nun
mehr 40000 zurückgeführt. Ebenso drastisch ist der Rück
gang der Zahl der entwendeten Kraftfahrzeuge von 85000 
aufknapp über 40000. Die im Aufbau befindliche Anwen
dung der Daktyloskopie läßt eine beträchtliche Steigerung 
der Aufklärungsrate an Tatorten bei hinterlassenen Fin
gerspuren erwarten. Gewiß als Ergebnis der koordinierten 

Anstrengungen von Bund und Ländern flachen die früher 
bedrohlichen jährlichen Verbrechenszuwachsraten deut
lich ab. 
Die diesjährige Arbeitstagung will in vorurteilsfreier Dis
kussion die Möglichkeiten der Entwicklung aufzeigen, vor 
allem aber die Grenzen abstecken, die den Anforderun
gen der Zeit und dem gewachsenen und geschärften Ver
fassungsverständnis entsprechen. Daß die Polizei sich die
ser Grenzen stets bewußt gewesen ist, zeigt das umfas
sende System selbstgesetzter Sicherungsregeln zugunsten 
des Bürgers, lange bevor es Datenschutzgesetze in der 
Bundesrepublik gegeben hat. Daß diese Regeln auch kriti
scher Würdigung im Lichte des heutigen Datenschutzes 
standhalten, hat die stimmungsgeladene Diskussion des 
Frühjahrs belegt. 

Einem flüchtigen Betrachter mag es bei den Tagungsthe
men um vorwiegend technische Fragen gehen. Ein kurzes 
Nachsinnen offenbart indessen, daß sich hinter ihnen tief
greifende und weitreichende gesellschaftliche Probleme 
verbergen. Polizeiliche Fragen widerspiegeln stets die 
gesellschaftlichen Probleme der Zeit. Wrr alle hoffen, daß 
diese Tagung ihre Lösung näherrückt. Ich wünsche Ihnen 
anregende und interessante Stunden und eine gute Zeit. 

Ermiseh, Günter, Dr. jur. 

Vizepräsident des BKA seit 1.1. 1979. Bis zum Eintritt in das BKA Mini
sterialdirigent im Bundesministerium des Innern und zuständig für Haus
haltsfragen des Bundesministeriums des Innern einseh!. des gesamten 
Sieherheitsbereiehs; Mitherausgeber eines Kommentars zur Bundes
haushaltsordnung. 

6200 Wiesbaden, Thaerstraße 11 
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Eröffnungsansprache 
Gerhart Rudolf Baum 

Ich freue mich, heute zum zweiten Mal die jährliche 
Arbeitsstagung im Bundeskriminalarrit eröffnen zu kön
nen. Dieser bereits traditionellen Verpflichtung des Bun
desinnenministers komme ich gern nach; es ist sinnvoll 
und nützlich, wenn erfahrene Praktiker und Wissenschaft
ler aus dem In- und Ausland gemeinsam grundsätzliche 
Fragen der Verbrechensbekämpfung angehen. Dies 
haben die bisherigen Arbeitstagungen bewiesen. 

Das Bundeskriminalamt hat trotz seiner starken Belastung 
auch in diesem Jahr die nicht unbeträchtliche Vorarbeit 
für diese Tagung auf sich genommen. Ich danke allen, die 
dabei mitgeholfen haben. 

Mit dem Thema »Fahndung« hat sich eine Arbeitstagung 
bereits vor beinahe zehn Jahren beschäftigt. Der damalige 
Bundesinnenminister, Hans-Dietrich Genscher, hatte die 
Frage aufgeworfen, ob die Fahndung noch mit den mo
demen technischen Möglichkeiten in Einklang stehe. Das 
von ihm angekündigte und von Präsident Dr. Herold 
geschaffene kriminalpolizeiliche Informations- und Aus
kunftssystem ist heute unverzichtbarer Bestandteil poli
zeilicher Arbeit. Es ist Ausdruck erfolgreicher Z usammen
arbeit der Polizeien des Bundes und der Länder. 

Auch heute gilt: Die technische Entwicklung im Bereich 
der Informationstechnologie muß in den Dienst der inne
ren Sicherheit gestellt werden. Daran gibt es keinen Zwei
fel. Die Einführung des fälschungssicheren Ausweises und 
der Ausbau des polizeilichen Informationssystems sind 
sicherheitspolitisch unverzichtbar. Das INPOL-Konzept
daran hat sich nichts geändert - brauchen wir. 

Auf so wirkungsvolle Instrumente können wir im Inter
esse der Sicherheit der Bürger nicht verzichten. Sie haben 
Anspruch auf wirksamen Schutz gegen eine Kriminalität, 
die sich ebenfalls moderner Technik bedient. 

Durch ein System »rechts staatlicher Eingrenzungen« 
müssen wir aber dafür Sorge tragen, daß trotz Effektivitäts
verbesserungen bei der Verbrechensbekämpfung die 
Balance von Freiheit und Sicherheit nicht zu Lasten der 
Freiheit des Bürgers verlorengeht. 

Die fortschreitenden technischen Möglichkeiten werfen 
die Frage auf: Wo liegen die von unserer verfassungsrecht
lichen Wertordnung gesetzten Grenzen bei der Ausschöp-

fung der uns heute von der Technik angebotenen weitge
spannten Fahndungsmöglichkeiten? Die »Fahndung« als 
kriminaltaktische Maßnahme zeigt deutlich das Span
nungsfeld polizeilicher Eingriffsmaßnahmen zwischen 
Sicherheitsgewinn einerseits und Wahrung der Persön
lichkeitsrechte andererseits. Grundlage jeder Fahndung 
sind Informationen. Informationen auch über den Bürger, 
die gesamme~t, gespeichert und verarbeitet werden. Das 
ist im Grunde nichts Neues. 
Erst das Wissen, daß durch die modemen Informations
technologien die prinzipiell unbegrenzte Informations
speicherung und Informationszusammenftihrung ermög
licht wird, gibt dieser Erkenntnis eine neue Dimension. 
Die Effektivität staatlichen Handeins ist wichtig, aber die 
Effektivität im Rechtsstaat mißt sich vor allem an der tat
sächlichen Gewährleistung der Grundrechte des einzel
nen. 

Es wäre falsch, die Frage, ob wirklich nur das zwingend Er
forderliche geschieht, bereits als Vorwurf gegegenüber der 
Polizei anzusehen. Diese Frage wird auch an andere Stel
len gerichtet, die sich mit der Informationsverarbeitung 
personenbezogener Daten befassen. Diese Frage ist auch 
Ausdruck der weit verbreiteten Angst vor der Bürokrati
sierung unserer Gesellschaft, vor dem Hineinwachsen des 
Staates in viele Lebensbereiche. Die Mitte dieses Jahres 
über die Dateien der Sicherheitsbehörden geftihrte Dis
kussion ist vor diesem Hintergrund zu sehen. 

Der Bericht über die Dateien und Karteien im BKA ent
hält keine Feststellungen über objektiv rechtwidrige Zu-

Baum, Gerhart Rudolf 

Bundesminister des Innern (seit Juni 1978); 1961 Rechtsanwalt in Köln; 
1962-1972 Mitglied der Geschäftsführung der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände und stellvertr. Leiter der Abteilung für 
internationale Sozialpolitik in Köln; 1969-1973 Mitglied des Rates der 
Stadt Köln; ab 1972 Mitglied des Deutschen Bundestages; 1972-1978 
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern. Ver
schiedene leitende Positionen in der FDP; seit 1966 Mitglied des Landes
vorstandes Nordrhein-Westfalen und des Bundesvorstandes; Vorsitzen
der der Medienkommission und stellvertr. Vorsitzender der Programm
kommission. 
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stände im Bundeskriminalamt, geschweige denn Vor
würfe gegen das Bundeskriminalamt, das ja nur nach Vor
schriften und Richtlinien arbeitet, die ihm Parlamente und 
Innenminister gegeben haben. 
Ziel des Berichtes ist, einen Beitrag für die Fortentwick
lung eines bereichsspezifischen Datenschutzes im Sicher
heitsbereich zu leisten. 
Die fortschreitenden technischen Möglichkeiten werden 
uns immer wieder dazu zwingen, unsere Position zu über
denken. Karl Popper, ein Philosoph, der s~cQ:~llf:Gfl}~s,op~; •. 
ders praxisnahes Denken auszeichnet, hat jüngSt ari' (He •. 
allgemeine Regel erinnert, »daß alle unsere Handlungen····: , ..... , 
unbeabsichtigte und nicht vorhersehbare Konsequenzen 
haben«. Es ist deshalb kein Vorwurf mit der Feststellung 
verbunden, daß wir - ich schließe mich ausdrücklich mit 
ein - nicht bereits vor einem Jahrzehnt alle Gefahren 
übersehen haben, die mit der Nutzung der Informations
technologie verbunden sind. 
Die Polizei braucht das Vertrauen der Bürger. Ohne eine 
off~!l~ Piskussi9nwirdes ~b~r eineIl dauerh~ften, ~ns,~~ 
d~f.ßUrg~rüber diy' Atb~it: urtseret Sicherheit$b~h?rdeh 
~c~igehen. Ti,~rtsvaret1z\ifi~{)ffeijli~it :Mac~en <tas' Staat
tlclj~ .Haride~~ ·fiit.cien·t\Ürg~r'~e:istehb~F .. 1tafisPttreriZUtid 
Öfte·i1h,eit. siritfdeSh~bWe:Sehtlic~~';E.t~n1~ntef d~sRee~ts~ 
~,~~~~~; .. ~!rr~;.lqit!~,.;4i~ .. :4~~~ut~~~el~?; .. d!~.·A..~·~~ :-~et.·r9U: 
ze1 zu.lämnen.konnenwlf.urts·Jr'LChttelsten: .... ··,,·,·· , ..... 

:: ". ·~r:.~; :;:.~ ::~:: '.<:.~ : .:.?: :,"; /~", ;::.: ;': ,~,: ;",1' ~:' f :";':~;::}~: (':; ;~! ".~: :-)": ::~: i :': ,,:,.J: "'~: ~:: :"" ,; .... 
~~t~~n~ ,is~.~~.i4t1i~e~'~pg~\Y9~eo:e.s·;-U #~114~r:Axb~it 
der Polizei sowohl im Lob als ~HCq(.,\n.~r1}(~ti~per.ell-~-
~i~~:, HP.q .~rfol~r~~ch~ E4is'a~z' ,d~r '. Angehqngen '. de~ 
S~9ne,~h.~~~~Reh9,~~~n/ye,z:~ie~ :: iyi,~l*~ht: ,1\~~t~~rn@g~ 
~~iI?;'~e~lise:lb4d. ~i~c~~il ~o~~s.c~~eQglic1;le~.~~J) und 
qp~r,~9.~~n.~r,'Igitik.:N.iit.~(t'~tijäJt.·aW.PQll~l.··aücb.die 
Wttu,!~ d~s ~tit~ef~(~lft:4i~:.si~~~~Wi~:~~~,ist.: pieintlie~ 
s~~ r~g~~.voigesehe·n~ .p-örterupg' 'der *ognchkeit~ri 
~~~~eä~~i~:I~~w.~~ri~?·~i~~ :'!Hf:·~i~~~.~~FhHE~* 
E:ip.~~e~~ntlichys .~rg~b:ms .' d~r Arbe~ts4igl1?gjn; '1v1ä~? 
J~7Q'~~r. '4~s~s~~~ .. #m:dt~.tiqtw~n~igk~it;:~~n~ppaten
v~tQ~li~: .iWi~cheri.d~~·rölizeihe~ördeh 'de's BU~tles' uhd 
lt~r'~~9~~~' rriit. ~l~.i<?li~i~etp,· .tlir~1<tenl Z'ugptiai1zustre~ 
b:eh: 'Ziehen wIr ni,ich:temBllani; .',' ... 
l 'i ','i.) ,:,': ):.~~ '/,(.~,:,: :. ';,j:::,':: ~ ':"':,··::.:· .. ;~·',i:i.'~~::(': ~·:'·t:;:) ~ 

BDre.its; im ; Herbst !1~72 bega;tm:die· Realisierungsphase 
Y;On~INPQL, ;'Zunäbhstnu Bereich,der;Persooenfahndung. 
AlB': w,esentliche,:Weite't'e, ·BausteÜle::sind: die: num.erische 
SächfuhridUQg;; dieHaftdatei undalierDaktylaskopie,hin· 
zugekommenr: .IhneQ;brnllChJ~; Hch; ~deil Nutzen, dieses 
~y~,tff11J.~;:ll~q ~i.~.4am.it i~P;~~Cl}~p}~rf'()~ß~ pid1~ ll~h~r dar,: 
~\l~t~Mep:.; ",~~p,bfmS~~' .j$,~l1er.a~;niFh,i.~ ~ei:i, 9a.ß 
wir den Grundgedanken dieses Systems, nämlich j"edem 
Beamten die für die Erfüllung seiner Aufgaben benötigten 
QQliz~mcbt}l;tJnfQrmatjQJlenjn.kürzester Zeit zurVerfü~ 
gung zu stellen, noch nicht voll verwirklicht haben. Eine 
INPOL-Neukonzeption steht bevor. Die Innenminsterdes 
II ~ll.des .. ; ~9d .~er. 1,~n4~J:. \V~r~t!n . in K,\ir~e,. vor1:>ereitet 
~ürc4iriten~iv~ QntePH,lCQungen. des Bundesknnimalain" 
tes~ die· notwendigen Beschlüsse faSsen: 

Pa6ei"heSt~ht~wis(;h~u. aUel1B~teUigten Üb~J:ein~tim~ 
mu~g?daß e8;\Ved~ Ziel noch Möglichkeit ist, durch die
S~~}mQnrt~ti911s~y~ty1:tl' die . ~bsoltlte . Sicherheit zu errei
Ch~n.fJJie Jnensl:;hliChen .. I)inge . gestatten. keine absolute 
Sicherheit. 

Wer den Bürger zum ~1~~Jje1~Hl~elrt:ylttt;~}~g1)j~kt:.;~~lgl ~rr 
giebigen und 
würde letztlich die Fre~ibe~it1~u'; 
von Ihnen will das. 
die auf dieser Arbelit$tagllrlg:bjehlltndelt 
zeigt dies deutlich. Es we:rdelln.jchtl 
schen Möglichkeiten ....... ,', •. ·"12 •••• ·"· ... ;, 

rechtlichen Grenzen bellandel~t 
das angekündigte Ke'rel'ltO;eSJ~l 
.l?~tenschutz, Herrn 

.·dieSß .grundsätzlichen .I''l.U;'·U.diUJ 

In dem Gesetzentwurf zur Einführung eines fälschungs
sicheren Personalausweises und dem Entwurf eines Mel
derechtsrahmengesetzes haben wir Beispiele für die Ent
wicldLmg datenschutzq~entierter Gesetze.im Sicherheits
beriHch '. ge~ ben: Der: ··neue . Personalausweis' wird fM. 
stHungsSieh~.rer.ut1dvetfruschlmsssitheter· ms:<iet :bishe~ 
rigesein.Dies wird diepdlizeilicheArbeit erleichtb°It.· 

Ei. spn~berauchmi.td~Ir~rfQrd~tli~heq· reshts$tlliitliclieri 
~jFli~~~~.epyerseh~l1.W~rd~n: ......... " .', :.": <' 
; ..... : Der. sog~nannte .»Sp.etrVetmerk«,derursPfÜnglicb:als 

Beitrag'zUr Bekämpfyng ,des Terrorismus vorgesehen 
.. '.' war~~oll. als Jlrut9gent,essrner .Einsriff in .qi~ r~rsöA-

..... :)icpk.ei~r~cb~:eni!~lle~.· ........ ' .. '.' ..... . 
',~, Tm! iO~$~tz .. soU &u:sd~Micl1"f~stge~chriell~n ~w:~rd~n" 

daß der Personalausweis keineverscWüsseltenAn.,. 
; ... g~8ell j,ip,pr<ii~ .~f~&9tld~s.Illll~per~ ~~t~lien d~~'iWY 
, so. die ~mfüh;D!oge.ille~ P~r~openketinieich~ns Qurch 
Q,i~»H4itediir.« i.u verhindem. '. ' . .... 

" .. , : , ;, " . ..' . " : ' ,~( .. :: ,_:: .: ':.; ;.,..-,' ", 

·7 : EewirQn\<iAt;zu, ~iJler~ntra.l.enDatei ÜQ~J::perS9fil~n.
'.:~.' b~zogeJW,.Daten·.füh,renjw:~(,leltbßimB"n4,·J;locii'~~i 

~den Läp,dern.: . 
Der Ge~etzeiltwurfzut; EiritUhrtlhg ;tlesrieaeh;Pers6rtal~ 
alisw~ises· iS!t!iri Beweisd~für, daßeiri MehrarrSiCherheit 
bel' gleichzeitiger Wahrung der Freiheit.· des Bürgers .yet
wirklichPwerdehikanrt . Auch dei- Entwurf des 'Melde:. 
rechtsrahmellgesetzes'zeigt, . daß, eine Verbesserung des 
bisher) dandesrechtlich ;: ;zersplitterten; .:Melderechts b~j 
.gleichzeitiger, ~ -B.ea~tung der)Erfordernisse~~ des llat~n~ 
schutzes erreichbar ist~ ;' 'ß" . 

Die· p61izeilichert BedütfrtissekdrirtterfdabeivoU beriict:o. 
siChtigt··we~deri.basgilt;1iuc?fur'die .tjeabsichtigte Neu;. 
fassung des §35des SoziaIgesetzbuöhes. . 

Auch di~'i\rrt~shilfooiskussidn;ist zum:großenTeil1~irie 
:DiskUssion über 'die Grenzetl der»ItIformalionshilfekurtd 
eine ·Dat~rrSchittzdiskussiOrt.·· flldieserrechtlich. '>>offenen 
Flanke« des Datenschutzesirii Sicllerheitsbereich werden 
wir:9is Jab~sertdegtößereKlarheit haben .. Dieeing~nol
ten.Ptofessoren.,Gutachte:n liegenbeteits vor und werden 
ausgewertet: 
Es darf; wotauf~rich·Präsidettt Dr. Herold wiederholt hin~ 
gewiesen hat, keine unZulässige ·Venrtischllng von nach
richtendiensilichemund polizeilichem . Bel'eich geben .. 
UnserVerfassungsverständnisgeht von efuet klaren'Tren
nutigans: Danach hatderVerfassungsschutz keineexeku~ 



tiven Befugnisse. Das heiß natürlich auch, daß der Verfas
sungsschutz auf Amtshilfe angewiesen ist. Aber es bedeu
tet - und hier liegt der Akzent - vor allem, daß dies nur 
auf rechtlich gesicherter Grundlage und in engen rechtli
chen Grenzen geschehen kann. Die Amtshilfe muß die 
Ausnahme, nicht die zum Überspielen der exekutiven 
Trennung führende Regel sein. 

Dies ist auch der Grundsatz für die jetzt vom Bundeskrimi
nalamt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz einge
leiteten Maßnahmen zur Trennung des direkten Informa
tionsverbundes. Der unmittelbare Zugriff des BfV auf 
INPOL-Bestände ist bereits in den letzten Tagen aufgeho
ben worden. Auch bei dieser Trennung muß aber umsich
tig vorgegangen werden, damit nicht unvertretbare Sicher
heitslücken entstehen. 

Jedenfalls gilt: Die Beamten der Polizei, wo immer sie tätig 
sind, haben einen Anspruch darauf, daß ihnen ein recht
lich klarer Rahmen vorgegeben wird. Rechtliche Unklar
heiten dürfen nicht auf dem Rücken der Sicherheitsbehör
den ausgetragen werden. 

Ich habe schon bei meiner Eröffnungsansprache im ver
gangenen Jahr auf die beunruhigende Entwicklung des 
Drogenmißbrauchs hingewiesen. Die Bekämpfung der 
Rauschgiftkriminalität hat den gleichen Stellenwert wie 
die Bekämpfung des Terrorismus. Wir müssen beiden Kri
minalitätsarten mit dem 'gleichen Engagement und Ideen
reichtum entgegentreten. Wir müssen prüfen, ob nicht die 
Eigenart der Rauschgiftkriminalität, ob diese besondere 
Kriminalitätsform nicht weitere spezifische Fahndungs
methoden erfordert. 

Ohne den erfahrenen Fachleuten vorgreifen zu wollen, las
sen Sie mich nur zwei Fragen stellen: 

- Warum eigentlich wird das in der Terrorismusbe
kämpfung und auch sonst in der Kriminalitätsbekämp
fung erfolgreich eingesetzte Rechtsinstitut der Aus
lobung nicht stärker in die Rauschgiftfahndung einbe
zogen? 

- Welche weiteren Möglichkeiten bestehen, die Fahn
dung an unseren Grenzen und vor unseren Grenzen 
noch weiter zu verstärken? 

Wir müssen mit der Bekämpfung soweit irgend möglich 
bereits vor unseren Grenzen ansetzen. Ich bin überzeugt 
von der Notwendigkeit, daß nur in internationaler Zu
sammenarbeit mit den Herkunfts-, Transit- und den glei
chermaßen vom Rauschgiftmißbrauch betroffenen Län
dern eine wirklich durchgreifende Bekämpfung des Dro
genangebots möglich ist. 

Dem Bundeskriminalamt fällt hierbei die aus den Erfah
rungen der letzten Monate bedeutsame Aufgabe des 
Informationsverbundes und der Zusammenführung aller 
Einzelerkenntnisse zu. Neben internationalen Maßnah
men zur Verringerung des Anbaues müssen wir insbeson
dere die Transitländer für vermehrte Anstrengungen 
gewinnen und sie dabei unterstützen. 

Der Hauptzufluß erfolgt auf der Balkanroute. Die Zusam
menarbeit mit den betreffenden Ländern ist zwar gut. 
Trotzdem müssen wir ständig prüfen, wie noch stärkere 

Barrieren vor unseren Grenzen aufgebaut werden kön
nen. Dazu gehören auch Einwirkungen auf Regierungs
ebene. Bei meinem kürzlichen Besuch in Jugoslawien war 
die Rauschgiftbekämpfung daher wichtiges Thema der 
Erörterungen mit dem jugoslawischen Innenminister. 
Weitere Verhandlungen auf Regierungsebene mit ande
ren Staaten werden sich anschließen. Es muß allgemeines 
Bewußtsein werden, daß, wenn wir nicht gemeinsam 
unsere Anstrengungen verstärken, auf die Dauer kein 
Staat dieser Seuche entgeht. 

Einen Beitrag zur Bekämpfung des Rauschgiftmißbrauchs 
soll auch der vom Bundeskabinett am 31. Oktober ver
abschiedete Regierungsentwurf zur Neuordnung des Be
täubungsmittelrechts leisten. Es wird u. a. die rechtliche 
Möglichkeit schaffen, den Bundesgrenzschutz stärker als 
bisher in die Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs 
an der Grenze einzuschalten. 
Alle an der Grenze eingesetzten Kräfte müssen über aus
reichende gesetzliche Grundlagen für die Bekämpfung der 
Rauschgiftkriminalität verfügen. Künftig wird neben dem 
Zoll, dem die Hauptaufgabe bei der Verhinderung der ille
galen Rauschgifteinfuhr obliegt, auch der Bundesgrenz
schutz nach einvernehmlichen Absprachen mit dem Zoll 
voll eingesetzt werden können. Es dürfen keine Lücken 
entstehen. 

In diesem Zusammenhang erkläre ich nochmals ausdrück
lich, daß eine Änderung des BKA-Gesetzes mit dem Ziel, 
dem BKA seine originären Zuständigkeiten bei der 
Bekämpfung des international organisierten Rauschgift
handels zu nehmen, nicht in Betracht kommt. Die Erfolge 
der letzten Zeit zeigen die Notwendigkeit dieser Aufga
benzuweisung deutlich. 

Auch die Strategien zur Verhinderung des Terrorismus 
beschränken sich nicht auf polizeiliche Maßnahmen. Die 
Unterstützung der Terroristen durch das Ausland einzu
dämmen war und ist das Ziel einer Reihe von Auslands
kontakten, die Präsident Dr. Herold und ich angeknüpft 
haben. 

Ich meine, wenn es um die innere Sicherheit der Bundes
republik Deutschland geht, dürfen wir keine Kontakte 
scheuen, die auch nur die geringste Chance bieten, der ter
roristischen Gefahr zu begegnen. 

Ich bin zuversichtlich, daß die nun beginnende Arbeits
tagung, die die wesentlichen Aspekte der polizeilichen 
Fahndung in der Konfliktzone Sicherheit und Freiheit zur 
Diskussion stellt, uns ein gutes Stück in dem Bemühen 
weiterbringt, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem 
Informationsbedürfnis der Polizei und den garantierten 
Freiheitsrechten der Bürger zu sichern. 

Ich hoffe aber auch, daß sich Anregungen für noch weiter 
verbesserte Fahndungsmethoden ergeben. Die Sicherheit 
unserer Bürger verlangt eine leistungsstarke, vom Ver
trauen der Bürger getragene Polizei. 

Vergessen wir dabei aber nie, daß auch im Sicherheits
bereich wir nicht den Institutionen, sondern den in ihnen 
handelnden Personen, hier den einzelnen Polizeibeamten, 
zu danken haben. Denn sie tun ihre Pflicht mit Engage
ment, Ideenreichtum und Aufopferung. Ich danke Ihnen. 
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Fahndung und Polizeialltag 
Karl-Heinz Gemmer 

Zusammenfassung: Fahndung macht schon seit langem 
wesentliche Bereiche des polizeilichen Alltags aus. Aller
dings ist es dank neuer Technologien erst in den letzten Jah
ren möglich geworden, polizeiliche Informationen, welche 
flüher unübersehbar in Karteien, Akten, Listen und internen 
Aufzeichnungen versteckt schlummerten, jür Fahndungs
zwecke zu aktivieren. Dadurch sind entscheidende Vorausset
zungenjür eine andere, verbesserte Qualität der polizeilichen 
Tätigkeit geschaffen worden. Es wurden aber auch neue Dis
kussionen um den Individualrechtsschutz im Bereich der 
polizeilichen Informationsbearbeitung ausgelöst, die nicht zu 
einer Verunsicherung der Polizeibeamten jühren sollten. 
Fahndung als ein Anliegen der Gesamtpolizei fordert eine 
klare Bestimmung des Entscheidungs- und Ermessensspiel
raumes. 

Der Umfang polizeilicher Fahndung wird durch eine ständig 
steigende Zahl von Ausschreibungsersuchen bestimmt, 
bewirkt weniger durch steigende KriminalitätszIffern als 
durch peifektere Eifassungsmodalitäten (207933 Personen
jahndungsdaten, davon 106168 Ausschreibungen zur Aus-
weisung von Ausländern, 48550 Ausschreibungen zur Fest
nahme und 48150 zur Aujenthaltsermittlung). Das gilt auch 
jür die Zahlen der Sachfahndung, welche derzeit 1465359 
Gegenstände, die sich von ihrer Beschaffenheit her kenn
zeichnen und identifizieren lassen, umfaßt (darunter 54705 
PKW, 357292 Blanko-Dokumente und Personalpapiere, 
30319 Schußwaffen, 84511 Banknoten). 
Die eigentliche Problematik der heutigen Fahndung liegt aber 
nicht in der großen Zahl. Vielmehr haben sich die Ansätze zur 
Fahndung geändert. Das Verbrechen wird zunehmend intel
lektualisiert. Der modus operandi des gesuchten Täters, 
ebenso sein Vor- und Nachtatverhalten, seine Personenbe
schreibung und sonstige tätergebundene Merkmale zeigen 
gerade bei hochkarätigen Kriminellen immer weniger spezi
fische AujJälligkeiten. Daher müssen die polizeilichen Ver
dachtsraster zur Fahndung veifeinert und angepaßt werden. 
Kriterienjür eine Überprüfung können demnach in vermehr
tem Umfange auch bei Unbeteiligten vorliegen. Nicht nur 
gesuchte Straftäter mieten, kaufen oder nutzen auf diese oder 
jene Weise eine Wohnung oder ein Fahrzeug, leeren ihren 
Briefkasten selten, pflegen spezielle Zahlungsgewohnheiten, 
geben sich gegenüber Mitbewohnern reserviert und verschlos-

sen, tragen Kleidung von zurückhaltend gediegenem Stil oder 
besuchen in kurzen Abständen spezielle Länder, etwa solche, 
die jür Herkunft oder Umschlag jür Heroin bekannt sind. 
Werden Unbeteiligte in polizeiliche Überprüfungen einbezo
gen, so garantieren diefachspezifische Ausbildung sowie die 
Einstellung der Polizeibeamten zu ihren Pflichten, daß das 
Übermaßverbot beachtet und eine auf diesem Wege erlangte 
Information nicht mißbraucht wird. 

Weitere Problembereiche heutiger Fahndung ergeben sich aus 
dem Spannungsfeld zwischen Kriminaltaktik und Informa
tionspflicht gegenüber der Öffentlichkeit. Der Kriminalist 
sieht mit Unbehagen, daß manche Veröffentlichung geradezu 
als Lehrbuchjür Straftäter geeignet ist und weiß, daß sie auch 
dazu genutzt wird. Flüchtige Rechtsbrecher können sich täg
lich, ja stündlich informieren, wie viel oder wie wenig man 
von ihnen weiß, welche wissenschaftlichen Veifahren zur 
Identifizierung eingesetzt werden, welche Fahndungstaktik 
die Polizei veifolgt und welche Verhaltensweisen geändert 
werden müssen, damit man sich nicht im Fahndungsraster 
ve1j'ängt. 
Konflikte ließen sich imjairen Umgang miteinander weitge
hend entschäifen, indem die Polizei mehr als bisher zunächst 
vertrauliche Informationen an die Medien gibt und verein
bart, daß die Veröffentlichung zeitversetzt nach Absprache 
mit der Ermittlungsjührung eifolgt. 
Auch die Vielzahl polizeilicher Organisationseinheiten, die 
sich mit Aufgaben der Fahndung btifassen, bringt nicht nur 
Eifolge, sondern auch Nachteile mit sich. An derSchnittstelle 
zwischen Ermittlungskommissariat und Fahndung können 
Informationsverluste entstehen. Es daif sich auch nicht die 
Auffassung bilden, Fahndung sei nur noch ein Anliegen von 
Spezialisten. Sie ist vielmehr eine Gesamtaufgabe der Polizei. 
Eine Testuntersuchung des Bundeskriminalamtes aus dem 
Jahre 1974 jührte zu dem Ergebnis, daß Schutzpolizei, Bun
desgrenzschutz und Zoll etwa doppelt so viel Festnahmen 
durchjühren wie die Kriminalpolizei. Die uniformierte Polizei 

Gemmer, Karl-Heinz, Dr. jur. 

Abteilungspräsident im BKA; Leiter der Abteilu~g ~mina1istisc~es 
Institut des BKA. Früher Leiter der Ermittlungsabtetlung 1m BKA und 1m 
Hessischen LKA. Veröffentlichungen zu kriminalistisch-kriminologi
schen Fragen; Tagungsleiter. 
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ist im Dienst »rund um die Uhr« vorwiegend dort tätig, wo 
Fahndungsanlässe gegeben sind oder Verdachtssituationen 
entstehen, während die Kriminalpolizei häufig durch akten
mäßige Bearbeitung von Ermittlungsverfahren an den 
Schreibtisch gebunden wird. 
Angesichts einer schwieriger gewordenen Ausgangslage ist es 
auchjür Kenner beachtlich, dqß der prozentuale Anteil aller 
Fahndungsjälle, die durch Festnahme oder Aufenthaltser
mittlung ihre Erledigungfanden, von 1973 bis 1978 ständig 
gestiegen ist (von 46,5% auf 6'4/.%). '. 

~>:~: ~ >.: :~J 

Fahndung - ein aktuelles Thema? 
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dungs ersuchen per 
unmittelbaren zei 
tat, allen Polizei-

'. unq sogar dem . 
'. D{Hiig.;Y()n Personen-, 
':[; ·.läßt·~ic.l1 heute ein 

herstellen, welches 
ist, ob er sich nun 
prüfung, mit V 
Herkunft von \Al13,rtCO'e>rJ 

Dadurch, daß es J.uV,!;U'-'.U Eil; 

welches früher unübersehbar in Karteien, Akten, Listen 
und internen Aufzeichnungen versteckt schlummerte, für 
Fahndungs- und Ermittlungszwecke zu aktivieren, sind 
s!Pf.\~. \ aq<?P- ~~ß~c.q~,~4~Hd~,,,, \.Y~r~wss~~~~~1,l JhqJ;n:e,m~, 
~~{e",.,xr,rb~§~r,~e .. Q~,~~,J~e~".~p~AiF~~;:\J~t~~iJi 
g~~!(~~.\ ' 

Ba Wiffd ~bel' m~h*,nqfld~.R~dß'sW1 ~G\'l~Qr~gen",)v,elc!aß. 
!$ißha\lS.d~t' N~twng·mQd.emet,te.ehnike:tlJro.F~un~~\, 
aUtag'Qe;t::.Polit(\i ~f3~bell,;'Bitl.Blickil1:da$ &'~m'~jgt 
dennauc'h,1!aß,'die,'r~h~e,nZ~ß~la9~~~n\"~J~, 
del'hSonen;,; die ·ne,uex:'lings., .unt-er; Gß&ohtspu;nk~~n'",9.e.~ 
Uatens~blil.t~ß.s dlUCb •. ge.g.enl.ib.et .. ~ ;oolcdl~JJ~I,\P~ijz~9.lle.n 
Fahndungssammlutlgeft~erhQbenw~td~:;die",lw~u,oh 
Qft,inaktu'e1l. .ül'ld<.ni~h~ ,v,erknüp!bal\: ;~hoo<!$eit<\~h. ~~ 
~fubrt W@1i~.ep 'isind~\DiskltlSSionen J}m:;,,®J)Jf<ld:i~id\:Ja1"1 
r~chtssc.hut,zjm',:a~rßißb:~r,lnfo~tiQl1~eamei.tu.~dür':\ 
fell~~bet :nißh(ZIl,':ein~l';;';Y erunsißlrßml\g'~~r:droliz~ibcam:;t 
ten führen. Der Erfolg jeglicher Polizeiarbeit wird;iae,v,on 
9~I;.~?~)(~if?H.~W,'~~,M~~~ße.it~~,}:W~~~,':W~fW';~t. 
I\\%;w..~tIr P~+~t.,~~M~'~)\~fAAq~ ~ ~8JP~~R~w~,)~~G 
p~rsö.;o.l~~~.·:J~\~~H"K'~/; 1WSt,,·li}PMg~~W~t.\;~mipd~~f i~ 
~iLl;~p~s[~e:c"~l1~~~~t<~k\~~~q~u,,~,~~~~ f~#h:"~\~~~, 
F~pqHP~~ijf~~~lß\@~fi-t\~!t q~~!~)te.~~~\~~iß~,~~~\ 
mr~~ ~i.J:l~B:,f.~~q~~,~!:.~~~\*~!, ~~~;~~ffi;'~~ 
~Wll~~,<. &,~15.~~~>;Y:~~~~~~~A\~ ~f~~. 6":' 
Sehli~ß1ich.wirda"~h'die i>'Od:etdaY\~:~iltJmüS~~fl;~i'dfr\. 
BÜfger·,'heute,seJWblet~auif;'ßingtiffe·,d~rlfoijaei'~~~ 
d,aß ,er ,«htß~\~~':t::w,e:weintliche,,·;Üb.~~~\und,)~nimt 
Z\llßt~, ~uch:*F~hQQungst\3~~cv.i'el\g~näl~t~fld .~, 
scher registriert u:ud ,analy,~rt:., \~. Q\ ~.~)~. 

Alle. c1i.t}$ß:Problem6s.t~Uen'·,siCB :iie:FPoliZ.el'~tß~ne~rMU 
auch, VOtde.fll,HinteJ'gmnd\t~jJw:&js~\anÜe~~"glltährliß~ 
fer'KriminalitäW()nneß:~sQ.z;· 8;~im.tBerei'ßh::d~.s::J'Q~ 
mWit; 'de$yorgam~ieQ;en\\Y.~rbrechens,. ·,ode!':. des <iH'ß_J1 
Handelß:wit 'haneU'Dl'ßße~JNichtt'Zlde~ i6tl da~:Bi1d:d~ 
hctl*tigen< Yerht~hens·,gek~1,mZei~n~t:~}{-on.'>e.in~\lZOO~~, 
mendenJn.tellektua1i&ißttmg::sein~·h11ijatoJ~~!l. 

Inh"lt;:,U1J"d,Umfaf,J,g\,p();lWe.iJic~e,~\&~~~;~~'~"~~:::,,:,, ~\':"~\) 
Naturlith"~ <'ist: ldie" :'poliZeiIi6he, ~ lt?:Min'tlltii\g. ';'mif:'a:1tJ"'l~n 
Begriffsmhalten\lf1d värll\tl1~n· durolt Ge~~tz~;,ruoHtlinfe1i 
und' Votschrlften'fürBufllt~1d)Lä11där,g~te~elt?leh\km:ft1, 
es· 'mit·' biet ei'Spatl3lt; im 'e1Wzeln~:tr\dä:ta\lf,'· ei~titbh6t1},< 
etwa 'atif·tli~:' kÜrzlibli~-eM::attfiAli$terte· "Pölilleidiea~t~~fl 
soh:dfl'3'84\oJ', ';Bitnnät' kötlnen: diese ~o'tg6fmftm fia'ctlgel~~. 



s.elt}V:e~n;, zumanderen:werdensie wä~e:till.:derArbeits~ 
tagut1g,jn'~Teiibereichet1i ;noch geZiel~j'an!ges)bTQche1ii unq 
sCbließlieh;;~pi~g~lnnV:drsdariften::J:iier;:wie,;auf~·andereti 

Gb~ieWn detipolizeiUchen ArbeitEch~r iilitl].t.den ttmi~ 
~heit\\';.AllUtg'ltnit~ seineQ: flroblemen: wider.: 
v~n:it~ihU~i1'Ai'rliichte'~idi"ledig~eh '(lie!Deftrlition, toos 
BßgnIfes»P'&lilie~iehe'~F~firldurtg«/ Sfe:ümtäßt;tiach' der 
genannten ::Di~hst~~s~hJtift '»aile:'MtißriaIin1~rii"',uftd :,:EfuL 
rib1ttung~n,' dieJ:itirStrafverlblgrill~ .ati~ ;'zam'; 8~lint~ ! der 
ö~ntlich~lt(;~ibhe~fi~itu1?-d';0!,dnullg" (i~t'~larilnäßtgen 
~c~e·:'~~cß.: .~e~~~eii •... u~~ .Sai~en;diene,ri«·:~r; ···.l·:,zj. 
zi~~f: d~r~.P9it~~i~i~hell'I:~hVdUhg·' ~ilitl':4etfi#a~h.':~infuAi 
~e,tsq~~P;' di~:,.;siqh U~t-'$ha(Yetf()lmmg;'~(iet· StfafVöi~site~ 
~~#g~,,~frij$.#~öli~&Pd.~~ d.~~ V91izu~~nd~~et freilieiis~ 
~A~~#~~~p~et, .•. e#~f:,~ tt~th~J'~~,e-schtä.n~epA:e\~, ·*r{öthnllCh~ 
gen von: 'Justiz' ödet V€rwaitui1gst:;'eßÖfd~n· ei1t~'i~ih~li~ sI~ 
können sowohl zur Festnahme als auch zur Ermittmh~ 
i~fes' Äufertt~tiltes ga~es~hliebenCweideri: \DierpitsetiehL 
mh~~·~ng:dleh~' sodänit~~c~' delq~rrititt1utig,\jdri Zetfgen 
lind AusküfiftspersOO"efl, . oer Erm~ttldhg' von :V8tmiB'tah 
etlöhso·derFesßteming';\iön:'Nrsonetr:tvoW d~en: ein~ 
~&lizeiiicfli~ Gefalitt;ä\isgelit. t.~ /;: i:! i fJ'"', l;,' ~~'i'~; v 

q~i .$:~~w~4ri~~#8~;d~~~~:~~{ di~rif~Kr:. ~rtnittiUh ;;,j}V6r~ 
~#C~e,ii1 .. 4i~, ;,z!1t '~hg~nliQg#f{~rSir~fcii r8efiülJ oder 
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kunft erteilt wird. Voraussetzung ist allerdings, daß die 
jeweilige Behörde die entsprechende Datentechnik ver
fügbar hält, und daß es der Anfragende versteht, pro
grammgerecht, d. h. unter Nutzung aller logischen Mög
lichkeiten des Systems zu fragen (Verknüpfungen, Frag
mentanfragen, zeitliche oder .geographische Bereichsab
fragen). Hier bereits liegen einige Problembereiche des 
polizeilichen Alltags, die in den folgenden Referaten und 
Diskussionen sicher noch angesprochen werden. 

Die eigentlichen Probleme setzen aber dann mit dem 
Suchen, der Fahndung nach dem ausgeschriebenen 
Objekt, in der nächsten Phase ein. Der Sachbearbeiter des 
Falles prüft, sofern er gewissenhaft vorgeht, ob indivi
duelle Ansätze für eine gezielte Fahndung vorliegen (z .. B. : 
hält sich häufig bei einem Komplizen, in der Wohnung sei
ner Braut auf, reist oft in das benachbarte Ausland, ver
bringt Diebesgut, Fahrzeuge vorwiegend in den Orient 
usw.). Fehlen diese speziellen Erkenntnisse, so erfolgt die 
Fahndung nach ungezielten Suchkriterien. 

Notwendigkeit und Folgen veifeinerter Fahndungskri
terlen 
An dieser Stelle liegen nun heute tiefergreifende Pro
bleme tatsächlicher und rechtlicher Natur. Gemeint ist 
nicht nur die zunehmende Mobilität oder auch eine 
gewisse Anonymität der Lebensgewohnheiten. Wir beob
achten auch eine steigende Intellektualisierung des Ver
brechens. Der modus operandi des gesuchten Täters, 
ebenso sein Vor-und Nachtatverhalten, auch seine Perso
nenbeschreibung und sonstige tätergebundene Merkmale 
zeigen gerade bei hochkarätigen Kriminellen immer weni
ger spezifische Auffälligkeiten, die als deutliche Fahn
dungsansätze genutzt werden können. Unsere »Top-Kri
minellen« nächtigen nicht in Wartesälen oder Feldscheu
nen, wohl auch nicht mehr in Kommunewohnungen, sie 
tragen keine auffällige moderne, aber auch keine abgeris
sene Kleidung, keine ungewöhnliche Frisur, sie werfen 
nicht mit Geld um sich, fahren keine »Nobel-Autos« und 
sehen schließlich auch meist nicht so unausgeschlafen, so 
grimmig und staatsverdrossen aus wie sie auf polizeilichen 
Fahndungslichtbildern dargestellt werden. 

Wollen wir nicht bei der Bekämpfung schwerster Krimina
lität den Erfolg dem Zufall überlassen, müssen unsere 
Verdachtsraster tUr ungezielte Fahndung immer mehr ver
feinert und angepaßt werden. Damit laufen wir aber 
Gefahr, daß Kriterien für eine Überprüfung, wenn auch 
nicht in der komplexen Form, auch bei Unbeteiligten vor
liegen können. Nicht nur gesuchte Straftäter mieten, kau
fen oder nutzen eben auf diese oder jene Weise eine Woh
nung oder ein Fahrzeug, leeren ihren Briefkasten selten, 
pflegen spezielle Zahlungsgewohnheiten, geben sich 
gegenüber Mitbewohnern reserviert und verschlossen, 
tragen Kleidung von zurückhaltend-gediegenem Stil oder 
besuchen in kurzen Abständen spezielle Länder, etwa sol
che, die für Herkunft oder Umschlag von Heroin bekannt 
sind. 

Großangelegte Fahndungsaktionen aus aktuellem Anlaß 
tUhren dann gelegentlich dazu, daß mehrere tausend Bür
ger - Verkehrsteilnehmer, Flugreisende oder Personen, 
die die Grenze passieren - polizeilich kontrolliert oder daß 
ihre Personalien fiir Fahndungszwecke verglichen werden. 
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Die Überprüfung im Rahmen eines solchen Filtervorgan
ges findet durchweg das Verständnis der Betroffenen. 
Nicht Obrigkeitshörigkeit, sondern Vertrauen in die 
Rechtmäßigkeit polizeilichen Handeins und das Bewußt
sein, dadurch letztlich auch der eigenen Sicherheit zu die
nen, dürften - auch nach dem Trend letzter Umfragen -
die Quelle für dieses Verständnis sein. Gerade als Insider 
fühle ich mich hier zu der auf langjähriger Erfahrung beru
henden Feststellung berechtigt, daß die gründliche fach
spezifische Ausbildung sowie die Einstellung des einzel
nen Polizeibeamten zu seinen beruflichen Pflichten, ob er 
nun die Maßnahme anordnet oder ob er sie durchführt, die 
Garantie dafür bieten, daß Kontrollen und Überprüfun
gen in einem angemessenen Verhältnis zum Anlaß ste
hen, daß das Übermaßverbot beachtet wird und daß eine 
auf diesem Wege erlangte Information nicht mißbraucht 
wird. 

Diese Feststellungen halte ich an dieser Stelle für beson
ders notwendig, da man z. B. durch Zeitungslektüre 
eigentlich eher geneigt ist, das Gegenteil anzunehmen. 
Denn nicht der journalistisch wenig ergiebige Norm~all, 
die Masse der verständnisvollen Bürger und der korrekt 
handelnden Polizeibeamten, sind Gegenstand der mei
sten Berichte, sondern die letztlich geringe Zahl von Fäl
len, in denen Behörden oder Beamte fehlerhaft handeln, 
in denen Betroffene sich - aus ~elchen Gründen auch 
immer - gegen eine Maßnahme wenden. 

Geschehen solche Fahndungsüberprüfungen heute auch 
weitgehend unter Nutzung von oder durch Vergleich mit 
elektronisch gespeicherten Datenbeständen, so handelt es 
sich doch im Grunde nicht um neuartige Aktivitäten der 
Polizei. Razzien, Verkehrs- oder Grenzkontrollen sowie 
Personenüberprüfungen z. B. im Rahmen der Alarmfahn
dung nach einer schweren Straftat, sind als erlaubte Maß
nahmen des Polizei- und Strafverfahrensrechtes in Litera
tur und Rechtsprechung weitgehend unbestritten, auch 
soweit sie sich notwendigerweise auf eine unbestimmte 
Vielzahl letztlich unverdächtiger Personen erstrecken. 
Gerade mit Hilfe moderner Technologien ist es in den letz
ten Jahren möglich geworden, die Beeinträchtigung des 
einzelnen, soweit die Maßnahme überhaupt Eingriffscha
rakter hat, auf ein Mindestmaß zurückzutUhren, denn die 
Überprüfung kann z. B. dank der Elektronik schneller und 
objektiver erfolgen. 

Spannungs/eid zwischen Kr(lJIinaltaktik und In/orma
tionspjlicht gegenüber der Offentlichkeit 
Symptomatisch für die polizeiliche Fahndung in unserer 
Zeit ist dann auch das Spannungsfeld zwischen dem 
Anspruch der Öffentlichkeit auf Information und den 
Geboten der Kriminaltaktik. Letztere sprechen verständ
licherweise oft dafiir, den gesuchten Straftäter nicht - und 
schon gar nicht in allen Einzelheiten - wissen zu lassen, 
welche Informationen die Verfolgungsbehörden über 
seine Tatbeteiligung, sein Vor- und Nachtatverhalten, sei
nen Umgang sowie sein Auftreten besitzen. Der Krimina
list sieht mit Unbehagen, daß manche Detailveröffent
lichung geradezu als Lehrbuch tUr Straftäter geeignet ist 
und weiß, daß sie auch dazu genutzt wird. Sie können sich 
täglich, ja stündlich informieren, wie viel oder wenig man 
von ihnen weiß, welche wissenschaftlichen Verfahren zur 



Identifizierung wir einsetzen, welche Fahndungstaktik wir 
verfolgen und welche Verhaltensweisen sie ändern müs
sen, um sich nicht im Fahndungsraster der Polizei zu ver
fangen. 

Andererseits liegt es auf der Hand, daß gerade bei auf
sehenerregenden Kriminalfällen ein Interesse des Bürgers 
an umfassender Information besteht. Schließlich ist diese 
Information ja auch, angereichert um die - andeutungs
weise beschriebenen - verfeinerten Fahndungskriterien, 
eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg jeder 
Öffentlichkeitsfahndung. Wir sind uns der Tatsache 
bewußt, daß viele der bedeutsamsten Fahndungserfolge 
der letzten Zeit nur durch die Aufmerksamkeit des Bür
gers, seine Bereitschaft zur Unterstützung und sein Ver
ständnis für die Aufgabe der Polizei möglich wurden. So 
bleibt für die Wahrung der unterschiedlichen Interessen -
hier Kriminaltaktik, dort Informationspflicht gegenüber 
der Öffentlichkeit - ein recht schmaler Pfad, auf dem es 
wohl immer wieder zu Kollisionen kommen wird, beson
ders dann, wenn sich eine Seite ohne Rücksicht zu profilie
ren sucht. So erklärt sich dann auch, daß absolut geheim
haltungsbedürftige taktische Einsatzpläne öffentlich abge
druckt werden. 

Vielleicht könnte noch mehr als bisher im fairen Umgang 
miteinander mancher echte Zielkonflikt dadurch »ent
schärft« werden, daß eine zunächst vertrauliche Informa
tion der Medien erfolgt. Die Veröffentlichung ließe sich 
dann, wie insbesondere in einigen Fällen der Entführung 
erfolgreich praktiziert, in Absprache mit der Ermittlungs
führung gleichsam »zeitversetzt« nachholen. 

Fahndung, eine Aufgabe für neue Spezialeinheiten der 
Polizei? 
Hat auch die Or~anisation der Polizei Einfluß auf Durch
führung und Effektivität der Fahndung? In Groß-, aber 
auch in Mittelstädten sind Fahndungkommissariate der 
Kriminalpolizei schon seit Jahrzehnten eine vertraute Ein
richtung. Sie befaßten sich bisher - und tun das auch 
heute noch - vorwiegend mit »Fahndungsroutine«. Dazu 
zählen die Vollstreckung von Haftbefehlen, Erledigung 
spezieller Ersuchen, Durchführung von Streifen, Kontrol
len und Razzien, Aufgaben der Sachfahndung und Kon
takt zu Informanten sowie zu Kreisen der Unterwelt. 

Eine erst kürzlich durchgeführte Umfrage hat bestätigt, 
daß diese Fahndungsdienststellen mitunter das Schicksal 
der Kommissariate teilen, in denen sich Kriminalitätsbe
kämpfung vorwiegend als eine Aufgabe der Bewältigung 
von Mengenproblemen stellt, für die das Interesse der 
Vorgesetzten oder gar der Medien und der Politik nur sel
ten einmal zu gewinnen ist. Ja mehr noch, das Fahndungs
kommissariat wird auch heute als Reservoir für kurzfristi
gen Personalbedarf gesehen. So stellt die »Fahndung« 
häufiger als andere Kommissariate Mitarbeiter zu Sonder
kommissionen. Fahndungsbeamte müssen Fachkommis
sariate vorübergehend unterstützen und erfahren auch 
sonst in ihrer eigentlichen Aufgabe so manche Abwertung 
(Faultierfarm, Ausstoppler!). Das hat dann zur Konse
quenz, daß selbst in einer Großstadt die kleine Gruppe 
von Fahndern in der Unterwelt meist bekannt ist, daher 
kaum mehr verdeckte Kontakte knüpfen kann, und auch 
nur wenige Ansätze für präventiv-polizeiliches Tätigwer-

den genutzt werden können. Auch klagen die Mitarbeiter 
der Fahndungskommissariate über eine nur unzulängliche 
Ausrüstung mit geeigneten Fahrzeugen und technischem 
Gerät sowie über eine oft unnötige bürokratische Anbin
dung und eine kleinliche Bewirtschaftung der bescheide
nen Haushaltsmittel. Es wäre sicher an der Zeit, sich wie
der an den Wert dieser Fahndungsdienststellen zu erin
nern und sie personell und technisch so auszustatten, daß 
sie ihrer eigentlichen kriminalistischen Aufgabe gerecht 
werden. 

Dagegen hat die Polizei aus hochaktuellen und auch politi
schen Anlässen Spezialeinheiten aufgestellt, denen Son
deraufgaben der Fahndung übertragen werden. So besteht 
im Bundeskriminalamt seit mehr als zwei Jahren eine 
Organisationseinheit von Bund und Ländern mit dem 
Namen »Zielfahndung«, die über solide materielle 
Arbeitsvoraussetzungen verfügt. Sie befaßt sich aus
schließlich mit der Fahndung nach Terroristen und wird 
im Grundsatz erst dann zuständig, wenn sich aus einem 
laufenden Ermittlungsverfahren der örtlichen Polizei 
keine weiteren Fahndungsansätze mehr ergeben. Die ein
zelnen Zielfahndungskommandos entwickeln anhand der 
Informationen, die aus dem individuellen Umfeld gesuch
ter Terroristen erlangt werden, gestützt u. a. auf wissen
schaftliche Verfahren, spezielle Fahndungsansätze, Falsch
identitäten, auch Teile von Personaldaten, bevorzugte 
Hotels, Aufenthalte, Kontakte, Reisewege und Beförde
rungsmittel sind einige der Kriterien, welche in Fahn
dungsprogramme einbezogen werden und zu gezielten 
Aktivitäten im In- und Ausland führen. Eine Reihe teils 
aufsehenerregender Erfolge bei Festnahmen auch in fer
nen Ländern rechtfertigen sicher die Einrichtung dieser 
Zielfahndungskommandos. 

Auch in den Bundesländern unterhält man, teils unter ver
schiedener Bezeichnung, Einheiten der Kriminalpolizei 
sowie der Schutzpolizei, denen neben traditionellen Fahn
dungsaufgaben spezielle Einsatzziele gestellt sind. Beson
ders ausgebildet und mit modemen technischen Hilfsmit
teln ausgerüstet überwachen sie u. a. Treffpunkte und 
Aktivitäten des organisierten Verbrechens, observieren 
Umschlagplätze für Hehlgut oder illegalen Drogenhandel. 
Es obliegt ihnen der Einsatz gegen Schwerkriminelle und 
überall dort, wo mit gefährlichem Widerstand gegen poli
zeiliche Fahndungs- und Kontrollrnaßnahmen zu rechnen 
ist. 
Zunehmende Spezialisierung auf dem Gebiete der Fahn
dung hat sicher ihre Berechtigung. Sie setzt aber wie jede 
Spezialisierung auch neue Risiken. So droht an der 

. Schnittstelle zwischen Fachkommissariat und Fahnd ungs
einheit Informationsverlust. Nicht alles Wissen aus dem 
Ermittlungsverfahren, welches für die Fahndung von N ut
zen sein kann, läßt sich aktenkundig machen oder gar in 
einem Datenspeicher erfassen. Umgekehrt wird auch 
nicht jede Information, die im Verlaufe der Fahndung 
anfällt, in ihrer Bedeutung für die Ermittlungs- und 
Beweisführung richtig eingeschätzt und umgesetzt wer
den können. 

Spezialisierung kann auch dort schädlich sein, wo die Ein
richtung auf Kosten anderer oft ebenso wichtiger polizeili
cher Aufgaben erfolgt. Hier kann sie geradezu zu einer 
Demotivierung besonders der Schutzpolizei, aber auch 
der Kriminalpolizei, führen. Es gilt daher zu verhindern, 
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Möglichkeiten und Grenzen der Großfahndung 
Stefan Wolfermann 

Zusammenfassung: Die Großfahndung ist eine örtliche oder 
überörtliche, planmäßig vorbereitete, allgemeine oder 
gezielte Fahndungsaktion unter Einsatz starker Kräfte. Sie 
kann in Fahndungsregionen und -unterregionen, an Fahn
dungslinien, in einem oder mehreren Bundesländern, an den 
Grenzen der Bundesrepublik oder bundesweit ausgelöst wer
den. Sie kann mit anderen Fahndungsarten, insbesondere mit 
einer ÖjJentlichkeitsfahndung, kombiniert und damit intensi
viert werden. 

Im Bundesgebiet sind früher Großfahndungen recht selten, 
meist nur aus Anlaß eines oder mehrerer aufsehenerregender 
Verbrechen nur örtlich oder regional und nicht nach einer ein
heitlichen Systematik durchgeführt worden. Erste bundes
weite Großfahndungen gab es 1967 und 1975. Seit der Ent
führung und Ermordung Hanns-Martin Schleyers führt die 
deutsche Polizei Großfahndungen in Permanenz durch. 

Dieser Entwicklung haben sich auch die Fahndungsrichtli
nien anpassen müssen. Sie enthielten 1965 nur das Wort 
»Großfahndung«, 1973 wenige deklaratorische Sätze und 
bieten heute dem Polizeijührer durch eine Vielzahl dezidierter 
Bestimmungen die Möglichkeit, auch bundesweite Groß
fahndungen dem Anlaß und den Erkenntnissen entsprechend 
mit einem Minimum an Kräftebedaif gezielt anzuordnen. 

Großfahndungen führen in der Regel nicht zum unmittelba
ren Eifolg. Sie werden aber - vor allem bei einer Intensivie
rung durch Einbeziehung der ÖjJentlichkeitsfahndung - den 
Bewegungsspielraum der Gesuchten einengen, die nunmehr 
verstärkte Aktivitäten entwickeln müssen, um dem polizeili
chen Zugriff zu entgehen. Insoweit engen s{e auch die Mög
lichkeit für den Aufbau einer Logistik ein. 

Großfahndungen sind sehr personalintensiv. Deshalb müs
sen bei der Planung und während der Dauer alle Informatio
nen über das Bewegungsbild und die Logistik der Gesuchten 
ständig ausgewertet und bei der Festlegung von Fahndungs
räumen, -schwerpunkten und -maßnahmen verwertet wer
den. 

Es empfiehlt sich nicht, ereignisunabhängige Großfahndun
gen bundesweit anzuordnen. Dagegen sollten ereignisunab
hängige regionale Großfahndungen in jedem Bundesland 
planmäßig durchgeführt werden. 

Mit Hilfe von INPOL können bei Großfahndungen Personen 
und Kraftfahrzeuge innerhalb kürzester Zeit überprüft wer
den. Insoweit hilft INPOL, die Belästigungen Unbeteiligter 
auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

Der Themenbereich Großfahndung enthält eine Fülle von 
Fakten, die für eine Diskussion in der Öffentlichkeit nicht 
geeignet sind, die.zum Teil als Verschlußsachen behandelt 
werden müssen. Meine Ausführungen werden deshalb 
notgedrungen unvollständig sein. Insbesondere kann ich 
auf taktische Einzelheiten nur in beschränktem Umfang 
eingehen. 

Ich werde die rechtlichen Aspekte, z. B. das Einrichten von 
Kontrollstellen, nicht behandeln, da dieses Thema Gegen
stand einer Gruppendiskussion sein wird. 

»Die Großfahndung ist eine örtliche oder überörtliche, 
planmäßig vorbereitete, allgemeine oder gezielte Fahn
dungsaktion unter Einsatz starker Kräfte«. Sie kann 

nach schweren oder die Bevölkerung erheblich beun
ruhigenden Straftaten 

bei Entweichen gefährlicher Rechtsbrecher oder Mas
senflucht aus Haftanstalten 

nach vermißten Kindern oder hilflosen Personen in be
sonderen Fällen 

aus sonstigen zwingenden Gründen 

eingeleitet werden. (PDV 384.1 Polizeiliche Fahndung Nr. 
2.2.3.1). 
Die Großfahndung unterscheidet sich insoweit von der 
mit ihr verwandten Alarmfahndung, die zwar auch plan-
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mäßig, vielmehr sogar kalendermäßig vorbereitet wird, 
gezielt ist, sich örtlich oder überörtlich ausdehnt, aber aus 
akutem Anlaj1 schlagartig ausgelöst wird. 

Wahrend also die Alarmfahndung nach einem bereits 
bestehenden Alarmfahndungskalender auf Knopfdruck 
ausgelöst werden kann, bedarf es für die Auslösung der 
Großfahndung einer planmäßigen, längere Zeit in 
Anspruch nehmenden Vorbereitungszeit. Auf diesen 
Punkt werde ich später nochmals eingehen. 

Als die Vorschriftenkommission der Arbeitsgemeinschaft 
der Leiter der Landeskriminalämter mit dem Bundeskri
minalamt (AG Kripo) 1971 die erste PDV384.1 erarbeite
te, hat sie auch Regelungen für besondere Fahndungen in 
die Vorschrift aufgenommen. Es ist ihr damals relativ 
leicht gefallen, detaillierte Bestimmungen über die Alarm
fahndung, Ringalarmfahndung oder Öffentlichkeitsfahn
dung festzulegen. Sehr schwer hat sie sich dagegen mit der 
Großfahndung getan. Schließlich beließ sie es lediglich bei 
der eingangs zitierten Definition und einer Aufzählung der 
fahndungsauslösenden Anlässe. Der Grund für die Auf
nahme eines nur deklaratorischen Satzes ohne jedwede 
DurchfUhrungsbestimmungen lag einfach darin, daß es an 
Erfahrungen mangelte, daß bis dahin Großfahndungen 
nur sporadisch, meist nur örtlich oder regional und vor 
allem nicht nach einer einheitlichen Systematik durchge
fUhrt wurden. Es waren 1971 auch nur wenige Fälle denk
bar, dk zur Auslösung einer weitflächigen, länderüber
greifenden oder bundesweiten Großfahndung hätten füh
ren können, zumindest dergestalt, daß Einzelheiten der 
Vorbereitung und Durchführung in einer bundeseinheitli
chen Vorschrift reglementiert werden mußten. 

Auch das Studium der Fachliteratur hat uns damals - wie 
auch heute noch - nicht wesentlich weitergeholfen. Erst 
die terroristischen Gewaltverbrechen der folgenden Jahre 
zwangen die Polizei zu einer Änderung des taktischen Vor
gehens bei der Fahndung. Insbesondere seit der EntfUh
rung und späteren Ermordung des Arbeitgeberpräsiden
ten Hanns-Martin Schleyer führt die Polizei Großfahn
dungen in Permanenz durch. 

Ich möchte deshalb zunächst einmal einen Überblick über 
die Entwicklung der Großfandung in der Bundesrepublik 
Deutschland geben. geben. Wie schon gesagt, hab en sich bis 
Ende der 60er Jahre die Großfahndungen - von wenigen 
Ausnahmen abgesehen - auf einen örtlichen oder regio
nalen Fahndungsraum beschränkt. Ausnahmen hiervon 
waren z. B. die Fahndungsaktionen nach dem Polizisten
mörder Fabeyer oder die Großfahndung nach den sogen. 
Autospringern. 

Die erste bundesweite Großfahndung fand - nach langer 
Vorbereitung - 1967 statt. An diesem Bundesfahndungs
tag wurden alle Daten der Einwohnermeldeämter und der 
Allgemeinen Ortskrankenkassen - (§ 35 I Sozialgesetz
buch war seinerzeit noch nicht in Kraft) - anhand des 
DFB überprüft. Daneben hat die Polizei Razzien an poli
zeirelevanten Orten - wie Zuhälter-, Dirnen-, Hehlerloka
len - durchgeführt. Das Schwergewicht lag allerdings ein
deutig bei der Bürofahndung. 

Eine bundesweite Großfahndung im heutigen Sinn fand 
erstmals im April 1975 statt. Da die konzeptionelle Anlage 
dieser Großfahndung, Art und Umfang der Vorbereitung, 
die Erkenntnisse über die Fahndungsrelevanz von 
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Schwerpunkten, über einsatzökonomische Gesichts
punkte oder fahndungstaktische Aspekte richtungswei
send für alle späteren Großfahndungen waren, will ich die
sen Bundesfahndungstag einer näheren, aber auch kriti
schen Betrachtung unterziehen, wobei ich die Maßnah
men der Bürofahndung ausnehme. 

Die Gewalttaten der Terroristen und die Zahl der zu die
sen Taten gesuchten Täter nahmen im Jahr 1974 bedroh
lich zu. Die Innenminister des Bundes und der Länder 
beschlossen deshalb im November 1974 die DurchfUh
rung einer bundesweiten Großfahndung. Sie beauftragten 
den AK 11 und das Bundeskriminalamt mit den Vorberei
tungen. Nach Vorarbeiten im Bundeskriminalamt wurde 
im Februar 1975 ein ad-hoc-Ausschuß eingesetzt, der sein 
Konzept 2 Wochen später dem AK 11 vorlegte. Anfang 
März 1975, also nach fast vier Monaten, hat die IMK die 
Vorschläge des ad-hoc-Ausschusses gebilligt und den Ter
min für Mitte April festgelegt. Diese Zeitspanne war erfor
derlich, um Bund und Ländern ausreichend Möglichkei
ten für eine Detailplanung, fUr Absprachen mit anderen 
Organen der inneren Sicherheit und für Maßnahmen der 
Koordinierung zu geben. Insgesamt nahm also die Vorbe
reitung des Bundesfahndungstages rund fUnf Monate in 
Anspruch, eine heute kaum noch vorstellbare Zeit. Der 
Termin mußte nochmals um wenige Tage verschoben 
werden. Trotz Einstufung aller Vorbereitungsmaßnahmen 
als Verschlußsache war es nicht gelungen, den ursprüng
lich festgelegten Tag geheimzuhalten. 

Aber selbst bei kritischer Würdigung darf man heute nicht 
feststellen, daß diese Vorbereitungsphase außergewöhn
lich lang gewesen wäre, denn erstmals wurde eine Konzep
tion vorgelegt und verwirklicht, die 

- alle fahndungsrelevanten Schwerpunkte umfaßte, 

in Bund und Ländern bis in Einzelheiten abgestimmt 
war, 

- mit anderen Sicherheitsorganen wie Bundesgrenz
schutz, Grenzschutzeinzeldienst, Zoll, dem Fahn
dungsdienst der Bundesbahn und der Bahnpolizei 
koordiniert worden ist. 

Daß trotzdem diese Konzeption noch nicht optimal war, 
wird sich aus meinen späteren Ausführungen ergeben. 

Die Fahndung wurde am 15. April 1975 ausgelöst. An die
sem Tag waren 14478 Beamte der Schutz-, Kriminal- und 
Bahnpolizei, des BGS und Grenzschutzeinzeldienstes ein
gesetzt. 

Die Maßnahmen an diesem Tag umfaßten Personen-, 
Gepäck- und Kfz-Kontrollen, und zwar 

- in 6 Ländern auf Bundesautobahnen, insbesondere an 
Tankstellen und auf Parkplätzen, 

- in 3 Ländern außerdem auf Bundes- und Landstraßen 
im überschlagenden Einsatz unter Nutzung von Trans
porthubschraubern, 

- in 9 Großstädten an sogen. Treff- und Sammelpunkten, 

im grenzüberschreitenden Straßen-, Wasser-, Schie
nen- und Luftverkehr, 

- an Bahnhöfen ünd in Reisezügen der Deutschen Bun
desbahn. 



Die Einsatzzeiten wurden, von geringfügigen Abweichun
gen abgesehen, für das gesamte Bundesgebiet einheitlich 
vorgegeben, und zwar vor- und nachmittags je 2-4 Stun
den. Es war deshalb nicht möglich, Maßnahmen und Ein
satzzeiten den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Die 
angeordneten Vollkontrollen mußten z. B. in Ballungsge
bieten wegen des dichten Berufsverkehrs in wenig effek
tive Stichprobenkontrollen umgewandelt oder ganz aufge
hoben werden. 

Auch die Dauer des Einsatzes, seine zweimalige Wieder
holung und die einheitliche Festlegung der Maßnahmen 
führte zu Nachteilen. So war es kaum zu vermeiden, daß 
vor allem der Rundfunk schon während des Einsatzes Ein
zelheiten verbreitete. »Bayern 3« z. B. wies kurz nach Ein
satzbeginn auf die Polizeikontrollen auf BAB hin und 
schlug Umleitungen vor. Ungünstig wirkte sich auch aus, 
daß Fahndungsschwerpunkte gewählt wurden, an denen 
ein Erfolg apriori nicht zu erwarten war, wie z. B. bei klei
nen Flug- und Landeplätzen. 

So hat es niemanden überrascht, daß trotz des Einsatzes 
von mehr als 14000 Beamten am 15. April 1975 nur 159 
Personen festgenommen und 161 Kfz sowie einige andere 
Gegenstände sichergestellt worden sind und es zu spekta
kulären Erfolgen nicht gekommen ist. 

Da eine bundesweite Großfahndung dieses Ausmaßes 
auch unter dem Aspekt einer Aufwand-Nutzenberech
nung gewertet werden muß, hat das Hessische Landeskri
minalamt die Zahlen für den Bereich seines Landes aufbe
reitet und kam zu folgender Gegenüberstellung: 

Flughafen grenzüberschreitender Verkehr 

522 Stunden *) 1Identitätsprüfung 

Flughafen innerdeutscher Verkehr einschließlich Kon
trollen der Zufahrtsstraßen und Parkplätze 

1698 Stunden 9 Festnahmen 

5 Kfz-Sicherstellungen 

Reisezüge der Bundesbahn 

708 Stunden 2 Festnahmen 

Bundes- und Landstraßen 

2530 Stunden 3 Festnahmen 

11 Kfz-Sicherstellungen 

Bahnhöfe, U-Bahnhöfe 

6110 Stunden 24 Festnahmen 

2 Kfz-Sicherstellungen. 

Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich, daß rund 200 
Stunden Arbeitsaufwand für einen Erfolg erforderlich 
waren oder, anders ausgedrückt, die monatliche Arbeits
zeit eines Beamten fur 1 Festnahme oder Sicherstellung 
aufgewandt werden mußte. 

Lediglich der Einsatz auf Bundes- und Landstraßen darf 
nicht nur unter diesem Aspekt gesehen werden. Hier wur
den durch Einsatz von Hubschraubern erstmals neue 
Methoden der Großfahndung angewandt, die es ermög
lichten, innerhalb von 6 Stunden bei nur 250 eingesetzten 
Beamten im überschlagenden Einsatz an 89 verschiede-

*) Zahl der Beamten mal Zeit des Einsatzes (einsehl. Einweisungszeit). 

nen Kontrollstellen 3000 Fahrzeuge und ihre Insassen zu 
überprüfen. 

Bei diesem Mißverhältnis zwischen Aufwand und Erfolg 
mußte man sich natürlich fragen, ob bundesweite Groß
fahndungen dieser Art überhaupt gerechtfertigt, ob sie 
wegen des enormen Personalaufwandes weiterhin zu ver
antworten sind. Der AK 11 hat auf Empfehlung der AG 
Kripo diese Frage verneint. Er vertrat die Auffassung, daß 
ereignisunabhängige bundesweite Großfahndungen nicht 
wiederholt werden sollten. Dagegen regte er an, Groß
fahndungen zwar auch ereignisunabhängig, jedoch nur 
noch regional durchzuführen. 

Baden-Württemberg hat als erstes Bundesland diese 
Anregung aufgegriffen. Es führt seit Oktober 1975, also 
seit vier Jahren, ununterbrochen ereignisunabhängige 
regionale Großfahndungen durch. Andere Länder, z. B. 
Hessen, haben sich, nachdem ein erster und vor allem 
positiver Erfahrungsbericht vorlag, angeschlossen, bis die 
Entführung Schleyer zu anderen Maßnahmen zwang. 

Den permanenten ereignisunabhängigen Großfahndun
gen auf regionaler Ebene liegt folgende Konzeption 
zugrunde: Der Bereich eines Landes wird dienststellen
orientiert in Fahndungsunterregionen eingeteilt, in Hes
sen z. B. in 20 Unterregionen. In jeder Unterregion wird 
monatlich mindestens eine Fahndung für ca. zwei Stunden 
ausgelöst, so daß fast täglich eine Aktion im Landesbe
reich durchgeführt werden kann. Die Maßnahmen werden 
vom Landeskriminalamt zentral vorbereitet, angeordnet, 
koordiniert und ausgewertet. Damit der Erfolg nicht dem 
Zufall überlassen bleibt, schlagen die Dienststellen Ein
zelmaßnahmen nach aktueller Lage ihres Dienstbezirks 
vor. Die Konzeption sieht ein breites Spektrum an Fahn
dungsschwerpunkten, -objekten und -maßnahmen vor, so 
daß alle Möglichkeiten zur Intensivierung der Fahndung 
genutzt werden können. 

Dieses Konzept bietet ein Mehr an Erfolgschancen bei 
einem Weniger an Kräftebedarf. Es belastet keine Dienst
stelle wesentlich, da sie nur einmal monatlich herangezo
gen wird. Somit besteht nicht die Gefahr, daß andere wich
tige Aufgaben zurückgestellt werden müssen. Bei all die
sen Vorteilen sind regionale Großfahndungen auch effi
zienter. Nach dem ersten Erfahrungsbericht des LKA 
Stuttgart wurden in 6 Monaten 12650 Mann/Stunden Ein
satzzeit aufgebracht und dabei 424 Erfolge erzielt. Das 
ergibt einen Aufwand von 30 Stunden für einen Erfolg 
bzw. 100 Stunden je Festnahme oder besondere Sicher
stellung. 

Der recht hohe Wert einer Großfahndung läßt sich aber 
nicht nur mit Zahlen beweisen oder widerlegen. Für die 
Beibehaltung dieser Fahndungen oder die Aufnahme in 
den Ländern, die sie noch nicht durchführen, sprechen 
auch eine Reihe anderer Gründe. Die Fahndung nach 
gesuchten Personen und Kraftfahrzeugen ist heute, von 
Aktionen der Fahndungsdienststellen abgesehen, im 
wesentlichen aufEinzelmaßnahmen im Rahmen des tägli
chen Streifendienstes beschränkt. Lediglich die seit zwei 
Jahren andauernden Großfahndungen haben diesen 
Trend unterbrochen. INPOL bietet zwar heute schon ein 
sehr wesentliches Hilfsmittel zur Fahndung nach Perso
nen . und Sachen. Betrachtet man aber die ständige 
Zunahme des INPOL-Fahndungsbestandes, so kann sich 
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die Polizei nicht mehr allein auf dieses ~ wenngleich wirk
same - Hilfsmittel verlassen. 

Die große Beanspruchung der Schutzpolizei im Straßen
verkehr und der Kriminalpolizei in der allgemeinen Krimi
nalitätsbekämpfung lassen in Ballungszentren wenig 
Raum für gemeinsame Fahndungsaktionen aus eigener 
Initiative. Das Alltagsgeschäft droht beide »aufzufressen«. 
In weniger dicht besiedelten Gebieten reicht meist die 
Personalstärke der Dienststellen für Sonderaktionen nicht 
aus. Eine zentrale Planung, Koordinierung und Lenkung 
von Fahndungsmaßnahmen ist deshalb notwendig. Nur 
sie bietet die Möglichkeit, die Fahndung zu intensivieren. 

Die Umstellung der Personen- und Sachfahndung auf 
EDV hat unbestreitbar zu großen Erfolgen geführt. Sie 
birgt aber auch die Gefahr in sich, daß sich die Polizei letz
ten Endes nur noch auf INPOL verläßt und die gezielte 
oder ungezielte aktive Fahndung vernachlässigt. Groß
fahndungen auf regionaler Ebene sind hier geeignet, die
sen Trend abzufangen und mögliche Lücken zu schließen. 

Auch ein weiterer Gesichtspunkt darf nicht übersehen 
werden. Alle demoskopischen Umfragen der letzten Jahre 
beweisen, daß das Gefühl der inneren Sicherheit für die 
Bevölkerung einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Dieses 
Sicherheitsgefühl kann durch stärkere Präsenz der Polizei 
erhöht werden. Das System der regionalen Großfahndun
gen bietet sich - ohne daß es dazu eines wesentlich größe
ren Kräftaufkommens bedarf - dazu besonders an. 
Wenn man die Entwicklung der Großfahndung behandelt, 
kann man natürlich die Fahndungen, die die Polizei seit 
dem 5. September 1977 ohne Unterbrechung durchführt, 
nicht außer acht lassen. Zu einer kritischen Würdigung 
werde ich diese Maßnahmen in drei Phasen unterteilen, 
und zwar in die ersten Stunden unmittelbar nach dem 
Anschlag in Köln, in die nächsten Wochen bis zum Auffin
den der Leiche Schleyers im Elsaß und in die Zeit von die
sem Tag an bis heute. 

1. Hanns-Martin Schleyer wurde am späten Nachmittag 
des 5. September 1977 in Köln entführt, seine Begleiter 
wurden erschossen. Unmittelbar nach Bekanntwerden 
der Tat hatte der PP Köln Ringalarmfahndung ausgelöst. 
Sie wurde sukzessive durch Landesalarmfahndungen und 
später durch eine Bundesalarmfahndung erweitert. Bei 
diesen Fahndungsarten werden bestimmte KontrollsteI
len, die innerhalb der Polizeidienstbezirke für alle Anlässe 
einer Alarmfahndung vorher festgelegt sind, besetzt. Die 
Auslösung einer Alarmfahndung führt bei der Polizei zu 
einem gewissen Automatismus. Die Alarmfahndung wird 
deshalb schnell wirksam; sie bindet aber, insbesondere bei 
der Bundesalarmfahndung, unverhältnismäßig hohe 
Kräfte und wurde deshalb kurz nach Mitternacht wieder 
aufgehoben. Man hat dann die Länder gebeten, im Rah
men eines verstärkten Streifendienstes weiterhin nach den 
unbekannten Tätern und den angegebenen Fluchtfahr
zeugen zu fahnden. Es gab also nach Aufhebung der Bun
desalarmfahndung keine einheitlich projektierte, angeord
nete und koordinierte Großfahndung. Vielmehr wurde es 
den Ländern überlassen, Schwerpunkte, Maßnahmen und 
Intensität der Fahndung nach eigener Lagebeurteilung 
festzulegen. 

2. In der 2. Phase stand die Zentrale Einsatzleitung vor 
dem Problem, daß sie auf Fahndungsmaßnahmen zur 
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Festnahme der Täter und zum Auffinden des Verwahror
tes nicht verzichten durfte, daß aber eine Großfahndung 
unter Einsatz aller verfügbaren Kräfte die Verhandlungen 
mit den Terroristen und damit das Leben Schleyers 
gefährdet hätten. Deshalb sind auch zu Beginn dieser Pha
se, wenn auch mit gewissen Schwerpunkten, die Maßnah
men im wesentlichen von den Ländern vorgeschlagen 
und festgelegt worden. Mit Einführung der täglichen Kon
ferenzschaltungen zwischen der Zentralen Einsatzleitung 
und den Landeskriminalämtern trat hier eine wesentliche 
Änderung ein. Maßnahmen der Großfahndung wurden 
nunmehr aufgrund aktueller Erkenntnisse täglich abge
stimmt und festgelegt. Beachtenswert war hierbei der 
erste Großeinsatz mobiler Daten-Funkstationen, so z. B. 
im Raum Wiesbaden-Mainz, in dem allein 10 dieser 
Datenfunkterminals in zwei Schichten im Einsatz waren. 
Alle Maßnahmen waren in ihren Erfolgsaussichten 
dadurch eingeschränkt, daß sie nach außen nicht als Groß
fahndungen nach Terroristen erkannt werden durften, 
insoweit auch nicht mit einer Öffentlichkeitsfahndung 
gekoppelt werden konnten. 

3. Am 19. Oktober wurde die Leiche Schleyers im Elsaß 
aufgefunden. Nur wenige Minuten nach Eingang der 
Nachricht haben die ersten Landeskriminalämter ihre 
Einsatzanordnungen herausgegeben. Zwei bis vier Stun
den später begann dann die wohl größte Fahndung in der 
Geschichte der deutschen Polizei. Auf der Planungsgrund
lage der Großfahndung vom 15. April 1975 wurden auf 
BAB, Bundes- und Landstraßen, im innerstädtischen 
Bereich, an den Grenzen, in Reisezügen der Bundesbahn 
und auf Flughäfen Personen und Kraftfahrzeuge kontrol
liert. Die Großfahndung wurde in den folgenden Tagen 
durch eine immense Öffentlichkeitsfahndung intensiviert. 
Diese Maßnahmen sind im Prinzip bis heute weitergeführt 
worden, wenn auch wegen anderer vordringlicher Aufga
ben die Kräfte ständig reduziert werden mußten. Eine 
Unterbrechung erfolgte nur bei Einführung des § 111 
StPO. Die Polizei war kurzfristig durch diese neue Rechts
lage imtiert. Zweifel hat der BGH jedoch schnell durch 
seine Beschlüsse zur Einrichtung von Kontrollstellen 
behoben. 

Einige Länder haben 1977/78 im Rahmen der ständigen 
Großfahndungen neue Methoden erprobt. Als erfolgrei
cher Versuch ist dabei die mobile Fahndungsstreife auf 
BAß zu werten. Bei dieser Methode werden 2 Fukw und 
ein ziviles Fahrzeug zu gemeinsamen Streifenfahrten auf 
BAß eingesetzt. Während sie vom fließenden Verkehr 
überholt werden, beobachten die als letzte fahrenden Kri
minalbeamten überholende Fahrzeuge und deren Insas
sen. Verdächtige Fahrzeuge melden sie den vorausfahren
den Fukw, die das Fahrzeug in die Mitte nehmen, es aus 
dem fließenden Verkehr herausziehen und kontrollieren. 
Aber hier wie auch sonst hängt der Erfolg von der Auswahl 
der eingesetzten Beamten ab. In Hessen wurden zu 
Beginn dieser Streifen möglichst freiwillige Beamte aus 
den Aufgabengebieten Fahndung, MEK und Polizeiauto
bahnstationen verwendet. Im Vergleich zu den übrigen 
Großfahndungsmaßnahmen hatten sie einen etwa um das 
Zehnfache höheren Erfolg, der sofort nachließ, als zur 
Ablösung Beamte verschiedener Dienststellen und Auf
gabengebiete abgeordnet wurden. 



Betrachtet man die seit dem 5. September 1977 andauern
den Großfahndungen unter dem Aspekt Aufwand/Erfolg, 
kann man folgendes feststellen: 

- Es kam nur zu einem spektakulären Erfolg als unmittel
bare Folge der Großfahndung, nämlich zur Festnahme 
Haag-Meyers im Zuge der mobilen Fahndungsstreifen 
(Generalprobe 2 Tage vor Einführung). 

- Die mittelbaren Erfolge - andere Festnahmen und 
Sicherstellungen - gingen mit der Dauer der Groß
fahndungen zurück. 

- Die Erfolge stiegen sofort wieder an, wenn aus aktu
ellem Anlaß Maßnahmen gezielt angeordnet wurden, 
wie z. B. nach der Festnahme Heisslers. 

Untersucht man die Ursachen, kommt man zu folgenden 
drei Ergebnissen: 

1. Grobgerasterte Großfahndungen haben in der Regel 
nur geringen Erfolg. 

2. Das Nachlassen der Erfolge ist im wesentlichen darauf 
zurückzuführen, daß aus der Logistik der Terroristen und 
deren Bewegungsbild nicht ausreichend Erkenntnisse 
gewonnen wurden oder die Erkenntnisse nicht ausgewer
tet und in gezielte Maßnahmen umgesetzt oder nicht an 
die eingesetzten Kräfte weitergeleitet wurden. 

3. Mit wachsender Dauer der Maßnahmen und nachlas
senden Erfolgen kommt es bei den Beamten zu einer 
Demotivation. Diese Demotivation wird durch ein Infor
mationsvakuum, das gezielte Ansprachen an die Beamten 
für den Einsatz nicht möglich macht, noch gefördert. 

Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben, werde 
ich später aufzeigen. 

Ein sehr wesentlicher Punkt darf im Zusammenhang mit 
Großfahndungen nicht unerwähnt bleiben, nämlich 
INPOL. Die Großfahndung, wie wir sie heute betreiben, 
ist nur möglich bei Nutzung eines Datenverarbeitungssy
stems, das alle fahndungsrelevanten Daten gespeichert 
hat, über äußerst aktuelle Daten verfügt, von jeder Kon
trollstelle im Bundesgebiet abgefragt werden kann und die 
Überprüfung einer Vielzahl von Daten in kürzester Zeit 
zuläßt. Eine Totalkontrolle an den Grenzübergangsstellen 
wäre z. B. illusorisch, könnten die Daten nicht im Sekun
denbereich überprüft werden. So konnte die Kontrolle 
aller auf dem Flughafen Frankfurt abgestellter Kraftfahr
zeuge - ca. 6000 - nur mit Hilfe von INPOL nach wenigen 
Stunden abgeschlossen werden. Die Nutzung von INPOL 
besitzt hier noch einen zweiten Stellenwert. Nur durch die 
schnelle, umfassende und genaue Prüfmöglichkeit kann 
die Belästigung des unbeteiligten Bürgers - und in der 
überwiegenden Zahl wird nur er an den Kontrollstellen 
angehalten - auf ein Minimum reduziert werden. Zwei 
Aspekte sollten jedoch berücksichtigt werden: 

1. Bei Großfahndungen unter Einsatz aller verfügbaren 
Kräfte reicht die Kapazität an Datenstationen bei man
chen Dienststellen nicht aus. Die Entwicklung mobiler 
Datenfunkterminals muß deshalb vorangetrieben werden. 

2. Wartungsarbeiten, Bestandspflege, Reorganisationen 
des Datenbestandes und Änderungsdienst in anderen als 
im Fahndungsbereich beeinflussen das Antwort-Zeit-Ver
halten des Rechners und müssen während des Einsatzes 
unterbleiben. 

Ohne Zweifel ist die Großfahndung an den Grenzen der 
Bundesrepublik am wirksamsten. Durch eine intensive 
Kontrolle an den Grenzübergangsstellen kann die Flucht 
der Täter in das Ausland oder ihre Rückkehr weitgehend 
verhindert werden. Aber auch hier sind einige einsatztak
tische Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

Eine Vollkontrolle, d. h. die Kontrolle jedes Grenz
übertritts, ist so gut wie ausgeschlossen. Denken Sie 
nur an die Übergangsstellen Salzburg oder Kiefers
feiden. Hier wäre der Rückstau, vor allem in der Ur
laubszeit, innerhalb kürzester Zeit so groß, daß der 
Verkehr auf der Autobahn lahmgelegt wäre. Muß diese 
Maßnahme im Extremfall trotzdem angeordnet wer
den, ist zu berücksichtigen, daß sie nicht ad-hoc wirk
sam wird. Für die Besetzung der Grenzübergangsstel
len muß der Grenzschutzeinzeldienst durch Kräfte des 
BGS verstärkt werden, die erst von ihren Standorten 
heranzuführen sind. 

- An der Grenze können daher nur Stichprobenkon
trollen angeordnet werden. Dazu ist eine Verdachts
strategie auf der Basis guter Täterbeschreibungen und 
einer Auswertung des Bewegungsbildes erforderlich. 

- Eine Großfahndung an der Grenze ist durch beweg
liche Streifen im grenznahen Raum zu ergänzen. 

Es empfiehlt sich, Fahndungsbeamte in bürgerlicher 
Kleidung einzusetzen, die in einiger Entfernung vor 
der Kontrollstelle die Kfz auffangen, die beim Erken
nen verstärkter Kontrollmaßnahmen umkehren wür
den. 

Ende 1977/ Anfang 1978 haben die AG Fahndung, eine 
Fachkommission der AG Kripo, und die Vorschriftenkom
mission den Grundlagenbeschluß des AKII von 1975 und 
einen inzwischen vorgelegten Maßnahmenkatalog rür 
Großfahndungen überarbeitet und in die PDV 384.1 ein
gefügt. Beide Kommissionen gingen bei ihren Überlegun
gen davon aus, daß nur auf der Grundlage sehr dezidierter 
Regelungen 
- Art und Umfang der Maßnahmen zwischen Bund und 

Ländern vorher genau abgestimmt, in eine einheitliche 
Einsatzanordnung umgesetzt und anschließend koor
diniert werden können, 

- eine größere Variationsbreite, ein ökonomischer Kräfte
einsatz und eine bessere Effektivität möglich sind, 

- für eine schnelle Auslösung der Großfahndung Vorbe
reitungen bis ins Detail getroffen und fortgeschrieben 
werden können. 

Auf Vorschlag der Zentralen Einsatzleitung haben die 
Länder im Verlauf der Terroristenfahndung ihren Bereich 
zunächst in Fahndungsregionen etwa in der Größe eines 
Regierungsbezirks aufgeteilt. Die AG Fahndung war der 
Auffassung, daß eine weitere Aufgliederung den Forde
rungen auf größere Variations breite und Einsatzökonomie 
noch besser gerecht werden kann. Eine Feingliederung 
erlaubt z. B., daß bundesweit Verbindungswege bestimm
ter Verkehrsrichtungen sehr gezielt in die Fahndungsmaß
nahmen einbezogen werden können, ohne daß man die 
vom unmittelbar angestrebten Zweck nicht betroffenen 
Dienststellen mit einbeziehen muß. Die Feingliederung 
gibt auch jedem Land die Möglichkeit, aus der Kenntnis 
seiner spezifischer Verhältnisse heraus die aufgrund der 
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aktuellen Lage wichtigsten Fahndungsräume in eine bun
desweite Großfahndung einzubeziehen. Außerdem kann 
durch eine entsprechende Streuung oder Bündelung der 
Fahndungsunterregionen ein weit- oder sehr engmaschi
ges Fahndungsnetz ausgelegt werden. Schließlich ist auch 
nur mit der bis ins Letzte gehenden Unterteilung der 
Fahndungsregionen eine rationelle Durchführung ereig
gnisunabhängiger regionaler Großfandungen entspre
chend dem baden-württembergischen Modell gewährlei
stet. Die AG Fahndung hat deshalb eine Aufgliederung 
der Fahndungsregionen bis zur untersten Integrations
ebene empfohlen und diesen Vorschlag durch eine Emp
fehlung zur Einführung von Fahndungslinien, wie sie z. B. 
in Niedersachsen schon bestanden, ergänzt. Fahndungsli
nien in diesem Sinn sind natürliche oder künstliche Gren
zen wie Flüsse, Kanäle oder Eisenbahnstrecken. Nach die
sem Vorschlag ist heute das Bundesgebiet in rund 70 
Fahndungsregionen und -unterregionen gegliedert. 

Der Grundlagenbeschluß des AK II für die bundesweite 
Großfahndung vom 15. Apri11975 sah nur wenige Fahn
dungsschwerpunkte und -maßnahmen vor. Anhand dieser 
Vorgabe konnten deshalb Großfahndungen bundesein
heitlich nur sehr grobgerastert vorbereitet und angeordnet 
werden. Auch hier war es notwendig gewesen, durch eine 
Erweiterung der Fahndungsschwerpunkte, -objekte und 
-maßnahmen die Grundlage zu schaffen, Großfahndungen 
gezielt, mit dem geringstmöglichen Kräftebedarf und der 
größtmöglichen Effektivität anzuordnen. Die neue PDV 
384.1, die zur Zeit in Bund und Ländern in Kraft gesetzt 
wird, führt - ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit 
erheben zu wollen - 60 Schwerpunkte, 30 Objekte und 14 
verschiedene Maßnahmen für die Vorbereitung von 
Großfahndungen auf. Sie weist darüber hinaus die Dienst
stellen der Vollzugspolizei an, durch vorbereitende Maß
nahmen sicherzustellen, daß je nach Fahndungsanlaß, 
-raum, -schwerpunkten und -maßnahmen eine Großfahn
dung jederzeit, auch kurzfristig, ausgelöst werden kann. 
Sie versetzt damit den verantwortlichen Polizeiführer in 
die Lage, 
- eine Großfahndung schnell auszulösen, 

- die Maßnahmen dem Ereignis, dem Erkenntnisstand 
und dem Zweck anzupassen, 

- die Kriiftc einsatzökonomi.;;ch Cin7l1~ct7en lind 

- die Fahndung gezielt und damit effizienter anzuordnen. 
Gehen wir an dieser Stelle kurz zurück auf die Ereignisse 
nach dem Anschlag in Köln am 5. September 1977. Nach 
dem heutigen Entwicklungsstand der Großfahndung hät
ten seinerzeit sowohl dem Polizeipräsidenten in Köln als 
auch später dem Bundeskriminalamt andere, bessere 
Möglichkeiten zur Verfügung gestanden, die Fahndung 
nach den Terroristen auszulösen. Daß in diesem speziel
len Fall auch die neue Vorschrift den Erfolg nicht garan
tiert hätte, kann dabei kein Gegenbeweis sein. 

Mit den neuen Regelungen für die Großfahndung sollte 
kein Ersatz für die Alarmfahndung geschaffen werden. Sie 
hat weiterhin ihre Berechtigung, da sie schneller auszulö
sen ist und die Kontrollstellen sofort besetzt werden kön
nen. Die neuen Regelungen lassen es aber zu, die äußerst 
kräfteaufwendige und ungezielte Landes- und Bundes
alarmfahndung in kürzester Zeit durch gezielte Maßnah
men zu ersetzen. 
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Auf eine Bestimmung der neuen PDV 384.1 muß an die
ser Stelle ebenfalls eingegangen werden, weil sie bei vielen 
Praktikern zunächst auf Unverständnis stieß. Ich meine 
die Anordnungsbefugnis, die sich die Innenminister nach 
einem Beschluß der Innenministerkonferenz vorbehalten 
haben. Lassen Sie mich diesen Beschluß an einem Bei
spiel darstellen. 

Die Ermittlungskompetenz liegt beim Bundeskriminal
amt, das im Rahmen der Ermittlungen eine bundesweite 
Großfahndung auslösen muß, wie es seit 1977 praktiziert 
wird. Das BKA hat zunächst Beratungen und eine gegen
seitige Abstimmung mit den Landeskriminalämtern über 
die von ihm festgelegten Maßnahmen durchzuführen. Es 
bittet im Anschluß daran über den Bundesminister des 
Innern die Innenminister/-senatoren der Länder um 
Durchführung der vorher beratenen und abgestimmten 
Maßnahmen. Die Länderinnenminister ordnen dann im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten für ihr Land die Großfahn
dung an. Die Einsatzanordnung ergeht im Regelfall durch 
das zuständige Landeskriminalamt. Lediglich in Eilfällen 
bedarf es nicht der vorherigen Beratung und gegenseitigen 
Abstimmung mit den Landeskriminalämtern. 

Es ist an dieser Stelle zu fragen, ob dieser Instanzenweg 
unbedingt erforderlich ist. Ich meine, daß er durch die Ent
wicklung inzwischen überholt ist. 

Der Beschluß der IMK stammt aus dem Jahre 1973, aus 
einer Zeit also, in der Großfahndungen nur sehr undiffe
renziert und damit auch sehr kräfteintensiv durchgeführt 
werden konnten. Zu dieser Zeit hatte der Beschluß durch
aus seine Berechtigung. Inzwischen hat sich aber auf die
sem Gebiet Wesentliches geändert. Der Beschluß der 
IMK ist heute geeignet, einer schnellen Auslösung von 
Großfahndungsmaßnahmen entgegenzuwirken. Man 
sollte ihn deshalb modifizieren und ggf. auf die Situationen 
beschränken, wie wir sie nach der Entführung Schleyers, 
bei der eine Interessenabwägung erforderlich war, vorfan
den. 

Lassen Sie mich zum Schluß meiner Ausführungen 10 
Grundsätze für die Großfahndung aufstellen, die m. E. 
von dem Verantwortlichen beachtet werden sollten, der 
sie vorbereitet, anordnet, leitet oder aufbereitet. 

1. Großfahndungen führen in der Regel nicht unmittelbar 
zum angestrebten Erfolg. Ihre Durchführung bringt es 
aber mit sich, daß 

der Bewegungsspielraum der Täter eingeschränkt wird, 

sie deshalb vermehrte Aktivitäten entwickeln müssen, 
um dem polizeilichen Zugriff zu entgehen, 

- ihnen dadurch weniger Spielraum für Planung, Vor
bereitung und Durchführung von Gewalttaten sowie 
für den Aufbau einer Logistik bleibt und 

durch Intensivierung der Polizeilichen Beobachtung, 
bisher noch BEF A, die Erkenntnisse über das Umfeld 
verdichtet werden. 

Ohne in diesem Zusammenhang auf Einzelheiten einzu
gehen, ist doch festzustellen, daß die ständigen Großfahn
dungen die Terroristen gezwungen haben, ihr Konzept zu 
ändern. 

2. Bundesweite Großfahndungen sollten nur aus aktu
ellem Anlaß angeordnet werden. Ereignisunabhängige, 



ungezielte bundesweite Großfahndungen sind wegen 
ungünstiger Aufwand/Erfolg-Prognose kein geeignetes 
Mittel der Kriminalitätsbekämpfung. Dagegen sind er
eignisunabhängige, auf Fahndungsunterregionen be
schränkte Großfahndungen zu empfehlen. 

3. Die Großfahndung kann durch eine flankierende starke 
Öffentlichkeitsfahndung intensiviert und damit effekti
viert werden. 

4. Großfahndungen sind sehr kräfteintensiv. Sie dürfen 
deshalb nicht grobgerastert, gesamtflächenabdeckend und 
alle Schwerpunkte berücksichtigend angelegt werden. 
Vielmehr sind bei der Großfahndung, deren Schwerpunk
te, Objekte und Maßnahmen nach dem Ereignis, dem 
Informationsstand über das Bewegungsbild der Täter und 
am Ziel ausgerichtet sind, Fahndungsregionen, nach Mög
lichkeit Fahndungsunterregionen, feingerastert festzule
gen. Die PDV 384.1 gibt dazu eine gute Vorlage. Insoweit 
sollten in einigen Ländern die Fahndungsregionen noch 
weiter unterteilt werden. 

5. Vor und während der Großfahndung sind alle Informa
tionen über das Bewegungsbild der Gesuchten und ihre 
Logistik zu sammeln, auszuwerten und unverzüglich in 
gezielte Fahndungsaktionen umzusetzen. Eine Verdachts
strategie für Überprüfungen sollte erstellt und den einge
setzten Beamten an die Hand gegeben werden. 

6. Wegen des hohen Kräftebedarfs sollen Großfahndun
gen nicht für einen längeren Zeitraum angeordnet werden. 

Ist eine langandauernde Großfahndung dennoch erforder
lich, muß der Polizeiführer vorher entscheiden, welche 
Aufgaben zurückzustellen sind. In diesem Fa11 ist es 
besonders wichtig, Informationen in gezielte Maßnahmen 
umzusetzen, um einer Demotivation der eingesetzten 
Kräfte entgegenzuwirken. 

7. Es ist vorher zu prüfen, ob der Lage entsprechend 
besondere Methoden der Großfahndung wie z. B. über
schlagende Einsätze mit Hubschraubern oder mobile 
Fahndungsstreifen auf BAß anzuordnen sind. 

8. Die Informationswege sind vorher festzulegen und ihre 
Funktionsfähigkeit für den gesamten Einsatz sicherzustel
len. Dazu müssen ggf. Verfügungsterminals oder mobile 
Daten-Funk-Terminals eingesetzt werden. Insbesondere 
muß sichergestellt sein, daß der Auskunftsdienst Perso
nen- und Sachfahndung durch andere Transaktionen nicht 
gestört wird. 

9. Alle Dienststellen müssen die Verpflichtung der PDV 
384.1 Nr. 2.2.3.5, nach der sie vorbereitend sicherzustellen 
haben, daß je nach Anlaß, Raum, Schwerpunkt, Objekt 
und Maßnahmen Großfahndungen jederzeit durchge
führt werden können, sehr ernst nehmen. 

10. Da Großfahndungen in der Regel nicht unmittelbar 
zum angestrebten Erfolg führen, sollten die Möglichkeiten 
und Methoden (sog. Fahndungstricks) im Rahmen solcher 
Fahndungen ausgebaut und verfeinert werden. 
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Öffentlichkeitsfahndung: 
Möglichkeiten ihrer Effektivierung 

aus der Sicht der Medien 

Emil Obennann 

Zusammenfassung: Seit der Schleyer-Fahndung vor zwei 
Jahren (damals wurden neun Fahndungsfilme in ARD und 
ZDF an neun aufeinandeifolgenden Tagen gesendet) sind 
Bemühungen im Gange, eine schriftlichfixierte Regelung zwi
schen der AG Kripo und ARDIZDF zu trtffen. 

Dabei geht es nicht nur um Fragen der Organisation ständiger 
Kontakte, also etwa um zentrale Verbindungsstellen bei der 
Kripo und den Medien. Die technischen Dinge lassen sich 
lösen. Bevor eine solche Vereinbarung akzeptiert werden 
kann, müssen im Rundfunk-System rechtlich und journali
stisch wichtige Voraussetzungen geklärt und eifüllt sein. 

Ist es zweckmäßig, ja erlaubt, eine Vereinbarung mit der Kri
minalpolizei über die Öffentlichkeitsfahndung zu treffen? Soll 
die redaktionelle Verantwortung bei der Polizei oder bei der 
Rundfunkanstalt liegen? Welche inhaltlichen Voraussetzun
gen muß eine Fahndungsdurchsage eifüllen? Wer bestimmt 
die Sendezeit und den Umfang einer solchen Durchsage? Sind 
Kürzungen erlaubt? Sind ARD und ZDF bereit,jajähig, eine 
verbindliche Sende zusage zu geben, wenn die Kriminalpolizei 
einen Fall für essentiell erklärt? Wer klärt die Fragen des 
Inhalts der Fahndungsmeldung, ihrer Rechtmäßigkeit und 
Verhältnismäßigkeit ? 

Die Klärung dieser Fragen, über die der Referent berichtet, ist 
weitfortgeschritten. Käme eine Vereinbarung zustande, dann 
wäre ein weiter Weg in Richtung auf eine effektivere Öffent
lichkeitsfahndung im Medium Fernsehen zurückgelegt. 

Am vergangenen Freitag lief über die Bildschinne wieder 
einmal die Fernsehfahndung »Aktenzeichen XY - unge
löst - Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe«. Die Krimi
nalpolizeien landauf landab machen immer wieder fröh
lich mit bei dieser unterhaltenden Fahndungshilfe - seit 
nunmehr genau 10 Jahren. 

Es ist auch Ihnen sicherlich kein Geheimnis, daß dieser 
Sendetypus im Umfeld des strengen politischen Journalis
mus von Anfang an "kritisiert wurde und auch heute noch 
als fragwürdig bezeichnet wird. Es gab Dokumentationen, 
die die Sendung kriminalistischer Scharlatanerie bezich
tigten, der Aufwiegelung sensationssüchtiger Zuschauer 
zu Fahndungshysterie und des Schürens diffusen Miß-

trauens gegen Phantomtäter auf Grund reichlich vager 
Erkennungsmerkmale. Was daran liberalen, differenzie
renden, gesellschaftsbezogenen, den Staat und seine Akti
vitäten grundsätzlich kritisch beobachtenden Journalisten 
zuwider ist, das läßt sich folgendennaßen zuspitzen: 
Unsere Wachterfunktion im Dienste einer freien Bürger-i 
gesellschaft darf sich nie und nimmer verführen lassen -, 
auch nicht durch das Unterhaltungsmedium Fernsehen -
in den Dienst der Exekutive zu treten, Hilfspolizeifunktio-: 
nen zu übernehmen. Journalisten als Ennittlungsgehilfen:, 
nein! Das soll nicht bedeuten, daß Journalisten die Sicher- , 
heit des Bürgers vor dem Verbrechen nicht ebenfalls als 
Ihre Aufgabe ansehen, auch die innere Sicherheit des .' 
Staates. 

Ich gebe hier nur eine Stimmung wieder, aber der Chor 
meiner Kollegen aus Presse, Funk und Fernsehen ist kräf
tig, der solche Grundmelodien singt. Es ist gut heute, Sie 
daran zu erinnern. 

Nun soll auf dieser Arbeitstagung, Gottseidank, nicht über 
kriminal-journalistische Unterhaltung im Fernsehen 
gesprochen werden, sondern über Möglichkeiten der 
Effektivierung der Öffentlichkeitsfahndung aus der Sicht 
der Medien. Das heißt, da Sie mich eingeladen haben, aus 
der Sicht der deutschen Fernsehsysteme. Dabei möchte 
ich betoneo,!laß ich hier ~in,en persönli~hen Vortrag halte, 
also nicht offIZiell für die ARD sprechen kann oder gar fürs 
ZDF. AQ~r immerhin äußere ich mich in Kenntnis von 
Vorgängen, Verhandlungen und Protokollen einer 
gemischten Kommission aus ARD/ZDF und der AG Kri
po, die seit dem Höhepunkt der Terroristenfahndung nach 
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der Entführung und Ermordung von Hanns Martin 
- Scp1~yeteinen.Weg . sucht· Zu einem geregelten »formall-
-'sierten« Umgarig .miteinander. BIsher-liefen-dIe -Dinge'·· 

-. regional dezentralisiert In 'unserem Bundesstaat; Redak-
tionen und Polizeidienststellen hatten es jeweils mehr 
oder weniger praktisch, meist von Fall zu Fall, miteinander 
zu tun Jetzt sollte zentral und systematisch vorgegangen, 

---also ein -neuet Weg beschritten werden. 

Unsere Polizeilandschaft im föderalistischen Bundesstaat 
- das muß ich ebenfalls vorausschicken - ist dabei nicht 
weniger schwierig auf einen einzigen Punkt zu bringen, 
wie die deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunkland
schaft Da sind gleichermaßen vielschichtige Traditionen, 
politische Kräfte und Interessen zu berücksichtigen - fast 
ebenso viele Landeskriminalämter, dazu das Bundeskri
minalamt -, wie Rundfunkanstalten und in ihnen viele 
sehr selbständige, sehr selbstbewußte Redaktionen. Ich 
glaube, ich darf mich mit diesen Andeutungen begnügen, 
die Sie sicherlich richtig verstehen. 

Öffentlichkeitsfahndung: wenn das Bundeskriminalamt 
oder die AG Kripo oder auch nur ein einzelnes Landeskri
minalamt sich entschließen, den Weg aus der Stille polizei
licher Fahndung hinaus in die Öffentlichkeit zu tun, dann 
können diese Institutionen Aufrufe verbreiten und Pla
kate drucken - aber eine schnellere, ja augenblickliche 
Verbreitung ihrer Fahndungsaktion erreichen sie natür
lich nur durch die Mithilfe von Medien, die von ihnen völ
lig unabhängig sind: Presse, Rundfunk und Fernsehen. 

Haben wir es mit einem aktuellen, brisanten, vielleicht 
sogar sensationellen Fall zu tun, dann ist die Situation für 
die Medien einfach und unkompliziert. Dann decken sich 
ihre journalistische Berichterstattungsptlicht - oft dann 
sogar Berichterstattungsgier, das Jagen nach der Fahn
dungs-Information -, und das vermutete Interesse ihrer 
Zuschauer, Zuhörer und Leser fast völlig mit dem Fahn
dungsauftrag der Polizei. In diesen brisanten Spitzenfällen 
wie Geiselnahme, Flugzeugentführung, Ermordung pro
minenter Bürger können die Medien der Polizei sogar 
ärgerlich werden, in die Quere kommen, hinderlich sein, 
aufdringlich erscheinen. Oft bekunden sie eben gerade in 
jenen heikelsten Situationen einen unersättlichen Hunger 
nach Detailinformationen, in denen die Polizei selbst noch 
im dunkeln tappt, wo sie selbst wenig weiß - oder aus nur 
ihr bekannten Fahndungsgründen zum Schweigen verur
teilt ist 

Ich habe bisher von der noch offenen Szene im unmittel
baren zeitlichen Zusammenhang mit der Tat und von aus
schließlich journalistischen Berichterstattungssituationen 
gesprochen. Es ist grundsätzlich immer gut, wenn in sol
chen Situationen für die Journalisten eine kompetente 
polizeiliche Anlaufstelle zur Verfügung steht, denn 
zunächst machen wir Journalisten ja Öffentlichkeitsfahn
dung auf eigene Kappe. Dann kommt meist sehr rasch die 
große polizeiliche Sperre und· damit der große Ärger. Die 
einsetzende Schweigespirale zwingt uns zum öden Wie
derholen des immer Gleichen, zu Spekulationen und bald 
zum Stop unserer Bemühungen. Polizei und Journalisten 
gehen sich dann regelmäßig gegenseitig sehr schnell auf 
die Nerven. Wie vorteilhaft, wenn da ein gut eingespielter 
Kontakt Polizei - Fernsehen/Funk zur Verfügung stünde, 
ein Krisentelefon sozusagen, über das man das weitere 
Vorgehen zumindest vertraulich erklären und klären 
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könnte. Das setzt Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit 
voraus, auf journalistischer Seite eine autorisierte Stelle, 
die in ARD und ZDF das Machbare, Vernünftige regeln 
und entsprechend einwirken könnte und auf polizeilicher 
Seite einen Apparat und Beamte, die gelernt haben, den 
journalistischen Betrieb und journalistische Mentalitäten 
zu verstehen. 

Auch über diesen Fall habe ich hier im Grunde nicht zu 
sprechen. Die ersten Stunden nach einer spektakulären 
Straftat stehen unter eigenen Gesetzen für die Polizei wie 
für die Medien. Ich habe über das Danach und über den 
Alltag zu sprechen. Aber natürlich könnten Vereinbarun
gen, die für den normalen Umgang miteinander gefunden 
werden, in zugespitzten Krisensituationen regulierend 
wfrken. 

Ende November 1977 hat das BKA den Fernsehsystemen 
ARD und ZDF unter dem Betreff Öffentlichkeitsfahn
dung (hier: Sendungen nach ersten Abendnachrichten) 
neun Fahndungsftlme angeboten, in Längen zwischen 2 
Minuten 31 Sekunden und 3 Minuten 52 Sekunden, die 
dann auch gesendet wurden, neun Tage (außer samstags) 
hintereinander. Diese Filme dienten der Fahndung nach 
den Mördern Dr. SchIeyers und waren vom BKA herge
stellt worden; ein hoher Kriminalbeamter war in ihnen zu 
sehen: eine ganz ungewöhnliche, für die Medien überden
kenswerte Sache. Diese neun überregionalen Sendungen 
hintereinander lösten intern heftige Diskussionen aus. 
Welches waren die Wrrkungen dieser Fahndungsftlme, 
wie effektiv war ein solcher Masseneinsatz, wie wirkte er 
psychologisch und politisch auf unsere Zuschauer? Es 
erwies sich als notwendig, mit der Polizei in Verhandlun
gen einzutreten, wie man künftig solche und ähnliche 
Fälle miteinander handhaben wollte. Man mußte die bei
derseitigen Vorstellungen und Möglichkeiten erkunden. 
Die AG Kripo - eine Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Landeskriminalämter mit dem Bundeskriminalamt -
nahm die Grundposition ein, Öffentlichkeitsfahndungen 
in Fernsehen und Hörfunk seien für die Arbeit der Krimi
nalpolizei praktisch unentbehrlich und bisher ausge
strahlte Sendungen seien überaus erfolgreich gewesen. 
Aber die Maßstäbe für die Abnahme solcher Fahndungs
wünsche seien in den einzelnen Rundfunkanstalten zu 
unterschiedlich und schwer bestimmbar. Grob gesagt: 
Fahndungswünsche der Polizei standen gegen Programm
wünsche, gegen die Programmhoheit des Rundfunks. Ziel 
sollte eine Vereinheitlichung der Voraussetzungen für 
Öffentlichkeitsfahndung im Fernsehen und eine mög
lichst präzise Beschreibung der Abnahmekriterien durch 
ARD und ZDF sein, 

Dazu war beim Fernsehen ein völlig neue Meinungsbil
dung notwendig. Bis dahin - eigentlich bis heute - liefen 
und laufen diese Dinge über den Kontakt der Tagesschau 
zur Hamburger Kriminalpolizei. Für eine zentrale überre
gionale Öffentlichkeitsfahndung erschien dieser mehr 
regionale Kontakt jedoch nicht optimal. Außerdem hatte 
sich der polizeiliche Schwerpunkt deutlich nach Wiesba
den zum BKA hin verschoben. Unsere Schwierigkeiten 
waren bisher: bei den Landeskriminalämtern und beim 
Bundeskriminalamt fanden sich oft keine wirklich infor
mierten und kompetenten Ansprechpartner - im Gegen
teil, ein Zug zu außerordentlich restriktiver Informations
politik war bei den Ämtern festzustellen. So wußten wir 



z. B. nicht, ob es sich bei einem Fahndungsersuchen um 
einen Bagatellfall oder wirklich um einen Fall von über
greifender Bedeutung handelte. Vor den Zeiten des Terro
rismus hatten wir in der Tagesschau normalerweise 5, 
höchstens 10 Fahndungsfälle im Jahr, außerdem in den 
regionalen Programmen Fahndungsersuchen in ähnlicher 
Zahl. Bei den Landeskriminalämtern wird eine Voraus
wahl getroffen, und dann raufen sich in der Regel Beamte 
und Redaktionen zusammen. 

Erforderlich ist stets, daß - beim Fernsehen eigentlich 
selbstverständlich - Bild- und Originaltonmaterial, Fotos 
oder wenigstens Phantomzeichnungen, Abbildungen von 
Tatwerkzeugen und -örtlichkeiten zur Verfügung gestellt 
werden. Weiterhin muß überzeugend nachgewiesen wer
den, daß die Öffentlichkeitsfahndung nicht bis zum näch
sten Tag warten kann, (etwa weil in der Nacht neue Gefahr 
droht oder eine Tat zu befürchten ist oder die Bevölkerung 
unbedingt gewarnt oder aktiviert werden muß). Am ande
rem Morgen nämlich kann die Presse den Inhalt des Fahn
dungs ersuchens in großer Breite abdrucken, jeder kann 
das dann ausführlich und in Muße lesen und anschauen. 

Die Schwierigkeit für eine Fernseh-Redaktion mag folgen
des Beispiel verdeutlichen: Ein siebenjähriges Mädchen 
wird vermißt, seit Tagen gesucht, der Vater ist ein Promi
nenter am Ort. Würden wir diese Fahndungsmeldung aus
strahlen,'müßten wir in Zukunft alle anderen verlorenge
gangenen kleinen Mädchen ebenfalls suchen helfen. Da 
deren Zahl aber ständig beträchtlich ist, können wir das 
nicht schaffen. Bedenken Sie hier bitte folgendes: Das 
Verbreitungsgebiet einer Zeitung ist fast immer örtlich 
begrenzt; eine Rundfunkanstalt hingegen deckt meist ein 
ganzes Bundesland ab; ARD und ZDF sind im ganzen 
Bundesgebiet zu sehen. Örtliche Fahndungen gehören 
daher nur sehr selten ins Fernsehen. 

Unsere deutsche Rundfunk- und Fernsehlandschaft ist 
bekanntlich vielschichtig. Jede einzelne Rundfunkanstalt 
ist souverän und fußt auf einem eigenen Gesetz oder 
Staatsvertrag. Es ist niemals selbstverständlich, wenn es 
innerhalb der ARD - einer Arbeitsgemeinschaft - zu 
einer einheitlichen Meinung kommt. Das ZDF, eine zen
trale Anstalt für die ganze Bundesrepublik, hat es da ein
facher. 

Dennoch konnten Ende 1977 Verhandlungen zwischen 
der AG Kripo und ARD/ZDF beginnen. Viele Fragen 
waren noch zu klären: 

- Ist es zweckmäßig, ja erlaubt, eine Vereinbarung mit 
der Kriminalpolizei zu treffen? 

- Zwingt unsere öffentlich-rechtliche Struktur uns dazu? 
- Muß innerhalb der ARD eine zentrale Anlaufstelle 

bestimmt werden? 

- Soll die redaktionelle Verantwortung für Fahndungs
sendungen bei der Polizei oder bei der Rundfunkan
stalt liegen? 

- Welche inhaltlichen Voraussetzungen hat eine Fahn
dungsdurchsage zu erfüllen? 

- Könnte eine von Journalisten redaktionell gestaltete 
Sendung aus vielen Gründen nicht oft besser sein? 

- Wer bestimmt Sendezeit und Umfang einer solchen 
Durchsage? 

- Sind ARD und ZDF bereit, ja fahig, eine verbind
liche Sendezusage zu geben, wenn die Kriminalpolizei 
einen Fall für essentiell erklärt? 

- Müßte es nicht wenigstens Möglichkeiten für die Nach
richtenredaktionen geben, Kürzungen und Straffungen 
ohne Sinnänderung vorzunehmen? 

- Wer soll die Nachricht sprechen, ein Mann des Fern
sehens oder der Polizei? 

- Und schließlich die Gretchenfrage: Wer trägt die Ver
antwortung für den Inhalt der öffentlichen Fahndungs
meldung? 

Hier spielt das Polizeirecht herein, aber auch das Ur
heberrecht, das sog. »Recht am Bild«, die Angemessen
heit der Mittel, die Verhältnismäßigkeit und die Ein
haltung der Strafprozeßordnung. 

Über diese Fragen hatte man zwei Jahre - teilweise erfolg
reich - verhandelt, als es zu einem zugleich ärgerlichen 
wie lehrreichen Zwischenfall kam: 

Am 3. Juli 1979 wurde ein BKA-Fahndungsftlm über kon
spirative Wohnungen im Anschluß an Drehscheibe, 
Heute und Tagesschau ausgestrahlt. Dieser Film wurde 
intern in der ARD, und nicht nur dort, heftig mit der 
Begründung kritisiert, er habe eine zu weitgehende Identi
fizierung zu vieler Personen mit Verbrechern ermöglicht. 
Schuld daran sei eine Spielhandlung gewesen, wie man sie 
eigentlich vermeiden sollte. 

Im »epd-Informationsdienst für Hörfunk und Fernsehen« 
vom 7. Juli 1979 erschien hierzu ein Bericht von Uwe 
Kammann mit der Überschrift »Das Fernsehen als williger 
Hilfspolizist?« und mit dem Untertitel »Der jüngste BKA
Fahndungsftlm und der Programmauftrag der Rundfunk
anstalten«. Man muß wissen, daß dieser epd-Dienst in den 
Redaktionen intensiv gelesen und diskutiert wird. 

Ich habe bewußt noch einmal auf diese kritische Grund
haltung im journalistischen Berufsmilieu hingewiesen, 
bevor ich einige Punkte aufzähle, die beim Fernsehen 
inzwischen geklärt sind: 

1. Im Prinzip werden sich die öffentlich-rechtlichen Rund
funkanstalten dem Wunsch der AG Kripo nach Ausstrah
lung eines Fahndungsfllmes nicht versagen wollen. Aller
dings: Mit dem politischen Verlautbarungsrecht, das den 
Regierungen nach unseren Rundfunkgesetzen zusteht, 
lassen sich Fahndungsfllme nicht begründen oder durch
setzen. Offenbar hat sich zwischen Verlautbarungen und 
rein redaktionellen Sendungen eine neue Zwischenform 
von Beiträgen entwickelt, deren Inhalt von Dritten 
bestimmt wird, z. B. kirchliche Sendungen, Parlaments
übertragungen und eben auch Fahndungssendungen der 
Polizei. 

2. Grundlage für die Personenfahndung sind die Richtli
nien über die Inanspruchnahme von Publikationsorganen 
zur Fahndung nach Personen bei der Strafverfolgung. 
Außerdem hat im Oktober 1978 das Hanseatische Ober
landesgericht in Hamburg in einem Urteil -Stichwort 
»Lottoskandal« - die folgenden vier Kriterien herausgear
beitet, die zu beachten sind, wenn Massenmedien eine 
öffentliche Fahndung unterstützen: 
- Die in Rede stehende Straftat muß von erheblicher 

Bedeutung sein; 
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- das Mittel der öffentlichen Fahndung muß sich als 
geeignet erweisen, die Ermittlungen im Einzelfall ent
scheidend zu fördern; 

- der Grundsatz der Subsidiarität gebietet, daß das Mittel 
als einschneidende, den Ruf des Betroffenen in der 
Öffentlichkeit für alle Zukunft gefahrdende Maßnahme 
erst dann angewandt wird, wenn andere, weniger ein
schneidende Maßnahmen der Fahndung ausgeschöpft 
sind; 

- die öffentliche Fahndung kann nur dann in Betracht 
kommen, wenn die bisherigen Ermittlungen den Tat
verdächtigen bereits erheblich belastet haben, mag 
auch ein dringender Tatverdacht im Sinne des § 112 
Abs. 1 StPO noch nicht vorliegen. 

Die Kriterien sind also: Gewichtigkeit, Effektivität, Per
sönlichkeitsschutz und Verhältnismäßigkeit. 

Dieses Urteil des OLG Hamburg wurde bei ARD und 
ZDF mit großer Aufmerksamkeit registriert. 

! 3. Die Sendeentscheidung über Fahndungsftlme muß in 
der Programmverantwortung der Rundfunkanstalten lie
gen. Ihnen 9bliegt das Recht und die Pflicht, zu überprü

I fen, ob die für sie geltenden rechtlichen Grenzen beachtet 
!. sind.' Die Voraussetzungen für einen Fahndungsftlm müs
l~"'s~n streng sein. Bei Aufrufen zur Sachfahndung ist grund-

sätzlich noch größere Zurückhaltung als bei Aufrufen zur 
Personenfahndung geboten. Dabei wird nicht verkannt, 
daß die Sachfahndung ebenso wichtig sein kann, ja, daß 
dabei sogar meist weniger Personenschutzprobleme auf
geworfen werden. 

Sie sehen, man ist beim Fernsehen auf den verschiedenen 
Ebenen der Justiziare und Programmverantwortlichen tief 
in die Problematik eingedrungen, mit der man sich bis vor 
zwei Jahren niemals systematisch befaßt hatte. 

4. Erspart bleibt uns - trotz aller generellen Vereinbarun
gen - die immer wieder schwierige Abwägung im Einzel
fall gewißt nicht. 

Zum Schluß darf ich Ihnen in Kürze die Umrisse der ange
strebten Vereinbarung zeichnen, auf die sich ARD und 
ZDF zusammen mit der AG Kripo vermutlich einigen 
können. Sie beträfe die bundesweite Austrahlung eiliger 
polizeilicher Nachrichten, also Mitteilungen, Warnungen, 
Fahndungsaufrufe durch die Fernsehanstalten. 

Der entscheidende praktische Fortschritt läge in folgen
dem: 

Eine gesicherte wechselseitige Kommunikation könnte 
dadurch zustandekommen, daß die AG Kripo - vielleicht 
in Wiesbaden - eine kriminalpolizeiliche zentrale Verb in
dungsstelle schafft, ausgestattet mit dem notwendigen 
technischen und journalistischen Know-how. Auf unserer 
Seite wäre das ZDF ohnehin in Mainz in der Nähe; für die 
ARD könnte der Hessische Rundfunk in Frankfurt zustän
dig sein, so daß auch räumlich kurzgeschlossen Sendeun
terlagen übermittelt und überprüft werden könnten. Für 
die ARD würde dann der direkte Hamburger Draht LKA 
Hamburg - Tagesschau entfallen, intern bei uns aber eine 
gesicherte Übermittlung von Frankfurt nach Hamburg 
notwendig werden. 

Sodann wären die inhaltlichen Voraussetzungen zu fixie
ren, die für ein Ersuchen der zentralen Verbindungsstelle 
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an ARD und ZDF um überregionale Ausstrahlung vorlie
gen müssen. Das können sein 

eine schwerwiegende Straftat mit der Gefahr der Fort
setzung und Wiederholung, 

Straftaten, die geeignet sind, die Öffentlichkeit erheb
lich zu beunruhigen oder die öffentliche Sicherheit zu 
beeinträchtigen, 

Straftaten, die von kriminellen Gruppen oder Banden 
ausgeführt werden, 

Vermißtenmeldungen bei Gefahr für Leib und Leben 
oder Verdacht eines Verbrechens, bei Auffmden eines 
nichtidentifizierbaren Toten und bei Abhanden
kommen von gefährlichen Gegenständen, wie Gift, 
Sprengstoffen u. ä. 

Wichtig ist, daß an diese Voraussetzungen weitere formale 
Bedingungen zu knüpfen sein werden, unter denen eine 
Sendung erfolgen kann: 

- Solche Fahndungen müssen dringend sein, 

von der Person oder Sache muß eine erhebliche Ge
fahr ausgehen, und 

alle herkömmlichen polizeilichen Maßnahmen müssen 
bereits erfolglos ausgeschöpft sein oder nicht den 
gleichen Erfolg versprechen. 

Gerade diese Bedingungen sollten nicht alternativ, son
dern kumulativ zutreffen. Also nicht: oder oder oder, son
dern: und und und. 
Wenn dies alles erfüllt ist, wären ARD und ZDF wohl 
grundsätzlich zur Sendung in ihrer e~genen Programmver
antwortung bereit, wenn irgend möglich auch im Rahmen 
der Hauptabendnachrichten. Dieses käme einer prinzi
piellen Sendezusage gleich, wobei die Programmverant
wortung der Anstalten immer unberührt bleiben müßte, 
ungeachtet der Verantwortung der Polizei für den beste:' 
henden Verdacht und die Wahrung der Verhältnismäßig
keit. 
Bleibt die Frage nach dem Kürzungsrecht der Fernsehre
daktion. Prinzipiell wird dieses Recht erhalten bleiben 
müssen. Dabei ist aber die Wertigkeit der einzelnen Infor
mationen, wie sie die kriminalpolizeiliche Zentralstelle 
festlegt, zu berücksichtigen. 

Und schließlich: Sollte eine thematische Darstellung, evtl. 
sogar mit Spielhandlung (Typus konspirative Wohnun
gen) erforderlich sein, dann würden die Sendeanstalten 
das Thema in eigener Verantwortung aufbereiten, wobei 
das Grundanliegen der Polizei Eingang finden soll. 

Damit will ich's bewenden lassen. Kommt diese Verein
barung zustande - und vieles deutet daraufhin - dann ist 
ein weiter Weg hin zu einer effektiveren Öffentlichkeits
fahndung im Medium Fernsehen durchschritten. Ein 
Weg, den dann die für die Fahndung Verantwortung tr~
gende Kriminalpolizei unseres föderalen Staates und dIe 
für die Fernsehinformation unserer Bürger verpflichteten 
Journalisten in unserem föderalen Rundfunksystem 
gemeinsam gegangen wären, trotz aller unterschiedlichen 
Ausgangspositionen. Es wäre ein erfreulicher Fortschritt, 
der vielleicht dann auch für die anderen Medien, zumin
dest für den Hörfunk, nutzbar wäre. 



Öffentlichkeitsfahndung : 
Möglichkeiten ihrer Effektivierung 
- aus der Sicht der Polizei 
Kuno Bux 

Zusammenfassung: Die Öffentlichkeitsfahndung, insbeson
dere über Rundfunk und Fernsehen, wird bei Fällen der 
schwersten Kriminalität für die Fahndungsarbeit der Polizei 
zunehmend bedeutungsvoller. 

Kompetenzschwierigkeiten, organisatorische Mängel inner
halb der Polizei, fehlende Abgrenzung der Rechte, Pflichten 
und Verantwortlichkeiten zwischen Medien und Polizei, hem
men den reibungslosen Ablauf der Vorbereitung und Durch
führung von Fahndungsmeldungen über die öffentlichen Sen
deanstalten. 

Zur Steigerung ihrer Effizienz sollte deshalb 
- die Polizei durch organisatorische Maßnahmen die Zu

ständigkeit fii!" die Vorbereitung und Durchführung von 
Öffentlichkeitsfahndungen regeln, 

die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Medien durch 
verbindliche Absprachen vereinbart werden. 

Die Polizei benötigt eine zentrale Stelle, angesiedelt nach 
Möglichkeit beim Bundeskriminalamt, die sich sowohl aus 
Polizeibeamten als auch aus Journalisten bzw. Redakteuren 
und evtl. Psychologen zusammensetzt. 

Diese Institution nimmt Fahndungsersuchen der Bundeslän
der (Landeskriminalämter) entgegen, bereitet sie medienge
recht auf, prüft sie anhand noch zu entwickelnder Kriterien 
und leitet sie an die Medien weiter. 

Zuständig für Öffentlichkeitsjahndungen sind grundsätzlich 
die Länder (Landeskriminalämter). Sie verantworten deren 
Inhalt in polizeiJachlicher Hinsicht und haben im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit Einjlußmöglichkeiten auf die Gestaltung 
der Fahndungssendungen. 

Im Verhältnis zwischen Polizei und Medien sollte eine für 
beide Seiten bindende Vereinbarung getroffen werden, in der 

- Ansprechstellen beider Institutionen, 
- Voraussetzungen für die Einleitung einer Öffentlichkeits-

fahndung, 
- Bestimmung von Sendeinhalt und -zeitpunkt, 
- Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten 
festgelegt werden. 

Durch diese Maßnahmen soll erreicht werden, daß polizei
liche Ersuchen um Öffentlichkeitsfahndungen geregelten 
Grundsätzen unterliegen, ihre Ausstrahlung für die Polizei 
berechenbar und die Fahndungsmeldung selbst von der ange
sprochenen Bevölkerung auch aufgenommen wird. 

1. 
Die Öffentlichkeitsfahndung ist eine gezielte, repressiven 
oder präventiven Zwecken dienende Suche nach Perso
nen oder Sachen, die sich an einen bestimmten oder unbe
stimmten Teil der Bevölkerung wendet. Die Polizei kann 
sich dabei eigener technischer Hilfsmittel wie Lautspre:
cherdurchsagen, Verteilung von Handzetteln, Plakatfahn
dung oder dgL bedienen oder aber die Publikationsorgane 
Presse, Rundfunk und Fernsehen einschalten. 

Die Öffentlichkeitsfahndung, besonders über Rundfunk 
und Fernsehen ausgestrahlt, wird im Hinblick auf die 
Mobilität unserer Straftäter und die zunehmende Anony
mität unserer Gesellschaft immer bedeutungsvoller. Die 
Ausstrahlung einer Meldung über das Fernsehen bewirkt 
nämlich in kürzester Zeit ein Höchstmaß an Breitenwir
kung mit sowohl auditiven als auch visuellen Eindrücken 
bei der gesamten Bevölkerung. 

Zu diesem Fahndungseffekt kommmt noch eine präven
tive Komponente. Der Gesuchte glaubt sich überall 
erkannt, wird verunsichert und damit von der Fortsetzung 
seines kriminellen Planes abgehalten und ggf. zu kurz
schlußartigen Fluchtreaktionen verleitet, was die Auf
merksamkeit erst recht auf ihn lenkt. 

Bei dieser zunehmenden Bedeutung der Fernsehfahn
dung bitte ich im Hinblick auf meine Zeitvorgabe um Ver
ständnis, wenn ich bei meinen Ausführungen lediglich 
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den Versuch unternehme, einige Gedanken zur Effekti
vi~:ung die~es Fahndungsmittels aufzuzeigen, die poli
zeunterne Offentlichkeitsfahndung (mit Lautsprechern 
und Plakaten) und die regionale Öffentlichkeitsfahndung 
über Rundfunk und Fernsehen aber außer acht lasse. 

11. 
Nach meinen Beobachtungen hemmen Kompetenz
schwierigkeiten, organisatorische Mängel innerhalb der 
Polizei und fehlende Abgrenzungen der Rechte, Pflichten 
und Verantwortlichkeiten zwischen den Sendeanstalten 
und der PoliZei den reibungslosen Ablauf der Vorberei
tung und Durchführung von Fahndungsmeldungen. 

Zur Steigerung ihrer EffIzienz sollte deshalb durch organi
satorische Maßnahmen innerhalb der Polizei die Zustän
~igkeit für die Vorbereitung und Durchführung der 
Offentlichkeitsfahndung geregelt werden sowie die Zu
sammenarbeit zwischen Polizei und Medien größtmög
liche Verbindlichkeit erlangen. 

IH. 
Lassen Sie michjedoch, bevor ich auf die beiden Problem
kreise eingehe, die derzeitige polizeiliche Praxis und die 
Rechtslage kurz darstellen: 

1. Polizeiliche Praxis der Fernsehfahndung 

Die Polizei des Bundesgebietes verfahrt bei Fernsehfahn
dungen nach einem Merkblatt über die »Fahndung unter 
Inanspruchnahme der Öffentlichkeit« vom 7. Juni 1960, 
das vom Bundeskriminalamt verbreitet wurde, aber kei
nerlei Verbindlichkeit erhalten hat; daher wird wohl auch 
mehr oder weniger regelungsgetreu verfahren. Danach 
werden Fernsehfahndungen, die durch ARD und ZDF 
ausgestrahlt werden sollen, von den jeweils zuständigen 
Landeskriminalämtern dem Landeskriminalamt Ham
burg übermittelt. Das Landeskriminalamt Hamburg übt 
eine beratende Funktion den anderen Landeskriminaläm
tern gegenüber aus, indem es aufgrund seiner Erfahrun
gen die Aussichten für eine Annahme der Fahndungssen
dung durch den Sender beurteilt. Darüber hinaus hat das 
Landeskriminalamt Hamburg weder die Befugnis, auf 
Inhalt, Form und Gestaltung des Fahndungstextes Ein
fluß zu nehmen, noch die Möglichkeit, Fahndungsersu
chen verschiedener Bundesländer zu koordinieren. 

Kriterien für. die Annahme einer Fahndungsdurchsage 
durch die Sender waren nach ebenfalls unverbindlichen 
Absprachen zwischen ARD und der Hamburger Polizei 
das Vorliegen eines schweren Tötungsverbrechens und 
die' Fortsetzungs- oder Allgemeingefahr. 

Durch das teilweise Fehlen rechtlicher und organisatori
scher Grundlagen gestaltet sich die Zusammenarbeit zwi
schen den Medien und der Polizei außerordentlich schwie
rig.Es gibt keine Institution innerhalb der Polizei die zen
tral Öffentlichkeitsfahndungenselektiert und ~ach fest 
umrissenen. Grundsätzen mediengerecht aufbereitet um 
sie dann einem . geeigneten Medium zuzuleiten.' Die 
Medien dagegetl sehen sich einer Fülle von nicht oder nur 
beschränkt zuständigen Presse- bzw. Öffentlichkeitssach
bearbeitern in den unterschiedlich strukturierten Länder
polizeien gegeIlüber. 

Hinzu kOlnmt, daß hierfür unzureichend ausgebildete 
Polizeibearnte die Fahndungstexte fiir die Medienaufbe-
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reiten. Dort werden sie gelegentlich unbesehen übernom
men oder durch Veränderungen in ihrem Wesensgehalt -
manchmal durch Unkenntnis des Reporters - verfälscht. 
~ie. Medien erhalten so von der Polizei Fahndungstexte, 
die 10 der Fachsprache der Polizei abgefaßt und damit häu
fig nicht öffentlichkeitswirksam sind. 

2. Zur derzeitigen Rechtslage 

Die Zusammenarbeit zwischen den Sendeanstalten und 
der Polizei ist bisher weder gesetzlich noch vertraglich 
,geregelt. 

Für die Polizei ist die Öffentlichkeitsfahndung lediglich 
durch interne Anweisungen (PDV 384.1) festgelegt. Die 
Polizei ist durch ihren grundsätzlichen Auftrag, alle Maß
nahmen zur Aufldärung einer Straftat und zur Ergreifung 
des Täters zu treffen, zur Öffentlichkeitsfahndung berech
tigt und verpflichtet. 

Für die Medien besteht bisher auch intern keine grund
sätzliche Regelung. Hier wird der Einzelfall von dem 
jeweils zuständigen Redakteur geprüft, wobei für die Aus
strahlung auch programmtaktische Erwägungen eine 
Rolle spielen können; außerdem glauben wir »Südstaat
ler« auch ein Nord-Süd-Gefälle feststellen zu müssen. 

Eine unmittelbare Rechtsverpflichtung zur Ausstrahlung 
ist auch nicht sanktioniert, mittelbar ist aber eine Sende
verpflichtung abzuleiten. Den Apstalten ist nach Art. 5 des 
Grundgesetzes zwar die Freiheit in der Berichterstattung 
und damit auch die Programmfreiheit eingeräunit: Aus 
ihrer Aufgabenstellung ergibt sich jedoch, wie das Bun
desverfassungsgericht in seinem sog. Fernsehurteil auch 
eindeutig festgestellt hat, die Pflicht, »über Angelegen
heiten von allgemeinem Interesse zu unterrichten und 
auf Abstellung von Mißständen hinzuwirken«. Meines 
Erachtens gehören Fahndungssendungen der hier darge
stellten Art zu diesen Angelegenheiten von allgemeinem 
Interesse. 

Auf jeden. Fall steht aber die letzte Entscheidungsbefugcls 
über die Aufnahme der Öffentlichkeitsfahndung in das 
Programm dem zuständigen Intendanten der jeweiligen 
Anstalt zu. . 

IV. 
Steigerung der Effizienz der Fernsehfahndung durch polizei
interne Maßnahmen 

Ein bisher unübersehbarer Mangel der Fernsehfahndung 
sind die zum Teil unklaren Kompetenzverteilungen zwi
schen den Strafverfolgungsbehörden. Die Polizeidienst
stelle des Tatortes erhebt den Sachverhalt und regt eine 
Fernsehfahndung an. Hierzu bedarf es zunächst einer 
Abstimmung mit der für den Tatort zuständigen Staatsan
waltschaft. Soweit es nur um die Ergreifung des Täters 
geht, gebührt der Primat der Staatsanwaltschaft, die zum 
Teil ihre Entscheidung erst nach Beschreitung ihres 
Instanzenweges fällen kann. Sprechen auch präventive 
Gründe für die Fahndung, beginnt bereits die Diskussion 
über die letzte Entscheidung zwischen Polizei und Staats
anwaltschaft. Danach muß das zuständige Landeskrimi
nalamt eingeschaltet werden, welches wiederum das Lan
deskriminalamt Hamburg ersucht. Der ganze Aufwand ist 
vergebens, wenn die Sendeanstalten eine Ausstrahlung 
ablehnen; berechenbar ist deren Entscheidung jedoch 
nicht. 



Im Interesse einer klaren Verantwortlichkeit, einer Aktua
lisierung und einer fernsehgerechten Aufbereitung in 
Wort und Bild gilt es, polizeiintern kürzere Wege zu schaf
fen, die Kompetenzen deutlicher abzustecken und den 
Sendeanstalten eine technisch und personell sachgerecht 
ausgestattete zentrale Polizeidienststelle als permanenten 
Gesprächspartner anzubieten. Die Forderung nach einer 
zentralen Polizeidienststelle als Gesprächspartner wird 
insbesondere auch von den Sendeanstalten mit Nach
druck erhoben. 

r- _ QI~i~hgü!tig, _ welche Dienststelle Cils zentraler Ansprech
partner benaniifwira, züsffii}dTg und damit verantwortlich 
für die Öffentlichkeitsfahndung -kann immer nur das Bun
desland sein, dessen Strafverfolgungsbehörden für die 
Verfolgung der Straftat zuständig sind, bzw. der Bund, 
soweit das, Bunde_skdminalamt eine originäre Zuständig-
keit zur Strafverfolgung besitzt. Dies ergibt sich aus der 
föderativen Struktur unserer Strafverfolgungsbehörden. 
Die Haftung wegen schlechter Recherchen oder wegen 
eines Verstoßes gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
bei der Ausstrahlung der Öffentlichkeitsfahndungen liegt 
beim zuständigen Bundesland. Auch unterliegen bei 
einem Fehlverhalten der Strafverfolgungsbehörden diese 
der Kontrolle des jeweiligen Landesparlamentes. Der poli
zeilichen Zentralstelle für die Durchführung der Öffent
lichkeitsfahndung verbleibt daher in jedem Falle nur 
- die technische und journalistische Aufbereitung der 

Fahndungsunterlagen, 

- die Aufrechterhaltung einer dauernden Auskunftsbe
reitschaft für Rückfragen der Medien, 

- die Wahrnehmung der polizeilichen Interessen bei den 
Sendeanstalten bei der Bestimmung von Sendeinhalt 
und -zeitpunkt sowie 

- die Koordinierung der Länderersuchen hinsichtlich der 
Auslegung der zwischen Polizei und Sendeanstalten 
bestehenden Vereinbarungen. 

Bisher hat das Landeskriminalamt Hamburg, nicht immer 
unangefochten, die Aufgaben einer derartigen Zentral
stelle wahrgenommen. Meines Wissens ist das Landeskri
minalamt Hamburg schon aus fiskalischen Erwägungen 
für die Zukunft nicht mehr bereit, diese zentralen Aufga
ben wahrzunehmen. Problematisch wird daher die noch 
ausstehende Entscheidung über diese polizeiliche Zen
tralstelle werden. Zwei Lösungen bieten sich an: 
a) eine zentrale Lösung durch Benennung des Bundes

kriminalamtes als zuständige Zentralstelle oder 
b) eine föderative Lösung mit der Benennung der ein-

zelnen Landeskriminalämter als ZentralstelIen. 

Für das Bundeskriminalamt als Zentralstelle spricht, 
daß es 
- über die entsprechenden Kommunikationsmittel und 

Informationen verfügt, 

- eine einheitliche Behandlung der Ersuchen gewähr
leisten könnte, 

- Ersuchen an die in Wiesbaden etablierte Redaktion 
»Aktuelles« des ZDF mit einfachen Mitteln heran
tragen könnte, wohingegen eine Belieferung der ARD 
aus räumlichen Gründen auf Schwierigkeiten stieße, es 
sei denn, der Hessische Rundfunk erklärte sich bereit, 
für die ARD die Beiträge aufzunehmen und zu über
spielen. 

Die andere Alternative, nämlich die Länderlösung, könnte 
so aussehen, daß jedes Landeskriminalamt an »seinen 
Sender« herantritt, der den Beitrag dem NDR überspielt. 
Diese Lösung würde Ersuchen und Verantwortlichkeit in 
eine Hand geben, einen Zeitgewinn erbringen und den 
Beitrag tatortnäher entstehen lassen. 

Zur Effektivierung der Fahndung halte ich eine klärende 
polizeiinterne Entscheidung für erforderlich. Sie wird 
leichter zu erreichen sein, wenn die Zusammenarbeit zwi
schen Polizei und Sendeanstalten durch verbindliche 
Absprachen geregelt ist. 

V. 

Regelung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Medien 
In der Vergangenheit glich die Frage, ob ein polizeiliches 
Fahndungsersuchen ausgestrahlt würde oder nicht, 
manchmal einem Lotteriespiel. 

Wie bereits dargelegt, bestanden verbindliche Regelungen 
nicht; die Sendeanstalten hatten in loser Absprache mit 
der Hamburger Polizei eigene Kriterien entwickelt, die 
nicht unbedingt den polizeilichen Bedürfnissen entspra
chen. Nach übereinstimmender Auffassung der leitenden 
Kriminalbeamten besteht ein dringendes Bedürfnis, ein
heitliche Kriterien in Abstimmung mit den Sendeanstal
ten festzulegen. Nur dadurch wird die Gewähr gegeben, 
daß 
- der Entscheidung über die Ausstrahlung von Fahn

dungs ersuchen gegenseitig abgewogene Gesichts
punkte und nicht etwa zufällig freie Sendezeiten oder 
die persönliche Auffassung eines Redakteurs zugrunde 
gelegt werden, 

- die Ausstrahlung berechenbar und 

- eine Einheitlichkeit zwischen den einzelnen Polizei-
dienststellen erreichbar wird. 

Zur Durchsetzung dieses Zieles sind zwei Wege denkbar: 
eine gesetzliche oder eine vereinbarliche Regelung. 

Eine gesetzliche Regelung könnte zum einen ähnlich wie 
in Österreich und in der Schweiz derart festgelegt werden, 
daß, wie z. B. in § 5 Abs. 2 des österreichischen Rundfunk
gesetzes postuliert wird, die Sendeanstalten für wichtige 
Meldungen an die Allgemeinheit zujeder Zeit die notwen
dige und zweckentsprechende Sendezeit kostenlos zur 
Verfügung zu stellen haben. 

Zum anderen wäre denkbar, daß den polizeilichen Anlie
gen feste Sendezeiten durch die Anstalten einzuräumen 
sind. Derart autonome Sendungen Dritter sind bei uns z. 
B. den Kirchen eingeräumt. Dieser zunächst etwas uto
pisch klingende Gedanke gewinnt dann an Realität, wenn 
man die Entwicklung der Kriminalität in den letzten Jah
ren in der Bundesrepublik Deutschland kritisch verfolgt. 

Erscheinungsformen des Terrorismus, die Zunahme der 
Rauschgiftkriminalität mit ihren erschreckenden sozial
schädlichen Folgen, Wirtschaftsstraftaten und das Mas
sendelikt des Diebstahls können wirksam nicht nur mit 
Repression bekämpft werden. Eine breiter angelegte Ur
sachenforschung und darauf aufbauende Präventivmaß
nahmen, die insbesondere in einer differenzierten Aufklä
rung der Bevölkerung ihren Niederschlag finden, sind -
wollen wir dieser Entwicklung wirkungsvoll entgegen
steuern - unabdingbar. 
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Eine derartige Öffentlichkeitsarbeit kann nur über die 
Medien erfolgen. Daß auch heute schon bei der Bevölke
rung ein entsprechendes Interesse besteht, belegen die 
Zuschauerquoten bei bereits laufenden Fernsehsendun
gen mit kriminalistischem Inhalt und das Interesse an 
unserem Kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogramm 
eindrucksvoll. 

Ich kann mir gut vorstellen, daß die Polizei derartige feste 
Sendezeiten mit aktuellen Polizeiinformationen, mit 
Fahndungsmeldungen und mit Aufklärungsfilmen und 
Diskussionen bei entsprechender journalistischer Gestal
tung gut ausfüllen könnte. Ich weiß: Schon wenn ich die
sen Gedanken ausspreche, formieren sich seine Gegner. 
Trotzdem sollte man darüber nachdenken, gerade heute 
vor dem Hintergrund einer neuen Dimension der Krimi
nalität, insbesondere der Rauschgiftkrimina1.i~t. 

Selbst wenn man diesen gesetzlichen Weg beschreiten 
wollte - worüber nicht einmal in unserem Lager Einigkeit 
herrscht -, würde dieser einen zeitlich sehr aufwendigen, 
insbesondere auch in der politischen Ebene breit zu disku
tierenden Prozeß voraussetzen, der in absehbarer Zeit 
nicht abgeschlossen werden kann. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landeskriminal
ämter mit dem Bundeskriminalamt (AG Kripo) hat des
halb bereits vor Jahren den Versuch unternommen, mit 
den Vertretern der Sendeanstalten zu einer Vereinbarung 
zu gelangen. Zu diesem Zweck haben sich Vertreter der 
AG Kripo mit Bevollmächtigten von ARD und ZDF in 
einer sog. »Medienkommission« getroffen. Die bereits 
zwei Jahre anhaltende Diskussion in der Medienkommis
sion hat nun zu einem Kommissionsentwurf geführt, der 
sinngemäß folgendes beinhaltet: 
Zwischen ARD, ZDF und der AG Kripo, vertreten durch 
das Bundeskriminalamt, ist sinngemäß folgende Verein
barung vorgesehen: 

1. Gegenstand des Abkommens soll nur die bundesweite 
Ausstrahlung eiliger polizeilicher Nachrichten (Mitteilun
gen, Warnungen, Fahndungsaufrufe) durch die Fernseh
anstalten sein. Läßt sich der mit der Ausstrahlung von der 
Polizei verfolgte Zweck nur durch eine thematische Dar
stellung erreichen, z. B. durch einen Fahndungsfilm über 
das Wesen konspirativer Wohnungen, so bedarf es hierzu 
gesonderter Absprachen. 
2. Sendeunterlagen mit dem Ersuchen um überregionale 
Ausstrahlung polizeilicher Nachrichten sollten von der 
beauftragten kriminalpolizeilichen Zentralstelle zum frü
hestmöglichen Zeitpunkt an die Sendeanstalten des ZDF 
und an die ARD übermittelt werden. Die Texte, Abbil
dungen und Filmspots sollten nach den von ARD, ZDF 
und der AG Kripo noch zu erarbeitenden Richtlinien 
angeliefert werden. 

3. Ersuchen an die Sendeanstalten um überregionale 
Ausstrahlung kommen danach nur in Betracht bei 
a) schwerwiegenden Straftaten mit der Gefahr der Fort

setzung und Wiederholung, z. B. Mord, Geiselnahme, 
Entführung, terroristischem Anschlag, organisiertem 
Rauschgifthandel, 

b) Straftaten, Gefahrenlagen oder sonstigen Ereignissen, 
die nach Art und Umfang geeignet sind, eine erheb
liche Beunruhigung in der Öffentlichkeit hervorzurufen, 
z. B. Bombendrohungen, Lebensmittelvergiftungen, 
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schwere Umweltgefährdungen, Großbrände, Erd
beben, Luftverseuchungen großen Ausmaßes, 

c) Straftaten, die von kriminellen Gruppen oder Banden 
ausgeführt werden, sofern diese Taten eine erhebliche 
Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit darstellen, 

d) Abhandenkommen oder Auffinden gefährlicher Ge
genstände, z. B. von Gift, Sprengstoff oder radio
aktivem Material. 

Eine Ausstrahlung soll nur dann erfolgen, wenn die Nach
richt dringend oder überregional-gebotenist oder von der 
Person oder Sache eine erhebliche Gefahr ausgeht und bei 
Straftaten nur, wenn dringender Tatverdacht gegeben ist 
und alle herkömmlichert 12QlizeilichenMaßnahmen ausge-

- -schöpft siiidoder nicht den gleichen Erfolg versprechen. 

---4.-Liegen die Voraussetzungen für ein Ersuchen an die 
Sendeanstalten vor und wird das Material rechtzeitig in 
geeigneter Form angeliefert, so erklären sich die Anstalten 
grundsätzlich bereit, im Rahmen ihrer Sendezeit den Bei
trag zu senden. Die Sendeverantwortung der Sendeanstal
ten soll jedoch unberührt bleiben. Ihre Ausstrahlung soll 
das Grundanliegen des Ersuchens nicht verändern. Die 
Sendeanstalten wollen sich bemühen, die Sendung grund
sätzlich mit der Sendung der Abendnachrichten zu verbin
den. Ist dies nicht möglich, so soll in den Abendnachrich
ten ein Hinweis auf die spätere Ausstrahlung der polizeili
chen Nachrichten erfolgen. 

5. Bei der Übermittlung der Sendeunterlagen wird die 
Polizei angeben, welche Wertigkeit die einzelnen Punkte 
ihres Ersuchens haben und welche Rangfolge der Bedeu
tung sie einnehmen. Die Sendeanstalten sagen im Rah
men der Sendeverantwortung die Einhaltung dieser Rang
folge zu, d. h. sie werden bei evtl. notwendigen Kürzungen 
in der Sendung die jeweils oben anstehenden überneh
men und nur die Punkte wegfallen lassen, die als nachran
gig vermerkt sind und in der Sendung nicht mehr unterge
bracht werden können. 

6. Erfordert das mit der Ausstrahlung verfolgte Ziel eine 
thematische Darstellung, soll sich die polizeiliche Zentral
stelle unter Darlegung von Art und Umfang des Stoffes 
möglichst frühzeitig an die Sendeanstalten wenden. Die 
Sendeanstalten sind dann grundsätzlich bereit, das Thema 
jeweils in eigener Verantwortung aufzubereiten. Das 
Grundanliegen der Polizei soll Eingang finden. 

Sollte dieser Entwurf Verbindlichkeit erlangen, so wäre 
meines Erachtens dem polizeilichen Anliegen bei Öffent
lichkeitsfahndungen im wesentlichen Rechnung getragen. 
'Die erkennbaren polizeilichen Bedürfnisse auf Ausstrah
lung einer Fahndung wären abgedeckt, die Aufnahme 
durch die Anstalten berechenbar und eine Gleichbehand
lung der einzelnen Dienststellen gewährleistet. 

Bei kritischer Wertung dieser Voraussetzungen ist 
unschwer erkennbar, daß im Grunde die präventive Kom
ponente ein deutliches Übergewicht hat, was die Zustän
digkeitsabgrenzung zwischen Staatsanwaltschaft und Poli
zei erheblich erleichtern und damit den Entscheidungs
prozeß zumindest beschleunigen könnte. 

In unserer modernen Massengesellschaft, die dem einzel
nen ein Höchstmaß an individueller Freiheit einräumt, 
dem Straftäter aber dadurch auch Mobilität und Tarnung 
besonders gut ermöglicht, gewinnt in Einzelfällen die 
Öffentlichkeitsfahndung immer mehr an Bedeutung. 



Wenn es uns gelingt, polizeiintem durch organisatorische 
Maßnahmen kürzere Wege und mit den Trägern dieser 
Fahndung klare Regelungen zu fmden, haben wir die 

Öffentlichkeitsfahndung effektiver gemacht. Allerdings 
wird es allmählich höchste Zeit, diese theoretischen 
Erkenntnisse auch in die Praxis umzusetzen. 
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Öffentlichkeitsfahndung und 
Persönlichkeitsrechte 

'Hans-Peter Schneider 

Zusammenfassung: Die polizeiliche Fahndung nach Perso
nen oder Sachen unter Zuhilfenahme von Publikationsmit
teln (Öffentlichkeitsjahndung), d. h. durch Steckbriefe, Mas
senmedien, Aufnife etc., war schon mehifach Gegenstand 
juristischer Kontroversen. Ihre rechtliche Zulässigkeit steht 
jedoch al.lßer Frage: im Rahmen der Strafveifolgung beruht 
sieauf§§ 131,163,457 StPO; soweit sie der Erjiillung sonsti
ger polizeilicher Aufgaben dient, bietet sich mangels aus
drücklicher Spezialermächtigung die polizeiliche General
klausel als Rechtsgrundlage an. Zweifelhaft können ledig
lich die 'Voraussetzungen und Grenzen der Öjfentlichkeits-
fahndung im Einzelfall sein. 

Die wichtigste Grenze der Öjfentlichkeitsjahndung stellt der 
I ,veifassungsrechtlich gebotene Schutz der Persönlichkeit des 

Betroffenen dar. Hierzu gehört nicht nur die Achtung seiner 
Menschenwürde sowie der allgemeinen und besonderen Per
sönlichkeitsrechte, sondern auch die Sicherung der Privat
sphäre einschli€!ßlich eines unantastbaren Kembereichs pri
vater Lebensgestaltung (Intimsphäre). Ferner sind bei der 
Öffentlichkeitsfahndung all jene rechtlichen Ariforderungen 
zu berücksichtigen, die sich aus dem Resozialisierungsziel des 
St;ajvollzuges und - bei Beschuldigten - aus der Unschulds

'vermutung ergeben. 

Im Hinblick a'uf diese Grenzen stellt die Öffentlichkeitsfahn
dung stets einen Eingriffin Grundrechte dar, der je nach dem 
Schutzgut einer allgemeinen oder speziellen gesetzlichen 
Ermächtigung bedaif. Denn immer treten hier das Interesse 

\ der Allgemeinheit an der Aufklärung und Veifolgung einer 
Straftat oder an der Abwehr einer Gefahr in Konflikt mit dem 
schutzwürdigen Interesse des Betroffenen an der Wahrung 
seiner Personenintegrität. Dieses Spannungsverhältnis kann 
nicht im Sinne einer »Güterabwägung« dahin aufgelöst wer
den, daß man dem einen oder anderen Schutzgut abstrakt 
den Vorrang einräumt. Vielmehr bedaif es einer wechselseiti
gen »Zuordnung« der unterschiedlichen Interessen im Wege 
»praktischer Konkordanz« mit dem Ziel, im Einzelfalljeweils 
ein Optimum an notwendiger Fahndungst1fektivität ebenso 
wie an veifassungsrechtlich gebotenem Persönlichkeitsschutz 
zu verwirklichen (Optimierungsproblem). 

Deshalb unterliegt die Öjfentlichkeitsjahndung von vornher
ein den Grundsätzen der Subsidiarität, der Verhältnismäßig-

keil und des ÜbeT11'!aßverbots. Darüber hinaus lassen sich 
\ -- Entschiddungsk:riterien im Einzelfall aus der Wertigkeit und 

Rangfolge der Persönlichkeitsrechte (Persönlichkeitsbe
reich), aus den im Zusammenhang mit der Tat oder Gefahr 
stehenden Umständen (Tatbereich) sowie aus den die 
Zweckmäßigkeit der Fahndung betrt1fenden Gesichtspunk
ten (Fahndungsbereich) entnehmen. Während in bezug auf 
die Entscheidungskriterien aus dem Persönlichkeitsbereich 
sowohl das »Ob« als auch das »Wie« der Öjfentlichkeits
fahndungjustitiabel sind, bestehenjür die Entscheidungskri-
terien aus dem Tatbereich ein gerichtlich nur begrenzt nach
prüfbarer Beurteilungsspielraum undjür die Entscheidungs
kriterien aus dem Fahndungsbereich lediglich eine Ermes
sensbindung der Polizeibehörden. 

Der rechtlichen Einschätzung und ggf. der gerichtlichen Kon
trolle zugänglich ist nicht nur die Frage der ZUlässigkei!: son
dern auch der Ausgestaltung und Durchführung der Ojfent
lichkeitsjahndung. Dabei ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, 
ob die nach Maßgabe des Persönlichkeitsschutzes eiforder
lichen Begrenzungen in inhaltlicher, räumlicher, zeitlicher 
und personeller Hinsicht eingehalten worden sind. Führt die 
Mißachtung dieser Grenzen zu einer rechtswidrigen Rufge
./ährdung des Betrojfenen, so muß mit zivil- und strafrecht
licher Haftung gerechnet werden. Deshalb solltejeder Anord-
nung der Öffentlichkeitsjahndung eine sorgfältige Analyse 
und Bewertung der verschiedenen Interessen, Schutzgüter 
und Begrenzungsmöglichkeiten im Einzelfall vorausgehen. 

Die öffentliche Darstellung von Straftaten rur Zwecke der 
polizeilichen Fahndung hat bereits mehrfach die juri
stische Fachwelt beschäftigt. Zu Beginn der siebziger 
Jahre wurde das Für und Wider der Fernsehsendung 
»Aktenzeichen XY - ungelöst« heftig diskutiert, ihre 
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rechtliche Unbedenklichkeit Jlllerdings" auch- VOlL -zwei 
_Ohexlarui0sgericht~If 'festg~stellt 1)" _Erneute Aktualität 

----geWariiütäsProblem im Zusammenhang mit den Terror
anschlägen auf Hanns-Martin Schleyer und andere; noch 
am Tage der Ermordung erklärte Regierungssprecher Böl
ling im Fernsehen: »Die öffentliche Fahndung zur Ergrei
fung der sechzehn bereits bekannten Täter hat in dieser 
Stunde begonnen« 2), woraufhin im Anschluß an die· 
Tagesschau ein Fahndungsftlm des Bundeskriminalamts 
ausgestrahlt wurde, Gleichzeitig beantragte die CDU / 
CSU-Fraktion im deutschen Bundestag weitere »Maßnah
men zur Erhöhung der inneren Sicherheit«, darunter 

»die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland 
unverzüglich durch konkrete, genaueund umfassende 
öffentliche Darstellung möglichst vieler Erkenntnisse 
über Personen, typisches Verhalten und sonstige wich
tige Merkmale mittels ;Fahndungsplakaten und flug
blättern, Informationen an Rundfunk, Fernsehen und 
Presse sowie auf sonstige geeignete Weise instandzu
setzen, durch Beobachtungen und sachdienliche Hin
weise die Polizei bei der Fahndung nach terroristischen 
Gewalttätern zu unterstützen«3), 

In jenem Klima allgemeiner Erregung geriet die Öffent
lichkeitsfahndung damals für die Presse ,gar zur »Volks
fahndung« und die Personenermittlung von Beschuldig
ten schlicht zur »Verbrecherjagd«. Was Wunder, daß 
jeder, der da noch an die Persönlichkeitsrechte der Betrof
fenen zu erinnern wagte, sofort in den Verdacq.t geriet, sich 
mehr um den Schutz der Täter als der Opfer zu kümmern, 
U mso eher wird man heute in etwas ruhigerer Atmo
sphäre zu einem sachlichen Gespräch über »Öffentlich
keitsfahndung und Persönlichkeitsrechte« zurückfinden 
können, zumal deren Respektierung ja nicht nur im Inter
esse von Rechtsbrechern erfolgt, sondern ein allgemeines 
rechtsstaatliches Anliegen bildet 

Dies hat in einem dritten Fall vor Jahren schon das Bun
desverfassungsgericht betont, als es die Ausstrahlung 
eines den bereits verurteilten Täter diskriminierenden 
Dokumentarspiels über den Soldatenmord von Lebach 
verbot Weder das staatliche Interesse an der Aufklärung 
von Straftaten noch ein anderes öffentliches Interesse 
rechtfertige »von vornherein den Zugriff auf den Persön
lichkeitsbereich«4), Wie aber beide legitimen Interessen 
sich konkret 'zueInander verhalten, soll nunmehr in der 
Weise untersucht werden, daß zunächst Begriff und 
Rechtsgrundlagen der Öffentlichkeitsfahndung (I), 
sodann der Schutz der Persönlichkeit (11) und schließlich 
die Grenzen der Öffentlichkeitsfahndung (111) behandelt 
werden, wobei das Schwergewicht auf der Gewinnung von 
generellen Beurteilungsmaßstäben (IV), besonderen Ent
scheidungskriterien im Einzelfall (V) und von praktischen 
Ergebnissen für die polizeiliche Öffentlichkeitsfandung 
(VI) liegen wird, 
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1) OLG München NJW 1970, 1745; OLG Frankfurt MDR.1971, 53. 

2) Zit. nach einem Bericht in: Die Polizei- 69 (1978), 25. 

3) Drucksache 8/1046 vom 19. 10. 1977; dazu die Beschlußempfeh
lung und der Bericht des Innenausschusses vom 5.6. 1978 (Druck
sache 8/1864) sowie der Abg. Pensky in der 98. Sitzung des 8. Deut
schen Bundestages vom 15. 6. 1978 (7760 D - 7761 A). 

4) BVerfGE 35, 202 (220 f.); ähnlich schon E.-J. Lampe, Der Straftäter 
als »Person der Zeitgeschichte«, in: NJW 1973,217 ff. gegen OLG 
Koblenz NJW 1973, 251 ff. 

L Eigenart und Funktion der Öffentlichkeitsjahndung 
1. Unter »Öffentlichkeitsfahndung« versteht man 
gemeinhin die gezielte und planmäßige Suche nach Perso
nen oder Sachen mit Hilfe von Publikationsmitteln zur 
Aufklärung einer Straftat, zur Wiederergreifung entwiche
ner Gefangener oder zur Abwehr einer Gefahr5). Dabei ist 
der Personenkreis weder qualitativ noch quantitativ 
beschränkt: es kommen nicht nur bekannte~ sondern auch 
unbekannte Personen, nicht nur Beschuldigte, sondern 
auch Verurteilte, Unterzubringende, Vermißte, ja sogar 
Zeugen, Geschädigte und Opfer in Betracht Ein Mann, 
der - ohne es zu wissen -:- unter dem Verdacht einer 
ansteckenden Krankheit steht oder radioaktive Stoffe bei 
sich trägt, kann als Störer ebenso Gegenstand der Öffent
lichkeitsfahndung sein wie ein unbekannter Straftäter, 
dessen »Phantombild« man aufgrund von Zeugenaussa
gen hergestellt hat oder dessen Fußabdrücke auf eine 
bestimme Schuhgröße und das ungefähre Körpergewicht 
.schließen lassen. 

Zur Öffentlichkeitsfahndung gehört auch die Suche nach 
bestimmten gefährlichen oder gefährdeten Sachen, 
wenngleich dies in den entsprechenden Richtlinien und 
'Dienstvorschriften nicht iInmer hinreichend klar zum 
Ausdruck kommt. Man könnte freilich meirien, daß jederi
falls die Sachfahndung zumindest für unser TheIn.a-ohne 
Bedeutung ist, würde darin aber fehlgehen. Denn auch 
Sachen können in einem so engen Personenbezug stehen, 
daß ihre gezielte Suche Rückschlüsse auf bestimmte Per
sonen erlaubt und damit Persönlichkeitsreooteberührt. 
Man denke nur an die Fahndung nach Prothesen und Arz
neinlitteln (hier können die Körperiritegrität und das Arzt
bzw. Gesundheitsgeheimnis verletzt sein) oder nach Post-

. sendungen (wenn damit Eingriffe in das Brief- und Fern
meldegeheimnis verbunden sind). Ich möchte also die 
öffentliche Sachfahndung gerade nicht ausklammern, son
dern bewußt in die Untersuchung einbeziehen. 

Nicht unter den Begriff der Öffentlichkeitsfahndung fallen 
die klassischen Fahndungsmittel der Polizei wie die Zeft
tralregister, das Deutsche Fahndungsbuch, Bundes- und 
Landeskriminalblätter oder das EDV-Fahndungssystem 
der Polizei (INPOL). Dagegen wird man neuere Fahn
dungsmethodeJ;l wie die polizeiliche Beobachtung 
(BEFA), insbesondere die sog. »verdeckte Aufklärung« 
und die Rasterfahndung,jedenfalls dann und insoweit zur 
Öffentli~hkeitsfahndung rechnen müssen, als Teile der 
Beyölkerung, etwa bestimmte Berufsgruppen (Ärzte, 
Hotel- und Tankstellenbesitzer, Vermieter), Fachleute 
(Hersteller von Textilien, Waffen, Fahrzeugen) oder der 
Bekanntenkreis des Betroffenen in die Fahndung einbezo
gen ~erden. So sind zumindest einzelne Phasen des so~. 
»Arlnoncen-Programms«, welches der Auffindung konspI
rativer Wohnungen dient, der Öffentlichkeitsfahndung im 
weiteren Sinn deshalb zuzuordnen, weil hier Vermieter . 
und Anbieter von Wohnungen entweder direkt angespro
chen oder über sie Auskünfte bei Hausmeistern, Makler
büros Firmen etc. eingeholt werden. Von »Öfferitlich-, . ,---. 
keitsfahndung« sollte man also nichCfiITr-dann sprechen, 
wenn bestimmte' Publikationsorgane einges'chalteCwer-

5) Vgl. die »Richtlinien über die Inanspruchnahme von Publikations
organen zur Fahndung nach Personen bei der Strafverfolgung«, für 
den Bund in Kraft gesetzt durch AVvom 12. 3.1973 (BAnz. Nr. 52), 
1,1, SQwie die Polizeiliche Dienstvorschrift (PDV) 384.1, Nr. 2.2.6.1. 



den, sondern in allen Fällen, bei denen sich die polizeiliche 
-liihlldung an die Bevölkerung oder an Teile derselben 
wendet. Das ergibt sich schon im Hinblick auf die bekann
teste und herkömmlichste Art der Öffentlichkeitsfahn
dung : die Suc~_e pachBeschuldigten mit Hilfe eines Steck
brj~fs._Er enthält eine möglichst genaue Beschreibung des 
Verfolgten, ggf. unter Bekanntgabe von Namen und Bild, 
eine Mitteilung über die ihm zur Last gelegte Tat sowie 
über Ort und Zeit ihrer Begehung und schließlich die Auf
forderung an die Bevölkerung, sachdienliche Hinweise an 
die zuständigen Polizeibehörden zu richten.' Die Steck
brieffahndung ist durch §§ 131, 457 Abs. 2 StPO weitge
hend formalisiert. Demgegenüber hat die »Medienfahn
dung«, d. h. die Fahndung unter Inanspruchnahme von 
Publikationsorganen (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Film, 
Telefon) bisher noch keine ausdrückliche gesetzliche 
Regelungen gefunden, obwohl gerade sie wegen ihrer 
besonderen Breitenwirkung Persönlichkeitsrechte oft stär
ker beeinträchtigt als die Steckbrieffahndung. Eine dritte 
Kategorie bilden polizeiliche Fahndungsmaßnahmen von 
eher begrenzter Reichweite, die ich unter dem Begriff der 
»Aufruffahndung« zusammenfassen möchte; hierher 
gehören etwa der Lautsprechereinsatz aus Fahrzeugen 
oder Hubschraubern, die Verteilung von Handzetteln, 
Postwurfsendungen an bestimmte Zielgruppen, Rund
schreiben an Berufsverbände, Kinoveröffentlichungen 
oder Ausstellungen von Beweismitteln. Dieser Katalog 
öffentlicher Informationsmöglichkeiten ließe sich gewiß 
noch ergänzen. 

2. Aus der Tatsache, daß die verschiedenen Formen der 
Öffentlichkeitsfahndung bisher nirgendwo gesetzlich gere
gelt sind, darf freilich nicht auf ihre Unzulässigkeit 
geschlossen werden. Soweit die Öffentlichkeitsfahndung 
im repressiven Bereich der Strafverfolgung stattfindet, 
beruht sie auf§§ 131,163,457 StPO in Verbindung mit§§ 
25-27 d.es Bundeszentralregistergesetzes sowie der Nrn. 
39-43 der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren 
unter besonderer Berücksichtigung der hierzu in Anlage B 
ergangenen »Richtlinien über die Inanspruchnahme von 
Publikationsorganen zur Fahndung nach Personen bei der 
Strafverfolgung«, welche als Allgemeine Verfügung der 
Justizminister von Bund und Ländern 1m Jahre 1973 ein
heitlich in Kraft gesetzt wurde 6). Wird die Öffentlichkeits
fahndung hingegen im präventiven Bereich der Gefahren
abwehr einschließlich der vorbeugenden Verhütung von 
Straftaten betrieben, so findet sie ihre Rechtsgrundlage 
mangels ausdrücklicher Spezialermächtigung nur in der 
polizeilichen GeneralklauseI. Zweifelhaft kann aiso nie
mals die rechtliche Zulässigkeit der Öffentlichkeitsfahn
dung an sich, sondern lediglich die Bestimmung ihrer Vor
aussetzungen und Grenzen im Einzelfall sein. Gleichwohl 
begegnet man auch auf der rechtlichen Ebene schon eini
gen Problemen. Die zitierten Richtlinien der J ustizmini
ster scheinen davon auszugehen, daß die Fahndung mit 

'Hilfe von Publikationsorganen nicht unter § 131, sondern 
nur unter § 163 StPO fällt. Das mag zwar dem Wortlaut 
nach zutreffen, erscheint aber vom Ergebnis her wenig 
sachgerecht. Wie schon erwähnt, stellt· bereits die Steck
brieffahndung eine Strafverfolgungsmaßnahme dar, die 

6) Abgedruckt als Anlage B zu den Richtlinien für das Straf- und Buß
geldverfahren bei Th. Kleinknecht, Strafprozeßordnung, 34. Aufl., 
München 1979, S. 1611 ff. 

nach Eberhard Schmidt den Betroffenen schwer beein~ 
trächtigt; sie hebe zwar seine Bewegungsfreiheit nich~ 
unmittelbar auf, bereite aber die Verhaftung vor, »und 
zwar in einer seinen Ruf und seine Ehre schwer gefährden
den Weise«7). Wird ein solcher Steckbrief noch durch Pu
blikationsorgane verbreitet oder bedient sich die Polizei 
der Fahndungshilfe von Massenmedien auch zur Bekannt
gabe von Personendaten, ohne daß ihr Inhalt den Erfor
dernissen eines Steckbriefs entspricht, so wird mit der un
gleich größeren Breitenwirkung das Gefahrenpotential für 
Persönlichkeitsrechte des Betroffenen, aber auch das Ver
wechslungsrisiko noch erheblich gesteigert. Es ist daher 
mit Dünnebier anzunehmen, daß die Medienfahndung 
erst recht, im übrigen aber auch die Öffentlichkeitsfahn
dung nach Beschuldigten insgesamt unter § 131 StPO 
fällt8). Diese erweiternde Auslegung entspricht allein dem 
Sinn und Zweck der Bestimmung, welche den Beschuldig
ten vor öffentlicher Bloßstellung schützen will. 

Daraus folgt, daß eine Öffentlichkeitsfahndung mit der 
personenbezogene Daten publiziert werden, bei bekann
ten Tatverdächtigen nur angeordnet werden darf, wenn 
ein Haft- oder Unterbringungsbefehl vorliegt oder wenn 
die entsprechenden Voraussetzungen dafür gegeben sind 
(dringender Tatverdacht, Haftgrund). Hinzukommen 
muß nach den Richtlinien der Justizminister noch die 
besondere Schwere der Straftat, wegen derer der Betrof
fene gesucht wird (Verbrechen, Vergehen von erhebli-

, chem Gewicht, z. B. schwere oder gefährliche Körperver
letzung, Betrug, Unterschlagung hoher Geldbeträge, 
Serientaten)9). Bedauerlicherweise verlangt die PDV 
384.1 diese Voraussetzungen nur für öffentliche Fahndun
gen mit Namen und/oder Lichtbild, nicht aber für jede 
Inanspruchname von Publikationsorganen 10). Hierüber 
sollte alsbald Klarheit geschaffen und die Abweichung von 
den Richtlinien der Justizminister im Interesse einheitli
cher Anleitung der Polizeibeamten beseitigt werden. 

Im Bereich der Gefahrenabwehr und vorbeugenden Ver
brechensbekämpfung stellt sich das Problem, daß zwar die 
Generalklausei im Prinzip als Ermächtigungsgrundlage 
für die polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung ausreicht, 

, 7) E. Schmidt, Lehrkommentar zur Strafprozeßordnung und zum 
Oerichtsverfassungsgesetz, Teil II, Nachtragsband I, Göttingen 
1967, RdNr. 2 zu § 131. 

8) H. Dünnebier in: Löwe-Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und 
das Gerichtsverfassungsgesetz, 23. Aufl., Berlin 1978, RdN r. 16 zu § 
131: »Der Schutzzweck für den durch den Steckbriefbloßgestellten 
Beschuldigten verbietet es, die Anwendung der Vorschrift auf die 
Fahndungsmittel des Jahres 1870 zu beschränken, zumal da schon 
die Begründung die »Bekanntmachung in öffentlichen Blättern« 
als Mittel der steckbrieflichen Verfolgung erwähnt (Mot. Hahn 1, 
138). Zudem muß wohl, was rur einen Anschlag gilt, erst recht für 
die viel weitergehende Fahndung durch Presse, Funk und Fernse
hen gelten«. Ähnlich auch A. Stümper, FernsehfahndUng, in: Kri
minalistik 25 (1971), 57: »Insbesondere ist von § 131 StPO auszuge
hen, der zwar nicht ausnahmslos die alleinige Rechtsgrundlage für 
die Einschaltung von Publikationsorganen darstellt, der jedoch 
wesentliche Anhaltspunkte für die Zulässigkeit publizistischer 
Fahndungen abgibt«. Vgl. ferner OLG Frankfurt MDR 1971,54: 
»Gleiches gilt im übrigen für die Vorschrift des § 131 StPO, die all
gemein die Zulässigkeit eines Steckbriefs regelt. Auch diese Vor
schrift läßt bei schweren Verbrechen eine öffentliche Fahndung, 
insbesondere durch Rundfunk und Fernsehen, zu«. 

9) Richtlinien, aaO (Anm. 5,6), H,l sowie OLG Frankfurt MDR 1971, 
53. 

10) PDV 384.1, Nr. 2.2.6.8. 
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aber - da es sich hier um Einzelmaßnahmen handelt -
stets eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung voraussetzt11). Ob etwa zur Identifizierung 
unbekannter Leichen und hilfloser Personen oder zur 
Fahndung nach Vermißten von einer solchen konkreten 
Gefahr ausgegangen werden kann, wird im Einzelfall sorg- , 
fältig zu prüfen sein. Ferner ermächtigt die polizeiliche 
Generalklausei nicht zu Eingriffen in Spezialgrundrechte, 
welch~ die Privatsphäre des einzelnenschützeIl (Art. 2 
Abs. 2, 6,10,13 GG). Würde die Öffentlichkeitsfahndung 
sich ihrer Natur nach als Eingriff erweisen (was noch zu 
untersuchen ist) und im konkreten Fall eines der genann
ten Grundrechte beschränken, so wäre hierfür eine Spe
zialermächtigung im Polizeigesetz erforderlich und die 
Regelung lediglich durch polizeiliche Dienstvorschrift 
nicht ausreichend. 

3. Eine immanente Begrenzung erfährt die Öffentlich
keitsfahndung auch durch ihren Zweck. Sie dient allein der 
Aufklärung von Straftaten, der Wiederergreifung entwi
chener Gefangener oder der Abwehr von Gefahren bzw. 
der Erfüllung sonstiger polizeilicher Aufgaben. Keinesfalls 
darf sie angeordnet werden, nur um der Polizei oder den 
Strafverfolgungsbehörden die Arbeit zu erleichtern. Und 
sie kommt ebensowenig in Betracht, wenn keine konkre- ' 
ten Anhaltspunkte auf eine bestimmte Straftat schließen 
lassen oder wenn es an der hinreichenden Wahrscheinlich
keit eines bevorstehenden Schadenseintritts fehlt. So ist 
etwa eine ÖffentlichkeitsfahnduIlg nach unbeieillgten Per
sonen, die weder Störer noch Beschuldigte sind, sich aber 
einer polizeilichen Identitätsfeststellung bzw. erkennungs
dienstlichen Maßnahmen entzogen haben, ihren zivil
rechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen oder 
keine Steuern zahlen, rechtlich nicht zulässig. Zwar kön
nen solche Personen zur Aufenthaltsfeststellung ausge
schrieben werden, wenn sie ohne festen Wohnsitz sind, 
aber nur über amtliche Mitteilungsblätter und nicht unter 
Mithilfe der Öffentlichkeit. 

Die ZieIrichtung der Öffentlichkeitsfahndung muß 
schließlich zweifelsfrei erkennen lassen, daß die zuständi
gen Sicherheitsbehörden von der Bevölkerung lediglich 
sachdienliche Hinweise erwarten 12). Die öffentliche 
Mithilfe bei der Fahndung darf auch in Zeiten allgemeiner 
Erregung niemals zum Volkssport werden und in private 
Menschenjagd ausarten 13). Bekanntlich begründet selbst 
der mit einer Auslobung verbundene Steckbrief - entge
gen einer verbreiteten Ansicht unter Wildwestftlm-Freun
den - kein selbständiges Festnahmerecht außerhalb von § 
127 StPO. Über die Anzeigepflicht von Verbrechen und 
bestimmte Mitteilungspflichten im Meldewesen hinaus 
darf auch niemand gezwungen werden, . sich an einer 
Öffentlichkeitsfahndung zu beteiligen. Es wäre daher ins
gesamt besser, man würde die Ötfentlichkeitsfahndung 
nicht als selbständige Fahndungsart, sondern lediglich als 
behördliche »Fahndungshilfe« ansehen 14). 
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11) So auch G. Pfennig, Gegebene Polizeiermächtigungen für wirk
same Fahndung und Observation ausreichend?, in: Die Polizei 69 
(1978), S. 174. 

12) E. Schmidt, aaO (Anm. 7), RdNr: 6 zu § 131 StPO. 

13) Dies befürchtet jedoch H. J. Schneider bei der Fernsehfahndung 
(vgl. ders., Der modeme Steckbrief, in: Die Polizei 64 [1973],103). 

14) So auch die Richtlinien, aaO (Anm. 5,6),1,1 und die PDV384.1, Nr. 
2.2.6.10; ferner Dünnebier, aaO (Anm. 8), RdNr. 6 zu § 131 StPO. 

IL Schutz der Persönlichkeit 
1. Die wichtigste Grenze der Öffentlichkeitsfahndung 
stellt, der verfassungsrechtlich gebotene S'chutz der Per
sönlichkeit des Betroffenen dar. Nach der Verfassungsord
nung des Grundgesetzes bildet die Menschenwürde das 
oberste Leitprinzip staatlichen Handeins; sie zu achten 
und zu sichern ist die Aufgabe jeder Staatsgewalt (Art. 1 
Abs. 1 GG)15). Damit verpflichtet das Grundgesetz die 
staatlichen Organe nicht nur, alles zu unterlassen, was die 
Menschenwürde beeinträchtigen oder verletzen könnte, 
sondern auch zu ,einer positiven Unterstützung und Förde
rung der freien Selbstentfaltung des Individuums 16). Der 
Mensch darf niemals zum bloßen Objekt hoheitlicher 
Maßnahmen erniedrigt werden 17). Insbesondere wäre es 
mit der Menschenwürde »nicht zu vereinbaren, wenn der 
Staat das Recht für sich in Anspruch nehmen könnte, den 
Menschen zwangsweise in seiner ganzen Persönlichkeit zu 
registrieren und zu katalogisieren«18). Indem Art. 1 Abs. 1 
GG also dem Staat eine konkrete Schutzpflicht auferlegt, 
ist dabei doch weniger Schutz vor materieller Not, sondern 
Schutz gegen Angriffe auf die Menschenwürde durch 
andere, wie Erniedrigung, Brandmarkung, Verfolgung, 
Ächtung usw. gemeint19). Nichts anderes wird zum Aus
druck gebracht, wenn Art. 3 der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte von 1950 (MRK) dem 
Staat verbietet, jemanden einer »unmenschlichen oder 
erniedrigenden Behandlung« zu unterwerfen. 

Hieraus folgt für Ausmaß und Umfang der polizeilichen 
Öffentlichkeitsfahndung, daß der Vollständigkeit und 
Intensität einer Personenbeschreibung von vornherein 
Grenzen gezogen sind. Die Unantastbarkeit der Men
schenwürde verbietet es dem Staat weitgehend, den Men
schen in all seinen Lebensäußerungen und sozialen Bezie
hungen zu durchleuchten. Wenn aber schon zweifelhaft 
ist, ob solche »Persönlichkeitsproftle« - etwa aufgrund 
verdeckter Aufklärung - überhaupt hergestellt werden 
dürfen20), dann verbietet sich erst recht ihre Publikation 
bei einer öffentlichen Fahndung. Im Hinblick auf die 
inhaltliche Aussage der Personenangaben muß ferner 
streng darauf geachtet werden, daß jede unnötige Diskri
minierung des Betroffenen vermieden wird. Es darf bei 
der Bevölkerung keinesfalls der Eindruck entstehen, als 
handele es sich bei dem Gesuchten bereits um einen über
führten oder verurteilten Straftäter,ja gar um eine Unper
son, welcher niemand mehr mit der auch jedem Verbre-

15) Vgl. BVerfGE 6, 32 (41): »Die Würde des Menschen ist im Grund
gesetz der oberste Wert«; ähnlich auch BVerfGE 12,45 (53); 27, 1 
(6); 30, 173 (193); 32, 98 (108). . 

16) So ByerfGE 5, 85 (204)~}:>Um ~einer Würde willen muß ihm (sc. 
dem Menschen) eine möglichst weitgehende Entfaltung seiner Per
sönlichkeit gesichert werden. Für den politisch-sozialen Bereich 
bedeutet das, daß es nicht genügt, wenn eine Obrigkeit sich 
bemüht, noch so gut für das Wohl von »Untertanen« zu sorgen; der 
Einzelne soll viehnehr in möglichst weitem Umfange verantwort
lich auch an den Entscheidungen ftirdiel.Gesamtheit mitwirken«. 

17) BVerfGE 27,1 (6) unter Hinweis auf BVerfGE 5,85 (204); 7, 198 
(205), 

18) BVerfGE 27, 1 (6). 

19) BVerfGE 1, 97 (104). 

20) Kritisch E. Benda, Privatsphäre und »Persönlichkeitsprofil«, in: 
Menschenwürde und freiheitliche Rechtsordnung. Festschrift für 
W. Geiger, Tübingen 1974, insbes. S. 37 ff. 



cher gebührell(len.Achtung-zu begegnen habe. pie von 
eirre-t Kriminalberichterstattung ,in den Massenmedien 
ohnehin ausgehende »Prangerwirkung« sollte durch den 
Inhalt des Fahnd~ngsaufrufs nicht noch verstärkt werden. 

2. Damit befindet man sich bereits injener Übergangszo
ne, wo die Achtung der Menschenwürde und der Schutz 
von Persönlichkeitsrechten sich wechselseitig ergänzen 
und verstärken. Unter »Persönlichkeitsrechten« versteht 
man diejenigen absoluten Rechte im subjektiven Sinn, 
welche dem Menschen als Einzelperson zugeordnet sind. 
Man spricht deshalb auch von »Individualrechten«. Zu 
ihnen gehören beispielsweise die Rechte am eigenen 
Namen, Wort, Bild und Werk (besondere Persönlichkeits
rechte) sowie das von der Judikatur aus Art. 1 und 2 GG 
insgesamt abgeleitete und von jedermann auch im Privat
rechtsverkehr zu respektierende Recht auf Achtung der 
menschlichen Würde und der freien Entfaltung der Per
sönlichkeit (allgemeines Persönlichkeitsrecht). Nach über
wiegender Ansicht genießen die Persöniichkeitsrechte 
freilich nur einen relativen Schutz: sie werden von den 
Rechten anderer begrenzt und sind deshalb durch jedes 
verfassungsmäßig zustande gekommene Gesetz ein
schränkbar21 ). 

Für die Öffentlichkeitsfahndung bedeutsam sind von den 
besonderen Persönlichkeitsrechten vor allem das Recht 
am eigenen Bild und das Recht am eigenen Werk. Beide 
Rechte haben eine Regelung in Spezialgesetzen außerhalb 
der Verfassung gefunden. Das Recht am eigenen Bild wird 
durch §§ 22, 23 KUG in der Weise geschützt, daß Bildnisse 
einer Person grundsätzlich nur mit deren Einwilligung ver
breitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen, es 
sei denn, es handele sich um Bildnisse aus dem, Bereich 
der Zeitgeschichte (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG).Über die Fra
ge, ob erst der verurteilte Straftäter oder bereits der Tat
verdächtige, ob nur ein Schwerverbrecher oder schon 
jeder Ladendieb Personen der Zeitgeschichte sind und 
was diese eigentlich ausmacht, besteht allerdings nach wie 
vor heftiger Streit22). 

Das Problem kann jedoch hier dahingestellt bleiben, weil 
es im Ergebnis kaum praktische Bedeutung besitzt. Denn 
§ 24 KUG schränkt das Recht am eigenen Bild für Zwecke 
der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit in ganz 
ähnlicher Weise ein wie § 23 KUG, der in Abs. 2 eine In
teressenabwägung verlangt. Diese Abwägung ist jedoch 
nach einhelliger Meinung ebenso im Rahmen von § 24, 
KUG vorzunehmen 23), so daß in jedem Fall eine Öffent
lichkeitsfahndung unter Verwendung von Abbildungen 
des Betroffenen ohne dessen Einwilligung nur zulässig ist, 
wenn das allgemeine Interesse an der Aufklärung von 
Straftaten oder an der Erfüllung sonstiger polizeilicher 
Aufgaben dem Recht am eigenen Bild im Einzelfall vorzu
ziehen ist. Die gleiche Regelung findet sich für das Recht 

21) Dazu H.-V. Evers, Privatsphäre und Ämter für Verfassungsschutz, 
Berlin 1960, S. 46 fT. 

22) Vgl. Lampe, aaO (Anm. 4), 217 ff.; O.-F. von Gamm, Vrheber
rechtsgesetz (Kommentar), München 1968, Einführung RdNr. 118; 
OLG Frankfurt MDR 1971, 54. 

23) H. Neumann-Duesberg, Fernsehsendung »Aktenzeichen XY -
ungelöst« und Persönlichkeitsrecht, in: JZ 1971,305 ff(309); H. J. 

,Schwagerl, Fahndungshilfe durch Massenmedien. Ein Beitrag zur 
Problematik polizeilicher Fahndung in der Öffentlichkeit, in: Die 
Polizei 65 (1974), 317 ff. (319). 

am eigenen Werk in § 45UrhG;der als Schranke dieser 
besonderen Persönlichkeitsrechte Gerichte und Behör
den ebenfalls ermächtigt, für Zwecke der Rechtspflege 
und der öffentlichen Sicherheit Bildnisse zu vervielfältigen 
oder Werke zu verbreiten, öffentlich auszustellen oder 
wiederzugeben (was sich übrigens schon aus § 81 b StPO, 
ergibt). 

Alle damit nicht erfaßten Individualrechte (Recht am eige
nen Wort24), am Namen oder an sonstigen personenbezo
genen Merkmalen und Lebensäußerungen) werden von 
der Grundnorm des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
aufgefangen. Auch hier gilt freilich der Grundsatz, daß 
»weder das staatliche Interesse an der Aufklärung von 
Straftaten noch ein anderes öffentliches Interesse von 
vornherein den Zugriff auf den Persönlichkeitsbereich« 
rechtfertigt. Vielmehr gebiete - so das Bundesverfas
sungsgericht - »der hohe Rang des Rechts auf freie Entfal
tung und Achtung der Persönlichkeit, der sich aus der 
engen Beziehung zum höchsten Wert der Verfassung, der 
Menschenwürde, ergibt, daß dem aus einem solchen Inte
resse erforderlich erscheinenden Eingriff ständig das 
Schutzgebot des Art. 2 Abs.l GG in Verbindung mit Art. 
1 Abs. 1 GG als Korrektiv entgegengehalten wird«25). 
Diese Korrekturfunktion des allgemeinen Persönlichkeits
rechts führt letztlich zu einer besonderen Ermessensbil
dung der Polizeibehörden bei der Anordnung und Durch
führung einer Öffentlichkeitsfahndung dergestalt, daß es 
nunmehr auch auf die Art und Weise ihrer Konzeption 
und auf die erzielte oder voraussehbare Wirkung 
ankommt. Die öffentliche Darstellung einer Straftat unter 
Namensnennung, Abbildung oder Beschreibung des mut
maßlichen Täters wird dessen Persönlichkeitsbereich 
erheblich beeinträchtigen, weil sie sein Fehlverhalten 
öffentlich b{!kanntmacht und seine Person in den Augen 
der Bevölkerung von vornherein negativ qualifiziert. Die
ser »Prangereffekt« darf deshalb nicht noch durch aufrei
zende, an Sensationslust, Neugier oder Jagdinstinkte 
appellierende' Fahndungsaufiufe verstärkt werden. Viel
mehr ist ein Höchstmaß an Wahrhaftigkeit, Objektivität 
und 'Sachlichkeit zu wahren, das dem Bürger auch bei 
spektakulären Verbrechen Distanz zu gewinnen erlaubt, 
wenn die Öffentlichkeitsfahndung vor dem Persönlich
keitsschutz der Verfassung Bestand haben solL 

3. Das gilt in noch verstärktem Maße dann, wenn Öffent
liche Fahndungen in den gesteigerten Schutzbereich der 
Privatsphäre 26) eingreifen. Dazu gehören die Freiheit der 
Person sowie das Recht aufLeben und körperliche U nver
sehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) aber auch der Schutz der 
Familie (Art. 6 GG), der Wohnung (Art. 13 GG) sowie des 
Post-und Femmeldegeheimnisses (Art. 10 GG). All die
sen Rechten ist gemeinsam, daß sie nur aufgrund eines 
speziellen Gesetzes beschränkt werden können. Da Gene
ralklauselnjenem Erfordernis in der Regel nicht genügen, 
wäre hier eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung 
zur Öffentlichkeitsfahndung nötig. Nun ist allerdings 
schwer denkbar, daß öffentliche Fahndungsaufrufe unmit-

24) Dazu BVerfGE 34, 238 (246). 

25) BVerfGE 35, 202 (221) unter Hinweis auf BVerfGE 32, 373 (381); 
34,348 ff. 

26) Dieser Begriff stammt von Evers, aaO (Anm. 21), S. 54 ff.; vgl. dazu 
auch Benda, aaO (Anm. 20), S. 32 ff. 
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telbar in die. Freiheit der Person eingreifen. Wenn etwa 
durch Steckbriefe· die Bewegungsfreiheit eines Beschul
digten tatsächlich eingeengt werden sollte, so ist dies ein 
keineswegs illegitimer, vielleicht sogar erwünschter fakti
scher Nebeneffekt. Ebenso kommt eine direkte Beschrän
kung der Grundrechte auf Unverletzlichkeit der Wohnung 
oder des Post- und Fernmeldegeheimnisses durch bloße 
Fahndungsaufrufe eigentlich nicht in Betracht. 

Anders verhält es sich jedoch, wenn in diese Grundrechte 
eingegriffen wird, um personenbezogene . Daten für 
Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung zu gewinnen. Fehlt 
dann die erforderliche Ermächtigungsgrundlage, so wäre 
zu überlegen, ob die insoweit rechtswidrig erhobenen 
Daten für die Fahndung überhaupt verwertet werden dür
fen. Eher vorstellbar ist schon der Umstand, daß ein poli
zeilicher Fahndungsaufruf in das Recht auf körperliche 
U nversehrtheit eirigreift, etwa wenn ein psychisch labiler 
Beschuldigter daraufhin einen Nervenzusammenbruch 
erleidet oder einen Selbstmordversuch begeht. In der 
Regel wird der Betroffene freilich diese Belastung hinneh
men müssen, es sei denn, daß die Polizei über seine Kon
stitution informiert war, den Kollaps hätte voraussehen 
müssen und deshalb zur Zurückhaltung verpflichtet gewe
sen wäre. Die schwierigsten Probleme bereiten in der Pra
xis indes diejenigen Fälle, bei denen die Familie des 
Betroffenen durch die Öffentlichkeitsfahndung in Mitlei
denschaft gezogen wird und damit Art. 6 GG berührt ist. 
Hier muß eine besonders sorgfältige Interessenzuordnung 
vorgenommen werden, unter bewußter Einbeziehung 
auch des 'völligen Verzichts auf eine Öffentlichkeitsfahn
dung. 

4. Mit dem Schutz der Familie nähert man sich bereits 
jenem letzten )>Unantastbaren Bereich privater Lebensge
staltung«, der nach der Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts jeglicher Einwirkung der öffentlichen 
Gewalt entzogen ist (Intimsphäre)27). Eingriffe in diesen 
absolut geschützten »Kernbereich« der Persönlichkeit 
sind auch mit überwiegenden Interessen der Allgemein
heit nicht zu rechtfertigen. »Eine Abwägung nach Maß
gabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes findet nicht 
statt«28), so daß hier auch jeder Öffentlichkeitsfahndung 
die Grundlage entzogen ist. Man mag zu dieser »Kernbe
reichs«- oder »Sphärentheorie« des Bundesverfassungsge
richts stehen, wie man will: sie hat zumindest den Vorzug 
einer »Notbremse«, insofern sie die Feststellung ermög
licht, daß von irgendeinem Punkte an jeder weitergehen
den Relativierung der Persönlichkeitsrechte durch den 
Staat ein Riegel vorgeschoben ist. Leider lassen sowohl die 
.Richtlinien der Justizminister als auch die PDV 284.1 über 
»Öffentlichkeitsfahndung« einen Hinweis darauf vermis
sen. Wann allerdings im Einzelfall dieser Kernbereich pri
vater Lebensgestaltung berührt ist, kann abstrakt nur 
schwer umschrieben werden. Maßgeblich mag z. B. das 
Fehlen jeglichen »Sozialbezugs« einer Persönlichkeitsäu
ßerung sein 29). Sollten etwa Zitate aus einem ehelichen 
Briefverkehr, Erkenntnisse über nichtansteckende Krank-

27) Vgl. BVerfGE 34, 238 (245) unter Hinweis auf BVerfGE 6, 32 (41); 
389 (433); 27,1 (6); 344 (350 f.); 32, 373 (378 f.); 33, 367 (376); 39,1 
(42). 

28) BVerfGE 34, 238 (245). 

29) . So BVerfGE 6, 389 (433). 
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heiten aus einer körperlichen Untersuchung oder Mittei
lungen ül).Cr ein abnormes Sexualverhalten ohne straf
rechtliche Relevanz in eine öffentliche Fahndung aufge
nommen werden, so dürfte in 'diesen Fällen die Grenze 
zulässiger Verbrechensaufklärung wohl überschritten 
sein. 
S. Eine weitere, wenn auch nicht unmittelbar als Persön
lichkeitsrecht wirkende, aber doch damit zusammenhän
gende und dieses verstärkende Grenze öffentlicher Fahn
dung stellt die Unschuldsvermutung zugunsten eines 
Beschuldigten dar. Nach Art. 6 Abs. 2 MRK wird bis zum 
gesetzlichen Nachweis seiner Schuld vermutet, daß der 
wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig 
ist. Zwar gilt diese Bestimmung nur als einfaches Bundes
recht ohne Verfassungsrang, steht jedoch seit 1789 in einer 
ungebrochenen Menschenrechtstradition und zugleich in 
so engem Zusammenhang mit den Prinzipien eines fairen 
Verfahrens, daß man ihr ohne Bedenken einen grund
rechtsähnlichen Charakter zubilligen, kann30). So gesehen 
liegt es auf der Hand, daß jede Fahndung mit Hilfe von 
Publikationsorganen in der Öffentlichkeit den Eindruck 
erwecken kann, der Gesuchte sei auch stets der Täter. 
Eine solche Vorverurteilung aber würde der U nschulds
vermutung zweifellos widersprechen. 

Diesem Umstand tragen die gegenwärtigen Formulierun
gen in den Richtlinien der Justizminister und in der PDV 
384.1 bisher nicht genügend Rechnung. Dort ist zwar ganz 
allgemein von einer möglichen »Rufschädigung« des 
Betroffenen die Rede und davon, daß diese auch im Inter
esse der Strafrechtspflege vermieden werden müsse. Den 
Kern des Problems hat jedoch allein Dünnebier erfaßt, 
wenn er feststellt, daß eine öffentliche Herabsetzung von 
Tatverdächtigen so lange wie möglich vermieden werden 
müsse~ »Denn wenn die Beschuldigung nicht erwiesen 
wird, ist der Schaden meist nicht völlig wiedergutzu
machen«31). Auch Lampe· wählt 'die Unschuldsvermutung~ 
zum »Ausgangspunkt für die Anwendung des Verhältnis
niäßigkeitsgrundsatzes vor der Verurteilung« und zieht 
daraus den Schluß, daß der soziale Geltungsanspruch 
einer Person »nicht als schon durch den bloßen Tatver
dacht geschmälert erscheinen« dürfe32). Auch wenn eine 
gewisse Bloßstellung von Beschuldigten schon wegen der 
immanenten Mißbilligung ihrer Tat mit jeder Öffentlich
keitsfahndung zwangsläufig verbunden ist, so darf doch 
die Unschuldsvermutungbei der Güter- und Interessen
zuordnung nicht einfach außer Betracht bleiben. Beide 
Richtlinien sollten daher entsprechend ergänzt und viel
leicht sogar mit der Empfehlung versehen werden, einen 
Hinweis auf die Unschuldsvermutung in den Fahndungs
aufruf einzufügen. 

6. Den letzten Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang 
stellt das Interesse der Allgemeinheit wie des mutmaß
lichen Täters an seiner Resozialisierung dar. Nach § 2 
StVollzG ist die Resozialisierung eines Rechtsbrechers das 
oberste Ziel des Strafvollzugs: Der Gefangene soll fähig 
werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 

30) In diesem Sinne K Kühl, Unschuldsvermutung und Resozialisie
rungsinteresse als Grenzen der Kriminalberichterstattung (Vortrag 
vom Juli 1979), unveröffentl. Manuskript. 

31) Dünnebier, aaO (Anm. 8), RdNr. 36 zu § 131 StPO. 

32) Lampe, aaO (Anm. 4), S. 217. 



Straftaten zu führen. Daß dazu auch äußere Bedingungen 
gehören, die es einem Haftentlassenen gestatten, ein 
neues Leben zu beginnen, ist selbstverständlich. Die 
Nachwirkungen seiner Tat müssen daher auf das geringst
mögliche Maß beschränkt bleiben. Deshalb hat das Bun
desverfassungsgericht im »Lebach-Urtei1« die Fernsehbe
richterstattung über ein schweres Verbrechen, welche 
nicht mehr durch ein aktuelles Informationsinteresse 
gedeckt war, für unzulässig erklärt, weil sie die Resoziali .. 
sierung des T~ters gefährdet hätte. »Die für die soziale Exi
stenz des Täters lebenswichtige Chance, sich in die freie 
Gesellschaft wieder einzugliedern, und das Interesse der 
Gemeinschaft an seiner Resozialisierung gehen grundsätz
lich dem Interesse an einer weiteren Erörterung der Tat 
vor«. Eine solche Gefährdung nimmt das Gericht regel
mäßig dann an, »wenn eine den Täter identifizierende 
Sendung nach seiner Entlassung oder in zeitlicher Nähe zu . 
der bevorstehenden Entlassung ausgestrahlt werden 
soll«33). 

Diese Grundsätze sind zwar nicht unbesehen auf die 
Öffentlichkeitsfahndung übertragbar, weil hier entweder 
die Tat noch gar nicht aufgeklärt ist oder gegenüber einem 
entwichenen Gefangenen erst einmal der staatliche Straf
anspruch durchgesetzt werden muß. Dennoch darf schon 
im Stadium des Ermittlungsverfahrens der Resozialisie
rungsgedanke nicht völlig in den Hintergrund gedrängt 

. werden34). Auch im Vorfeld einer Verurteilung sollte man 
nicht ohne Not Fakten schaffen, die eine spätere Resoziali
sierung des Täters erschweren. Dabei spielt oft die Form 
der beabsichtigten Publikation eine wichtige Rolle. So 

'wird - wie Stümper zu Recht vermutet - eine Fernseh
fahndung, die nach wenigen Wochen bereits vergessen ist, 
sich auf das Resozialisierungsziel weniger nachteilig aus
wirken als eine Zeitungsmeldung (speziell in Illustrierten), 
die jederzeit wieder herausgesucht werden kann. Insge
samt hängen auch hier Zulässigkeit und Ausgestaltung 
einer öffentlichen Suche nach dem Täter weitgehend von 
den Besonderheiten des Einzelfalls ab. So ist auch in bei
den Richtlinien zur Öffentlichkeitsfahndung derResoziali
sierungsaspekt wenigstens kurz erwähnt35). 

III Grenzen der Öffentlichkeitsjahndung 
1. An dieser Stelle ist ein bereits angekündigtes Problem 
einzubeziehen, welches auch für alle folgenden Überle
gungen von ausschlaggebender Bedeutung ist: nämlich 
die Frage, ob die Öffentlichkeitsfahndung überhaupt 
einen hoheitlichen Eingriff in Grundrechte darstellt. Man 
könnte nämlich die Ansicht vertreten, daß polizeiliche 
Fahndung generell und damit auch die Fahndung unter 
Inanspruchnahme von Publikationsorganen lediglich 

I . schlichtes Verwaltungshandeln darstelle; das sich im 
wesentlichen am Schreibtisch vollziehe, in der Durchsicht 
von Fahndungsbüchern, Meldedaten oder Registeraus
künften bestehe und deshalb niemanden unmittelbar in 
seinen Rechten beeinträchtige. Auf der anderen Seite hat 
die Judikatur öffentliche Darstellungen von Straftaten im 
Fernsehen, sei es zu Fahndungszwecken oder aus Doku
mentationsgründen, stets als Eingriff in Persönlichkeits-

33) BVerfGE 35, 202 (237 0; dazu auch Lampe, aaO (Anm. 4), S. 221. 

34) So auch Stümper, aaO (Anm. 8), S. 59. 

35) Richtlinien, aaO (Anm. 5,6), 1,2; PDV 384.1, Nr. 2.2.6.3. 

rechte des Täters qualifiziert36), sonst hätte sie ja die Mög
lichkeit einer Amtshaftung gar nicht weiter zu prüfen 
brauchen. 

Im Ergebnis wird man vermutlich differenzieren müssen. 
Es mag Phasen und Arbeitsschritte der Fahndung geben, 
die unbestreitbar weder Eingriffscharakter tragen noch in 
der Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse bestehen, so 
die Pflege und Wartung einer Datei oder die Daktylosko
pie (zweifelhaft schon für die bloße Beobachtung, wenn 
personenbezogne Informationen erhoben werden). Eben
sowenig läßt sich leugnen, daß eine Veröffentlichungen 
oder Vervielfältigung von indiduellen Merkmalen und 
Lebensäußerungen in die genannten Persönlichkeits
rechte eingreifen37). Übrig bleibt lediglich ein Zwischen
bereich der Öffentlichkeitsfahndung, in dem der unmittel
bare Personenbezug zurücktritt, weil entweder nach 
einem Unbekannten oder nach Sachen oder unter Ver
zicht auf die Erwähnung individueller Attribute (Name, 
Bild etc.) gefahndet wird. Hier ist der Eingriffscharakter 
der Öffentlichkeitsfahndung der Öffentlichkeitsfahndung 
danach zu beurteilen, ob und in welchem Maße Informa
tionen publiziert werden, die außenstehenden Dritten die 
Identifizierung einer Person erlauben. Das wird bei der 
Sachfandung weniger,bei der Suche nach Beschuldigten 
oder Störern aber überwiegend der Fall sein, da die Perso
nenfahndung neben der Aufenthaltsfeststellung ja gerade 
auch das IdentifIzierungsziel mitverfolgt. Erweist sich die 
Öffentlichkeitsfahndung in diesem Sinne als hoheitlicher 
Eingriff, bedarf sie - wie schon betont - einer gesetzli
chen Grundlage und soll nur insoweit noch gegenstad der 
folgenden Erörterung sein. . 

2. Als Eingriff in Individualrechte unterliegt die Öffent-\ 
lichkeitsfahndung denjenigen Regeln, die für alle Grund
rechtsbeschränkungen gelten: Sie ist nach allgemeiner 
Auffassung nur zulässig, wenn eine Güter- und Interes- " 
senabwägung im Einzelfall zu dem Ergebnis führt, daß 
dem öffentlichen Interesse an einer wirksamen Strafver- i 

folgung oder der Erfüllung sonstiger polizeilicher Aufga
ben der Vorzug zu geben ist vor den schutzwürdigen Inter
esse des Gesuchten oder sonstigen Betroffener38). Dabei I 
steht außer Frage, daß die unabweisbaren Bedürfnisse~ 
einer effektiven Strafverfolgung und Verbrechensbe
kämpfung39), das öffentliche Intersse an einer möglichst 
vollständigen Wahrheits ermittlung im Strafprozeß40) 
sowie die wirksame und rasche Aufklärung von 
Straftaten41 ) wesentliche Anliegen des rechtsstaatlichen 
Gemeinwesens darstellen. Einen ähnlich hohen Rang 
räumt das Grundgesetz aber auf der anderen Seite auch 
den Persönlichkeitsrechten ein 42). Läßt sich damit nun -
wie vielfach behauptet - der Schutzgüterkonflikt auf die 

36) Vgl. BVerfGE 35, 202 ff.; OLG München NJW 1970, 1746; OLG 
Frankfurt MDR 1971, 54. 

37) So auch Schwagerl, aaO (Anm. 23), S. 319. 

3B) Vgl. die Richtlinien, aaO (Anm. 5,6), 1,2 sowie die PDV 384.1, Nr. 
2.2.6.3. 

39) Dazu BVerfGE 19, 342 (347); 20,45 (49); 144 (147). 

40) BVerfGE 32, 373 (381). 

41) BVerfGE 29, 183 (194) in std. Rspr.; vgl. auch BVerfGE 34, 238 
(248). 

42) Nach BVerfGE 27,344 (353 f.); 32, 373 (381); 35, 202 (221). 
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schlichte Gegenüberstellung von öffentlichen und priva
ten Interessen reduzieren, wobei dann durch Abwägung 
festzustellen wär:e, welches Interesse dem anderen vorzu
geheri-hat?Schon die Einordnung des Resozialisierungs
aspekts oder der Unschuldsvermutung in dieses bipolare 
Interessenschema bereitet Schwierigkeiten. Ferner ist 
kaum zu leugnen, daß an dem »Gemeinschaftsgut« effek
tiver Strafverfolgung und rascher Tataufklärung auch ein 
privates Interesse besteht, also zahlreiche Überschneidun
gen vorhanden sind. 

Stümper versucht daher, die verschiedenen Abwägungs
gesichtspunke bei derÖffentlichkeitsfahndung nicht nach 
Interessen, sondern nach Betroffenen zu ordnen, und 
spricht von einer» Täterseite« und einer »Opferseite«43). 
Auch diese Systematisierung scheint mir problematisch zu 
sein, weil man erstens gezwungen ist, die Gemeinschafts
anliegen der Strafverfolgung lediglich auf der »Opferseite« . 
zu verbuchen, und zweitens die berechtigten Interessen 
unbeteiligter Dritter (Familie, Bekannte, Zeugen etc.) nir
gendwo unterbringen kann. Das Bundesverfassungsge
richt verzichtet deshalb auf jedes schematische Raster und 
empfiehlt lediglich allgemein, »durch Güterabwägung im 
konkr~ten Fall Z!l errni~bl~Q~< @sverfolgte . öffentliche 
InteIesse~enenill-und..na~b 9~L Gestaltung des- E~iriielfalls
den Vorrang verdient, ob der beabsichtigte Eingriff in die 
Privatsphäre nach Art und Reichweite durch dieses Inter
esse gefordert wird und im angemessenen Verhältnis zur 
Bedeutung der Sache steht«44). Zwar läßt diese Formel auf 
der einen Seite genügend Spielraum für sachgerechte Ent
scheidungen, andererseits aber auch weitgehend offen, 
nach welchen Regeln sich diese GüterabWägung in der 
Praxis vollziehen soll. 

3. Insbesondere verleitet schon der Begriff »Güterabwä
gung« dazu, die verschiedenen Interessen, Zwecke, 
Rechte und Schutzgüter einfach gegeneinander auszuspie
len und im Wege selektiver· Dezision lediglich die das 
gewünschte Ergebnis tragenden Gesichtspunkte gelten zu 
lassen, während alle übrigen außer Betracht bleiben und 
gleichsam wie von selbst unter den Tisch fallen. Von der 
Einheit der Verfassung her, welche den verschiedenen 
Grundrechten und Staatsinteressen prinzipiell gleichen 
Rang einräumt, stellt sich die Lösung von Kollisionspro
blemen stets als eine Optimierungsaufgabe dar: die entge
gengesetzten Anforderungen sind einander so zuzuord
nen, daß ihr normativer Gehalt noch ein relatives Höchst
maß an Wirksamkeit entfalten kann. Hesse nennt diese 
Methode ein Verfahren »praktischer Konkordanz«45). 

Übertragen auf das Verhältnis von Öffentlichkeitsfahn
dung und Persönlichkeitsrechten, bedeutet sein Vorge
hen, die unterschiedlichen Interessen und Rechte des 
Täters, des Opfers, der staatlichen Gemeinschaft sowie 
von unbeteiligten Dritten in der Weise aufeinander zu 
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43) Stümper, aaO (Anm. 8), S. 58. 

44) So BVerfGE 35, 202 (221). 

45) Vgl. K Hesse, Grundzüge desVerfassungsrechts der Bundesrepu
blik Deutschland, 9. Aufl., Karlsruhe 1976, S. 28 f.: »Wo Kollisio
nen entstehen, darf nicht in vorschneller ,Güterabwägung' oder gar 
abstrakter ,Wertabwägung' eines auf Kosten des anderen realisiert 
werden. Vielmehr stellt das Prinzip der Einheit der Verfassung die 
Aufgabe einer Optimierung: bei den Gütern müssen Grenzen gezo
gen werden, damit beide zu optimaler Wirksamkeit gelangen kön
nen«. - Ähnlich Benda, aaO (Anm. 20), S. 44. 

beziehen, daß im Einzelfall jeweils ein Optimum aller ., 
Aspekte, an notwendiger Fahndungseffektivität ebenso 
wie an verfassungsrechtlich gleichermaßen gebotenem'~' I. 

Persönlichkeitsschutz, verwirklicht werden kann. Da~ 
bedingt eine zweistufige Betrachtung, bei der zunächst die 
allgemeinen Beurteilungsmaßstäbe der Öffentlichkeits
fahndung . ats solcher in den Blick genommen und 
anschließend. die konkreten Entscheidungskriterien im 
einzelnen analysiert werden sollen. 

IV. Beurteilungsmaßstäbe 
1. In der Regel darf eine Öffentlichkeitsfahndung erst 
angeordnet werden, wenn alle übrigen Fahndungsmittel, 
die den Betroffenen weniger beeinträchtigen, erfolglos 
geblieben sind (Grundsatz der Subsidiarität). Damit soll 
verhindert werden, daß die Polizei es an eigenen Anstren
gungen, des Gesuchten habhaft zu werden, fehlen läßt 
und statt desse.n vorschnell auf den scheinbar bequemeren 
'Weg eines Hilfsersuchens an die Bevölkerung ausweicht. 
Ob die Öffentlichkeitsfahndung darüber hinaus auch in 
dem Sinne »ultima ratio« sein muß, daß alle »konventio
nellen Mittel« der Verbrechensaufklärung vorher vollstän
dig auszuschöpfen seien, ist umstritten. Das OLG Frank
furt lehnt eine solch strikte Reihenfolge aus praktischen 
ErwäguD.gen ab und empfiehlt, den Subsidiaritätsgesichts
punkt in die Güter- und Interessenabwägung einzubezie
hen46) - wie mir scheint, mit überzeugenden Gründen. 

Denn es ist nicht einzusehen, weshalb bei spektakulären 
Straftaten (Geiselnahme; Bankraub, Kindesentführung) 
die Öffentlichkeit erst dann sollte eingeschaltet werdetr-
dürfen, wenn die polizeieigene Fahndung bereits ergeb
nislos abgeschlossen worden ist und die wichtigsten Spu
ren längst verwischt sind. Subsidiarität der Öffentlichkeits:, 
fahndung kann deshalb nur bedeuten, daß die herkömmli
chen Fahndungsmethoden der Polizei entweder bisher 
erfolglos geblieben sein müssen oder voraussichtlich nicht 
oder nicht rechtzeitig zum Erfolg führen werden47). Ob 
freilich zu diesen herkömmlichen Methoden auch die Poli
zeiliche Beobachtung einschließlich der verdeckten Auf
klärung mit der Folge eines Nachrangs gegenüber der 
Öffentlichkeitsfahndung gehört, halte ich bereits für frag
lich. 

2. Eine weitere generelle Richtschnur für die Beurteilung 
staatlicher Eingriffe, insbesondere polizeilicher Maßnah
men, bildet der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die 
Öffentlichkeitsfahndung muß im Hinblick auf den damit 
verfolgten Zweck (Aufklärung einer Straftat, Abwehr 
einer Gefahr) ihrer Natur nach geeignet, ihrer Wirkung 
nach erforderlich ünd in bezug aufihre Folgen dem Betrof
fenen zumutbar sein. Geeignetist ein Fahndungsappell an 
die Bevölkerung immer dann, wenn nicht das Gegenteil 
von dem eintritt oder zu befürchten ist, was damit erreicht 
werden soll. Besteht etwa die begründete Sorge, daß statt f 
der beabsichtigten Tataufklärung gerade durch die öffent
liche Fahndung Mittäter gewarnt, Spuren verwischt oder 
Unbeteiligte in Gefahr gebracht werden, wird man von ihr 
als ungeeignet Abstand nehmen müssen. 

46) OLG Frankfurt MDR 1971, 53 f. 

47) So auch die Richtlinien, aaO (Anm. 5,6), 1,2 und die PDV 384.1, Nr. 
2.2.6.2., sowre Dünnebier, aaO (Anm. 8), RdNr. 36 zu § 131 StPO. 
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Das Erforderlichkeitskriterium bezieht sich stets auf die 
Wirksamkeit öffentlicher Fahndungsaufrufe. Wenn wegen 
des allgemeinen Aufsehens, das eine Straftat erregt, 
besonders zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung zu 
erwarten sind, oder wenn im Hinblick auf die Vielfalt der 
Flucht- und Verdunklungsmöglichkeiten nur von einem 
Millionen-Publikum überhaupt Aufschlüsse zu erwarten 
sind, immer dann ist eine Öffentlichkeitsfahndung ange
zeigt. Hingegen erscheint sie nicht erforderlich, sofern die 
gesuchte Person bereits bekannt ist und ihr Aufenthaltsort 
ohne Mühe mit behördlicher Unterstützung festgestellt 
werden kann. 

Die Zumutbarkeit schließlich betrifftjene zwangsläufigen 
Folgen, welche eine Öffentlichkeitsfahndung für den 
Betroffenen mit sich bringt. Hier sind also die Einbußen 
an Persönlichkeitsschutz in Relation zu setzen zu dem vor
aussichtlichen Nutzen, den eine Beteiligung der Bevölke
rung bringt. Dient beispielsweise eine Öffentlichkeitsfahn
dung überwiegend dem Ziel, aufgebrachte Bürger zu 
. beruhigen und davon zu überzeugen, daß überhaupt 
etwas Sinnvolles geschieht, so wird man einen solchen 
Mißbrauch dem Betroffenen schwerlich zumuten können. 
Insgesamt ermöglicht das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
nur eine sehr grobe Einschätzung und vermag daher die 
Berücksichtigung weiterer Entscheidungskriterien nicht 
zu ersetzen. 

3. Unabhängig davon besteht schließlich das Übermaß
verbot, welches die staatlichen Organe verpflichtet, not
wendige Eingriffe in Grund- und Individualrechte auf das 
ZUm Erreichen des angestrebten Zieles erforderliche Mini
mum zu beschränken48). Es handelt sich_hier: _um einen 
srJbständigen Maßstab, dei-sich ilicht auf das »Ob«, son
dern auch auf das» Wie«, d. h. auf die Durchführung einer 
zulässigen Maßnahme bezieht, und daher - was gelegent
lich auch in der Rechtsprechung verkannt wird - neben 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zur Anwendung 
kommt. Für die Öffentlichkeitsfahndung folgt daraus die 

'Pflicht, den Fahndungsaufruf zunächst in inhaltlicher Hin
sicht daraufhin zu überprüfen, ob nicht die Bekanntgabe 
,von besonders belastenden Personalien (Name, Adresse, 
Lichtbild) entfallen kann, ohne den Fahndungszweck zu 
gefährden. 

Ähnliches gilt auch für die Möglichkeiten einer zeitlichen 
(vorübergehend, auf Dauer) und räumlichen (lokal, regio
nal, bundesweit, international) Begrenzung49). Schließlich 
ist in diesem Zusammenhang noch der Verbreitungsgrad 

_ des benutiten Mediums (Zeitung, Fernsehen, Plakate) 
von Bedeutung und zu bedenken, ob die öffentliche Fahn
dung nicht auf einen beschränkten Personenkreis 
(bestimmte Berufsgruppen, Fachleute etc.) hin ausgerich
tet werden kann. Mit dem Übermaßverbot nähert man 
sich daher schon sehr stark den konkreten, situationsbezo
genen Entscheidungskriterien nach Maßgabe der jeweili
gen polizeilichen Lage. 

V. Entscheidungskriterien 

1. Wie bereits angedeutet, lassen sich weitere Entschei
dungskriterien für die Zulässigkeit öffentlicher Fahndung 

48) Ebenso Benda, aaO (Anm. 20), S. 37. 

49) Ähnlich Dünnebier, aaO (Anm. 8), RdNr. 37 zu § 131 StPO. 

im Einzelfall aus der Wertigkeit und Rangfolge der Persön
lichkeitsrechte (Persönlichkeitsbereich), aus den im 
Zusammenhang mit der Tat oder Gefahr stehenden 
Umständen (Tatbereich) sowie aus den die Zweckmäßig
keit der öffentlichen Fahndung selbst betreffenden 
Gesichtspunkten (Fahndungsbereich) entnehmen. Beim 
Persönlichkeitsschutz ist wiederum zu unterscheiden zwi
schen den Rechten des Beschuldigten oder Störers und 
denen unbeteiligter Personen (Familien, Bekannte, Zeu
gen, Geschädigte, Opfer). In die Persönlichkeitsrechte der 
letzteren wird man durch öffentliche Fahndungsmaßnah
men in der Regel nur mit deren Zustimmung eingreifen 
dürfen. Denn eine weitergehende Bloßstellung Dritter 
muß auch im Interesse der Strafrechtspflege unbedingt 
vermieden werden. 

Darüber hinaus läßt der verfassungsrechtlich~J)~~~_önlich
keitsschutz des Betroffenen, mit dem Begriff»Rufschädi
gung« in den Richtlinien nur sehr unvollkommen und 
oberflächlich umschrieben, bei näherer Betrachtung eine 
klare Rangordnung erkennen: Zwischen zwei Eckpfeilern, 
dem unantastbaren Bestand der Menschenwürde und 
dem eng damit verbundenen, ebenso polizeifesten Kern
bereich privater Lebensgestaltung, in die einzugreifen der 
öffentlichen Gewalt absolut verwehrt ist, bewegt sich das 
Spektrum möglicher Beschränkungen durch eine Öffent
lichkeitsfahndung. Dabei sind die Rechte der Person im 
engeren Sinn (aÜgemeine und besondere Persönlichkeits
rechte ) nur relativ abgesichert, können also im Interesse 
der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit eher 
beschränkt werden als diejenigen. Individualrechte, 
welche die Privatsphäre ausmachen und einen gesteiger
ten Schutz genießen. Man könnte daher eine Art »Stufen
theorie« entwickeln, mit deren Hilfe jeweils die Teilmen
gen bestimmt werden, die bei der Anwendung des Ver
hältnismäßigkeitsgrundsatzes ins Gewicht fallen. 

2. Einen zweiten Komplex bilden die zum »Tatbereich« 
gehörenden-Umstäl1de.Die mit der Öffentlichkeitsfahn
dung angestrebte rasche und vollständige Aufklärung 
einer Straftat hindert nicht nur den Beschuldigten daran 
weitere strafbare Handlungen zu begehen, sondern kann 
darüber hinaus auch eine erhebliche generalpräventive 
Wirkung entfalten 50). In bezug auf die Tat selbst wird man 
eine gewisse Erheblichkeit und Schwere oder zumindest 
eine Wiederholungsgefahr verlangen müssen, wenn eine 
Öffentlichkeitdfahndung ausgelöst werden soll. Bloße 
Bagatelldelikte oder Fälle mittlerer Kriminalität sowie ein
malige Konflikttaten reichen hierfür nicht aus51 ). Nicht 
zuletzt spielt auch die Intensität des Tatverdachts und das 
Ausmaß der Tatbeteiligung des Betroffenen eine wesent
liche Rolle. Umstritten ist beispielsweise, ob dringender 
Tatverdacht gefordert werden kann52). Dies wird man 
jedenfalls dann annehmen müssen, wenn Informationen 
an die Öffentlichkeit gelangen, die eine Identifizierung des 
Betroffenen erlauben. 

50) Richtlinien, aaO (Anm. 5,6), 1,2 (2. Absatz). 

51) So Stümper, aaO (Anm. 8), S. 59; OLG Frankfurt MDR 1971, 53. 

52) Bejahend die Richtlinien, aaO (Anm. 5,6), n,1 und die PDV 384.1, 
Nr. 2.2.6.8 bei einer Veröffentlichung von Namen und/oder Bild; 
verneinend OLG Frankfurt MD R 1971, 53 f1ir die Darstellung einer 
Straftat im Fernsehen. 
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Auf der anderen Seite sind aber auch tatbezogene 
Gesichtspunkte in Rechnung zu stellen, die eher gegen 
eine Öffentlichkeitsfahndung sprechen, und zwar in sub
jektiver Beziehung etwa das Resozialisierungsziel oder die 
Unschuldsvermutuijg sowie unter objektivem Aspekt die 
Gefahr einer Täter- bzw. Teilnehmerwarnung oder das 
Nachahmungsrisiko53). All diese verschiedenen Kriterien 
und Leitlinien lassen sich nicht einfach in öffentliche oder 
private Interessen auseinanderdividieren, von denen die 
einen oder anderen von vornherein ein Übergewicht 
beanspruchen könnten. Vielmehr bedarf es ihrer sorgfälti
gen Prüfung im Einzelfall, um eine sachgerechte Entschei
dung darüber zu treffen, ob unter Berücksichtigung sämt
licher Faktoren eine Öffentlichkeitsfahndung verantwor
tet werden kann. 

3. Schließlich wird man einige wichtige polizeitaktische 
Überlegungen im »Fahndungsbereich« nicht außer acht 
lassen dürfen, bevor man die Öffentlichkeit.in Ermittlun
gen einschaltet. Bei allem Bestreben, das vorhandene 
Hilfspotential in der Bevölkerung voll auszuschöpfen, 
muß auch bedacht werden, daß eine Häufung von Fahn
dungsaufrufen leicht zur Abstumpfung und Lähmung des 
Mitwirkungsinteresses führen kann (Gefahr der »Über
fahndung«)54). Ferner erhöht die Öffentlichkeitsfahndung 
selbstverständlich das Irrtumsrisiko und die Verwechs
lungsgefahr55). Eine Unzahl von Hinweisen kann Polizei
kräfte binden, die besser unmittelbar am· Tatort bei der 
Spurensuche eingesetzt worden wären. 

Darüber hinaus muß die Seriosität der Öffentlichkeits
fahndung gewahrt bleiben, um zu verhindern, daß sie 
letztlich zu einer willkommenen Beute und Ausbeute sen
sationslüsterner Massenmedien wird. Dies erreicht die 
Polizei am besten dadurch, daß sie selbst Herr der Öffent
lichkeitsfahndung bleibt, das Informationsmonopol behält 
und die in Anspruch genommenen Publikationsorgane 
fachlich und sachlich anleitet 56). Man sollte gerade diese 
letztgenannten Probleme und Gefahren keinesfalls 
geringschätzen; von ihrer taktisch richtigen Bewältigung 
hängt nicht selten der Erfolg einer gesamten Öffentlich
keitsfahndung ab. 

VI. Konsequenzen für die Fahndungspraxis 
Mancher Polizeipraktiker wird sich vermutlichjetzt fragen, 
wie er dieses komplexe Geflecht von Gesichtspunkten, 
Leitlinien und Entscheidungskriterien in der polizeilichen 
Fahndungspraxis eigentlich handhaben soll. Leider muß 
ich Sie in diesem Punkte enttäuschen. Die Vielfalt der 
Lebenswirklichkeit hindert mich daran, flir das Verhältnis 
von Öffentlichkeitsfahndung und Persönlichkeitsrechten 
Patentlösungen zu entwerfen, welche die Komplexität 
wiederum nur um den Preis höherer Abstraktion reduzie.:. 
ren würden, oder Faustregeln zu entwickeln, die Ihnen im 
Fahndungsalltag doch wenig nützen. Dennoch möchte ich 

46 

53) PDV 384.1, Nr. 2.2.6.3. 

54) Dazu ausführlich Stümper, aaO (Anm. 8), S. 60 sowie die PDV 
384.1, Nr. 2.2.6.5. 

55) E. Schmidt, aaO (Anm. 7), Teil 11, Göttingen 1957, RdN r. 2 zu § 131 
StPO. 

56) Stümper, aaO (Anm. 8), S. 60. 

Sie am Ende meiner Ausflihrungen nicht ganz ohne Trost 
lassen und zusammenfassen,d noch kurz auf einige Konse
quenzen hinweisen, die sich aus den bisherigen Überle
gungen ergeben. 

1. Von einiger Bedeutung flir die Fahndungspraxis sind 
gewiß Art und Umfang der richterlichen Kontrolle auf die
sem Gebiet. Dahinter verbirgt sich zugleich die Frage, 
welche Maximen der Polizeibeamte vor Ort schon aus 
Rechtsschutzgründen tatsächlich beachten muß. Hierzu 
ist folgendes festzustellen: Die allgemeinen Beurteilungs
maßstäbe der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit und 
des Übermaßverbots öffentlicher Fahndung sind in vol
lem Umfang justitiabel. Somit sind. nicht . .llULFragen der 
Zulässigkeit, sondern auch der Ausgestaltung und Durch
flihrung . einer ÖffentlichkeitsfahnCiung· d~r. richterliche-h 
Kontrolle zugänglich. Insbesondere' kann dabei geprüft 
werden, ob die nach Maßgabe des Persönlichkeitsschutzes 
erforderlichen Begrenzungen der Öffentlichkeitsfahndung 
in inhaltlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller Hin
sicht eingehalten worden sind. 

2. Ähnlich umfassend, d. h. sowohl flir das »Ob« als auch 
für das »Wie« einer Inanspruchnahme der Bevölkerung zu 
Fahndungszwecken, wirkt sich die richterliche Kontrolle 
in bezug auf die, Beachtung der Entscheidungskriterien 
aus dem »Persönlichkeitsbereich« aus. In welchem 
Umfang etwa allgemeine und besondere Rechte der Per
son oder die Privatsphäre in die Güter- und Interessen
zuordnung einbezogen worden sind, unterliegt der vollen 
gerichtlichen Nachprüfung. Hingegen besteht bei den 
Entscheidungskriterien aus 'dem »Tatbereich« ein nur' 
begrenztjustitiabIer Beurteilungsspielraum der Poliz~ibe ... 
hörden, die hjer 'über eine gewisse Einschätzungs- und 
Prognoseprän?gative verfügen. Schließlich binden die Ent
scheidungskriterien aus dem »Fahndungsbereich« .ledig
lich das Ermessen der Polizei, weil hier i~ erster Linie poli
zeitaktische Erwägungen maßgebend sind, über die man 
nicht judizieren kann. 

3. Führt die Nichtbeachtung der genannten Regeln und 
. Grenzen allerdings zu' einer rechtswidrigen Rufgefähr

dung des Betroffenen, so muß auch mit zivilrechtlichen 
Schadensersatzansprüchen, ja sogar mit straf- und diszipli
narrechtlichen KonsequenZen gerechnet werden. Deshalb 
sollte jeder Anordnung der Öffentlichkeitsfahndung eine 
besonders. gründliche Analyse und Bewertung der ver
schiedenen Interessen, Schutzgüter und Beschränkungs
möglichkeiten vorausgehen. Bedenkt man all dies, so wird 
man einer verbreiteten Ansicht nur zustimmen können: 
Es ist gewiß nicht leicht, in dei Bundesrepublik Deutsch
land Polizeibeamter zu sein, und die Juristen - damit 
möchte ich selbstkritisch schließen - tragen ein Gutt@il zu 
dieser Bürde bei. Wer unter uns aber wollte nur deshalb in 
einem Staat leben, in dem es die Polizeibeamten leicht 
haben und die Bürger schwer? Es wäre dann wohl kein , 
Rechtsstaat mehr. 



Aussprache 

D. Schultz, Generalstaatsanwalt, Berlin 

Zunächst eine Anmerkung zum Referat von Herrn Bux. Er sagte, 
die Kompetenzschwierigkeiten müßten im Interesse des rei
bungslosen Ablaufs der Fahndung begrenzt werden. Hierin 
stimme ich ihm zu.Wenn dies jedoch bedeuten sollte, daß die 
Staatsanwaltschaft aus diesem Verfahren ausgeschaltet wird oder 
in ihm nicht die gebührende Achtung erfährt, dann muß ich 
widersprechen. Ich spreche hier nicht generell von dem Verhält
nis zwischen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. Zu diesem 
Thema habe ich vor kurzem ein Referat in Niedersachsen gehal
ten, aus dem hervorgeht, daß ich den Interessen und Bemühun
gen der Polizei positiv gegenüberstehe. Wenn man - vorsichtig 
ausgedrückt - aus den Worten von Herrn Bux den Eindruck 
gewinnen konnte, die Staatsanwaltschaft könne ja gar nicht betei
ligt werden, weil dies zu lange dauern würde, so muß ich ihm ent
. schieden widersprechen. Das gehört, zumindest in Großstädten, 
der Vergangenheit an. Bei den Verfahren, um die es hier geht, bei 
den Schwerpunktverfahren, ist in der Regel ein Staatsanwalt am 
Ort. Zu welchen Konsequenzen würde es wohl fUhren, wenn der 
Staatsanwalt zunächst ausgeschaltet ist und dann später der 
Ansicht ist, es habe gar kein dringender Verdacht vorgelegen. Mit 
dieser Möglichkeit müssen Sie doch auch rechnen. Ich will hier 
nicht auf die gesamte weitere Palette eingehen, die Herr Professor 
Schneider soeben vorgetragen hat. Es gibt einen Entscheidungs~ 
freiraum, es ist die Frage der Verhältnismäßigkeit und anderes zu 
prüfen. Daher wende ich mich entschieden dagegen, den Staats
anwalt nicht zu beteiligen. Wir wollen gar nicht in das» Wie« ein
greifen, wir müssen aber zu dem »üb« gehört werden. Eine Rege
lung ist durchaus möglich,JIl Nordrhein-Westfalen ist eine derar
tige Vereinbarung zwischen Innenminister und Justizminister 
getroffen worden; diese Vereinbarung funktioniert, wie ich mir 
habe sagen lassen, reibungslos. Deshalb würde ich eine Gefahr 
darin sehen, den Staatsanwalt auszuschalten. 

Dr. R. Riegel, Regierungsdirektor beim BundesbealJftragtenjür den 
Datenschutz, 130nn 

Ich möchte diese Auffassung unterstützen. Wenn man in Über. 
,einstimmung mit Herrn Professor Schneider und der wohl richti
gen Auffassung davun ausgeht, daß fUr die straf prozessuale Fahn
dungsmaßnahme § 131 und nicht § 163 die richtige Grundlage ist, 
zumindest dort, wo personenbezogene Daten übermittelt wer
den und damit ein Eingriff vorliegt, der durch § 163 nicht abge
deckt werden kann, dann ergibt sich ein zusätzliches streng recht
liches Argument - unabhängig davon, daß die Staatsanwaltschaft 
ja Herr des Ermittlungsverfahrens ist - fUr diese Argum'entation: 
§ 131, Abs. 2, Satz 2 läßt in einem ganz engen Umfang eInen eige
nen Steckbrief der Polizei zu. Dies schließt natürlich bei allen 
anderen Maßnahmen und in allen anderen Fällen eine eigene 
Tätigkeit ohne Wissen der Staatsanwaltschaft aus. 

Nun habe ich zwei Fragen an Herrn Bux. Sie haben auf die Mög
lichkeit der Zentralisierung der öffentlichen'Fahndungsmaßnah
men beim BKA hingewiesen. Hierzu wüßte ich gern, wie Sie dies 
rechtlich abdecken wollen. Wenn das BKA diese Fahndungs
maßnahmen leitet, dann fahndet es m. E. echt mit, und es stellt 
sich die Frage, wie Sie das mit § 5' Abs. 2 und Abs. 3 fUr die Straf
verfolgung abdecken wollen, unabhängig davon, daß ein Großteil 
der Fahndung natürlich präventiv ist. Wie soll das BKA die Fahn
dung leiten können, wenn man hier nicht eine Art verkappter 
Zuständigkeitserweiterung in Kauf nehmen will? 

Zur Frage der Maßnahme als Gefahrenabwehr und der rechtli
chen Absicherung möchte ich noch zusätzlich auf etwas hinwei
sen, was zum Teil auch in den von Ihnen zitierten Richtlinien 
flngeklungen ist. Als Voraussetzung genügt nicht immer das Vor
liegen einer konkreten Gefahr. In vielen Fällen müssen, da 
gerade bei Phantombildern usw. die Möglichkeit besteht, daß 
Unbeteiligte oetroffen werden, natürlich die engen Vorausset
zungen des polizeilichen Notstandes, § 6 Musterentwurfals Ver
glei~h vorhanden sein. 

KBux 

Zunächst zu Herrn Generalstaatsanwalt Schultz. Einen Aus
schluß der Staatsanwaltschaft hatte ich mit keinem Wort gefor
dert. Ich wollte vielmehr deutlich machen, daß, falls wir zu einer 
Regelung mit den Sendeanstalten mit ganz konkreten Vorausset
zungen kommen, Staatsanwaltschaft lind Polizei dann in diesen 
Voraussetzungen eine Arbeitsteilung und eine Zuständigkeitsre
gelung intern treffen können. Da gibt es z. B. eine Ziffer 1, die rein 
präventiven Charakter und eine Ziffer 2, die reinen Fahndungs
charakter haben kann. Dann könnte man sich zwischen Staatsan
waltschaft und Polizei z. B. dergestalt einigen, daß der Primat bei 
der Ziffer 1 der Polizei und der Primat bei der Ziffer 2 der Staats
anwaltschaft zusteht. Diese mit den Sendeanstalten zu treffenden 
Regelungen könnten m. E. den Ansatzpunkt fUr ein neues 
Gespräch zwischen Polizei und Justiz bilden, wie wir die Zustän
digkeitsvereinbarung im Interesse kurzer Wege und schneller 
Regelungen treffen könnten. Wir sind sehr daran interessiert, ins
besondere, wenn es gilt, zwischen Fahndungsinteresse und Per
sonenschutz abzuwägen, den Schutz und den Rückhalt der 
Staatsanwaltschaft zu haben. Wenn ich an die AusfUhrungen von 
Herrn Prof. Schneider zum Persönlichkeitsschutz denke, dann 
habe ich die größten BefUrchtungen, wie wir bei der Polizei in der 
kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, um ein Fahndungsin
teresse abzudecken, all diese Dinge.abwägen sollen. Dann haben 
wir den Staatsanwalt an unserer Seite. 

Nun zur zweiten Frage: BKA-Zuständigkeit und Länderzustän
digkeit. Wie ich bereits ausfUhrte, besteht das Problem darin, daß 
auf der einen Seite die Sendeanstalten - wie ich meine zu Recht 
- einen Gesprächspartner verlangen, nicht nur wegen des Ver
trauensverhältnisses, sondern auch zur Gewährleistung einer 
mediengerechten Aufbereitung der Fahndungsunterlagen. Da 
muß entschieden werden, wie lang ein Film sein soll, wie ein Foto 
hergestellt wird, wie man das Foto überspielt, was öffentlichkeits
wirksam ist und was nicht. Diese Zentralstelle muß über journa
listisch, vielleicht auch psychologisch geschulte Kräfte verfügen, 
die in der Lage sind, das vorliegende Material öffentlichkeitswirk
sam aufzubereiten. Dies lohnt sich mit Sicherheit nicht fUr alle 
größeren Polizeidienststellen in der Bundesrepublik. Aus rein 
pragmatischen Gründen erscheint es mir sinnvoll, a) eine 
Adresse fUr die Sendeanstalten anzugeben b) polizeiintern das 
Know-how anzusiedeln fUr eine Öffentlichkeitsarbeit. Ich persön
lich bin nach wie vor der Auffassung, daß aus rechtlichen Grün
den die Verantwortlichkeit fUr die Ausstrahlung weiterhin bei 
den Ländern liegt oder beim Bund. Die lückenhafte Recherche 
wird geprüft und gerügt von den Ländern, von den Landesparla- < 

menten von der Dienstaufsicht innerhalb der Länder. Auch, 
wenn die falsche Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsat
zes zu einer Amtshaftung fUhrt, dann hat hierfür das Land gera
dezustehen. Insoweit liegt die Hoheit, die Entscheidungsbefug
nis, beim Land. Die Hilfe bei der mediengerechten Aufbereitung 
sollte dagegen der neuen Zentralstelle obliegen. Eine andere 
Lösung sehe ich nicht. 

Als ersten Schritt müssen wir eine Regelung mit den Sendean
stalten treffen. Auf dieser Basis können wir dann Sinn und Zweck 
einer Zentralstelle festlegen. Dann sehen wir, welche Möglich
keiten hierfür bestehen, ob wir beispielsweise gesetzliche Rege
lungen oder eine vereinbarte Lösung anstreben sollten. Anschlie
ßend wird der Arbeitsaufwand fUr die Öffentlichkeitsfahndung zu 
ermitteln sein und erst dann wird man sinnvoll entscheiden kön
nen, ob das BKA mit seinem Know-how oder die Länder die rich
tigen Ansprechstellen sind. Wesentlich erscheint mir zunächst 
einmal, daß wir uns mit den Sendeanstalten auf eine Regelung 
einigen. 

W. Schmidf, Ltd. Polizeidirektor, Lübeck 

Herr' Dr. übermann, Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, doch die Notwendigkeit der Öffentlichkeitsfahndung im 
Fernsehen ein wenig in Frage gestellt. Bei der Diskussion dieser 
und ähnlicher Themen mit Journalisten gewinnt man oft den 
Eindruck, daß diese - überspitzt formuliert - mit einer Art 
Unfehlbarkeitsanspruch oder beinahe Verfassungsrichterqualität 
glauben: selbst entscheiden zu können, ob eine Fahndungssen
dung gesendet wird oder nicht. Ich habe in Ihrem Vortrag ein 
stärkeres Eingehen auf den öffentlich-rechtlichen Charakter die
ser Rundfunkanstalten vermißt. Ich bin der Meinung, daß eine 
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öffentlich-rechtliche Runfunk- oder Fernsehanstalt - anders als 
eine private Zeitung - auch den Auftrag hat, im Interesse der 
Öffentlichkeit solche Sendungen zu bringen, die nicht nur dazu 
dienen, zur Verwirklichung des Strafanspruchs des Staates einen 
Täter dingfest zu machen, sondern auch das Ziel haben, z. B. von 
der Allgemeinheit oder der Öffentlichkeit Gefahren abzuwen
den. Denn dieser in Freiheit befindliche Täter begründet ja die 
Gefahr, daß er weitere Straftaten begehen und andere schädigen 
kann. Aus der Sicht der Opfer, die ja leider immer sehr wenig zu 
Worte kommen, stellen sich diese Dinge ganz anders dar. Meine 
Frage an Herrn Dr. Obermann lautet: Sind Sie nicht mit mir der 
Meinung, daß z. B. bei der Darstellung »linksgerichteter« Auffas
sungen in Rundfunk und Fernsehen, insbesondere bei pOliti
schen Magazinen, den Journalisten sehr breiter Spielraum gelas
sen wird, andererseits aber große Schwierigkeiten auftauchen, 
sobald die Öffentlichkeit, hier in Gestalt der Polizei, auf den Plan 
tritt und etwas für die Öffentlichkeitsfahndung tun möchte? Mich 
stört hier insbesondere das Wort »Hilfspolizeifunktion«. 

E.Obermann 

Ihre Schlußbemerkung scheint mir doch etwas polemischer 
Natur zu sein, denn Sie haben den Bereich der freien Meinungs
äußerung angesprochen, der hier überhaupt nicht zur Debatte 
steht: Magazine und alle vergleichbaren Sendungen fallen unter 
Art. 5 des Grundgesetzes. Hier geht es hingegen um die Fälle, wo 
Anliegen einer staatlichen Institution, einer Polizeibehörde oder 
der Bundesanwaltschaft, an uns herangetragen werden mit der 
Bitte, daß wir unsere Sendezeiten für Dinge zur Verfügung stel
len, auf die wir redaktionell von uns aus überhaupt nicht gekom
men wären, weil wir mit der Sache gar nicht befaßt worden sind. 

Wie ich bereits ausgeführt habe, sind wir in aktuellen, brisanten 
Situationen sowieso beteiligt, wenn auch nicht gerade im stren
gen Sinne als Fahnder, aber doch in unmittelbarer Nähe. De facto 
haben seit Kriegsende die öffentlich-rechtlichen Rundfunkan
stalten mit Hörfunk und Fernsehen im regionalen Bereich hier 
immer ihre Pflicht erfüllt. Über die regionalen Sender sind in den 
letzten 20-30 Jahren immer wieder Fahndungsmeldungen 
gegangen. Dann ergab sich, bedingt durch den Terrorismus, die 
Notwendigkeit, bundesweit solche Sendungen auszustrahlen. 
Das zwang uns, uns mit der Sache überhaupt einmal grund
sätzlich auseinanderzusetzen, was bis zu diesem Zeitpunkt 
noch nie geschehen war. Wenn man so will: auch eine Frucht des 
Terrorismus. Die Zusammenarbeit mit der AG Kripo bzw. dem 
Bundeskriminalamt hat zu einer gewissen Zentralisierung und 
zu einer gewissen Vereinheitlichung geführt. Wir haben uns 
zusammengesetzt und die Kernfrage, ob wir dazu verpflichtet 
sind oder nicht, ist im Grunde so zu beantworten wie ich es gesagt 
habe. Es gibt immer Möglichkeiten und wir haben das nun rein 
rechtlich auf dies,? dritte Ebene geschoben. An einer gesetzlichen 
Regelung wie in üsterreich sind wir nicht interessiert. Natürlich 
kann der Gesetzgeber eine solche Regelung einführen. Ich halte 
dies aber nicht für notwendig. Um die notwendige Zusammenar
beit zu regeln und auf einen brauchbaren, für beide Seiten akzep
tablen Nenner zu bringen, hat manja verhandelt. Es ist durchaus 
möglich, daß diese Vereinbarung zustande kommt und diese 
Sache auf einen guten Weg bringt. 

Zur Struktur unserer Rundfunkanstalten möchte ich darauf hin
weisen, daß diese zwar öffentlich-rechtlichen Charakter haben, in 
ihren Redaktionen aber keine Beamten, sondern privat ange
stellte Redakteure arbeiten, die sich in diesem Sinne nicht als 
»beamtete Institution« verstehen. Das Ganze ist etwas kompli
ziert und schwierig, aber diesen Unterschied zwischen der 
Außenstruktur, der Außenhaut sozusagen, der öffentlich-rechtli
chen Anstalten und ihrem »Innenleben« muß man schon sehen. 

H.-P. Schneider 

Herr übermann, es ist nicht ganz richtig, wenn Sie sagen, es gäbe 
keine Rechtsgrundlage. Ich möchte an den Beitrag von Herrn 
Riegel erinnern und feststellen: im präventiv-polizeilichen 
Bereich gibt es eine Rechtsgrundlage, nämlich die polizeiliche 
Notstandsregelung. Wenn die Voraussetzungen für eine Öffent
lichkeitsfahndung und die des polizeilichen Notstandes vorlie
gen, dann kann die Polizei von den Rundfunkanstalten als Unbe
teiligten, die hier in Anspruch genommen werden können, ver-
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langen, daß sie die Sendung ausstrahlen. Das ist ganz klar. Es gibt 
diese Regelung nicht im Bereich der Strafverfolgung. 

Unter allen Umständen ist es besser, wenn in Zukunft besonders· 
diejenigen, die dann die Entscheidungen treffen und die Sen
dung abnehmen und zusammenbauen, bereits etwas Vorwissen 
haben, daß sie sich jeweils kennen, damit die Dinge dann profes
sionell wirklich gut laufen. Es ist wichtig, daß nicht jeweils im 
aktuellen Fall - und der tritt ja immer blitzschnell ein - neue 
Gruppen zusammengesetzt werden müssen, die dann mehr oder 
weniger planlos an die Sache herangehen, sondern das muß dann 
professionell vorbereitet sein. 

G. Jauch, Redakteur beim ZDF 

Die Notstandsregelung von der wir sprechen, ist eine polizeiliche, 
sie betrifft also nicht die Notstandsverfassung. Es handelt sich 
vielmehr um eine im Polizeirecht und im Polizeibereich angesie
delte Regelung. Auf der anderen Seite besteht die Sendeverant
wortung des Intendanten jeder einzelnen Rundfunkanstalt. Die 
beiden Rechte und Verpflichtungen würden hier also aufeinan
dertreffen und es müßte noch geklärt werden, wie die Lage in die
sem Fall ist. Ich bin der Auffassung, daß auch in diesem Fall die 
Sendeverantwortung des Intendanten nicht außer Kraft gesetzt 
werden kann, ich meine sogar: verfassungsrechtlich nicht außer 
Kraft gesetzt werden kann, und daß auch hier eine Überprüfung 
möglich sein muß. Daß die Überprüfung solcher Fahndungsmel
dungen in der Verantwortung der Sendeanstalten notwendig ist, 
hat sich in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, als wir ziemlich 
unbesehen die Fernsehfilme im Zusammenhang mit der Terro
rismusfahndung ausgestrahlt haben. Diese Fernsehfilme enthiel
ten eine ganze Reihe von - auch nach Auffassung der verant
wortlichen Redaktionen - unzulässigen Behauptungen und Fest
stellungen. Wenn dort z. B. gesagt wird, X habe diese und jene 
Sache getan, ihm also in dieser Form eine Straftat lange vor einer 
rechtskräftigen Verurteilung angelastet wird, dann ist bereits die 
journalistische Sorgfaltspflicht gefordert, die von uns verlangt, 
daß wir in einem solchen Fall den Konjunktiv verwenden, also 
sagen: »Er soll ... haben«. Dies ist z. B. von seiten der Polizei 
nicht beachtet worden. Schon aus diesem Grund kann unsere 
Verantwortung nicht außer Kraft gesetzt werden. 

Ich möchte noch etwas hinzufügen. In der guten alten Zeit der 
Fernsehfahndung, als zunächst die ARD allein existierte und 
auch in den ersten Jahren nach 1963, als das ZDF hinzugekom
men war, erschienen immer wieder in der Tagesschau, später 
auch in der Sendung »Heute«, Fahndungsmeldungen. Das LKA 
Hamburg, das zuständig war, weil damals die Tagesschau in 
Hamburg allein Fernsehfahndungen ausstrahlen konnte, gab 
etwa zehn solcher Fahndungsersuchen im Jahr durch. Diese 
waren steckbrief artig abgefaßt und erschienen abgesetzt von den 
Nachrichten, eine Form die Ihnen im Grunde ja auch vorschwebt 
und wahrscheinlich auch den rechtlichen Kategorien entspricht. 
Hier konnte man sehr gut nachprüfen, ob etwa die Gefahr einer 
Verletzung von Grundrechten bestand. Diese Fälle beschränkten 
sich auf Kapitalverbrechen oder andere besonders gefährliche 
Straftaten und es gab eigentlich kaum Probleme. Ich habe in den 
ersten sechs Jahren des ZDF als Nachrichtenchefselbstdamitzu 
tun gehabt und festgestellt, daß sehr unterschiedliche Anforde
rungen von der Polizei kamen. Es gab Fälle bei denen ganz klar 
war, daß in der Nachrichtensendung Platz eingeräumt werden 
mußte. Es gab auch Fälle bei denen man sich fragte, warum diese 
Meldung ausgestrahlt werden sollte. Das mußte durch Rückfra
gen im Einzelfall geklärt werden. Mir scheint das Problem eigent
lich ein viel geringeres zu sein, als es sich hier darzustellen 
scheint. Mit Ausnahme der Zeit, in der Terrorismusfahndung 
notwendig wurde, gibt es inzwischen weniger Ersuchen wegen 
Kapitalverbrechen. Das erscheint mir auch ganz natürlich und 
nach den Ausführungen von Herrn Dr. Ermisch zum Beginn der 
Tagung so zu erkären, daß durch den Einsatz neuer Technologien 
die polizeiliche Fahndung ohnehin effektiver geworden ist und 
die Zahl der Fälle, in denen die Öffentlichkeit eingeschaltet wer
den muß, sich somit reduziert. Hiervon abgesehen bleibt unsere 
Aufgabe bestehen, für den Fall, daß die Öffentlichkeit eingeschal
tet werden soll, eine Vereinbarung zu verabschieden. Hier muß 
letztlich nur noch geregelt werden, wie in der Praxis verfahren 
werden soll. Das ZDF in unmittelbarer Nähe, fast in Sichtweite 
des BKA gelegen, hat immer seine Bereitschaft, ja sein Engage-



ment angeboten, in direktem Kontakt mit Ihnen geeignete Fas
sungen und Formulierungen zu erarbeiten. Es darf nicht mehr 
passieren, daß, wie seinerzeit in Bonn, eine Großfahndungsmel
dung gesendet wird, in der es von Informationen nur so wimmelt 
und die in ihrer technisch unzulänglichen Form kein Zuschauer 
aufnehmen kann. All diese Dinge müßten tatsächlich von weni
gen Leuten in 'engem Kontakt zwischen Polizei und den beiden 
Fernsehanstalten geregelt und geklärt werden. 

E.Obermann 

Ich danke Herrn Jauch, daß er mir als Jurist ein bißchen beige
sprungen ist und sich auch als Vertreter des ZDF geäußert hat. 
Wir haben es in der ARD in der Tat schwerer. Föderal ist der Ver
ständigungs- und Einigungsprozeß natürlich weit schwieriger als 
beim zentralen ZDF. Nachdem der Terrorismus in den letzten 
zwei Jahren wieder abgeklungen ist, scheint die Sache nicht mehr 
so gravierend wie zu der Zeit, als die Arbeitsgruppe gebildet wur
de. Andererseits sehe ich auf dem Gebiet der Sachfahndung die 
Notwendigkeit kommen, daß ganze Tatbestände zusammenge
faßt werden; ich denke da an die Schwierigkeiten bei der 
Bekämpfung der Rauschgiftdelikte. Da sollten ZDF und ARD 
vielleicht stärker einsteigen und mit der Kriminalpolizei zusam
menarbeiten, so daß Sendungen zus~de kommen, die journa
listisch gut und polizeilich richtig gestaltet sind. Ich glaube, daß 
auf diesem Wege vielleicht eine Abklärung möglich ist, die man
ches von der Schärfe nimmt, die bisher in der Sache war. 

H.·P. Schneider 

Noch eine kurze, klärende Bemerkung zur Frage von Herrn 
Jauch. Ich bin sehr für kooperative Lösungen. Diese setzen 
jedoch voraus, daß man sich über die Rechtslage völlig klar ist; 
und im polizeilichen Notstand hat eben die Presse auch im Hin
blick auf ihre grundrechtlich geschützte Medienfreiheit keine 
andere Stellung als jeder andere Bürger in diesem Lande. Wenn 
eine polizeiliche Regelung vorsieht, daß im Notstand, das heißt in 
Situationen, wo eine erhebliche Gefahr nicht anders abgewehrt 
werden kann, solche unbeteiligten Instanzen in Anspruch 
genommen werden können, dann gilt dies auch für die Fernseh
anstalten. Das bedeutet: die Polizei kann im äußersten Falle 
eine Rundfunkanstalt auch zwingell, eine ÖffentlichkeitsHlhn
dung zu veranstalten. Ich muß das ganz klar sagen, damit Sie sich 
auch in den Anstalten darüber Gedanken machen. Es bliebe 
dann lediglich die Frage, ob bei der Güterabwägung, die ja vom 
Bundesverfassungsgericht hier verlangt wird, die Medienfreiheit 
hinreichend berücksichtigt worden ist. Denn selbstverständlich 
sind das Polizeigesetz und die Vorschrift über den polizeilichen 
Notstand allgemeine Gesetze im Sinne von Art. 5 Abs. 2. GG. 

KRux 

Herr Jauch sagte, die Fahndungsmeldungen seien zurückgegan
gen. Das ist richtig, aber es kommt auf die Ursache an. Ich bin 
hier der Auffassung, daß gerade die fehlende Berechenbarkeit 
und die Schwierigkeiten bei der Unterbringung einer Fahn
dungsmeldung die Polizei veranlaßt haben, weniger von der 
Möglichkeit der Öffentlichkeitsfahndung Gebrauch zu machen. 
Das INPOL-Feld ist sicher kein Ersatz für eine Öffentlichkeits
fahndung. Über INPOL wird Massenfahndung betrieben, wäh
rend es hier um Ausnahmefälle geht, die wir ohne Öffentlich
keitsfahndung kaum lösen können. 

Nun noch ein Wort zur Haftung und zur Verantwortlichkeit. 
Natürlich unterliegt die Programmgestaltung einschließlich der 
Sendezeiten und der Inhalte der Sendungen der Programmho
heit des Intendanten. Aber die richtige Recherche beispielsweise 
und die Abwägung der Verhältnismäßigkeit - anonym im Inter
esse des Bürgers, präventiv im Interesse des Staates - muß m. E. 
in der reinen Verantwortlichkeit der Polizei oder der Strafverfol
gungsbehörden liegen. Insoweit kann auch die Sendeanstalt 
nicht eine Art Wächter für die richtige Auslegung dieser Verhält
nismäßigkeit durch die Polizei sein. Diese obliegt unserer Verant
wortung und wir haften ja im Wege der Amtshaftung auch für 
einen Mißbrauch oder für ein Fehlverhalten bei der Abwägung 
der Verhältnismäßigkeit. Diese beiden Komponenten bringen 

wir ein und hierfür haben wir m. E. auch geradedezustehen. Pro
grammhoheit und Sendehoheit hingegen müssen nach wie vor 
eindeutig beim Intendanten liegen. 

Dr. G. Linden, Oberstaatsanwalt, Düsseldoif 

Im Anschluß an den Diskussionsbeitrag von Herrn Generalstaats
anwalt Schultz möchte ich eine Zusatzfrage an Herrn Bux stel
len: 1st die Justiz bisher an den Beratungen der Medienkommis
sion von der Innenseite beteiligt worden? Wenn ja, in welcher 
Weise; wenn nein, warum nicht? Die Erfahrungen bei der PDV 
384.1 und insbesondere bei der PDV 384.2 haben gezeigt, 
daß die frühzeitige Einschaltung der Justiz einer sachgerechten 
Lösung jedenfalls nicht hinderlich ist. 

KRux 

Die Justiz was bisher nicht beteiligt, sondern es haben Vorge
spräche zwischen AG Kripo, ZDF und ARD stattgefunden, die 
zu einem Rohentwurfftlhren sollten. Dieser sollte dann die Basis 
für weitere Diskussionen sein. 

Dr. H. Franzheim, Oberstaatsanwalt, Köln 

Da die Öffentlichkeitsfahndung nach Personen einen dringenden 
Tatverdacht voraussetzt, sollte die Öffentlichkeitsfahndung vom 
Staatsanwalt angeordnet werden, denn andere, länger 
andauernde Eingriffe in Persönlichkeitsrechte, insbesondere bei 
der Untersuchungshaft, können auch nicht ohne Staatsanwalt
schaft und ohne Gericht erfolgen. Die Polizei kann nur für 24 
Stunden jemand aufgrund eines dringenden Tatverdachtes fest
nehmen. Da die Offentlichkeitsfahndungen zu irreparablen 
Dauereingriffen und Beeinträchtigungen der Persönlichkeits
rechte führen können, sollte m. E. erwogen werden, ihre Voraus
setzungen in den Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren 
zu bestimmen. 

Dr. J. Wagner, Norddeutscher Rundfunk, Hamburg 

In den Ausführungen von Herrn Bux schien mir bedenklich, daß 
er aus Art. 5 GG in der Auslegung des Fernsehurteils eine allge
meine verfassungsrechtliche Pflicht der öffentlich-rechtlichen 
Anstalten ableitete, an der Öffentlichkeitsfahndung teilzuneh
men. Herr Professor Schneider hat das für einen ganz speziellen 
Einzelfall, nämlich für den Fall des polizeilichen Notstandes, 
bestätigt. Meine Frage an Herrn Professor Schneider lautet nun: 
Stimmen Sie mit der Auffassung überein, daß man aus Art. 5 
ableiten kann, daß die öffentlich-rechtlichen}vledien die verfas
sungsrechtliche Pflicht haben, sich an der Offentlichkeitsfahn
dung außerhalb des polizeilichen Notstandes zu beteiligen? 
Wenn dies zuträfe, dann würde das m. E. ungeheure rechtliche 
Konsequenzen haben. Ich wollte hiermit nur auf die Bedeutung 
dieses Satzes aufmerksam machen, der heute, bisherunkommen
tiert, gefallen ist. 

H.-P. Schneider 

Ich kann diese Frage mit einem kurzem »Nein« beantworten, 
und zwar aus folgenden Gründen. Öffentlich-rechtliche Pflichten 
können in einem Rechtsstaat nur durch Gesetz begründet wer
den. Sie ergeben sich ferner nur da aus der Verfassung, wo die 
Verfassung selbst unmittelbar zu Eingriffen ermächtigt. Das ist 
die Ausnahme. Es gibt einen solchen Fall in Art. 13 Abs. 3, wie 
wir alle wissen, aber es ist eine absolute Ausnahme, daß die Ver
fassung selbst eine gesetzliche Grundlage sozusagen ersetzt. Es 
müßte also ein Gesetz geschaffen werden. ~~ besteht aufgrund 
von Art. 5 GG keine Pflicht der Medien, eine Offentlichkeitsfahn
dung vorzunehmen; ausgenommen ist hier nur der Fall des poli
zeilichen Notstandes, der ja durch ein Gesetz geregelt ist. 

H. Schroeder, Kriminaloberrat, Koblenz 

Mich interessiert hier noch ein ganz anderer Aspekt: das Verhält
nis der ausführenden Stellen in den Ländern zum Bundeskrimi
nalamt. Auch uns liegt das Problem der Effizienz sehr am Her-
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zen, insbesondere bei der hier behandelten Öffentlichkeitsfahn
dung. Leider können wir vor diesem Auditorium über die Effi
zienz nicht so detailliert sprechen, wie es nach meinem Dafürhal
t~n erforderlic~ wäre. Denn die Erkenntnisse, um die es hier geht, 
smd aus nahelIegenden Gründen nicht geeignet, öffentlich erör
tert und in der Presse publiziert zu werden. Andererseits möchte 
ich doch sehr gerne den Erfolg dieser Fahndungen, zum Beispiel 
auch des letzten Films, von dem die Rede war hier erörtert 
sehen. Ich meine, daß die ausführenden Stellen i~ den Ländern 
erhebliches Interesse daran haben, die künftige Gestaltung derar
tiger Maßnahmen mit zu beeinflussen, denn deren Auswirkun
~en, ob sie nun im Ergebnis negativ oder positiv sind, werden hier 
1m Bundeskriminalamt möglicherweise nicht im erforderlichen 
Maße zur Kenntnis genommen. Dies sollte hier einmal mit vielen 
Interessierten, die in einer ähnlichen Situation stehen wie ich 
besprochen werden. Vielleicht ergibt sich hierzu im Laufe diese; 
Veranstaltung noch eine Möglichkeit. 

U. Dautert, Polizeioberrat, Münster 

Meine Frage ist an Herrn Professor Schneider gerichtet. Wie er 
sa~te, se! es unstrittig, daß man den Rundfunk als unbeteiligten 
Dntten m Anspruch nehmen kann. Ich habe hier nur insofern 
Bedenken, als ich doch differenzieren möchte zwischen der Pres
se, die privatrechtlich und dem Rundfunk, der öffentlich-recht
lich organisiert ist. Ich könnte mir vorstellen daß insoweit ein 
Einschreiten durch einen Hoheitsträger in B~tracht käme ganz 
abgesehen von dem praktischen Argument der Durchsetzbarkeit 
der Grundverfügung: Soll der Polizeibeamte dem Journalisten 
das Mikrofon entreißen? 
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H.-P. Schneider 

Wir geraten nun an sehr schwierige Probleme. Insbesondere die 
Polizeipflichtigkeit öffentlich-rechtlich organisierter Einrichtun
gen ist sehr umstritten. Gerade im Hinblick auf die Rundfunkfrei
heit, die ja hier ins Spiel gebracht wird, meine ich daß sich bei der 
!nh~tliche~ Gestal~ung der Sendung die Medi~nverantwortung 
m emer Welse verdIchtet, daß man in diesem Fall ein Gegenüber 
von Staat und freiem Rundfunk konstruieren kann, das etwa dem 
Gegenüber von Staat und Presse entspricht. Man müßte dies im 
einzelnen noch sehr genau prüfen. Die Notstandsregelung 
scheint mir jedoch eine Grundlage im äußersten Fall darzustel
len, und zwar gerade insoweit die Sendeanstalten aufgrund von 
Art. 5 GG autonom und selbständig sind. 

E.Obermann 

In dieser für uns wichtigen Frage darf ich also wiederholen: Für 
die Rundfunkanstalten gilt das Gleiche wie bei der Gegenüber
stellung von Staat und freier Presse. Wir gehören in diesem 
Innenverhältnis eher zur freien Presse und der öffentlich-recht
liche Charakter unserer Institution hat für diesen Fall keine 
Bedeutung. Deshalb besteht auch keine Pflichtigkeit aus Art. 5. 

Dr. K Gintzel, Schutzpolizeidirektor, Senden 

Ich. sehe die Problematik ähnlich wie mein Kollege Dautert, 
meme aber, daß bei einem polizeilichen Notstand nur die Ein
richtungen der Rundfunkanstalt wie Studio, Sendeanlagen etc. 
genutzt werden, und zwar bei Weigerung des Rundfunksprechers 
durch einen Sprecher der Polizei. Insoweit wird dann zwar die 
Rundfunkanstalt in Anspruch genommen, aber nur als dinglich 
Berechtigte verpflichtet, Sendeeinrichtungen zur Verfügung zu 
stellen, so daß ich im Ergebnis die Auffassung von Herrn Prof. 
Schneider teile. 



Grenzfahndung 
Gustav Häring 

Zusammenfassung: Grenifahndung ist bei jedem Grenz
übertritt rechtlich möglich, nicht nur bei konkretem Tatver
dacht. 

Angesichts der großen Verkehrsjrequenzen steht die Grenzpo
lizei ständig vor dem Problem, wie sie eine sehr große Zahl 
von Reisenden in sehr kurzer Zeitfahndungsmäßig überprü
fen soll. Sie muß daher selektieren: nach Alter, Reiseweg, 
Reiseziel, Herkunft, Begleitung, Beruf, mitgeführtem Gepäck, 
Verhalten, Auftreten und Aussehen im Zusammenhang mit 
den persönlichen Umständen, Kraft.fahrzeugzustand und -
klasse. Gefälschte Reisepapiere und Führerscheine finden 
sich häufig. 

ED V-Fahndung beschleunigt und sichert wegen ihrer Aktua
lität die Routinl{ahndung. Sie kann aber Eigeninitiative und 
Spürsinn der Grenzpolizeibeamten nicht ersetzen. Angesichts 
der Vielfalt möglicher Erkenntnisquellen ist eine gewisse Spe
zialisierung innerhalb der Beamtenschaft wünschenswert. 

Grenzstretfen an der »grünen Grenze« haben unterschiedliche 
Bedeutung. Besonders im Hochgebirge an der österreich i
schen Grenze erschweren zahlreiche »Touristenzonen« die 
Überwachung zusätzlich; ein absolutes Absperren dieser 
Grenze ist angesichts des schwierigen Geländes bei dem mög
lichen Personaleinsatz nicht zu erreichen. Gegenüber den 
Ostblockstaaten registriert der Grenzstretfendienst von 
Grenzpolizei und Zoll als Einzeldienstleistenden und des 
BGSjede Neuerung an der Grenze. Gezielt gegen Schleusun
gen von Agenten hat die Grenzpolizei eine spezielle Grenz
observation eingerichtet. Personal- und Sachmitteleinsatz 
wie beim Gegenüber sind allerdings nicht möglich. 

Vor einem so großen Kreis von Fachleuten zu sprechen, 
macht mich befangen, weil es unmöglich erscheint, in 30 
Minuten einen Überblick über Rechtsgrund und tägliche 
Praxis der Grenzfahndung zu geben. 

Wir ringen ständig um die besten Methoden, gesuchter 
Rechtsbrecher und abhanden gekommener Sachen von 
strafrechtlicher Bedeutung habhaft zu werden: mit viel 
Erfolg angesichts der Aufgriffszahlen, mit vielen noch offe
nen Wünschen, wenn wir auf den Unterschied zwischen 
Soll und Haben unseres Bemühens blicken. 

Fahndung an der Grenze endet nicht an der Grenze. Sie 
kann die binnenländische Polizeiarbeit ergänzen und ver-

vollständigen sowie Hinweise und Verknüpfungen erbrin
gen, die weit über den unmittelbaren Aufgriff an der 
Grenze hinaus bedeutsam sind. 

Rechtlich und tatsächlich bestehen markante Unter
schiede zwischen der Fahndung im Lande und derjenigen 
an der Grenze. 

In rechtlicher Hinsicht sind die den Betroffenen unmittel
bar berührenden Fahndungsmaßnahmen im Binnenland 
grundsätzlich vom Bestehen eines konkreten Tatver
dachts abhängig; Anhalten und Feststellen der Identität 
einer Person wird deshalb dort als Diskriminierung emp
funden und - wenn sich der Tatverdacht nicht bestätigt -
gerne lautstark beanstandet. 

An der Grenze hat sich jeder Reisende über seine Person 
auszuweisen, um den Polizeibeamten die Prüfung 

seiner Staatsangehörigkeit, seiner Identität und der 
Gültigkeit und Echtheit seiner Grenzübertrittspapiere 
zu ermöglichen; bei Ausländern auch, ob 

- erforderliche Ein- oder Durchreisevisen oder Arbeits
erlaubnisse erteilt sind und 
ob Ausweisungsgründe nach § 10 des Ausländergeset
zes bestehen, die zugleichZurückweisungsgründe sind. 

Zum Grenzschutz, im BGSG (§ 2) und im Bayerischen 
POG (Art. 5 Abs. 1) gleichlautend beschrieben, gehört die 
polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Ver
kehrs einschließlich der Überprüfung der Grenzübertritts
papiere und der Grenzfahndung. Die Fahndung ist also 
ausdrücklich als Teilaufgabe der polizeilichen Kontrolle 
des grenzüberschreitenden Verkehrs definiert. Auch das 
Befugnisrecht ist dort geregelt. Sowohl nach Bundes- wie 
nach Bayerischem Recht besteht neben dem Anhalterecht 
zum Zwecke der Personenfeststellung und der Prüfung 
der Berechtigung zum Grenzübertritt (§ 17 Abs. I BGSG, 
Art. 12 Abs. 1 Nr. 5 PAG) eine Generalklausei, die die 
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über diese Zwecke hinausgehenden Fahndungsmaßnah
men - natürlich im Rahmen der Verhältnismäßigkeit -
abdeckt (Art. 10 Abs. 1 BGSG, Art. 11 Abs. I-III PAG i. V. 
mit Art. 2 Abs. IV PAG und Art. 5 Abs. I PAG). Soweit 
sich hierbei ein konkreter Tatverdacht ergibt, ist nach den 
Vorschriften des Polizei- und Strafprozeßrechts zu verfah
ren, wie allgemein üblich. 

In tatsächlicher Hinsicht ist die Fahndungssituation an der 
Grenze von derjenigen im Binnenlande insofern verschie
den, als die Polizei an der Grenze in ihrer Fahndung stets 
mit einem Mengen/Zeit-Problem zu kämpfen hat und der 
regelmäßig unverdächtige Bürger die Belästigung nur so 
lange als Preis seiner Sicherheit hinnimmt, als sie wirklich 
alsbald beendet ist. 

Die Bundesgrenzen werden im Jahr durchschnittlich 800 
Millionen Mal in jeder Richtung überschritten. Fast die 
Hälfte (46,2 %) der Reisebewegungen werden von Auslän
dern ausgeführt. Demnach sieht die Grenzpolizei die 
gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik jährlich fast 
viermal an der Grenze. Leute in den Jahren zwischen 
Strafmündigkeit und Rentenalter reisen häufiger, Kinder 
und Alte seltener. 

Gelänge es, den grenzüberschreitenden Personenreisever
kehr lückenlos fahndungsmäßig zu. überprüfen, müßten 
unsere Fahndungsbücher sehr dünn sein. Sie sind es nicht. 
Warum? Einmal, weil 56% der 190000 Ausgeschriebenen 
ausgewiesene Ausländer sind, die sich fast alle nicht mehr 
in der Bundesrepublik aufhalten. Viele versuchen aber die 
Wiedereinreise. Die Fahndungsbücher sind deshalb schon 
von diesem Inhalt her besonders für die Grenzpolizei 
bestimmt. Sie muß die zahlreichen Ausländer durch die
ses Sieb rütteln. Der Anteil der Ausländer an allen Fest
nahmen der Bayerischen Grenzpolizei an der Grenze 
betrug 1978 demgemäß auch 75,9%. Zum anderen hängt 
die Wrrksamkeit der Fahndung davon ab, wie sich das Ver
kehrsaufkommen jeweils entwickelt. 

800 Millionen Grenzübertritte jährlich bedeuten einen 
Stundendurchschnitt von 9130, an rund 700 Grenzüber
gängen. Leider kommen aber die Reisenden nicht schön 
aufgeteilt zuje 13 anjedem Übergang injeder Stunde zwi
schen 00.00 und 24.00 Uhr von Januar bis Dezember an; 
nur dies könnte uns hervorragende Fahndungsergebnisse 
ohne Wartezeiten bescheren. Sie sind vielmehr so eigen
sinnig, ihre Urlaubsreisen zur Ferienzeit zu machen, lieber 
am Tag als in der Nacht zu reisen und für ihre Grenzüber
tritte bestimmte Wege, sprich: Grenzübergänge zu bevor
zugen So mußte der bayerische BAß-Grenzübergang 
Schwarzbach bei Salzburg am 28. Juli 1979, dem bisher am 
stärksten belasteten Tag dieses Jahres, allein in der Aus
reise 33000 Fahrzeuge = 115000 Reisende abfertigen, 
dazu 24000 Fahrzeuge = 87000 Reisende in der Einreise; 
das sind je 0,43 sec. für einen Grenzübertritt oder bei 6 bis 
8-spuriger Grenzabfertigung ca. 3 Sekunden für jede Per
son. Kaum jemand erwartet hierbei noch Fahndungserfol
ge! 
Dennoch hatte an diesem Tage die GPS Schwarzbach
BAß 46 Aufgriffe, davon 31 Zurückweisungen von Ausge
wiesenen, mittellosen Ausländern oder von Sichtver
merkspflichtigen ohne Visum oder Arbeitserlaubnis; 3 
von 13 Fahndungserfolgen wurden durch EDV-Abfragen, 
10 durch Eigeninitiative der Beamten erzielt; ferner wur
den 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstellt; die Zahl der 
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Verwarnungen zu ermitteln hätte zuviel Aufwand gefor
dert. Dieses Tagesergebnis liegt noch im Jahresdurch
schnitt der Dienststelle. Die Belastung liegt mehr als drei
fach über dem Durchschnitt. 

Auf dieses Beispiel gestützt, behaupte ich, daß von einer 
oberen Grenze der Arbeitsbelastung ab die Erfolge stag
nieren, und sogar sinken, weil die unvermeidlichen Routi
neaufgaben die Leistungsfähigkeit absorbieren; ferner, 
daß die Grenze der Belastung durch eine gewisse Speziali
sierung verhältnismäßig weit hinausgeschoben werden 
kann. Ich glaube, Herr Wolfermann hat gestern gesagt, 
jeder Fahndungsbeamte sei zu aufmerksamer Beobach
tung aufgerufen. Fahndungsbeamte seien keine Speziali
sten. Dem stimme ich nur als grundsätzliche Forderung 
zu. Den vielfältigen Formen strafbaren Handeins muß sich 
aber auch die polizeiliche Fahndung anpassen. Damit 
kommen wir zu den Fahndungsmethoden. 

Meine Schilderung geht von den bayerischen Verhältnis
sen aus. Reisende in und aus den Ostblockstaaten DDR 
und CSSR durchlaufen bei uns grundsätzlich stets die all
gemeine Fahndung, d. h. ihre Namen werden (zumeist) 
über das Datensichtgerät am Übergang mit dem vorhan
denen Fahndungsbestand verglichen. Entsprechendes ist 
an der Grenze nach Österreich oder nach der Schweiz 
nicht möglich, denn 95% der von uns kontrollierten 
Grenzüberschreitungen geschehen im Süden unseres 
Landes. Wrr haben dort eine annähernd als Totalfahndung 
zu bezeichnende Methode nur einmal praktiziert - auf 
Anordnung des BMI - nach dem Mord an Dr. Schleyer. 
Die Wartezeiten wuchsen trotz des Einsatzes aller Beam
ten, die wir erreichen konnten, ganz enorm an: auf über 8 
Stunden an einem Grenzübergang; Täter aus Terroristen
kreisen haben wir nicht gefunden. 

Wir halten es für richtig, ganz bestimmte Personen gründ
lich, aber nicht jeden Reisenden mehr oder weniger ober
flächlich zu überprüfen. Jene können bestimmt sein nach 
Herkunft oder Beruf, nach Alter oder Aussehen, nach 
ihrem Verhalten, nach ihrer Begleitung, nach dem 
Zustand oder Umfang mitgeführter Gegenstände; auch 
die aus dem Reisepaß ersichtlichen Reisebewegungen 
geben Anhaltspunkte oder der Zustand der Reisepapiere 
selbst. Die Aufzählung ist nicht vollständig. 

Lassen Sie mich einige Beispiele nennen, die verdeutli
chen sollen, daß wir in der vorbeschriebenen Arbeitsweise 
nicht Vorurteilen einer selbstgestrickten Beamtenpsycho
logie folgen, sondern daß uns weitgehend objektivierte 
Anhalts- punkte leiten, etwa das, was in terroristischem 
Zusammenhang neuerdings als Fahndungsraster bezeich
net wird. 

Der Beruf des Fernfahrers verführt zu spezifischen Delik
ten: Überschreiten der Lenkzeiten, Fahren mit überhöh
ter Geschwindigkeit, zusammen hiermit: Fälschungen der 
Tachographenaufzeichnungen, Überladungen, die ange
sichts einer 10%-Toleranzgrenze für die Unternehmer 
sehr lukrativ sind, natürlich auch Zolldelikte, Beihilfe zu 
unerlaubten Grenzübertritten usw. 

Die Herkunft der Reisenden läßt sehr häufig schon erste 
Schlüsse auf den Zweck ihrer Reisen zu. Türken und Jugo
slawen mit passablen Deutsch-Kenntnissen als Touristen 
veranlassen uns zu Fragen, ob man schon früher hier 
gewesen sei, wann, wie lange und wozu. In Verbindung 



mit Pässen, die als Berufseintragung »Arbeitsloser« oder 
»Tourist« enthalten wie in türkischen Pässen zu finden, 
neigen wir schnell zum Verdacht des Versuchs, unter Miß
brauch des Touristenprivilegs (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 AuslG) in 
der Bundesrepublik unerlaubt Arbeit aufzunehmen. Die 
genaue Paßnachschau fördert nicht selten gefälschte 
Paßeintragungen, z. B. türkische Vermerke »Lebensunter
halt im Ausland gesichert« zutage, die dem Vorzeiger devi
senrechtliche und andere Vorteile im Heimatland bringen, 
aber auch auf unerlaubte Arbeitstätigkeit in Deutschland 
hindeuten. Bei Reisenden aus bestimmten Ländern, wie 
Pakistan - nicht nur bei dortigen Staatsangehörigen, son
dern auch bei Deutschen oder Drittausländern, die nach 
ihren Sichtvermerken von dort kommen - finden sich 
nicht selten Rauschgifte. Früher haben die Tschechoslo
waken die Ausfuhr von in der CSSR gekauften Waffen 
durch einen Eintrag im Reisepaß überwacht, durch wel
chen wir natürlich ebenfalls veranlaßt wurden, die 
Erwerbsberechtigung nachzuprüfen. Offenbar im Inter
esse der Käufer wird der Waffenerwerb jetzt auf dem bei 
der Ausreise einzubehaltenden 3. Abschnitt der csl. Zähl
karte vermerkt. 

Leute, deren Auftreten und Aussehen nicht zu ihrem Fahr
zeug oder zu ihrem Gepäck paßt, erwecken einen gewis
sen Verdacht. Im 1. Halbjahr 1979 stellte die Bayerische 
Grenzpolizei 119 gestohlene, unterschlagene oder miß
bräuchlich benutzte Kraftfahrzeuge sicher. Der Blick auf 
den Reisenden, auf sein Reisegepäck und das Fahrzeug, 
bringt hier mehr, als der in seine Papiere. Werkzeugspuren 
an Fenstern oder Türen erfordern eine genauere Überprü
fung. Vor einiger Zeit bemerkte ein Beamter bei einem 
fast neuen 450er der Fa. Daimler-Benz einen Zündschlüs
sei ohne die werksübliche Plastikumhüllung im Zünd
schloß. Nur hierdurch angeregt, fand er schließlich heraus, 
daß der Reisende ausschließlich gefälschte Papiere für sich 
und den Wagen - der gestohlen war - verwendete, ein
schließlich falscher Kennzeichen. 

Das Verhalten des Reisenden vor und bei der Kontrolle 
kann Anlaß zu eingehender Prüfung geben, etwa wenn er 
das Abfertigungs- und Kontrollverfahren am Übergang 
oder in Grenznähe sorgfältig beobachtet, weil ein Bürger 
hieran normalerweise kein Interesse hat. Überheblichkeit, 
geschwätzige Redseligkeit oder übertriebenes Zuvorkom
men können den Zweck haben, von genauerer Kontrolle 
abzulenken. Bahnreisende, die sich während der Grenz
kontrolle auf den Gang, in die Toilette oder in den Speise
wagen begeben, sollten nicht übersehen werden. 

Der Zustand der Reisepapiere vermag Hinweise zu geben. 
Der nagelneue Paß eines Ausländers kann Ersatz für einen 
»verlorenen« sein, aus dem der Ablauf der Aufenthaltser
laubnis, ein Aufenthaltsverbot oder eine Zurückweisung 
ersichtlich gewesen wären; das gilt für die Einreise wie für 
die Ausreise, besonders wenn der Paß von einer Auslands
vertretung des Ausländers ausgestellt wurde. Andererseits 
kann der Paß oder das darin befindliche Lichtbild verdäch
tig neu aussehen, obwohl das Ausstellungsdatum schon 
Jahre zurückliegt. Hieran sollte man auch denken bei nd
Verdächtigen, die »ihre« Papiere nur für die einzelne Reise 
ausgehändigt bekommen. 

Der Vergleich der Personalien im Paß oder Personalaus
weis mit denen im Führerschein oder Kfz-Schein bringt 
nicht selten Unregelmäßigkeiten zutage, die schließlich in 

einen konkreten Tatverdacht münden. Überhaupt ist es 
angezeigt, die Reisepapiere, zu denen bei Kraftfahrern 
auch Führerschein und Kfz-Schein rechnen, gut anzu
sehen. Neue blanke Lochösen für Lichtbilder, denen auf 
den gegenüberliegenden Seiten Rostabdrucke womöglich 
nicht einmal entsprechen, verraten das Auswechseln der 
Lichtbilder. Führerscheine großstädtischer Zulassungs
stellen, in denen die Ausstellungsorte maschinen- oder gar 
handschriftlich eingetragen und nicht schon vorgedruckt 
sind, weisen auf Totalfälschungen hin. Verfälschungen 
durch mechanische oder chemische Rasuren erkennt man 
oft schon im Schräglicht oder Durchlicht. Man achte auf 
Farbränder, Papierschrumpfungen, originale Heftung 
oder Schnürung des Einbandes, auf Schriftidentität 
maschinenschriftlicher und handschriftlicher Eintragun
gen usw. 

Dankenswerterweise hat das BKA eine eigene Fahn
dungsunterlage »Gefälschte Personen- und Kfz-Doku
mente« herausgebracht, die eine Fundgrube für Fälschun
gen deutscher und ausländischer Reisepässe und Führer
scheine darstellt. Allerdings müßte das Werk insbeson
dere hinsichtlich neu bekannt gewordener ausländischer 
Fälschungen wieder einmal aktualisiert werden. Hier ist 
ein Bereich, in dem sich viele unserer Beamten mit 
beachtlichem Erfolg spezialisiert haben; allein im 1. Halb
jahr 1979 wurden an den bayerischen Grenzübergängen 
700 Fälschungen und Verfälschungen festgestellt. 

Für die Fahndung bedeutsam ist auch die Zusammenset
zung der Insassen eines Kraftfahrzeuges: Familien, nach 
den Namen sonst Zusammengehörende wie Kinder, 
Eltern, Großeltern oder Geschwister, oder örtlich Zusam
mengehörende, wie Vereinsmitglieder, Stammtische, 
Nachbarn, lassen im allgemeinen eine eingehende Über
prüfung als entbehrlich erscheinen. 

Etwas anderes ist es bei Fahrzeuginsassen, die aus ver
schiedenen Regionen stammen ohne zu den vorgenann
ten Gruppen zu gehören, bei Personen mit häufig wech
selndem Wohnsitz, was aus dem Personalausweis ersicht
lich sein kann, bei Reisenden, die aus verschiedenen Län
dern stammen oder auch bei Alleinreisenden ohne 
Gepäck oder mit offensichtlich ganzer persönlicher Habe. 
Bei bestimmten Ausländern ist hier der Gebrauch des 
Fahndungsbuches neben der EDV nützlich, weil nicht sel
ten unterschiedliche Personalien festzustellen sind, 
etwa Vuckovic, Mirko, 11. 7. 40 It. Paß 
und Vuckovic Mirko, 12.7. 401t. Ausschreibung. In arabi
schen Ländern ist die Verwendung des Vornamens als 
Familienname oftmals festgestellt worden; hierauf ist bei 
der Terminal-Abfrage zu achten, also die Vornamen eben
falls eingeben. 

Gebührenmarken dienen in Reisepässen nicht selten 
dazu, um unliebsame Eintragungen z. B. Zurückweisun
gen zu vertuschen. Oft werden Paßseiten mit solchen Ein
trägen ausgewechselt oder zusammengeklebt. Man muß 
also noch auf die Paginierung und auf die Seriennummer 
achten; Hinweise können aus einer unterschiedlichen 
Höhe der Seitennumerierung gewonnen werden. 

Der Zustand des Kraftfahrzeuges ist ebenfalls fahndungsre
levant. Zunächst ganz direkt, indem die Polizei an der 
Grenze Fahrzeuge, die sich in offensichtlich erheblich 
gefährlichem technischem Zustand befinden, nicht ein-
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fach zum Verkehr auf unseren Straßen durch Gewähren 
der Einreise zuläßt. Wer solche Fahrzeuge führt, handelt 
kriminell. Die Bayerische Grenzpolizei hat seit 1972 an 
ihren großen Grenzübergängen einige Beamte ausschließ
lich mit dem Überwachen von Kraftfahrzeugen auf ihren 
technischen Zustand betraut. Natürlich verstehen sie 
ihren Auftrag nicht dahin, dem Technischen Überwa
chungsverein Konkurrenz zu machen. Völlig funktions
untüchtige Bremsen, reihenweise gebrochene Federblät
ter oder verbogene, geschweißte Anhängergabeln, die bei 
einer Notfallbremsung zum Umkippen des Lastzuges füh
ren, dürfen die Grenze nicht passieren, wenn sie erkannt 
werden. Dasselbe gilt für erhebliche Überladungen, das 
sind mehr als 10% des zulässigen Gesamtgewichtes. Keine 
Zurückweisung, aber eine Zwangspause riskieren jene 
Kraftfahrer, die grob gegen die Limitierung der Lenkzei
ten in den einschlägigen europäischen Vorschriften (Art. 7 
ffVO-EWG Nr. 543/69 v. 25. 3.1969 i. d. Neufassung des 
BMV, VerkBI. 1972, S. 164; Europäisches Übereinkom
men - AETR - i. d. Fassung v. 16. 12. 1974 - BGBl. 11, S. 
1475) verstoßen. Ich erinnere mich eines griechischen 
Lastzugführers, der ohne Beifahrer 58 Stunden hinterein
ander am Steuer saß. Aber das nur nebenbei -. 

Das Fahrzeug selbst kann Hinweise auf Straftaten an sich 
tragen: neue Metallschrauben etwa, mit denen ältere 
Nummernschilder an älteren Kraftfahrzeugen befestigt 
sind oder Kratzer an den Türholmen, die beim Einführen 
der »Recklinghauser Schlinge« entstehen können, Boh
rungen am Türschloß usw. können auf einen Kfz-Dieb
stahl hindeuten. Die im Ausland sehr begehrten teuren 
Fabrikate der Firmen BMW, Daimler-Benz oder Porsche 
verdienen besondere Aufmerksamkeit. Aus ihren Auf
bauschildern im Motorraum sind Hinweise zu entnehmen 
auf Typ, Inlands- oder Auslandsführung, auf Extras wie 
Schiebedächer, auf Originalfarbe u. a. m. Diebe, die ent
wendete Autos umfrisieren, achten hierauf nicht oder kön
nen nicht darauf achten. 

Was will ich mit der detaillierten Darstellung der täglichen 
Fahndungsarbeit klarmachen? Daß Fahndung an der 
Grenze grundsätzlich,nicht einem bestimmten Täter gilt, 
wie z. B. bei der Aufklärung eines Kapitalverbrechens im 
Binnenland. Dort kennt man die Tat und sucht die Täter. 
An der Grenze wissen wir oft, daß wir einen Täter haben, 
zu dem wir erst noch die Tat suchen müssen. 

Nicht nur das Erkennen Ausgeschriebener ist unsere Auf
gabe. Insoweit hilft Kommissar Computer in hervorragen
der Weise. 1978 erfolgten 90% aller Fahndungsaufgriffe 
mit Hilfe der EDV. Das Erkennen von Straftaten und 
-tätern, die noch nicht ausgeschrieben sind, das Verhin
dern des Erfolges von Straftaten überhaupt ist ein weiterer 
- und wie ich glaube, noch wichtigerer - Teil unserer 
Fahndungstätigkeit. 

Unermüdlicher Fleiß in der Abfragetätigkeit bedarf darum 
der Ergänzung durch Einfallsreichtum, Phantasie und eine 
Vielzahl technischer Kenntnisse, um in einer breiten Skala 
strafbarer Aktivitäten erfolgreich zu sein. 

Helfen könnte uns in diesem Bemühen das wache 
Bewußtsein der Kollegen im Binnenland über die Mög
lichkeiten der Grenzfahndung. Vor allem schnelle Unter
richtung ist bedeutsam, wenn die Wahrscheinlichkeit 
besteht, daß Diebesgut oder Täter über die Grenze ver-
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schwinden sollen. In diesem Zusammenhang darf ich 
nicht verschweigen, daß auch Fahndungslücken bestehen, 
bei denen die Grenze Straftätern hilft, den Erfolg ihrer 
Straftaten zu erreichen. 

Ich denke an die Einrichtung der Autoreisezüge der Bun
desbahn als typisches Beispiel, das auch für sonstiges 
Frachtgut mit ausländischem Bestimmungsort gilt. Der 
Autodieb, der die Kosten des Eisenbahntransportes nicht 
scheut, womöglich gar noch die Kennzeichen eines nicht 
gesuchten Kraftfahrzeuges am gestohlenen Fahrzeug 
anbringt, läuft so gut wie keine Gefahr bei der Ausfuhr des 
Diebesgutes ertappt zu werden. 

Insoweit wäre eine Koordinierung der Tätigkeiten von 
Bahnpolizei, Zoll und Grenzpolizei meines Erachtens 
erfolgversprechend. Ob sich das BKA der Frage annimmt? 

Zu vertiefen und zu verstärken wäre die polizeiliche Koor
dination bezüglich der Beraubungen von Lastzügen, vor 
allem der Fälle in Oberitalien. Die italienische Polizei hat 
im letzten Jahr einige Erfolge gehabt, einmal sogar eine 
Bande von 28 Dieben und Hehlern dingfest gemacht. 
Internationale Zusammenarbeit fmdet aber noch nicht im 
erforderlichen Maß statt Die Versicherungswirtschaft 
begegnet dem Problem bisher zurückhaltend. Dabei 
könnte die systematische Auswertung der Beraubungs
fälle meiner Überzeugung nach jetzt schon Hinweise 
geben, etwa auf häufig beraubte Firmen, Frachtführer 
oder Fahrer, auf Bedienstete an Grenzübergängen und 
Grenzdienststellen, auch bei Grenzspediteuren, die in 
spätere Beraubungen als Tipgeber o. ä. verwickelt sein 
könnten. 

Schließlich muß die allgemeine Grenzfandung neben der 
Kontrolle des Personenverkehrs an den Übergängen auch 
die Kontrolle der »grünen Grenze« umfassen. Unsere 
bayerische Grenze zu Österreich hat eine Länge von 800 
km; die Hälfte davon, überwiegend im Hochgebirge, läuft 
durch das Gebiet sog. Touristenzonen. 

Das sind grenzdurchschnittene Bereiche, innerhalb derer 
der Grenzübertritt für Wanderer, Skiläufer, Bergsteiger 
und Spaziergänger an jeder beliebigen Stelle erlaubt ist, 
wenn ein gültiges Grenzübertrittspapier mitgeführt wird 
und die Rückkehr innerhalb der Touristenzone erfolgt. 
Grenzstreifen kontrollieren stichprobenweise. Wer den 
Wintersportbetrieb in Reit im Wmkl kennt und selbst an 
Personalnot leidet, wird sich über die Intensität der Kon
trollen eine Vorstellung machen können. Das Eindringen 
illegaler Grenzgänger, vor allem wenn sie von ortskundi
gen Schleusern geführt werden, ist hier bestenfalls zu 
erschweren, keinesfalls zu verhindern. 

Vor einigen Tagen haben wir eine Schleuserorganisation 
entdeckt, die illegal Pakistani aus Oberitalien per Taxi ins 
Bundesgebiet schafft. Die Ausländer verlassen das Taxi 
kurz vor der Grenze, werden in das Gelände eingewiesen; 
nach Passieren der Grenze nimmt sie das Taxi wieder auf. 
Eingestandenermaßen hat einer der Taxifahrer bereits 
rund 200 Personen für ein Handgeld vonje 1500 DM ein
geschleust, dazu kommt eine Restzahlung in gleicher 
Höhe. Das Schleusungsgebiet wird derzeit durch zu uns 
abgeordnete Beamte der Bereitschaftspolizei intensiv 
überwacht. Ein allgemeiner intensiver Streifendienst an 
der gesamten Grenzlänge ist nicht möglich im Hochgebir
ge, ansonsten erlaubt ihn unsere Personallage nicht; 



jedoch gibt es einen regelmäßigen Streifendienst, der sich 
vor allem den erkannten Schleusungsstellen widmet. 

Manchmal schlagen Fahndungsstreifen in Bergrettungs
einsätze um, wie dies bei drei Türken der Fall war, die in 
Straßenanzügen und Halbschuhen vor etwa einem Jahr 
über die Berge bei Berchtesgaden illegal in die Bundesre
publik kommen wollten; sie wurden von unserer Streife 
unterkühlt im fast hüfttiefen Schnee am Fuße des Hohen 
Göll zu ihrem Glück gerade noch rechtzeitig aufgegriffen. 

Da sich Terroristen meiner Überzeugung nach nicht ohne 
Not von ihren Kraftfahrzeugen trennen, ist im Hochge
birgsbereich mit Grenzübertritten aus ihren Kreisen kaum 
zu rechnen. Anders ist dies freilich angesichts der zahlrei;. 
chen Nebenwege etwa im Raume KonstanzlLörrach oder 
an der niederländischen Grenze. 

Die grüne Grenze zum Ostblock interessiert unsere Fahn
dung im Hinblick auf den nd-Verkehr gegnerischer Nach
richtendienste. Es liegen sichere Erkenntnisse vor, daß sol
cher in beachtlichem Maß nicht nur über Grenzübergänge 
direkt oder über Drittausländer stattfindet, sondern auch 
über die grüne Grenze. 

Wir versuchen, mit einem System überörtlich abgestimm
ter, mit den Streifenplänen von Zoll und BGS koordinier
ter Vorrangstreifen ein möglichst dichtes Netz zu knüpfen 

und die Schwachstellen mit örtlichen Streifen zu verstär
ken. Zoll und Grenzpolizei leisten Einzeldienst, sind klein
räumig disloziert und kennen die örtlichen Grenzverhält
nisse sehr genau; die BGS-Verbände überwachen meist 
durch motorisierte Streifen im allgemeinen größere Berei
che. Ferner haben wir die sog. Grenzobservation einge
richtet, die konkreten Zielen dient und daher zeitlich und 
örtlich begrenzt ist. Einzelheiten ihrer Planung und 
Details ihrer Durchführung eignen sich allerdings nicht 
zur öffentlichen Darstellung. Ihre Wirksamkeit ist erst 
kürzlich durch die Festnahme eines von der DDR einge
schleusten Agenten bestätigt worden. 

Zusammenfassend darf ich sagen: 
Die vom BMI seit Jahren verbreitete Tatsache, daß 60% 
aller polizeilichen Fahndungserfolge im Bundesgebiet 
durch die Grenzpolizei erzielt werden - und zwar bei Jahr 
für Jahr ansteigenden absoluten Zahlen - beweist hinrei
chend den unverzichtbaren Wert grenzpolizeilicher Fahn
dung. 

Grenzpolizei ist geborene Fahndungspolizei! Bund und 
Länder täten gut daran, ihren Grenzorganen Bewegungs
spielraum im Rahmen einer Gesetzgebung zu gewährlei
sten, die bei aller Freiheitlichkeit und Humanität die 
Belange der Sicherheit unserer Bürger nicht hintanstellt. 
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Fahndung und Datenschutz 
- aus der Sicht des Bundesbeauftragten 
fiir den Datenschutz 
Hans Peter BuH *) 

Zusammenfassung: Datenschutz ist Grundrechtsverwirkli
chung im Bereich von Injormationsvorgängen. Fahndung ist 
eine polizeiliche Aktivität, die zum entscheidenden Teil in 
Informationserhebung und -übermittlungen besteht. 

Für jede staatliche Tätigkeit gilt: Der rechtlich anerkannte 
Zweck rechtfertigt nicht schon den Gebrauch desjür geeignet 
gehaltenen Mittels. Jede in ein Recht des Bürgers eingreifende 
Maßnahme bedaif der gesetzlichen Grundlage. Eingriffe sind 
auch die gezielte Erhebung, Sammlung und Übermittlung von 
Informationen. 

Bei der Anwendung des Gesetzesrechts ist stets der Grund
satz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. 

Nach § 9 BDSG ist das Speichern personenbezogener Daten 
zulässig, wenn es zur rechtmäßigen Eljüllung der in der 
Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden Aufgaben 
eiforderlich ist. Das BDSG verweist damit jür die Gefahren
abwehr auf das allgemeine und besondere Polizeirecht und 
jür die Strafveifolgung auf die Strafprozej3ordnung. Jedes 
Speichern und Verarbeiten von Daten muß sich also auf eine 
polizeirechtliche oder strafprozessuale Befugnis gründen, die 
sowohl die Erhebung der Daten als auch ihre weitere Aufbe
wahrung und Verarbeitung gestattet. § 9 BDSG ersetzt eine 
solche Befugnis nicht. 

Die Datenspeicherung muß zur Eljüllung der Aufgaben eifor
derlich sein. Was eiforderlich ist, läßt sich nur von Fall zu 
Fall beantworten und hängt davon ab, wie bedeutend das 
Rechtsgut ist, das in Gefahr steht oder bereits verletzt wurde. 
Zwischen Gefahrenabwehr und Strafveifolgung besteht ein 
Unterschied; es ist wichtiger, Gefahren zu verhüten als 
Geschehenes aufzuklären, deshalb sind der Fahndung aus 
Gründen der Strafveifolgung engere Grenzen gezogen als der 
Suche nach Personen, von denen eine schwere konkrete 
Gefahr ausgeht. 

Auch die Frage nach der Zuständigkeit der speichernden bzw. 
verarbeitenden Stelle muß differenziert beantwortet werden; 
auch innerhalb der Polizei ist zwischen den Polizeien des 
Bundes und der Länder einerseits, innerhalb dieser Polizeien 
andererseits zu unterscheiden. 

*) Meinem Mitarbeiter Regierungsdirektor Dr. Riegel danke ich für die 
Mitarbeit an diesem Manuskript. 

Besonders wichtig ist die Trennung von regionaler und über
regionaler Fahndung. In Inpol daif nur gespeichert werden, 
was von überregionaler Relevanz ist. 

Für die Übermittlung von Daten anderer Behörden an Poli
zeidienststellen verweist § 10 Abs. 1 BDSG auf die Aufgaben
und Befugnisnormen anderer Gesetze. Für wichtige Fallgrup
pen bestehen gesetzliche Regelungen (insbesondere Bundes
zentralregistergesetz, Sozial gesetzbuch, Abgabenordnung, 
Gesetz zu Art. 10 GG). Sie gehenjedoch stets von der Einzel-
fallübermittlung aus. 

Für das Kraftfahrtbundesamt und das Ausländerzentralregi
ster, deren Datenbestand für die Fahndung von erheblichem 
Interesse sind, fehlt es an gesetzlichen Auskunftsregeln. Dies 
steht geplanten Online-Verbindungen von Inpol mit dem 
Kraftfahrtbundesamt, dem Ausländerzentralregister entge
gen. Aber auch eine ständige Verbindung mit dem Bundes
zentralregister wäre bedenklich. Damit wäre eine Elj'order
lichkeitsprüfung, wie sie § 10 BDSG verlangt und wie sie aus 
der Zweckbindung der Daten zwingendfolgt, nicht mehr mög
lich. Die Entscheidung über eine derart intensive Verknüp-
fung großer Informationssysteme könnte überdies aufkeinen 
Fall von der Verwaltung allein ohne Entscheidung des Parla
ments gefällt werden. 

Eifreulich ist, daß inzwischen auf meine Anregung hin der 
direkte Zugriff des BjV auf den Fahndungsbestand von Inpol 
und auf den Terrorismus-Bestand von PIOS unterbunden 
worden ist. In dieser Verknüpfung lag eine unzulässige Umge
hung der Versagung polizeilicher Befugnisse für das BjV. 

Rechtliche Probleme bestehen aber nach wie vor in bezug auf 
die polizeiliche Beobachtung (Befa), die generelle Übermitt
lung von Besucherscheinen (von Besuchern inhaftierter Ter
rorismusverdächtiger) und in bezug auf die Rastelj'ahndung. 

Bull, Hans Peter, Dr. jur. 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz (seit 1978); o. Professor für 
Öffentliches Recht an der Universität Hamburg (seit 1973). Studium der 
Rechtswissenschaft in Hamburg; Assessorexamen 1966; wiss. Assistent 
an der Handelskammer Hamburg und an der Universität Hamburg; 1972 
Habilitation für Staats- und Verwaltungs recht; Mitarbeit am Aufbau des 
Fachbereichs Rechtswissenschaft 11 der Universität Hamburg. 
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Im Bereich der Fahndung kommt auch der Berichtigung, 
Sperrung und Löschung gespeicherter Daten große Bedeu
tung zu. »Fischzug«-Maßnahmen können allenfalls dann 
hingenommen werden, wenn sehr kurze Überprüjungs- und 
Löschungsfristen die Belastung zeitlich begrenzen. Auch die 
zugehörigen Aktenbestände sind in diesem Fall zu vernichten. 

L Vorbemerkung 
Ich bedanke mich für die Gelegenheit, auf dieser Tagung 
die datenschutzrechtlichen Probleme der Fahndung auf
zeigen zu können. Daß wir Datenschützer uns um Ihre 
polizeilichen Probleme kümmern, ist keine Anmaßung, 
sondern entspricht dem Auftrag des Gesetzes. Daten
schutz ist eine Querschnittsaufgabe, und diejenigen, die 
die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmun
gen zu kontrollieren haben, müssen sich in die »Geschäf
te« aller Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen ihres 
Zuständigkeitsbereiches »einmischen«. Letztlich ist dies 
eine Konsequenz des wachsenden Tempos, mit dem tech
nische Veränderungen unser Informationswesen verän
dern. Weil die Technik so rapide und so intensiv Struktur
veränderungen der öffentlichen Verwaltung (wie auch der 
Wirtschaft) verursacht, hat der Gesetzgeber mit Recht ent
schieden, besondere, externe Stellen mit dem Schutz der 
Bürger in diesen Zusammenhängen zu beauftragen. Eine 
gewisse Distanz zur jeweiligen Aufgabenerftillung selbst 
ist eine Bedingung erfolgreicher Kontrolle wie Beratung. 
Man kann von der Verwaltung nicht erwarten, daß sie mit 
Rücksicht auf ein neu erkanntes Problem ihre in der eige
nen Sicht bewährten Praktiken so radikal überprüft und 
ändert, wie sie es unter dem Einfluß externer »Anwälte« 
jenes neuen oder neu erkannten Interesses tun kann, hier 
also unter dem Einfluß der Datenschutzbeauftragten. 

II Veifassungsrechtliche Grundlagen 
Bevor ich - Ihrem Wunsche entsprechend - auf die ver
schiedenen Formen der Datenverarbeitung im Rahmen 
von Fahndung eingehe, möchte ich eine grundsätzliche 
Bemerkung voranstellen: 
Datenschutz ist Grundrechtsverwirklichung im Bereich 
von Informationsvorgängen. Dies gilt, obwohl das Grund
gesetz kein förmliches Grundrecht »auf Datenschutz« 
enthält. Die grundrechtliche Fundierung des Datenschut
zes ergibt sich übrigens nicht nur aus Artikel 1 und 2 GG, 
wie in der Regel angenommen wird, sondern z. B. auch aus 
Artikel 4, 5, 8 bis 10, 13 und 19 Abs. 4 GG. Sie alle setzen 
ein bestimmtes Informationsverhalten der Behörden vor
aus und schützen Positionen des Bürgers auch gegenüber 
Beeinträchtigungen durch Informationsverarbeitung. 

Zu Recht wird daher in Ihren Erläuterungen zu dieser 
Tagung darauf hingewiesen, daß die polizeiliche Fahn
dung sich an den grundgesetzlich geschützten Rechten der 
Bürger zu orientieren habe, daß die Fahndung - eine poli
zeiliche Aktivität, die zum entscheidenden Teil in Infor
mationsübermittlungen besteht - hier »eine ihrer Gren
zen« findet - ich möchte betonen, daß dies die entschei
dende und unbedingt zu respektierende Grenze ist. 

Das Prinzip, aus dem sich die verfassungsrechtlichen wie 
auch die einfach-gesetzlichen Einschränkungen jeder 
staatlichen Tätigkeit herleiten, ist die Absage an den Satz: 
»Der Zweck heiligt die Mittel«. Für jede staatliche Tätig
keit gilt statt dessen: Der rechtlich in Form einer Aufga-
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bennorm anerkannte Zweck rechtfertigt nicht schon den 
Gebrauch des für geeignet oder nützlich gehaltenen Mit
tels, wenn nicht auch die Befugnis dazu gegeben ist. Jede 
in ein Recht des Bürgers eingreifende Maßnahme bedarf 
der gesetzlichen Grundlage. Eingriffe sind auch die 
gezielte Erhebung, Sammlung und Übermittlung von 
Informationen. § 3 BDSG hat dies nochmals klargestellt. 
Das aber hat zur Folge, daß eine bestimmte Maßnahme 
dann rechtswidrig ist, wenn es an einer Rechtsgrundlage 
hierfür fehlt, auch wenn alle fachlich und sachlich zustän
digen Kreise der Meinung sind, eine solche Maßnahme sei 
unerläßlich. Dieser manchem vielleicht als zu formal 
erscheinende Grundsatz ist ein ganz wesentlicher Teil 
unserer Rechtsordnung, weil er die verfassungsmäßige 
Verantwortlichkeit klarstellt: Nicht die Exekutive be
stimmt die Grundlagen des Handeins, auch nicht durch 
Beschlüsse ihrer obersten Gremien. Vielmehr ist dies die 
Aufgabe des Gesetzgebers. Dementsprechend ist der 
Gesetzgeber auch verantwortlich, wenn er sich jeweils für 
oder gegen eine gesetzliche Bestimmung ausspricht, die 
von den Sicherheitsorganen gefordert wird. 

Das geltende Recht muß auch verfassungskonform ange
wendet werden, was insbesondere bedeutet, daß der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist. Die
ser hat ja auch in allen Polizeigesetzen, in der Strafprozeß
ordnung und in den Datenschutzgesetzen seinen Nieder
schlag gefunden. 

In beiden Zusammenhängen, bei der Frage der Rechts
grundlage wie der konkreten Anwendung, ist stets auch zu 
bedenken, daß ein und dieselbe Maßnahme im Laufe der 
Zeit unterschiedlich beurteilt werden kann, unter 
Umständen beurteilt werden muß. Zugespitzt formuliert, 
kann heute als rechtswidrig oder zumindest bedenklich 
und nur noch für eine Übergangszeit vertretbar erschei
nen, was gestern noch als ganz unproblematisch erachtet 
wurde. Dies trifft gerade für den Sicherheitsbereich zu, 
und zwar allgemein, nicht nur für die Polizei. Auch sonst 
wird von der Verwaltung ja stets die Bereitschaft verlangt, 
die eigene Position im Wandel der Zeiten neu zu überden
ken. 

Lassen Sie mich nun zu einzelnen Rechtsfragen der 
Datenverarbeitung im Zusammenhang mit polizeilicher 
Fahndung Konkreteres ausführen. 

III Umfang der zulässigen Speicherung im Rahmen 
der Fahndung 

Das Speichern personenbezogener Daten ist nach § 9 
BDSG in der Bundesverwaltung zulässig, »wenn es zur 
rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit der spei
chernden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist«. 
Damit verweist das Datenschutzgesetz für die Gefahren
abwehr auf das allgemeine und besondere Polizeirecht 
und für die Strafverfolgung auf die Strafprozeßordnung. 
Jedes Speichern und Verarbeiten von Daten muß sich also 
auf eine polizeirechtliche oder strafprozessuale Befugnis 
gründen, die sowohl die Erhebung der Daten als auch ihre 

. weitere Aufbewahrung und Verarbeitung gestattet. § 9 
BDSG selbst ersetzt eine solche Befugnis nicht. 

Die Ermächtigung ist für bestimmte Maßnahmen aus
drücklich im Gesetz formuliert. Ich weise hin auf die 
Bestimmungen über erkennungsdienstliche Maßnahmen 
(§ 81 b StPO und § 10 Musterentwurf eines einheitlichen 



Polizeigesetzes, § 16 Alternativentwurf einheitlicher Poli
zeigesetze ) und auf die landesrechtlichen Befugnisse zur 
Identitätsfeststellung (§ 9 Musterentwurf, § 15 Alternativ
entwurf). Die Befugnis zur Informationserhebung kann 
aber - wenn eine konkrete Gefahr vorliegt und der Poli
zeipflichtige in Anspruch genommen wird - auch aus der 
polizeilichen Generalklausei folgen. §§ 161 und 163 StPO 
sind hingegen nur Aufgabennormen und begründen 
gegenüber dem Bürger keine Befugnis zur Datenerhe
bung und -verarbeitung. 

Wichtig ist festzuhalten, daß beides erforderlich ist, die 
gesetzliche Aufgabenzuweisung und die gesetzliche Be
fugnisnorm. Erst dann kann von rechtmäßiger Aufgaben
erfüllung gesprochen werden. 

Lediglich die Befugniszuweisung kann dadurch ersetzt werden, daß 
der Betroffene (ohne Druck!) zustimmt. Doch dürfte dieser Aspekt 
bei den Maßnahmen der Fahndung keine Rolle spielen, da sie nicht 
mit Wissen, zumindest aber nicht mit Wollen des Betroffenen zu 
geschehen pflegt. 

Die Datenspeicherung muß ferner zur Erfüllung der Auf
gaben eljorderlich sein. Was erforderlich ist, läßt sich nur 
von Fall zu Fall beantworten und hängt davon ab, wie 
bedeutend das Rechtsgut ist, das in Gefahr steht oder 
bereits verletzt wurde. Zwischen Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung ist zu unterscheiden; es ist wichtiger, 
Gefahren zu verhüten, als Geschehenes aufzuklären. Des
halb sind der Fahndung aus Gründen der Strafverfolgung 
engere Grenzen gezogen als der Suche nach Personen, von 
denen eine schwere konkrete Gefahr ausgeht. 

Beispiele für die notwendige Abwägung hat die Recht
sprechung Zur vorbeugenden erkennungs dienstlichen 
Behandlung geliefert. Nach § 81 b (2. Alternative) StPO 
kommt es darauf an, ob dies (die erkennungs dienstliche 
Behandlung) »für die Zwecke des Erkennungsdienstes 
notwendig ist«. Das Bundesverwaltungsgericht hat hierzu 
insbesondere in dem bekannten Urteil Bd. 26 S. 169 ff. 
bedeutende grundsätzliche Ausführungen gemacht: 

»Ausgangspunkt hat die Feststellung zu sein, daß nach dem Men
schenbild des Grundgesetzes die Polizeibehörde nicht jedermann als 
potentiellen Rechtsbrecher betrachten und auch nicht jeden, der sich 
irgendwie verdächtig gemacht hat (»aufgefallen ist«) oder bei der 
Polizei angezeigt worden ist, ohne weiteres »erkennungsdienstlich 
behandeln« darf. Eine derart weitgehende Registrierung der Bürger 
aus dem Bestreben nach möglichst großer Effektivität der Polizeige
walt und Erleichterung der polizeilichen Überwachung der Bevölke
rung widerspräche den Prinzipien des freiheitlichen Rechtsstaates.« 
(a.a.O. S. 170 f.). 

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht andererseits 
au.ch die Notwendigkeit der Aufbewahrung von Lichtbil
dern und Fingerabdrücken hervorgehoben hat, sagt es 
weiter: 

»Liegen nach der konkreten Sachlage keine Anhaltspunkte dafür vor, 
daß die erkennungs dienstlich behandelte Person zukünftig straf
rechtlich in Erscheinung treten werde und daß die angefertigten 
Unterlagen hierbei die Ermittlungen der Polizei fördern könnten, so 
ist ihre Aufbewahrung nicht (mehr) gerechtfertigt. Dabei ist in 
Betracht zu ziehen, daß die Aufbewahrung von erkennungsdienst
lichen Unterlagen die persönliche Sphäre des Betroffenen schon 
allein wegen des Bewußtseins stark berühren kann, von der Kriminal
polizei als möglicher künftiger Rechtsbrecher betrachtet zu werden 
. . . Das öffentliche Interesse an der Aufbewahrung der erkennungs
dienstlichen Unterlagen einerseits und die damit verbundene Beein
trächtigung des Betroffenen sowie der mögliche Schaden anderer
seits, der ihm durch Verwertung der Unterlagen bei einem nicht 
gerechtfertigten Verdacht entstehen kann, müssen daher gegenein
ander abgewogen werden. Es handelt sich hierbei um die Anwen
dung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der nach der Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts verfassungsrechtlichen 
Rang besitzt.« (a.a.O. S. 171 f.). 

Diese Leitsätze des Bundesverwaltungsgerichts gelten für 
die polizeiliche Arbeit generell, insbesondere aber für die 
Fahndung. 

Die Zulässigkeit der Informationsverarbeitung ist auch 
von der Zuständigkeit der speichernden bzw. verarbeiten
den Stelle abhängig. Hier muß auch innerhalb der Polizei 
zwischen den Polizeien des Bundes und der Länder einer
seits, intern andererseits zwischen den verschiedenen 
Sparten dieser Polizeien unterschieden werden. Insbeson
dere wenn ein Online-Anschluß besteht, muß darauf 
geachtet werden, daß nicht die durch Gesetz oder inner
dienstliche Anordnung begründeten funktionellen Aufga
bentrennungen überspielt werden. 

Im Bereich der normalen aktuellen Fahndung zur Festnahme oder 
Aufenthaltsermittlung wird sich dies allerdings nicht auswirken, weil 
grundsätzlich alle Polizeien des Bundes und der Länder wissen müs
sen, wer in dieser Weise ausgeschrieben ist. Bei der Ausschreibung 
zur Beobachtung ist hingegen bereits zu differenzieren: die Aus
schreibung zur Zollüberwachung stößt auf die Grenze des § 30 Abga
benordnung; der Ausschreibung zur Grenzüberwachung und Grenz
fahndung ist die Beschränkung auf diejenigen Beamten immanent, 
die mit der grenzpolizeilichen Kontrolle beauftragt sind; nur diesen 
darf auch eine Ausreisebeschränkung zugänglich sein. Ich erinnere 
an die Diskussion über den »Sperrvermerk« nach § 2 Abs. 2 Personal
ausweisgesetz. 

Besonders wichtig ist auch die Trennung von regionaler 
und überregionaler Fahndung. Nur Informationen von 
überregionaler Relevanz dürfen in Inpol gespeichert wer
den (die Zugriffsbeschränkung stellt also erst den zweiten 
Schritt dar). Das folgt zwingend aus dem manchmal zu 
wenig beachteten § 1 Abs. 1 Satz 2 BKA-Gesetz, der das 
BKA und damit das von ihm betriebene Inpol-System (§ 2 
Abs. 1 Nr. 1 BKAG) auf »die Bekämpfung des Straftäters« 
beschränkt, »soweit er sich international oder über das 
Gebiet eines Landes hinaus betätigt oder voraussichtlich 
betätigen wird«. Diese Beschränkung ergibt sich im übri
gen aus einem Vergleich von § 3 mit § 4 BKAG: Wahrend 
nach § 4 alle richterlich angeordneten Freiheitsentziehun
gen dem BKA mitzuteilen sind, erfaßt die Mitteilungs
pflicht nach § 3 Abs. 1 Satz 2 nur die zur Erfüllung der Auf
gaben des BKA erforderlichen Nachrichten und Unterla
gen. Zusätzlich ist dieses Ergebnis aus dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit abzuleiten. Ein Hinweis auf die Ent
stehungsgeschichte von § 2 Abs. 1 Nr. 1 BKAG - der über
regionale Bezug wurde dort im Laufe des Gesetzgebungs
verfahrens gestrichen - ist deshalb nicht stichhaltig, weil 
die Konkretisierung der Aufgaben in § 2 selbstverständlich 
nicht über die generelle Aufgabenbestimmung in § 1 hin
ausgehen kann. 

IV. Übermittlung von Daten zu Fahndungszwecken 
Bei der Prüfung, ob die Übermittlung von' Daten durch 
andere Behörden an Polizeidienststellen zu Fahndungs
zwecken zulässig ist, muß zunächst von § 10 BDSG und 
den entsprechenden Bestimmungen der Landesdaten
schutzgesetze ausgegangen werden, doch sind diese allein 
ebenso wenig ausreichende Rechtsgrundlagen wie es § 9 
und die korrespondierenden Landesbestimmungen für 
die Speicherung sind. Auch hier ist also auf die Rechtsnor
men zurückzugreifen, die die Tätigkeit der beteiligten Ver
waltungsstellen speziell regeln. Daher ist stets streng auf . 
die spezifische AufgabensteIlung zu achten. Darüber hin
aus ist die Zweckbindung der jeweiligen Datensammlung 
zu berücksichtigen, deren Durchbrechung nur nach 
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besonderen Rechtsnormen zulässig ist, nicht aber nach 
dem allgemeinen Amtshilfegebot. 

Das Prinzip der Zweckbindung ist zwar in § 10 Abs. 1 Satz 1 
BDSG nicht hinreichend deutlich ausgedrückt, sie folgt 
aber aus verfassungsrechtlichen Überlegungen: Da der 
Bürger die Sammlung und Verarbeitung auf ihn bezoge
ner Daten nur in dem Rahmen zu dulden braucht, der 
durch die Grundrechtsschranken zugelassen ist, spielt von 
vornherein beijeder einzelnen Art von Datenverarbeitung 
der Grundrechtsbezug eine entscheidende Rolle. Werden 
Daten zu einem bestimmten Verwaltungszweck recht
mäßig erhoben, so ist damit noch lange nicht entschieden, 
daß ihre Übermittlung an eine andere Stelle zu einem 
anderen Zweck ebenfalls verfassungsmäßig ist. Die 
Zweckidentität, die in § 10 Abs. 1 Satz 2 für die Übermitt
lung besonders geschützter Daten (die einem Berufs- oder 
einem besonderen Amtsgeheimnis unterliegen) gefordert 
ist, kann also durchaus auch in Fällen von Satz 1 als Zuläs
sigkeitsvoraussetzung in Betracht kommen. Zumindest 
für die Übermittlung an Sicherheits behörden ist dies als 
Grundsatz zu fordern, weil die Belastung durch Übermitt
lung an diese Behörden größer zu sein pflegt als bei ande
ren Informationswegen. 

Diese Argumentation - die in der Literatur immer mehr 
Zustimmung fmdet - wird unterstützt durch einen 
Gedankengang, der ebenfalls bei den Grundrechten 
ansetzt und zu einer rechtspolitischen Kritik des BDSG 
hinführt. § 10 BDSG ist nämlich (ebenso wie § 9 und § 11) 
bei konsequenter Anwendung der »Eingriffslehre« keine 
verfassungsmäßige Einschränkung des informationellen 
Selbstbestimmungsrechts, weil die Einschränkungsvor
aussetzung »zur Erfüllung der in der Zuständigkeit ... 
liegenden Aufgaben« nicht gesetzlich eingegrenzt ist. Nur 
eine gesetzliche Aufgabenbestimmung, wie sie z. B. im 
Bayerischen Landesdatenschutzgesetz vorausgesetzt ist -
wäre als Teil der »verfassungsmäßigen Ordnung« anzuer
kennen, die nach Art. 2 Abs. 1 GG eine Einschränkung 
der freien Entfaltung der Persönlichkeit rechtfertigt. Eine 
Übermittlung, die der Erfüllung solcher Aufgaben dient, 
die die Verwaltung selbst sich zugewiesen hat, kann allen
falls in »harmlosen« Fällen und nur ausnahmsweise hinge
nommen werden; im übrigen ist an die gesetzlichen Auf
gabenzuweisungen anzuknüpfen, und dies sollte mög
lichst noch im BDSG klargestellt werden. 

Doch zurück zu den speziellen Übermittlungsermächti
gungen. Für wichtige Fallgruppen bestehen gesetzliche 
Regelungen über den zulässigen Umfang von Übermitt
lungen. Zu nennen sind insbesondere das Bundeszentral
registergesetz, die Gewerbeordnung für das Gewerbezen
tralregister, die landesrechtlichen Meldegesetze für die 
Meldebehörden (künftig hoffentlich das Melderechtsrah
mengesetz des Bundes), § 35 SGB I für die Sozialversiche
rung (der das Sozialgeheimnis ein besonderes Amtsge
heimnis im Sinne von § 10 Abs. I Satz 2, begründet), § 30 
der Abgabenordnung (ebenfalls »besonderes Geheim
nis«), schließlich das Gesetz zu Art. 10 GG mit seinen eng 
begrenzten Übermittlungsermächtigungen. Bei allen die
sen Bestimmungen ist nur an die Einzelfallübermittlung 
gedacht (wobei selbstverständlich mehrere Einzelanfra
gen in einer Liste zusammengefaßt werden können), nicht 
aber an die Übermittlung ganzer Bestände. 
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Es fehlen Bestimmungen für das Kraftfahrtbundesamt 
und das Ausländerzentralregister, deren Datenbestände 
für die Fahndung von erheblichem Interesse sind. Dies 
steht geplanten Online-Verbindungen von Inpol mit dem 
Kraftfahrtbundesamt und dem Ausländerzentralregister 
entgegen. Aber auch ein Anschluß des Bundeszentralregi
sters zu unmittelbarem Abruf wäre bedenklich. Denn 
damit würde jeweils der gesamte zur Verfügung stehende 
Datenbestand dem BKA übermittelt (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 
BDSG). Eine Erforderlichkeitsprüfung, wie sie § 10 BnSG 
verlangt und wie sie auch aus der Zweckbindung der 
Daten zwingend folgt, ist dann nicht mehr möglich. Die 
Entscheidung über eine derart intensive Verknüpfung gro
ßer Informationssysteme könnte überdies auf keinen Fall 
von der Verwaltung allein ohne Entscheidung des Parla
ments gefällt werden. 

Erfreulich ist, daß inzwischen auf meine Anregung hin der 
direkte Zugriff des Bundesamtes für Verfassungsschutz auf 
den Fahndungsbestand von Inpol und auf den Terroris
mus-Bestand von Pios unterbunden worden ist. In dieser 
Verknüpfung lag eine unzulässige Umgehung der Versa
gung polizeilicher Befugnisse für das BfV. Der Anschluß 
war auch nicht aus dem Gesichtspunkt der Amtshilfe zu 
rechtfertigen - selbst dann nicht, wenn man für die Über
mittlung von Daten nicht in jedem Fall eine eigene 
Rechtsgrundlage fordert. Amtshilfe ist beschränkt auf die 
Hilfe in Einzelfdllen, der Online-Anschluß des BfV bedeu
tete aber eine ständige Übermittlung des Gesamtbestan
des. Weiter mußte hier beachtet werden, daß dem BfV 
polizeiliche Befugnisse versagt sind und seine organisato
rische Trennung von der Polizei ausdrücklich im Gesetz (§ 
3 Abs. 3 Verfassungsschutzgesetz) vorgeschrieben ist. 
Bedauerlich ist jedoch, daß nach meinen Informationen 
das BfV noch immer vollen Zugriff auf die Daten des BKA 
hat, soweit und solange sich diese im nachrichtendienstli
ehen Informationssystem NADIS befinden; insofern blei
ben die geäußerten Bedenken nach wie vor bestehen. 

Rechtliche Probleme bestehen ferner nach wie vor in 
bezug auf die polizeiliche Beobachtung (Befa), die gene
relle Übermittlung von Besucherscheinen (von Besuchern 
inhaftierter Terrorismusverdächtiger) (ungeachtet der 
bestehenden Eingrenzung des Personenkreises) und in 
bezug auf die Rasterfahndung. Die polizeiliche General
klausei ist nicht in allen Fällen eine ausreichende Grund
lage für die polizeiliche Beobachtung - es sei denn, man 
dehnte den Begriff der »im Einzelfall bestehenden 
Gefahr« in einer Weise aus, die allen bisher feststellbaren 
Tendenzen der Konkretisierung und Einschränkung 
widerspräche. Selbst wenn aber die polizeiliche Beobach
tung mit Wortlaut und Sinn der polizeilichen Generalklau
sei voll vereinbar wäre, bliebe es unter dem Aspekt der 
Rechtssicherheit fragwürdig, ob eine so umstrittene und 
teilweise weitausgedehnte Maßnahme (man denke an die 
inzwischen eingestellte »Befa 7 K«) wirklich auf diese 
Generalklausei gestützt werden darf. Polizeiliches Han
deln muß bei Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen 
zumindest in großen Zügen vorhersehbar, »kalkulierbar« 
sein. Wenn aber die tatsächlich praktizierten Grenzen 
einer polizeilichen Aktivität der breiten Öffentlichkeit 
nicht mehr erkennbar sind, sondern jeder (fälschlich) mit 
der Beobachtung seiner Lebensweise rechnet, liegt es 
nicht nur im Interesse des Rechtsstaates, sondern dient 



auch der Vertrauenswerbung für die staatlichen Organe 
selbst, wenn die Grenzen eindeutig und verbindlich fest
gelegt werden.- dies muß der Gesetzgeber tun, eine Spe
zialregelung ist dann auch trotz theoretischer Anwendbar
keit der generellen Norm erforderlich. 

Auch für eine »straf prozessuale Befa« fehlt es an einer ein
deutigen Befugnis. Sie in § 163 StPO zu suchen, würde 
einen »Interpretationssalto« bedeuten und auf die Einfüh
rung einer Generalklausei in die StPO »auf kaltem Wege« 
hinauslaufen. Die Polizei sollte aufklaren Entscheidungen 
des Gesetzgebers bestehen. 

Wenn inhaftierte Terrorismusverdächtige Besucher emp
fangen, ist die Kontrolle der Besucherscheine bei Vorliegen 
einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit nach 
der polizeilichen Generalklausei zulässig (und entspre
chend nach dem Strafvollzugsgesetz zur Sicherheit der 
Anstalt - aber eine generelle Kontrolle ist hierauf nicht 
zu stützen, daja unmöglich beijedem Besucher eine kon
krete Gefahr angenommen werden kann. Der Präsident 
des BKA hat erfreulicherweise in Gesprächen mit mir 
über die bisher vorgesehenen Einschränkungen dieser 
Besucherkontrolle hinaus zusätzliche Gruppen von Besu
chern bezeichnet, die aus der Überwachung herausge
nommen werden können. Diese Vereinbarung mildert das 
Problem zwar ab, beseitigt es aber nicht. § 161 StPO ist -
unabhängig von der Frage, ob diese allgemeine Bestim
mung überhaupt eine Rechtsgrundlage für die Übermitt
lung personenbezogener Daten darstellen kann - schon 
deshalb keine ausreichende Basis, weil es zumindest bei 
bereits verurteilten Terroristen an der konkreten Strafver
folgung fehlt. Auch das Strafvollzugsgesetz als einschlä
gige Spezialmaterie enthält keine Grundlage für eine so 
allgemeine Maßnahme. 

Ein weiteres Problem bildet die Rastelj'ahndung. Hier wer
den personenbezogene Daten einer Gruppe von Personen 
gesammelt oder ausgewertet, die durch gemeinsame 
Merkmale gekennzeichnet ist, von denen man annimmt 
oder weiß, daß sie auch auf gesuchte Straftäter oder Störer 
zutreffen. Von der Begrenzung polizeilicher Aktivität auf 
Polizeipflichtige oder Verdächtige wird hier zwangsläufig 
abgewichen. Die Fälle, in denen diese Abweichung zuläs
sig ist, sind abschließend im Polizei- und Strafprozeßrecht 
geregelt, vgl. § 111 StPO und - stellvertretend für das Poli
zeirecht - § 9 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 des Musterentwurfs. 
Soweit über diese Bestimmungen hinaus Auskünfte von 
Dritten verlangt oder Daten über Dritte gesammelt und 
verarbeitet werden, sind diese Aktivitäten nur rechtmäßig, 
wenn sie sich auf die polizeiliche Generalklausei, die Vor
schriften über Aussagepflichten nach der StPO oder son
dergesetzliche Regelungen stützen können. § 163 StPO 
dagegen ist keine Rechtsgrundlage für die Speicherung 
personenbezogener Daten im Rahmen von Fahndungs
maßnahmen. 

Soweit demnach das polizeiliche Notstandsrecht als 
Ermächtigungsgrundlage für Rasterfahndungen in Be
tracht kommt, müssen also dessen strenge Tatbestands
voraussetzungen gegeben sein, insbesondere eine gegen
wärtige erhebliche Gefahr, die von der Polizei auf andere 
Weise nicht oder nicht rechtzeitig abgewehrt werden kann, 
und die Nichtstörer müssen ohne erhebliche eigene 
Gefährdung und ohne Verletzung höherwertiger Pflichten 
in Anspruch genommen werden können; dies folgt aus all-

gemeinen polizeirechtlichen Grundsätzen, die in § 6 des 
Musterentwurfes formuliert sind. 

V. Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten 
Gerade im Bereich der Fahndung kommt auch der Berich
tigung, Sperrung und Löschung von Daten große Bedeu
tung zu. »Fischzug-Maßnahmen« - soweit sie überhaupt 
zulässig sind - erfassen notgedrungen auch eine große 
Zahl von Personen, bei denen nur geringe Verdachts
momente vorliegen. Durch die Einstellung z. B. in das 
System PIOS oder in die Straftaten-/Straftäterdatei wer
den sie belastet (soweit die Speicherung nicht ausschließ
lich und explizit zum Schutz der betreffenden Personen 
erfolgt). PIOS ist ja beleibe nicht nur ein Hilfsinstrument 
für die Aktenverwaltung in komplexen Strafverfahren, 
sondern ein wichtiges Instrument der vorbeugenden Ver
brechensbekämpfung und ein »Verdachts-Verdichtungs
instrument«, wie der BKA-Präsident treffend formuliert 
hat. Die besonderen Risiken solcher Instrumente müssen 
durch sehr kurze Überprüfungs- und Löschungsfristen 
gemildert werden. Die Belastung ist dann wenigstens zeit
lich begrenzt. 

Außerdem ist eine ständige »Datenpflege« erforderlich. 
Verwechselungen sind bei der Fahndung wohl nie auszu
schließen, und der Wert der Informationen, ihre Richtig
keit und Aktualität ändern sich. Durch die vielfältigen On
line-Anschlüsse können sich andererseits die Fehler 
besonders stark auswirken. Deshalb ist auf unverzügliche 
Berichtigung erkannter Fehler größter Wert zu legen. 

Bei Zweifeln an der Richtigkeit ist nach § 14 Abs. 2 Satz 1 
BDSG die Sperrnngder Daten geboten. Die Sperrung sieht 
das BDSG auch vor, wenn die Erforderlichkeit der Spei
cherung wegfällt (§ 14 Abs. 2 Satz 2). Dies kann jedoch im 
Sicherheitsbereich nicht ohne Modifikation übernommen 
werden. Hier sind vielmehr nach allgemeinen Grundsät
zen (vgl. stellvertr. § 2 Abs. 3 des Musterentwurfs) Daten 
zu löschen, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Ebenso 
sind dann die zugehörigen Akten zu vernichten. Hiervon 
gehen zu Recht auch die neuen Richtlinien über kriminal
polizeiliehe personenbezogene Sammlungen aus. Ich ver
weise auch auf § 10 Abs. 2 Satz 2 des nordrhein-westfäli
sehen Entwurfs einer Polizeigesetzänderung. § 10 Abs. 2 
des Musterentwurfs ist mißverständlich formuliert. 

Die zeitliche Verschiebung in den Protokoll- und/oder Sicherungs
beständen ist ein hier nicht näher interessierender Sonderfall. 

Nach den Richtlinien über KpS sind kriminalpolizeiliche 
Unterlagen in der Regel nach 10 Jahren zu vernichten. Für 
Fahndungsunterlagen, insbesondere aus der polizeilichen 
Beobachtung, ist diese Frist aber viel zu lang. Wenn man 
wegen des hohen Gefährdungsgrades bei Rauschgiftkri
minalität und Terrorismus die Eingriffsschwelle weiter 
nach vorne verschiebt und schon Personen zur Beobach
tung ausschreibt, bei denen man sich nicht im klaren ist, 
ob sie wirklich gefährlich sind oder nicht, dann muß hier 
die Überprüfung der Notwendigkeit und bei weiterem 
Zweifel schließlich auch die Löschung nach kürzerer Frist 
als erst nach 10 Jahren erfolgen. 

Die 10-Jahres-Frist ist auch viel zu lang für die Speicherung 
von Kontaktpersonen in PIOS. Hierüber besteht auch 
grundsätzliche Einigkeit mit dem Präsidenten des BKA. 
Über Einzelheiten wird es noch vieler gemeinsamer Dis-
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kussionen bedürfen, wir stehen hier erst am Anfang der 
Neukonzeption. 

Daß das vom Datenschutzrecht gebotene Löschen ein sol
ches im physikalischen Sinne ist, dürfte inzwischen 
unstreitig sein. Die Daten dürfen also nicht mehr verfüg
bar sein. Zugehörige Akten sind grundsätzlich zu vernich
ten. Denkbar ist, daß auf regionaler oder lokaler Ebene 
eine weitere Notwendigkeit besteht, so daß nur in Inpol zu 
löschen ist. Keinesfalls sollte jedoch generell erwogen wer
den, die Akten nur eine gewisse Zeit automatisiert zu füh
ren und in Listen überzuleiten, um sich so - vermeintlich 
- der Datenschutzkontrolle entziehen zu können. 
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VI. Schlußbemerkung 
Ich bin mir wohl bewußt, daß die sich täglich neu stellen
den Fragen des Datenschutzes bei der Fahndung, von 
denen ich nur einige wichtige Aspekte aufwerfen konnte, 
nicht von heute auf morgen gelöst werden können. Aber 
ich bin sicher, daß Lösungen möglich sind, wenn die 
Auseinandersetzung ohne Emotionen und mit dem WIl
len geführt wird, die gegensätzlichen Positionen einander 
anzunähern. Unter diesem Aspekt ist es bedauerlich, daß 
der Datenschutz in Ihrer Schlußdiskussion, die ja die ver
schiedenen Elemente dieser Arbeitstagung zusammenfas
sen soll, nicht mehr vorkommt. Ich hotTe gleichwohl auf 
eine Fortsetzung der Diskussion über die heute angespro
chenen Fragen zwischen der Polizei und den Datenschutz
beauftragten. 



Fahndung und Datenschutz 
- aus der Sicht der Polizei 
Günter Ermisch 

Zusammenfassung: Polizeiliches Handeln ist gesetzmäßig 
festgelegt. Es ist bestimmt vom Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit. Der Schutz der Persönlichkeitsrechte steht seit 
Neuaujbau der Polizei nach 1945 im Mittelpunkt polizei
lichen Handeins. Der Datenschutz knüpft an die eiforderliche 
und rechtmäßige Eljüllung polizeilicher Aufgaben an und 
schützt vor Mißbrauch personenbezogener Daten bei der 
Datenverarbeitung. 

Die Polizei nutzt die elektronische Datenverarbeitung nicht 
nach ihren technischen Möglichkeiten, sondern ausschlif!ß
lich zur Eljüllung ihres gesetzmäßigen Auftrages. 

Die Polizei braucht zur Sammlung ihrer rechtmäßig gewonne
nen Informationen elektronische personenbezogene Dateien. 
Personengebund:;;:2 Daten werden gespeichert, übermittelt 
und gelöscht. Bei konkreten Anlässen werden Dateien ande
rer Behörden und auch Dateien von Stellen außerhalb der 
öffentlichen Verwaltung in Anspruch genommen. Dies eifolgt 
streng nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und 
dem darin ausdrücklich betonten Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit der Mittel. 

Zwischen polizeilicher AufgabensteIlung und Datenschutzge
setz gibt es keinen Konflikt im Grundsätzlichen. Der Konflikt 
ist denkbar in der Subsumtion von Einzelfällen in Grenzbe
reichen. Die Datenschutzgesetzgebung gibt hierzu Lösungs
hilfen. 

Konfliktsituationen müssen in einer Atmosphäre geschäTj'ten 
Bewußtseinsjür den Datenschutz und in einem beiderseitigen 
Verständnisjür diejeweilige AufgabensteIlung gelöst werden. 

Die Rechtssicherheit des Bürgers steht in der Gesamtdiskus
sion im Mittelpunkt. Der Bürger daif nicht verunsichert wer
den. Das bestehende Vertrauen zu den Sicherheitsorganen 
muß gestärkt werden. 

1. Wandlung des Fahndungsinhalts 
Neue und aktuelle Erscheinungsformen der Kriminalität 
haben die Arbeit der Polizei grundlegend verändert. Ins
besondere trifft diese Feststellung für die Fahndung zu, 
die in den letzten Jahren in besonderer Weise in den Mit
telpunkt polizeilicher Arbeit gerückt ist. Besonders die 
Terrorismusbekämpfung zwang zur Entwicklung von 

Fahndungsmethoden, wie sie die Polizei vorher nicht 
kannte oder die bis dahin nur eine untergeordnete Rolle 
spielten. Beispielhaft seien genannt 
- die Beobachtende Fahndung - jetzt polizeiliche Beob-

achtung, 
- die Kontaktfahndung, 
- die Zielfahndung, 
- die Rasterfahndung, auch Programmfahndung ge-

nannt, 

- Fahndungsabgleiche. 

Dies sind ausnahmslos Begriffe, mit denen ein vor fünf 
Jahren pensionierter Polizeibeamter heute nichts mehr 
anzufangen wüßte. Damit wird deutlich, daß die klassische 
Fahndung mit ihrer mehr einzelfallbezogenen Recherche 
mit den neuen Fahndungsformen nicht mehr vergleichbar 
ist. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der klassischen 
und der modemen Fahndung besteht darin, daß die eine 
auf persönlichen Kontakten beruhende Suche war, wäh
rend sich die andere weitgehend die elektronische Daten
verarbeitung als Hilfsmittel nutzbar macht. Demgemäß 
muß Fahndung heute in einem eingeschränkten Sinne als 
»systematisierte und automatisierte Suche nach Personen 
und Sachen« verstanden werden. Dies kommt auch darin 
zum Ausdruck, daß eine Vielzahl der Fahndungsmaßnah
men in den letzten Jahren mit dem Zusatz » ... pro-

. gramm« versehen wurden: 

- Kfz-Vermieterprogramm, 
- Reisezügeprogramm, 
- Maklerprogramm, 
- Ärzteprogramm, 
- Tankstellenprogramm, 
- Campingplatzprogramm. 

Treffend gibt dieser Zusatz die Systematisierung wieder, 
die der Grundgedanke moderner Fahndung ist. Der Wan
del in der Auffassung der Fahndung ging einher mit einem 
tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, von dem auch 
die Kriminalität nicht ausgeschlossen ist. Wie das gesell
schaftliche Leben im allgemeinen, wird auch die Krimina
lität von freiheitlicher Ordnung, Freizügigkeit und Mobili-
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tät gekennZeichnet. Das Verbrechen löst sich von seinen 
ehemals engen regionalen Grenzen. Persönliche Bezie
hungen lockern sich. Bemerkbar macht sich auch die Ver
einsamung der Menschen durch U rbanisierung und Indu
strialisierung. Dies kann nicht ohne Folgen rur die soziale 
Kontrolle und ihre Mechanismen bleiben. Konnte man zu 
früheren Zeiten einen Menschen noch finden, indem man 
nacheinander Verwandte, Bekannte oder Freunde auf
suchte - man konnte mit Sicherheit einen Tip bekommen 
- so ist dies zunehmend schwieriger bis unmöglich gewor
den. Die höchste Steigerung der Wirkungslosigkeit klassi
scher Fahndung finden wir im Bereich des Terrorismus. 
Hier versagen nahezu sämtliche klassischen polizeilichen 
Fahndungserfahrungen. Eine totale Trennung von bishe
rigen Bindungen, eine aus~c klügelte Konspiration und lük
ken10se Abschottung durch ein denk- und handlungskon
formes Umfeld zeichnen den Kreis der Terroristen aus. 
Eine besondere Verhaltensvariante ist darin zu sehen, daß 
die Mittel polizeilicher Fahndung - Observation, Einsatz 
von Technik, Informationssysteme - vom polizeilichen 
Gegenüber in nahezu perfekter Weise gegen die Sicher
heitsbehörden gekehrt werden. Die in der Terroristen
szene verfaßte Literatur über Methoden der »Gegenfahn
dung« haben eine Qualität erreicht, wie sie nur wenige 
polizeiliche Lehrbücher aufweisen. 

Einher geht die geschilderte Entwicklung mit einem fast 
gänzlichen Versagen der bisherigen Ermittlungsmetho
den, insbesondere in den besonders relevanten Kriminali· 
tätsbereichen. Der Straftäter, besonders der schwerwie
genden Kriminalitätbereiche, - des organisierten Verbre
chens, der Rauschgiftkriminalität, des Terrorismus - weiß 
um seine Rechte und verweigert sich dem Ermittlungsver
fahren total. Mit einer »Mitwirkung« des Verdächtigen an 
seiner Überführung ist nicht mehr zu rechnen. Hieraus 
ergab sich die zwingende Notwendigkeit für die Polizei, 
sich eng um eine Neukonzeption der Fahndung zu bemü
hen. Es wurde eine Verfeinerung des Fahndungsinstru
mentariums erreicht, das nahezu sämtliche Lebensbe
reiche erfassen kann. Möglich wurde dies insbesondere 
durch die Mittel der Datenverarbeitung. Die Wirkung der 
Datenverarbeitung zeigt sich bei der Fahndung beispiel
haft eindrucksvoll in folgenden Tatsachen: 

Im Rahmen von Datenabgleichen des Personenfahn
dungsbestandes mit ca. 66 Mio. Personalien vornehm
lich aus dem Bereich der Einwohnermeldeämter 
konnten in den Jahren 1975 bis 1977 ca. 5000 Fahn
dungsersuchen, davon etwa 2000 Haftbefehle, erledigt 
werden. 

- Durch den ständigen Vergleich von Personenfahn
dungsdaten mit den Daten aus der Bevölkerungswan
derungsbewegung wurden z. B. im ersten Halbjahr 
1979 allein im Lande Bayern ca. 500 Personen fest
genommen. 

Auch die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, ohne 
die eine Ermittlung - und teilweise Festnahme von Terro
risten nicht möglich gewesen wäre, sind ein Erfolg der 
Möglichkeit, große Datenmengen mit Hilfe der Datenver
arbeitung umzusetzen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß 
die Erfolge der Terrorismusbekämpfung ohne die einge
setzten Fahndungsmittel und -methoden nicht möglich 
gewesen wären. Ich möchte nicht darüber spekulieren, 
welche Entwicklung die Sicherheitslage im Bereich de.s 
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Terrorismus genommen hätte, wenn die neuen Wege in 
der Fahndung nicht beschritten worden wären. 

Daß die Tätigkeit der Polizei im Bereich der Fahndung 
nicht unumstritten ist, zeigen die Reaktionen und Diskus
sionen der jüngsten Zeit. Die polizeilichen Instrumente 
werden dabei verschiedentlich unter dem Aspekt der tota
len Überwachung gesehen. Als Indizien werden miß
trauisch Begriffe wie INPOL, PIOS, DISPOL u. a. genannt. 
Der Polizei wird vorgeworfen, daß sie die Persön1ichkeits
rechte des Bürgers mißachte, indem sie ihn zum Objekt 
ihrer EDV-Systeme mache. Ein Ansatz für die Kritik wird 
im Datenschutzrecht gesehen. Es wird deshalb zu unter
suchen sein, inwieweit Datenschutz mit den neueren poli
zeilichen Fahndungsmethoden in Einklang zu bringen ist. 

Im Vertrauensbereich zum Bürger darf es keine vermeint
lich undurchsichtigen Grauzonen geben. Der Respekt vor 
der Sicherung der Persönlichkeitsrechte und der damit 
verbundene Schutz gewonnener, sachnotwendiger Infor
mationen vor Mißbrauch stehen seit der Neuschaffung der 
Polizei nach dem Zusammenbruch 1945 im Mittelpunkt 
polizeilichen HandeIns. Gesetzliche Handlungsnormen 
und diese strikt konkretisierende Polizeidienstvorschriften 
sind hierfür unwiderlegliche Zeugnisse. Es ist also nicht so, 
daß wir den Datenschutz erst jetzt entdeckt hätten. Im 
Zuge der derzeitigen Datenschutzsituation haben wir mit 
Genugtuung die erneute Erklärung des Herrn Bundesmi
nisters Baum vom gestrigen Tage (12. November 1979) 
zur Kenntnis genommen. Ich zitiere: 

»Der Bericht über die Dateien und Karteien im BKA 
enthält keine Feststellungen über objektiv rechtswidrige 
Zustände im Bundeskriminalamt; geschweige denn Vor
würfe gegen das Bundeskriminalamt, das ja nur nach Vor
schriften und Richtlinien arbeitet, die ihm Parlamente und 
Innenminister gegeben haben«. 

Voreilige Wertungen, insbesondere aus dem Bereich des 
Datenschutzes, das BKA - und damit die den Informa
tionsverbund mittragenden Länderpolizeien - hätten 
objektiv verfassungswidrig gehandelt, sind damit aus auto
risiertem Mund vom Tisch. 

Diese Feststellung ist aber für die Polizei kein An1aß zur 
Selbstgerechtigkeit. Wir wissen, daß die heute vorhande
nen, rein technischen Möglichkeiten der elektronischen 
Datenverarbeitung Gefahren einer unkontrollierten Nut
zung in sich tragen. Wir wissen, daß auf solche - miß
bräuchliche - Weise die Unfreiheit des Bürgers geradezu 
produziert werden könnte. »Die Freiheit des Bürgers 
würde dann zu Tode geschützt« (Zitat des Vorsitzenden 
der Gewerkschaft der Polizei am 17. Oktober 1979 auf dem 
Gewerkschaftskongreß in Hannover). 

Lassen Sie mich dazu in aller Deutlichkeit sagen: Die Poli
zei und damit alle Sicherheitsorgane haben zu keiner Zeit 
daran gedacht, sich bei der Nutzung der EDV allein vom 
technisch Machbaren leiten zu lassen. Sie nutzen sie aus
schließlich und eng begrenzt zur Erfilllung der ihnen 
gesetzlich zugewiesenen Aufgaben - nicht mehr und 
nicht weniger. Die mit der Fortentwicklung der Datenver
arbeitung notwendig gewordene Datenschutzgesetzge
bung hat das polizeiliche Denken für die Belange des 
Datenschutzes sensibilisiert. Wrr haben das, was oberste 
Maxime polizeilichen HandeIns seit eh und je ist, das ver
fassungsmäßige Gebot der Verhältnismäßigkeit, selbst-



verständlich auch auf diesen neuen Bereich projiziert. Die 
Polizei will die Diskussion um den Datenschutz in sachli
cher, produktiver und zukunftsorientierter Weise geführt 
wissen. Es kann nicht das Ziel sein, die Sicherheitsorgane 
in eine dunkle Ecke zu stellen und einen Keil in das unver
zichtbare Vertrauensverhältnis zwischen Bürger und Poli
zei zu treiben. Dies wäre auch für unsere Kritiker nur ein 
Tageserfolg, denn es geht langfristig darum, durch auf das 
Erforderliche begrenzte Sicherheit die Freiheit des Bür
gers und seines Staates zu schützen. Wir bitten Politik, 
Wissenschaft, Datenschützer, und die Bürger einschließ
lich derer, die uns aus verständlichen Gründen nicht 
freundlich gesinnt sein können, die Diskussion mit uns in 
sachlicher Atmosphäre zu führen. Diese Tagung bietet 
hierfür eine gute Möglichkeit. 

2. Aufgabe der Polizei im Rahmen der 
verjassungsmijßigen Ordnung 

Der beste Datenschutz besteht darin, Daten erst gar nicht 
zu erheben. Mit dieser These von nicht zu bezweifelnder 
Logik kann die Polizei leider nicht leben. Das Erheben, 
Sammeln und Übermitteln personenbezogener Daten 
bestimmt vielmehr den polizeilichen Arbeitsalltag. Die 
Datenverarbeitung ist uns hierbei ein unentbehrliches 
Hilfsinstrument geworden. Gleichzeitig hat sie uns 
Dimensionen eröffnet, an die man noch vor wenigen Jah
ren nicht glauben mochte. Dies bedingt, daß polizeiliches 
Tätigwerden und Datenschutz heute untrennbar mitein
ander verknüpft sind. 

Polizeiliches Tätigwerden gründet sich auf der Pflicht des 
Staates, dem Bürger und dem gesamten Staatswesen 
Sicherheit zu gewähren, damit die Bürger in die Lage ver
setzt werden, ihre Freiheitsrechte, die ihnen der freiheit
lich-demokratische Rechtsstaat in einer für unsere 
Geschichte einmaligen Weise einräumt, voll auszuüben. 
Damit ist zugleich die Grenze polizeilichen Tätigwerdens 
aufgezeigt. Sie liegt dort, wo ein Übermaß an Sicherheit 
hervorgebracht wird, das den Bürger zwangsläufig in sei
nen Freiheitsrechten wieder einschränken muß. Der 
eigentliche Auftrag polizeilichen Handeins würde damit in 
sein Gegenteil verkehrt. Die Polizei sieht die Grenze ihres 
geschehensbezogenen Tätigwerdens dort, wo das Verfas
sungsgebot der Verhältnismäßigkeit ihr Handeln begrenzt 
und damit beschränkt. Der zwischen polizeilichem Han
deln zur Herstellung von Sicherheit zum einen und den 
Freiheitsrechten des Bürgers zum andern bestehende 
Zielkonflikt ist damit rein rechtlich vom Grundsätzlichen 
her gelöst. Die Polizei trägt dem tagtäglich in Form einer 
Gratwanderung Rechnung, getragen vom Leitgedanken 
»soviel Sicherheit wie nötig und soviel Freiheit wie mög
lich«. Daß Schwierigkeiten in der konkreten Subsumtion 
des Einzelfalls bestehen, ist menschlichem Handeln 
immanent und kann nicht geleugnet werden. Aber die 
totale objektive Perfektion menschlichen Handeins 
schlechthin zu fordern, ist unmöglich, wäre letztlich eine 
Forderung zur Unfreiheit des Menschen. 

2.1 Die Bundesrepublik ist in Art. 20 Grundgesetz als frei
heitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat beschrie
ben. Die Polizei hat darin die Aufgabe, strafbare Handlun
gen zu verfolgen und Störungen der verfassungsmäßigen 
Sicherheit und Ordnung zu verhindern. 

Zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
bedarf es unter anderem einer planmäßigen Suche nach 
Personen und Sachen, die durch verschiedene Anlässe 
ausgelöst werden kann. Die so umschriebene polizeiliche 
Fahndung hat im einzelnen folgende Ziele: 

Bei der Personenfahndung geht es um 
- Festnahme oder Aufenthaltsermittlung von Personen, 

die sich der Strafverfolgung, der Strafvollstreckung oder 
dem Vollzug anderer freiheitsentziehender oder frei
heitsbeschränkender Anordnungen von Justiz- oder 
Verwaltungsbehörden entziehen, 

- Ermittlung von Zeugen und Auskunftspersonen, 
- Ermittlung Vermißter. 

Ziele der Sachfahndung sind· 
- Ermittlung von Sachen, die zur Begehung einer mit 

Strafe bedrohten Handlung benutzt oder durch sie 
hervorgebracht wurden oder in anderer Weise für ein 
Strafverfahren, insbes. für die Täterfeststellung von Be
deutung sind, 

- Wiederbeschaffung von Sachen, die dem Besitzer durch 
eine Straftat oder sonstwie abhanden gekommen sind, 

- Erkennung von Sachen, die eine polizeiliche Ermitt
lungshilfe darstellen und 

- Erkennung von Personen, die durch mißbräuchliche 
Benutzung amtlicher Ausweispapiere ihre Identifi
zierung zu verhindern suchen. 

Diese Aufzählung, wie sie in der PDV 384.1 enthalten ist, 
findet ihre inhaltliche Entsprechung in den Richtlinien für 
das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren - RiStBV
Nr. 39 ff. 

Wenn damit Wesen und Zielrichtung der Fahndung aufge
zeigt worden sind, so sind im folgenden die Mittel und 
Methoden polizeilicher Fahndung kurz zu skizzieren. Ohne 
einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, kommen 
in Betracht 
- Erkundigungen und Informationsaustausch im polizei

internen Bereich, 
- Befragen anderer Behörden, 
- Befragen von privaten Institutionen oder Auskunfts-

personen, 
- Fahndung unter Inanspruchnahme der Medien, 
- Personenüberprüfungen und Identitätsfeststellungen, 
- Überprüfungen an Kontrollstellen, 
- Observationen, 
- Überwachung von Femmeldeanschlüssen und Post-

kontrolle, 
- Razzien, 
- Dateienabgleiche, 
- Rasterfahndungen. 

Auf diese Mittel greift die Polizei in der Regel auch bei den 
besonderen Fahndungsformen - Alarmfahndung, Groß
fahndung und Vorrangfahndung - zurück. 

Wenn wir die Frage stellen, in welchem Bezug die Mittel 
und Methoden der Fahndung zum Datenschutzrecht stehen, 
so müssen wir uns zunächst vor Augen führen, daß die 
Polizei ihre Fahndung ständig den Verhaltensmustern der 
Straftäter anpassen muß. Diese selbstverständliche Fest
stellung umschreibt einen ganz wesentlichen Problembe-
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reich in der heutigen Diskussion um Datenschutz bei poli
zeilicher Fahndung. Denn 

- Regelungen des Datenschutzgesetzes werden vielfach 
im Sinne traditioneller Fahndungsmethoden interpre
tiert, etwa dergestalt, daß nur Einzelabfragen von 
Daten anderer Behörden zulässig wären und 

- vielfach wird verkannt, daß neuartigen Methoden poli
zeilicher Fahndung kein anderes Anliegen zugrunde 
liegt wie herkömmlichen Fahndungen und die den 
neuen Möglichkeiten immanenten Gefahren durch die 
Bindung der Polizei an Recht und Gesetz ausgeschal
tet sind. 

Polizeiliche Fahndung nach Personen und Sachen ist tradi
tionell auf Kontrollen angelegt. Der Verdacht, es könne 
sich um eine gesuchte Person oder Sache handeln, ent
steht im Einzelfall durch ein von der Norm abweichendes 
Verhalten des Gesuchten oder dlJrch Feststellung gesuch
ter Gegenstände. 

Ein mit seiner im Sack verstauten Beute durch dunkle 
Gassen schleichender Dieb wird sicherlich rasch einer 
Polizeistreife auffallen, kontrolliert und durchsucht wer
den. 

Wir haben es heute aber auch - wie eingangs .skizziert -
mit organisiertem Verbrechen, mit Rauschgifthandel, 
Wirtschaftskriminalität und terroristischer Gewaltkrimi
nalität zu tun. Der moderne, hochkarätige Straftäter ver
hält sich gegenüber seiner Umwelt unauffällig und sozial
konform. Er »fällt nicht mehr auf«. Sein modus operandi 
ist umweltkongruent. Ihn zu erkennen, erfordert deshalb 
adäquate und damit neue polizeiliche Methoden, nämlich 
eine systematisierte Fahndung mit Hilfe von Rastern, die 
zwar immer von einer konkreten Verdachtslage ausgehen, 
jedoch im Gegensatz zur herkömmlichen Fahndung 
darauf abstellen, Verdächtige von Unverdächtigen zu tren
nen. An die Verdichtung des konkreten Verdachts tastet 
man sich heran. Je mehr wir uns aber dieser neuen syste
matischen Rasterfahndungsmethoden bedienen, umso 
häufiger und intensiver müssen wir zur Lösung der entste
henden Mengenprobleme zwangsläufig Mittel der Daten
verarbeitung nutzen. 

2.2 Fahndung und Datenschutz 

Wenn ich Sie damit, wie ich hoffe, auf die Probleme heuti
ger und künftiger Fahndung ein wenig eingestimmt habe, 
so lassen Sie mich kurz das Anliegen des Datenschutz
rechts anhand des BDSG skizzieren, wie wir es verstehen: 
Fahndungsdaten gehen regelmäßig in Dateien ein, wer
den dort gespeichert und wieder abgerufen. Die Polizei 
allein bestimmt ihrerseits, welche und in welchem 
Umfang zur Erledigung der ihr zugewiesenen Aufgabe 
Fahndungsdaten erhoben werden. 

Das mit Mitteln der Datenverarbeitung Beabsichtigte und 
Geschehene muß sich einer Mißbrauchskontrolle nach 
den Maßstäben des Datenschutzrechts ständig unterzie
hen. Dies bedeutet, daß auch einzelne Fahndungsmaß
nahmen sich der Mißbrauchs kontrolle zu unterwerfen 
haben. 

Nach § 1 Bundesdatenschutzgesetz - BDSG - stehen 
unter dem Schutz dieses Rechts und damit der Miß
brauchs kontrolle u. a. personenbezogene Daten, die von 
Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen in Dateien 
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- gespeichert 
- verändert 
- gelöscht oder aus Dateien 
- übermittelt werden. 

Nach § 2 BDSG sind personenbezogene Daten Einzelan
gab~n über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, dem 
sog. Betroffenen. 

Speicherung und Übermittlung personenbezogener 
Daten sind polizeilicher Fahndung wesensimmanent. 
Daher ist zu prüfen, nach welchen Gesichtspunkten Spei
cherung und Übermittlung rür Zwecke polizeilicher Fahn
dung überhaupt zulässig sind. 

Ausgangspunkt ist § 3 BDSG, wonach die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und damit auch die Übermitt
lung solcher Daten nur zulässig ist, wenn sie 
- durch das Bundesdatenschutzgesetz selbst oder durch 

eine andere Rechtsvorschrift zugelassen ist oder 
der Betroffene selbst eingewilligt hat. 

Gem. § 9 BDSG ist die Datenspeicherungzulässig, wenn sie 
zur rechtmäßigen Eljüllung der in der Zuständigkeit der 
speichernden Stelle liegenden Aufgaben eiforderlich ist. 

Nach § 10 BDSG muß eine Datenübermittlung zur recht
mäßigen Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stel
len oder der empfangenden Stelle eiforderlich sein. 

Für die Datenspeicherung und für die Datenübermittlung 
werden somit zwei wesentliche Eifordernisse gestellt, und 
zwar 
- die Erhebung und Übermittlung der personenbezoge

nen Daten muß zur rechtmäßigen Eljüllung der Aufgaben 
gehören. Dies bedeutet, daß die erhobenen und über
mittelten Daten im Rahmen der Erfüllung polizeilicher 
Aufgaben angefallen und damit gesetzlich legitimiert 
sein müssen und 
Speicherung und Übermittlung müssen »eiforderlich« 
sein. Dies bedeutet, daß beide Handlungsteile - Spei
chern und Übermitteln - nach dem Gebot der Ver
hältnismäßigkeit und Erforderlichkeit geboten und 
damit notwendig sein müssen. 

Mit der Darlegung der Voraussetzung von Datenspeiche
rung und Datenübermittlung wird deutlich, daß das Daten
schutzrecht jeweils strikt an die Zulässigkeit polizeilichen 
Handeins anknüpft und hierauf aufbauend bei der Daten
verarbeitung Mißbrauchsaufsicht ausübt. Es wird aber 
auch deutlich, daß Datenschutz keinen Selbstzweck erfüllt. 
Er kontrolliert nur die Erfüllung rechtlich vorgesehener 
Aufgaben. Er muß daher strikt aufgabenorientiert han
deln. 

3. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen polizeilichen 
Handeins 

Wo liegen nun die Zulässigkeitsvoraussetzungen polizeili
chen Handeins? 
3.1 Soweit es den Bereich des präventivpolizeilichen Han
delns angeht, finden wir die Aufgaben- und Befugnisbe
schreibung in den Polizeigesetzen der Länder. Diese 
unterscheiden zwischen schlicht hoheitlichem Tätigwer
den ohne Eingriffscharakter und Tätigkeiten mit Eingriffs
charakter. Unter Eingriffen ist jeweils der Eingriff in ein 



unter Grundrechtsschutz stehendes Rechtsgut zu verste
hen, etwa die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2, 
104 GG), die Unversehrtheit des Eigentums (Art. 14 GG) 
oder der Wohnung (Art. 13 GG). Hier lassen Gesetzesvor
behalte den Eingriff in den grundrechtsrelevanten Bereich 
zu. Wegen der Bestimmtheitsanforderung im Hinblick auf 
den Eingriff in den grundrechtsrelevanten Bestand bedarf 
es innerhalb der Polizeigesetze hierzu besonderer Tatbe
standsregelungen ," die Generalermächtigung reicht hierzu 
nur ausnahmsweise als Auffangtatbestand aus. 

3.2 Hinsichtlich des repressivpolizeilichen HandeIns im 
Rahmen der Strafverfolgung findet sich die Rechtsgrund
lage in § 163 StPO, wonach es Aufgabe der Polizei ist, Straf
taten zu erforschen und alle keinen Aufschub gestatten
den Anordnungen zu treffen, um die Verdunklung der 
Sache zu verhüten. § 163 StPO beschreibt also nicht nur 
die Aufgabe der Polizei bei der Verbrechensbekämpfung, 
sondern er bildet die Rechtsgrundlage für Eingriffe außer
halb des oben erläuterten grundrechtsrelevanten 
Bereichs. Liegt bei einem repressiven Tätigwerden ein 
grundrechtsrelevanter Eingriff vor, so bedarf es wegen des 
Erfordernisses der Bestimmheit der Befugnisse einer 
gesonderten, diesen Eingriff konkret beschreibenden 
Rechtsgrundlage. Dies ist z. B. der Fall bei der Durchsu
chung (§ 105 I StPO), der Sicherstellung von Gegenstän
den (§111 b StPO), der erkennungsdienstlichen Behand-
1ung (§ 81 b StPO) und der vorläufigen Festnahme (§ 127 
StPO). 

Andere Qualität haben Eingriffe, die unterhalb dieser 
Schwelle liegen. Für sie ist § 163 StPO Ermächtigungs
norm in Form einer Generalklausei, die alle Maßnahmen 
deckt, die keinen Zwangscharakter haben aber dennoch 
als Eingriffe zu werten sind (so auch OLG Braunschweig 
GA 1953128, OLG Neustadt LWJW 5211027; Bay. 
ObLGSt 1969/79, a. A. BGHNJW6211021, RGSt38/374; 
271153; 321769 67/352). 

Nicht immer einfach sind Abgrenzungen dafür zu definie
ren, wo polizeiliches Handeln mit Eingriffscharakter mit 
der Ermächtigung nach § 163 StPO endet und ein Eingriff 
in einen grundrechtsrelevanten Schutzbereich beginnt. 
Bei der Diskussion über die polizeiliche Beobachtung 
spielte dies eine wesentliche Rolle. Auch wenn man die 
Verfassungsgerichtsrechtsprechung und die entspre
chende Literatur heranzieht, erlangt man hierzu keine völ
lig eindeutigen Abgrenzungskriterien. 

Die jeweilige Entscheidung muß aus der Beurteilung der 
Einwirkung der Maßnahme auf den einzelnen in bezug auf 
Grundrechte getroffen werden. Wird der Kern oder 
Wesensgehalt eines Grundrechtes berührt, liegt immer 
ein Eingriff vor mit der Folge seiner notwendigen, speziell
gesetzlichen Regelung. Andere Beeinträchtigungen durch 
polizeiliches Handeln, denen Eingriffscharakter zukommt, 
sind durch die Generalermächtigung des § 163 StPO 
gedeckt. Um es zu verdeutlichen, kann man die Abgren
zung auch auf andere Weise beschreiben: Eine polizei
liche Maßnahme ist als Rechtseingriff zu werten, wenn 

- ein Recht eines Einzelnen berührt wird, das im Gesetz 
oder einer Rechtsverordnung normiert oder als Ge
wohnheitsrecht anerkannt ist, 

- die Maßnahme gravierender ist als eine »Belästigung«, 
also nicht ganz »unerheblich« ist und 

- die Maßnahme Außenwirkung hat (in Anlehnung an 
Rupprecht, Seminarbericht der Polizeiführungsakade
mie im November 1977, S. 102 fl). 

Im Zuge einer Fortentwicklung des 'polizeilichen Befu
gnisrechts muß die hier versuchte Abgrenzung auch aus 
sachlichen Gründen Berücksichtigung fmden. Polizeili
ches Handeln ist, abstrahiert gesprochen, Reaktion auf 
abnorme menschliche Verhaltensweisen. Menschliche 
Verhaltensweisen sind unbestimmbar und unvorherseh
bar. Aus diesem Grunde ist eine generalklauselartige 
Befugnisnorm für Eingriffe, die den Wesensgehalt eines 
Grundrechts nicht berühren, für die Polizei unverzichtbar. 
Sobald die Schwelle zum grundrechtsrelevanten Eingriff 
überschritten wird, sind jeweils - wie ausgeführt - spe
zielle Einzelermächtigungen erforderlich. 

4. Spezielle Bereiche polizeilicher Fahndung unter 
datenschutzrechtlichen Aspekten 

Lassen Sie uns nun einige Bereiche polizeilicher Fahn
dung unter datenschutzrechtlichen Aspekten näher 
betrachten. 

4.1 Fahndung wird zunächst im innerpolizeilichen 
Bereich und damit ohne Außenwirkung betrieben: 
Dabei ist eine Wechselwirkung dergestalt zu beobachten, 
daß polizeiliche Fahndung zum Aufbau von Dateien füh
ren kann, andererseits ist Fahndung vielfach nur durch
führbar, indem vorhandene Dateien abgefragt oder Daten 
aus ihnen übermittelt werden. 

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit zunächst einem all
täglichen Fall zu: der Fahndung nach einem flüchtigen 
Straftäter, dessen Person der Polizei bekannt ist und gegen 
den Haftbefehl erlassen worden ist. Die sachbearbeitende 
Dienststelle wird die Fahndungsdaten des Gesuchten in 
das INPOL-System eingeben und damit 
- die Daten in ihrem EDV-System speichern (§ 9 BnSG) 

und gleichzeitig 
- an andere Polizeidienststellen in der Bundesrepublik 

übermitteln (§ 10 BDSG). 

Wir erkennen an diesem alltäglichen Fall, daß es für poli
zeiliche Fahndung geradezu typisch ist, personenbezo
gene Daten zu speichern und anderen Polizeidienststellen 
zur Mitfahndung durch Übermittlung zur Verfügung zu 
stellen. 
Die hin und wieder zu findende Meinung, nach der Poli
zeibehörden untereinander bei der Übermittlung von per
sonenbezogenen Daten nicht Dritte seien - die Polizei also 
insgesamt als eine Einheit anzusehen sei, in der eine Über
mittlung gespeicherter Daten im Sinne des § 2, Abs. 2, Nr. 
3 BDSG nicht stattfinden könne -, trifft nicht zu und ist 
auch vom Gesetzgeber nicht gewollt. Nach § 2, Abs. 3, Nr. 
1 BDSG ist speichernde Stelle jede einzelne Stelle einer 
Behörde, hier einer Landespolizei- oder Bundespolizeibe
hörde, die Daten für sich selbst speichert oder durch 
andere speichern läßt. Übermittelt eine dieser Stellen ihre 
personenbezogenen Daten an eine andere - der Gesetz
geber spricht von außerhalb der speichernden Stelle -, was 
regelmäßig der Fall ist, so liegt damit eine Übermittlung 
von Daten an Dritte vor. Im öffentlichen Bereich stellt der 
Gesetzgeber somit nicht auf die juristischen Personen -
hier Länder oder Rund - sondern auf organisatorisch defi
nierte Gebilde ab. Der Gesetzgeber wollte gerade bei dem 
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Vorgang der Übermittlung ein möglichst feines Kontroll
raster zugrunde legen (Kommentar zum Datenschutzge
setz Simitis, Dammann, Mallmann, Reh zu § 2 Randnote 
140). Das Übermitteln von Daten außerhalb der jeweiligen 
Polizeiorganisationseinheiten ist somit in jedem Fall eine 
Übermittlung von Daten an Dritte undfällt damit voll unter 
die Mißbrauchsaufsicht des Datenschutzgesetzes. 

Lassen Sie mich zu unserem alltäglichen Beispiel der Aus
schreibung zur Personenfahndung zurückkehren. Die 
Ausschreibung im elektronischen Informationssystem 
INPOL ist rechtlich unbedenklich, weil das Handeln der 
Polizei rechtmäßig ist. Aufklärung von Straftaten und 
Festnahme der Täter ist Polizeiaufgabe (§ 163 StPO). Spei
cherung und Übermittlung der personenbezogenen 
Daten sind zur rechtmäßigen Erfüllung dieser Aufgabe 
erforderlich; sie stellen für sich allein keinen Eingriff dar, 
der einer speziellen Ermächtigungsnorm bedürfte. Daß 
solche Daten bereinigt werden müssen, wenn sie Fehler 
aufweisen und im aktuellen Fahndungsbestand gelöscht 
werden, wenn die Fahndung erledigt ist, ist selbstverständ
lich. 

4.2 Große Bedeutung nicht nur für den Ermittlungs- son
dern auch für den Fahndungsbereich und für den Daten
schutz wird der auf der Grundlage des Beschlusses der 
IMK vom 29. August 1978 (TOP 5) zur Zeit in Aufbau 
befindliche Zentrale Personenindex (ZPI) erlangen, der in 
seinem Endausbau allen kriminalpolizeilichen Dienst ver
sehenden Dienststellen der Vollzugspolizei den zentralen 
Vorgangsnachweis zu erbringen vermag. 

Es handelt sich um einen in INPOL durch das BKA auf der 
Grundlage des § 2, Abs. 1, Nr. 1 BKAG für die Länder 
zusammenfassenden Index aller Personen, über die nach 
den vom AK II am 28./29. März 1979 beschlossenen 
Richtlinien für die Führung kriminalpolizeilicher perso
nenbezogener Akten Kriminalakten geführt werden. 

Der ZPI dient zwei wesentlichen Zielen: 
Er verschafft der Kriminalpolizei für ihre Zwecke ein 
einheitliches Auskunftssystem über vorhandene Akten 
an anderer Stelle. Die erhebliche Zahl von Doppel
aktenführungen bei verschiedensten Polizeidienststel
len wird vermieden. Durch gezielte Recherchen wird 
die Dauer der Ermittlungsverfahren verkürzt. Der 
unschuldig in Verdacht geratene kann schneller entlas
tet werden. Die Verbrechensbekämpfung wird gerade 
bei den überregionalen und damit gefährlichen Straf
tätern verbessert. 

- Nur über den Zentralen Personenindex wird es mög
lich sein, Aussonderungsfristen für alle bei deutschen 
Polizeibehörden vorhandenen kriminalpolizeilichen 
Akten vorzusehen und damit auch unverzüglich durch
zusetzen. Das » Vergessen wird somit programmiert«. 
Es wird erstmals umfassend kontrollierbar gemacht. 
Der mit der Vernichtung bezweckte Gedanke der Re
sozialisierung eines Straftäters wird entscheidend ver
bessert, ja geradezu erst umfassend ermöglicht. 

Der ZPI wird von den aktenführenden Polizeidienststellen 
unmittelbar verantwortlich beschickt und gepflegt. Er gibt 
den abfrageberechtigten Dienststellen Auskunft über kri
minalaktenführende Dienststellen sowie ihre Aktenzei
chen und kann damit Quellen zur Gewinnung fahndungs
relevanter Hinweise erschließen Ferner liefert er Über-
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sichten zu allen Fahndungsdaten, Haftdaten, Straftatenda
ten und ED-Daten. 

Der relevante datenschutzrechtliche Aspekt besteht darin, 
daß bislang eine sachbearbeitende Dienststelle bei allen 
Dienststellen der Bundesrepublik eine Erkenntnisanfrage 
halten muß, wenn sie Erkenntnisse anderer Dienststellen 
über einen Straftäter erlangen will, die sie für ihre eigenen 
Ermittlungen und das spätere Strafverfahren benötigt. 
Quasi im Gießkannenprinzip wurden und werden auch 
heute noch die Daten eines festgestellten Straftäters an 
alle verteilt, um von einer oder einigen wenigen Dienst
stellen die o. g. Informationen zu erlangen. Künftig wird 
nur der ZPI befragt werden müssen, der die gewünschte 
Information dem Sachbearbeiter liefert. Soweit es sich um 
sogenannte Bagatellstraftaten handelt, ist vorgesehen, 
regionale Zugriffs- und damit Auskunftsbeschränkungen 
zu schaffen, die verantwortlich von den eingebenden örtli
chen Polizeidienststellen bestimmt werden. Damit wird 
dem Gebot der Verhältnismäßigkeit polizeilichen Han
delns sichtbar und nachhaltig Rechnung getragen. 

4.3 Ein wesentliches Stück polizeilicher Fahndungsarbeit 
sind Personenüberprüjungen, Identitätsfeststellungen und 
Razzien. Hier besteht zunächst der leider weit verbreitete 
Irrtum, daß überprüfte Personen - etwa bei einer Straßen
kontrolle - in Polizeirechnern gespeichert werden. Dies ist 
nicht der Fall und wäre geradezu widersinnig. Zutreffend 
ist, daß bei Kontrollen die Personalien der überprüften 
Person in das System eingegeben werden, um zu prüfen, 
ob eine Fahndungsnotierung besteht. Ist dies nicht der 
Fall, so »vergißt« der Rechner die ihm gezeigte Personalie 
sofort wieder; der Abfragende erhält die Auskunft »Kein 
Bestand«. 

Umso erstaunlicher muß es daher folgerichtig sein, wenn 
verschiedentlich die Forderung erhoben wird, aus Doku
mentationsgründen alle Anfragen im Zusammenhang mit 
Personenüberprüfungen zu speichern und einen gewissen 
Zeitraum aufzubewahren. Dies würde zu einer - wenn 
auch zeitlich begrenzten - Speicherung von Daten unbe
scholtener Bürger führen. Das Ergebnis wäre eine unöko
nomische Anhäufung von Daten, die der polizeilichen 
Arbeit in keiner Weise nutzen. Wir sollten uns im Inter
esse eines strikten Datenschutzes dahin verständigen, 
Anfragen im Zusammenhang mit Personenüberprüfun
gen in keiner Weise zu speichern. Zur Erfüllung polizeili
cher Aufgaben ist dies nicht erforderlich und damit m. E. 
nach § 9 BDSG auch nicht zulässig. 

4.4 Inanspruchnahme von personenbezogenen Daten außer-
halb des polizeilichen Bereichs 

Ebenso wie wir uns vor einem Mißbrauch des Daten
schutzrechts hüten müssen, darf Datenschutzj edoch auch 
nicht dazu führen, die rechtmäßige Arbeit der Polizei im 
Interesse der Allgemeinheit zu behindern. Eine man
gelnde Auskunftsbereitschaft aber ist immer wieder fest
zustellen, wenn Institutionen außerhalb des Sicherheitsbe
reiches um Auskunft gebeten werden. Hier ist eine weitrei
chende Verunsicherung festzustellen. 

Ob Krankenkassen, Versicherungen, Universitäten, alle 
meinen zunächst, Auskünfte über Daten ihrer Mitglieder 
an die Polizei seien aus datenschutzrechtlichen Gründen 
nicht zulässig. Auch Hotelbetriebe, Luftfahrtgesellschaf-



ten und Personalabteilungen von Betrieben verstehen die 
Datenschutzgesetze falsch, die nicht dazu da sind, berech
tigte Anliegen der Polizei z. B. auf Feststellung der Wohn
orte gesuchter Personen zu unterlaufen. Die Datenschutz
gesetze von Bund und Ländern enthalten keine Rechts
grundlagen für Auskunftsansprüche.In ihnen werden nur 
die Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in den Phasen der .. Speiche
rung, Veränderung, Löschung in Dateien und Ubermitt
lung aus Dateien geregelt. Alle Rechtsvorschriften bleiben 
jedoch unberührt, die einen Anspruch auf Übermittlung 
personenbezogener Da ten gewähren und eine entsprechende 
Rechtspflicht begründen. Dazu gehört auch - was § 45 Nr. 
3 BDSG ausdrücklich besagt - § 161 StPO, wonach die 
Staatsanwaltschaft zur Erforschung einer Straftat von allen 
öffentlichen Behörden Auskunft verlangen und Ermitt
lungen jeder Art - auch durch Polizeibeamte - vorneh
men lassen kann. 

Gern. den §§ 163, 161 a und 48 ff StPO haben Zeugen und 
Sachverständige gegenüber der Strafverfolgungsbehörde 
eine Auskunftspflicht, die gern. § 45 Nr. 3 BDSG unbe
rührt bleibt. 

Wer berechtigten Auskunftsersuchen der Polizei nicht 
nachkommt, muß sich darüber im klaren sein, daß er u. U. 
den Tatbestand der Strafvereitelung (§ 258 StGB) erfüllt. 
Dort heißt es: 

»Wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil 
vereitelt, daß ein anderer dem Strafgesetz gemäß 
wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft. . . wird, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld
strafe bestraft.« 

Auch der immer wieder herangezogene § 35 Sozialgesetz
buch 1) kann nicht den Zweck verfolgen, Straftäter der Ver
folgung zu entziehen. Wenn diese Vorschrift davon 
spricht, daß jeder Anspruch darauf hat, daß seine Geheim
nisse, insbes. die zum persönlichen Lebensbereich gehö
renden Geheimnisse, von den Leistungsträgem nicht 
unbefugt offenbart werden dürfen, so sind damit sicherlich 
nicht Name, Anschrift oder Geburtsdatum gemeint. 

Im Rahmen der geplanten Änderung des § 35 Sozialge
setzbuch wird in umfassender Diskussion z. Z. eine ent
sprechende, der KlarsteIlung dienende Formulierung 
erwogen. 

Bei der Zusammenarbeit mit anderen Behörden oder Institu
tionen sind drei Fallgestaltungen zu unterscheiden, näm
lich 

die EinzelanJrage (schriftlich oder mündlich), die von 
einem Sachbearbeiter unter Zuhilfenahme behörden
eigener Akten beantwortet wird, 
das Bereitstellen von Dateien zur Abfrage einzelner Da
ten und 
1) § 35 Geheimhaltung. 

(1) Jeder hat Anspruch darauf, daß seine Geheimnisse, insbes. 
die zum persönlichen L~bensbereich gehörenden Geheim
nisse sowie die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von den 
Leistungsträgem, ihren Verbänden, den sonstigen in diesem 
Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen 
und den Aufsichtsbehörden nicht unbefugt offenbart werden. 
Eine Offenbarung ist dann nicht unbefugt, wenn der Betroffene 
zustimmt oder eine gesetzliche Mitteilungspflicht besteht. 

(2) Die Amtshilfe unter den Leistungsträgem wird durch Ab.satz 1 
nicht beschränkt, soweit die ersuchende Stelle zur Erfullung 
ihrer Aufgaben die geheimzuhaltenden Tatsachen kennen 
muß. 

Datenabgleiche, mit denen bei der Polizei vorhandene 
Datenbestände mit anderen Dateien verglichen wer
den. 

Allein die beiden letzten Fallgestaltungen unterliegen 
dem Bundesdatenschutzgesetz. 

So stellt die Polizei z. B. ihren Bestand an Fahndungsdaten 
der Bahnpolizei und dem Grenzschutz zur Verfügung. 
Diese Dienststellen können, wenn sie eine verdächtige 
Person anhalten, deren Personalien direkt abfragen und 
dadurch klären ob sie gesucht wird. Datenschutzrechtlich 
handelt es sich dabei um ein Übermitteln i. S. von § 10 
BDSG, das zulässig ist, wenn es zur rechtmäßigen Erfül
lung der in der Zuständigkeit der übermittelnden. St~lle 
oder des Empfängers liegenden Aufgaben erforderhch 1St. 
Bahnpolizei und Grenzschutz beispielsweise benötigen Z1l 
ihrer Aufgabenerfüllung die Information, ob eine von 
ihnen angehaltene Person zur Festnahme gesucht wird. 

So wie die Polizei ihre Datenbestände nur den Behörden 
zur Verfügung stellt, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
wirklich benötigen, erlegt sie sich selbst Beschränkungen 
beim Zugriff auf bestimmte Datenbestände auf. So sind 
beispielsweise personenbezogene Daten, die allein der 
Grenzschutzeinzeldienst benötigt, in einer »Grenzüber
wachungsliste« dateimäßig erfaßt, ohne daß die Polizei auf 
diese Daten Zugriff hat. 

Von einem riesigen Verbund der Sicherheitsbehörden 
kann somit bei der Polizei keine Rede sein. Daten werden 
nur dem zur Verfügung gestellt, der sie für seine rechtmä
ßige Arbeit im konkreten Fall benötigt. Alle anderen Mei
nungen sind unzutreffend und von sträflicher U nwissen
heit getragen. 

Die verfassungsmäßige Begrenzung der Fahndung durch 
das Gebot der Erforderlichkeit bestimmt auch die Zulässig
keit eines Datenabgleiches, wie er z. B. anläßlich eines 
Bundesfahndungstages durchgeführt wird. Hierbei wer
den die Personalien aller zur festnahme oder Aufenthalts
ermittlung ausgeschriebenen Personen elektronisch mit 
den Dateien anderer behörden verglichen. Hierzu muß 
betont werden, daß die Behörde oder Institution ihre 
Daten für diesen Abgleich nur bereithält. Der Fahndungs
bestand wird daran vorbeigeführt und im Trefferfall erfolgt 
der Ausdruck der Personalie. Danach werden selbstver
ständlich herkömmliche Ermittlungen angestellt, insbes. 
die Identität abgeklärt, ehe sich exekutive Maßnahmen 
anschließen. Solche Abgleiche haben auch schon routine
mäßig mit 

den Einwohnermeldeämtern 
- dem Kraftfahrtbundesamt und 
- anderen Behörden 

stattgefunden. Ihnen lag ein AK li-Beschluß aus dem 
Jahre 1975 zugrunde. 

Die Bedeutung dieses Fahndungsmittels dokumentieren 
folgende Zahlen: 
- Durch regelmäßigen Datenabgleich mit den Daten der 

Wanderungsbewegung im Einwohnermeldebereich 
konnten z. B. im ersten Halbjahr 1979 in Bayern 432 
Personen festgenommen und 435 Aufenthaltsersuchen 
erledigt werden. 

- Nach einem Vergleich von etwa 66 Mio Personalien 
aus Datenbeständen verschiedener B ehörden (vor allem 
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Einwohnermeldeämtern) mit rund 190000 Fahndungs
notierungen konnten in einem Zeitraum von rund zwei 
Jahren (1975-1977) etwa 5000 Fahndungen erledigt 
werden. Ca. 1800 mit Haftbefehl gesuchte Personen 
konnten festgenommen werden. 

Diese Abgleiche im öffentlichen Bereich sind rechtlich 
unbedenklich, weil die stattfindende Übermittlung und 
Bearbeitung der Daten zur rechtmäßigen Erfüllung poli
zeilicher Aufgaben - der Fahndung nach gesuchten Straf
tätern - erforderlich ist. 

Der Begriff der Erforderlichkeit stellt zugleich sicher, daß 
die Polizei bei Programmen der geschilderten Art sowohl 
mengenmäßig als auch qualitativ, d. h. hinsichtlich des 
Umfangs der Angaben zu einer Person, nur das beanspru
chen kann, was sie zweckbezogen unbedingt benötigt. 

Die Unbedenklichkeit der Maßnahmen wird auch 
dadurch bestätigt, daß die Daten der nicht gesuchten, 
unbescholtenen Bürger der Polizei bei solchen Datenab
gleichen gar nicht zur Kenntnis gelangen, weil sie in dem 
Sieb »Fahndungsersuchen« nicht hängenbleiben. Inso
fern werden schutzwürdige Belange nicht verletzt. 

Die Grundsätze der Erforderlichkeit und Verhältnismä
ßigkeit werden streng zu beachten sein, wenn polizeiliche 
Fahndung einmal im Rahmen des geplanten Digitalen 
Sondernetzes der Polizei (DISPOL) den Datenverbund -
mit strengen gegenseitigen Zugriffsbeschränkungen -
zwischen dem polizeilichen Informationssystem und dem 
Kraftfahrtbundesamt, dem Ausländerzentralregister und 
dem Bundeszentralregister möglich sein wird. Keinesfalls 
aber kann das BDSG so interpretiert werden, daß nur ein
zelne Daten übermittelt werden dürfen. Ein solches Den
ken in alten Fahndungskategorien verkennt, daß die Poli
zei ihre repressive und präventive Aufgabe zum Teil ohne 
Datenabgleiche überhaupt nicht mehr zu erfüllen vermag. 

Ehe ich dies am Beispiel der Rasterfahndung noch näher 
erläutere, möchte ich noch ein Wort zur Zusammenarbeit 
mit nicht-öffentlichen Stellen sagen. Diese dürfen ihre 
Daten nach § 24 BDSG u. a. nur übermitteln, wenn dies 

zur Wahrung berechtigter Interessen der übermitteln
den Stelle, eines Dritten oder der Allgemeinheit erfor
derlich ist und 
schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht beein
trächtigt werden. 

Zu den berechtigten Interessen der Allgemeinheit gehört 
die Fahndung nach Straftätern, wie sie der Polizei nach § 
163 StPO obliegt. 

Da die Polizei auch hier strikt nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu handeln hat, handelt sie rechtmä
ßig und im Rahmen des Erforderlichen. Schutzwürdige 
Belange Betroffener, insbesondere die der Gesuchten, 
werden nicht unzulässig beeinträchtigt. 

4.5 Rasterfahndung 

Wenn ich einleitend davon gesprochen habe, daß sich die 
Polizei systematischer Fahndung bedienen muß, um den 
modernen Straftäter zu erkennen und seiner habhaft zu 
werden, so denke ich besonders an die Rasterfahndung, 
der wir unter dem Aspekt des Datenschutzes besondere 
Beachtung schenken müssen. 

Wir haben gerade bei der Bekämpfung terroristischer 
Gewalttaten die Erfahrung gemacht, daß die Täter 
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bemüht sind, sich im Alltag möglichst unauffällig, konflikt
frei und somit nahezu umweltkongruent zu verhalten. 
Dies gilt auch für Täter aus anderen Bereichen, etwa für 
die Hintermänner und Drahtzieher im internationalen 
Rauschgifthandel. 

Im individuellen Bereich ist das Täterverhalten abänder
bar bis hin zur nahezu unterschiedlosen Anpassung an die 
Verhaltensmuster der Umwelt. Nicht ohne weiteres ände
rungsfähig sind dagegen die Muster sozialer Beziehungen. 
Hier handelt es sich um Kontakte des Täters mit seiner 
Umwelt, die er zwangsläufig eingehen muß, sei es zur 
Sicherstellung vitaler Bedürfnisse oder zur Vorbereitung 
oder Durchführung seiner Straftaten. Wohnungen müs
sen angernietet, Fahrzeuge gekauft, Medikamente besorgt 
und Reisen durchgeführt werden, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Die Rasterfahndung zielt auf das Gewinnen ermittlungs
fähiger Einzelspuren. Sie stellt einen Ausgleich zu der in 
diesen Bereichen meist geringen Verwertbarkeit einge
gangener Einzelhinweise dar. 

Wie hat man sich eine Rasterfahndung vorzustellen? 
Innerhalb der Rasterfahndung durch Computereinsatz 
lassen sich zwei Kategorien unterscheiden, und zwar 
- die positive und 
- die negative Rasterfahndung. 

Bei der positiven Rasterfahndung werden Datenbestände, 
die nach ihrer Zweckbestimmung für polizeiliche Kon
trollzwecke rechtmäßig erhoben werden, mit polizeilichen 
Datenbeständen unmittelbar verglichen. Dies ist bei
spielsweise bei dem Abgleich von Hotelmeldezetteln der 
Fall. Der Aussteller des Hotelmeldezettels weiß, daß dies 
polizeilichen Kontrollzwecken dient. § 24 BDSG läßt diese 
Form der Datenübermittlung zu. 

Bei der negativen Rasterfahndung werden Datenbestände 
miteinander verglichen, die nach ihrer Zweckbestimmung 
nicht für polizeiliche Kontrollzwecke erhoben worden 
sind. Als Beispiel sind die Daten der Strombezieher bei 
den Energieversorgungsunternehmen anzuführen. Diese 
Daten werden nicht mit polizeilichen Datenbeständen 
abgeglichen. Sie werden nur mittels elektronischer Daten
verarbeitung nach vorherbestimmten Merkmalskatego
rien - Verhaltenskriterien ~ sortiert. Ausgangspunkt ist, 
daß durch genaue kriminalpolizeiliche Vorarbeit erkenn
bar geworden ist, daß bestimmte Straftäter - wollen sie 
nicht entdeckt werden - nicht alle Verhaltensmuster ihrer 
Umwelt übern.ehmen können. So dürfen sie es z. B. nicht 
riskieren, sich beim Einwohnermeldeamt anzumelden, 
ein Kfz zuzulassen oder ein Konto zu eröffnen. Aufgrund 
solcher Erkenntnisse werden beispielsweise die Datenbe
stände sortiert. Dies ist ein mechanischer Vorgang ohne 
Rückgriff auf die konkrete Person. Der Sortiervorgang ist 
somit - weil merkmals bezogen - völlig anonym. Persön
lichkeitsrechte des einzelnen, die nur dann berührt wer
den können, wenn die Person bestimmbar ist, werden bei 
dieser Verfahrensweise nicht in Anspruch genommen. 

Durch aufeinanderfolgende Sortiervorgänge, jeweils 
bestimmt nach den zuvor festgelegten Kriterien, wird aus 
der Gesamtmenge von Ursprungsdaten letztlich ein sog. 
Bodensatz ausgesiebt, auf den die Summe aller Verhal
tensmuster zutrifft. Dieser Bodensatz besteht erfahrungs
gemäß aus nicht mehr als rund 1 v. H. der Ursprungsdaten 



und wird auf einwandfrei rechtlicher Basis durch Einzeler
mittlung abgeklärt. 

Mit Abschluß der Gesamtfahndungsmaßnahmen werden 
alle im Rahmen der geschilderten Stufen angefallenen 
Daten sofort, und zwar injeder Hinsicht vernichtet. Es fin
det keine weitere Speicherung statt. Sie wäre auch gera
dezu sinnlos. Ich möchte die negative Rasterfahndung 
noch anhand eines kurzen Beispiels darlegen. 

Fallbeispiel Energieprogramm (negative Rasteifahndung) 
Ausgangslage : 

Suchen nach mit Haftbefehl wegen terroristischer Gewalt
taten gesuchten Personen. 
Betroffener Personenkreis : 
Alle Stromzahler einer bestimmten Region einer Stadt. 
Rasterung: 
1. Schritt: Aussonderung nach Stadtteil 
2. Schritt: Aussonderung nach Alter 
3. Schritt: Aussonderung, ob gemeldet 
4. Schritt: Aussonderung, ob . 
5. Schritt: Aussonderung, ob ... . 
6. S,chritt: Aussonderung, ob ... . 

Personen, auf die eines dieser Merkmale nicht zutrifft, 
werden ausgeschieden. Die Daten dieser Personen wer
den von der Polizei nicht zur Kenntnis genommen. Alle 
Datenbestände, die im Verlauf des Sortierverfahrens 
angefallen sind, werden beseitigt. In keiner Phase der Sor
tiervorgänge werden irgendwelche Daten in das polizei
liche Informationssystem eingestellt. Z wischen der 
Rasterfahndung selbst und dem polizeilichen Informa
tionssystem besteht somit zwangsläufig eine strikte Tren
nung. Damit ist auch die vermeintliche Furcht von Bür
gern völlig auszuschließen, daß ihre im Zuge der Sortier
vorgänge angefallenen Daten in das polizeiliche Informa
tionssystem in irgendeiner Weise aufgenommen werden. 

Bodensatz: 
Der durch die Rasterung erreichte Bodensatz wird krimi
nalpolizeilich herkömmlich ausermittelt. 

Mit Hilfe der Rasterfahndung konnten im Bereich der 
Fahndung nach terroristischen Gewalttätern im vergange
nen Jahr erhebliche Erfolge erzielt werden. Auf die in 
enger Zusammenarbeit mit dem Hessischen Landeskri
minalamt gelungene Festnahme Heißlers am 9. Juni 1979 
und die damit verbundene Aufdeckung von zwei konspira
tiven Wohnungen sei hingewiesen. 

Die rechtliche Basis für diese Maßnahmen, die im Rah
men der Strafverfolgung durchgeführt werden, ergibt sich 
aus folgendem: 

1. Alle Maßnahmen werden vom verfassungsrechtlichen 
Gebot der Verhältnismäßigkeit polizeilichen Handelns 
überlagert, d. h. daß jede konkrete Maßnahme durch 
eine präzise Subsumierung unter diesem Grundsatz 
bestimmt werden muß. 

2. Nach § 163 StPO haben die Behörden und die Beamten 
des Polizeidienstes Straftaten zu erforschen und alle 
keinen Aufschub gestattenden Anordnungen zu tref
fen, um die Verdunkelung der Sache zu verhüten. 
Durch § 163 StPO werden der Polizei einmal die Auf
gaben und damit ihr Handlungsspielraum zugewiesen; 
zum anderen ist diese Vorschrift Befugnisnorm für die 

im Zusammenhang mit der Rasterfahndung eventuell 
entstehenden Rechtsbeeinträchtigungen. Nach über
einstimmender Auffassung mit dem Bundesminister 
der Justiz stellt § 163 StPO unterhalb der Schwelle der 
in der StPO enthaltenen besonderen Eingriffsermäch
tigungen (z. B. § 102 StPO) eine generelle Eingriffser
mächtigung dar (Schwellentheorie ). 

3. Soweit bei der Rasterfahndung elektronische Daten
vermittlung eingesetzt wird, hat diese im Rahmen des 
§ 10 BDSG - soweit Datenübermittlung im öffent
lichen Bereich stattfindet - und § 24 BDSG - soweit 
die Datenübermittlung den nichtöffentlichen Bereich 
betrifft - zu erfolgen. 

4. Sollten im Zusammenhang mit der Rasterfahndung 
Beschlagnahmen erforderlich werden, so werden diese 
grundsätzlich aufgrund richterlicher Beschlüsse nach 
§§ 94, 98, 100 StPO durchgeführt. 

Im Rahmen einer Rasterfahndung durch Computerein
satz werden entsprechend dem Gebot der Verhältnismä
ßigkeit von der Schwere des Deliktes und auch von dem 
betroffenen Datenbestand her präzise Abgrenzungen vor
genommen. Dies bedeutet, daß Rasterfahndung dieses 
Umfanges nur bei schweren Gewaltverbrechen eingesetzt 
wird und nur Datenbestände in Anspruch genommen 
werden, die aufgrund konkreter Anhaltspunkte nach 
regionalen und kriminalistischen Kriterien eingesetzt wor
den sind. Eine allumfassende, nicht auf bestimmte Regio
nen bezogene Rasterfahndung, die wahllos viele Bundes
bürger, deren Namen bis auf den Bodensatz für die Polizei 
wertlos und damit uninteressant sind, umfaßt, gibt es 
nicht. 

Die systematische computergestützte Fahndung - ich· 
hoffe, das hinreichend deutlich gemacht zu haben - ist 
erforderlich und beeinträchtigt schutzwürdige Belange des 
einzelnen nicht. Im Gegenteil: Ein verbesserter Indivi
dualrechtsschutz wird dadurch erreicht, daß die Qualität 
des so gewonnenen Spurenmaterials wesentlich besser ist 
als z. B. die von Hinweisen auf grund von Öffentlichkeits
fahndungen, die oft erhebliche Eingriffe in die Persönlich
keitsrechte zur Folge haben. Notwendige Eingriffe in die 
Rechte eines Bürgers werden somit gegenüber herkömm
lichen systematisierten Fahndungen auf das notwendige 
Minimum reduziert. Ich meine, daß die Polizei damit 
einen wesentlichen Beitrag zur Realisierung des Daten
schutzes leistet. 

5. Sperrung und Löschung gespeicherter Daten 
Diese Fragen sind erst in jüngster Zeit heftig diskutiert 
worden. Lassen Sie mich ganz deutlich sagen, daß sich die 
Polizei darüber Gedanken gemacht hat, lange bevor es das 
erste Datenschutzgesetz gab. So heißt es bereits in den 
»Richtlinien für die Bereinigung kriminalpolizeilicher 
Sammlungen und Karteien« in der Fassung vom 11. Sep
tember 1969: 

»Die kriminalpolizeilichen Sammlungen und Karteien 
sollen brauchbare Unterlagen für Vergleichs-, Auswer
tungs- und Auskunftszwecke enthalten Mit ihrer laufen
den Ergänzung muß auch ihre ständige Bereinigung ein
hergehen«. 

Die im einzelnen niedergelegten Bereinigungsfristen wur
den seit mehr als 10 Jahren beachtet. Dies hat dazu 
geführt, daß das BKA als kriminalpolizeiliche Zentralstelle 
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für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt nur etwa 
2,5 Mio Straftäterdaten gespeichert hat, obwohl jährlich 
rund 1,5 Mio Straftäter registriert werden. 

Die Personalien von Gesuchten werden im aktuellen 
Fahndungsbestand darüber hinaus sofort gelöscht, wenn 
sich die Fahndungsersuchen erledigt haben. Sie sind 
damit dem allgemeinen Zugriff entzogen. 

Die Aussonderung von kriminalpolizeilichen personenbe
zogenen Akten und damit auch die Lösch~.mg der daraus 
gewonnenen Daten ist konkretisiert worden in dem 
Musterentwurf für die Führung kriminalpolizeilicher per
sonenbezogener Akten, den der AK 11 am 28.129. März 
1979 verabschiedet hat und den die Polizeibehörden in 
Bund und Ländern zur Grundlage ihrer Arbeit gemacht 
haben. Wegen des mangelnden Überblicks über Straftäter 
in der ganzen Bundesrepublik werden die Aktenausson
derungen erst dann gänzlich fristgerecht möglich sein, 
wenn der beabsichtigte Zentrale Personenindex allen Poli
zeibehörden von Bund und Ländern einen umfassenden 
Überblick über das Vorhandensein von personenbezoge
nen Akten vermittelt In der Zwischenzeit werden Aus
kunftsbeschränkungen vorgenommen, soweit eine Akte 
aus dem Bestand der Behörde - ohne Umfrage bei ande
ren Polizeibehörden - auszusondern wäre. Das Bundes
kriminalamt hat hierzu eigens eine vorläufige Dienstan
weisung am 10. Oktober 1979 erlassen, die sich mit der 
Einführung des Zentralen Personenindexes von ihrem 
Anliegen her erledigen wird. 
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6. Schlußwort 
Ich habe den Versuch gemacht, Ihnen zu vermitteln, daß 
polizeiliche Fahndung und Datenschutz untrennbare, sich 
überlagernde Problemkreise sind. Polizeiliches Tätigwer
den orientiert sich ausschließlich an der Erfüllung des 
gesetzlichen Auftrages, sowohl im präventiv-polizeilichen 
Bereich als auch im Aufgabenfeld der Verbrechensbe
kämpfung. Beide Aufgabenbereiche werden maßgebend 
relativiert durch das verfassungsmäßige Gebot der Ver
hältnismäßigkeit polizeilichen Handeins. Soweit unter die
sen Gesichtspunkten Daten gespeichert und übermittelt 
werden, bestehen keine denkbaren Konfliktsituationen 
zum Datenschutzrecht, das sich ebenfalls streng an der 
erforderlichen Erfüllung der polizeilichen Aufgaben orien
tieren muß. 

Es wird nicht verkannt, daß es in Einzelfallen zu Konflikt
situationen kommen kann, die zu lösen sind. Es besteht 
aber kein Dissens im Grundsätzlichen. Polizei und Daten
schutzbeauftragte als verfassungsmäßige Institutionen 
haben die Aufgabe, eng miteinander zusammenzuarbei
ten, jeweils in strikter Sicht für die gesetzlichen Notwen
digkeiten des anderen. Die Wissenschaft ist dazu aufgeru
fen, in sachlicher und fördernder Weise dieses Miteinan
der zu befruchten. Es geht nicht darum, die elektronische 
Datenverarbeitung nach ihrer theoretisch denkbaren 
Möglichkeit zu nutzen und damit Unfreiheit statt Freiheit 
zu schaffen. Es geht ausschließlich darum, der Polizei die 
elektronische Datenverarbeitung zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben zu erschließen. Nicht mehr und 
nicht weniger. Wir begrüßen, daß dieses Gespräch in der 
Öffentlichkeit geführt wird, weil es Vertrauen und Ver
ständnis 6eim Bürger schafft 



Aussprache 

H. Herold 

Ich möchte das ausführliche, sorgfältige Referat des Kollegen 
Ermisch nicht durch ein weiteres ergänzen. Ich beabsichtige nur, 
zu einigen Aussagen des Herrn Datenschutzbeauftragten ein 
paar Anmerkungen zu machen. 

Als Quintessenz all dessen, was Herr Professor Bull ausführte, 
kam seine Forderung nach noch mehr Gesetzen zum Ausdruck. 
Wir brauchen, wenn ich ihn recht verstanden habe, ein Gesetz 
über den Datenverkehr mit dem Kraftfahrtbundesamt, wir brau
chen ein Inpol-Gesetz, wir brauchen ein Gesetz über die beob
achtende Fahndung usw. 

Mir scheint, daß man hier allmählich die Bereiche des spezielle
ren Datenschutzes verläßt und zu allgemeinen Fragen unseres 
staatlichen Zusammenwirkens kommt, daß man hier nicht mehr 
spezifische Datenschutzfragen vor sich hat, sondern Fragen der 
Rechtsphilosophie schlechthin. Ich möchte davor warnen, daß 
man durch immer mehr Gesetze nahezu alle Lebensbereiche ver
gittert und dadurch eine Starre schafft, die eigentlich das Gegen
teil von dem ist, was ich als Liberalität bezeichne. 

Auch muß man fragen, ob diese Forderungen nicht einen Miß
trauensbeweis gegenüber den Institutionen darstellen, auf die sie 
angewendet werden sollen, und weiter, ob dieses Mißtrauen 
berechtigt ist. Ich meine, daß die Polizei dies, zumindest in dieser 
Form, nicht verdient hat; denn wir haben in der Vergangenheit 
bereits Vorschriften für den Datenschutz entwickelt und konkre
tisiert, wie sie in dieser Güte und Brillanz auch vom neuen Daten
schutzgesetz noch nicht erreicht sind. Gleichwohl hat die öffent
liche Debatte doch - und das sollte man bei all diesen Erörterun
gen bedenken - eine geradezu verheerende Wirkung gehabt. Sie 
hatte zur Folge, daß das Bild des Unrechtstaates sich in weiten 
Bereichen unserer intellektuellen Jugend festgefressen hat. Für 
sie steht das Bild des Überwachungsstaates bereits längst fest und 
insoweit hat die Datenschutzdiskussion, die in diesen hektischen 
Formen in den letzten Monaten geführt wurde, eine geradezu 
historische Dimension. Sie hat für uns ein Mißtrauen in diesem 
Lande begründet, das nur schwer zu beseitigen sein wird. Ich 
möchte an dem Punkt, den Herr Ermisch ausführte, noch einmal 
ansetzen. Der Datenschutz, den wir sehr begrüßen und immer 
gehandhabt haben, darf sich nicht in dem Wunsch ergehen, 
gewissermaßen Mutter aller Verwaltung zu sein. Wir können es 
nicht hinnehmen, daß die Frage, ob Daten zu erheben sind, eine 
Frage des Datenschutzes sein soll, sondern der Datenschutz muß 
dort ansetzen, wo es um das Wie des Schutzes und um den Miß
brauch geht. Im Rahmen solcher Debatten sollte man sehr vor
sichtig sein und Behauptungen über das Wesen polizeilicher 
Arbeitsweise und über das Wesen polizeilicher Dateien nur dann 
aufstellen, wenn man diese genau und bis ins Detail kennt. Diese 
Forderung ist nicht akademisch, sondern hat konkrete und 
aktuelle Bezüge. Man denke zum Beispiel an die Behauptung, die 
Polizei lösche ihre Daten nicht, sondern überführe sie vorher in 
manuelle Listen, um sie dann länger aufzubewahren. Ich bin 
überzeugt, daß es keinen Fall in der Bundesrepublik gibt, in dem 
solche Manipulationen vorgekommen sind. Hier werden, meine 
ich, doch sehr künstliche Fronten aufgebaut. 

Einige ganz wichtige Punkte: Wenn die Ausführungen von Pro
fessor Bull wörtlich genommen werden, dann enthalten sie für 
weite Bereiche der polizeilichen Datenverarbeitung ein Todesur
teil. Das muß man ganz deutlich aussprechen. Widersprüche und 
Meinungsverschiedenheiten wollen wir ja hier in dieser öffentli
chen Diskussion nicht verdecken, sondern aufdecken und entwir
ren, um zu Lösungen zu gelangen. So ist es für die Polizei für 
weite Bereiche und Arbeitslagen geradezu tödlich, wenn hier 
gesagt wird, ein Datenverbund zum Kraftfahrtbundesamt wider
spräche dem Gesetz. Jeder, der in der Praxis tätig ist und täglich 
Hunderte, Tausende von Halteranfragen miterlebt, die die Poli
zei nun einmal benötigt, um ihre Feststellungen zu strafbaren 
Handlungen treffen zu können, wird erkennen, welche enorme 
Dimension allein dieser Punkt in den Ausführungen des Daten
schutzbeauftragten hat. Meines Erachtens kann die Argumenta
tion, daß der Verbund zum Kraftfahrtbundesamt nicht zulässig 
sei, mit den juristischen Untermauerungen, die Professor Bull 
gebracht hat, nicht gehalten werden. Das ergibt sich für uns zum 

Beispiel schon aus Paragraph 161 der Strafprozeßordnung. Da 
steht geschrieben, daß die Staatsanwaltschaft von allen öffentli
chen Behörden - das Kraftfahrtbundesamtgehörtjaauch dazu
Auskunft verlangen und Ermittlungen jeder Art entweder selbst 
vornehmen oder durch die Behörden und Beamten des Polizei
dienstes vornehmen lassen kann. Die Behörden sind verpflichtet, 
dem Ersuchen zu entsprechen, und bisher hatten wir auch gar 
keine Schwierigkeit, Ämter wie das Kraftfahrtbundesamt unter 
die entsprechende Bestimmung des § 161 Strafprozeßordnung zu 
subsumieren. Nun wird von seiten des Datenschutzes - und ich 
meine, das ist sehr künstlich - der § 161 »aufgehebelt« mit einer 
Argumentation, die auf l'art-pour-l'art-Datenschutz um seiner 
selbst willen hinausläuft. Es heißt in § 2 Abs. 2 Nr. 2 BDSG näm
lich, daß Übermittlung von Daten - und das Kraftfahrtbundes
amt soll uns ja Daten über Halter übermitteln - auch dann vor
liegt, wenn diese Daten zum Abruf bereitgehalten werden. Wir 
haben also einen elektronischen Speicher mit 23 Millionen Hal
tern, und das Bereithalten für den Abruf gilt ja nach dem Daten
schutzgesetz bereits als »Übermitteln«. Nun weiß jeder, der in 
der Praxis tätig ist, daß die Polizei keinesfalls den gesamten 
Datenbestand von 23 Millionen übermittelt haben will - was 
wollte sie denn mit 23 Millionen Kraftfahrzeughaltern anfangen 
-, sondern nur jeweils den Namen, den sie gerade abfragt und 
konkrete Daten dazu. Es findet also niemals eine Übermittlung 
des gesamten Bestandes statt. Übermittlung aber ist Bereithal
tung zum Abruf und nach der Fiktion, die vom Datenschutz auf
gestellt wird, gilt alles, was bereitgehalten wird, auch als übermit
telt. Und da diese Fiktion - es ist eine Fiktion, denn in Wirklich
keit gibt es das nicht - nun gilt, sagt man: Alle Bestände darf ja 
das KBA gar nicht übermitteln, also ist ein Anschluß ans KBA 
überhaupt unzulässig. Ein komplizierter Gedankengang! 

Dies sind juristische Schnitte, das ist Mikroskopieren vom Peri
pheren und, wie ich bereits sagte, l'art-pour-l'art, um ein 
bestimmtes Ergebnis zu erhalten. Ich glaube nicht, daß solche 
Interpretationen, die mit Fiktionen arbeiten müssen, der Lebens
wirklichkeit nahekommen. 

Lassen Sie mich eine zweite Bemerkung machen, nämlich zur 
polizeilichen Beobachtung. Wenn man den Vortrag von Profes
sor Bull hört, muß man sich fragen, ob das Wort »Beobachtung« 
hier nicht falsche Assoziationen erweckt. Beobachtung . . . 
Überwachung . . . so versteht's ja auch die Öffentlichkeit und 
deutet es falsch, während es sich in Wirklichkeit doch um ganz 
andere Dinge handelt: nicht um Beobachtung in dem Sinn, wie 
das Wort hier verwendet wird, sondern um das schlichte Mittel 
der beobachtenden Fahndung. Hätten wir nur einen anderen 
Begriff gewählt, als wir in der AG Kripo dieses Wort erfanden, 
denn er ist in der Tat mißverständlich. Es ist ja keine Beobach
tung. Es werden im Computer nicht ganze Bevölkerungsteile, wie 
es immer wieder heißt, sondern im Terrorismusbereich 600 hoch
gefährliche Personen notiert, und wenn eine von diesen Personen 
betroffen wird, dann erfolgt eine Rückmeldung. Es erfolgt also 
keine Observation, wie das Wort assoziiert, sondern eine Rück
meldung aus einem Betreffen dieser Person. Nun sagt der Daten
schutz, das ganze sei rechtlich nicht abgesichert. Denkt man an 
den tatsächlichen Ablauf und projiziert nicht aus dem Wort 
»Beobachten« etwas an die Wand, was mit der Realität nichts zu 
tun hat, wird deutlich, daß die Argumentation nicht schlüssig ist. 
Dennjede Anhaltung, die die Polizei an der Grenze oder im Stra
ßenverkehr usw. vornimmt und die die Basis der Rückmeldung 
im Rahmen der beobachtenden Fahndung liefert, beruht ja auf 
einem Rechtsgrundsatz, einer Rechtsnorm entweder des BGS
Gesetzes an den Grenzen oder der Polizeigesetze der Länder. 
Problematisch kann nicht dieser Akt sein, der juristisch abgeseg
net ist, sondern nur die Rückmeldung aus diesem Akt. Man fragt 
sich dann, ob es überhaupt notwendig ist, die Polizei zu regle
mentieren, wenn sie über ihre eigenen durch Anhaltung gewon
nenen Erkenntnisse Buch führt. Worin kann denn das Organisa
tionshandeln der Polizei noch bestehen, wennjede dieser Phasen 
der Aufzeichnung, der Aufschreibung, der Weitergabe eines Son
dergesetzes bedürfte? Dann könnten wir ja den Begriff der 
Ermittlung in diffuse Einzelteile auflösen. Nun stellt sich also die 
Frage: Ist dieses Notieren, Zusammenfassen, was uns zugegebe
nermaßen einen hohen Erkenntniswert vermittelt - denn wir 
stellen auf diese Weise fest, daß diese 600 meist berufslosen Per
sonen geradezu hektische Reisebewegungen durchführen, und 
wir ziehen unsere Schlüsse daraus - ist diese Auswertung zuläs-
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sig? Natürlich müssen wir das unter den Vorbehalt der Verhält
nismäßigkeit und des Übermaßverbotes stellen und ich kenne 
eigentlich keinen Fall, wo wir das nicht getan hätten. Denn die 
600 sind eben nicht ganze Bevölkerungsteile, sondern sie sind 
sorgfältig ausgewählt, weil es sich in der Tat um hochgefährliche 
Leute handelt. 

Eine dritte Bemerkung betrifft das BKA-Gesetz. Wenn das, was 
hier an Auslegung vorgetragen wurde, wirklich die allein gültige 
Interpretation wäre, dann wären nahezu das ganze Inpol-System 
wie auch alle Verarbeitungsformen, die wir darauf stützen, illegal. 
Das muß man in dieser deutlichen Konsequenz sehen. Professor 
Bull hat dargelegt, das BKA dürfe auch als Zentralstelle nur dieje
nigen Daten sammeln, die überregional sind, das heißt, es müsse 
sich auch elektronisch beschränken auf den überregionalen 
Täter. Wenn das so wäre, müßte man die Haftdatei auflösen, 
denn sie enthält natürlich in großen Teilen nicht nur überregiona
le, sondern auch regionale Täter. Dann müßte man ganze 
Bereiche wie die Haftdatei in Frage stellen. 

Dann müßte man in erster Linie auch das Inpol-System in Frage 
stellen, denn es organisiert ja im großflächigeren Rahmen eines 
Verbundsystems von Bund und Ländern eine viel größere ~ll:ten
masse als nur den überregionalen Täter. Das Bundeskrimmal
amt ist eben die Stelle, die es organisiert. Wie lautet die Argu
mentation des Datenschutzes? § 1 des BKA-Gesetzes beschränkt 
das Bundeskriminalamt auf die Bekämpfung des überregionalen 
Täters. Aber der § 1 ist nicht, wie hier gesagt wird, 
die überwölbende Norm unter vielen. Der Paragraph 2, der das 
Informationssystem regelt, läuft völlig parallel und hat mit § 1 gar 
nichts zu tun. In § 2 hieß es zwar bis 1972, das BKA dürfe Nach
richten sammeln soweit die Nachrichtenunterlagen nicht ledig
lich eine auf den' Bereich des Landes begrenzte Bedeutung hät
ten. Das stand früher dort. Nun haben aber die Innenminister im 
Jahre 1972 das Inpol-System in brüderlichem Einvernehmen 
gegründet und dabei erkannt, daß man Inpol nicht mit dem BKA 
als Zentralstelle führen kann, wenn die Einschränkung weiterhin 
Geltung hat, daß lediglich auf das Land bezogene Daten ni~ht 
gesammelt werden dürfen. Deshalb wurde 1973 der beschran
kende Regionalsatz herausgestrichen; die Novellierung besagt 
nun: Das Bundeskriminalamt hat als Zentralstelle alle Nachrich
ten und Unterlagen für die polizeiliche Verbrechensbekämpfung 
zu sammeln und auszuwerten. Es ist insoweit Zentralstellle für 
den elektronischen Datenverbund zwischen Bund und Ländern. 
In den Motiven findet man die Bestätigung für diese Interpreta
tion: »Da das Bundeskriminalamt zu einer zentralen Informa
tions- und Kommunikationszentrale für die gesamte Polizei auf
gebaut werden soll, muß es über alle vorhandenen Tatsac~en a~f 
dem Gebiet der Kriminalität unterrichtet werden«. DIes gIlt 
besonders für den elektronischen Datenverbund, denn dieser 
Aufgabe »kann es nur gerecht werden, wenn ihm sämtliche 
Unterlagen über Straftaten und Straftäter zur Verfügung stehen«. 
Was soll nun gelten - das Gesetz oder eine neue, aus anderen 
Quellen geschöpfte Interpretation? Natürlich, Herr Ermisch hat 
das ja unübertroffen dargelegt, sind wir nicht so vermessen zu 
sagen alles solle zum Bundeskriminalamt. Was sollten wir denn 
mit diesen Daten tun? Das Bundeskriminalamt will jedoch die 
Index-Daten für die Täter zusammengruppieren. Nicht für sich -
wir brauchen es für unsere Arbeit ja gar nicht -, sondern damit 
alle Informationsbeteiligten aus diesem großen Topf entnehmen 
können. Wir sind auch nicht so vermessen zu sagen, in diesen. 
Topf müsse nun alles hinein,jegliche Form der Bagatellkriminali
tät auch die lächerlichste Beleidigung, die für diesen Topf ja gar 
keine Bedeutung hat. Wir bieten deshalb den Ländern ein 
System an, das auf Grund der unendlichen Diskussionen, die ,,:ir 
mit den Kollegen der Länder geführt haben, als es noch gar kem 
Datenschutzgesetz gab, mit deren vollem Einverständnis darauf 
beruht, daß diejenigen Bestände, die nur regionale Bedeutung 
haben, zwar in das Gesamtsystem gelangen, dort aber gesperrt 
sind für die Ausgabe an andere Polizeibehörden. Das Gesamt
system müssen Sie als ein gegliedertes System sehen: Ganz oben 
liegen sozusagen die Daten für alle, und dann kommen sektorale 
Aufgliederungen. De facto kann jede Polizei im Gesamtsystem 
ihren eigenen abgeschotteten Topf unterhalten, so daß wir eine 
Fülle innerhalb eines Systems haben, das aber mit einheitlichen 
Löschungsfristen, wie Kollege Ermisch das geschildert hat, 
bedient werden kann, so daß zum ersten Mal auch das »program
mierte Vergessen«, wie er es so schön gesagt hat, möglich ist. Ich 
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glaube, daß dieses System eine ganze Reihe von Vorteilen hat. Es 
ist auch gar nicht anders konstruierbar, denn wir können es uns 
nicht erlauben, daß der Kollege in Pfaffenhofen seine überregio
nalen Täter links ins Terminal schreibt und die regionalen rechts 
in ein bayerisches oder in ein pfaffen~~fer Terminal. Wir können 
es uns angesichts des Zwanges zur Okonomie unserer Verhal
tensweisen nicht erlauben, hier zwei verschiedene Systeme auf
zustellen. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich dem inneren Gehalt 
und Sinn des Datenschutzes entspräche, auf diese Weise die 
Datenbestände über ein und dieselbe Person so unübersichtlich 
zu machen. Das ist es, was sich unseres Erachtens aus dem 
Gesetz ergibt und was wir - und ich meine auch mit einer 
Begründung, die Logik für sich hat - für unverzichtbar halten. 

Ich darf nur noch eine Bemerkung machen. Sicherlich ist es 
gelungen, unser Rechtssystem lückenloser zu gestal~en. Indem 
aber einer modemen Vorstellung von der Verrechthchung fol
gend immer neue Bereiche verrechtlicht werden, werden die 
nicht verrechtlichtenjedoch automatisch illegalisiert. Ich meine, 
daß man sich davor hüten muß. Unser Rechtssystem ist sicher 
lückenloser geworden, aber ich möchte meinen, kaum wirkungs
voller. 

H.-P. Bull 

Verschiedene Redner haben hier teilweise Bezug genommen auf 
Dritte, nicht Anwesende, auf eine allgemeine öffentliche Mei
nung, auf bestimmte Kollegen, die sich in dieser 1l:ndjen~r W~ise 
geäußert haben, auf einen diffusen Gegner. Ich ruhle mIch mcht 
von allem betroffen, was hier angesprochen worden ist; trotzdem 
will ich ein paar Dinge berichtigen, die Sie falsch dargestellt 
haben. Grundsätzlich möchte ich aber noch einmal meine Bereit
schaft und meinen Willen betonen, in diesen sehr schwierigen 
Fragen - in der Tat: Grundfragen unseres Zusammenlebens -
im Gespräch weiterzukommen und hinzuarbeiten aufVerständi
gung und auf Abbau des vorhandenen Mißtrauens. Mir scheint es 
- und das habe ich schon in vielen Zusammenhängen gesagt -
inhuman dort Mißtrauen zu säen, wo kein Grund dafür vorhan
den ist. Mir scheint es auch inhuman, Ängste zu fdrdern, die 
abgebaut werden können durch klare Information; ich habe dazu 
meinen Teil schon beigetragen, indem ich in bestimmten Dingen 
deutlich gemacht habe, daß allgemeine Einschätzungen - etwa: 
daß wir in einem Überwachungsstaat lebten - nicht zutreffen. 
Dies werde ich auch fortsetzen. Sie werden meine künftigen 
Tätigkeitsberichte ja auch lesen. Scharfe Kritik an Kritikern mit 
Begriffen wie »verheerend« usw. wird demgegenüber kaum zu 
einer Stärkung des Vertrauens in der bisher nicht überzeugten 
Öffentlichkeit beitragen. Wir werden den schwierigen und müh
samen Kampf um das Vertrauen gerade derjüngeren Menschen 
in diesem Staate nur gewinnen durch strengste Rechtstaatlich
keit, Ernstnehmen gerade der kritischen Äußerungen, die nicht 
von ungefähr kommen, die nicht »l'art-pour-l'art« sind, sondern 
bei vielen Mitbürgern auf böser Erfahrung beruhen. Schlimme 
Erlebnisse sind mir schon dargestellt worden, und es gehört zu 
meiner Aufgabe, auf strengste Rechtstaatlichkeit zu achten, auch 
durch Einschaltung des Gesetzgebers, da, wo es nötig ist - und es 
ist leider in vielen Bereichen nötig. 

Ich lasse mich nicht davon abbringen, daß das Argument mit der 
angeblichen Gesetzesflut und Regelungsdichte hier in diesem 
Bereich nicht trägt. Wir brauchen keine umfassenden neuen 
Gesetze zu machen, Jahrhundertwerke wie das BGB, sondern 
wir müssen Einzelbestimmungen in bestehenden Gesetzen 
ändern bzw. ergänzen. 

Es gibt bereits Modelle: den Musterent~rf de.s ~olizeigese~zes 
und den Alternativentwurf dazu. Auf dIeser Llme muß weiter
gearbeitet werden. Das allgemeine Argument »Gesetzesflut, 
Regelungsdichte« ist oft nur ein Indiz - ich unterstell~ Ihnen das 
nicht - dafür daß die Materie besonders unbequem 1st und daß 
man sich um' die Regelung gerne drücken möchte, indem man 
zum Beispiel den Verantwortlichen vor Ort die Entscheid1l:ng 
überläßt, was denn mit einer Generalklausei konkret zu tun 1St. 
Auch Ihnen als Kriminalisten wird geholfen, wenn Gesetze 
Ihnen klarer sagen, was Rechtens ist und was nicht. 

Niemand verlangt eine perfekte Lösung. Man kann jede poli
tische und rechtliche Forderung ad absurdum führen, indem 
man sagt: Wir brauchen jetzt die Regelung des letzten Einzelfal-



les. Das steht doch überhaupt nicht zur Diskussion. Zur Diskus
sion steht eine schrittweise Verbesserung, ein schrittweiser Aus
bau im bereichsspezifischen Datenschutz für wesentliche 
umstrittene, problematische, praktisch schwierige Komplexe. 
Dies ist regelbar. Sie haben doch auch die Regelung in den Richt
linien. Die sind eben nur mit dem Mangel behaftet, daß sie nicht 
vom Gesetzgeber verabschiedet und nicht im Parlament disku
tiert worden sind und auf Absprachen beruhen, die zum Teil 
sogar geheimgehalten sind. Man kann nicht das Vertrauen des 
Volkes gewinnen, wenn man sich schon dieser Bewegung zu 
einer klareren rechtstaatlichen Regelung widersetzt. Dies ist die 
Kernfrage, und alle anderen Fragen sind ihr unterzuordnen. 

Ich werde jetzt, wie gesagt, nicht auf alle Einzelheiten eingehen. 
Zunächst nur zu Herrn Ermisch. Sie haben die Frage sehr richtig 
zugespitzt. Soweit Eingriffscharakter besteht, müssen besondere 
Befugnisse rechtlich vorliegen und die neuere Lehre ist eben, daß 
auch Informationserhebung und Informationsübermittlung Ein
griffe sind. Vielleicht muß man bestimmte Randerscheinungen 
abstreifen, vielleicht muß man auch in einzelnen Bereichen noch 
genauer differenzieren - aber im Prinzip ist anerkannt, inzwi
schen teilweise auch von der Rechtsprechung bis hin zum Bun
desverfassungsgericht, daß die Informationserhebung und -verar
beitung Eingriffscharakter haben. Dies ist nicht formal »l'art
pour-l'art« argumentiert, sondern das ist eine Argumentation aus 
dem Inhalt heraus; die beobachtende Fahndung wird von man
chen, und ich finde das sehr verständlich, als ebenso schlimm 
empfunden wie eine Verhaftung oder eine Durchsuchung. Sie 
wird empfunden als Registrierung von Lebensäußerungen, als 
etwas, das in Richtung auf einen - und jetzt muß ich das Wort 
doch gebrauchen - Überwachungsstaat führt. Nicht, daß wir ihn 
schon hätten - das sage ich nicht, und das habe ich immer wieder 
bestritten. Aber als ein Schritt in dieser Richtung wird es empfun
den, und das schafft ein sachliches Problem. Da ist das Parlament 
aufgerufen zu entscheiden. 

Es ist in der Tat einmal erwogen worden, Abfragen im polizeili
chen Informationssystem zu Datensicherungszwecken zu spei
chern. Diese ForderuJ?~ ist einmal gestellt worden, und ich geste
he, daß ich mit dieser Uberlegung auch einmal geliebäugelt habe. 
Ich habe sie verworfen, denn ich bin mit Ihnen der Meinung, daß 
eine solche Protokollierung zu starke Mißbrauchsgefahr mit sich 
brächte: Datenmengen, die nicht ausgewertet werden und zu 
einem falschen Gebrauch verleiten können. 

Nun noch zu einigen Bemerkungen von Herrn Herold. Sie weh
ren sich gegen die Behauptung, die Polizei lösche die Daten 
nicht, sondern überführe sie vorher in manuelle Dateien. Ich 
habe heute in meinem Referat gesagt, es sollte keinesfalls erwo
gen werden, etwa die Akten nur eine gewisse Zeit automatisiert 
zu führen und in Listen überzuleiten, um sich so vermeintlich der 
Datenschutzkontrolle zu entziehen. S9. ganz ohne Anlaß sagt 
man so etwas nicht. ~.s gibt immerhin Uberlegungen, und es ist 
angebracht, solchen Uberlegungen von vornherein entgegenzu
treten. Ich kann aber nur immer wieder betonen - wie ich das im 
Innenausschuß des Bundestages mehrfach getan habe -, daß 
meine Bemerkungen keinen Schuldvorwurf und keine Verant
wortungszuweisung enthalten. Ich zeige hier lediglich bestimmte 
Rechtsprobleme auf, deren weitere Bewertung Sache anderer ist. 
Ich habe auch nicht gesagt, daß jetzt ein Datenverbund allgemei
ner Art zwischen BKA und KBA verboten sei. Ich habe mich 
explizit gegen den On-line-Verbund gewandt. Hier bleibe ich bei 
meiner Argumentation. Es ist richtig, daß das Gesetz, das BDSG 
selbst mit einer Fiktion arbeitet. Diese Fiktion hat aber immerhin 
den Sinn sicherzustellen, daß die Erforderlichkeit überprüft wird, 
und hiervon abzugehen sehe ich keinen Anlaß. Ich kann mir auch 
nicht vorstellen, daß die Polizei selber etwa im umgekehrten Fall 
auf Erforderlichkeitsprüfungen verzichten würde. 

Die polizeiliche Beobachtung ist von Herrn Herold ausführlich 
angesprochen worden. Ich habe dazu bereits gesagt: Es ist in mei
ner Sicht und in der vieler Mitbürger, die das zum Teil noch sehr 
viel stärker als Bedrohung empfinden, nicht nur eine Buchfüh
rung der Polizei über die eigenen Handlungen, sondern eine 
Buchführung über ihre, der Bürger, Reisebewegungen. Deshalb 
kann das Problem nicht abgetan werden mit allgemeinen Bemer
kungen zur Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit, sondern wir müs
sen konkret nach der Rechtsgrundlage fragen. Dies ist, wie gesagt, 
auch ein Stück Vertrauensarbeit. 

Was ich zum BKA-Gesetz gesagt habe, zum allgemeinen Aufga
benkreis des BKA, haben Sie, Herr Herold, in längeren Ausfüh
rungen in Zweifel gezogen. Ich bin gern bereit, nochmals über 
diese Argumente nachzudenken. Ich habe allerdings Ihren Aus
führungen, außer dem Hinweis auf eine gewisse Inkonsistenz des 
Gesetzes, keine neuen Gründe entnommen, - allenfalls den, daß 
man die Haftdatei nun mit derselben Argumentation abschaffen 
müsse. Wir werden das noch einmal überlegen. Ich glaube aber 
nicht, daß wir zu einem anderen Ergebnis kommen werden. Die 
Begründung von 1973 braucht heute nicht mehr verbindlich zu 
sein - wir haben in den letzten sechs Jahren alle dazugelernt und 
ich meine, daß hier zumindest eine KlarsteIlung des Gesetzge
bers nötig ist, wenn sich nicht die in meiner Sicht richtige Ein
sicht durchsetzt, daß Paragraph 1 die allgemeine Aufgabenbe
stimmung des Bundeskriminalamtes enthält - darin ist eindeutig 
der internationale und überregionale Bezug festgelegt - und 
Paragraph 2 nur als Konkretisierung dieses Auftrages für einen 
bestimmten Bereich anzusehen ist. Dies habe ich ja im Referat 
ausgeführt. Wir werden auch die Technik der Abschottung, von 
der jetzt die Rede ist, zu überprüfen haben und werden das fair, 
gründlich und unvoreingenommen tun. Wenn die Sachen unbe
denklich geordnet werden sollten, werde ich dies auch bekannt
geben. Ich werde nicht zögern, entsprechende Diskussionen mit 
umgekehrten Vorzeichen von der anderen Seite her, etwa mit 
Kreisen besorgter Mitbürger, zu führen. 

Dr. E. Schwan, Professor, FHS Berlin 

Ich möchte zu drei Fragen Stellung nehmen: Erstens, ob die 
Observation und Informationssammlung Eingriffsnatur hat, 
zweitens zu der Frage, ob der § 163 StPO Befugnisnorm ist, und 
drittens zu der Frage, was diese Bestimmung an Tatbestandsvor
aussetzungen verlangt. 

Bevor ich das tue, erlauben Sie mir, eine ganz grundsätzliche 
Bemerkung zu einer Frage zu machen, die ich nun mindestens 
schon fünfmal in diesem Raume angesprochen gehört habe und 
sogar auch schon davor. Auf meiner Fahrt nach Wiesbaden hörte 
ich ein Interview von Herrn Gemmer. Er sprach auch von dem 
Vertrauen, das man der Polizei und den Sicherheitsbehörden ent
gegenbringen müsse. Er begründete das damit, daß die Polizei 
gut ausgebildet sei - wer will das bestreiten - und damit, daß sie 
die richtige Gesinnung habe. Ich darf Sie darauf hinweisen, daß 
es die Leitidee und Grunderkenntnis des Rechtsstaates ist, daß 
man Vertrauen im mitmenschlichen Verkehr eben nur sehr 
bedingt haben kann, daß der Mensch dazu neigt, seinen Mitmen
schen auch Böses anzutun. Das gilt nicht nur in der Ehe und in 
der Kindererziehung, sondern das gilt auch im Verhältnis zum 
Staat. Wo Macht ist, da ist bekanntlich auch Machtmißbrauch. 
Das gilt für Stalin, Hitter, Khomeini und Breschnjew, das gilt 
schlichthin für jeden Politiker, das gilt für jeden Staatsdiener und 
das gilt für jeden Polizisten, und deswegen legt der Rechtsstaat 
auch Ihnen Fesseln an. Gestatten Sie mir, daß ich auf diese Fes
seln zu sprechen komme. Das will ich tun, indem ich Ihnen eine 
Entscheidung vorlese, die das Preußische OVG im Jahre 1912 
gefällt hat*) und die all die Fragen, auf die ich zu sprechen kom
men will, bereits beat;ltwortet hat. Ich meine, daß es an der Zeit 
ist, diese Entscheidung a) zur Kenntnis zu nehmen und b) sich 
zumindest auch mit ihr auseinanderzusetzen. Der Sachverhalt ist 
folgender: »Im Dezember 1910 wurde in einer Sitzung der städti
schen Schuldeputation zu S. von einem Stadtverordneten zur 
Sprache gebracht, der städtische Lehrer St. komme häufig um 
etwa vier Uhr früh nach Hause und verursache dabei solchen 
Lärm, daß die mit St. in demselben Hause wohnenden Eheleute 
M. davon aufwachten. Daraus nahm dei Bürgermeister A.« - in 
seiner Eigenschaft als Polizeivorsteher - »Veranlassung, dem 
Polizeiwachtmeister P. den Auftrag zu erteilen, er solle nachse
hen, ob in den Lokalen der Stadt S. die auf zwei Uhr nachts festge
setzte Polizeistunde innegehalten oder von wem sie übertreten 
werde, und ob unter den betreffenden Gästen auch der Lehrer St. 
sei«. Das hat der Polizeiwachtmeister dann getan. Er erkundigte 
sich in der Nachbarschaft, und er beobachtete den Lehrer. Das 
hat der Lehrer zufällig erfahren, und er hat Beschwerde dagegen 
erhoben. Der Regierungspräsident belegte den Bürgermeister 
mit einem Verweis, den der Oberpräsident auf eine Beschwerde 

*) Urteil vom 28.6. 1912 (I. A. 94/11), in: Entscheidungen des Königlich 
Preußischen Oberverwaltungsgerichts Bd. 63, S. 464-468. 
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des A. hin bestätigte. Dagegen hat der Bürgermeister geklagt. Das 
PreußischeOVG hat nun -1912! - gesagt: »Wenn der Kläger« ~ 
also der Polizeivorsteher - »aus Mitteilungen, die ihm gemacht 
worden waren, den Schluß ziehen zu müssen glaubte, daß in S. 
die Polizeistunde übertreten werde, so hatte er in seiner Eigen
schaft als Polizeiverwalter unzweifelhaft das Recht und auch die 
Pflicht, den ihm gemachten Mitteilungen nachzugehen und hier
über die erforderlich scheinenden Feststellungen zu veranlassen. 
Dies ergibt sich aus § 161 der Strafprozeßordnung«, - das ist 
heute der § 163 - »wonach die Behörden und Beamten des Poli
zei- und Sicherheitsdienstes strafbare Handlungen zu erforschen 
haben«. ~ Dieser Paragraph wurde also als Befugnisnorm ausge
legt. - »Über die dem Kläger zustehenden Befugnisse ging es aber 
hinaus, wenn er den Polizeiwachtmeister P., der die angeordne
ten Ermittlungen ausführen sollte, zugleich beauftragte, im 
besonderen festzustellen, ob der Lehrer St. sich unter den Gästen 
befinde, welche über die Polizeistunde hinaus in Wirtschaften 
verweilen; damit trat dessen Person in den Vordergrund«, - wir 
würden heute sagen: jetzt wird's personenbezogen - »und der 
dem P. erteilte Auftrag konnte nur dahin gedeutet werden, daß 
dem St. gegenüber eine polizeiliche Überwachung ausgeübt wer
den solle«. Das ist ja dann auch geschehen. Es geht weiter: »Das 
Vorgehen des Klägers stellt sich danach, soweit es sich um seine 
Eigenschaft als Polizeiverwalter handelt, als unbegründet und 
infolgedessen auch als unberechtigt dar,« - und jetzt kommt der 
Satz, den sich einige von denen, die hier sitzen, ins's Stammbuch 
schreiben sollten - »da der Polizei nicht die Befugnis zugespro
chen werden kann, die in ihre Hände gelegten Machtmittel dort 
zu gebrauchen, wo es anjedem Anlasse zur Entfaltung einer poli
zeilichen Tätigkeit fehlt«. Dies heißt nichts anderes, als daß der 
Verdacht einer konkreten Straftat vorliegen muß, damit die Infor
mationen erhoben werden können, und das gilt auch keineswegs 
nur für die Erhebung, sondern selbstverständlich auch für die 
Speicherung. Denn die Speicherung erstreckt die in der Erhe
bung liegenden Eingriffe ja nur in die zeitliche Dimension, perpe
tuiert den darin liegenden Eingriff nur. Also, Herr Ermisch, 
genügt eine bloße Aufgabenbestimmung, und als solche wollen 
Sie den § 163 StPO ja lediglich ansehen, nicht. Sie müssen sich 
daher schon entscheiden, ob Sie dies als Eingriff ansehen wollen 
oder nicht. Freilich: In einer Zeit, wo dies in Nordrhein-Westfa
len sogar in die Verfassung hineingeschrieben worden ist und die 
FDP das auch ins Grundgesetz hineingeschrieben haben möchte 
- was überflüssig ist, weil das längst darin enthalten ist - da kann 
man doch nicht mehr ernsthaft die Eingriffsnatur der Speiche
rung und Erhebung personenbezogener Daten bestreiten. Wenn 
dies aber Eingriff ist, dann benötigen Sie dafür die Befugnisnorm. 
Sie haben aber, was die Strafverfolgung anbelangt und die Straf
aufklärung, nur § 163 StPO, bzw. einige wenige Spezialnormen, 
und überall, mit einer einzigen Ausnahme, auf die ich gleich zu 
sprechen komme, heißt es, daß der Verdacht einer konkreten 
Straftat erforderlich ist. Diese eine Ausnahme ist der § 81 b, 2. 
Alternative StPO. Das ist die Vorschrift, die im Jahre 1933 - ein 
geschichtsträchtiges Jahr in Deutschland - hineingelangt ist und 
die im übrigen, auch dies ist ein interessantes Detail, nicht vom 
Gesetzgeber geschaffen worden ist, sondern aufgrund des 
berühmt-berüchtigten Ermächtigungsgesetzes von der Exekuti
ve. Dort ist die rechtsstaatliche Disziplin, die uns den Rechts
staat und die Freiheit sichert, einmal durchbrochen worden. 
Aber zugleich ist diese Durchbrechung des Prinzips auch mit der 
flankierenden Maßnahme versehen worden, daß erstens deIjeni
ge, der erkennungs dienstlich behandelt wird, im Augenblick der 
erkennungsdienstlichen Behandlung Beschuldigter sein muß, 
daß zweitens Wiederholungsgefahr bestehen muß und daß drit
tens die konkrete erkennungsdienstliche Behandlung geeignet 
sein muß, die Straftat, deretwegen gesammelt wird, aufzuklären. 
Das ist die rechts staatliche Disziplin, die der Gesetzgeber von 
1933 gewahrt hat. Ich meine, daß es dem Gesetzgeber unserer 
Tage, und natürlich erst recht der Exekutive, sehr gut anstehen 
würde, diese rechts staatliche Disziplin auch heute zu beachten. 
Deswegen geht es nicht an, Herr Ermisch, § 9 und § 10 Bundesda
tenschutzgesetz als Eingriffsermächtigung anzusehen, weil diese 
als »Eingriffsermächtigungen« viel zu unbestimmt sind und die
ses Maß an rechtsstaatlicher Disziplin in einem so sensiblen 
Bereich wie diesem nicht wahren **). 

**) Vgl. dazu Schwan, in: KamlahlSchimmel/Schwan, Kommentar zum 
Bundesdatenschutzgesetz, in: Burhenne/Perband, EDV-Recht, 
Kom/Bu, § 9 Rdn. 13 tT, § 10 Rdn. 15, § 11 Rdn. 7. 
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K.-H. Lessing, Brigadegeneral, Bad Ems 

Ich habe eine völlig unjuristische Frage, Herr Professor Bull. Auf 
welchen gesicherten Erkenntnissen beruht Ihre Überzeugung, 
daß der Bürger sich durch Datenspeicherung belastet oder über
wacht oder frustriert im allgemeinen fühlt? 

H.-P. Bull 

Ich bekomme eine Menge Post und führe viele Diskussionen. 
Man muß natürlich mit unterschiedlichen Personenkreisen 
reden. Man muß an die Universitäten gehen und man muß seine 
Bereitschaft zu sprechen und vor allem zuzuhören, breiten Krei
sen des Volkes signalisieren. Ich bin gern bereit, Ihnen meine 
Postmappe zu zeigen; zur Wahrung der Anonymität werde ich 
die Namen verdecken. Sie werden daraus entnehmen, von welch 
verschiedenen Seiten diese Sorge kommt. Natürlich ist das nicht 
zählbar wie in einer Statistik, aber man muß doch ein bißchen auf 
die Menschen hören. Selbst wenn diese Sorge auflntellektuellen
kreise beschränkt wäre, würden Sie mir doch sicher zugeben, daß 
diese im Guten wie im Bösen sehr viel bewirken können, eine 
große Multiplikatorenfunktion und sehr viel Einfluß auf das wei
tere Schicksal unseres Gemeinwesens haben. Deshalb muß man 
auch und besonders auf die Meinungsführer, z. B. die Medien, 
achten und das, was dort gesagt und geschrieben wird, ernst neh
men. 

Dr. H. Franzheim, Oberstaatsanwalt, Köln 

Bezüglich der Frage, ob die Fahndung mit Hilfe der Datenspei
cherung eine besondere Eingriffsnorm voraussetzt, sollte berück
sichtigt werden, daß der Bürger den Eingriff ja nicht sofort 
bemerkt, wie z. B. den der Festnahme oder der Durchsu
chung der Wohnung. Die Folgenjenes Eingriffs kann er später zu 
spüren bekommen. Er braucht sie gar nicht zu bemerken, und sie 
brauchen ihn auch zunächst nicht zu belasten. Als Vergleich 
könnte man die Folgen der Wirtschaftskriminalität heranZiehen. 
Wahrend der Bürger bei der klassischen Kriminalität wie Ein
bruch· und Raub den Schaden sofort bemerkt, erkennt er den 
durch Wirtschaftskriminelle verursachten Schaden erst später. 
Bei der Fahndung mit Hilfe der Datenspeicherung kann es 
geschehen, daß jemand erst Jahre später feststellt, daß seine Per
son transparent ist für einen größeren Personenkreis. Eine andere 
Frage, die ich mir bei den Ausführungen Herrn Prof. Schwans 
gestellt habe, betrifft den Vergleich der OVG-Entscheidung aus 
dem Jahre 1912 mit der Situation der BEFA. Hier bestehen 
Unterschiede. Damals war allenfalls ein Anfangsverdacht dafür 
da, daß einige Gastwirte die Polizeistunde übertreten haben. 
Deshalb durfte man nicht gegen den Lehrer ermitteln, d. h. kon
krete Ermittlungen in strafrechtlicher Hinsicht durchführen. Bei 
der BEF A werden strafrechtlich irrelevante Daten von unbetei
ligten Personen ermittelt. 

T. Schweinsmann, Kriminaldirektor, Detmold 

Ich fühle mich verpflichtet, folgendes zu sagen: Wir, die Anwe
senden, fahnden ja gar nicht mehr. Wir sind hier stellvertretend 
für diejenigen, die dieses Geschäft betreiben müssen, und wir 
hören lediglich zu bei allem, was gesagt wird. Es ist an dieser 
Stelle an der Zeit festzustellen, daß wir draußen Beamte haben, 
die fähig sind, sowohl rechtsstaatlich zu denken als auch rechtmä
ßig zu handeln. Es ist penetrant, immer wieder hören zu müssen, 
wie die Rechtmäßigkeit polizeilichen Handeins im Datenbereich 
in Frage gestellt wird. Um das Mißtrauen in der Bevölkerung zu 
sprechen zu kommen, möchte ich folgendes sagen: Das Miß
trauen entsteht weniger durch die Verhaltensweise der Polizei, 
als vielmehr durch Ausführungen, die, von ständigem Zweifel 
durchtränkt, immer wieder das Mißtrauen in der Bevölkerung 
wachrufen, wo gar kein Mißtrauen angebracht ist. 

G. Bauer, Ltd. Kriminaldirektor a. D., Wuppertal 

Wenn jemand - wie Prof. BuH ausführte - die BEFA als Eingriff 
empfindet, dann muß das offenbar aus eigener Erfahrung stam
men: Er ist davon betroffen worden. Da wir gehört haben, daß 



600 Terroristen in der BEF A stehen, geben Sie, Herr Professor 
Bull, eine Meinung wieder, die in Terroristenkreisen oder in 
BEF A-Kreisen verbreitet ist. Diese Meinung ist meines Erach
tens die Meinung einer kleinen Minderheit; sie ist nicht die Mei
nung des staatstreuen Bürgers und des freiheitsliebenden Bür
gers, der ja wahrscheinlich nie in Gefahr kommen wird, in die 
BEF A aufgenommen zu werden. Sollte dies aus irgendeinem 
Grund, z. B. im Zusammenhang mit Rauschgift, mal der Fall 
sein, dann wird er wohl Verständnis dafiir haben, genau wie er 
heute bei immer möglichen Pannen auch Verständnis hat. 

H-P. Bull 

Das ist eigentlich eine Ebene, auf der ich nicht diskutiere. Gleich
wohl will ich darauf eingehen. Das Problem besteht ja nicht darin, 
daß irgendwelche tatsächlich Betroffenen, die bereits einsitzen 
oder sich sonst aus krimineller Aktivität heraus an uns wenden, 
sich beschweren. Das Problem sind ja gerade die Nichtbetroffe
nen, und ich kann versichern, es gibt sehr viele Mitbürger, die 
sich bedroht fühlen. Ich habe bereits gesagt, daß hier ein wesent
liches Stück Aufklärung fehlt, daß hier Verwirrung und Unsicher
.heit eingetreten sind, und es ist mir zu einfach zu sagen, daß dieje
nigen, die aus einer Teilkenntnis heraus falsche oder mißver
ständliche Dinge behaupten, die eigentlichen Sündenböcke 
seien. Das habe ich zwar kritisiert, und ich selbst bemühe mich 
um eine exakte und differenzierte Darstellung ohne Emotionen 
und habe auch mehrfach betont, daß ich die unbegründeten 
Ängste abbauen will. Aber Ihre Behauptung, in Wahrheit seien 
es die bösen Kritiker in der Presse und in der Wissenschaft oder 
die unerfahrenen jungen Leute an den Universitäten, die sich 
bedroht fühlen, ist so nicht zu halten. Selbst wenn es so wäre, 
würde ich dringend darum bitten, solche Äußerungen ernst zu 
nehmen und nicht immer gleich zu denken, die müßten ja wohl 

etwas Dreck am Stecken haben. Dies ist die Methode, mit der Sie 
am sichersten weitere immer schärfer werdende Angriffe der 
Öffentlichkeit auf die Polizei provozieren. Ich bin nicht hier, um 
Ihre Urteile zu bestätigen, genausowenig wie ich das etwa an U ni
versitäten tue, wo die umgekehrten Vorurteile bestehen. Ich bin 
ja in der angenehmen Lage der völligen Unabhängigkeit. Daten
schutz ist Gefahrenabwehr und - so wie Sie Gefahrenabwehr 
betreiben - im Voifeld angesiedelt, im Vorfeld der akuten, der 
tatsächlichen Verletzung von Rechten. Herr Franzheim, das ist 
auch das Argument dafür, daß Datenschutz weiter vorne ansetzt 
und schon den Aufbau von Systemen begutachtet und dazu Stel
lung nimmt in dem Bemühen, diese so zu gestalten, daß Rechte 
gar nicht erst verletzt werden können. Ihr Beispiel, daß der 
Betroffene gar nichts merkt von Beobachtung und Registrierung 
und der Schaden irgendwann später eintritt, vielleicht aber auch 
nie aktuell wird, ist gerade geeignet, die Notwendigkeit und die 
Richtigkeit der Eingriffslehre zu begründen. 

Ein letztes Wort: Polizei ist, vom Militär abgesehen, das stärkste 
Machtmittel des Staates. Im Innern ist Polizei der Teil der Staats
gewalt, der dem Bürger mit scharf eingreifenden Maßnahmen 
entgegentreten kann. Mißtrauen gegenüber der Polizei ist nicht 
Mißtrauen gegenüber dem einzelnen Beamten, sondern Miß
trauen gegenüber einer Einrichtung, die über enorme Macht ver
fügt. Dieses Mißtrauen ist eine demokratische Tugend. Bitte den
ken Sie diese Überlegung einmal mit: Mißtrauen als demokra
tische Tugend. So unangenehm, so häßlich, so sozial desintegrie
rend Mißtrauen sonst wirkt - das ist ja das, was Sie mit Recht als 
Personen immer wieder beklagen -, so notwendig ist es als ein 
Element demokratischen Zusammenlebens. Unkontrollierte 
Systeme in der Wirtschaft, in der Verwaltung, überall, neigen zur 
Überdehnung ihrer Befugnisse und - letztlich - zum Mißbrauch 
ihrer Macht. Kontrolle ist nötig, demokratische, rechtsstaatliche 
Kontrolle und das Mißtrauen, das nach mehr Kontrolle ruft, ist in . 
diesem Sinne eine Bedingung der Demokratie. 
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Möglichkeiten und Grenzen der 
Sachfahndung 
Ernst Reker 

Zusammenfassung: Das Fahndungs- und Informationssy
stem INPOL, seit 1972 stufenweise auf- und ausgebaut, 
umfaßtfür den Bereich der Sachjahndung die Kfz-Fahndung 
und die allgemeine Sachfahndung nach numerierten und 
nicht numerierten Gegenständen. 

Im Bereich der numerierten Sachfahndung gestattet die indi
viduelle alphanumerische Kennzeichnung die eindeutige 
Wiedererkennung des Gegenstandes, sofern die Kennzeich
nung vollständig ist. Fragmentabfragen sind über das Kenn
zeichen- oder Nummernfragment, aber auch über die 
Beschreibung des Gegenstandes möglich. Bandabgleich und 
Protokollbandauswertung ermöglichen sowohl Vergleiche 
mit anderen Datenbeständen, als auch Feststellungen, ob, 
wann und von welchem Terminal Anfragen elj'olgt sind. 

Das INPOL-Systc;1fi besitzt durch die Möglichkeit der Spei
cherung und Abfrage sofort nach Feststellung einer Straftat 
oder Auffinden eines Gegenstandes eine bisher nicht erreich
bar gewesene Aktualität. Schwierigkeiten liegen hier wiefrü
her im Bereich der Elj'assung der notwendigen Daten. 

Im Bereich der Kfz-Fahndung könnte die nachträgliche Fest
stellung von Motor- und anderen Aggregat-Nummern beim 
Hersteller die Fahndungsaussichten verbessern. Die interna
tionale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kfz-Fahndung 
müßte verbessert werden. 

Die Identifizierung von Mopeds und Mofas wird dadurch 
erschwert, daß diese Fahrzeuge beim KBA in Flensburg nicht 
nach Fahrgestell-Nummern elj'aßt sind und daß die Eintra
gungen in der Betriebserlaubnis oft mit den Daten am Fahr
zeug nicht übereinstimmen. 

Im Bereich des Fahrraddiebstahls haben das »Krej'elder« 
und das »Münster«-Modell, bei denen die Bekämpjungsme
thode aus einer Mischung von Kontrollen, Streifen und 
Observationen besteht, beachtliche Steigerungen der Aujklä
rungsquoten gebracht. 

Im Bereich der Fahndung nach nicht numerierten Gegenstän
den sind unterschiedliche Systeme in Erprobung. Beim BKA 
wird mit dem von der Firma Siemens entwickelten System 
»Golem« eine Datei über abhandengekommene Kunstgegen
stände aufgebaut. »Golem« ist ein dialogorientiertes Infor
mationssystem zur Speichelung und schnellen Wiedergabe 
großer Datenmengen. 

Das Bayerische LKA betreibt seit 1977 die Fahndung nach 
sakralen Kunstgegenständen mit Hilfe des Spurendokumen
tationsvelj'ahrens »Spudok«, bei dem je Gegenstand maxi
mal 800 Zeichen gespeichert und auf einer Bildfläche darge
stellt werden können. 

Im Zusammenhang mit der Fahndung nach nicht numerier
ten Gegenständen ist deren Kennzeichnung von besonderer 
Bedeutung. In Kanada und in Amerika sind Programme 
bekannt geWorden, bei denen die Führerschein-Nummer, die 
dort auf Lebenszeit vergeben wird, in Wertgegenstände ein
graviert wird. 

Der Zentralverband für das Juwelier- und Goldschmiede
handwerk hat beim Bundeswirtschaftsministerium angeregt, 
durch Rechtsvorschrift die Schmuckhersteller zu verpflichten, 
Kenn-Nummern in die von ihnen hergestellten Schmuck
stücke einzuschlagen. 

Die Kennzeichnung von Rauchwaren und Teppichen an 
bestimmten Stellen mit Code-Nummern oder Materialien, 
die erst unter UV-Licht sichtbar werden, ist ohne Schwierig
keiten möglich. 

Die »International Arts Registry Ltd.« in New York hat ein 
System zur Identifizierung von Kunstwerken entwickelt, bei 
dem Kunstwerke mit Hilfe von Dias unverwechselbar festge
stellt werden können. 

Durch Mikromarkierungen mit Lasermikrostrahlgeräten 
können mit Hilfe winziger Bohrungen Serien-Nummern auf 
wertvolle Gegenstände eingebracht werden, die unveränder
bar und weder mit einer L1!-pe noch mit einem schwach auflö
senden Mikroskop ablesbar sind. 

Wenn es gelingen könnte, die aufgezeigten Mängel, Unvoll
kommenheiten und Versäumnisse durch gesetzgeberische 
Maßnahmen oder durch Vereinbarungen mit Herstellern und 
mit dem Fachhandel zu beseitigen oder wenigstens zu mil
dern, lül1en sich die Elj'olgsaussichten der Sachfahndung 
sicherlich noch weiter verbessern. 

Reker, Ernst 
Leitender Kriminaldirektor; seit 1968 Leiter der Kriminalpolizei im Poli
zeipräsidium Bielefeld und der Kriminalhauptstelle Bielefeld. Seit 1946 
Polizeibeamter in Burgsteinfurt, Münster/Westf., Gelsenkirchen und 
Bielefeld, zuletzt (1958 -1968) Leiter des 1. Kommissariats und der Mord
kommission. 
4800 Bielefeld, Pfälzer Straße 33 
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L Die Bedeutung und Entwicklung der Sachfahndung 
Die Sachfahndung als. Teil der kriminalpolizeilichen Fahn
dungs-Tätigkeit verfolgt das Ziel, Gegenstände, die dem 
Berechtigten durch strafbare Handlungen entzogen wur
den oder für die Polizei in irgendeiner Weise - z. B. als 
Beweismittel im Strafverfahren - von Bedeutung sind, 
aufzufinden und wieder beizubringen. Sie dient damit der 
Aufklärung strafbarer Handlungen und der Ermittlung 
unbekannt gebliebener Straftäter, aber auch der Wieder
beschaffung des Stehlgutes. 

Die Sachfahndung ist ein Teilbereich des Sachbeweises, 
der von Hermann Häring*) zu Recht als »tragende Säule 
bei der Erforschung des Sachverhalts« bezeichnet wird 
und der in vielen Fällen den einzigen Weg zur Klärung 
eines Sachverhalts eröffnet und zugleich eine Tatsachen
grundlage bietet, die schwer widerlegbar ist. 

Härings Forderung aus dem Jahre 1970, eine modeme 
Sachfahndung zu schaffen, könnte heute aJs erfilllt gelten. 
Die elektronische Datenverarbeitung mit ihrer hohen 
Arbeitsgeschwindigkeit, der Möglichkeit des Speicherns 
großer Datenmengen und des Zugriffs über große Entfer
nungen durch eine Vielzahl von Benutzern, selbst über 
Länder- und Staatsgrenzen hinweg, bringt für die Sach
fahndung und damit für das polizeiliche Ermittlungsver
fahren entscheidende Vorteile. 

Die alten personalaufwendigen Sachfahndungskarteien 
und -sammlungen sind verschwunden, die Arbeit vieler 
fleißiger Hände, die zur manuellen Auswertung solcher 
Karteien oft Tage und Wochen benötigten, wird heute -
fast in Sekundenschnelle - durch den »Kollegen« Compu
ter erledigt. 

Ich werde mich bemühen, die Möglichkeiten, aber auch 
die Schwierigkeiten und Grenzen aufzuzeigen. 

11 Ausbaustand und technische Möglichkeiten der 
Sachfahndung 

1. Allgemein 

Am 27. Januar 1972 beschloß die Innenministerkonfe
renz, für den Bereich der Polizei ein Fahndungs- und Infor
mationssystem in Stufenschritten zu verwirklichen. Seit
her haben Bund und Länder in gemeinsamer Arbeit das 

. Informationssystem INPOL stufenweise auf- und ausge
baut. 

Seit Apri11974 wird das INPOL-System auch für die Sach
fahndung eingesetzt, zunächst nur für den Teilbereich der 
Kfz-Fahndung, später dann auch für die allgemeine Sach
fahndung nach numerierten und nicht numerierten 
Gegenständen. 

Am 1. August 1979 betrug der Bundesbestand Sachfahn
dung nach numerierten Gegenständen 920800 Fahn
dungsnotierungsgruppen. Die Anzahl der Sachbeschrei
bungsgruppen liegt um ca. 113 höher, nämlich bei 1200368 
Gegenständen. 

Der durchschnittliche Neuzugang an Fahndungsaus
schreibungen beträgt im Bundesbestand arbeitstäglich ca. 
1500 Datengruppen bei einer täglichen Löschung von 
etwa 1000 Datengruppen. 

*) Vgl. Hermann Häring, Die Bedeutung moderner Sachfahndung, in: 
Fahndung (BKA-Vortragsreihe Bd. 19), Wiesbaden 1970, S. 131-146. 
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Auf die Frage, wie erfOlgreich die INPOL-Sachfahndung 
arbeitet, läßt sich, auch wenn es derzeit nicht statistisch 
erhoben und ausgewertet wird, bezüglich der in NW 
gespeicherten Kraftfahrzeugarten folgendes feststellen: 
In der Zeit zwischen Januar und Dezember 1978 konnten 
von 58828 Speicherungen bis Februar 197947% gelöscht 
werden. Die Löschung erfolgte jeweils nach Zurückbe
schaffung, nicht etwa durch Fristablauf. Die Betriebsstati
stik der ca. 170 Terminals in NW stieg von 1975 bis heute 
um 140% auf etwa 6 Millionen Abfragen an. 

2. Dateiauswertung 

Im Bereich der numerierten Sachfahndung gestattet die 
individuelle alpha-numerische Kennzeichnung die ein
deutige Wiedererkennung des Gegenstandes, sofern diese 
Kennzeichnung vollständig ist. 

Von einer Fragmentabfrage spricht man, wenn der Such
begriff nicht oder nicht vollständig vorhanden ist. Eine 
Abfrage kann über das Kennzeichen- oder Nummernfrag
ment bzw. über die Beschreibung des Gegenstandes erfol
gen. Die gleiche Fragestellung ist auch an den archivierten 
(gelöschten) Fahndungsbestand möglich. 

Über den sogen. Bandabgleich kann maschinell der Fahn
dungsbestand ntit einem anderen Datenbestand vergli
chen werden (z. B. Fahndungsbestand mit dem KBA). 
Erprobt wird z. Z., ob es möglich ist, beim Zugang oder der 
Löschung eines bestimmten Gegenstandes, z. B. eines 
Pkw »Porsche«, eine Mitteilung an ein bestimmtes Termi
nal zu erzeugen, um so die Ermittlungsarbeiten, etwa 
einer Sonderkommission, ständig zu aktualisieren. 

3. Protokollbandauswertung 

Die Terminalanfragen wurden auf Magnetband protokol
liert und iwei Jahre lang aufbewahrt. So konnte für diesen 
Zeitraum festgestellt werden, ob, wann und von welchem 
Terminal Anfragen erfolgten. Solche Aussagen waren u. a. 
brauchbar: 
- zur Bestätigung oder Widerlegung eines Alibis, 

- zur besseren Auswertung der Anhaltemeldungen, 
- zur Gewinnung von Bewegungsbildern über besonders 

interessante Täterkreise, z. B. von bekannten Ein
brechern, die sich auf besonderes Stehlgut (Teppiche, 
Gemälde pp.) spezialisiert haben oder Rauschgift
schmuggler. 

Die Protokollbandauswertungen werden mit Hinblick auf 
die Bestimmungen der Datenschutzgesetze zunehmend 
erschwert; die Protokollierung der Personalien von Perso
nen, über die keine polizeilichen Erkenntnisse vorliegen, 
ist z. B. nicht mehr zulässig. 

111 Möglichkeiten und Grenzen der Fahndung nach 
numerierten Gegenständen 

1. Allgemeine numeriime Sachjahndung 

Das INPOL-System als wichtigstes Fahndungshilfsmittel 
bei der Fahndung nach numerierten Gegenständen 
ersetzt weitgehend buchmäßige Sachfahndungsnachweise 
und aufwendigen Fernschreibverkehr und besitzt eine bis
her nicht erreichbar gewese~e Aktualität durch die Mög
lichkeit der sofortigen Speicherung und Abfrage nach 
Feststellung einer Straftat oder nach Auffinden eines 
Gegenstandes. 



Schwierigkeiten liegen hier wie auch früher schon im 
Bereich der Erfassung der notwendigen Daten. Dem 
Geschädigten sind meist weder die Fabrik-Nummern sei
ner wertvollen elektrischen Geräte wie Fernseher, Filmka
meras, Tonbandgeräte, Werkzeuge usw. bekannt noch ist 
er in der Lage, abhandengekommene Wertgegenstände 
genau zu beschreiben. Typen-Nummern oder Bestell
Nummern aus Katalogen werden oft als »Gegenstands
Nummern« bezeichnet. Garantiekarten könnten hier eine 
gute Auskunftshilfe sein, zumal sie über Jahre hin aufge
hoben werden und in der Regel sowohl Typen- als auch 
Geräte-Nummern enthalten. Soweit diese Möglichkeit 
noch nicht genutzt wird, sollte dies mit Nachdruck ange
strebt werden. 

2. Kraftfahrzeugfahndung 

a) Eljassungsschwierigkeiten 

Bei der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren auf dem 
Gebiet des Kraftfahrzeugdiebstahls, der Kraftfahrzeug
unterschlagung und der betrügerischen Erlangung von 
Kraftfahrzeugen zeigt sich immer wieder, daß die Mög
lichkeiten der Fahndung im ADV-System nicht voll 
ausgenutzt werden. 

Auch wenn seit 1973 die Motor-Nummer nicht mehr in 
dem Kraftfahrzeugschein und Kraftfahrzeugbrief ver
merkt ist, sollte der Kraftfahrzeug-Sachbearbeiter die 
zum Fahrzeug gehörende Aggregat-Nummer von 
Motor, Getriebe und anderen Aggregaten - die vom 
Hersteller numeriert sind - nachträglich feststellen 
und nachspeichern, gerade bei der Fahndung nach 
hochwertigen Fahrzeugen wie Mercedes, Porsche, 
BMW, wenn vermutet wird, daß sie in absehbarer Zeit 
nicht wieder aufgefunden werden. Die entsprechenden 
Daten können ohne große Umstände bei den Herstel
lerwerken erfragt werden. 

Die Erfahrung zeigt, daß eine Vielzahl der entwende
ten »Nobelfahrzeuge« von den Tätern auseinanderge
nommen werden und unverfälscht in Einzelteilen in 
den Handel kommen. 

Bei einer Speicherung in der ADV könnte manches 
Diebesgut schneller identifiziert werden. 

b) Fahndung nach im Ausland gestohlenen Kraftfahrzeugen 
deutscher Halter 

Es bleibt oft dem Zufall überlassen, ob eine deutsche 
Polizeidienststelle erfährt, daß das Fahrzeug eines 
deutschen Halters im Ausland gestohlen wurde. Ent
weder erfolgt die Meldung durch den Geschädigten 
selbst oder das Straßenverkehrsamt teilt der Polizei 
nach der diebstahlsbedingten Stillegung des Fahrzeu
ges mit, daß das Kennzeichen zur Fahndung ausge
schrieben werden solL Durch die ausländischen Tatort
behörden wird der Fahndungsstatus selten bekannt. 

Es erscheint jedoch unbedingt notwendig, daß die 
zuständige ausländische Tatortbehörde dem BKA 
schnellstens Mitteilung über den Diebstahl macht, 
damit die Fahndung auch im Inland betrieben werden 
kann. Für das Auslösen der Fahndung und die Speiche
rung der Fahrzeugdaten in der ADV-Anlage könnte die 
Kriminalpolizeidienststelle am Wohnort des Fahrzeug
halters verantwortlich sein. Bei dieser Dienststelle soll
ten auch alle Mitteilungen oder Anfragen eingehen 

und bearbeitet werden. Für die Fahndungslöschung 
könnte die gleiche Zuständigkeit erklärt werden. 

c) Identifizierung gestohlener Kraftfahrzeuge 

Im Jahre 1975 wurde bei der KHSt Bielefeld ein Ver
fahren zur :Identifizierung gestohlener Kraftfahrzeuge 
erprobt. In der Erkenntnis, daß eine große Zahl gestoh
lener und nicht wieder aufgefundener, zumeist hoch
wertiger Personenkraftwagen nach Umfrisieren der 
technischen Daten mit den Kraftfahrzeugbriefen von 
Totalschäden erneut zum Verkehr zugelassen wird, 
wurde in Zusammenarbeit mit einem deutschen Kraft
fahrzeugversicherer (einerseits) sowie dem Kraftfahrt
bundesamt (andererseits) eine Auswertung der dem 
Versicherungsträger im Vorjahr gemeldeten Totalschä
den vorgenommen. Dabei stellte sich heraus, daß sich 
ein großer Teil dieser angeblichen Totalschäden wieder 
im Verkehr befand. 

Bei der Überprüfung von 25 stichprobenartig ausge
wählten Fällen durch die jeweilige örtlich zuständige 
Kriminaldienststelle wurden drei als gestohlen gemel
dete Fahrzeuge identifiziert, das sind 12% der unter
suchten Fälle. 

d) Bekämpfung der Moped- und Mofadiebstahlskriminali
tät 

Die Moped- und Mofadiebstähle sowie die Diebstähle 
an diesen Fahrzeugen haben in der Vergangenheit 
deutlich zugenommen. Die herkömmlichen Bekämp
fungsmaßnahmen auf diesem Kriminalitätssektor wer
den belastet durch Versäumnisse bei der Herstellung, 
beim Vertrieb und im Zulassungsverfahren. 

So gestaltet sich die Identifizierung von Mopeds und 
Mofas häufig schon deshalb schwierig, weil diese Fahr
zeuge beim Kraftfahrtbundesamt Flensburg nicht nach 
Fahrgestell-Nummern erfaßt sind. Die technischen 
Möglichkeiten zu einer numerischen Erfassung sind 
zwar vorhanden, doch fmanzielle Gründe stehen der 
Anwendung dieses Verfahrens zur Zeit noch im Wege. 

Eintragungen und Änderungen in der Betriebserlaub
nis werden nicht nur vom Hersteller, sondern je nach 
Firma auch von den Vertriebsfirmen vorgenommen. 
Diese Eintragungen stimmen oft nicht mit den Daten 
des Fahrzeugs überein. Um Fälschungen auszuschlie
ßen, sollten die notwendigen Eintragungen in die 
Betriebserlaubnis ausschließlich vom Herstellerwerk 
vorgenommen werden. 

Die Fahrgestell-Nummern als wesentliche IdentifIZie
rungsmerkmale sollten grundsätzlich eingestanzt und 
nicht nur eingraviert werden, wie es bei einigen Her
stellern üblich ist. Ersatzrahmen sollten durch die Her
stellerfirma nur mit Fahrgestell-Nummern ausgeliefert 
werden. 

Darüber hinaus sollten sich die Kraftfahrzeughersteller 
über ein standardisiertes Anbringen der Fahrgestell
Nummer einigen. Wichtige Fahrzeugteile, z. B. Moto
ren, sollten an genormten Stellen mit einer eingeschla
genen Nummer versehen werden, wobei die Motor
Nummer mit der Fahrgestell-Nummer identisch sein 
könnte. 
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3. Fahndung nach gestohlenen Fahrrädern mit Unterstüt-
zung der ADV 

Der Fahrraddiebstahl ist in einer Zeit steigender Schwerst
kriminalität in seiner Wertigkeit ein gering eingeschätztes 
Delikt. Ein phänomenaler Anstieg dieser Deliktsart, die 
geringen Aufklärungsquoten und die Vermutung, es 
könne der Beginn einer kriminellen Karriere vorliegen, 
geben der Bekämpfung eine besondere Bedeutung. 

Hier zwei Modelle, mit denen versucht wird, mit Hilfe der 
ADV eine intensive Fahndung zu erreichen. 

a) Modell Krejeld*) 

In Krefeld begann im Jahre 1973 vor dem Hintergrund 
von· 2105 Fahrraddiebstählen ein intensiver Kampf 
gegen diese Diebstahlskriminalität, da nur 8 % aller 
Fälle geklärt werden konnten. Beamte der Schutzpoli
zei in Zivil übernahmen die Observation von Brenn
punkten. Die Folge war ein Anstieg der Aufklärungs
quote auf23,87%, aber ein endgültiger Erfolg war auch 
auf diesem Wege nicht zu erreichen. Da die Fahrradei
gentümer in der Mehrzahl die Rahmen-Nummern 
ihrer Vehikel nicht kannten - und folglich die Fahrrad
diebstahlskartei nur unzureichend gespeist werden 
konnte - wollte man durch die Ausgabe von 30000 
Fahrradpässen das Sicherheitsbewußtsein der Fahrrad
eigentümer wecken. Das Endziel war eine Totalerfas
sung aller Fahrrad-Nummern auf örtlicher Ebene. 

Nach Gesprächen mit der Mechaniker-Innung und den 
Krefelder Fahrradverkäufern konnte erreicht werden, 
daß beim Verkauf eines Rades die" Rahmen-Nummer 
und mit Zustimmung des Käufers dessen Anschrift der 
Polizei zu Speicherungszwecken übergeben wurden. 

Das Problem »Billigräder aus Ostblockstaaten« ohne 
Rahmen-Nummer wäre technisch zu lösen, wenn der 
Verkäufer Rahmen-Nummern in die Räder einschla
gen würde. Leider nahmen die Eigentümer von Billig
rädern diese Möglichkeit nicht an. 

Seit Mai 1975 wurden die handgefertigten Fahrradbe
sitzerlisten vom LKA NW computergerecht aufbereitet 
und die monatlich zugesandten Listen in numerischer 
Reihenfolge gespeichert. 

Das sogen. »Krefelder Modell«, eine Mischung von 
intensiver Observationstätigkeit und permanenten 
Kontrollen, scheint sich zu bewähren, denn insgesamt 
wurden 1976 23,52% der Fahrraddiebstähle bei einer 
Deliktsabnahme von 2,58% aufgeklärt. Im Jahre 1978 
konnte eine Aufklärungsquote von 23,09% verzeichnet 
werden. 

Seit dem 1. Juli 1978 können über ein zusätzliches 
Datensichtgerät Funkabfragen der Fahrradbesitzer
daten durch jede Streifenwagenbesatzung erfolgen. 
Das Mitführen von umfangreichen Listen, die ein 
Gewicht von 20 kg erreicht hatten, wurde dadurch 
überflüssig. 

b) Modell Münster 

Auch in Münster wurde zur Bekämpfung der Fahrrad
diebstahlskriminalität eine Sonderkommission gebil
det. Wie in Krefeld bestand auch hier die Schwierigkeit, 

*) Siehe: Präventable Delikte I, Verhütung von Zweiraddiebstählen; 
Schlußbericht über die Arbeitstagung der Polizeiflihrungs-Akademie 
Hiltrup vom 24.-26. 5. 1977, S. 83-94. 

82 

Tatverdächtigen nachzuweisen, daß das von ihnen 
benutzte Fahrrad gestohlen war, da in den meisten Fäl
len die Geschädigten nicht in der Lage waren, die Rah
men-Nummer oder eine präzise Beschreibung ihrer 
entwendeten Fahrräder zu geben. Nachdem das LKA 
NW ein Computerprogramm zur Verfügung gestellt 
hatte, wurde eine Fahrradbesitzerliste auf örtlicher 
Ebene erstellt. Mit Hilfe der ortsansässigen Medien 
wurde auf die Möglichkeit der Registrierung aufmerk
sam gemacht; die Fahrradhändler wurden angespro
chen und zum Mitmachen aufgefordert, in allen Poli
zeidienststellen wurden Listen zum Eintragen ausge
legt. 

Auch in Münster bestand die Bekämpfungsmethode 
aus einer Mischung von Kontrollen, Streifen und 
Observationen. Die besten Aufklärungsergebnisse 
wurden bei den sogen. stillen Überprüfungen erzielt, 
wobei an erkannten Brennpunkten soweit möglich die 
Rahmen-Nummern aller Fahrräder notiert und in der 
ADV überprüft wurden. 

Bei positivem Ergebnis wurden die Räder solange 
beobachtet, bis der Besitzer erschien und kontrolliert 
werden konnte. 

IV. Fahndung nach nicht numerierten 
Gegenständen 

1. Allgemeines 

Zur Kriminalitätsbekämpfung ist das Bedürfnis unabweis
bar, in gleichem Maße wie nach alpha-numerisch gekenn
zeichneten Gegenständen auch nach nicht numerierten 
Gegenständen bundesweit Sachfahndung zu betreiben. 
An die Stelle einer individuellen alpha-numerischen 
Kennzeichnung muß im Bereich der Fahndung nach nicht 
numerierten Gegenständen eine differenzierte und 
umfassende Gegenstandsbeschreibung treten. 
Auf der Basis eines Suchbegriffes ist die Wiedergewin
nungder so erfaßten Daten nicht mehr möglich. Es bedarf 
vielmehr eines Systems, mit dessen Hilfe aufgrund vielfa
cher Suchkriterien im Datenbestand mehrdimensional 
recherchiert werden kann. Erfahrungen über die Automa
tisierung der nichtnumerischen Sachfandung liegen bisher 
nur in den Ländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Nieder
sachsen und Schleswig-Holstein vor. Zwei in der Erpro
bung befindliche Systeme sollen hier kurz skizziert wer
den. 

2. System Golem 

Beim Bundeskriminalamt befindet sich z. Z. für die Sach
fahndung nach Kunstdiebstählen ein System in Erpro
bung, das durch die Firma Siemens unter dem Namen 
Golem entwickelt wurde. 

Die im Sachgebiet Kunstdiebstahl eingerichteten Karteien 
haben im Laufe der Zeit einen beängstigenden Umfang 
(30000-35000 Gegenstände) angenommen. Da erfah
rungsgemäß Kunstgegenstände oft erst nach Jahren wie
der auftauchen, kommt eine Aussonderung nach Jahrgän
gen nicht in Betracht. Zur Bewältigung des Mengenpro
blems und im Interesse einer größeren Effizienz wurde es 
erforderlich, ein neues Verfahren zur Dokumentation von 
Kunstdiebstählen zu entwickeln. 



»Golem« ist ein dialogorientiertes Informationssystem zur 
Speicherung und schnellen Wiedergewinnung großer 
Datenmengen. Aufbau und Pflege der Datenbank werden 
von Standardprogrammen ausgeführt, die Bestandteile 
der Golem-Systemprogramme sind. Das System ermög
licht die Selektion von Dokumenten (Zielinformationen) 
über mehrdimensionale Verknüpfung von Suchkriterien 
(Deskriptoren). Es können Daten beliebiger Formate, 
Inhalte und Längen gespeichert werden. Jedes Dokument 
kann in Abschnitte unterteilt werden und auch in 
Abschnitten ausgegeben werden. 

Bei der Abfrage wird der Kunstgegenstand mit Einzel
aspekten als Deskriptoren und freien Deskriptoren 
beschrieben. Die Abfrage von Einzelaspekten und freien 
Deskriptoren in beliebiger Verknüpfung (und/oder) ist 
gewährleistet, »von-bis«-Abfragen gehören zum Standard 
des Programms, sinnverwandte Wörter als Synonyme 
oder »siehe-auch«-Begriffe können eingebracht werden. 
Bei einer Recherche werden dann auch automatisch jene 
Dokumente berücksichtigt, die zwar den in der Anfrage 
benutzten Begriff nicht enthalten, jedoch synonymmäßig 
abgesichert sind. Gleiches gilt auch für »siehe-auch«
Begriffe. 

»Golem« ist den herkömmlichen Karteien, wie die in der 
Erprobung gemachten Erfahrungen zeigen, überlegen. 

Diffizil ist allerdings die Aufbereitung und die Einbrin
gung des Materials. Durch eine zentrale Eingabe und 
Abfrage könnte dieser Nachteil jedoch kompensiert wer
den. 

3. Spudok 
Das Bayerische LKA betreibt seit Oktober 1977 mit Hilfe 
des Spurendokumentationsverfahrens Spudok die Fahn
dung nach Plastiken und Gemälden. 

Zunächst mußten Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Fahndung nach entwendeten sakralen Kunstgegenstän
den geschaffen werden. Eine AG »Kunstdatei« wurde 
gegründet; diese begann im Februar 1978 nach der Ausar
beitung der Erfassungsblätter mit der Speicherung retro
grad der Tatzeit. Ende 1978 waren ca. 2000 Plastiken 
erfaßt. 

Je Kunstgegenstand werden maximal 800 Zeichen gespei
chert, die auf einer Bildschirmfläche dargestellt werden. 

Der Bildschirminhalt wird aufgeteilt. Die Überschriftzeile 
enthält eine Erfassungsbelegnummer und die Datenbe
zeichnung. Anschließend folgen die sogen. Verwaltungs
daten wie Aktenzeichen, Tatort und Tatzeit, Hinweisfel
der pp. Der zweite Teil des Bildschirms enthält Klassifizie
rungsmerkmale, die Recherchen nach Kunstgegenstän
den unterstützen. Der KlassifIzierungsteil besteht aus 
einem Gegenstandsschlüssel, der hierarchisch gegliederte 
Klartextbezeichnungen enthält, aus einem Material
schlüssel, der ebenfalls hierarchisch gegliedert ist und aus 
Maßangaben. Der dritte Teil, der Beschreibungsteil, nutzt 
die Möglichkeiten des Systems, in dem normierte 
Beschreibungen abgespeichert werden können. 

Die Hauptarbeit lag im Aufbau eines funktionsfähigen 
KlassifIzierungssystems, wobei bewußt die Gefahr einer 
zu simplen Normierung gegenüber einer komplizierten 
kunstwissenschaftlichen Gliederung in Kauf genommen 
wurde. 

V. Kennzeichnung von Gegenständen 
Im Zusammenhang mit der Fahndung nach nicht nume
rierten Gegenständen gewinnt deren Kennzeichnung 
besondere Bedeutung. Von der Industrie oder dem Han
del sind Systeme entwickelt worden, um Teppiche, Pelze, 
Schmuck und andere Gegenstände zu kennzeichnen. 

1. Operation Vulkan 
In Kanada wurde ein Programm der Verbrechensverhü
tung entwickelt, das den Namen »Operation Vulkan« 
bekam. 

Dort machte man sich den Umstand zunutze, daß die Füh
rerschein-Nummer auf Lebenszeit vergeben wird. Nach 
einer großen Kampagne in der örtlichen Presse ließen 
viele Einwohner der Stadt Sainte-Julie im Department 
Quebec die Führerschein-Nummer mit Hilfe eines Elek
trosticheis in ihre Wertgegenstände wie Motoren, Elektro
geräte, Waffen, Schmuck pp. eingravieren. Zusätzlich wur
den die gekennzeichneten Haushalte mit Wamtafeln ver
sehen. Es zeigte sich, daß Diebe und Einbrecher auf solche 
Aufkleber achten und die damit gekennzeichneten Anwe
sen meiden. 

In Monterey Park in Kalifornien, wo man das erste Projekt 
dieser Art durchführte, wurde in die gekennzeichneten 
Haushalte im Gegensatz zu den nichtgekennzeichneten 
um 75% weniger eingebrochen. 

2. Operation Identification 
In Chicago spielt in der vorbeugenden Verbrechensbe
kämpfung die »Operation IdentifIcation« eine wesentliche 
Rolle. Ähnlich wie in Kanada wird die Führerschein
Nummer in die Wertgegenstände eingraviert, sofern es 
technisch möglich ist und sinnvoll erscheint, ansonsten 
werden die Gegenstände fotografiert, die Fotos numeriert 
und in Listen eingetragen. Zusätzlich werden Fensterkle
ber zur Warnung bzw. Abschreckung von Dieben ange
bracht. 

Auch in Ohio brachte dieses Verfahren einen durchschla
genden Erfolg. Nur noch in 1/300 aller Fälle wurde in die 
gekennzeichneten Wohnungen eingedrungen. 

3. Kennzeichnung von Wertgegenständen 
Punzierung von Schmuckstücken 

Die Kennzeichnung von Schmuckstücken wird als wert
volle Unterstützung der kriminalpolizeilichen Arbeit 
angesehen. Aus diesem Grund hat der Zentralverband für 
das Juwelier-, Gold- und Silberschmiedehandwerk dem 
Bundeswirtschaftsminister vorgeschlagen, daß seine Mit
glieder durch Rechtsvorschrift verpflichtet werden, außer 
dem vorgeschriebenen Feingehaltsstempel und dem (frei
willigen) Punzierungszeichen eine Kenn-Nummer des 
Handwerksbetriebes in die in diesen Werkstätten herge
stellten Schmuckstücke einzuschlagen. 

Der Käufer soll durch einen Aufdruck auf dem Kassenzet
tel auf die Kennzeichnung des erworbenen Schmuckes 
hingewiesen werden. Dadurch könnte erreicht werden, 
daß nach Diebstählen bei Privatpersonen das Diebesgut 
zu Fahndungszwecken besser beschrieben werden kann. 
Auch der in Fahriken hergestellte Schmuck könnte mit 
einer Kenn-Nummer versehen werden. 
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4. Kennzeichnung von Rauchwaren 

Die Kennzeichnung von Rauchwaren ist heute technisch 
ohne größere Schwierigkeiten zu lösen. Roh- und Fertig
waren können an bestimmten Stellen durch Codenum
mer, Plättmarken, Produktionsnummer, fluoreszierende 
Leuchtstoffe u. a. gekennzeichnet werden; doch nur ein 
geringer Teil der Waren wird tatsächlich präpariert und 
dies wiederum nur von inländischen Herstellern oder Ver
arbeitern. 

5. Kennzeichnung von Teppichen 
Zur Unterstützung einer Ermittlungskommission des 
BKA Wiesbaden wurden in einem Sonderprogramm die 
Daten von 7500 abhandengekommenen Teppichen 
gespeichert. Mit Hilfe dieses Datenbestandes konnten im 
Laufe der Zeit mehr als 70 sichergestellte Teppiche identi
fiziert werden. Dabei wurde mit den Suchbegriffen »Pro
venienz« und »Größe« (Länge X Breite) gearbeitet. 

Bei der manuellen Vergleichsarbeit mit ausgedruckten 
Listen stellte sich heraus, daß weitere Beschreibungsbe
griffe wie Grundfarbe, Farben, Muster und Motive erfor
derlich sind. Der Suchbegriff »Größe« macht, da sich die 
Abmessungen verändern können, eine Toleranz fiir jede 
Dimension (± 5 cm) erforderlich; weitere zweckdienliche, 
in eine Ausschreibung aufzunehmende Informationen 
sind Zollnummer, Beschädigungen, Reparaturen und evtl. 
der Hinweis auf das Vorhandensein von Lichtbildem 

Der Teppich-Fachhandel zeigt seit längerer Zeit die 
Bereitschaft, Orientteppiche als Identiftzierungshilfe zu 
kennzeichnen. Hierfür eignen sich besonders Materialien, 
die erst unter Bestrahlung mit ultraviolettem Licht sicht
bar werden. 

6. Identifizierung zweidimensionaler Kunstwerke 
Auch die Sachfahndung nach zweidimensionalen Kunst
gegenständen hatte bislang ihre Grenzen. Wer je mit der 
Kunstbranche zu tun hatte, kann bestätigen, daß hier die 
Problematik vor allem im Fehlenjeglicher Systematik zur 
IdentifIzierung z. B. eines Gemäldes bestand. 

Es wurde nun ein System zur Reife gebracht - und paten
tiert -, mit dem jedes zweidimensionale Originalkunst
werk eindeutig und unwiderruflich identifIziert werden 
kann. Das IdentifIzierungsverfahren geht vom Kunstwerk 
selbst aus und macht jede Nachbildung der registrierten 
IdentifIzierungsmerkmale unmöglich. Im wesentlichen 
beruht das von der »International Registry Ltd.«, New 
York, benutzte Verfahren darauf, daß von einem kleinen 
Ausschnitt des Gemäldes, das in das Register aufgenom
men werden soll, ein farbiges Diapositiv hergestellt wird. 
Dieses tastet ein elektronisches Gerät mit einem bestimm
ten Raster ab und gibt es einem Computer ein, dessen 
Unterlagen vor jedem Zugriff geschützt sind. Damit ist es 
möglich, jedes Kunstwerk - auch Skulpturen - genau 
festzulegen und zu erfassen. Da sich kein Kunstwerk, auch 
des gleichen Urhebers, mit einer zweiten Ausführung 
genau deckt, ist eine einwandfreie IdentifIzierung ebenso 
sicher wie fiir den Fachmann das Unterscheiden von ver
schiedenen Fingerabdrücken. 
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7. Mikromarkierungen mit Lasermikrostrahlgerät 
Von einer deutschen Firma, die sich mit dem Einsatz von 
Lasergeräten in der Biologie befaßt, ist auf die Möglichkeit 
des Einsatzes derartiger Lasergeräte in der Verbrechens
bekämpfung hingewiesen worden 

Mit einem Lasermikrostrahllassen sich Markierungen in 
der Größe von 1 Mikrometer (1/1000000 m) durchfUhren. 
Derartige Markierungen können weder mit einer Lupe 
noch mit einem schwach auflösenden Mikroskop festge
stellt werden. Der Laserstrahl ermöglicht eine Reihe win
ziger Bohrungen in einen Gegenstand hinein; hierbei 
kommt ein Kodiersystem zur Anwendung, bei dem die 
Serien-Nummer durch eine bestimmte Anordnung der 
Löcher dargestellt wird. 

Verschiedene Kodiersysteme sind vorstellbar; ein mögli
ches könnte z. B. durch 10 Löcher dargestellt werden, die 
auf einem Koordinatennetz von 10 x 10 Punkten ange
bracht sind. Mit drei um das Gitternetz angebrachten 
Bezugspunkten könnten 1010 oder 10 Milliarden verschie
dener Gegenstände gekennzeichnet werden. 

Die Kennzeichnung sollte an solchen Stellen eines Gegen
standes erfolgen, an denen ihre Entfernung bzw. Ablö
sung diesen Gegenstand - z. B. eine Waffe - unbrauchbar 
machen würde. Bei großen Gegenständen könnte die 
Kennzeichnung auch auf einer großen Fläche aufgetragen 
werden, auf der sie mit bloßem Auge ablesbar ist. 

Das auf Laserstrahl-Bohrung beruhende Kennzeich
nungssystem ist kommerziell realisierbar und könnte für 
ein Herstellungsverfahren vollautomatisiert werden. 
Darüber hinaus könnten auch Privatgegenstände auf 
Wunsch behandelt - und die Löcher nach dem Bohren 
kaschiert - werden. 

VI. Anregungen zur Änderung gesetzlicher Normen 
EDV-gesteuerte Fahndung und ausgefeilte Techniken zur 
Kennzeichnung und IdentifIzierung von Kunstgegenstän
den und anderen beweglichen Wertobjekten sind für den 
Sachbearbeiter der Kriminalpolizei bedeutsame Ermitt
lungshilfen. Wenn es gelingen könnte, die in den vorgetra
genen Bereichen aufgezeigten Mängel, U nvollkommen
heiten und Versäumnisse durch gesetzgeberische Maß
nahmen oder durch Vereinbarungen mit Herstellern und 
mit dem Fachhandel zu beseitigen oder wenigstens zu mil
dem, ließen sich die ErfoIgsaussichten der Sachfahndung 
sicherlich auch noch weiter verbessern. 

Natürlich kann die Sachfahndung nicht allein gesehen 
werden; sie ist Te~ der Fahndung insgesamt. Die Diskus
sion über die Legalität polizeilicher Sammlungen und 
Dateien hat seit Verabschiedung der Datenschutzgesetze 
des Bundes und der Länder für die Arbeit der Polizei 
bereits negative Auswirkungen auch auf dem Fahndungs
sektor gehabt. So weigern sich bereits Pfandkreditanstal
ten unter Berufung auf den Datenschutz, der Polizei per
sonenbezogene Daten von Versetzern mitzuteilen, sofern 
nicht im Einzelfall gern. § 161 StPO eine Anordnung der 
Staatsanwaltschaft vorliegt. 

Die Zusammenarbeit zwischen privaten Pfandverleihern 
und der Kriminalpolizei ist allgemein wohl deshalb noch 



so gut, weil die Pfandleiher wissen, daß nur die Kriminal
polizei in der Lage ist, dubiose Pfänder und Verpfänder zu 
erkennen und weil sie bei möglichen Ermittlungsverfah
ren wegen Verdachts der Hehlerei sich auf diese Zusam
menarbeit berufen können. 

Der Trend des Einzelhandels, zur Steigerung des Absatzes 
neuer Waren gebrauchte Gegenstände in Zahlung zu neh
men, eröffnet dem Straftäter neue Möglichkeiten, illegal 
erlangtes Gut gefahrlos abzusetzen, zumal der Händler in 
diesen Fällen ein Gebrauchtwarenbuch im Sinne der 
Gebrauchtwaren-Verordnung nicht zu führen braucht. 
Selbst die »echten« Gebrauchtwarenhändler sehen die 
Buchungspflicht überwiegend aus der Sicht der möglichen 

Überprüfung durch das Finanzamt. Da sie für den Fall, 
daß zwischen An- und Weiterverkauf mehr als vier 
Wochen verstrichen sind, den Käufer nicht mehr notieren 
müssen, hat die Polizei hier nicht einmal die Möglichkeit, 
das Eigentumsrecht des Geschädigten zu sichern. 

Obwohl durch Diebstahl von Antiquitäten (Möbel, 
Gemälde, Bücher) jährlich Schäden in Millionenhöhe ent
stehen, sind Antiquitätenhändler fast völlig von den Kon
trollen der Sachfahnder ausgenommen. 

Gesetzliche Regelungen in diesen Bereichen würden dem 
Sicherheitsbedürfnis der Bürger entsprechen und sicher
lich auch zur Erhöhung der EffIZienz der polizeilichen 
Ermittlungsarbeit beitragen. 
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Selektion in der Großstadtfahndung 

Zusammenfassung: Möglichkeiten und Grenzen der Fahn
dung in einem großstädtischen Ballungsbereich sind von 
einer Reihe von Faktoren abhängig, u. a. der Bevölkerungs
struktur, soziologischen Einjlußgrößen unter Berücksichti
gung kriminalgeograjischer und struktureller Gegebenheiten, 
kriminalitätsjördemden Faktoren und dem Kriminalitätsan
fall. 

Die Vollzugspolizei muß sich daher, sowohl aus Kapazitäts
gründen, da die materiellen und personellen Ressourcen 
beschränkt sind, in diesem Rahmen auf wesentliche und 
bedeutsame oder als vorrangig zu bearbeitende Straftaten, 
Straftätergruppen, auch im Bereich einer zielgerichteten Ein
satzlenkung in der Fahndung, beschränken und Schwer
punkte setzen. Die Polizei wird aufgrund bestimmter Veifol
gungskriterien im Kriminalitätsentdeckungsprozeß tätig. 

Aufgabe der Fahndung muß es sein, unter Beachtung des 
Legalitätsgrundsatzes und um eine Gleichbehandlung zu 
gewährleisten, die Aufhellung des Dunkelfeldes zu betreiben. 
Eingeräumt werden muß die Möglichkeit selektiver Aufgrei
fenswahrscheinlichkeit bei bestimmten Delikten durch Fahn
dungsaktivitäten und durch bestimmte Einsatzkonzeptionen, 
Einsatzsteuerungen. 

Durch kontinuierliche aktuelle Analyse und Auswertung von 
Strafanzeigen werden örtliche und zeitliche Kriminalitäts
brenn- und -schwerpunkte durch die Informations- und Aus
wertungsstelle (luA) der Kriminalabteilung Franlifurt am 
Main festgestellt. Durch diese Schwerpunkterkennung erge
ben sich Fahndungs- und Ermittlungsansätze sowie ein sach
gerechter Kräfteeinsatz. 

Als weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Alarmfahn
dung in Großstädten, insbesondere zur Verbesserung der 
Ringalarmfahndung, so bei Raubübeifällen, terroristischen 
Anschlägen, wurden im Dienstbezirk des Polizeipräsidenten 
Franlifurt am Main der Alarmjahndungsatlas entwickelt und 
die Vorschrijtenjür die PDV 381.1 aufdiefaktischen Bedü!j
nisse von Großstadtfahndungen modifiziert. 

Wirkungsvolle polizeiliche Aulgabeneljüllung verlangt auf 
breiter Front Wandlungen vom improvisierten und intuitiven 
zum kalkulierten und selektiven Einsatz von Kräften und 
Mitteln. Wenn polizeiliche Tätigkeit nicht analytisch und 
systematisch betrieben wird, wird sie nur Augenblicks- und 

Erich Panitz 

Zufallseifolge haben. Es müssen Überlegungen darüber 
angestellt werden, neue Kriminalitätsbekämpfungsstrategien 
zu entwickeln. 

Eine weitere Möglichkeit einer bereichsbezogenen systemati
schen Kriminalitätsbekämpfung könnte darin liegen, Ermitt
lungen weniger aufdeliktsbezogener und mehr aufpersonen
bezogener Basis zujühren; dies gilt insbesonderejür die per
sonenbezogene Bekämpfung gefährlicher Intensivtäter. 

Ausgehend vom Leitthema dieser Arbeitstagung, das sich 
mit Möglichkeiten und Grenzen der Fahndung befaßt, 
muß ich zwangsläufig als Praktiker in einer Großstadtkri
minalpolizei mehr die beschränkten Fahndungsmöglich
keiten und Grenzen der Fahndung in einem großstädti
schen Ballungsbereich mit einem hohen Kriminalitätsauf
kommen, das noch zu erläutern sein wird, betonen. 

Fahndungen in großstädtischen Ballungsbereichen unter
liegen, anders als in ländlichen Gebieten, erschwerten 
Bedingungen durch einen festen Anteil ständiger krimina
litätsfördernder Faktoren: einen Bodensatz lokalansässi
gen Verbrecherturns, günstige Zugangs-, Unterschlupf
und Abtauchmöglichkeiten, Anonymität, erleichtert 
durch unbefriedigende Melde- und Kontrollmöglichkei
ten, eine entsprechend lohnende Zahl von Zielpersonen 
und Zielobjekten, die Anreize zur Begehung von Strafta
ten und Verwertung des erlangten Gutes bieten und gün
stige Verdienstmöglichkeiten ohne mühsame Anstren
gungen, dadurch zum Beispiel eine überproportionale 
Deliktskonzentrierung im Rauschgift-, Prostitutions-, 
Zuhältereimilieu und im Eigentumsdeliktsbereich. 

Dies hat zur Folge, daß, im Sinne einer Konzentration auf 
wesentliche und bedeutsame Deliktsgruppen und Fälle, 
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die Polizei auch in der Fahndung Schwerpunkte setzen 
muß, sowohl in materieller als auch in personeller Hin
sicht, demnach in der Großstadtfahndung konsequenter
weise selektieren muß. 

Diese Selektion im Bereich der Großstadtfahndung orien
tiert sich an den vorhandenen Ressourcen, polizeilichen 
Aufgaben- und Arbeitsbelastungszwängen, wie z. B. 
einem hohen Deliktsaufkommen, den Sonderbelastungen 
einer großstädtischen Kriminalpolizei, dem gegebenen 
rechtlichen Instrumentarium und den personellen Gege
benheiten, was zur Folge hat, daß der Hauptanteil der mit 
der repressiven Verbrechensbekämpfung befaßten Beam
ten von K, teilweise auch von S, in der formellen Vorgangs
und Deliktsbearbeitung und nur zum geringen Teil in der 
offensiven Fahndung eingesetzt ist. 

Bei einem Personalbestand von 2500 uniformierten Poli
zeibeamten und 570 Kriminalbeamten, die in Kriminalin
spektionen und Fachkommissariaten deliktsbezogen orga
nisiert sind, wurden zwar über mehrere Jahre hinweg die 
stellenplanmäßigen Voraussetzungen gebessert, sind 
jedoch durch jahrelange Nichtbesetzung von Planstellen, 
Personalfluktuationen, verursacht durch kriminalpolizei
liehe Grundausbildung, Sonder-Spezialbeschulungen, 
Beförderungsversetzungen, Pensionierungen, tatsächlich 
unzureichende Fahndungskapazitäten vorhanden. 

So sind zur Zeit von 570 Kriminalbeamten, davon 33 Kri
minalbeamtinnen (Stand 1. November 1979),28 Planstel
len unbesetzt - zu Beginn des Jahres waren es 49 - und es 
befinden sich 101 Kriminalbeamte/-beamtinnen in den 
verschiedensten Ausbildungsgängen. Hiermit bestehen z. 
Z. insgesamt 21,21 % Ausfälle im Personalbestand durch 
Ausbildungsmaßnahmen und Fehlstellen. 

Im unmittelbaren Bereich der Fahndungsinspektion ste
hen für reine Fahndungsaufgaben, allgemeine Routine
fahndungen und gezielte Aktiv-Initiativfahndungen der 
Kriminaldauerdienst mit 4 Schichten »rund um die Uhr« 
zu 1 : 8 Beamte je Schicht, und anstelle von vorgesehenen 3 
Fahndungsgruppen zu 1: 10 Beamten nur 2 Fahndungs
gruppen 1 : 8 Beamten und ein mobiles Einsatzkommando 
(MEK)in Stärke von 20 Beamten zur Verfügung. Die Auf
gaben des letztgenannten MEK sind durch besonderen 
Erlaß des HMdI, Dienstanweisungen, Richtlinien, festge
schrieben. (Erlaß HMdI - III B 3 - 22 a 0205 - vom 5. 6. 
1974 - Aufstellung von Spezialeinheiten für die Bekämp
fung von Terroristen und anderen Gewalttätern). Dies ist, 
wie Herr Dr. Gemmer schon ausführte, der Fahndungsall~ 
tag. Neben diesen quantitativen Unzulänglichkeiten müs
sen kursorisch auch einige Anmerkungen zur Qualität von 
Fahndungsarbeit gemacht werden. 

Den Typ des »Fahnders« als Spezialisten gibt es heute 
kaum noch. Bedingt durch eine zu schnelle Altersum
schichtung, sowohl bei der Schutz- als auch bei der Krimi
nalpolizei, ist es heute keine Ausnahme, knapp über 20-
jährige Beamte in ,Fahndungs einheiten, mit schwierigen 
Fahndungsaufträgen, einsetzen zu müssen (so sind z. B. 
Funkstreifenwagen der Schutzpolizei, besetzt mit 20jähri
gern Streifenführer und 19jährigem Beifahrer, keine Aus
nahmen). 

Was fehlt, sind polizeiliches Erfahrungswissen, Milieu
Personenkenntnisse, Zugang zum Milieu, geschultes und 
durch entsprechende langjährige Erfahrungen angeeigne-

88 

tes und trainiertes Sehen, Bemerken, Verdachtschöpfen
können, Verarbeitenkönnen der Flut von Informationen, 
Bewerten- und Umsetzenkönnen in fahndungserfolg
reiche Aktionen; auch das bestimmt den Fahndungsalltag 
und damit die Qualität polizeilicher Arbeit. 

Allgemeine Angaben zum Dienstbezirk 

Der Dienstbezirk des Polizeipräsidenten in Frankfurt am 
Main umfaßt die Stadt Frankfurt am Main und den Main
Taunus-Kreis mit 12 Gemeinden. 

Fläche/ Bevöl-
davon 
Nicht-

km2 kerung* deutsche 

Stadt 
Frankfurt am Main 248,87 633361 111398 

Main-Taunus-
Kreis 222,40 198102 17939 

Dienstbezirk 471,27 831463 129337 

Einwohner 
*Stand 30. 6. 1978' 

KriminalitätsstlUktur im Dienstbereich des Polizeipräsiden
ten Franlifurt am Main 
Ein großer Teil der in Hessen registrierten Straftaten, 
nämlich ca. 28,4%, entfällt auf den Dienstbezirk des Poli
zeipräsidenten Frankfurt am Main. Obwohl die Kriminali
tät mit diesem hohen Anteil massiv im Dienstbezirk des 
Polizeipräsidenten Frankfurt am Main in Erscheinung trat, 
kann doch festgestellt werden, .daß sie, mit bestimmten 
Abweichungen, die Struktur der Kriminalität des Landes 
Hessen widerspiegelt. Abweichungen nach oben ergaben 
sich bei den Raubdelikten mit einem Anteil von 36,4 % = 
723 Fällen, den Rauschgiftdelikten mit einem Anteil von 
32,8% = 1756 Fällen, Demonstrationsdelikten, den Delik
ten der politoiden Gewaltkriminalität. 

Der Straftatenanfall unter Zugrundelegung der Polizeili
chen Kriminalstatistik sieht folgendermaßen aus: 

1973 wurden 67549 Straftaten registriert 
1974 wurden 70798 Straftaten registriert 
1975 wurden 70603 Straftaten registriert 
1976 wurden 78141 Straftaten registriert 
1977 wurden 86707 Straftaten registriert 
1978 wurden 86512 Straftaten registriert 
1979 voraussichtlich ca. 90000 Straftaten. 

Bei der Bewertung der Polizeilichen Kriminalstatistik 
kann unberücksichtigt bleiben, daß in der PKS nur die der 
Polizei bekanntgewordene, zu einem Großteil von 
Geschädigten angezeigte Kriminalität dargestellt werden 
kann. 

Daneben ist ein Dunkelfeld anzunehmen, das bei ver
schiedenen Deliktsarten ein Vielfaches der registrierten 
Kriminalität beträgt. Die Polizei kann dieses Dunkelfeld, 
z. B. durch Razzien, Observationen, verstärkte Fahndun
gen, Streifentätigkeiten, Einrichtung von Arbeitsgruppen, 
Sonderkommissionen zur schwerpunktmäßigen Bekämp
fung bestimmter Deliktsgruppen - Personengruppen 
oder andere operative Maßnahmen zum Teil aufhellen mit 



der Folge einer Zunahme der registrierten Kriminalität, 
wie z. B. die erhöhten Anstrengungen zur Eindämmung 
der Rauschgiftkriminalität, Rauschgiftfahndung im weite
sten Sinne, in Frankfurt am Main beweisen1). 

Festnahmen 1978 im Dienstbezirk 

Gesamtzahl 15648 

darunter: 

vorI. Festnahmen 
Strafverbüßung/U-Haft 

10806 
4878 

Erkennungsdienstliche Behandlungen 1978: 7234 

Kriminalitätshäujigkeitszahlen2) 

Einwohner* Häufigkeitszahl 

10437 10345 Dienstbezirk 

Stadt 
Frankfurt a. M. 

Main-Taunus
Kreis 

830741 831463 

634967 633361 12213 12069 

195774 198102 4678 4828 

*Stand 30. 6. 1978 

Anzahl der Einwohner, Gesamtzahl der eifaßten Fälle und 
Kriminalitätshäujigkeitszahlen vergleichbarer Großstädte 

Berlin 
Hamburg 
Köln 
München 
Stuttgart 

Einwohner 

1917659 
1672200 

976379 
1293851 

584051 

Anzahl HäufIgkeits-
der Fälle zahl 

205933 10738,5 
177752 10629,8 
73230 7500,0 
78990 6104,8 
43624 7468,6 

Bei einer vergleichenden Betrachtung der Häujigkeitszah
len liegt die Stadt Frankfurt am Main nach wie vor an der 
Spitze der bundesdeutschen Großstädte. Jedoch ist bei 
einem solchen Vergleich zu berücksichtigen, daß die 
Bevölkerungsstruktur in den einzelnen Städten unter
schiedlich ist und bei Berechnung der Häufigkeitszahl nur 
die amtlich gemeldete Wohnbevölkerung berücksichtigt 
wird. Die Tatsache, daß Berufspendler, Durchreisende, 
Touristen und Stationierungsstreitkräfte pp. in der Ein
wohnerzahl nicht enthalten sind, jedoch Straftaten, die 
von diesem Personenkreis begangen werden, in der Poli
zeilichen Kriminalstatistik ihren Niederschlag finden, 
schränkt die Aussagekraft der Häufigkeitszahl ein. Dies ist 
ein Umstand, der insbesondere bei Bewertung der Häufig
keitszahl der Stadt Frankfurt am Main zu berücksichtigen 
ist, da diese Stadt als Wlftschafts- und Verkehrsknoten
punkt gegenüber anderen Großstädten eine Sonderstel
lung einnimmt. 

1) Siehe Erlaß HMdI vom 17. 9. 1979 - III B 3 - 22 c 30 - (Schnellbrief) 
zur verstärkten Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität. 

2) Polizeilfche Kriminalstatistik für den Dienstbezirk des Polizeipräsi
denten Frankfurt am Main 1978. 

Zur Verdeutlichung dieser besonderen Stellung nachste
hend einige soziologische Einflußgrößen unter Berück
sichtigung kriminalgeografischer und struktureller Gege
benheiten: 

- Die Stadt Frankfurt am Main ist Wlftschafts-, Einkaufs-, 
Kultur- und Vergnügungszentrum für ein weites Hinter
land. 

- Pendler 

Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Stadt 
Frankfurt am Main strömen täglich 220000 bis 230000 
Berufspendler in die Stadt. 

- Ausländer 

Von den 216086 in Hessen registrierten ausländischen 
Arbeitnehmern zählen 94916 zum Arbeitsamtsbezirk 
Frankfurt am Main. 

- Touristen 

Das Beherbergungsgewerbe - 191 Hotels und Pensio
nen - registrierte im vergangenen Jahr 1423168 Gäste 
und 2598477 Übernachtungen. 

- Messen, Ausstellungen 

1978 fanden in Frankfurt am Main 11 Messen und Aus
stellungen statt, die von 1076464 Personen besucht 
wurden. 

- Flughafen Rhein-Main 

Der Rhein-Main Flughafen wurde 1978 von 73 Flugli
nien und 240 Chartergesellschaften angeflogen. Das 
Frachtaufkommen betrug 605493 t, das Passagierauf
kommen 15883148 Personen. 

- Stationierungsstreitkräjte 

Frankfurt am Main beherbergt zahlreiche amerika
nisehe Militär- und Zivildienststellen, was zur Folge 
hat, daß neben den Stationierungsstreitkräften auch 
eine Vielzahl an Personen des zivilen Gefolges hier sei
nen Wohnsitz hat. 

- BankenIVersicherungen 

Frankfurt weist eine nicht vergleichbare Konzentration 
von BankenIV ersicherungen auf. 

Diese äußeren Umstände, deren Aufzählung sich noch 
fortsetzen ließe, sind für die Kriminalitätsentwicklung in 
Frankfurt am Main von entscheidender Bedeutung und 
dürfen deshalb auch bei einer vergleichenden Betrachtung 
der Kriminalitätshäufigkeitszahl keinesfalls außer acht 
gelassen werden. 

Die Vergnügungszentren der Stadt mit ihren zahlreichen 
Barbetrieben sind mit Sicherheit als kriminogener 
Umweltfaktor zu werten, ebenso die 46 hier registrierten 
Bordellbetriebe. 

Messen und Großveranstaltungen ziehen immer wieder 
nicht ortsansässige Straftäter und Prostituierte an. So sind 
z. B. beim hiesigen K 13 (Sitte) 3227 (davon 1024 Auslän
derinnen) als Prostituierte registriert, von denen ca. 1500 
in Frankfurt ständig der Gewerbsunzucht nachgehen. 

Die zentrale Lage der Stadt Frankfurt am Main ist mit 
Sicherheit dafür ursächlich, daß sich hier eine Vielzahl von 
Ausländern sowohl legal als auch illegal aufhält, mit den 
sich daraus ergebenden Problemen. Allein im Jahre 1978 
haben in der Stadt Frankfurt am Main 2154 Ausländer 
einen Asylantrag gestellt. 
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Weitere aus der Bevölkerungsstruktur resultierende Bela
stungsfaktoren, insbesondere für bestimmte Deliktsberei
che, sind z. B. Stationierungsstreitkräfte als Einflußgröße 
für die Rauschgiftkriminalität, Studenten der Universität 
und der Fachhochschulen als Einflußgröße für die poli
toide Subkultur, gefährdete Objekte und Personen. 

Eine Sonderstellung nimmt der Dienstbezirk des Polizei
präsidenten in Frankfurt am Main auch hinsichtlich des 
politisch motivierten Demonstrationsgeschehens ein. Im 
Jahre 1978 wurden 93 derartiger Veranstaltungen regi
striert, von denen 44 an Wochenenden stattfanden. 

Dies ist nicht die Anzahl sämtlicher Veranstaltungen, son
dern nur die Zahl derjenigen, die einen gemeinsamen 
Kräfteeinsatz der Schutz- und Kriminalpolizei erforderlich 
machten, einschließlich der Fahndungseinheiten und 
MEK 
Terroristische Aktivitäten 
Frankfurt am Main ist auf grund seiner zentralen Lage 
auch Aktionsfeld für terroristische Gewalttäter, was in 
einem nicht unerheblichen Maße Kräfte der Vollzugspoli
zei, Fahndungs- und Observationskräfte bindet, z. B. 
durch Aktivitäten aus dem terroristischen Umfeld, Brand
und Sprengstoffanschläge. 

Diese aus der wirtschaftlichen oder kriminalgeografischen 
Besonderheit, der spezifischen Bevölkerungsstruktur und 
dem Straftatenanfall resultierenden Belastungen zwingen 
zu selektierenden Aktivitäten der Vollzugspolizei. Die 
sogenannten Selektionsmechanismen in der Großs.tadt
fahndung werden zum Gegenstand von Diskussionen in 
der »Neuen Kriminologie« und bilden den Ansatz der 
Labeling-Theorie3- 7). 

Einige Wissenschaftler vermuten und glauben aus der 
Dunkelfeldforschung ableiten zu können, daß die Entdek
kungs- und anschließenden Verfolgungsmaßnahmen 
nicht lediglich zufallsgeleitet sind, sondern aufgrund 
sozialstrukturell bestimmter Selektionskriterien bzw. -pro
zesse ablaufen und die Bürger, je nach deren Stellung im 
gesellschaftlichen Gefüge, ungleich treffen8- 10). 

Das Spannungsfeld zwischen Dunkelziffer und statistisch 
registrierter Kriminalität stellt uns vor das Problem eines 
adäquaten Zugangs zur Verbrechenswirklichkeit sowie 
vor die Schwierigkeit einer zureichenden Erkennung und 

3) Fest, J ./Lautmann, R, Die Polizei, Soziologische Studien und For
schungsberichte; Opladen 1971. 

4) Polizeiftihrungsakademie (Hrsg.), Die neue Kriminologie und der 
Standort der Polizei (Seminar vom 3.-7.2. 1975). 

5) Thomas, Selektion und Stigmatisierung durch die Polizei? Bedeutung 
der »Neuen Kriminologie« ftir die Polizei; in: Polizei, Technik, Ver
kehr, Sonderheft III 1976, S. 41-43. 

6) Ender, K, Zur »Neuen Kriminologie«, insbesondere zur »Labeling«
Theorie; in: Kriminalistik (29) 1975, S. 196-200. 

7) Schwarz, H., Sicherheit oder Freiheit in Bonn; in: Aktuell, S. 18 ff. 

8) Kerner, H.-J., Verbrechenswirklichkeit und Strafverfolgung - Erwä
gungen zum Aussagewert der Kriminalstatistik 1972; S. 27 ff. 

9) Siehe Kerner aaO. S. 39 ff. 

10) Siehe Kerner aaO. S. 13, sowie Fest, J./Lautmann, R, aaO., S. 31 ff., 
bes. S. 41 ff., und Steinhilper - Polizei und Staatsanwaltschaft im 
Ermittlungsverfahren - Ergebnisse einer empirischen Untersu
chung; in: Polizei und Justiz, BKA-Vortragsreihe Band 23, Wiesba
den 1977, mit weiteren Literaturhinweisen zu diesem Problemkreis. 
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Prognose von Kriminalität. Hiergegen werden als Mittel 
die Schwerpunktbildung, die Verteilung staatlicher Res
sourcen eingesetzt11 ). 

Der Schwerpunkt der Kenntniserlangung liegt nicht bei 
der eigenständigen polizeilichen Aufspürbarkeit. Zwar 
entdeckt die Polizei eine Reihe von Straftaten und Straftä
tern kraft selbst gesteuerter Aktivitäten, sei es durch 
Zufallsbeobachtungen bei Streifengängen, Streifenfahr
ten, sei es durch gezielte Observationen, Einzelfahndun
gen und Informationsbeschaffung, u. a. durch Informatio
nen, Gewährspersonbefragungen oder sei es schließlich 
durch systematisches Durchkämmen von verdächtigen 
Gebieten und Objekten z. B. im Rahmen von Razzien, 
Großfahndungen usw. 

Aber schon die unzureichende Ausstattung mit Sach- und 
Personalmitteln setzt dieser Art von Aktivitäten enge 
Schranken und selbst an Orten, wo dieses Problem gelöst 
scheint, pflegen die permanenten Lücken im Stellenplan 
bzw. in der faktischen Stellenbesetzung bestimmte Gren
zen vorzuzeichnen. Dies führt zu dem Schluß, daß infor
melle Hinweise und formelle Anzeigen von dritter Seite 
für die Mehrzahl der Fälle den entscheidenden Anlaß zum 
amtlichen Einschreiten bilden 12). 

Die Aufgabe der Vollzugspolizei - Schutz- und Kriminal
polizei - ist es, Kriminalität sichtbar zu machen, sich täg
lich mit den Erscheinungsformen des Verbrechens ausein
anderzusetzen, sich darauf einzustellen und organisatori
sche, personelle und materielle Vorbereitungen hierfür zu 
treffen. Tatentdeckung und Tatverfolgung sind ein Aus
leseprozeß, da es die Kriminalität als einheitliches Gebilde 
nicht gibt, sondern nur eine Fülle sehr unterschiedlicher 
Deliktsarten mit sehr unterschiedlichen Erscheinungsfor
men, Ermittlungsvoraussetzungen und den sich daraus 
ergebenden Ermittlungsansätzen. Schließlich erfüllen 
Schutz- und Kriminalpolizei in den meisten Städten längst 
nicht das Soll, welches die Polizei für eine erfolgreiche 
Arbeit i. S. der ihr durch gesetzlichen Auftrag, durch § 163 
StPO und durch die Polizeigesetze auferlegten präventi
ven ,Kontrollen als erforderlich betrachtet. 

Praktikern der Strafverfolgung wird die Möglichkeit selek
tiver Aufgriffswahrscheinlichkeit bei bestimmten Delik
ten durch Fahndungseinwirkungen, Fahndungs-Einsatz
steuerung, eingeräumt. Dies geht aus den Dienstanwei
sungen, Geschäfts- und Aufgabenverteilungsplänen über 
diese ihnen zugewiesenen Aufgabenbereiche hervor. 

Die früher überwiegend emotional geführte Diskussion ist 
mittlerweile jedoch versachlicht worden 13). Ohne näher 
auf die einzelnen Thesen des Labeling-approach-Ansatzes 
einzugehen, wie z. B. der schichtorientierten polizeilichen 
Selektion der Strafverfolgung, möchte ich hier nur einen 
zum Tagungsthema passenden Aspekt behandeln, näm
lich den Vorwurf, die Polizei suche, fahnde bei Verbrechen 
nur in schichtenspezifischen Örtlichkeiten und bei schich
tenspezifischen Personen. 

11) Heinz, W., Kriminalstatistiken - Indikatoren der Kriminalität und 
ihrer Entwicklung; in: Polizei und Justiz, BKA-Vortragsreihe Band 
23, Wiesbaden 1977, S. 95 ff., mit zahlreichen weiterführenden Litera
turhinweisen. 

12) Siehe Kerner aaO., S. 39 ff. sowie Steffen, W., Analyse polizeilicher 
Ermittlungstätigkeit aus der Sicht des späteren Strafverfahrens; BKA
Forschungsreihe Band 4, Wiesbaden 1976, S. 50 ff. 

13) Vgl. Ender aaO. 



Eine Vielfalt von Straftaten wird, abhängig vom Delikt, im 
kriminellen Milieu begangen. So gibt es Straftaienballun
gen, Schwerpunktfeststellungen bei bestimmten krimina
litätsfördernden Faktoren, z. B. im Prostitutionsmilieu, in 
der Rauschgiftszene, bei der Zunahme von Überfällen auf 
Banken/Kassenboten in der Vorweihnachtszeit, beim 
erhöhten Diebstahlaufkommen anläßlich von Messen, 
Ausstellungen usw. 

Der Täter eines Banküberfalls wird sicher nicht in der 
Chefetage eines Versicherungskonzerns zu suchen sein. 
Als wir z. B. die gestohlene Rektoratskette der Universität 
Frankfurt am Main suchten, fahndeten wir in den Räumen 
des damals diese Aktion aktiv beeinflussenden SDS. Nach 
den Kaufhausbrandstiftungen in Frankfurt am Main konn
ten erstmals Söhnlein, Pron, Ensslin und Baader in Frank
furt am Main in einer der Polizei bekannt gewordenen und 
observierten Anlaufkommune in Frankfurt am Main fest
genommen werden. 

Die Polizei fahndet nicht schichten-spezifisch und selek
tiert nicht plan- und systemlos, sondern begibt sich an die 
Orte, in denen sich, nach entsprechenden Verdachtsgrün
den, Ansätze zur erfolgversprechenden Fahndung nach 
Personen und Sachen ergeben, da kriminalistische Erfah
rungen lehren, daß Aufgriffe hier sehr erfolgversprechend 
sind 14). 

Entscheidend für die polizeiliche Arbeit ist es, wo der oder 
die Täter, die eine bestimmte Tat begangen haben, zu fin
den sein können: z. B. einschlägige Verkehrslokale und 
Treffpunkte, Umschlagplätze, verdächtige Wohnungen 
und Wohngemeinschaften, Absteigen, »Bunker« (z. B. bei 
Rauschgift-Delikten), bei der Terroristenfahndung Fahn
dungsansätze durch bestimmte systematische Rastervor
gaben. 

Ein wichtiges Korrektiv für die der Polizei gemachten Vor
würfe selektiver schichten-spezifischer Aktivitäten bei der 
Fahndung stellt einmal die feste Bindung der Polizei an 
den Legalitätsgrundsatz dar (§ 13 StPO) sowie der Bereich 
der Einsatzsteuerung und die Notwendigkeit und Praxis 
der Schwerpunktbildung. 

Schwerpunktbildung heißt einerseits Konzentrierung auf 
bestimmte Erscheinungsformen, Straftatengruppen, ziel
gerichtete Einsatzlenkung, und bedeutet andererseits 
auch Bindung von Kräften für als vorrangig zu bearbeitend 
eingestufte Straftaten. Die Schwerpunktbildung, d. h. 
Schaffung von Schwerpunktkommissariaten, führte bei 
der Kriminalabteilung Frankfurt am Main zur Erhöhung 
des Planstellensolls beim Kommissariat für Todesermitt
lungen (K 11) auf 24 Beamte, Einrichtung von Bereit
schaftsdiensten von Mordkommissionen, beim Raubkom
missariat (K 12), Geiselnahmen, Luftpiraterie auf 24 
Beamte, beim Kommissariat zur Bekämpfung von 
Schwerpunkt-Wirtschaftsstrafsachen auf 24 Beamte, von 
bisher 1 Kommissariat zur Bearbeitung von Staatsschutz
delikten auf 2 Kommissariate mit z. Z. 32 Beamten. 

Es erfolgten ständige Erhöhungen des Planstellensolls im 
Kommissariat für die Bekämpfung der Rauschgiftkrimina
lität in Frankfurt am Main: 1969: 2 Beamte, 1970: 8 Beam
te, 1972: 13 Beamte, 1978: 21 Beamte, ab 1. 11. 1979: 
(gern. Weisung HMdI) 30 Beamte (unter Zurückstellung 

14) Vgl. Ender aaO. mit zahlreichen weiterführenden Literaturangaben. 

weniger vorrangiger Aufgaben in der Kriminalitätsbe
kämpfung) 15). 

Die Möglichkeit, die Polizei auf gesetzgeberischem Wege 
von der strengen Bindung an das Legalitätsprinzip zu 
befreien und ihr im Rahmen des Opportunitätsprinzips die 
Kompetenz zu geben, nach sachlichen Gesichtspunkten 
ihre Ermittlungstätigkeiten auf bestimmte Sachverhalte 
zu konzentrieren, mag aus pragmatischen Gründen zwar 
verlockend erscheinen; da das Legalitätsprinzip die Auf
gabe hat, die Gleichbehandlung von Tätern zu garantie
ren, muß sie jedoch eindeutig abgelehnt werden. 

Der absolute Strafverfolgungszwang ist verständlicher
weise nicht realisierbar. Die Freiburger Untersuchung 16) 

bestätigt das polizeiliche Erfahrungswissen, daß der nach 
§ 163 StPO postulierte absolute Verfolgungszwang nicht 
realistisch ist, d. h. nicht alle Delikte werden verfolgt und 
nicht alle verfolgten Delikte werden gleich intensiv ver
folgt. Die nicht strikte Einhaltung des Legalitätsgrundsat
zes ist die Folge. 

Bei Tötungsdelikten und anderen spektakulären Delikten 
ist der Ermittlungsaufwand natürlich größer als bei Delik
ten der Bagatellkriminalität. 

Ursache hierfür sind die der Polizei zur Verfügung stehen
den limitierten Ressourcen, die diese zu Schwerpunktbil
dungen zwingen. Diese Gewichtung der Strafverfolgung, 
so deutlich sie äußerlich auch gegen den Grundsatz for
meller Gleichbehandlung verstoßen mag, erweist sich 
aber für die Polizei als notwendig für ihre Funktionsfähig
keit; denn die intensiven Ermittlungen auch bei Bagatell
delikten würden unter Berücksichtigung der Personal- und 
Mittelknappheit gerade die Aufklärung der Schwerstkri
minalität beeinträchtigen. 

Informations- und Auswertungsstelle (IuA) als weiteres 
Hilftmittel im Kriminalitätsentdeckungsprozeß 

Aus der Erkenntnis, daß nur durch eine Analyse der täg
lich eingehenden Anzeigen die örtliche und zeitliche Fest
legung von Kriminalitätsbrenn- und -schwerpunkten 
innerhalb der Tatortgemeinden möglich ist, wurde bereits 
am 1. Februar 1977 eine Informations- und Auswertungs
stelle bei der Kriminalabteilung Frankfurt am Main errich
tet. 

Nach Abgabe der kleinen und mittleren Kriminalität von 
K in die sachliche Zuständigkeit der Schutzpolizei ergab 
sich aufgrund der Tatsache, daß die Deliktsbearbeitung 
dezentral auf Polizeirevier- und -stationsebene erfolgte, 
die Notwendigkeit, zur Vermeidung von Informationsver
lusten und zur Erkennung von Brennpunkten - Schwer
punkten, für Fahndungs- und Ermittlungsansätze eine 
solche zentrale Informationsstelle aufzubauen. 

Eine verbesserte Aufklärungsquote, Aufhellung des Dun
keifeides in bestimmten Deliktsbereichen und gleichzeitig 
eine Verringerung dieser Straftaten ist nur durch ver-

15) Erlaß HMdI zur verstärkten Rauschgiftbekämpfung - III - B 3 - 22 c 
30 - vom 17. 9. 1979. 

16) Vgl. Sessar, K, Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung 
zum Thema Polizei/StA; in: Polizei und Justiz, BKA-Vortragsreihe 
Band 23, Wiesbaden 1979, S. 25 ff., sowie Sessar, K, Legalitätsprinzip 
und Selektion - Zur Ermittlungstätigkeit des Staatsanwalts; in: Kri
mi nologische Gegenwartsfragen, Heft 12/1976, S. 156-166. 
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stärkte schwerpunktmäßige Streifentätigkeit zu erreichen. 
Es war daher notwendig, durch aktuelle kontinuierliche 
Auswertung der eingehenden Anzeigen örtliche und zeit
liche Brennpunkte festzustellen, um einen sachgerechten 
Kräfteeinsatz vornehmen zu können. 
Aufgabe der luA ist es, in einem festgeschriebenen 
Deliktsbereich, zu dem in erster Linie Delikte der Straßen
kriminalität gehören, Daten zum Erkennen von Kriminali
tätsbrennpunkten und Tatzusammenhängen zu erheben, 
die gewonnenen Informationen an die mit der Bekämp
fung der Kriminalität befaßten Dienststellen/Organisa
tionseinheiten der Schutz- und Kriminalpolizei zu vertei
len und im speziellen Bereich der Straßenkriminalität die 
Kriminalitätsbelastung im Polizeirevier-/-stations- und 
-inspektionsbereich. 

Die Erhebung der Kriminalitätsdaten erfolgt z. Z. noch 
anband von sog. Kriminalitätsanalysescheinen durch 
manuelle Auswertung der eingehenden Anzeigen; eine 
bürocomputerunterstützte Auswertung ist geplant und 
beantragt. 
Zur Verbreitung der so gewonnenen Informationen wer
den arbeitstäglich eine luA-Tagesmeldung, monatlich ein 
Kriminalitätsauswertungsbericht und bei Bedarf sog. luA
Kurzinformationen, »hit-Listen«, herausgegeben. 

Die luA-Tagesmeldungen sind eine Auflistung der einge
gangenen Strafanzeigen nach Delikten, Tatorten, Tatzei
ten und erlangtem Gut, bzw. angegriffenen Objekten, 
wobei die Tatörtlichkeiten entsprechend den Zuständig
keitsbereichen der einzelnen Dienststellen/Organisations
einheiten zusammengefaßt sind. 

Der Kriminalauswertungsbericht dient in seinem ersten 
Teil der Darstellung der Kriminalitätsbelastung in den 
Polizeirevier-/ -stations- und -inspektionsbereichen, wäh
rend der zweite Teil dieses Berichts der Analyse von Delik
ten, Tatorten, Tatzeiten und Arbeitsweisen sowie der 
Beschreibung unbekannter Täter vorbehalten ist. 

Dieser Bericht soll also zwei Funktionen erfüllen, nämlich 
in seinem ersten Teil über das Kriminalitätsgeschehen 
informieren und in seinem zweiten Teil Grundlage für ein
satztaktische Maßnahmen bzw. Ermittlungs-Fahndungs
ansätze im Interesse einer effektiveren Verbrechensbe
kämpfung sein. 

Die luA-Kurzinformationen werden unverzüglich nach 
dem Erkennen von Kriminalitätsbrennpunkten herausge
geben, die den örtlichen Zuständigkeitsbereich einzelner 
Dienststellen/Organisationseinheiten überschreiten. Sie 
werden allen betroffenen Dienststellen/Organisationsein
heiten mit dem Ziel übersandt, entsprechende Einsatz
maßnahmen zu veranlassen und eine Koordinierung der 
Maßnahmen zu erreichen. 

Weiterhin erstellt die luA »Sonderinformationen über 
Rechtsbrecher von besonderem Interesse«. In diesen Son
derinformationen wird auf bekannte Straftäter unter 
Beschreibung ihrer Arbeitsweisen hingewiesen. 

Ein InformationsTÜckfluß besteht z. Z. im Dienstbereich 
des pp Ffm. nicht. Er wird erst realisiert werden können, 
wenn die luA neben der Herausgabe von reinen Informa
tionen mit der Erteilung von Einsatzempfehlungen 
betraut wird. Dies kann nur unter Umstellung der Arbeits
weise und Aufgabenneuzuweisung der luA in eine Füh
rungsstelle mit Fachaufsichtsaufgaben erfolgen. 
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Die luA sollte nicht nur auswerten, analysieren, informie
ren, sondern auch Vorschläge für den Kräfteeinsatz in 
repressiver und präventiver Hinsicht machen können, 
Hinweise für die Durchführung von Einsatzmaßnahmen 
geben, sowie als Anlaufstelle zur Erlangung von Informa
tionen für Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei dienen. 
Sie sollte Vorschläge für Einsatzkonzeptionen machen, 
Einsätze zwischen Sund Kkoordinieren, letztlich Weisun
gen über die Leitungen der Abteilungen S und K zur 
erfolgversprechenden Kriminalitätsbekämpfung geben 
können. 

Einführung eines Fahndungsatlasses im Dienstbereich 
Fran/ifUrt am Main 17) 

Als eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Alarm
fahndung in Großstädten, insbesondere zur Verbesserung 
der Ringalarmfahndung, die sich in Großstädten nicht als 
so effektiv wie bei Konzipierung dieser Maßnahme erhofft 
erwiesen hat, während sie sich im übrigen durchaus 
bewährt hat, wurde in Frankfurt am Main der Alarmfahn
dungsatlas entwickelt und mit Erlaß des HMdl vom 8. 
September 1978 genehmigt. 

So wurde im Dienstbereich Frankfurt am Main, dem 
Stadtgebiet mit angrenzendem Main-Taunus-Kreis, ähn
lich den Erfahrungen in Hamburg dieser Fahndungsatlas 
erstellt, denjeder Funkstreifenwagen Sund Kmit sich füh
ren wird und der eine schnellstmögliehe, systematisch vor
geplante Einnahme der nach spezifischen kriminalgeogra
fischen Besonderheiten bereits vorher festgelegten Kon
trollstellen bzw. Fahndungsräume ermöglicht. 

Um bei Alarmfahndungen bestimmte Kontrollstellen 
bzw. Fahndungsräume schnell, möglichst verschlüsselt, 
anzusprechen und durch zu alarmierende Kräfte, Funk
streifenwagen, einnehmen zu können, wurde dieser Fahn
dungsatlas in der jetzt vorliegenden Form entwickelt und 
wird ab 1. Januar 1980 in Kraft gesetzt. Durch die Dienst
anweisung für den Gebrauch des Fahndungsatlasses im 
Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidenten Frankfurt 
am Main werden die Vorschriften der PDV 384.1 modifi
ziert. 

Der Fahndungsatlas enthält 88 Kartenblätter mit den 
dazugehörenden Legenden. Jedes Kartenblatt umfaßt 
eine Fläche von ca. 6 qkm, unter weitgehender Beachtung 
der Reviergrenzen. Die Kartenblätter sind fortlaufend 
numeriert, schließen von West nach Ost an und verschie
ben sich von Nord nach Süd immer um zwanzig. 

Hierzu wurden Karten im Maßstab 1: 10000 in 20 X 30 cm 
große Planquadrate eingeteilt und aufgeschnitten, in Klar
sichthüllen gesteckt und in DIN A4-0rdner geheftet, um 
so in jedem Streifenwagen mitgeführt werden zu können. 

Für jedes Planquadrat wurden Kartenausschnitte geschaf
fen und im Fahndungsatlas unter fortlaufender Numerie
rung - 1 bis 88 - abgelegt. Jeder Kartenausschnitt wurde 
nochmals aufgrund der vorhandenen natürlichen und tak
tisch günstigen Grenzen in Fahndungsräume unterglie
dert, jeder Fahndungsraum erhält die Bezeichnung des 
zuständigen Reviers und den Kennbuchstaben des Fahn-

17) Siehe PDV 384.1, Ausgabe 1979 vom 1. Juli 1979, Ziffer 2.2.2.2.5. 
Gern. Erlaß des HMdI vom 18. September 1978, III B 31 - 22 e 02 03, 
ist im Stadtbereich Frankfurt am Main der »Fahndungsatlas« einzu
führen. 



dungsraumes. Innerhalb der Fahndungsräume werden an 
taktisch günstigen Orten Kontrollpunkte festgelegt, ent
sprechend in den Kartenausschnitten gekennzeichnet und 
fortlaufend numeriert. Die festgelegten KontroIlstellen 
wurden in den Karteiblättern bei der Notrufzentrale einge
zeichnet, so daß bei einem Alarm sofort erkennbar ist, 
welche Kontrollstellen zu besetzen sind. 

Bei Alarmauslösung werden Kontrollposten besetzt 
und/oder Raumstreifen in den Fahndungsräumen einge .. 
setzt. Dabei zeigt sich der Vorteil des Systems, da Kontroll
punkte und Fahndungsräume nur mit einer Nummer und 
einem Kennbuchstaben genau bezeichnet werden kön
nen. Eine Beschreibung der Örtlichkeiten nach Straßenna
men etc. kann unterbleiben; dadurch verkürzt sich die 
Auftragserteilung und das Abhören des Polizeifunks für 
Außenstehende wird erschwert. 

Die Polizeireviere und Stationsbereiche werden in Fahn
dungsräume aufgeteilt, die sich an natürliche Grenzen, 
wie Wasserläufe, Bahndämme usw. anlehnen, ansonsten 
entlang von Straßenzügen geführt werden, die Revier- und 
Stationsgrenzen nicht überschreiten und Großwohnan
lagen nach Möglichkeit nicht zerteilen, sondern geschlos
sen einbeziehen. 

Innerhalb der Fahndungsräume werden Fahndungs
punkte festgelegt, die nach folgenden Kriterien ausge
wählt werden: 

- alle festgelegten Punkte der Ringalarmfahndung, 
- Brücken - Autobahnen (Zu- und Abfahrten), 
- zentrale Verkehrsknotenpunkte. 

Die Unterlagen der Planung »Grüner Ring« wurden in 
den Atlas einbezogen. 

Auslösung und Durchführung der »Alarmfahndung - Fahn
dungsatlas« 

Führungsdienststellen, die Fahndungsleitung, Lagebeam
ter der Schutzpolizei oder Lagebeamter der Kriminalpoli
zei, haben über Funk (Funkzentrale) 

- die Fahndung durch das Stichwort» Alarmfahndung -
Fahndungsatlas« anzukündigen, 

- den Anlaß und fahndungsrelevante Hinweise mitzutei
len, 

- den eingesetzten Fahrzeugen die Fahndungsräume 
bzw. die zu besetzenden Kontrollstellen zuzuweisen, 

- nötigenfalls weitere Fahndungsfolgehinweise zu geben 
(Personenbeschreibungen, FIuchtfahrzeuge, Flucht
richtung pp.). 

Die eingesetzten Kräfte haben die zugewiesenen Fahn
dungsräume bzw. Kontrollstellen sofort anzufahren, Son
derrechte in Anspruch zu nehmen, soweit nichts anderes 
angeordnet ist, weitere Aufträge abzuwarten, Rückfragen 
auf das Notwendigste zu beschränken. 

Soweit sich die Fahndung auf den Zuständigkeitsbereich 
des PP Ffm., Stadtbereich und angrenzender Landkreis, 
beschränkt, entfallen die Vorschriften der Ringalarmfahn
dung. 

Soweit Ringalarmfahndungen von außen an Frankfurt am 
Main herangetragen werden, sind Kontrollstellen nach 
strategischen und taktischen Überlegungen zu besetzen; 
sollen benachbarte Kräfte in die Fahndung einbezogen 

werden, wird nach wie vor die Ringalarmfahndung ausge
löst. Die Entscheidung obliegt dem Fahndungsleiter. 

Das taktische Vorgehen sieht so aus, daß man bemüht ist, 
möglichst geräuschlos, ohne Sondersignal, an den Einsatz
ort zu fahren, um z. B. bei Banküberfällen mit dem Bank
personal, welches in der Regel die Beamten vor dem 
Objekt erwartet, Kontakt aufzunehmen. 

Zwei Funkstreifenwagen werden zum Tatort entsandt, je 
nach Lage werden beim Überfall zuerst 4 bis 6 Kontroll
punkte und/oder 4 bis 6 Fahndungsräume besetzt. 

Auszugehen ist von einer zur Verfügung stehenden Zahl 
von 45 Funkstreifenwagen pro Dienstschicht und etwa 10 
bis 15 Funkstreifenwagen, die unmittelbar in die Fahn
dung einbezogen werden können. 

Dem Fahndungsatlas sind beigefügt: 
Kontrollstellenverzeichnis, 
taktische Grundsätze für Einsätze bei Banküberfällen, 

- Merkblatt für Kontrollstellen mit Checklisten, Täter 
und Kontrollierte, 

- erste Maßnahmen bei Terroristenanschlägen, mit 
Merkblatt für das Verhalten der eingesetzten Beamten. 

Die Gründe und Ziele der Schaffung dieses Fahndungsat
lasses zur Verbesserung der Alarmfahndung waren 

- die Zunahme von Banküberfä1len im Stadtbereich 
(durch die dortige Konzentrierung von Banken und 
Zahlstellen) und deren wirkungsvollere Bekämpfung, 

- die Entwickung eines Systems, das die Zeitspanne zwi-
schen Alarmierung und Eintreffen von Kräften Sund K 
am Tatort verkürzt, 

- der Ersatz der rür großstädtische Bereiche nicht so 
effektiven Ringalarmfahndung durch ein verbessertes 
System, 

- der Einbau der Grundsätze zum Führen mit Stäben, 
- die örtlichen Verfügungen über Alarmierung bei terro-

ristischen Gewaltanschlägen und 
- die Einbeziehung des bestehenden Systems »Grüner 

Ring« mit den dort aufgeschlüsselten gefährdeten 
Objekten und Personen bzw. potentiellen Opfern in 
den Fahndungsatlas. 

Personenbezogene Kriminalitötsbekömpfung 

Zur Zeit werden im Dienstbereich Überlegungen über die 
Einrichtung eines Kommissariats zur Bekämpfung organi
sierter Kriminalität und gefährlicher Mehrfach-/Intensiv
täter mit personenbezogenem Ermittlungsansatz als eine 
weitere Möglichkeit einer bereichsbezogenen, operativen, 
systematisch betriebenen Kriminalitätsbekämpfung, ins
besondere in der Fahndung, angestellt. Dies wird durch 
die Ergebnisse von verschiedenen erfolgreich durchge
führten Sonderkommissionstätigkeiten gestützt. 

Da bei der Kriminalabteilung Frankfurt am Main, die nach 
kriminologischen Gesichtspunkten, d. h. deliktsbezogen 
organisiert ist, kein Kommissariat existiert, welches sich 
mit personenbezogenen Ermittlungen befaßt, wird z. Z. 
geprüft, ob nicht andere Wege beschritten werden sollten, 
um solche besonders interessanten Straftäter schwer
punktmäßig zu erfassen und zu überwachen. 
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Innerhalb der ermittelten jährlich ca. 30000 Straftäter gibt 
es eine bestimmte Gruppe, die immer wieder besonders 
intensiv in Erscheinung tritt. 

Diese Intensität orientiert sich nach der kriminellenEner
gie der Straftäter, dem bestimmte Deliktsbereiche för
dernden Alter sowie der kriminellen Neigung bestimmter 
Täter zu bestimmten Deliktsgruppen, z. B. in der Eigen
tumskriminalität, Raubkriminalität, Rauschgiftkriminali
tät. 

Die personenbezogene Bekämpfung kann nur auf der 
Basis der in der PDV 384.2 - Polizeiliche Beobachtungen 
(PB) - getroffenen bindenden Regelung geschehen. Diese 
Vorschrift setzt jedoch einen einengenden Rahmen, da die 
Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung keine Ein
griffsermächtigung darstellt. Die polizeiliche Beobachtung 
dient ausschließlich der Gewinnung polizeilicher Erkennt
nisse. 

Mit Erlaß vom 1. Juli 1979, III b 3 - 22 b 20 - über die poli
zeiliche Fahndung und Beobachtung wurde die PDV 
384.1 - Polizeiliche Fahndung - für das Land Hessen 
erlassen und zugleich die mit Erlaß vom 15. Dezember 
1973 eingeführte PDV 384.1 außer Kraft gesetzt. 

Dies führte zur Aufhebung der Bestimmungen über die 
beobachtende Fahndung, die in die PDV 384.2 aufgenom
men werden sollen. Da die PDV 384.2 noch nicht in Kraft 
gesetzt worden ist, wird daher bis zum Inkrafttreten der 
PDV 384.2 im Bereich der beobachtenden Fahndung wei
terhin nach den Bestimmungen der PDV 384.1, Ausgabe 
1973, Ziffer 2.3.2.5 verfahren. 
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Die Einrichtung eines Kommissariats zur personenbezo
genen Bekämpfung wird daher von dem Ergebnis der in 
der neuen PDV 384.2 gegebenen Möglichkeiten abhän
gen, da die Bekämpfung nur auf der Basis der in der PDV 
384.2 - Polizeiliche Beobachtung - getroffenen binden
den Regelungen geschehen kann. Ähnliche Überlegun
gen werden z. B. auch bei der Vollzugspolizei München 
angestellt. 

Da der örtliche Bereich immer Ausgangspunkt jeder 
Fahndung ist - davon geht auch die Polizeivorschrift 
(PDV) 384.1, Ziffer 2.1.1.3. aus -, muß die polizeiliche 
Fahndung alle Maßnahmen und Einrichtungen einsetzen, 
die der Strafverfolgung und dem Schutz der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung und der planmäßigen Suche 
nach Personen und Sachen dienen. 

Art, Umfang und Intensität der Fahndung sind nach der 
Schwere der Tat, ihrer Gemeinschädlichkeit oder ihrer 
Wirkung in der Bevölkerung zu bestimmen. Der Stand der 
Ermittlungen und die Kriminalitätsentwicklung sind zu 
berücksichtigen. 

Die polizeilichen Möglichkeiten müssen, unter Ausschöp
fung der gesetzlichen Gre~en, ausgenützt werden, wobei 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist. In 
dem Spannungsfeld zwischen Gefahrenabwehr, Verbre
chensbekämpfung, Straftatenaufklärung und Aufhellung 
des Dunkelfeldes einerseits und Individualinteressen von 
Bürgern und Datenschutz andererseits, dürfen die Interes
sen des potentiellen Geschädigten und der Schutz des 
Bürgers nicht unberücksichtigt bleiben. 



Le Systeme des Recherches en France 
Das Fahndungssystem in Frankreich 
Honore Gevaudan 

La recherche, mission essentielle sinon unique de la poli
ce; la recherche, intimement liee a la repression, et phase 
premiere de celle-ci; la recherche, vaste champ d'action 
des unites de police et de gendarmerie, sur laquelle onjuge 
les resultats: recherche du coupable, de la preuve, de l'in
dice, de l'objet, du temoignage. . . Mais la recherche poli
ciere doit etre contenue dans des limites strictes. Les liber
tes publiques, la liberte de chacun risquent d'etre ecomees 
par un systeme sans frein. Aussi, le sujet de la recherche en 
matiere de police doit concilier l'efficacite et le droit, la 
defense de la societe et celle de l'individu. 

C'est vers cet eO·uJibre lui aussi recherche que tendent les 
nations libres. 11 entraine une difficulte plus grande dans 
l'accomplissement du metier de policier. 11 faut s'en felici
ter puisque la liberte d'un pays se mesure aussi aux diffi
cultes d'y faire la police. 

L'evolution du monde modeme apporte chaque jour des 
manifestations nouvelles ou renouvelees de la delin
quance et de la criminalite. 11 convient d'adapter les me
thodes de recherehes acette constante evolution. 

On peut divis er une etude sur la recherche policiere en sec
teurs differents. 11 y a le travail routinier du policier, celui 
qu'il accomplit dans des aflaires spectaculaires; il y a la par
ticipation de l'opinion publique avec ou sans l'interme
diaire des moyens d'information; il y a aussi la sophistica
tion des recherches par l'arrivee de l'ordinateur; il y ales 
recherches specifiques aux grandes agglomerations urbai
nes, les· recherches frontalieres, les recherches dans les 
autres pays; il y a enfm les recherches d'un type special et 
qui concement le terrorisme. 

Fahndung - zentrale, wenn nicht gar einzige Aufgabe der 
Polizei, Fahndung - aufs engste verknüpft mit der Verbre
chensbekämpfung und ihre einleitende Phase, Fahndung 
- breites Tätigkeitsfeld für die Polizei- und Gendarme
rieeinheiten und Maßstab für die Bewertung der Ergebnis
se: Suche nach dem Täter, dem Beweis, dem Indiz, der 
Sache, dem Zeugen. . . Der polizeilichen Fahndung sind 
jedoch strikte Grenzen gesetzt. Die allgemeinen Grund
und Freiheitsrechte, die persönliche Freiheit jedes einzel
nen könnten durch ein schrankenloses System beeinträch
tigt werden. Daher gilt es bei der Fahndung im polizeili
chen Bereich, Wirksamkeit und Recht, Schutz der Allge
meinheit und Schutz des einzelnen miteinander in Ein
klang zu bringen. 

Um eine solche Ausgewogenheit sind die freien Nationen 
bestrebt - auch nach ihr wird also »gesucht« -. Sie 
bewirkt, daß für den Polizeibeamten die Ausübung seines 
Berufes mit größeren Schwierigkeiten verbunden ist, eine 
durchaus wünschenswerte Tatsache, mißt sich doch die 
Freiheit eines Landes unter anderem daran, mit welchen 
Problemen die Polizei bei ihrer Arbeit konfrontiert wird. 

Der Wandel der modemen Welt bringt täglich neue oder 
bereits. bekannte Erscheinungsformen der Kriminalität 
mit sich. Die Fahndungsmethoden müssen mit diesem 
ständigen Entwicklungsprozeß Schritt halten. 

Eine Darstellung der polizeilichen Fahndung kann in 
mehrere Teile untergliedert werden: Da gibt es die täg
liche Routinearbeit des Polizeibeamten, aber auch sein 
Tätigwerden in aufsehenerregenden Fällen; da gibt es die 
Mitwirkung der Öffentlichkeit, sei es mit oder ohne Ein
schaltung der Medien; da gibt es auch die Differenzierung 
der Fahndungstechniken durch den Einsatz des Elektro
nenrechners; da gibt es die jeweilige spezielle Fahndung in 
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Toutes ces categories de recherches seront evoquees ici. 
Elles ont pour but de constituer une base pour les discus
sions qui s'engageront dans les groupes de travail et qui 
pourront permettre la defmition de solutions adaptees aux 
changements de la societe. 

La recherche routiniere 
Les methodes de recherches employees en France ne dif~ 
ferent pas dans le fond des methodes habituellement 
employees dans les autres pays. Elles sont le fruit de lon
gues experiences et ne changent d'un pays a l'autre que sur 
la forme. Les moyens techniques sont connus, ce sont ceux 
de la fiche, de la circulaire, des telegrammes, du telex, de la 
radio et du telephone. 

La Police Nationale fran~ise est unifiee et les diffusions de 
recherches y sont confiees a la Direction Centrale de la 
Police ludiciaire. C'est ainsi qu'il existe au Ministere de 
l'Interieur le Fichier Central et dans les Services Regionaux 
de Police ludiciaire les Fichiers Regionaux auxquels 
s'adressent les Services locaux qui ne dependent pas de la 
Police ludiciaire. 

Les moyens techniques de recherches comprennent les dif
fusions qui sont ensuite archive es dans des fichiers 
manuels ou informatises. Le systeme des diffusions differe 
suivant l'urgence de la recherche. La methode la plus cou
ramment utilisee est la diffusion regionale ou la diffusion 
nationale urgente effectuee par radio telex. L' informatisa
tion des fichiers a donne naissance a trois fichiers speciaux: 

- le Fichier des Personnes Recherchees (F.P.R) 
- le Fichier des Recherches Criminelles (F.RC.) canton-

ne aux objets 
- le Fichler des Vehicules Voles (F.V.V.). 

Les dispositifs de recherches sont diversifies, chacun d'entre 
eux s'appliquant a une situation donnee. Il existe des plans 
d'alerte, des systemes de blocage et de surveillance et des 
contröles de la circulation. Chacun de ces plans d'alerte 
doit tenir compte des dispositions legales qui concernent la 
protection des libertes individuelles. 

C'est ainsi que les dispositifs qui donnent lieu ades contrö
les d'identite et parfois cl des fouilles etendues aux indivi
dus et aux vehicules ne sont justifies juridiquement que 
par des situations de flagrance ou dans le cadre d'execution 
de pieces de justice. Dans tous les autres cas, et notam
ment ceux de la police preventive, il est delicat de faire 
coincider le fait et le droit, sauf dans des cas particuliers de 
depistage alcoolique preventif decide par le Procureur de 
la Republique. 

Ces recherches routinieres ou habituelles universellement 
connues contiennent aussi la recherche du policier enque
teur aupres des differents organismes publics ou prives, 
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den großen städtischen Ballungszentren, an den Grenz
übergängen, im Ausland; und da gibt es schließlich den 
besonderen Fahndungstyp im Zusammenhang mit dem 
Terrorismus. 

Der folgende Überblick wird sich mit jeder dieser Fahn
dungsarten befassen. Damit soll eine Grundlage für die 
anschließenden Diskussionen in den Arbeitsgruppen 
geschaffen werden, bei denen möglicherweise Lösungs
vorschläge formuliert werden können, die dem gesell
schaftlichen Wandel Rechnung tragen. 

Die routinemäßige Fahndung 

Die in Frankreich praktizierten Fahndungsmethoden 
unterscheiden sich im wesentlichen nicht von den in ande
ren Ländern üblichen Methoden. Sie sind das Ergebnis 
langjähriger Erfahrungen und variieren von Land zu Land 
lediglich der Form nach. Die technischen Hilfsmittel sind 
bekannt: Karteikarte, Rundschreiben, Telegramm, Fern
schreiben, Rundfunk und Telefon. 

Die französische Nationalpolizei »Police Nationale« ist 
zentralisiert, und die Herausgabe der Fahndungsaus
schreibungen ist Aufgabe der Zentraldirektion der Krimi
nalpolizei. In diesem Rahmen werden im Innenministe
rium eine Zentralkartei und bei den regionalen Dienststel
len der Kriminalopolizei Regionalkarteien geführt, an die 
sich diejenigen lokalen Behörden wenden, die nicht der 
»Police Judiciaire« unterstellt sind. 

Zu den technischen Fahndungshiljsmitteln zählen die Aus
schreibungen, die anschließend in manuellen Karteien 
oder in Datenverarbeitungsanlagen aufbewahrt werden. 
Das Ausschreibungssystem richtet sich nach dem Dring
lichkeitsgrad der Fahndung. Die üblichste Methode ist die 
regionale Ausschreibung oder die dringende nationale 
Ausschreibung per Funkfernschreiben. Die Ablösung der 
manuellen Karteien durch die EDV hat zur Einrichtung 
dreier Spezialdateien gef1.ihrt: 

Datei »Personenfahndung« (F.P.R) 
Datei »Straftaten« (F.RC.), beschränkt auf die Sach
fahndung 
Datei »Kfz-Diebstahl« (F.V.V.). 

Die Fahndungsmaßnahmen sind äußerst vielfältig und rich
ten sich nach den gegebenen Situationen. Es gibt Alarm
pläne, Absperrungs- und Überwachungssysteme sowie 
Verkehrskontrollen. Jeder dieser Alarmpläne muß die 
gesetzlichen Bestimmungen über den Schutz der persönli
chen Freiheitsrechte beachten. 

So sind zum Beispiel Fahndungsmaßnahmen, die Perso
nalienüberprüfungen und unter Umständen auch gründ
liche Durchsuchungen von Personen und Fahrzeugen 
erforderlich machen, nur bei eindeutigem Vorliegen einer 
Straftat oder im Rahmen der Vollstreckung richterlicher 
Befehle rechtlich begründet. In allen übrigen Fällen, ins
besondere im Bereich der vorbeugenden polizeilichen 
Tätigkeit, ist es problematisch, Sachverhalt und Recht auf 
einen Nenner zu bringen, außer in den Sonderfällen der 
vom Staatsanwalt angeordneten vorbeugenden Alkohol
kontrolle auf den Straßen. 

Zu den routinemäßigen oder üblichen, allgemein bekann
ten Fahndungsmaßnahmen gehören ferner die Nachfor
schungen des Ermittlungsbeamten bei den verschiedenen 



aupres du citoyen susceptible de detenir le renseignement 
utile a l'enquete. La aussi, des regles juridiques strictes li
mitent le pouvoir de recherche, lui laissant la possibilite de 
l'efficacite mais l'arretant au seuil des libertes publiques. 

C'est ainsi que, par exemple, les fonctionnaires de police 
doivent en principe etre en possession d'un mandat du 
Juge lorsqu'ils se presentent aupres des Administrations 
publiques pour y querir les renseignements dont ils ont 
besoin pour la suite de leur enquete. 

Les recherches de grande envergure 
Elles different des precedentes par leur ampleur. Elles 
s'appliquent aux affaires de grande criminalite qui trou
blent l'ordre public et qui frappent l'opinion. Si les modali
tes de la recherche ne changent pas ou changent peu, les 
moyens mis en oeuvre s 'enflen,t a la mesure de l'affaire qui 
est traitee. C 'est dans ces occasions que des plans speciaux 
sont mis en oeuvre. 11 s 'agit cependant de ne pas les 
declencher sans raison puisque les dispositions de ces 
plans apportent une gene aux citoyens et a la libre circula
tion sur les axes routiers. 11 ex;iste en France un plan 
d'alerte peu employe mais d'un important volume, intitule 
REX, qui permet un contröle systematique et strict des 
voies de communication dans les villes et hors des villes. 11 
va sans dire qu'un plan de cette espece est d'un manie
ment delicat. A ma connaissance, il a ete employe deux 
fois dans mon pays lors de ces vingt dernieres annees. Mon 
avis personnel est que les inconvenients d'un pareil plan 
d'alerte depassent son efficacite. 

En revanche, les recherehes de grande envergure posent la 
question de la coordination des Services participant aux 
recherehes. 11 est evident qu'une affaire importahte, aux 
repercussions nationales, implique l'emploi de plusieurs 
Services de police et de gendarmerie. Le critere d'un bon 
resultat est la parfaite coordination de ces differents Servi
ces. 

L'unification de la Police Nationale fran~ise permet cette 
coordination. En effet, dans un tel systeme, il est plus facile 
de designer et de faire agir un organe centralisateur Oll 
remonteront les diverses informations et le compte rendu 
des differentes operations menees sur le terrain par les Ser
vices de police et de gendarmerie engages. 

La recherche avec le concours de l'opinion publique et des 
mo yens d'injormaüon 

C'est presque toujours a l'occasion de ces recherehes de 
grande envergure que la question se pose de savoir si la 
police peut ou doit demander l'aide de l'opinion publique 
ou des moyens d'information qui la guident. Cette ques
tion est delicate dans un pays comme la France ou, il faut 
bien le dire, le public n'est pas enclin a aider les Services de 
police. 

öffentlichen oder privaten Institutionen oder bei dem Bür
ger, von dem angenommen wird, daß er im Besitz einer für 
die Ermittlung wertvollen Information ist. Auch hier 
begrenzen strenge Rechtsvorschriften die Fahndungsbe
fugnis dergestalt, daß dem Fahnder zwar die Erfolgs
chance erhalten bleibt, er aber dort haltmachen muß, wo 
die Grund- und Freiheitsrechte beginnen. 

So müssen beispielsweise die Polizeibeamten grundsätz
lich einen richterlichen Befehl vorweisen können, wenn 
sie bei Behörden Auskünfte einholen wollen, die sie für 
den weiteren Verlauf ihrer Ermittlungen benötigen. 

Die Großfahndung 

Sie unterscheidet sich von den vorangegangenen Fahn
dungsarten durch ihren Umfang. Großfahndungen wer
den bei schwerwiegenden Straftaten ausgelöst, die die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden und in der 
öffentlichen Meinung Betroffenheit hervorrufen. An Art 
und Weise des Fahndungsablaufs ändert sich nur wenig 
oder überhaupt nichts, während der eingesetzte Fahn
dungsapparat dem jeweiligen Fall entsprechend 
anschwillt. Bei diesen Gelegenheiten finden auch Sonder
pläne Anwendung. Ihre Ausführung darf jedoch keines
falls unbegründet angeordnet werden, denn die Bestim
mungen dieser Pläne bedeuten für den Bürger eine Behin
derung und einen Eingriff in seine Bewegungsfreiheit auf 
den Straßen. In Frankreich gibt es einen selten benutzten, 
aber sehr umfangreichen Alarmplan mit der Bezeichnung 
»Plan REX«, der eine systematische und scharfe Kontrolle 
der inner- und außerstädtischen Verkehrswege vorsieht. 
Selbstverständlich darf ein solcher Plan nur mit der aller
größten Vorsicht gehandhabt werden. Meines Wissens 
wurde er in den vergangenen zwanzig Jahren in meinem 
Land nur zweimal angewandt. Ich persönlich bin der Mei
nung, daß die Nachteile eines derartigen Planes größer 
sind als seine Schlagkraft. 

Hingegen ist bei großangelegten Fahndungsaktionen die 
Koordination der verschiedenen an der Fahndung betei
ligten Stellen von Bedeutung. Natürlich verlangt ein gro
ßer Fall mit landesweiten Auswirkungen den Einsatz meh
rerer Polizei- und Gendarmeriebehörden. Eine perfekte 
Koordination dieser verschiedenen Dienststellen ist hier
bei Voraussetzung für den Erfolg. 

Die zentrale Organisation der französischen Nationalpoli
zei begünstigt eine solche Koordination. Bei diesem 
System ist es in der Tat leichter, ein Lage- und Einsatzzen
trum zu schaffen und tätig werden zu lassen, in dem sämt
liche Informationen wie auch die Berichterstattung über 
die verschiedenen, von den beteiligten Polizei- und Gen
darmerieeinheiten vor Ort durchgeführten Aktionen 
zusammenlaufen. 

Die Fahndung unter Mitwirkung der Öffentlichkeit und der 
Massenmedien 

Die Frage, ob die Polizei die Öffentlichkeit oder die mei
nungsbildenden Medien zur Mithilfe auffordern darf oder 
soll, stellt sich bei der Großfahndung fast immer. Eine 
heikle Frage in einem Land wie Frankreich, wo die Öffent
lichkeit wohlgemerkt nicht gerade geneigt ist, der Polizei 
zu helfen. 
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Sur le plan legal, il existe des possibilites juridiques. Elles 
permettent de requerir les organes des presse, de radiodif
fusion ou de television pour la publication d'avis de re
cherehes de personnes en fuite, ou de ternoins, ou de tout 
autre objet. Dans la pratique, cette maniere de proceder 
n'est quasiment jamais employee. 

En fait, la Police fran~ise, lorsqu'elle le juge utile, 
demande aux mass media la publication d'avis de recher
ehes. Cela se fait couramment lorsqu'il s'agit de disparition 
de personnes ou de temoignages appeles a la suite d'un 
accident de la circulation. 11 est banal de trouver dans les 
journaux fran~is des placards mentionnant une »re
cherche dans l'interet des familles«. 

Pour ce qui est des enquetes criminelles, l'appel de la 
police a travers les organes d'information est plus rare. Cer
tes, les journaux ou la television publient souvent les pho
tographies d'individus recherehes. La plupart de temps le 
texte qui suit la photographie ne demande pas expresse
ment l'aide de la population. L'encart n'est qu'une incita
tion au don du renseignement. 

La repugnance bien fran~ise a aider la police s'est revelee 
lors d 'une affaire recente. U n individu avait enleve trois 
personnes a quinze jours d'intervalle et leurs corps avaient 
ete decouverts quelques semaines plus tard. L'affaire avait 
fait grand bruit dans la region et la population ressentait un 
legitime sentiment d'insecurite. Les enqueteurs ne dispo
saient pour l'identification du coupable que d'une bande 
magnetique. La question se posait de savoir s'il etait oppor
tun de faire diffuser sur les ondes la voix du suspect. Cela 
fut fait avec un resultat positif. Toutefois, certains organes 
de presse n'ont pas manque de critiquer une methode qui, 
disaient-ils, s'apparente a la denonciation, sinon a la dela
tion. C'est ainsi que l'opinion fran~ise a coutume de 
denommer ce qu'ailleurs on nomme civisme. 

Aussi, les autorites fran~ises ont-elles deCIare que ce pro
cede ne devait etre utilise qu'exceptionnellement, quand 
tous les autres moyens de recherehes ont ete epuises. 

La recherche des objets 
L'importance des identifications d'objets est dependante 
de la qualite des descriptions. Ce probleme n'est pas nou
veau. 11 est des cas Oll l'objet est difficile a decrire en l'ab
sence de numero d'identification ou de caracteristiques 
particulieres. 11 en est d'autres Oll les descriptions des 
objets par les plaignants sont vagues ou incompletes. 11 en 
est .enfin Oll les premiers enqueteurs eux-memes ont 
peche par omission dans leurs constatations originales. 

11 a ete dit tout a l'heure que la Police fran~ise possedait 
un fichier informatise appele le Fichier des Recherehes 
Criminelles. L'ordinateur, plus encore que la fiche 
manuelle, exige la precision et le detail. C'est la raison pour 
laquelle il a ete cree en France des imprimes de description 
integres a la procedure judiciaire elle-meme. Cette mesure 
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Auf Gesetzesebene gibt es rechtliche Möglichkeiten, um 
Presse, Rundfunk oder Fernsehen für die Veröffentli
chung von Fahndungsnotizen über flüchtige Personen, 
Zeugen oder sonstige Objekte einzuschalten. In der Praxis 
wird ein solcher Weg so gut wie niemals beschritten. 

Tatsächlich ersucht die französische Polizei die Massen
medien um die Veröffentlichung von Fahndungsvermer
ken, wenn sie dies für angebracht hält. Das ist in der Regel 
der Fall bei der Suche nach vermißten Personen oder nach 
Zeugen, die zu einem Verkehrsunfall befragt werden sol
len. In den französischen Zeitungen gehören Suchanzei
gen, in denen von »Fahndung im Interesse der Familie« 
die Rede ist, zum alltäglichen Erscheinungsbild. 

Bei Ermittlungen in Strafsachen dagegen ist der polizei
liche Aufruf üb er die Massenmedien seltener. Zwarveröf
fentlichen Zeitungen oder Fernsehen häufig die Bilder 
gesuchter Personen. Meistens wird aber im Begleittext 
nicht ausdrücklich die Hilfe der Bevölkerung angespro
chen. Die Anzeige soll lediglich dazu anregen, Erkennt
nisse aus freien Stücken mitzuteilen. 

Die typisoh französische Abneigung, der Polizei zu helfen, 
wurde "kürzlich in folgender Angelegenheit deutlich: 
Jemand hatte im Abstand von jeweils zwei Wochen drei 
Menschen entfUhrt, die einige Wochen später ermordet 
aufgefunden wurden. Der Fall hatte in dem betreffenden 
Gebiet großes Aufsehen erregt, und die Bevölkerung ver
spürte verständlicherweise ein Gefühl der Unsicherheit. 
Das einzige, was den Ermittlungsbeamten zur Identifizie
rung des Täters zur Verfügung stand, war ein Tonband. Es 
stellte sich nun die Frage, ob es geraten sei, die Stimme des 
Verdächtigen über den Rundfunk zu senden. Dies 
geschah, und das Ergebnis war positiv. Nichtsdestoweni
ger konnten sich gewisse Presseorgane nicht enthalten, an 
dieser Methode, die angeblich der Anzeige oder gar 
Denunziation gleichkäme, Kritik zu üben. So pflegt man 
also in der französischen Öffentlichkeit das zu bezeichnen, 
was anderswo »staatsbürgerliches Verantwortungsbe
wußtsein« heißt. 

Die französischen Behörden erklärten infolgedessen, ein 
solches Vorgehen solle nur in Ausnahmefällen und nach 
Erschöpfung aller anderen Fahndungsmittel angewandt 
werden. 

Die Sach/ahndung 
Wie viele Gegenstände identifiziert werden können, hängt 
davon ab, wie gut sie beschrieben werden. Dieses Problem 
ist nicht neu. Manchmal ist der Gegenstand schwer zu 
beschreiben, wenn nämlich keine Identifizierungsnum
mern oder besonderen Kennzeichen vorhanden sind. In 
anderen Fällen wiederum sind die von den Klägern gelie
ferten Sachbeschreibungen unpräzise oder lückenhaft. 
Und schließlich kommt es vor, daß die Sachbearbeiter 
selbst schon zu Beginn, bei der Tatbestandsaufnahme, 
Unterlassungssünden begangen haben. 

Wie bereits erwähnt, besitzt die französische Polizei ein 
EDV-Fahndungssystem mit der Bezeichnung »Straf taten
Datei« (F.RC.). Der Rechner verlangt, noch bedingungs
loser als die manuelle Karteikarte, präzise und detaillierte 
Angaben. Aus diesem Grund wurden in Frankreich 
Beschreibungsvordrucke erstellt, die in den Rechtsweg 



a pour but de contraindre les enqueteurs ales etablir. En 
outre, ces imprimes laissent moins de liberte d'apprecia
tion quant aux elements des objets a decrire. Ils sont adres
ses au Service specialise de la Direction Centrale de la 
Police Judiciaire (le Service du Traitement des Informa
tions Judidares) sans attendre la transmission de la proce
dure a l'autorite judiciaire, ceci dans le but de nourrir l'ordi
nateur dans les delais les plus brefs. 

Cette methode est en cours d'application sur l'ensemble 
du territoire fran~is. Sa mise en place a donne lieu a de 
nombreux echanges entre les Services du Ministere de 
l'Interieur et ceux du Ministere de la Justice et, la aussi, 
contraint ceux qui Font employee a surmonter de nom
breux obstac1es juridiques mais aussi purement materiels. 

Il existe une seconde solution pour ameliorer le systeme 
qui n'est pas encore appliquee dans notre pays. Elle con
siste a sensibiliser la population afin que chacun, a titre pre
ventif, recense ses objets de valeur et les decrive sur un for
mulaire ad hoc. En cas de vol ou de disparition, cette piece 
servirait au plaignant pour rens eigner de fa~n plus precise 
les enqueteurs. Je crois savoir que cette methode est prati
quee dans certains Etats des Etats-Unis, au Canada et 
aussi en Republique Federale. 

La recherche informalisee 

La mission de recherche des Services de police, qu'elle vise 
la surete de l'Etat, le maintien de l'ordre ou la protection 
des personnes et des biens, se traduit par le recueil d'une 
masse enorme d'informations dont la consultation dans les 
dossiers et les fichiers constitue la premiere et la plus 
importante demarche de l'enqueteur. L'exploitation 
manuelle d'un tel volume de renseignements adetermine 
le Ministere de l'Interieur, depuis plusieurs annees, d'op
ter pour un certain nombre d'applications informatiques. 

La mise en oeuvre de l'informatique dans la police lient 
compte d'un certain nombre de contraintes: 
- Celles liees a la nature des informations: la machine 
doit fonctionner en permanence pour repondre atout 
moment aux demandes des enqueteurs. Les informations 
enregistrees doivent etre constamment mises a jour sous 
peine de nuire a l'efficacite des recherches ou d'entrainer 
d'eventuelles atteintes aux libertes individuelles a l'en
contre des individus dont la nouvelle situationjuridique ne 
justifierait plus ces mesures. 

Ce respect des libertes individuelles implique la protection 
des informations contre les suppressions, modifications, 
vols ou utilisation par des personnes ou des services non 
habilites. 

- Il existe aussi des contraintes liees a la diversite des mis
sions et des structures des Services. Ceux-ci ont chacun 
leurs besoins particuliers, meme s'ils sont egalement inte
resses par les informations a caractere genOeral liees aux 

selbst einbezogen sind. Hierdurch sollen die Ermittlungs
beamten zur Anfertigung solcher Sachbeschreibungen 
gezwungen werden. Überdies lassen diese Vordrucke 
einen geringeren Ermessensspielraum im Hinblick auf die 
zu beschreibenden Elemente. Sie werden einer Spezialab
teilung der Zentraldirektion der Kriminalpolizei (Abtei
lung für Verarbeitung kriminalpolizeilicher Informatio
nen) zugestellt, noch bevor das Verfahren an die zustän
dige Behörde übergeben wird, um so binnen kürzester 
Frist die Daten in den Rechner einzuspeichern. 

Dieses Verfahren wird gegenwärtig im gesamten französi
schen Staatsgebiet angewandt. Seine Einführung führte zu 
häufigen Kontakten zwischen den Stellen des Innenmini
steriums und denen des Justizministeriums und zwingt 
auch hier diejenigen, die sich seiner bedienen, zahlreiche 
Hindernisse rechtlicher, aber auch rein formaler Art zu 
überwinden. 

Eine zweite Möglichkeit zur Verbesserung des Fahn
dungssystems wird in unserem Land bisher noch nicht 
verwirklicht. Sie besteht darin, die Bevölkerung so weit zu 
sensibilisieren, daß jeder vorbeugend seine Wertgegen
stände erfaßt und sie auf einem eigens hierfür angefertig
ten Vordruck beschreibt. Im Falle des Diebstahls oder 
Abhandenkommens von Gegenständen würde dieses 
Papier dann dem Kläger dazu dienen, den Ermittlungs
beamten präzisere Angaben zu liefern. Soviel mir bekannt 
ist, wird diese Methode in einigen US-Bundesstaaten, in 
Kanada und auch in der Bundesrepublik Deutschland 
praktiziert. 

Die ED V-gestützte Fahndung 

Der Fahndungsauftrag dei Polizei, mag er nun der Staats
sicherheit, der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung oder dem Schutz von Personen und Sachen die
nen, schlägt sich in der Anhäufung einer riesigen Informa
tionsmenge nieder, deren Abfragen in Akten und Karteien 
der erste und wichtigste Schritt des Ermittlungsbeamten 
ist. Die umständliche manuelle Auswertung einer solchen 
Informationsflut veranlaßte das Innenministerium schon 
vor mehreren Jahren, die Anwendung mehrerer EDV
gestützter Anlagen zu beschließen. 

Der Einsatz der ED V im Polizeibereich trägt einer Reihe von 
Sachzwängen Rechnung: 
- Da sind zunächst die Erfordernisse, die mit der Art der 
Information zusammenhängen: Die Maschine muß unun
terbrochen in Betrieb sein, um jederzeit auf die Anfragen 
der Ermittlungsbeamten antworten zu können. Die 
gespeicherten Daten müssen ständig. aktualisiert werden, 
da sonst der Nutzeffekt der Fahndung geringer wäre oder 
sich Eingriffe in die persönlichen Freiheitsrechte von Per
sonen ereignen könnten, deren rechtliche Lage solche 
Maßnahmen inzwischen vielleicht nicht mehr rechtfertigt. 

Um die Wahrung der Freiheitsrechte sicherzustellen, muß 
der Datenbestand gegen Beiseiteschaffung, Änderung, 
Diebstahl oder Benutzung durch unbefugte Personen 
oder Stellen geschützt werden. 

- Andere Erfordernisse hängen mit der Vielschichtigkeit 
der Aufgaben und Strukturen der Polizeiorgane zusam
men. Jede einzelne Dienststelle hat ihre ganz sp~zifischen 
Bedürfnisse, auch wenn alle gleichermaßen von den allge-
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recherehes tant judiciaires qu'administratives. 11 en 
decoule deux orientations pour les applications informati
ques: 

- les documentations specialisees 
- les fichiers d'interet general (Fichier Central, Fichier 

des Personnes Recherchees, Fichier des Recherches 
Criminelles, Fichier des Vehicules Voles dont il a ete 
question tout a l'heure). 

Les choix possibles 

Le choix des possibilites est immense, mais il comporte 
bien entendu un aspect financier. Pour les mdividus, il est 
techniquement possible d'informatiser les fichiers. L'ex
ploitation informatique des empreintes digitales est envi
sageable ainsi que la lecture electronique des cartes natio
nales d'identite pour ameliorer la mobilite des patrouilles 
et reduire les temps de contröle. 

En ce qui concerne les objets, nous retombons dans la 
question etudiee tout a l'heure, c'est-a-dire les limites dans 
la description. 

Mais il importe de s'arreter sur des choix rentables. C'est la 
raison pour laquelle la France, en ce qui concerne les re
cherches~ s'est arretee dans un premier stade aux Fichiers 
des Vehicules, des Personnes et des Objets, aveC les restric
tions que l'on sait. 

11 est certain que la naissance de la tele-informatique ouvre 
un champ tres large aux recherches futures. C'est un point 
que les Groupes de travail peuvent utilement aborder afin 
que les participants ace colloque echangent leurs informa
tions. 

Un autre probleme qui touche a l'informatique en general 
ades repercussions naturelles sur l'informatique en 
matiere de recherches de police. 11 s'agit de la protection 
des libertes individuelles. La protection des informations 
contenues dans les fichiers quels qu'ils soient est assuree 
par les obligations de respect du secret professionnel 
(article 378 de notre Code Penal) et du secret des enquetes 
et de l'instruction (article 11 de notre Code de Procedure 
penale). 

L'arrivee de l'ordinateur a fait nattre des craintes quant a la 
mise en fiches des citoyens. En France, une loi en date du 6 . 
Janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux 
libertes a ete votee par le Parlement. Elle entend proteger 
les citoyens dans le~r vie privee. Un organisme a ete insti
tue pour veiller acette protection. 11 est compose de parle
mentaires, de hauts magistrats. 11 s'appelle la Commission 
Nationale de l'Informatique. Toute creation de ce type de 
traitement doit etre autorisee ou declaree sous peine de 
sanctions penales. Le recueil, l'enregistrement, la conser
vation, la divulgation et le detoumement illicite de ces 
informations sont egalement sanctionnes. La loi prevoit un 
droit d'acces des informations au profit des particuliers. 11 
est certain que ce droit doit s'exercer de fal(On particuliere 
en ce qui concerne les Services de police. Aussi, la possibi
lite d'acces aces fichiers est-elle restreinte quand il s'agit 
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meinen Informationen aus dem Bereich der kriminalpoli
zeilichen wie auch der verwaltungsmäßigen Fahndung 
betroffen sind. Hieraus ergeben sich zwei Schwerpunkte 
fiir die elektronischen Datenverarbeitungsanlagen: 
- Spezialdokumentationen 
- Allgemeine Datensammlungen (Zentraldatei, Perso-

nenfahndungsdatei, Straftatendatei, Kfz-Datei - von 
diesen war weiter oben bereits die Rede). 

Die Möglichkeiten 

Eine ungeheure Anzahl von Möglichkeiten steht zur Aus
wahl; bei allen spielt jedoch ein fmanzieller Gesichtspunkt 
eine Rolle. Die Überführung der Personenfahndung in die 
elektronische Datenverarbeitung ist technisch machbar. 
Die EDV-gestützte Auswertung von Fingerabdrücken 
kann ins Auge gefaßt werden, ebenso wie das elektro
nische Ablesen und Personalausweisen, um so die Mobili
tät der Polizeistreifen zu erhöhen und die Kontrollzeiten 
zu verkürzen. 

Bei der Sachfahndung dagegen sind wir erneut mit dem 
bereits geschilderten Problem der Beschreibung und ihrer 
Grenzen konfrontiert. 

Wichtiger ist es jedoch, lohnende Projekte auszuwählen: 
So beschloß man in Frankreich, als es um die Wahl eines 
Fahndungssystems ging, in einem ersten Stadium die 
Fahrzeug-, Personen- und Sachdateien einzurichten, mit 
den bekannten Einschränkungen. 

Ohne Zweifel eröffnet die Entwicklung der Datenfemver
arbeitung gewaltige Zukunftsperspektiven rur die Fahn
dung. Mit diesem Thema werden sich wohl am besten die 
Arbeitsgruppen befassen, um den Teilnehmern dieser 
Arbeitstagung Gelegenheit zum Informationsaustausch 
zu geben. 

Ein anderes Problem im Zusammenhang mit der elektro
nischen Datenverarbeitung im allgemeinen wirkt sich 
unvermeidlich auch auf die EDV im Bereich der polizeili
chen Fahndung aus. Es handelt sich um den Schutz der 
persönlichen Grund- und Freiheitsrechte. Der Schutz der 
in den Dateien jeglicher Art gespeicherten Informationen 
wird gewährleistet durch die Pflicht zur Wahrung des 
Berufsgeheimnisses (Art. 378 des französischen StGB) 
und durch die Pflicht zur Geheimhaltung polizeilicher und 
gerichtlicher Ermittlungen (Art. 11 der französischen 
StPO). 

Die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung 
ließ bei den Bürgern Ängste über die Erfassung ihrer 
Daten aufkommen. In Frankreich wurde ein Gesetz vom 
6. Januar 1978 über Datenverarbeitung, Datensammlun
gen und Freiheitsrechte vom Parlament verabschiedet. 
Mit ihm soll das Privatleben der Bürger geschützt werden. 
Eine Institution wurde ins Leben gerufen, die diesen 
Schutz sicherstellen soll. Sie besteht aus Parlamentariern 
und hohen Beamten und nennt sich »Nationaler Daten
verarbeitungsausschuß«. Um ein Datenverarbeitungssy
stem dieser Art einzurichten, bedarf es der Genehmigung 
bzw. Anmeldung, andernfalls drohen strafrechtliche Maß
nahmen. Die Sammlung, Aufzeichnung, Speicherung, 
Verbreitung und rechtswidrige Unterschlagung solcher 
Daten wird gleichfalls strafrechtlich verfolgt. Dem Gesetz 
nach hat der einzelne ein Recht auf Zugang zu den Infor-



d'informations nominatives interessant la sfuete de l'Etat, 
la defense et la securite publique en general. I1 est evident 
que les fichiers de police informatises ou non doivent pre
senter certaines garanties de la liberte et de la vie privee du 
citoyen, mais qu'ils ne peuvent pas etre compulses a loisir 
par chacun d'entre eux sous peine d'une solution negative 
a toute recherche policiere. . 

La recherche a l' etranger 
La mobilite des malfaiteurs, le developpement et la rapidi
te des moyens de communication, interdisent sous peine 
d'inefficacite a un Service de police national d'exercer la 
police criminelle seulement a l'interieur de ses frontieres. 
C'est la raison pour laquelle la plupart des pays appartien
nent a l'O.I.P.C.-Interpol qul permet l'echange des infor
mations et la possibilite des recherches internationales 
grace a son Secretariat General et a ses installations radio
electriques. I1 n'est pas necessaire de revenir sur l'utilite de 
cette organisation internationale qui a fait depuis long
temps ses preuves. 

A l'interieur de chaque pays, et notamment de la France, 
un certain type de recherches nouvelles s'est developpe. I1 
s'agit des recherches frontalieres. La France possede un 
service de police charge de cette mission qui s'intitule la 
Police de l'Air et des Frontieres. I1 surveille tous les postes 
frontiere du pays ainsi que les ports et les aeroports. I1 est 
destinataire de toutes les diffusions nationales urgentes 
des autres Services de police et il dispose de terminaux lui 
permettant l'acces au Fichier des Personnes Recherchees 
et au Fichier des Vehicules Voles. 

Par ailleurs, la P.A.F. tient un repertoire de'actualite 
(REP ACT) qui comporte un nombre limite de noms de 
personnes dont l'inscription a ete demandee par les diffe
rents Services de police. Ce systeme permet aux fonction
naires de la Police de I 'Air et des Frontieres de memoriser. 
plus facilement les noms d'individus particulierement 
signales et qui, en tout etat de cause, sont inscrits au Fi
chier des Personnes Recherchees. 

Sur le plan des recherches et de la collaboration internatio
nale existent aussi des accords bi-Iateraux entre pays. La 
France et la Republique Federale allemande ont mis au 
point le 3 Fevrier 1977 et en application le 15 Janvier 1979 
un accord frontalier relatif a la cooperation entre les Servi
ces de police fran~is et allemands dans la zone frontaliere. 
Cet accord est applicable a tous les Services de police et de 
gendarmerie. I1 porte sur la prevention et la repression des 
crimes et delits punis par les legislations des deux pays 
d'au moins un an d'emprisonnement et officialise les 
moyens techniques a utiliser pour etablir les relations 
entre les deux polices. 

mationen. Selbstverständlich muß die Wahrnehmung die
ses Rechts überall dort besonders geregelt werden, wo die 
Polizeibehörden betroffen sind. So ist die Möglichkeit des 
Zugangs zu diesen Dateien begrenzt, wenn es sich um 
Namen handelt, die mit der Staatssicherheit, der Verteidi
gung und der öffentlichen Sicherheit im allgemeinen in 
Verbindung stehen. Es liegt auf der Hand, daß die polizei
lichen Datensammlungen, ob EDV-gestützt oder 
manuell, gewisse Absicherungen gegen Eingriffe in Frei
heit und Privatleben der Bürger enthalten müssen, ande
rerseits aber können sie keinesfalls von jedem einzelnen 
nach Belieben eingesehen werden, da sonst die Gefahr 
bestünde, daß die gesamte polizeiliche Fahndungsarbeit 
vergeblich wäre. 

Die Fahndung im Ausland 

Die Mobilität der Rechtsbrecher, die Zunahme und die 
Schnelligkeit der Verkehrsverbindungen machen es der 
Polizei eines Landes, wenn sie erfolgreich sein will, 
unmöglich, ihre kriminalpolizeiliche Arbeit auf das Terri
torium innerhalb ihrer Staatsgrenzen zu beschränken. Aus 
diesem Grund hat sich die Mehrzahl der Länder der IKPO
Interpol angeschlossen, die dank ihres Generalsekretariats 
und ihrer funktechnischen Einrichtungen die Möglichkeit 
zum Informationsaustausch und zu internationalen Fahn
dungen bietet. Es erübrigt sich, an dieser Stelle nochmals 
auf die Nützlichkeit dieser internationalen Organisation 
einzugehen, die ihre Bewährungsprobe längst bestanden 
hat. 

In jedem Land, insbesondere aber in Frankreich, ist ein 
neuer Fahndungstyp entstanden: die Fahndung an den 
Grenzen. Frankreich besitzt für diese Aufgabe eine beson
dere Polizei, die Police de I 'Air et des Frontieres (Flughafen
und Grenzpolizei). Sie überwacht sämtliche Grenzüber
gänge des Landes sowie die Häfen und Flughäfen. Sie 
erhält alle dringenden nationalen Ausschreibungen der 
anderen Polizeidienststellen und besitzt Datensichtgeräte, 
über die sie Zugriff zu den Datenbeständen »Personen
fahndung« und »Kfz-Diebstahl« hat. 

Darüber hinaus führt die P.A.F. ein »Aktuelles Datenregi
ster« (REP ACT), das in begrenzter Anzahl die Namen von 
Personen enthält, die auf Ersuchen der jeweiligen Polizei
dienststeIlen registriert wurden. Dieses Verzeichnis hilft 
den Beamten der P.A.F., die Namen von Personen, die 
ihrer besonderen Aufmerksamkeit empfohlen werden 
und in jedem Fall auch in der Personenfahndungdatei 
gespeichert sind, leichter im Gedächtnis zu behalten. 

Auf dem Gebiet der Fahndung in internationaler Zusam
menarbeit bestehen auch bilaterale Abkommen zwischen 
den Ländern. Frankreich und die Bundesrepublik 
Deutschland haben am 3. Februar 1977 ein Grenzabkom
men über die Zusammenarbeit der französischen und der 
deutschen Polizeibehörden im Grenzgebiet ausgearbeitet, 
das am 15. Januar 1979 in Kraft getreten ist. Dieses 
Abkommen ist für sämtliche Polizei- und Gendarmerie
dienststellen verbindlich. Es hat die Vorbeugung und 
Bekämpfung von Straftaten zum Inhalt, die nach den 
Gesetzen der beiden Länder mit Freiheitsstrafe nicht 
unter einem Jahr bestraft werden, und legt offIZiell fest, 
welche technischen Hilfsmittel zur Herstellung der Ver
bindung zwischen den beiden Polizeien einzusetzen sind. 
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La lutte contre le trafic des stupetiants, outre les te ch
niques de cooperation ci-dessus evoquees, fait 1'0bjet 
d'echanges permanents entre les Services specialises dans 
le cadre d'autres instances: 

- le Groupe de travail permanent sur les stupefiants 
auquel participent la France, la Republique Federale 
d' Allemagne, l' Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, le 
Luxembourg, la Suisse et les Etats-Unis; 
le Groupe de travail regional franco-allemand, institue 
en 1975 pour intensifier les echanges reciproques de 
renseignements, et Oll sont representes le Luxem
bourg, la Suisse et la Belgique. 

Ces modeles de collaboration internationale modemes 
deja en place ou en projet sont devenus une necessite. Une 
necessite qui s'impose malgre les restrictions indispensa
bles et les questions inevitables de souverainete nationale 
dans le domaine des recherehes en matiere de terrorisme 
international. 

Recherehes en matiere de terrorisme international 
L'experience a demontre et demontre tous lesjours que la 
plaie du terrorisme s'etend sur l'ensemble de l'Europe. 11 
existe diverses modes de terrorisme, celles qui ont un 
aspect specifiquement national et celles qui, mues par des 
ideologies, embrassent tout le continent europeen et au 
dela. 

La recherche policiere dans ce domaine est herissee de 
nombreux obstac1es. 11 convient de les surmonter puis
qu'aussi bien, en fait, le fleau du terrorisme comporte un 
danger de destabilisation sociale et politique que ne com
portent pas les crimes de droit commun, si odieux qu'ils 
soient. La aussi, l'entraide internationale en matiere de 
recherehes s'impose a l'evidence. La aussi, la coordination 
sur le plan international suppose une parfaite coordination 
sur le plan national. 

En France, Oll la police est unifiee, plusieurs Services con
courent a la repression du terrorisme. Ils sont en contact 
permanent dans le domaine de l'information, dans celui du 
renseignement et dans celui de la recherche. 
Une organisation terroriste est un tout qui se dissocie maL 
Un etat-major doit etre constitue afin de rassembier tous 
les elements recueillis par la recherche des differents Servi
ces et redistribues a ceux-ci afin qu'ils n'ignorent rien de la 
situation generale du probleme. Certes, il est impraticable 
d'operer de la sorte sur le plan'international, mais on peut 
imaginer une permanence des contacts, une multiplication 
des rencontres et une constance des echanges qui donnent 
a la recherche dans chacun des pays les plus grandes chan
ces d'aboutir. 

Un exemple frappant de cette collaboration de la re
cherche dans cette matiere est celui qui s'est developpe 
entre la Republique Federale allemande et la Republique 
fran~ise dans le domaine d'un terrorisme dont les mani
festations sanglantes sont encore dans toutes les memoi-
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Die Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels ist, neben 
den bereits angeführten Kooperationstechniken, Gegen
stand ständiger Zusammenarbeit zwischen den Spezialab
teilungen, auch im Rahmen anderer Institutionen: 

Ständige Arbeitsgruppe Rauschgift, an der Frankreich, 
die Bundesrepublik Deutschland, Österreich, die Nie
derlande, Belgien, Luxemburg, die Schweiz und die 
Vereinigten Staaten teilnehmen; 

- Deutsch-französische regionale Arbeitsgruppe, im 
Jahre 1975 zur Intensivierung des gegenseitigen 
Erkenntnisaustausches ins Leben gerufen, in der auch 
Luxemburg, die Schweiz und Belgien vertreten sind. 

Diese modemen, bereits verwirklichten oder noch geplan
ten Modelle internationaler Zusammenarbeit sind zur 
Notwendigkeit geworden. Einer Notwendigkeit, an der, 
trotz unerläßlicher Einschränkungen und unvermeidli
cher Probleme nationaler Souveränität bei der Fahndung 
im Bereich des internationalen Terrorismus kein Weg vor
beiführt. 

Fahndung im Zusammenhang mit dem internationalen 
Terrorismus 
Die Erfahrung hat gelehrt und lehrt noch heute täglich, 
daß die Geisel Terrorismus ganz Europa befallen hat. Es 
gibt verschiedene Erscheinungsformen des Terrorismus; 
die einen weisen stark nationalistische Züge auf, die ande
ren, angetrieben von Ideologien, breiten sich über ganz 
Europa und noch weiter aus. 

Die polizeiliche Fahndung stößt in diesem Bereich auf 
eine Vielzahl von Hindernissen, die es zu überwinden gilt, 
denn die Gei seI Terrorismus birgt die Gefahr der gesell
schaftlichen und politischen Zerrüttung, eine Gefahr, 
welche die Verbrechen des gemeinen Rechts, so abscheu
lich sie auch sein mögen, nicht enthalten. Auch hier ist die 
internationale gegenseitige Hilfe in Fahndungsangelegen
heiten unverziehtbar. Auch hier setzt die Koordination auf 
internationaler Ebene das reibungslose Zusammenspiel 
der Kräfte auf nationaler Ebene voraus. 

In Frankreich, wo die Polizei zentral organisiert ist, wirken 
mehrere Stellen bei der Terrorismusbekämpfung zusam
men. Sie stehen in den Bereichen Information, Auskunft 
und Fahndung in ständiger Verbindung miteinander. 
Eine terroristische Organisation ist ein komplexes, in sei
nen Einzelstrukturen schwer durchschaubares Ganzes. 
Ein Führungsstab muß gebildet werden, bei dem alle 
Erkenntnisse, die von den Polizeidienststellen im Zuge 
der Fahndung vor Ort eingeholt wurden, zentral zusam
menlaufen, bevor sie den jeweiligen Stellen erneut zuge
leitet werden, damit diesen von der allgemeinen Problem
lage nicht das geringste verborgen bleibt. Natürlich ist ein 
solches Verfahren auf internationslier Ebene nicht reali
sierbar, man kann sich jedoch vorstellen, daß die Fahn
dung in den einzelnen Ländern durch ständige Kontakte, 
vermehrte Zusammenkünfte und regelmäßigen Erkennt
nisaustausch die größtmöglichen Erfolgaussichten erhält. 
Ein eindrucksvolles Beispiel für die Zusammenarbeit bei 
der Terroristenfahndung lieferte die Kooperation zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich 
im Falle von terroristischen Gewalttaten, die uns noch 
allen in Erinnerung sind. Die französischen Polizeibeam-



res. Les policiers frän~is ont apprecie les methodes de re
cherches mises au point par le B.KA. Ils s'en sont parfois 
inspire. 

En tous les cas, les resultats actuels de cette lutte sont la 
preuve que la recherche en matiere de terrorisme interna
tional, si elle differe peu dans le fond en comparaison avec 
les autres types de recherches, s'en differencie par son 
volume et son aspect international. 

Telles sont les reflexions generales que je livre a votre audi
toire. Elles n'ont nullement la pretention de traiter dans les 
details l'ensemble d'un probleme primordial en ce qui con
cerne le röle de la police. 

ten wußten die vom BKA ausgearbeiteten Fahndungsme
thoden zu schätzen und ließen sich manches Mal von 
ihnen anregen. 

Jedenfalls bezeugen die bisher in diesem Kampf errunge
nen Erfolge, daß die Fahndung im Bereich des internatio
nalen Terrorismus sich im wesentlichen zwar kaum von 
den anderen Fahndungsmethoden unterscheidet, aber 
durch ihren Umfang und ihren internationalen Charakter 
von ihnen absticht. 

Diese allgemeinen Betrachtungen wollte ich Ihnen zu 
Gehör bringen. Sie erheben keineswegs den Anspruch, 
eines der Kernprobleme im Hinblick auf die Rolle der Poli
zei unter jedem Gesichtspunkt erschöpfend zu behandeln. 
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Fahndung in Israel 

LEinleitung 
Als Gegenstand meines Vortrages habe ich die Beschrei
bung des Fahndungsapparates bei einer Großfandung 
gewählt, wie er von der israelischen Polizei nach der Flucht 
von acht gefährlichen Häftlingen aus dem Gefängnis am 8. 
Januar 1979 in Betrieb gesetzt wurde. 

Nach einem Einsatz, in den alle Polizeieinheiten in Israel 
einbezogen wurden, wurden alle entflohenen Häftli.nge 
gefaßt und ins Gefängnis zurückgebracht. Die ersten bei
den wurden an einer Straßensperre der polizei am 13. 
Januar 1979 fiinfTage nach ihrer Flucht gefaßt. Drei wei
tere Häftlinge wurden am 14. Februar 1979, 37 Tage nach 
der Flucht, gefaßt. Zwei Häftlinge wurden am 14. März 
1979, 66 Tage nach der Flucht, gefaßt, und der letzte 
Flüchtige wurde 143 Tage nach der Flucht am 27. Juni 
1979 festgenommen. 

Anhand einer Beschreibung des Vorfalls und seiner Ana
lyse werde ich im Folgenden darstellen, wie die Polizei bei 
der Fahndung nach den entflohenen Häftlingen und bei 
deren Festnahme eingesetzt wurde und die Probleme, den 
Druck und die Zwänge schildern, denen sie während ,die
ses Unternehmens ausgesetzt war. Ich möchte noch 
darauf hinweisen, daß die Überwachung innerhalb der 
Gefängnismauern in Israel nicht Aufgabe der Polizei ist, 
sondern dem Gefängnisdienst obliegt, dessen Leiter 
unmittelbar dem Innenminister untersteht. 

IL Beschreibung des Vorfalls und seine Analyse 
Am 8. Januar 1979 entflohen um 20.45 Uhr bei regneri
schem, ungünstigem Wetter aus dem israelischen Zentral
gefängnis acht gefährliche Häftlinge, unter ihnen einige zu 
lebenslänglicher Haft verurteilte Mörder. 

a) Häftling Nr. 1: 32 Jahre alt, 1970 wegen Mitgliedschaft 
in einer illegalen Vereinigung und Legens von Spreng
stoff zu Tötungszwecken zu 24jähriger Gefängnishaft 
verurteilt. 

b) Häftling Nr. 2: 22 Jahre alt, Bruder des Häftlings Nr. 1, 
1978 wegen Todschlags seiner Schwester (Motiv: Ret
tung der Familienehre) zu lebenslänglicher Haft verur
teilt. 

David Kraus 

c) Häftling Nr. 3: 27 Jahre alt, 1974 wegen Raubes, Schie
ßens auf Polizisten und Mordversuchs zu 14jähriger 
Gefängnishaft verurteilt. 

d) Häftling Nr. 4: 30 Jahre alt, 1973 wegen Mordes zu 
lebenslänglicher Haft verurteilt. 

e) Häftling Nr. 5: 33 Jahre alt, 1973 wegen Mordes zu 
lebenslänglicher Haft verurteilt. 

f) Häftling Nr. 6: 26 Jahre alt, französischer Staatsangehö
riger, 1970 wegen Mordes zu lebenslänglicher Haft ver
urteilt. 

g) Häftling Nr. 7: 32 Jahre alt, 1977 wegen Mordes zu 
lebenslänglicher Haft verurteilt. 

h) Häftling Nr. 8: 25 Jahre alt, 1975 wegen zahlreicher 
Raubüberfälle zu 16jähriger Gefängnishaft verurteilt. 

Um 21.15 Uhr, d. h. ca. 30 Minuten nach der Flucht der 
Häftlinge, benachrichtigte das Gefängnis alle Polizeiein
heiten telegrafisch von der Flucht. Entsprechend den im 
voraus festgelegten Anordnungen rür derartige Fälle wur
den auf den wichtigsten Verkehrsstraßen Straßensperren 
errichtet und Beschreibungen der entflohenen Häftlinge 
an alle Polizeieinheiten und alle im Gelände befindlichen 
Sperren verteilt. 

Am folgenden Tag ernannte der Generalinspektor der 
Polizei ein auf Landesebene tätiges Einsatzkommando zur 
Leitung und Koordinierung aller Fahndungsmaßnahmen. 
Der Stab nahm seine Tätigkeit im Polizeihauptquartier in 
Jerusalern auf. Als erstes erließ er einen Einsatzbefehl zur 
Fahndung nach den entflohenen Häftlingen und zu ihrer 
Festnahme. 

Der Einsatzbefehl enthielt alle Angaben über die Aufga
ben der Polizeieinheiten und über Personal und Mittel fiir 
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ihre Durchführung, sowie über die Vorgehensweise, 
Überwachung und Berichterstattung zwischen den ver
schiedenen Einheiten und dem Einsatzkommando. Das 
Unternehmen erhielt den Kodenamen »Einkreisen«. 

Entsprechend dem Einsatzbefehl wurde die organisato
rische Struktur der Einheiten »Einkreisen« wie folgt fest
gelegt: 
- Landesstab »Einkreisen« (Einsatzkommando) 
- Bezirkskoordinatoren »Einkreisen« 
- Gebietsmannschaften »Einkreisen« 
- Einsatzmannschaften »Einkreisen«. 

Im folgenden werden Struktur und Aufgabenbereichjeder 
Einheit »Einkreisen« ausführlich dargestellt. 

1. Zusammensetzung und Aufgaben des landesweiteh Ein
satzkommandos »Einkreisen« 
Zusammensetzung: 

a) Einsatzleiter im Rang eines Tat-Nitzav (etwa: Polizei
direktor), 

b) Stellvertretender Einsatzleiter und Leiter der Einsatz
mannschaften, 

c) Leiter der Mannschaft »Untersuchungen und Unter
suchungsbeamte«, 

d) Leiter des Nachrichtendienstes und der Detektive, 
sowie ihm angeschlossen ein Team zur Auswertung, 

e) Vertreter der drei Polizeibezirke, 

f) Vertreter der Grenzpolizei, der BÜfgermiliz, der Ver-
waltung und des Gefängnisdienstes, 

g) ein Psychologenteam, 

h) ein Sprecher. 

Aufgaben des Einsatzkommandos »Einkreisen«: 

a) Zusammenfassen aller nachrichtendienstlichen Anga
ben der verschiedenen Polizeieinheiten ulld des Publi
kums, 

b) Auswertung der Informationen sowie deren Verarbei
tung, Beurteilung und Bekanntmachung bei allen Poll
zeieinheiten, 

c) Koordinierung und Anleitung der Bezirke bei Einsät
zen und Untersuchung des Fluc~tgeschehens, 

d) Kontaktaufname und Koordinierung mit dem Gefäng
nisdienst und anderen für die innere Sicherheit verant
wortlichen Stellen, 

e) je nach Bedarf Zuteilung von Personal, Helikoptern 
und anderen Mitteln für die verschiedenen Einheiten, 

f) Koordinierung aller Bekanntmachungen in den Mas
senmedien und in der Öffentlichkeit. 

2. Bezirkskoordinatoren »Einkreisen« 

In jedem Bezirk Benennung eines hohen Offiziers für die 
Koordinierung und Anleitung zu Aktionen im Rahmen 
des Unternehmens »Einkreisen« in diesem Bezirk. 

3. Gebietsmannschaften »Einkreisen« 
In der Wache jedes Gebietes wurde eine allgemeine 
Mannschaft »Einkreisen« mit folgenden Aufgaben aufge
stellt: 
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a) Allgemeine Informationen aus nachrichtendienstli
chen Quellen und den anderen Einheiten »Einkreisen« 
zu sammeln und zu verarbeiten, 

b) der Einsatzmannschaft »Einkreisen« in ihrem Gebiet 
Einsatzhilfe zu gewähren, 

c) dem landesweiten Einsatzkommando »Einkreisen« 
laufend Bericht zu erstatten. 

4. Einsatzmannschaften »Einkreisen« (ab 14. Januar 1979 
eingesetzt und auf Empfehlung des Psychologenteams 
beibehalten) 

a) In jedem Gebiet, in dem einer der entflohenen Häft
linge wohnte, wurde eine Einsatzmannschaft aufge
stellt, der das »Umzingeln« eines Entflohenen und 
seine Festnahme oblag. Diese Einsatzmannschaft 
erhielt personelle und materielle Unterstützung durch 
das Gebiet. 

b) Die Einsatzmannschaften waren wie folgt verteilt: 

- 2 Einsatzmannschaften in Haifa - zur Festnahme 
der Häftlinge Nr. 4 und 5, 

- 1 Einsatzmannschaft in Galiläa - zur Festnahme 
von Häftling Nr. 7, 

2 Einsatzmannschaften in Tel Aviv - zur Fest
nahme der Häftlinge Nr. 6 und 8, 

1 Einsatzmannschaft im Scharon - als Verstärkung 
des Bezirks Tel Aviv zur Festnahme von Häftling 
Nr. 8 (da dieser seine Straftaten in diesem Gebiet 
beging), 

- 1 Einsatzmannschaft Zentrum - zur Festnahme 
von Häftling Nr. 3. 

5. Erstellen des Einsatzplanes 
Die folgenden drei wesentlichen Punkte beeinflußten die 
Aufstellung unseres Einsatzplanes : 

a) die möglichen Vorgehensweisen der entflohenen Häft
linge; 

b) der Umfang an Personal und Mitteln, die die israelische 
Polizei bei dem Unternehmen einsetzen konnte, und 
die Zeitdauer des Einsatzes, durch den die übrigen 
polizeilichen Aufgaben der Verbrechensbekämpfung 
und inneren Sicherheit nicht vernachlässigt werden 
durften; 

c) das Prestige und die Vertrauenswürdigkeit aller Polizei
kräfte, die hier auf dem Spiel standen. Die Öffentlich
keit hegte große Erwartungen; ebenso wurde vom für 
die Polizei in Israel zuständigen Minister sowie vom 
Gefängnisdienst »Druck« ausgeübt, so schnell wie 
möglich positive Ergebnisse vorzuweisen. 

6. Mögliche Vorgehensweisen der Häftlinge 
a) Bei der Bestimmung möglicher Vorgehensweisen der 

Häftlinge wurde berücksichtigt, daß die Flucht ins Aus
land das Hauptziel sein würde. In einem kleinen Land 
wie Israel kann sich niemand lange verstecken, ohne 
daß man ihn entdeckt. Ebenso war bekannt, daß die zu 
lebenslänglicher Haft sowie die zu langen Gefängnis
strafen Verurteilten »kaum etwas zu verlieren hatten« 
und daß sie unter Umständen auch zu den gewalttätig-



sten Mitteln, einschließlich Mord, greifen könnten, um 
ihr Ziel zu erreichen. 

b) Eine Reihe möglicher Fluchtwege ins Ausland wurde 
sofort beim Erstellen des Einsatzplanes berücksichtigt: 

- Ausreise durch einen Flug- oder Seehafen mit 
gefälschten Papieren nach Veränderung der äuße
ren Erscheinung; 

- Besetzung eines öffentlichen Gebäudes oder sogar 
einer Polizeiwache, Geiselnahme und Verhandlun
gen mit den Behörden über die Ausreise ins Aus
land (einer der Häftlinge hatte darin schon Erfah
rung, denn in der Vergangenheit hatte er sich bereits 
Gefängniswächtern als Geiseln bemächtigt); 

- Inbesitznahme eines leichten Flugzeuges oder 
Fischerbootes/Jacht und Einschüchterung des Pilo
ten oder Bootsbesitzers, um die Beförderung ins 
Ausland zu erreichen; 

- Zahlung eines hohen Geldbetrages an den Boots-/ 
Jachtbesitzer oder Piloten eines leichten Flug
zeugs für die Beförderung ins Ausland; 

- Flucht durch einen der Seehäfen in einem Contai
ner (als blinde Passagiere in einem ins Ausland 
gehenden Container, der zuvor mit Belüftungsan
lagen und Nahrung ausgerüstet wurde); 

- Überschreiten der nördlichen Grenze und Flucht in 
den Libanon nach Nutzung von Familienbanden 
der beiden arabischen Häftlinge unter den Entflohe
nen (die Flucht in jedes andere arabische Land 
erschien ziemlich unwahrscheinlich). 

c) Es wurde berücksichtigt, daß für die Finanzierung einer 
Flucht ins Ausland erhebliche Geldmittel nötig waren, 
die folgendermaßen beschafft werden konnten: 

Geldanleihen bei der Familie oder engen Freunden, 

- Durchführung eines schweren Raubüberfalls auf 
eine Bank. 

d) Darüber hinaus wurde auch die (allerdings geringe) 
Möglichkeit in Rechnung gestellt, daß sich die Häft
linge an den Richtern, Polizisten, Anklagevertretern 
und Zeugen der Anklage zu rächen versuchen würden, 
die an ihren Prozessen beteiligt und für ihre Gefängnis
strafen verantwortlich waren. 

III Der Einsatzplan 
Nach einer Analyse der möglichen Vorgehensweisen der 
Häftlinge und einem Beschluß über den Umfang an Perso
nal und Mitteln für das Unternehmen wurde der eigent
liche Einsatz für die Festnahme der entflohenen Häftlinge 
festgelegt, der sich auf vier wesentliche Gebiete konzen
trierte: 

- massiver Einsatz (im Gelände), 

- nachrichtendienstliche Detektivarbeit, 

- Untersuchungstätigkeit, 

- Öffentlichkeitsarbeit durch den Sprecher. 

1. Der eigentliche Einsatz: 

a) Alarmbereitschaft 

Vom 10. Januar 1979 an wurde die israelische Polizei in 
Alarmbereitschaft versetzt. Alle Polizeieinheiten wur
den verstärkt aktiv (Dienst in zwei Schichten von 

jeweils 12 Stunden, statt in drei Schichten von jeweils 8 
Stunden); jeglicher Urlaub wurde aufgehoben und die 
Einsatzräume 24 Stunden am Tag besetzt. 

b) Polizeischulen 

Der Unterricht an allen Polizeischulen wurde einge
stellt, Schiller und Lehrer verstärkten die Einheiten im 
Gelände. 

c) Stra)1ensperren 

Dutzende von festen und provisorischen Straßensper
ren wurden auf allen Haupt- und den wichtigsten 
Nebenstraßen aufgestellt. Jede Straßensperre wurde 
mit 4 Polizisten besetzt, die mit Funksprechgeräten 
sowie dem Sonderrundschreiben mit Einzelheiten und 
Bildern aller entflohenen Häftlinge ausgerüstet waren. 
Alle Autofahrer und Passagiere wurden gründlich 
durchsucht. 

d) Fallen und Beobachtungspunkte 

Dutzende von Fallen und Beobachtungspunkten wur
den 24 Stunden lang in der Nähe der Wohnung und am 
Wohnort der Familienangehörigen sowie der Freunde 
und Bekannten der Häftlinge aufgestellt und besetzt. 
Nachts wurden Nachtsichtgeräte verwendet (Stern
lichtverstärker und andere Hilfsmittel). 

e) Durchkämmen des Geländes 

Hunderte von Polizisten durchkämmten mit Hilfe von 
Helikoptern und Hunden weite Gebiete: Zitrusplanta
gen, Gehölze, verlassene Gebäude, Klöster und andere 
mögliche Verstecke, die den Häftlingen hätten Schutz 
bieten können. Das Durchkämmen erfolgte planmäßig 
und aufgrund von Informationen, die beim Einsatzstab 
eintrafen. 

f) Durchsuchungen 

Ca. 300 Durchsuchungen wurden im ganzen Land, vor
wiegend jedoch in Tel Aviv und im Zentrum, in den 
Wohnungen der Familien der entflohenen Häftlinge, 
bei Familienangehörigen und engen Freunden durch
geführt, von denen bekannt war, daß sie vor deren 
Gefängnishaft mit den entflohenen Häftlingen zusam
mengearbeitet hatten. Alle Durchsuchungen wurden 
legal mit einem Durchsuchungsbefehl ausgeführt. 

g) Verhaftungen 

Dutzende von Angehörigen der Unterwelt wurden ver
haftet, von denen bekannt war, daß sie in der Vergan
genheit mit den entflohenen Häftlingen zusammen
gearbeitet hatten oder für die eine mögliche Zusam
menarbeit in Frage kamen. In einer Reihe von Fällen 
wurden bei der Verhaftung und Durchsuchung Strafta
ten aufgedeckt, die von den Verhafteten durchgeführt 
worden waren und nichts mit dem Unternehmen zu 
tun hatten (Rauschgift, gestohlene Waren usw.). 

h) Sicherung der See- und Flughäfen und anderer Einrich-
tungen 

Große Kräfte wurden zur Sicherung und Überwa
chung der See- und Flughäfen, von Seen und Strän
den aufgeboten; auf jedem auslaufenden Schitfwur
den Polizisten stationiert, die alle an Bord kommen
den Passagiere überprüften; im Flughafen Ben
Gurion wurden Gefängniswärter eingesetzt, die die 
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entflohenen Häftlinge persönlich kannten und sie 
bei einem Fluchtversuch erkennen würden. 

- Alle Fischereihäjen wurden strikt überwacht; weiter
hin wurden Passagierschiffe, die ins Ausland auslie
fen, gründlich durchsucht, desgleichen die Fischer
boote, über die nachrichtendienstliche Informatio
nen vorlagen, denenzufolge die Eigentümer einer 
möglichen Zusammenarbeit mit den Häftlingen 
verdächtigt wurden. Eine der Durchsuchungen fand 
mitten auf dem Meer in enger Zusammenarbeit mit 
den israelischen Seestreitkräften statt, und zwar auf
grund einer Information, daß sich die Häftlinge auf 
diesem Schiff befänden. 

- Den Boots- und lachtbesitzem wurde eingeschärft, 
, sich in keinem Fall auf eine Zusammenarbeit mit 
den entflohenen Häftlingen einzulassen. 

- Die Sicherung aller Einrichtungen von Polizei und 
Gejängnisdienst wurde verstärkt. 

i) Personensicherung 

Alle Personen, die aufgrund ihres Berufs oder ihrer 
Aufgabe durch die entlaufenen Häftlinge gefährdet 
waren (Richter, Polizisten, Vertreter der Anklage, Zeu
gen der Anklage), wurden unter 24stündigen Polizei
schutz gestellt 

j) Bereitschqftskommando 

Bewegliche Bereitschaftskommandos einschließlich 
der Sondereinheit für Terrorbekämpfung wurden in 
Reserve gehalten zum sofortigen Einsatz. 

k) Bereithaltung eines Helikopters 

Ein Zivilhelikopter wurde bereitgehalten zum soforti
gen Einsatz bei der Fahndung und zur Lenkung der im 
Gelände eingesetzten Polizeikräfte. 

1) Zusammenarbeit mit den isrealischen Verteidigungskräj
ten 

Die israelischen Verteidigungskräfte wurden zur Ver
stärkung der Straßensperren, vornehmlich in Richtung 
auf die libanesische Grenze, herangezogen. Die Bilder 
der entlaufenen Häftlinge wurden an alle Straßensper
ren des Militärs sowie an die Männer von Major Had
dad im Südlibanon verteilt Die Seestreitkräfte wurden 
um Berichterstattung über Bewegungen von Schiffer
booten/Jachten gebeten, die israelisches Territorialge
wässer verließen. 

m) Insgesamt waren täglich bis zu 2000 Polizisten bei der 
Fahndung eingesetzt. Dieses Personalaufgebot wurde 
vierzehn Tage lang beibehalten und anschließend um 
50% verringert. 

2. Nachrichtendienstliche Detektivarbeit: 
a) Überprüfung des relevanten Informationsmaterials, 

das bei der Polizei gespeichert war; 

b) Studium des schriftlichen Materials über jeden Entflo
henen sowie Anlegen einer Akte für jeden; 

c) Anzapfen von Informationsquellen und verstärkte 
Informationstätigkeit zum Sammeln von Informatio
nen über den Verbleib der Häftlinge; 

d) Verarbeitung jeder beim Stab »Einkreisen« eingegan
genen Information, anschließend »Ergänzung«, Aus-
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werten und Weitergabe auf Informationsblättern und 
periodischen Bulletins an die Einsatzeinheiten; 

e) Weiterverfolgung, wie Informationen beim Einsatz 
genutzt und die Einheiten laufend unterrichtet wur
den; 

f) Gebrauch des automatischen Telefons der Polizei (die 
Telefonnummer war der Öffentlichkeit in den Massen
medien für Mitteilungen über die entflohenen Häft
linge bekanntgegeben worden); 

g) Verteilen eines Sonderrundschreibens mit Bild und 
Einzelheiten der flüchtigen Verbrecher sowie Bekannt
machung einer ausgesetzten Prämie von insgesamt IL 
100000 für die Auslieferung eines der Entflohenen 
oder Hilfeleistung bei seiner Auslieferung. Die Rund
schreiben wurden auf Hebräisch, Arabisch, Englisch 
und Französisch gedruckt und an die Einsatz-einhei
ten, die Massenmedien, auf Anschlagbrettern, in den 
Flug- und Seehäfen, an die Armee, die Männer Major 
Haddads (auf Arabisch), alle Piloten aller Fluggesell
schaften, Passagier- und Lastschiffe, an Fischerboot
und Jachtbesitzer sowie über die israelische Zweig
stelle der Interpol an alle Polizeien der Welt verteilt, die 
mit der Interpol zusammenarbeiten; 

h) Enge nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit 
dem Gefängnisdienst und anderen für die Sicherheit 
Verantwortlichen (Mossad, d. h. die für die innere und 
äußere Sicherheit verantwortlichen Nachrichtendien
ste); 

i) Anweisung an alle Wohnungsmakler und Autovermie
tungen, der Polizei sofort Mitteilung zu machen, falls 
einer der entflohenen Häftlinge eine Wohnung oder 
ein Auto zu mieten versuchte; 

j) Zeosurüberwachung der engsten Verwandten und 
Bekannten der Häftlinge; 

k) Unauffällige Beschattung bestimmter Ziele, zu denen 
die entflohenen Häftlinge voraussichtlich leicht 
Zugang haben würden; 

1) Abhören der Telefone der Familien und engsten Ver
wandten und Bekannten der Häftlinge; 

m) Ausüben von schwerem Druck auf die Unterwelt (Raz
zien, Verhaftungen, Verhöre, usw.), um diesen Verbre
chern das Leben schwer zu machen und sie aufgrund 
unhaltbarer Zustände bei der Fahndung nach den 
Häftlingen zur Zusammenarbeit mit der Polizei zu 
bewegen; 

n) Bewußtes, konzentriertes Handeln, um »Schwerver
brecher« auf frischer Tat zu ertappen und dann mit 
ihnen ein »Geschäft« zu machen, demzufolge die 
Anklagen gegen sie rückgängig gemacht würden, wenn 
sie Informationen über die Häftlinge lieferten. 

3. Untersuchungstätigkeit: 
a) Bildung eines Teams von Beamten für die Untersu

chung der Flucht aus dem Gefängnis aus kriminalisti
scher Sicht; 

b) Aufnahme der entflohenen Häftlinge in die bei allen 
Grenzübergängen ausliegende »Schwarze Liste«, um 
sie am legalen Verlassen des Landes zu hindern; 

c) Übermittlung der Fingerabdrücke der entflohenen 
Häftlinge an die verschiedenen Einheiten, damit jeder 



verdächtige Fingerabdruck sofort mit denen der Häft
linge verglichen werden konnte; 

d) Aufstellung eines Psychologenteams, das über Persön
lichkeit und Charakter jedes Flüchtigen Erhebungen 
anstellte. Aufgrund dieser Untersuchung wurde ein 
Verhaltensprofil jedes Häftlings angefertigt (vgl. 
Tabelle), weiterhin die interne Hierarchie sowie mög
liche Gruppen zur Zusammenarbeit bestimmt. Zusätz
lich sollte das Psychologenteam dem Einsatzleiter im 
Gelände bei einer eventuellen Geiselnahme durch die 
Häftlinge und den anschließenden Verhandlungen mit 
ihnen beistehen; 

e) Verhör aller Häftlinge im Gefängnis (aus dem die Häft
linge entflohen waren), deren Namen in früheren 
Berichten als zur Gruppe der Entflohenen gehörend 
aufgetaucht waren. 

f) Sammlung und EDV-mäßige Verarbeitung aller Ein~ 
zelheiten über Häftlinge, die im Laufe der letzten sechs 
Monate vor der Flucht entlassen worden waren. Die 
Namen wurden entsprechend der Nähe ihres Verhält
nisses zu den entflohenen Häftlingen sortiert und die 
auf den letzten Stand gebrachte Liste an alle Einheiten 
»Einkreisen« verteilt zur Durchführung von Verhören 
und Durchsuchungen, falls sich die Flüchtigen bei 
ihnen versteckten. 

Verhaltensprofile der Häftlinge 
(Ziffern: Nummern der Häftlinge) 

Bindung an 5 6 
Familienverband 8 4 

Stadtmensch 6 8 
5 
4 

Stark ausgeprägte 6 
persönliche 5 
Hygiene 4 

3 
7 

3 8 
7 

Keine Bindung an 
Familienverband 

Liebt die Natur 

Wenig ausgeprägte 
persönliche Hygiene 

Liebt Komfort 5 6 3 Ist mit wenigem 
4 8 7 zufrieden 

Bewegungsdrang 3 8 7 6 Kann an einem Ort 
4 5 bleiben 

Schürzenjäger 4 5 6 Normales Verhältnis 
3 zu Frauen 
8 

Nimmt Rauschgift 8 5 6 Nimmt kein 
4 3 Rauschgift 

Gesellig 4 5 8 6 . Alleingänger 
3 
7 

Sehr gute körper- 3 6 5 Schlechte körperliche 
liche Verfassung 4 7 8 Verfassung 

Körperlich stark 4 6 5 Körperlich schwach 
3 8 
7 

Große Wider- 3 7 6 4 Geringe Wider-
standsfähigkeit 8 5 standsfähigkeit 

Wichtige Stellung 6 8 3 4 Kein Ansehen in der 
in der Unterwelt 5 7 Unterwelt 

Vertrauen zur 6 5 8 4 Kein Vertrauen zur 
Unterwelt 3 Unterwelt 

7 

»Schlägt sich 6 3 7 »Schlägt sich nicht 
durch« 5 8 4 durch« 

Verkleidung sehr 6 7 4 Verkleidung un-
möglich 5 wahrscheinlich 

3 
8 

Beeindruckt gerne 8 3 6 Eindruck nicht 
4 5 wichtig 

7 

Liebt 4 8 6 7 Liebt keinen Lärm 
Eigenwerbung 5 um seine Person 

3 

Furchtlos 3 6 7 4 Nicht furchtlos 
8 5 

Gewalttätig 7 6 5 Nicht gewalttätig 
8 3 

4 

Impulsiv 4 3 6 Ausgewogen 
7 5 
8 

Sehr kaltblütig 6 3 8 Wenig kaltblütig 
5 4 
7 

Eigensinnig 6 3 8 7 Nachgiebig 
5 4 

Zielbewußt 3 6 5 4 Gibt das Ziel auf 
7 
8 

Geht planmäßig 6 3 8 7 Wird mitgezogen 
vm 5 4 

Selbständig 6 3 7 4 Abhängig 
5 8 

Logisch (rational) 6 7 3 Unlogisch (irrational) 
5 8 

4 

Schweigsam 6 5 8 4 Schwätzer 
3 
7 

4. äffen tl ichkeitsarbeit: 

Das ganze Unternehmen wurde von einer umfassenden 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet, die folgende Ziele hatte: 

a) Größtmögliche Verbreitung aller Einzelheiten über die 
Häftlinge in den Massenmedien und Wecken des 
Bewußtseins in der Öffentlichkeit, um diese zur 
Mithilfe anzuregen;, 

b) Darstellung des offenen Polizeieinsatzes in seinem vol
len Umfang, um der Öffentlichkeit das Gefühl zu 
geben, die Polizei unternehme alles in ihrer Macht ste
hende, um die Häftlinge wieder einzufangen; 

c) Verbreitung von Informationen durch das für die 
Öffentlichkeitsarbeit verantwortliche Team zur Unter
stützung bei Fahndung und Ermittlungen; derartige 
Veröffentlichungen wurden vom Stab »Einkreisen« 
bewußt verbreitet; 

d) Laufende Unterrichtung der Journalisten aufgrund der 
Annahme, daß die Zeitungen ohnehin über die Fahn
dungsaktion berichten würden, und daß es besser sei, 
diese Veröffentlichungen zu lenken. Zu diesem Zweck 
fanden täglich Informationsgespräche mit Journalisten 
statt; 

e) Die Bilder der entflohenen Häftlinge erschienen im 
Fernsehen, zusammen mit Einzelheiten über jeden 
Flüchtigen und einer an die Öffentlichkeit gerichteten 
Bitte um Zusammenarbeit und Mitteilung jeder Infor
mation über die Häftlinge; 
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f) In Zusammenarbeit mit dem Fernsehen wurde ein 
Interview mit dem Einsatzleiter »Einkreisen« ausge
strahlt, in dessen Verlauf weitere Einzelheiten über die 
offene Polizeiarbeit bekanntgegeben wurden; gleich
zeitig erging ein Aufruf an die Öffentlichkeit zur 
Zusammenarbeit. 

IV. Die Gefangennahme 
Wie bereits erwähnt, wurden alle entflohenen Häftlinge zu 
verschiedenen Zeitpunkten gefangengenommen: 

- Die Häftlinge Nr. 1 und Nr. 2 wurden an einer Straßen
sperre der Polizei am 13. Januar 1979 festgenommen. 

- Die Häftlinge Nr. 3,4 und 5 wurden in einem Haus in 
dem südlich von Tel Aviv gelegenen Bat-Jam am 
14. Februar 1979 festgenommen. 

- Die Häftlinge Nr. 6 und Nr. 7 wurden ebenfalls in 
einem Haus in der Gegend von Tel Aviv am 15. März 
1979 festgenommen. 

- Der letzte Häftling wurde nach einer Autojagd in der 
Nähe von Haifa am 27. Mai 1979 festgenommen. 

Aus Zeitmangel beschränke ich mich im folgenden auf 
eine Beschreibung der Gefangennahme der Häftlinge 
Nr. 3, 4 und 5. 

1. Die Nachricht 

a) Am 13.2. 1979 ging bei der Manschaft »Einkreisen« in 
Tel Aviv die Nachricht ein, daß sich die drei Häftlinge 
in einer bestimmten Wohnung in der Stadt Bat-Jam 
(ca. 10 km südlich von Tel Aviv) aufhielten. Die Woh
nung lag im zweiten Stock in einem vierstöckigen Block 
mit insgesamt 32 Wohnungen. 

b) In der Wohnung hielten sich zwei weitere Häftlinge aus 
einem anderen Gefängnis auf (ihre Namen waren 
bekannt) sowie ein nichtidentifIziertes Mädchen. 

c) Die Häftlinge besaßen Waffen und sie beabsichtigten, 
diese Waffen bei einer Konfrontation mit der Polizei zu 
benutzen. 

d) Die Quelle, aus der diese Information stammte, kam 
von jemandem, der leichten Zugang zu den Häftlingen 
hatte und als sehr zuverlässig galt. Die Information gab 
er im Rahmen eines »Geschäftes« mit der Polizei gegen 
die Unterlassung der Anklage wegen Vergehen, die er 
einige Tage zuvor verübt hatte. 

2. Planung 

a) Sofort nach Eintreffen der Information wurde eine 
Reihe von Maßnahmen zur Bestätigung dieser Infor
mation getroffen; weiterhin wollte man in »engem« 
Kontakt mit den Häftlingen bleiben (falls sie es tatsäch
lich waren): 

- Einrichtung von Beobachtungspunkten rund um 
das Gebäude, die mit besonderen Ferngläsern aus
gerüstet waren, um eine Überwachung bei Tag und 
Nacht zu ermöglichen. 

- Die Wohnung wurde mit einer Videokamera 
geftlmt. Nach dem Entwickeln des Films konnten 
die Gestalten der entflohenen Häftlinge beim Aus
ruhen auf dem Balkon mit Bestimmtheit identifI
ziert werden. Entscheidung über die Veröffentli
chung des schriftlichen Materials. 
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Die Telefonnummer der Wohnung, in der sich die 
Häftlinge aufhielten, wurde festgestellt; dann wur
den sämtliche Telefongespräche abgehört. 

- Aufgrund der Videoaufnahmen und der IdentifIzie
rung der Stimmen war nunmehr mit Bestimmtheit 
klar, daß sich die Häftlinge in der Wohnung aufhiel
ten. 

b) Nachdem wir mit Bestimmheit wußten, daß sich die 
Häftlinge in der Wohnung aufhielten, standen wir vor 
einer Reihe von Problemen: 

- Wie konnten wir die Häftlinge festnehmen, ohne 
Menschenleben (der Häftlinge, der Polizisten und 
der anderen Hausbewohner und Anlieger) zu 
gefährden? 

- Wie ließ sich während der Razzia auf die Wohnung 
eine Panik unter den anderen Hausbewohnern und 
Anliegern vermeiden, die u. U. annehmen konnten, 
bei den Einfallenden handele es sich um Terroristen 
und legale Waffenbesitzer bekämpften mit ihren 
Waffen die Eindringenden? 

c) Bei der Bewältigung dieser Probleme standen wir vor 
folgendem Dilemma: sollten wir die Razzia sofort 
durchführen, um somit eine mögliche Flucht der Häft
linge zu vermeiden, wobei sich allerdings wegen feh
lender Vorbereitung die Gefahr für Menschenleben 
erhöhen würde? Oder sollten wir gründlich planen, 
wobei viel Zeit verlorenginge, dagegen die Gefährdung 
von Menschenleben herabgesetzt, andererseits jedoch 
eine mögliche Flucht der Häftlinge wahrscheinlicher 
würde? 

d) Es wurde beschlossen, einen detaillierten Plan aufzu
stellen und eher eine Flucht der Häftlinge zu riskieren, 
als Menschenleben aufs Spiel zu setzen. 

e) Das Einsatzkommando, das am 13. Februar 1979 um 
15.00 Uhr auf der Tel Aviver Bezirkswache zusammen
trat, beauftragte die Sondereinheit rür Terrorbekämp
fung mit der Überwältigung und der Festnahme der 
Häftlinge; ihr zur Seite stand die Einheit des Zentrums 
für Detektivarbeit und Information des Bezirks Tel 
Aviv. Die Verantwortung zwischen beiden war klar und 
deutlich abgegrenzt; dabei sollte die zentrale Einheit 
alle äußeren Aufgaben durchführen wie die Besetzung 
der Beobachtungspunkte, das Abhören des Telefons 
und die völlige Einkreisung des Gebäudes, um eine 
mögliche Flucht auszuschließen. Die Einheit für Ter
rorbekämpfung sollte in die Wohnung eindringen, um 
die Häftlinge gefangenzunehmen. 

f) . Zur Vorbereitung des Einsatzplanes wurden von dem 
Gebäude Luftaufnahmen sowie Aufnahmen vom 
Boden aus von allen Seiten gemacht. Die Baupläne des 
Gebäudes und der Wohnung wurden beschafft. Die 
Einsatzleiter gingen, um das Gelände kennenzulernen, 
in Militäruniformen und in einem Jeep des Militärs in 
der Gegend des Gebäudes auf Streife. 

g) Der Razzia-Plan sah wie folgt aus: 

- Einkreisen des Gebäudes und hermetische Abrie
gelung, 

- Aufstellen von Scharfschützen an den Beobach
tungspunkten sowie Berichterstattung und 
Gebrauch von Zusatzbeleuchtungen an beiden Ein
fallsrichtungen, 



- Einkreisen der Wohnung innerhalb des Gebäudes, 

Eindringen und sofortige Deckung aller möglichen 
Ausgänge, 

Klärung und Durchsuchung durch die Männer, die 
durch den Haupteingang kamen, 

- Gebrauch von Lautsprechern zur Beruhigung der 
Hausbewohner und Anlieger zu Beginn der Razzia, 

- Gebrauch von Zivil- und Militärfahrzeugen bei den 
Streifen der Einsatzleiter und zur Beförderung der 
Männer zum Einsatzort. 

h) Personal und Aufgaben 

Mannschaft A - 12 Männer 

Eindringen und Besetzen der Wohnung durch den 
Haupteingang 

Mannschaft B - 14 Männer 

Eindringen und Besetzen der Wohnung aus östlicher 
Richtung durch die Jalousien von Balkon und Fenster 

Mannschaft C - 10 Männer 

Eindringen ins Schlafzimmer durch das im Osten gele
gene Fenster mit Hilfe einer Leiter und Bereitschaft zur 
Hilfestellung beim Besetzen der übrigen Räume 

Mannschaft D - 12 Männer 

Eindringen in die Wohnung aus südlicher Richtung 
durch den Küchenbalkon und Hilfe für die Mannschaf
ten A und B beim Besetzen der Wohnung 

Mannschaft E - 5 Männer 

Besteigen und Besetzen des Gebäudedaches durch 
den nördlichen Treppenaufgang; Herunterlassen eines 
Mannes am Seil bis zum Fenster des Schlafzimmers im 
Süden und Eindringen durchs Fenster. 

Mannschaft .F - 15 Männer 

Einkreisen des Gebäudes zur Verhinderung einer 
Flucht der Häftlinge und zum Fernhalten von Neugie
rigen und Beruhigen der Hausbewohner über Laut
sprecher 

i) Zeitplan des Einsatzes 

131600 - Streife der Einsatzleiter am Einsatzort (in 
Militärjeeps ) 

131900 - Genehmigung der Pläne durch den Direktor 
und Leiter des Bezirks Tel Aviv 

132100 - Erteilen des Befehls und Instruktionen an die 
Befehlshaber der Einheiten 

132215 - Instruktionen an die Mannschaften durch die 
Befehlshaber jeder Einheit 

140230 - Aufbruch nach Bat-Jam (Einsatzort) 

140300 - Ankunft am Einsatzort 

140330 - Eindringen in die Wohnung. 

3. Die Durchführung 

a) Allgemein betrachtet, entsprach die Durchführung 
dem Plan. 

b) Als um 03.30 Uhr der Befehl zum Eindringen in die 
Wohnung gegeben wurde, drangen alle Mannschaften 
gleichzeitig durch Tür und Jalousien ein. Beim Betre-

ten der Wohnung eröffnete einer der Häftlinge (Nr. 3) 
das Feuer, wobei einer der Eindringenden eine leichte 
Verletzung im Gesicht erlitt. Das Feuer wurde erwi
dert, und 2 Kugeln trafen den Häftling Nr. 4, der mittel
schwere Verletzungen erlitt. Die übrigen Häftlinge, die 
sich in der Wohnung aufhielten, leisteten keinerlei 
Widerstand, und 5 Minuten nach Erteilen des Befehls 
zum Eindringen waren die drei entflohenen Häftlinge 
sowie die beiden anderen, die bei ihnen waren, mit 
Handschellen gefesselt. 

c) Wahrend des gesamten Einsatzes wurden die Hausbe
wohner und Anlieger über Lautsprecher beruhigt und 
gebeten, in ihrer Wohnung zu bleiben. Die Hausbe
wohner folgten diszipliniert den Anweisungen und 
blieben bis zUm Ende des Einsatzes in ihren Wohnun
gen. 

d) In der Wohnung wurden gefunden: 2 Revolver, 1 
Gewehr »M 16«, Munition, Militärbarett und -abzei
chen, Geld, Zigaretten, Feldstecher, Kamerafilme, 
Militärkleidung, ein Schälmesser, 2 Lautsprecher 
(anscheinend zur Durchführung von Verhandlungen 
bei Geiselnahme), Radio und Fernseher. 

e) Wahrend der gesamten Planung bis zum Eindringen in 
die Wohnung wurden die .Telefongespräche der Häft
linge abgehört; weiterhin hielten Posten die ganze Zeit 
über die Wohnung unter Beobachtung und erstatteten 
laufend Bericht über die Vorgänge in der Wohnung 
sowie über den Zeitpunkt, zu dem das Licht ausge
schaltet wurde. 

V. Juristische Aspekte 
Die Fahndung nach einer Person ist gekennzeichnet durch 
Schwierigkeiten, die sich aus juristischen Einschränkun
gen ergeben, deren Grundlage das Unschuldsprinzip ist 
(d. h. eine Person gilt solange als unschuldig, bis das 
Gegenteil erwiesen ist). 

Im folgenden führe ich einige juristische Einschränkungen 
an: 

1. Bekanntmachung einer für ein Verhör gesuchten Person 

a) Es ist unmöglich, die Bekanntmachung einer für ein 
Verhör gesuchten Person oder eines entflohenen Ver
brechers zu verlangen, solange nicht alle zulässigen 
Mittel zur Auffindung der Person ausgeschöpft wurden 
oder wenn nicht deutlich wird, daß die betreffende Per
son sich der Polizei entziehen will und daß die Bekannt
machung der Festnahme dienlich ist. 

b) Die Bekanntmachung einer für ein Verhör gesuchten 
Person oder eines entflohenen Verbrechers ist unzuläs
sig, wenn es sich um leichte Vergehen handelt. 

c) Die Bekanntmachung von Einzelheiten oder die Veröf
fentlichung des Bildes eines Minderjährigen, der ver
haftet, verhört oder wegen eines Vergehens abgeurteilt 
wurde, ist unzulässig. In einem Aufruf an die Öffent
lichkeit um Mithilfe bei der Auffindung eines Minder
jährigen, der ein entflohener Straftäter ist, aus einem 
Heim ausgebrochen ist oder für ein Verhör gesucht 
wird, muß er als vermißt bezeichnet werden. 
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2. Durchsuchung 
a) Ein Richter ist berechtigt, einen Durchsuchungsbtfehl 

für ein Haus zu erlassen, wenn: 

- die Durchsuchung notwendig ist, um einen für ein 
Verhör benötigten Gegenstand sicherzustellen; 

- der Richter Grund zu der berechtigten Annahme 
hat, daß das Haus als Aufbewahrungsort eines 
gestohlenen Gegenstands dient, daß von dort aus 
dieser Gegenstand verkauft wird oder daß in ihm ein 
Gegenstand aufbewahrt wurde, mit dem oder um 
den ein Vergehen durchgeführt wurde, oder der für 
illegale Zwecke verwendet wurde oder dafür ver
wendet werden soll; 

- der Richter Grund zu der berechtigten Annahme 
hat, daß in ihm eine Person festgehalten wird, wobei 
die Umstände dieses Festhaltens eine Straftat dar
stellen müssen. 

b) Ermächtigung zur Durchsuchung ohne Durchsuchungsbe
fehl 

Ein Polizist darf ein Haus oder einen Ort ohne Durch .. 
suchungsbefehl betreten und durchsuchen, wenn: 

- er Grund zur berechtigten Annahme hat, daß darin 
zur Zeit eine Straftat verübt wird oder vor nicht allzu 
langer Zeit verübt wurde; 

- sich der im Haus oder am Ort Befindliche an die 
Polizei gewandt hat; 

- sich der dort Befindliche an die Polizei um Hilfe 
gewandt hat und Grund zur berechtigten Annahme 
besteht, daß dort eine Straftat verübt wird; 

- er eine Person verfolgt, die sich ihrer Verhaftung 
entziehen will oder aus einer legalen Haft entflohen 
ist. 

c) Körpervisitation 

Wrrd eine Person in dem Haus oder an dem Ort oder in 
seiner Nähe angetroffen, an dem gerade eine Durchsu
chung stattfindet und besteht Grund zum berechtigten 
Verdacht, daß sie den gesuchten Gegenstand oder den 
für die Suche freigegebenen Gegenstand bei sich ver
steckt, darf die betreffende Person einschließlich ihrer 
Taschen u. ä. untersucht werden. 

d) Visitation von Verhafteten 

Ein Polizist, der eine Person mit oder ohne Haftbefehl 
verhaftet hat oder sie von den Verhaftenden überstellt 
bekommt, darf bei dieser Person eine Visitation ein
schließlich ihrer Taschen u. ä. entweder selbst vorneh
men oder durch einen zweiten vornehmen lassen und 
jeden bei ihr gefundenen Gegenstand in sicheren 
Gewahrsam nehmen. 

e) Visitation von Frauen 

Die Visitation einer Frau darf nur durch eine Frau erfol
gen. 

3. Verhaftung 

a) Au,iführung eines Haftbtfehls 

Der Haftbefehl wird durch einen Polizisten oder dieje
nige Person ausgeführt, die der Richter oder das 
Gericht in dem Befehl benannt hat. Dieser darf an 
jedem Ort und zu jeder Zeit ausgeführt werden. 
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b) Vollmacht des Richters 

Ein Richter ist innerhalb seines Gerichtsbereiches dazu 
berechtigt, eine Person zu verhaften oder in seiner 
Anwesenheit verhaften zu lassen, wenn es zum gege
benen Zeitpunkt Gründe gibt, die ihn dazu berechti
gen, von seiner Vollmacht, einen Haftbefehl auszustel
len, Gebrauch zu machen. 

c) Ermächtigung zur Verhaftung ohne Haftbtfehl 

Ein Polizist ist berechtigt, eine Person unter den folgen
den Umständen auch'ohne Haftbefehl zu verhaften: 

Die Person weigert sich, ihn zu begleiten. 

Es gibt berechtigte Gründe für die Annahme, daß 
die Person eine Straftat begangen hat. 

Die Person hat in seiner Anwesenheit oder in 
unmittelbarer Nähe eine Straftat verübt, auf die die 
Todesstrafe oder eine Haftstrafe von mehr als sechs 
Monaten steht. 

- Die Person hindert den Polizisten an der Ausübung 
seines Dienstes. 

- Die Person ist aus legaler Haft entflohen oder ver
sucht zu entfliehen. 

- Die Person verweigert Auskunft über Namen und 
Wohnort. 

- Die Person befindet sich in verdächtigen Lebens
umständen, versucht mit großem Aufwand sich zu 
verbergen oder kann keine einleuchtenden Anga
ben über die Bestreitung ihres Lebensunterhaltes 
machen und kann keine vernünftige Erklärung für 
ihr Verhalten vorbringen. 

- Der Richter ordnet ihre Festnahme an. 

d) Pflicht der Voiführung vor einen Richter 

Jede Person, die mit oder ohne Haftbefehl verhaftet 
wurde, muß innerhalb von 48 Stunden nach ihrer Fest
nahme einem Richter vorgeführt werden; es besteht 
die Möglichkeit einer 48stündigen Verlängerung, wenn 
der Richter abwesend oder krank ist. 

e) Vollmachten des Richters 

Der Richter ist berechtigt, zweimal eine 15tätige Haft 
anzuordnen, auf keinen Fall jedoch mehr als insgesamt 
30 Tage. Wenn die Haft 30 Tage überschreitet, muß sie 
zuvor vom juristischen Berater der Regierung geneh
migt und die Genehmigung von ihm unterschrieben 
worden sein. 

4. Überwachung durch die Zensur 
Die Zensur erfolgt aufgrund von Verteidigungsstatuten 
(für Notzeiten) aus dem Jahre 1954. Statut 89 ermächtigt 
den Zensor u. a., Postsendungen anzuhalten, zu überprü
fen und ihre Übergabe zu verhindern oder sie zu vernich
ten, falls sie seiner Ansicht nach der Sicherheit des Staates 
Israel, dem öffentlichen Frieden oder der öffentlichen 
Ordnung schaden können. 

5. Geheimes Abhören 
a) Geheimes Abhören bedeutet Abhören ohne Zustim

mung einer der Parteien entweder durch Anzapfen der 
Leitungen der Telefonbesitzer oder durch Anschließen 
eines Abhörgeräts oder Aufzeichnung von Gesprächen 
eines oder beider Gespächspartner. 



b) Dieser Vorgang ist durch das Gesetz für Geheimes 
Abhören geregelt, das den folgenden juristischen 
Grundsätzen unterliegt: 

- Geheimes Abhören fmdet erst nach Einreichen 
eines schriftlichen Antrags beim Vorsitzenden des 
Bezirksgerichtes und dessen Genehmigung statt. 
Der Antrag wird schriftlich von einem bevollmäch
tigten Offizier eingereicht, der dazu vom Generalin
spektor der Polizei ermächtigt wurde und minde
stens den Rang eines Nitzav Mischne (etwa: Polizei
direktor) besitzt. 

- Der Generalinspektor der Polizei kann in einem 
wichtigen Fall, der keinen Aufschub duldet, wenn 
eine Straftat verhindert oder aufgedeckt werden soll, 
ein geheimes Abhören zulassen, wenn die Zeit für 
den üblichen Vorgang des schriftlichen Antrags bei 
dem zuständigen Gericht zu knapp ist und wenn mit 
Sicherheit die Genehmigung durch den Richter 
innerhalb von 48 Stunden eintrifft. 

VI. Neue Veifahren bei der Fahndung nach 
Verdächtigen 

Ich möchte die Gelegenheit nützen, um noch kurz fünf 
neue Verfahren bei der Fahndung nach Verdächtigen zu 
beschreiben, die heute von der israelischen Polizei bei 
ihrer täglichen Arbeit angewendet werden. 

1. Identifizierung der Stimme 

Die Stimme jedes Menschen dient in erster Linie zur Wei
tergabe von Informationen. Dabei wird grundsätzlich 
angenommen, daß jeder Mensch eine für ihn typische 
Stimme besitzt. Eine äußere Veränderung der Stimme, z. 
B. durch Erkältung oder bei einem Täuschungsversuch, 
kann deshalb nicht die Identität der Stimme eines Spre
chenden verbergen oder eine andere Identität vortäu
schen. Experten in der Abteilung für kriminaltechnische 
IdentifIzierung arbeiten mit einem als »Stimm-Spektro
graph« bezeichneten Gerät. Dieses überträgt die aufge
nommenen Wörter in Spektrogramme, d. h. Bilder unter
schiedlichen Aussehens, die für die Stimme jedes Men
schen typisch sind. Die Änderungen kommen in drei Para
metern zum Ausdruck und werden aufgezeichnet: Fre
quenz und Stärke über eine Zeitspanne hin. 

Identifizierungsmethode: Der Test erfolgt durch den Ver
gleich des Spektrogramms eines aufgenommenen Wortes 
mit dem eines ähnlichen Wortes, das direkt vom Verdäch
tigen aufgenommen wurde. Die Aufnahme kann aus 
einem direkten oder einem telefonischen Gespräch stam
men. Zur IdentifIzierung und zum Vergleich am Spektro
graphen wird die Stimme also von einem vokalen auf ein 
visuelles Erscheinungsbild übertragen. Ein visueller Ver
gleich der Aufzeichnungen ermöglicht es, mit Bestimmt
heit festzustellen, ob ein Wort in beiden Fällen von der 
gleichen Person oder von zwei verschiedenen Personen 
gesprochen wurde. 

2. Automatischer Vergleich eines mit einer Gesichtsscha
blone rekonstruierten Gesichtes mit einem Bild im Verbre
cheralbum 

Bei der manuellen Suche fmdet man mit Hilfe einer 
Gesichtsschablone nicht immer das Bild des Verdächtigen 
aus Tausenden von Bildern heraus. Aus diesem Grund 
mußte die Suche im Album rationalisiert werden. Zusam
men mit Professor Della Richev von der Negev-Universi
tät hat die Polizei in Israel ein Gerät zum automatischen 
Vergleich von rekonstruierten Gesichtsschablonen mit 
Bildern im Verbrecheralbum entwickelt. Das Gerät arbei
tet mit einem Computer. 

Das Veifahren: Nach der Rekonstruktion des Gesichtes 
überprüft der Techniker die Einzelheiten der Beschrei
bung auf zwei Kriterien hin: 

- Einzelheiten, über die sich der Zeuge sicher ist, 

- Einzelheiten, die die mögliche Auswahl so weit wie 
möglich einschränken. 

Anschließend überprüft der Techniker die acht Maße des 
Gesichtes mit Hilfe des Computers. Daraufhin erscheint 
eine neue Serie, die sich aus Personen zusammensetzt, auf 
die die Beschreibung paßt. Innerhalb dieser Gruppe wer
den die Fotos entsprechend ihrer Ähnlichkeit zwischen 
den Gesichtsmaßen und dem Foto angeordnet. Am Ende 
des Vorgangs (der kaum mehr als einige Sekunden dauert) 
erhält der Techniker am Album eine Liste von Fotos, die 
dem mit der Schablone rekonstruierten Gesicht gleichen, 
wobei das ähnlichste Foto am Anfang der Liste steht und 
die übrigen Fotos mit abnehmender Ähnlichkeit nachein
ander erscheinen. 

3. Spray zum Sichtbarmachen von Fingerabdrücken 

Im Rahmen der Verbrechensbekämpfung wurde vor ca. 
einem Jahr ein Spray entwickelt, mit dem auch im 
Gelände Fingerabdrücke sichtbar gemacht werden kön
nen. Das neue Spray ist ein wirksames Mittel zum Nach
weis von Fingerabdrücken auf verschiedenen Flächen, in 
erster Linie auf Papier. Es ermöglicht die sofortige Fest
stellung von Fingerabdrücken im Freien, ohne daß das 
Objekt erst ins Labor gebracht werden muß. Dabei wer
den sowohl viel Zeit als auch erfahrenes Personal einge
spart. Diese neue Entwicklung hat eine ganze Reihe von 
Vorzügen gegenüber den heute auf der Welt gebräuch
lichen Mitteln: 

Sie ermöglicht die Arbeit im Freien (häufig wird ein 
Objekt von einem Labor an die Zentrale geschickt, wo 
es in eine Entwicklerlösung getaucht wird). 

- Die Lösung zerstört nichts (die herkömmlichen, in 
anderen Labors verwendeten Lösungen hinterlassen 
häufig Tintenflecken auf Dokumenten oder lassen die 
Tinte auslaufen). 

- Die Lösung ist nicht feuergefährlich (in den USA 
wurde z. B. eine Methode entwickelt, die auf dem sehr 
feuergefährlichen Benzinäther als Lösungsmittel 
basiert). 

Das Veifahren: Die in der Spraydose befindliche Lösung 
kann auf Papier und andere poröse Flächen gesprüht wer
den. Die Entwicklung erfolgt durch Besprühen aus einer 
Entfernung von 20 bis 25 cm vom zu prüfenden Gegen
stand, wobei die Fläche nur ganz leicht befeuchtet zu wer-
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den braucht. Bei Zimmertemperatur treten dann die Fin
gerabdrücke innerhalb weniger Minuten bis zu einigen 
Stunden hervor (dies hängt von der Stärke des Drucks ab). 
Um die Entwicklung zu beschleunigen, kann man die zu 
überprüfende Fläche über Wasserdampf (z. B. aus einem 
Kessel) halten oder sie mit einem normalen Föhn trock
nen. 

4. Test im Gelände zur Überprüfung von Sprengstoff 

Spuren von Sprengstoff bleiben an den Händen von Men
schen, die ihn gehandhabt haben, zuweilen auch an ihren 
Kleidern haften. Bei der israelischen Polizei wurde vor kur
zem die Entwicklung eines chemischen Tests abgeschlos
sen, der im Freien die Feststellung auch noch der schwäch
sten Spuren von normalem Sprengstoff ermöglicht Der 
Test ist empfindlich, zuverlässig und außergewöhnlich 
einfach. 

Der chemische Test wird für eine Reihe von Zwecken ver
wendet: 

zur Überprüfung von als Sprengstoff verdächtigem 
oder sprengstotlhaltigem Material; das Mittel erlaubt 
eine mühelose Unterscheidung zwischen Sprengstoff 
und ungefährlichen Stoffen, die bei einer Durchsu
chung oder einer Straßensperre gefunden werden, 

zur Auffindung von Sprengstoff als verdächtigem Hin
weis auf eine verborgene Ladung, (z. B. an den Tür
klinken eines verdächtigen PKW, an der Verpackung 
eines verdächtigen Gegenstandes usw.), 

- zum Aussieben von Verdächtigen, z. B. durch eine 
Untersuchung der Hände von Verhafteten nach einem 
Terrorakt, bei dem Sprengstoff verwendet wurde, 

zum KlassifIzieren von Sprengstoff. 
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5. Hypnose 
Die israelische Polizei bedient sich der Hypnose, um das 
Erinnerungsvermögen einer Person aufzufrischen, damit 
ein bestimmter Vorfall ins Gedächtnis zurückkehrt und 
um eine Gesichtsschablone zu verfeinern. Im folgenden 
wird ein Vorfall beschrieben, bei dem die Untersuchungs
beamten mit Hilfe der 'Hypnose Tatverdächtige verhaften 
konnten. 

Der Voifall: 1974 ereignete sich in einem Autobus, der von 
Gali1äa nach Haifa fuhr, bei der Ankunft in der Stadt eine 
Explosion. Es gab zahlreiche Verletzte und man vermu
tete einen TerroranschIag. Der Omnibusfahrer wurde 
gebeten zu versuchen, sich an eine verdächtige Person zu 
erinnern. Seine Antwort war jedoch negativ. Auf die Fra
ge, ob er bereit sei, unter dem Einfluß von Hypnose sein 
Gedächtnis aufzufrischen, erklärte er sich hiermit einver
standen. Unter dem Einfluß der Hypnose wurde er gebe
ten, sich nochniats die ganze Fahrt zu vergegenwärtigen. 
Jetzt erinnerte sich der Fahrer daran, daß in einem der ara-:
bischen Dörfer zwei junge Männer an der Haltestelle 
gestanden hatten. Der eine gab dem anderen einen Korb, 
mit dem der zweite den Bus bestieg. Dieser junge Mann 
fiel dem Fahrer als verdächtig auf, denn als er seine Fahr
karte bezahlte, hatte er feuchte Hände. 

Der Fahrer gab einem Experten die Beschreibung des 
Verdächtigen, der daraufhin von diesem und auch von 
dem ersten, der ihm den Korb gegeben hatte (und den der 
Fahrer nur im Vorbeifahren gesehen hatte), eine Gesichts
schablone anfertigte. Die Polizei führte in dem betreffen
den Dorf eine Ermittlung durch, und anhand der Gesichts
schabionen konnten die beiden Tatverdächtigen identifi
ziert und verhaftet werden. 



TI sistema delle ricerche in Italia 
Das Fahndungssystem in Italien 
Luciano Ruggeri 

1 Introduzione 
Allo scopo di illustrare compiutamente, nel presente con
testo intemazionale, il sistema di ricerche attuato dai Ser
vizi di Polizia italiani, e opportuno fornire brevi notizie 
circa la struttura degli stessi, la cui organizzazione necessa
riamente influenza le modalita di attuazione delle ricerche 
medesime, siano esse attinenti alle persone od alle cose. 

In primo luogo, va precisato che in ltalia l'attivita investiga
tiva e demandata, per ragioni storiche, a tre organismi, che 
operano, pur secondo alcune diversita di competenze, su 
scala nazionale ed estendono, pertanto, la loro giurisdi
zione su tutto il territorio dello Stato. 

Essi sono: La Pubblica Sicurezza, che puo essere conside
rata come la Polizia propriamente detta, dipendente dal 
Ministero dell'lntemo; L'Arma dei Carabinieri, fecente 
capo da un punto di vista strutturale al Ministero della 
Difesa; ed, infine, 11 Corpo della Guardia di Finanza, inse
rito nella struttura deI Ministero delle Finanze. 

Non e questa la sede per ecendere in dettagli circa le diver
sita di struttura e di competenze dei tre Servizi. Bastenl qui 
accennare al fatto che, da un punto di vista investigativo, la 
Pubblica Sicurezza e l'Arma dei Carabinieri svolgono, nel 
complesso, la stessa attivita, anche se vi sono compiti speci
fici demandati all'uno od all'altro Servizio. 

La Guardia di Finanza e invece un Corpo piu particolar
mente impegnato in attivita dirette a contrastare il feno
meno delle infrazioni di carattere fiscale, doganale e finan
ziario in genere. 

LEinleitung 
Um das Fahndungssystem der italienischen Polizei in dem 
hier gegebenen internationalen Rahmen exakt darzustel
len, erscheint es mir angebracht, zunächst kurz auf die 
Struktur dieser Polizeibehörden einzugehen, da deren 
Organisation notwendigerweise die Verfahrensweisen bei 
der Personen- und Sachfahndung beeinflußt. 

Zunächst ist festzuhalten, daß die Ermittlungsaufgaben in 
Italien - historisch bedingt - drei Organismen übertragen 
sind, die, trotz einiger Unterschiede in der sachlichen 
Zuständigkeit, alle auf nationaler Ebene operieren und 
deren örtliche Zuständigkeit sich daher auf das gesamte 
Territorium des Staates erstreckt. 

Diese drei Polizeidienste sind: Die Sicherheitspolizei, die 
als die Polizei im eigentlichen Sinn angesehen werden 
kann und dem Innenministerium untersteht, die Carabi
nieritruppe, die strukturell gesehen zum Verteidigungsmi
nisterium gehört und schließlich das Korps der »Guardia 
di Finanza« (Zoll- und Finanzbehörde), das in die Struktur 
des Finanzministeriums eingegliedert ist. 

Es ist hier nicht der Ort, um im einzelnen auf die Unter
schiede in den Strukturen der Zuständigkeiten der drei 
Polizeidienste einzugehen. Hier soll der Hinweis genügen, 
daß unter dem Gesichtspunkt der Fahndung Sicherheits
polizei und Carabinieri insgesamt gesehen die gleiche 
Tätigkeit ausüben, wenn auch der eine bzw. andere Poli
zeidienst spezifische Aufgaben zu erfüllen hat. 

Die »Guardia di Finanza« hingegen ist speziell und in 
direktem Einsatz mit der Bekämpfung von Verstößen im 
Steuer-, Zoll- und generell im Finanzbereich betraut. 
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Ciascuno dei tre Servizi, giova ripeterlo, ha una struttura 
omogenea che si estende su tutto il territorio nazionale; in 
altre parole, l'Italia ha una pluralitä. di Servizi investigativi 
organizzati in senso verticale, contrariamente a quanta 
avviene in alcuni Paesi deI Nord Europa, in cui vi e una sola 
Polizia, divisa, tuttavia, da un punto di vista territoriale, in 
diversi Servizi dello stesso tipo, ma frazionati in senso oriz
zontale. 
Si e brevemente accennato alla struttura complessiva dei 
Servizi di Polizia italiani, poiche essa deve necessaria
mente essere tenuta presente allo scopo di comprendere la 
»ratio« delle modalitä. di attuazione delle attivitä. operative, 
in genere, edel sistema di ricerche, in particolare. 

Nel corso della presente esposizione, tuttavia, permotivi di 
brevita e chiarezza, si illustrera il sistema di ricerche attuato 
da uno dei tre Servizi, la Pubblica Sicurezza, in quanta es so 
costituisce, come si vedra in seguito, il pemo, sia nazionale 
che internazionale, attomo a cui ruota il meccanismo delle 
ricerche dei Servizi italiani. 

Si rende, pertanto, necessario, prima di entrare nel vivo 
dell'argomento da trattare, fornire qualche breve cenno 
sulla struttura interna della Pubblica Sicurezza. Come gia 
precisato, essa rappresenta il Servizio di Polizia nazionale 
propriamente detto e si estrinseca, sul piano strutturale, 
quale olganismo direttamente dipendente dal Ministero 
dell'Intemo. L'Organo centrale a cui e preposto il Capo 
della PoIizia nazio~e e infatti una Direzione Generale deI 
citato Ministero, appunto la Direzione Generale della Pub
blica Sicurezza. 

Detto Organo di vertice dispone di un complesso di strut
ture centrali, che assicurano il necessario coordinamento 
delle attivitä. su scala nazionale, nonche di organismi peri
ferici dislocati su tutto il territorio della Repubblica, 
secondo il modello della suddivisione amministrativa deI 
territorio italiano in provincie. In ogni Capoluogo di provin
cia, pertanto, opera un Ufficio provinciale di Polizia, la 
Questura, a cui e preposto un alto Funzionario di Polizia, il 
Questore. Le Questure, competenti per tutte le attivitä. di P. 
S. della provincia, sono direttamente dipendenti dall'Or
gano centrale, dando cosi luogo ad una struttura nazionale 
omogenea ed unica per tutto il territorio dello Stato. 

A tale struttura di base va aggiunta la rete dei servizi speci
fici, quali, ad es., quelli relativi alle Frontiere (terrestri, 
marittime ed aeree), al Traffico (in particolare, quello auto
stradale ed extraurbano in genere), alle Fe"ovie ecc. 
Anche detti servizi sono direttamente dipendenti dall'Or
gano centrale, che li coordina su scala nazionale attraverso 
un apposito Ufficio centrale (Servizio di Polizia Stradale, di 
Frontiera, Ferroviaria e Postale). 

116 

Die drei Polizeidienste haben - um es zu wiederholen -
eine homogene Struktur, die sich auf das gesamte natio
nale Territorium erstreckt. Mit anderen Worten: Italien 
hat mehrere Fahndungsapparate, die vertikal organisiert 
sind, im Gegensatz zu einigen nordeuropäischen Ländern, 
in denen es nur eine Polizei gibt, die jedoch territorial in 
verschiedene Dienste des gleichen Typs aufgeteilt und 
horizontal untergliedert ist. 

Auf diese komplexe Struktur der italienischen Polizei 
wurde hier kurz eingegangen, da man sich diese vergegen
wärtigen muß, wenn man die »Ratio« der Verfahrenswei
sen bei Einsätzen im allgemeinen und beim Fahndungssy
stem im besonderen begreifen will. 

Im folgenden werde ich - der Kürze und der Klarheit 
wegen - trotzdem nur das Fahndungssystem eines dieser 
drei Polizeidienste, nämlich das der Sicherheitspolizei dar~ 
stellen, da dieses, wie sich ergeben wird, national und 
international gesehen die Achse ist, um die sich der 
Mechanismus des italienischen Fahndungsapparates 
dreht. 

Bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne, erscheint 
es mir jedoch erforderlich, kurz auf die innere Struktur der 
Sicherheitspolizei einzugehen. Wie bereits dargelegt, ver
körpert sie die nationale Polizei im eigentlichen Sinne und 
ist strukturell unmittelbar dem Innenministerium unter
stellt. Die Zentralbehörde, der der Chef der nationalen 
Polizei vorsteht, ist eine Generaldirektion dieses Ministe .. 
riums, nämlich die Generaldirektion der Sicherheitspolizei. 

Diese Zentralbehörde verfiigt über eine Reihe von Abtei
lungen, die die notwendige Koordinierung von Maßnah
men auf nationaler Ebene gewährleisten, sowie über 
Außenstellen, die entsprechend der verwaltungsmäßigen 
Auf teilung des italienischen Territoriums in Provinzen 
über die gesamte Republik verteilt sind. In jeder Provinz
hauptstadt gibt es deshalb als Provinzpolizeibehörde die 
»Questura« (Polizeipräsidium), mit einem hohen Polizei
beamten, dem »Questore«, an der Spitze. Diese Polizeiprä
sidien, die für alle Maßnahmen der Sicherheitspolizei ihrer 
Provinz zuständig sind, unterstehen unmittelbar der zen
tralen Behörde; dadurch ist eine homogene und einheit
liche nationale Struktur fiir das ganze Staatsgebiet gege
ben. 

Neben dieser Grundstruktur gibt es ein Netz von Spezial
polizeibehörden, wie z. B. die Grenzpolizei (zu Land, zu 
Wasser, in der Luft), die Straßenpolizei (besonders für die 
Autobahnen und generell für den außerstädtischen Ver
kehr), die Bahnpolizeiusw. Auch diese Polizeidienststellen 
unterstehen unmittelbar der Zentralbehörde, die sie über 
eine entsprechende Zentralstelle (Straßenpolizeibehörde, 
Grenzpolizeibehörde, Eisenbahn- und Postpolizeibehör
de ) auf nationaler Ebene koordiniert. 



Alla Pubblica Sicurezza e, Inoltre, demandato il complesso 
dei compiti relativi all'ingresso ed al soggiorno degli stra
nieri in territorio nazionale. Tale compiti, che in altri Paesi 
sono svolti da un separato servizio di Immigrazione, deri
vano alla P.S. dal suo carattere di organismo nazionale deI 
Ministero dell'Interno, a cui competono responsabilitä. che 
trascendono Ia pura e semplice attivitä. investigativa. L'atti
vitä. ora menzionata viene svolta a livello provinciale dagli 
»Uffici Stranieri« inseriti nelle Questure, mentre, a livello 
nazionale, opera in senD alla Direzione Generale della P.S. 
un apposito Organo centrale, a cui detti Uffici fanno capo. 

Per completare la breve, schematica esposizione della 
struttura della Polizia italiana, a prescindere ovviamente 
da quei servizi che non hanno stretta attinenza con i1 
campo delle ricerche, e necessario citare, da ultimo, un 
organismo centrale di coordinamento di particolare impor
tanza, come si vedra, per i1 settore delle ricerche: II Centro 
Nazionale di Coordinamento delle Operazioni di Polizia Cri
m ina/e. Quest'ultimo, infatti, creato con il compito di coor
dinare Ie attivitä. di prevenzione e repressione della crimi
nalitä, ha una struttura complessa nel cui ambito si situano 
Uffici di diversa natura, ma tutti concorrenti sotto diverso 
aspetto a.l compito sopraindicato, di cui, appunto, i1 sistema 
di ricerche forma parte integrante. 

11 Centro infatti dispone, tra l'altro, deI Laboratorio di Poli
zia Scientijica, deI Casellario Centrale delle Impronte Digita
li, delI' UiJicio per il Trattamento Elettronico delle Informa
zioni. Tali organi, che concorrono allo svolgimento delle 
attivitä. deI Centro sul piano eminentem ente tecnico-scien
tifico, sono altre si affiancati, sempre nell'ambito deI 
Centro stesso, da Uffici di coordinamento a livello naziona
le, quali la Divisione Prevenzione Reati (0 Divisione di Poli
zia Criminale), la Divisione Stupe/acenti, la Sezione Furti 
Auto e gli UiJici Centrali dei Falso Monetario e delle Opere 
d'Arte, nonche dall'Ufficio Centrale Nazionale del
l'O.I.P.C.-Interpol, per il necessario collegamento sul 
piano internazionale. 

11 Centro Nazionale si avvale, infine, di una rete di Uffici di 
coordinamento, I Centri Interprovinciali Criminalpol, i 
quali sono distaccati nelle 15 piu importanti citta della 
Penisola e delle Isole, ed assicurano i1 coordinamento delle 
attivitä. e delle informazioni di polizia criminale che interes
sanD piu provincie della stessa Regione. 

IL Situazione generale della criminalita in Italia e 
priorita emergenti nel campo delle ricerche 

Esaurita l'esposizione schematica della struttura dei Ser
vizi di Polizia italiani, sani piu agevole impostare il pro
blema delle modalitä. tecniche e tattiche di cui es si si avval
gonG nel campo delle ricerche. A tale scopo, e opportuno 
mettere in luce la situazione generale relativa al tipo di 
fenomeni criminosi che interessano il Paese ed in cui le 
Forze di Polizia devono muoversi, per contrastarli. 

E' infatti evidente che, secondo i principi di una razionale 
gestione dei mezzi e deI personale, le tattiche attuate ed i 
mezzi predisposti sono strettamente connessi alle necessi-

Die Sicherheitspolizei ist außerdem für alle Fragen auf 
dem Gebiet der Einreise und des Aufenthaltes von Aus
ländern auf dem italienischen Staatsgebiet zuständig. 
Diese Aufgaben, die in anderen Ländern von einer geson
derten Einwanderungsbehörde wahrgenommen werden, 
leiten sich bei der italienischen Sicherheitspolizei aus ihrer 
Eigenschaft eines Organs des Innenministeriums her, des
sen Zuständigkeiten über die reine Ermittlungsarbeit hin
ausgehen. Der genannte Aufgabenkomplex wird auf Pro
vinzebene von den »Ausländerämtern« innerhalb der 
Polizeipräsidien abgewickelt, während auf nationaler 
Ebene innerhalb der Generaldirektion der Sicherheitspo
lizei eine Zentralstelle besteht, der die genannten Ämter 
unterstellt sind. 

Zur Vervollständigung dieses schematischen Überblicks 
über die Struktur der italienischen Polizei, bei dem die 
Dienste, die den Fahndungsbereich nicht unmittelbar 
berühren, nicht berücksichtigt wurden, muß schließlich 
noch eine zentrale Koordinierungsstelle von besonderer 
Bedeutung für den Fahndungssektor genannt werden: die 
Nationale Koordinierungszentralejür Einsätze der Kriminal
polizei. Diese Zentrale, deren Aufgabe es ist, die Maßnah
men zur Vorbeugung und Bekämpfung der Kriminalität 
zu koordinieren, hat eine komplexe Struktur und umfaßt 
Dienststellen unterschiedlicher Art, die jedoch alle beiden 
genannten Aufgaben unter verschiedenen Aspekten 
zusammenwirken; das Fahndungssystem bildet einen 
integrierten Bestandteil dieses Komplexes. 

Die Zentrale verfügt unter anderem über ein Kriminaltech
nisches Laboratorium, über die Zentrale Fingerabdruck
sammlung und eine Abteilungjür elektronische Datenverar
beitung. Neben diesen Abteilungen, die zur Durchführung 
von Maßnahmen der Zentrale vorwiegend auf technisch
wissenschaftlichem Gebiet beitragen, gibt es, eb6nfalls im 
Bereich der Zentrale selbst, Koordinierungsstellen auf 
nationaler Ebene, wie die Abteilung Verbrechensprävention 
(oder Kriminalpolizeiabteilung), die Rauschgijtabteilung, 
die Abteilung Autodiebstähle, die Abteilung Falschgeld und 
Kunstgegenstände, sowie schließlich das Nationale Zentral
büro der IKPO-Interpol für die notwendige Kommunika
tion auf internationaler Ebene. 

Schließlich verfügt die Nationale Zentrale noch über ein 
Netz von Koordinierungsstellen, die Interprovinziellen Cri
minalpol-Zentralen, die auf die 15 wichtigsten Städte der 
Halbinsel und der Inseln verteilt sind und die kriminalpoli
zeilichen Aktivitäten und Informationen, welche mehrere 
Provinzen der gleichen Region betreffen, koordinieren. 

IL Die allgemeine Situation der Kriminalität in Italien 
und Prioritäten im Bereich der Fahndung 

Im Anschluß an diesen schematischen Überblick über die 
Struktur der italienischen Polizei ist es leichter, die techni
schen und taktischen Arbeitsweisen, die diese auf dem 
Fahndungssektor anwendet, zu beschreiben. Hier er
scheint es angebracht, zunächst die allgemeine Situation 
im Hinblick auf die Deliktsbereiche zu beleuchten, die das 
Land besonders stark betreffen und zu deren Bekämpfung 
die Polizei angerufen ist. 

Es liegt auf der Hand, daß nach den Grundsätzen eines 
rationellen Einsatzes von Mitteln und Personal die takti
schen Maßnahmen und die eingesetzten Mittel mit den 
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ta prioritarie emergenti in un dato periodo. Allo stato 
attuale, le Forze di Polizia italiane si trovano a dover fron
teggiare un'ondata criminosa particolarmente violenta, sia 
per quanta riguarda la criminalita comune che quella poli
tica. 

Per quanta attiene alla criminalita comune, va detto che 
particolare importanza sono venuti assumendo negli 
ultimi anni i fenomeni criminosi deI traffico della droga, 
dei furti e depredazioni dei beni culturali, deI falso moneta
rio edel traffico delle auto rubate. A preseindere da tali set
tori specifiei, si nota, altresi, un considerevole aumento 
degli atti di criminalita violenta indirizzati contro i beni 
economiei, quali, ad es., gli attacchi alle banche, agli uffiei 
postali, ai trasporti di fondi ecc. 

Particolare virulenza ha poi assunto i1 fenomeno dei 
sequestri di persona a scopo di estorsione, una volta limi
tato ad alcune zone della Penisola e delle !sole, ed ora este
sos i a tutto i1 territorio nazionale. Anche la violenza deri
vante dalla criminalita politica, 0 dichiarata tale, ha assunto 
nel periodo indicato proporzioni considerevoli, estrinse
candosi in atti violenti di diverso tipo, quali, ad es., gli omi
eid~ i ferment~ gli attentati ed, infine, i sequestri di persona 
a scopo politico. 

N el contrastare tutti i fenomeni sopraeitati, inoltre, le 
Forze di Polizia procedono spesso, nei casi di positive inda
gi~ al sequestro di numerose armi detenute illeeitamente, 
il che dimostra che esiste un sostenuto traffico di armi, sia 
di origine interna (provenienti da furti od, addirittura, da 
rapine in armerie deI territorio nazionale) che di origine 
esterna (molte armi sequestrate sono prodotte in altri 
Paesi). 

Da ultimo, va altresi fatto presente che nel quadro di una 
criminalita sempre piu agguerrita flgura in modo piu mar
cato l'elemento estero. Mentre, infatti, nel passato, a pre
scindere da un certo strato di stranieri che commettevano 
piccoie infrazioni ricorrenti, non esisteva un forte inter
vento di eittadini di altri Stati nelle manifestazioni di alta 
criminalita, attualmente si nota una piu spiccata mobilita di 
elementi esteri, che si spostano sul piano internazionale e 
delinquono nel territorio nazionale. 

n complesso dei fenomeni sopradescritti impone, come 
appare evidente, un'intensa attivita di ricerche, che deve 
estrinsecarsi, quanta a modalita tecniche e di azione, in 
modi diversi a seconda della situazione da contrastare. 

Ogni situazione data, comunque, ricade entro la distin
zione generale delle due grandi categorie su cui vertono 
necessariamente le ricerche, e eioe: le Persone e le Cose. 

Va, tuttavia, altre si rilevato che le ricerche di tali due cate
gorie di elementi si esplicano, quanto alle modalita di 
attuazione, secondo due ulteriori prineipi generali, a 
seconda che si tratti di attivita da svolgere in modo continuo 
od in casi particolari e contingenti. Sara opportuno, pertan
to, esaminare separatamente le situazioni sopra accennate. 
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Prioritäten in einem gegebenen Zeitraum in engem 
Zusammenhang stehen. In dieser Zeit ist die italienische 
Polizei mit einer besonderen Welle der Gewaltkriminalität 
konfrontiert, die sowohl bei der allgemeinen als auch bei 
der politischen Kriminalität in Erscheinung tritt. 

Was die allgemeine Kriminalität betrifft, so scheinen in 
den letzten Jahren die Bereiche Drogenhandel, Diebstahl 
und Plünderung von Kunstgegenständen, Geldfälschung 
und Handel mit gestohlenen Autos besondere Bedeutung 
erlangt zu haben. Abgesehen von diesen Spezialgebieten 
ist darüber hinaus ein beträchtlicher Kriminalitätszuwachs 
bei der Gewalt gegen Wrrtschaftsgüter, wie z. B. Überfälle 
auf Banken, Postämter, Geldtransporte usw. zu verzeich
nen. 

Besondere Virulenz hat schließlich das Phänomen der 
Entführung von Personen zum Zweck der Erpressung 
erlangt, welches früher auf einige Gebiete der Halbinsel 
und der Inseln beschränkt war, sich aber inzwischen auf 
das gesamte Staatsgebiet ausgedehnt hat. Auch die 
Gewalttätigkeit im Zusammenhang mit der politischen -
oder als solche bezeichneten - Kriminalität hat in dem 
genannten Zeitraum beträchtliche Ausmaße angenom
men und umfaßt Gewaltakte verschiedener Art, wie z. B. 
Morde, Körperverletzungen, Attentate und schließlich 
Entführungen von Personen zu politischen Zwecken. 

Bei der Bekämpfung all dieser Erscheinungen stellt die 
Polizei im Zuge erfolgreicher Fahndungen überdies oft 
zahlreiche in illegalem Besitz beflndliche Waffen sicher. 
Dies deutet auf einen zunehmenden illegalen Handel mit 
Waffen hin, die teils inländischer Herkunft sind (aus Dieb
stählen oder direkt aus Raubüberfällen aufWaffenlager in 
Italien) und teils aus dem Ausland stammen (viele sicher
gestellte Waffen sind ausländische Fabrikate). 

In letzter Zeit wird festgestellt, daß im Rahmen einer 
immer härteren Kriminalität das ausländische Element 
immer ausgeprägter in Erscheinung tritt. Während in der 
Vergangenheit, abgesehen von einer bestimmten Auslän
derschicht, die kleinere Vergehen verübte, Bürger anderer 
Staaten bei der Schwerkriminalität nicht besonders in 
Erscheinung traten, ist heute eine auffällige Aktivität aus
ländischer Elemente festzustellen, die sich auf internatio
naler Ebene bewegen und Straftaten in unserem Staatsge
biet verüben. 

Es liegt auf der Hand, daß das beschriebene Kriminalitäts
geschehen eine intensive Fahndungstätigkeit erfordert, 
die in ihren technischen und operativen Verfahrensweisen 
entsprechend der jeweils zu bewältigenden Situation sehr 
unterschiedlich durchzuführen ist. 

Bei jeder gegebenen Ausgangslage stößt man jedenfalls 
auf die allgemeine Unterscheidung der beiden großen 
Kategorien, mit denen sich Fahndung zwangsläuflg zu 
befassen hat, Personen und Sachen. Es muß hinzugefügt 
werden, daß die Fahndung nach diesen beiden Kategorien 
bei der Art ihrer Durchführung von zwei weiteren allge
meinen Prinzipien bestimmt wird, je nachdem ob es sich 
um eine kontinuierlich durchgeführte oder eine Fahndung 
in besonderen und außergewöhnlichen Fällen handelt. Es 
empflehlt sich daher, die genannten Ausgangssituationen 
getrennt zu untersuchen. 



A. Ricerche di Base 

Come si e detto, i fenomeni criminosi di cui sopra compor
tano, a prescindere dalle situazioni contingenti che vanno 
fronteggiate in modo diverso a seconda delI' emergenza, la 
necessitä. di disporre di uno stabile sistema di ricerche sia di 
persone che di cose, in varia maniera collegate con detti 
fenomeni. 

A tale riguardo, la Polizia italiana ha attuato un mecca
nismo di ricerche modellato sulla struttura della propria 
organizzazione, avvalendosi largamente dell'ausilio delle 
tecniche informatiche (Teleprocessing). 11 sistema si basa 
essenzialmente, pur nella sua continua evoluzione iniziata 
sin dal1963 e sempre sollecitata dalle emergenti esigenze, 

. sul funzionamento di schedari elettronici di ricerche, il cui 
aggiornamento, fatta eccezione per alcuni casi specifici, 
viene effettuato »a tempo reale« (real time), per mezzo di 
terminafi »on fine« dislocati su tutto il territorio nazionale. 

La struttura delle attrezzature elettroniche della Polizia ita
liana e, come la stessa organizzazione della Pubblica Sicu
rezza, nazionale. Essa dispone di un Centro Elettronico che, 
situato all'interno di una vasta caserma per motivi di sicu
rezza, gestisce diversi schedari elettronici mediante un 
sistema duale di elaboratori della 3" generazione, che utiliz
zano potenti memorie di massa su supporto magnetico a 
dischi. 11 collegamento tra l'elaboratore centrale ed i termi
nali periferici, attuato nell'arco delle 24 ore, e assicurato da 
un Sistema Elettronico di Commutazione di Messaggi, istal
lato in senD al Ministero dell'lntemo. 

I terminali sono situati, oltre che presso gli Uffici centrali, 
in tutte le Questure egli Uffici di P.S. distaccati piu impor
tanti, nonche presso i compartimenti di Polizia stradale e 
gli Uffici di frontiera. 

L'Ufficio di Trattamento Elettronico delle Informazione 
(V.T.E.I.) deI Centro Nazionale Criminalpol, inoltre, e 
dotato di particolari attrezzature, dovendo svolgere un 
ruolo importante nel sistema di ricerche. 

Trattandosi di una struttura nazionale, sia per quanta 
attiene alla rete di terminali che per quanto riguarda l'orga
nizzazione degli Uffici di polizia, non esiste alcun limite 
territoriale al flusso delle informazioni. A tale riguardo, va 
precisato che i terminali situati su tutto il territorio nazio
nale vengono esclusivamente gestiti da personale della 
Pubblica Sicurezza specializzato nelle tecniche di tratta
mento elettronico delle informazioni. Quest'ultime, rac
colte in sede loeale, vengono nella maggior parte dei casi 
immesse »a tempo reale« negli appositi schedari di ricer
che, per cui e anche possibile l'interrogazione »a tempo 
reale« di schedari costantemente aggiornati. 

Attualmente, tenuto conto dei fenomeni criminosi che 
maggiormente interessano 1'ltalia, la Polizia italiana 
dispone di un sistema permanente di ricerche, di tipo infor
matico, che riguarda le seguenti categorie: 

a) Ricerche di Cose 

Per quanta attiene alle ricerche di cose, il sistema elettro
nico di cui si tratta prevede i seguenti schedari: 

1. Schedario elettronico dei Veicoli da ricercare 

Tale schedario contiene le registrazioni di ogni tipo di vei-

A. Basisfahndung 

Wie bereits erwähnt, erfordert das oben beschriebene Kri
minalitätsgeschehen - abgesehen von außergewöhnli
chen Situationen, auf die jeweils den Umständen entspre
chend unterschiedlich reagiert wird - ein festes System 
der Personen- und Sachfahndung, das in verschiedener 
Weise auf die genannten Phänomene abgestimmt ist. 

Zu diesem Zweck hat die italienische Polizei einen Fahn
dungsmechanismus entwickelt, der ihrer eigenen Organi
sationsstruktur angepaßt ist und sich weitgehend der Mög
lichkeiten der Datenverarbeitung (Teleprocessing) bedient. 
Das System basiert im wesentlichen - in seiner konti
nuierlichen Entwicklung seit den Anfängen im Jahre 1963 
und in seinem notwendig gewordenen beschleunigten 
Ausbau - auf dem Betrieb der elektronischen Fahndungs
dateien, deren Aktualisierung, von einigen Sonderfällen 
abgesehen, im Echtzeitbetrieb (real time) vorgenommen 
wird, und zwar mit Hilfe von »on-fine«-Terminals, die auf 
das ganze Staatsgebiet verteilt sind. 

Die elektronische Ausrüstung der italienischen Polizei ist, 
ebenso wie die Organisation der Sicherheitspolizei selbst, 
landesweit strukturiert. Ihr Rechenzentrum, das aus Sicher
heitsgründen im InDem einer großen Kaserne unterge
bracht ist und verschiedene elektronische Dateien unter
hält, arbeitet mit Zentraleinheiten der dritten Generation, 
welche über große Speicherkapazitäten auf Magnetplatten 
verfügen. Die Verbindung zwischen dem Rechenzentrum 
und den peripheren Terminals besteht »rund um die Uhr« 
und wird durch ein im Innenministerium untergebrachtes 
Datenübertragungssystem gewährleitet. 

Terminals sind außer bei den Zentraldienststellen in allen 
Polizeipräsidien und bei allen größeren Dienststellen der 
Sicherheitspolizei vorhanden, sowie bei den Abteilungen 
der Straßenpolizei und den Grenzdienststellen. 

Die EDV-Abteilung (Ufficio di Trattamento elettronico 
delle Informazioni = U. T.E.I.) der nationalen Criminalpol
Zentrale ist darüber hinaus mit besonderen Anlagen aus
gestattet, da ihr im Fahndungssystem eine wichtige Rolle 
zukommt. 

Da sowohl das Netz der Terminals als auch die Organisa
tion der Polizeidienststellen eine landesweite Struktur 
besitzen, besteht für den Informationsfluß keinerlei terri
toriale Begrenzung. Dazu muß gesagt werden, daß die im 
ganzen Land eingerichteten Terminals ausschließlich von 
in der EDV-Technik ausgebildetem Personal der Sicher
heitspolizei bedient werden. Die in den lokalen Dienststel
len gesammelten Daten werden zum größten Teil im 
Echtzeitbetrieb in die dazu bestimmten Fahndungsda
teien eingegeben. Deshalb ist auch die Abfrage im Echt
zeitbetrieb aus den ständig aktualisierten Dateien mög
lich. 

In Anbetracht des Kriminalitätsgeschehens, das Italien am 
meisten beschäftigt, verfügt die italienische Polizei zur 
Zeit über ein ständiges EDV-gestütztes Fahndungssy
stem, das die folgenden Kategorien enthält: 

a) Sachfahndung 

Auf dem Gebiet der Sachfahndung unterhält das EDV
System die folgenden Dateien: 

1. Die Kfz-Datei 

Die Datei enthält Angaben über alle Fahrzeugtypen, die 
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colo da ricercare perche oggetto di furto od appropriazione 
indebita, 0 che, comunque, deve essere controllato per uno 
dei seguenti motivi: 

a) possesso di veicoli da parte di pregiudicate; 

b) controllo da effettuare sul veicolo 0 su determinati uti
lizzatori dello stesso; 

c) provvedimenti giudiziari od amministrativi da adottare 
a carico di viaggiatori. 

E' anche possibile segnalare le sole targhe rubate 0 smar
ritte. 

L'aggiornamento e l'interrogazione di detto schedario ven
gono effettuati »a tempo reale« da parte di tutti i terminali 
della rete nazionale. Per quanta attiene alle comunicazioni 
provenienti dall'estero e concernenti veicoli sia italiani che 
stranieri, l'aggiotnamento avviene, su disposizione della 
Sezione Furti Auto, per mezzo dei terminali dell'Ufficio 
per il Trattamento Elettronico delle Informazioni (Sezione 
U.T.E.!.) deI Centro Nazionale Criminalpol. 

Va fatta, inoltre, menzione di un'importante realizzazione, 
attuata nel campo dell'elettronica a livello internazionale, e 
costituita da1 collegamento diretto tra 10 schedario delle 
auto rubate italiano e quello analoga dei Servizi della Poli
zia Federale Tedesca. 

2. Schedario elettronico delle Armi da sparo 

Lo schedario contiene le registrazioni relative alle armi da 
sparo: 

a) acquistate in Italia da cittadini italiani e stranieri; 

b) acquistate all'estero da italiani residenti in Italia; 

c) rubate, smarrite, rinvenute e sequestrate. 

Le registrazioni di cui sopra vengono inserite nello scheda
rio via terminale su segnalazione degli Uffici di polizia e dei 
Comandi dei Carabinieri. La consultazione avviene digi
tando il numero di matricola ed, eventualmente, il calibro 
ed il tipo dell'arma, allo scopo di risalire al nominativo deI 
possessore. Oppure si possono digitare i dati anagrafici di 
un certo individuo allo scopo di conoscere se 10 stesso 
risulti possessore 0 meno di un'arma da fuoco. 

3. Schedario elettronico dei Documenti rubati 0 smarriti 

Contiene le registrazioni concernenti i documenti di rico
noscimento (carte d'identitä, patenti di guida, passaporti 
ecc.), sia in bianco che intestati, che sono stati denunciati 
come rubati 0 smarriti. 

Per i documenti intestati l'interrogazione pu<> essere fatta 
sia indicando il norne dell'intestatario sia il numero ed il 
tipo deI documento. 

Ovviamente, per quanta riguarda i documenti in bianco la 
consultazione potnl essere effettuata indicando solo il 
numero ed il tipo deI documento stesso. 

L'aggiornamento dello schedario viene effettuato per 
mezzo di messaggi inviati via terminale. 
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wegen Diebstahls oder Unterschlagung gesucht werden 
oder aus folgenden Gründen überprüft werden müssen: 

a) Fahrzeuge im Besitz von Vorbestraften, 
b) Überprüfung bestimmter Fahrzeuge oder bestimmter 
Kfz-Benutzer, 

c) Justiz- oder Verwaltungsmaßnahmen gegenüber Rei
senden. 

Es ist auch möglich, lediglich die gestohlenen oder abhan
den gekommenen polizeilichen Kennzeichen zu melden. 

Aktualisierung und Abfrage erfolgen bei dieser Datei im 
Echtzeitbetrieb von allen Terminals des nationalen Net
zes. Bei allen aus dem Ausland kommenden Mitteilungen 
über italienis'che oder ausländische Fahrzeuge erfolgt die 
Aktualisierung auf Veranlassung der Abteilung »Auto
diebstähle« über die Terminals der EDV-Abteilung 
(U.T.E.I.) der nationalen Criminalpol-Zentrale. 

Schließlich muß noch eine wichtige Einrichtung im EDV
Bereich auf internationaler Ebene genannt werden: die 
direkte Verbindung zwischen der italienischen Datei 
gestohlener Kraftwagen und der entsprechenden Einrich
tung bei der bundes deutschen Polizei. 

2. Die Schußwaffendatei 

Die Datei enthält Angaben über 

a) von italienischen Staatsbürgern und Ausländern in Ita
lien erworbene Schußwaffen, 
b) von Italienern mit Wohnsitz in Italien im Ausland 
erworbene Schußwaffen, 
c) gestohlene, abhandengekommene, gefundene und 
sichergestellte Schußwaffen. 

Nach der Meldung durch die Polizeidienststellen und die 
Carabinieri-Kommandos werden die Angaben über Ter
minal in die Datei eingegeben. Die Abfrage erfolgt durch 
Eingabe der Registriernummer und ggf. des Kalibers und 
des Waffentyps, um so den Namen des Besitzers festzu
stellen. Man kann aber auch die Daten einer bestimmten 
Person eingeben, um festZustellen, ob diese eine Schuß
waffe besitzt oder nicht. 

3. Die Datei gestohlener oder abhandengekommener 
Dokumente 

Sie enthält Angaben über die Personalpapiere (Personal
ausweise, Führerscheine, Pässe usw.), die - als Blankodo
kumente oder ausgeftillt - als gestohlen oder abhanden
gekommen gemeldet sind. 

Bei den ausgeftillten Dokumenten kann die Abfrage ent
weder durch Angabe des Namens des Inhabers oder durch 
Angabe der Nummer und des Dokumententyps erfolgen. 

Selbstverständlich ist bei Blankodokumenten eine Ab
frage nur durch Eingabe der Nummer und des Typs dieses 
Dokuments möglich. 

Die Aktualisierung der Datei erfolgt anhand der über Ter
minal eingegangenen Daten. 



4. Schedario elettronico delle Banconote compendio di 
reato 

Contiene le registrazioni relative alle banconote versate a 
titolo di riscatto nei sequestri di persona, od anche aspor
tate in occasione di rapine a banche ed Uffici postali, nei 
casi in cui, sulla base di accordi, gli istituti interessati ne for
niscono gli estremi, non esistendo al nguardo un preciso 
obbligo giuridico. 

La registrazione contiene l'indicazione deI taglio delle ban
conote, della serie e deI numero, nonche deI tipo di reato 
ad esse connesso. 

Vaggiornamento di tale schedario avviene con procedura 
»batch«, a cura deI Centro Elettronico. La consultazione 
dello stesso avviene invece per mezzo di interrogazioni da 
parte di qualsiasi terminale remoto, attraverso messaggi 
che contengono l'indicazione della serie e deI numero 
delle banconote su cui verte l'indagine. Di recente detto 
schedario e stato anche arricchito di informacioni concer
nenti banconote straniere compendio di reato. 

5. Schedario elettronico delle Banconote false nazionali 

In realtil si tratta dello stesso schedario di cui sopra, al quale 
e stata aggiunta una nuova applicazione. Sono infatti state 
inseriti nello schedario citato gli estremi delle banconote 
dichiarate false dalla Commissione tecnica della Banca 
d'Italia, con l'indicazione deI tipo di contraffazione a cui 
esse appartengono. Tale applicazione dello schedario in 
argomento viene utilizzata per indirizzare, da un punto di 
vista tecnico, le ricerche degli organi operativi tendenti a 
risalire alla fonte della contraffazione stessa. 

6. Schedario elettronico delle Patenti di Guida revocate 0 

sospese 

Lo schedario, uno degli ultimi realizzati, contiene informa
zioni concernenti i titolari dei documenti di guida, colpiti 
da provvedimenti amministrativi della sospensione 0 della 
revoca della patente automobilistica. 

Tale schedario si e rivelato particolarmente utile ai flni deI 
rintraccio di persone a cui, per vari motivi, non era stato 
possibile notificare il provvedimento di revoca 0 sospensio
neo D'altra parte, il controllo deI nominativo congiunto a 
quello degli estremi della patente permette di individuare 
eventuali alterazioni deI documento stesso. 

b) Ricerche di Persone 

TI sistema di ricerche che concerne in modo specifico le 
persone consiste in un complesso di schedari elettronici 
distinti per categorie di individui, ma che fornisce informa
zioni integrate, allo scopo di dare all'organo che formula 
l'interrogazione il quadro completo delle notizie relative ad 
un dato individuo. Le categorie delle persone previste per 
l'inserimento sono le seguenti: 

1. Schedario per i Pregiudicati 

Lo schedario viene alimentato dalle registrazioni relative 
alle segnalazioni delle Questure tramite i terminali »on 
line« e concernenti i provvedimenti di cui di volta in volta e 
colpito un dato individuo. 

4. Die Datei der in Zusammenhang mit Straftaten stehen
den Banknoten 

In ihr sind die Angaben über bei Entführungen als Löse
geld ausgegebene Banknoten oder über bei Überfällen auf 
Banken oder Postämter geraubte Banknoten gespeichert. 
Dies gilt für Fälle, in denen die betroffenen Institute auf
grund von Übereinkünften Angaben liefern, auch wenn 
diesbezüglich nicht unbedingt eine rechtliche Verpflich
tung besteht. 

Die registrierten Angaben umfassen die Stückelung, die 
Serie und die Nummern der Banknoten sowie Angaben 
über die Straftat, die mit den Banknoten in Zusammen
hang steht. 

Die Aktualisierung der Datei erfolgt im Stapelbetrieb 
durch das Rechenzentrum. Die Abfrage geschieht hinge
gen von den peripheren Terminals aus, wobei die Anfrage 
Serie und Nummern der Banknoten enthält, um die es bei 
der Fahndung geht. Kürzlich wurde diese Datei noch auf 
Informationen über ausländische Banknoten, die mit 
Straftaten in Zusammenhang stehen, ausgedehnt. 

5. Die Datei der gefälschten italienischen Banknoten 

Im Grunde genommen handelt es sich hier um die oben 
beschriebene Datei, der eine weitere Funktion hinzuge
fügt wurde. Hier werden zusätzlich die Hauptmerkmale 
der von der technischen Kommission der Banca d'Italia als 
gefälscht erklärten Banknoten unter Benennung des 
jeweiligen Fälschungstyps aufgenommen. Dabei wird die 
genannte Datei dazu genutzt, mit Hilfe der Technik die 
Fahndungstätigkeit der Vollzugsorgane in die Richtung 
der Quelle der Fälschung selbst zu lenken. 

6. Die Datei der ungültigen und eingezogenen Führer
scheine 

Diese Datei wurde als eine der letzten eingerichtet und 
enthält Angaben über Führerscheininhaber, deren Füh
rerschein durch Verwaltungsmaßnahmen vorübergehend 
eingezogen oder endgültig eingezogen wurde. 

Sie hat sich besonders brauchbar erwiesen für das Auffin
den von Personen, denen aus verschiedenen Gründen die 
Anordnung der Einziehung oder des vorübergehenden 
Entzugs nicht zugestellt werden konnte. Außerdem 
ermöglicht die Überprüfung des Namens zusammen mit 
den übrigen Angaben im Führerschein, eventuelle Verfäl
schungen des Dokumentes selbst festzustellen. 

b) Personenjahndung 

Das System, welches speziell der Personenfahndung dient, 
setzt sich zwar aus einer Reihe von Dateien für bestimmte 
Personenkategorien zusammen, liefert aber integrierte 
Daten, um der abrufenden Dienststelle ein komplettes 
Bild der über eine Person vorliegenden Angaben zu lie
fern. Folgende Personenkategorien sind für die Eingabe in 
das System vorgesehen: 

1. Die Datei vorbestrafter Personen 

Die Datei wird aufgrund von Meldungen der Polizeipräsi
dien über on-line-Terminals mit Angaben über die Maß
nahmen gespeist, von denen jeweils eine bestimmte Per
son betroffen ist. 
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Lo schedario in linea, tuttavia, contiene solo la situazione 
aggiornata, da un punto di vista giudiziario, dell'individuo 
stesso, allo scopo di non renderlo eccessivamente appesan
tito e di difficile consultazione. 

Tutte le segnalazioni effettuate dallo stesso Vfficio per la 
stessa' fattispecie vengono invece conservate in uno sche
dario »storico« su supporto a nastro magnetico, non »in 
linea«, quindi, ma facilmente disponibile nei casi in cui sia 
necessario avere 10 sviluppo <lella situazione giudiziaria di 
tale fattispecie. 

Lo schedario di cui si tratta viene aggiornato, come si e det
to, mediante messaggi di segnalazione effettuati tramite i 
terminali delle Questure nelle cui giurisdizioni si e verifi
cato l'evento. 

Tuttavia, per quanta riguarda le segnalazioni concernenti i 
eittadini italiani arrestati 0 condannati all'estero, provvede 
all'inserimento la Sezione V.T.E.I., su disposizione della 
Divisione Interpol. 

2. Schedario dei Delinquenti Internazionali (D.I.) 

Lo schedario D.I. contiene gli stessi elementi di registra
zione di quello Pregiudicati, ma concerne i nominativi di 
individui di ogni nazionalitit, i quali hanno mostrato parti
colare pericolositä. 0 comunque la tendenza a commettere 
reati sul piano internazionale, ad es., nel campo deI traffico 
della droga, dei beni culturali, deI contrabbando in genere 
ecce 

Lo schedario in questione viene aggiornato, sulla base 
delle diffusioni internazionali deI Segretariato Generale 
del'O.I.P.C.-Interpol, per mezzo di terminali in linea della 
Sezione V.T.E.I. deI Centro Nazionale Criminalpol, su 
disposizione della Divisione Interpol. 

3. Schedario delle Persone Segnalate (S.E.) 

Si tratta di uno schedario che contiene una categoria di per
sone piu ristretta rispetto allo schedario per Pregiudicati, in 
quanta nel caso in argomento l'inserimento si basa sulla 
particolare pericolositä. della persona, gift sottoposta a 
misure di prevenzione 0 di sicurezza dalla competente 
Autoritä. Giudiziaria, od in ogni caso dichiarata delin
quente abituale, professionale 0 per tendenza. 

I due citati schedari, e eioe quello D.I. e quello S.E., rispet
tivamente attinenti al piano intemazionale ed a quello 
nazionale, permettono di seguire gli spostamenti delle per
sone che ne fanno oggetto, in quanta gli Vffiei periferici in 
sede di controllo ne segnalano la reperibilitä. e ne vigilano 
le attivitä.. 

4. Schedario AM. 

Si tratta di uno schedario particolare, in cui vengono inse
riti i nominativi dei pregiudicati che possiedono uno 0 piu 
automezzi. Alla registrazione dell'automezzo nello scheda
rio in questione deve corrispondere analoga registrazione 
nello schedario delle auto da ricercare 0 da controllare. 
E'anche possibile inserire i nominativi di piu persone che 
utilizzano 10 stesso automezzo. 

Due sono le possibilitä. di utilizzare 10 schedario ai fini delle 
ricerche; in primo luogo, si puo digitare il numero di targa 
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Die on-line-Datei hält nur den aktualisierten Rechtsstatus 
einer Person fest, damit die Datei nicht übermäßig belastet 
und dadurch die Abfrage von Daten erschwert wird. 

Alle von der gleichen Behörde für den gleichen Tatbe
stand übermittelten Meldungen werden dagegen in einer 
»historischen« Datei auf Magnetband gespeichert, also 
nicht on-line, aber leicht verfügbar, wenn man sich bei 
einem bestimmten Tatbestand über die Entwicklung der 
Rechtssituation informieren will. 

Die hier beschriebene Datei wird, wie gesagt, anhand der 
gemeldeten Daten aktualisiert, die über die Terminals der 
Polizeipräsidien eingegeben werden, in deren Zuständig
keitsbereich sich der betreffende Vorfall ereignet hat. 

Was die Meldungen über italienische Staatsbürger, die im 
Ausland verhaftet oder verurteilt werden angeht, so erfolgt 
die Eingabe der Daten durch die Abteilung V.T.E.I. auf 
Veranlassung der Interpol-Stelle. 

2. Die Datei internationaler Straftäter (D.I.) 

Die Datei D.I. umfaßt die gleichen Elemente wie die Datei 
vorbestrafter Personen; sie enthält jedoch die Namen von 
Personen verschiedener Nationalität, die sich als beson
ders gefährlich erwiesen haben oder bei denen sich eine 
Tendenz zu Straftaten auf internationaler Ebene gezeigt 
hat, z. B. auf den Gebieten des Drogenhandels, des Kunst
raubs, des Warenschmuggels ganz allgemein usw. 

Diese Datei wird anhand der internationalen Mitteilungen 
des Generalsekretariats der IKPO-Interpol über die on
line-Terminals der Sektion V. T.E.I. der Nationalen Crimi
nalpol-Zentrale auf Veranlassung der Interpolstelle aktua
lisiert. 

3. Überwachungsdatei schwerkrimineller Personen 

Es handelt sich hier um eine Datei, die einen im Vergleich 
zur Vorbestraftendatei engeren Personenkreis enthält, 
denn in diesem Fall beruht die Eingabe auf der besonde
ren Gefährlichkeit einer Person, die durch ein zuständiges 
Gericht bereits in Präventiv- oder Sicherungsverwahrung 
genommen oder jedenfalls zum Gewohnheits-, Berufs
oder tendenziellen Verbrecher erklärt worden war. 

Die beiden genannten Dateien, d. h. die Datei internatio
naler Straftäter (D.I.) und die Datei schwerkrimineller Per
sonen (S.E.) die die internationale bzw. die nationale 
Ebene betreffen, machen es möglich, jeden Ortswechsel 
der hier erfaßten Personen dadurch zu verfolgen, daß die 
örtlich zuständigen Behörden ihren Aufenthaltsort mel
den und ihre Aktivitäten beobachten. 

4. Die Datei A.M. 

Es handelt sich um eine besondere Datei, in der die 
Namen der vorbestraften Personen erfaßt werden, die 
eines oder mehrere Fahrzeuge besitzen. Der Eingabe des 
Fahrzeuges in diese Datei muß eine analoge Registrierung 
in der Datei der gesuchten oder zu kontrollierenden Kraft
fahrzeuge entsprechen. Es ist auch möglich, die Namen 
mehrerer Personen, die das gleiche Fahrzeug benutzen, 
einzugeben 

Es bestehen zwei Möglichkeiten, diese Datei für Fahn
dungszwecke zu nutzen. Zunächst kann man die Nummer 



di un automezzo oggetto d'indagine, allo scopo di cono
scere se es so sia utilizzato da pregiudicati. Oppure si puo 
digitare il nominativo di un dato pregiudicato allo scopo di 
conoscere se egli utilizzi automezzi e quali. 

5. Schedario dei Falsi Nomi e dei Soprannomi (A.L. -
S.O.) 

In realta si tratta di due schedari elettronici distinti, uno per 
gli alias ed uno per i soprannomi usati da pregiudicati. Le 
persone, segnalate negli schedari di cui sopra, e che utiliz
zino nomi falsi 0 soprannomi vengono anche registrate in 
detti schedari A.L. e S.O., con l'indicazione degli alias e dei 
soprannomi conosciuti dall'Ufficio. 

Le registrazioni degli schedari sopraindicati contengono, 
pertanto, tutte le indicazioni utili per risalire da uno 0 phI 
alias alle generalita vere della persona inquisita. 

6. Schedario dei Ricercati 

Tale schedario contiene le registrazioni delle persone da 
ricercare ai fmi dell'arresto 0 comunque da rintracciare 
perche scomparse, 0 per vari altri motivi. 

Lo schedario, aggiornato »a tempo reale« dai terminaIi 
remoti degli Uffici periferici, viene altre si arricchito dalle 
segnalazioni delle richieste di ricerche per rintraccio ed 
arresto ai fini estradizionaIi, provenienti dalle Polizie este
re. 

In ta1 caso l'aggiornamento compete alla Divisione Inter
pol, che 10 attua attraverso i terminali »in linea« della 
Sezione U.T.E.I. deI Centro criminalpol. 

7. Schedario elettronico degli Alloggiati 

Tale schedario, in avanzata fase di sperimentazione, e 
costituito dalle registrazioni su supporto magnetico dei 
dati relativi alle persone alloggiate nei rispettivi alberghi e 
figuranti nelle schedine di soggiorno che questi ultimi 
inviano in Questura quotidianamente. 

11 personale addetto della Questura, che riceve le schedine 
d'alloggio, formula, a tempo reale, per mezzo dei terminali 
in linea l'interrogazione dello schedario delle persone da 
ricercare 0 da controllare, allo scopo di conoscere se la per
sona alloggiata appartenga a tale categoria, ma al tempo 
stesso arricchisce 10 schedario degli alloggiati, poiche il 
messaggio con i dati contenuti nella schedina viene memo
rizzato su supporto elettronico. Cio permette di controllare 
immediatamente se le persone alloggiate siano da ricer
care e, contemporaneamente, evita di procedere all'inca
sellamento manuale delle schedine d'albergo, ai fini delle 
successive consultazioni. 

Attualmente la procedura citata e operante solo per le pic
cole e medie Questure, in quanta l'estensione alle grandi 
Questure, ove il flusso quotidiana delle schedine d'alloggio 
dei forestieri e elevatissimo, sani possibile solo dopo aver 
notevolmente potenziato le memorie deI Centro Elettroni-

des polizeilichen Kennzeichens eines Fahrzeugs, nach 
dem gefahndet wird eingeben, um festzustellen, ob es von 
vorbestraften Personen benutzt wird. Oder man kann den 
Namen einer bestimmten vorbestraften Person eingeben, 
um herauszufinden, ob diese Fahrzeuge benutzt und ggf. 
welche. 

5. Die Datei falscher Namen und Decknamen 

Im Grunde genommen handelt es sich hierbei um zwei 
verschiedene Dateien, eine für Aliasnamen und eine für 
die von vorbestraften Personen verwendeten Decknamen 
(Spitznamen). Die in den vorerwähnten Dateien registrier
ten Personen, die falsche Namen oder Decknamen ver
wenden, werden auch in die Datei A.L. und S.O. aufge
nommen mit der Angabe der der Polizeibehörde bekann
ten Alias- und Decknamen. 

In diesen beiden Dateien sind daher alle Angaben regi
striert, die geeignet sind, von einem oder mehreren Alias
namen zu den echten Personalien einer gesuchten Person 
zu führen. 

6. Die Datei zur Fahndung ausgeschriebener Personen 

Hier sind die Personen registriert, die entweder zur Fest
nahme, oder weil sie als vermißt gemeldet sind oder aus 
anderen Gründen zur Fahndung ausgeschrieben sind. 

In diese Datei, die im Echtzeitbetrieb von den peripheren 
Terminals der örtlichen PoIizeibehörden aktualisiert wird, 
werden auch die von ausländischen Polizeibehörden ein
gehenden Fahndungsersuchen zur Aufenthaltsermittlung 
und Festnahme zum Zweck der Auslieferung eingegeben. 

In diesem Fall ist für die Aktualisierung der Datei die 
Abteilung Interpol zuständig, die diese über die on-line
Terminals der Sektion U.T.E.I. der Criminalpol-Zentrale 
vornimmt. 

7. Die Ilotelübernachtungsdatei 

In dieser Datei, die sich in einer fortgeschrittenen Erpro
bungsphase befindet, sind auf Magnetspeicher die Daten 
von Personen erfaßt, die in bestimmten Hotels und Pen
sionen untergebracht und auf den Meldezetteln aufge
führt sind, die letztere täglich an das Polizeipräsidium 
schicken. 

Das zuständige Personal des Polizeipräsidiums, welches 
die Meldezettel erhält fragt im Echtzeitbetrieb über on
line-Terminals die Datei der zur Fahndung ausgeschriebe
nen oder zu überprüfenden Personen ab, um festzustellen, 
ob die von den Hotels gemeldeten Personen zu diesem 
Personenkreis gehören; gleichzeitig wird die Hotelüber
nachtungsdatei erweitert, da die Nachricht mit den Daten 
des Meldezettels gleichfalls gespeichert wird. Das ermög
licht eine unmittelbare Kontrolle, ob die bei den Hotel
übernachtungen gemeldeten Personen gesucht werden 
und spart gleichzeitig das manuelle Sortieren der Hotel
meldezettel im Hinblick auf spätere Nachforschungen. 

Zur Zeit wird das genannte Verfahren nur in den kleinen 
und mittleren Polizeipräsidien eingesetzt, da die Ausdeh
nung auf die großen Präsidien, wo der tägliche Eingang 
von Meldezetteln von Fremden sehr hoch ist, nur dann 
möglich sein wird, wenn die Speicherkapazität des 
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co. Si preeisa che, per tale motivo, la consultazione dello 
schedario in argomento viene attualmente effettuata non a 
tempo reale, bensi inoltrando una speeifica richiesta al 
Centro Elettronico delle P.S. 

L'attuazione della rete nazionale di teletrattamento ed il 
collegamento »a tempo reale« dei terminali periferiei con 
l'elaboratore centrale hanno, altre si, permesso di realiz2are 
le preparazione e la stampa deI Bollettino Nazionale delle 
Ricerche con precedura elettronica, eioe per mezzo dello 
stesso elaboratore, che predispone la bozza originale di 
stampa in tempo brevissimo. 

11 periodico, una volta predisposto con i mezzi convenzio
nali e quindi con comprensibile dispendio di tempo e di 
personale, viene ora riprodotto, per mezzo di modeme 
attrezzature in off-set, in 10.000 esemplari nel giro di 3-4 
ore, e puo essere pertanto distribuito, completamente 
aggiornato, quotidianamente, non solo ai Servizi di polizia 
(Pubblica Sicurezza), ma anche all' Arma dei Carabinieri 
ed al Corpo della Guardia di Finanza. 

11 Bollettino delle Ricerche contiene le segnalazioni di 
ricerche di persone e documenti intestati, e se deI caso le 
loro revoche, nonche ogni altra comunicazione della Pub
blica Sicurezza sotto forma di avvisi, i quali contengono 
anche descrizioni particolareggiate di situazioni giuridiche 
e di fatto che possono interessare sotto il profilo delle ricer
che. Qualora sia necessario, il Bollettino riporta anche le 
foto di persone ed oggetti, ed e pertanto utilizzato ampia
mente per la diffusione delle notizie di furti di opere d'arte. 

Va, altre si, rilevato che le notizie inserite, essendo opportu
namente memorizzate, possono essere richiamate per 
mezzo di terminali video-stampanti per interrogazioni piu 
complesse. E' possibile, ad es" formulare richieste relative 
al numero dei quadri deI Tiziano che risultano trafugati, 
ed, in caso di risposta positiva, chiedere localitä., modalitä, 
data e vittime deI furto 0 dei furti. 

Si e voluto citare un esempio attinente al settore delle 
ricerche dei beni culturali in quanta tale soluzione sugge
risce in detto settore specifico interessanti prospettive; tut
tavia, l'interrogazione di dati integrati e possibile in molti 
altri campi, a seconda delle necessitit. 

A tale specifica finalitä. rispondono gli Archivi Elettronici 
predisposti, su segnalazioni figuranti in appositi formulari 
inviati dagli Uffiei periferici, dal Centro Elettronico, che 
provvede alla codifica delle informazioni per il loro ulte
riore trasferimento su supporti elettroniei (magnetiei). 

Gli archivi elettroniei non possono essere ne aggiornati ne 
interrogati direttamente dalla periferia, ma offrono la pos
sibilitä. di ottenere risposte complesse in vari settori delle 
ricerche, fornendo altresi il tabulato scritto delle notizie 
integrate richieste. 
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Rechenzentrums beträchtlich erhöht worden ist. Aus die
sem Grunde erfolgt die Abfrage dieser Datei momentan 
nicht im Echtzeitbetrieb, sondern durch Weiterleitung 
einer speziellen Anfrage an das Rechenzentrum der 
Sicherheitspolizei. 

Die Inbetriebnahme des nationalen Datenfernverarbei
tungsnetzes und die Verbindung der peripheren Termi
nals mit dem Rechenzentrum im Echtzeitbetrieb haben es 
außerdem ermöglicht, die Herstellung und den Druck des 
Nationalen Fahndungsblattes im elektronischen Verfahren 
zu verwirklichen, wobei der Rechner die Orlginaldruckvor
lage in kürzester Zeit liefert. 

Dieses Blatt, das früher mit konventionellen Mitteln und 
dem entsprechenden Aufwand an Zeit und Personal her
gestellt wurde, wird nunmehr in modemen Anlagen im 
Offsetverfahren innerhalb von 3-4 Stunden in 10000 
Exemplaren reproduziert und kann so, immer auf dem 
neuesten Stand, täglich nicht nur an die Polizeidienststel
len (Sicherheitspolizei), sondern auch an die Carabinieri
Verbände und die »Guardia di Finanza« verteilt werden. 

Das Fahndungsblatt enthält die Fahndungsmeldungen 
über Personen und mit Namen versehenen Dokumente 
sowie ggf. deren Ungültigkeits erklärung, und alle anderen 
Mitteilungen der Sicherheitspolizei in Form von Bekannt
machungen, die auch detaillierte Beschreibungen vonjuri
stischen und tatsächlichen Sachverhalten enthalten, die 
für die Fahndung von Interesse sein könnten. Wenn erfor
derlich, erscheinen im Fahndungsblatt auch Fotos von 
Personen und Sachen; es wird deshalb auch vielfach für 
die Verbreitung von Meldungen über Kunstdiebstähle 
eingesetzt. 

Es kommt noch hinzu, daß die eingegebenen Daten, wenn 
sie zweckentsprechend gespeichert sind, bei komplexeren 
Abfragen auch von Terminals mit Ausdrucken abgerufen 
werden können. So ist es z. B. möglich, Anfragen über die 
Anzahl gestohlener Tizianbilder zu formulieren und, im 
Falle einer positiven Antwort, Ort, Umstände, Datum und 
Geschädigte des Diebstahls oder der Diebstähle abzufra
gen. 

Es wurde hier ein Beispiel aus dem Bereich der Fahndung 
nach Kunstgegenständen erwähnt, da dieses Verfahren 
auf diesem speziellen Sektor interessante Perspektiven 
eröffnet; doch die Abfrage integrierter Daten ist - je nach 
Bedarf - auch in vielen anderen Bereichen möglich. 

Diesem besonderen Zweck dienen die beim Rechenzen
trum eingerichteten »elektronischen Archive« fiir Meldun
gen, die auf hierzu bestimmten Vordrucken von den örtli
chen Polizeidienststellen an das Rechenzentrum geschickt 
werden; dort erfolgt dann die Aufbereitung der Informa
tionen fur die Speicherung auf Magnet-Datenträgern. 

Diese elektronischen Datenspeicher können von den 
Außenstellen direkt weder aktualisiert noch abgefragt 
werden; sie bieten aber die Möglichkeit, in verschiedenen 
Fahndungsbereichen komplexe Antworten zu erhalten 
und liefern außerdem eine schriftliche Aufzeichnung der 
benötigten integrierten Daten. 



La Pubblica Sicurezza dispone attualmente dei seguenti 
Archivi Elettronici: 

1. Archivio dei Reati e dei Soggetti Autori 

Esso contiene notizie relative a gravi reati, catalogate sulla 
base deI »modus operandi«, e eioe con l'indicazione delle 
modalita d'azione, dei mezzi impiegati, nonche dei luoghi 
in cui essi sono stati commessi. 

Viene anche indicato, se noto, l'autore con le complete 
generalitä. e le caratteristiche somatiche (connotati e con
trassegni) ejunzionali (andatura, aspetto, dialetto, abitudi
ni). 

L' Archivio consente ricerche, anche integrate, dirette ad 
individuare probabili autori di reati aventi le stesse caratte
ristiche di quelle relative ai soggetti in precedenza inseriti 
nell'archivio. 

E' anche possibile »chiedere« all'Archivio i nominativi 
delle persone che sono normalmente collegate con i proba
bili autori di reato, gia noti, allo scopo di individuare »pro
babili coautori«. 

2. Archivio elettronico degli Spaceiatori e dei Trafficanti di 
Sostanze Stupefacenti 

L' Archivio contiene i nominativi di tutti coloro che sono 
stati denuneiati in Italia ed all'estero per infrazioni alla 
legge sugli stupefacenti. 

Anche tale archivio consente numerose ricerche anche di 
tipo integrato, sia ai fini operativi che statistici. 

3. Archivio elettronico della Delinquenza Organizzata 

In esso sono registrate informazioni concementi persone 
appartenenti ad assoeiazioni di tipo mafioso, ed alla mala
vita organizzata in genere. Di ogni individuo appartenente 
al crimine organizzato, e nota per precedenti attivitä. crimi
nose, vengono inserite nello archivio notizie relative ai pre
cedenti penali, alla consistenza economica, alle licenze od 
autorizzazioni di cui e titolare, nonche i dati anagrafiei delle 
persone ad esso collegate. E' stata anche predisposta una 
ricca banca di dati concemente il fenomeno dei sequestri 
di persona, allo scopo di avere un quadro completo deI 
fenomeno stesso, utilizzabile sotto il duplice proftlo opera
tivo e di studio. 

A conc1usione dell'esposizione deI sistema di ricerche 
della Polizia italiana nel campo dell'informatica, va fatta 
menzione di una notevole ulteriore possibilitä. di applica
zione della rete elettronica nel settore delle comunicazioni, 
che, com'e noto, costituiscono un mezzo primario per le 
ricerche. 

11 Centro di Commutazione, di cui si e parlato, infatti, 
assolve anche il compito di smistare automaticamente i 
messaggi di tipo telegrafico, attraverso l'impiego dei termi
nali periferiei come stazioni rice-trasmittenti. Con tale 
sistema i messaggi telegrafiei vengono diramati simulta- . 
neamente a tutti gli indirizzi indicati, contrariamente a 
quanta accade con i mezzi convenzionali (radio, telex), i 
quali procedono a diramare il messaggio ad un indirizzo 
dopo l'altro, con ovvio maggior impiego di tempo. 

Die Sicherheitspolizei verfügt über folgende Datenspei
cher: 

1. Elektronisches S traftatenlS traf täter -Archiv 

Es enthält Angaben über schwere Verbrechen, die auf der 
Basis des »modus operandi« registriert sind, das heißt mit 
Angabe des Tathergangs, der verwendeten Hilfsmittel 
und der Tatorte. 

Soweit bekannt, wird auch der Täter mit den vollständigen 
Personalien und allen körperlichen (Personenbeschreibung 
und besondere Merkmale) und sonstigen Merkmalen (Gang, 
Aussehen, Dialekt, Gewohnheiten) angegeben. 

Die Datei ermöglicht auch integrierte Fahndungen mit 
dem Ziel, mutmaßliche Straftäter mit den gleichen Merk
malen wie früher in die Datei eingegebene Täter herauszu
finden. 

Man kann bei dieser Datei auch die Namen von Personen 
abfragen, die normalerweise mit bereits bekannten mut
maßlichen Straftätern in Verbindung stehen, um »mut
maßliche Mittäter« herauszufinden. 

2. Elektronisches Archiv der Rauschgiftdealer und 
-schmuggler 

Hier sind die Namen aller Personen erfaßt, die in Italien 
und im Ausland wegen Rauschgiftvergehen angezeigt 
wurden. 

Auch dieser Datenspeicher bietet viele, auch integrierte, 
Fahndungsmöglichkeiten, sowohl bei Einsätzen als auch 
zu statistischen Zwecken. 

3. Elektronisches Archiv des organisierten Verbrechens 

Hier sind Informationen über Personen gespeichert, die 
mafiaähnlichen Vereinigungen bzw. der organisierten 
Unterwelt im allgemeinen angehören. Von jeder Person, 
die einer kriminellen Organisation angehört und bereits 
durch Straftaten aktenkundig geworden ist, werden Anga
ben über Vorstrafen, wirtschaftliche Verhältnisse, auf 
ihren Namen lautende Lizenzen oder behördliche Geneh
migungen sowie die entsprechenden standesamtlichen 
Daten eingegeben. Es ist auch eine umfangreiche Daten
bank über das Delikt Personenentführungen eingerichtet 
worden, um auf diesem Gebiet einen vollständigen 
Überblick zu gewinnen; diese Datenbank kann sowohl für 
Einsätze als auch für wissenschaftliche Zwecke genutzt 
werden. 

Zum Abschluß der Darstellung des EDV-gestützten 
Fahndungssystems der italienischen Polizei soll noch auf 
eine weitere wichtige Anwendungsmöglichkeit (des elek
tronischen Netzes) im Femmeldebereich eingegangen 
werden, der bekanntlich ein vorrangiges Hilfsmittel bei 
der Fahndung ist. 

Das vorerwähnte Datenübertragungszentrum erfüllt auch 
die Aufgabe der automatischen Übermittlung telegrafi
scher Nachrichten durch den Einsatz der peripheren Ter
minals als Empfangs- und Sendestationen. Bei diesem 
System werden die telegrafischen Mitteilungen gleichzei
tig an alle angegebenen Adressaten übermittelt, wohinge
gen beim Einsatz der konventionellen Femmeldeeinrich
tungen (Radio, Telex) die Nachricht nacheinander an die 
verschiedenen Empfänger übermittelt wird, was natürlich 
einen größeren Zeitaufwand erfordert. 
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Va, infine, rilevato che il sistema di ricerche di base ora 
descritto non viene limitato ad uso interno della sola Pub
blica Sicurezza, ma e a disposizione costante anche degli 
altri due Servizi di polizia, l' Arma dei Carabinieri ed il 
Corpo della Guardia di Finanza, nonche, ovviamente, 
delI' AutoriUt Giudiziaria. 

III Ricerche di t;po specijico 
11 sistema sopra descritto, fondato essenzialmente sulle 
tecniche informatiche, costituisce il necessario supporto di 
base per l'attiviUt degli organi di polizia nel settore delle 
ricerche. Ad esso, tuttavia, vanno aggiunte quelle modaliUt 
di azione dirette a contrastare i fenomeni criminosi di cui si 
e parlato, a seconda delloro vario modo di atteggiarsi. 

Tale modaliUt di azione possono essere distinte in due 
grandi categorie, quelle cioe che vengono attuate in modo 
permanente, od in ogni caso periodico, e quelle che rispon
dono ad emergenze contingenti. Per quanta attiene alla 
prima categoria, particolare importanza rivestono i con
trolli etfettuati alle frontiere, nonche quelli attuati periodi
camente all'interno deI territorio nazionale, i c.d. »Posti di 
blocco«. 

A. Controlli alle Frontiere 

Come si e detto parlando della struttura dei Servizi di Poli
zia, il controllo alle frontiere e affidato ad organi specializ
zati della Pubblica Sicurezza. Essi sono dislocati su tutte le 
frontiere aeree, terrestri e marittime deI territorio nazio
nale e sono coordinati da un Ufficio centrale della Dire
zione Generale della P.S. 

Ogni Ufficio di frontiera e dotato di terminali elettronici, 
con cui e in grado di interrogare per motivi di ricerche tutti 
gli schedari sopra illustrati. I phI importanti Uffici delle 
frontiere aeree sono, altresi, dotati di apparecchiature per 
la rilevazione di armi occultate nei bagagli, allo scopo di 
contrastare l'emergente fenomeno deI terrorismo interna
zionale. Vengono, inoltre, impiegate uniUt cinofile partico
larmente addestrate per l'individuazione di sostanze stu
pefacenti. 

E' da notare, d'altra parte, che gli organi della P.S. sono 
fiancheggiati, oltre che da personale delI' Arma dei Carabi
nieri, da elementi specializzati della Guardia di Finanza, 
che effettua controlli anche sotto l'aspetto doganale. 

Va rilevato che i risultati dell'intensa attivita effettuata dai 
servizi di frontiera evidenziano l'alto tenore dei traffici. 
Tuttavia, la necessiUt di snellire il flusso di persone e mezzi 
al passaggio alle frontiere costituisce un'insopprimibile 
limitazione all'attiviUt di ricerche. 

Si rende, pertanto, necessario un potenziamento dello ele
menta informativo sia a livello nazionale che, e soprattut
to, internazionale, allo scopo di indirizzare le ricerche su 
obbiettivi specifici in precedenza individuati. DeI resto, la 
cooperazione internazionale gia esistente in ampia misura 
in tal senso ha fornito innegabili vantaggi, nel quadro della 
lotta ai traffici illeciti di tipo eminentemente internaziona
le. 
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Schließlich soll noch darauf hingewiesen werden, daß das 
beschriebene Basisfahndungssystem nicht nur für den 
internen Gebrauch durch die Sicherheitspolizei zur Verfü
gung steht, sondern auch den beiden anderen Polizeidien
sten, nämlich den Carabinieri und der Guardia di Finanza 
sowie natürlich auch den Justizbehörden. 

III Besondere Fahndungstypen 
Das oben beschriebene, im wesentlichen auf der Daten
verarbeitung beruhende System bildet den notwendigen 
Grundpfeiler für die polizeiliche Tätigkeit im Fahndungs
bereich. Diese muß jedoch durch direkte Verfahrenswei
sen zur Bekämpfung der vorgenannten Kriminalitätser
scheinungen ergänzt werden, und zwar jeweils entspre
chend der Art ihres Auftretens. 

Diese Arbeitsweisen können nach zwei großen Kategorien 
unterschieden werden: die einen, die permanent oder 
jedenfalls periodisch praktiziert werden und die anderen, 
die auf punktuelle Voifälle reagieren. Innerhalb der ersten 
l{ategorie kommt den Grenzkontrollen und auch den 
periodisch im Landesinneren praktizierten sogenannten 
»Polizeisperren« besondere Bedeutung zu. 

A. Grenzkontrollen 
Wie bereits bei der Darstellung der italienischen Polizei
struktur erwähnt, obliegt die Kontrolle an den Grenzen 
Spezialeinheiten der Sicherheitspolizei. Diese sind auf alle 
Staatsgrenzen in der Luft, zu Lande und zu Wasser verteilt 
und werden von einer Zentralstelle innerhalb der General
direktion der Sicherheitspolizei koordiniert. 

Jede Grenzbehörde ist mit Datenterminals ausgestattet, 
die es ihr ermöglichen, für Fahndungszwecke alle oben 
beschriebenen Dateien zu befragen. Die wichtigsten Flug
hafen-Grenzbehörden verfügen außerdem über Geräte 
zur Entdeckung in Gepäckstücken versteckter Waffen zur 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Außerdem 
werden Hundestaffeln eingesetzt, die speziell für die Ent
deckung von Rauschgiften ausgebildet sind. 

Andererseits muß auch erwähnt werden, daß die Organe 
der Sicherheitspolizei sowohl von Carabinieri-Einheiten 
als auch von Spezialkräften der Guardia di Finanza unter
stützt werden, die auch Zollkontrollen durchführen. 

Als Ergebnis der intensiven Tätigkeit der Grenzpolizei
behörden ist ein hohes Maß an illegalem Handel aufge
deckt worden. Indessen bringt die Notwendigkeit einer 
beschleunigten Grenzabfertigung von Personen und Fahr
zeugen eine unvermeidliche Beschränkung der Fahn
dungsmaßnahmen mit sich. 

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit verstärkter Informa
tionstätigkeit sowohl auf nationaler als auch insbesondere 
auf internationaler Ebene, um die Fahndungsmaßnahmen 
auf ganz spezifische, im voraus festgelegte Ziele zu lenken. 
Im übrigen hat in diesem Sinne die bereits in großem 
Umfang bestehende internationale Zusammenarbeit sich 
als außerordentlich nützlich bei der Bekämpfung des vor
wiegend internationalen illegalen Handels erwiesen. 



B. Posti di blocco 

Ai controlli deI traffico intemazionale alle frontiere si con
trappongono, per diversitl di obbiettivi e modalitl di azio
ne, i »posti di blocco« interni. Essi, coordinati dal Centro 
Criminalpol su scala nazionale, vengono attuati periodica
mente (ma non a date fisse) nelle varie provincie, allo 
scopo di effettuare controlli intensivi anti-crimine, sia nelle 
zone urbane che in quelle extraurbane della provincia. 

N el corso dei posti di blocco, predisposti dal Questore della 
provincia, vengono solitamente rinvenute auto rubate, 
armi detenute illecitamente, nonche altra refurtiva. Ven
gono, altre si, rintracciate persone gift ricercate perche 001-
pite da provvedimenti restrittivi della liberta personale e 
resesi latitanti. 

Infatti, ai posti di blocco propriamente detti, che consi
stono nello stabilire punti fissi di controllo, si unisee, spe
cialmente nelle zone urbane, un'intensa attivitl anticri
mine ehe si protrae nelle ore notturne, estendendosi, altre
si, agli esercizi pub blici, spesso luogo d'incontro di apparte
menti alla malavita. Va precisato che 10 scopo di detti ser
vizi non e solo repressivo, ma, altresi, preventivo, poiche 
assieura in momenti non prevedibili una forte presenza 
della Polizia, specie di notte, nei luoghi pubblici. 

C. Ricerche relative a situazioni contingenti 

Dopo aver esaminato le modalitl di attuazione delle 
ricerche effettuate in modo permanente, od almeno perio
dico, e necessario prendere in esame le diverse situazioni 
che si manifestano in un dato momento e richiedono 
determinate attlvitl di risposta da parte della Polizia. 

Svariate sono le situazioni di emergenza che richiedono 
l'intervento degli organi di polizia, i quali sono, in tali occa
sioni, chiamati a svolgere, tra l'altro, un lavoro di rieerche, 
da attuare a seeonda deI tipo specifico di evento verificato
si. In prima luogo, va analizzata una delle situazioni tipiche 
d'emergenza, che nei tempi moderni ha assunto una fre
quenza quasi quotidiana nelle grandi cittft, e cioe quella 
oostituita dagli attacchi a banehe ed uffici postali. 

a) Situazioni di emergenza dovute a rapine in banche ed 
U;ffici postali 

Come si e detto, gli attacchi a banehe ed uffici postali rap
presentano una minaccia quotidiana a cui gli organi di poli
zia devono far fronte con la necessaria tempestivitä. Sul 
piano operativo l'attivitl di risposta alla situazione di emer
genza viene attuata da un dispositivo di auto-pattuglie, 
chiamate »Volanti«, le quali pattugliano in servizio perma
nente i settori specifici in cui sono divise le cittl a tale fine. 

L'attivitä. delle »Volanti« viene coordinata dalle Sale Ope
rative delle Questure, che presentano strutture piu 0 meno 
complesse a seeonda dell'importanza deI relativo Capo
luogo di provincia. Le sale operative rieevono la notizia 
della rapina attraverso sistemi d'allarme collegati con le 
diverse banehe, oppure tramite le chiamate al numero di 

B. Polizeisperren 

Einen Gegensatz zur Kontrolle des internationalen Grenz
verkehrs bilden, wegen der unterschiedlichen Ziele und 
Verfahrensweisen, die »Polizeisperren« im Inland. Diese 
werden von der Criminalpol-Zentrale auf nationaler 
Ebene koordiniert und finden periodisch (aber nicht zu 
festen Zeiten) in den verschiedenen Provinzen statt und 
haben den Zweck, intensive Kontrollen zur Verbrechens
bekämpfung sowohl in den städtischen als auch in den 
außerstädtischen Gebieten der Provinz durchzuführen. 

Im Verlauf der von den Polizeipräsidien der Provinz durch
geführten Polizeisperren werden gewöhnlich gestohlene 
Autos, in illegalem Besitz befindliche Waffen sowie ande
res Diebesgut sichergestellt. Außerdem werden hierbei 
Personen gefunden, die bereits gesucht wurden, weil sie 
nach über sie verhängten Freiheitsentzugsmaßnahmen 
untergetaucht waren. 

Die Polizeisperren im eigentlichen Sinne, bei denen feste 
Kontrollstellen errichtet werden, werden speziell im städti
schen Bereich von weiteren intensiven Maßnahmen zur 
Verbrechensbekämpfung begleitet, die sich auch in die 
Nachtstunden erstrecken,. und u. a. öffentliche Lokale, die 
oft Treffpunkte der Unterwelt sind, betreffen. Tatsächlich 
sollen diese Einsätze nicht nur repressiven, sondern darü
ber hinaus auch präventiven Zwecken dienen, da sie zu 
nicht vorhersehbaren Zeitpunkten, vor allem nachts, eine 
starke Polizeipräsenz in öffentlichen Lokalen herstellen. 

C. Fahndungen bei punktuellen VOljällen 

Nachdem wir uns mit den Verfahrensweisen bei ständigen 
oder zumindest periodisch erfolgenden Fahndungen 
befaßt haben, sollten wir nun die verschiedenen Situatio
nen ins Auge fassen, die sich zu einem beliebigen Zeit
punkt ergeben können und auf die die Polizei mit 
bestimmten Maßnahmen reagieren muß. 

Bei Vorfällen unterschiedlichster Art wird ein Eingreifen 
von Polizeikräften erforderlich, die dann unter anderem 
Fahndungsmaßnahmen einleiten müssen, die der speziel
len Art des jeweiligen Vorfalls angepaßt sind. Zunächst 
soll eine typische Art von Vorfällen behandelt werden, wie 
sie in letzter Zeit in den großen Städten fast täglich vor
kommen, nämlich die Überfälle auf Banken und Postäm
ter. 

a) Außergewöhnliche Situationen durch Raubübeljälle auf 
Banken und Postämter 

Wie gesagt stellen die Überfälle auf Banken und Postäm
ter eine tägliche Bedrohung dar, auf die die Polizei ent
sprechend schnell reagieren muß. Für die Reaktion auf 
solche Krisensituationen sind Autopatrouillen, die sog. 
»Volanti« (Fliegende Einsatzstaffeln) geschaffen worden, 
welche in ständiger Bereitschaft durch die einzelnen 
Abschnitte patrouillieren, in welche die Städte zu diesem 
Zweck eingeteilt sind. 

Der Einsatz der »Volanti« wird von den Einsatzleitzentra
len der Polizeipräsidien, die je nach der Bedeutung einer 
Provinzhauptstadt mehr oder weniger komplex struktu
riert sind, koordiniert. Die Einsatzleitzentralen erhalten 
die Nachricht über den Raub durch Alarmsysteme, an die 
die Banken direkt angeschlossen sind oder durch Anrufe 
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soccorso pubblico »113«, gestito dalle stesse sale operative, 
od infine in un qualunque altro modo, non escluso il colle
gamento radio con cui le pattuglie comunicano con la sala 
centrale, dando notizia di ogni emergenza rilevata su stra
da. U na volta ricevuta la notizia di rapina, le sale operative 
fanno convergere sulluogo le »Volanti« piu vicine e v~n
gonG istituiti, a seconda dell'emergenza, anche posti di 
blocco intorno alla zon interessata. 

L'attivitit di ricerche si sviluppa quindi sul piano operativo 
sulla base dell'evolversi della situazione di emergenza, che 
puo anche interessare pattuglie della »Polizia stradale« e 
richiedere persino, in casi particolarmente gravi, l'impiego 
di elicotteri della Polizia per il controllo die vaste zone di 
territorio. Cio avviene, ad es., quando i rapinatori per assi
curarsi la fuga prendono ostaggi dentro e nei pressi della 
banca. Tale soluzione, tuttavia, non si verifica che rara
mente; si nota, anzi, la tendenza da parte dei rapinatori ad 
assicurarsi la fuga mediante l'uso sempre piu frequente 
delle armi da fuoco. 

Qualora i rapinatori non vengano intercettati, la Questura 
interessata dirama una circolare di ricerche a tutte le Que
sture della Repubblica per eventuali estensioni delle inda
gini nelle rispettive giurisdizioni. Ovviamente, le circolari 
di ricerche saranno tanto piu utili ed efficaci quanto piu cir
costanziati sono gli elementi raccolti dall'Ufficio operante. 

Vengono inoItre inseriti nell'apposito schedario elettro
nico gli estremi delle banconote facenti parte di »mazzette 
civetta« gia predisposte a tale fine nelle varie banche. Qua
lora vi siano stati, al momento dell'emergenza, elementi 
sufficienti circa le caratteristiche somatiche dei rapinatori, 
gli esperti di polizia scientifica predispongono gli »Identi
kit« degli stessi, che saranno inseriti, in casi gravi e di parti
colare rilevanza, negli avvisi deI Bollettino delle Ricerche, a 
volte anche in edizioni speciali. 

Vengono, altre si, impegnati, tramite i terminali che a tale 
scopo sono istallati nelle stesse sale operative, tutti gli sche
dari elettronici sopradescritti, a seconda delle esigenze 
contingenti, tra cui, in particolare, quella di stabilire se ie 
auto abbandonate dai rapinatori, 0 quelle a bordo delle 
quali gli stessi si sono allontanati, siano rubate e quindi non 
utili alle indagini, oppure appartengano apersone sospet
te . 

. Le Questure di Roma e di Milano, infine, tenuto conto 
della vastitit territoriale delle loro giurisdizioni e dell'ele
vato numero di abitanti, utilizzano sale operative dotate di 
attrezzature particolarmente sofisticate. A prescindere dai 
terminali elettronici con cui possono collegarsi »on line« 
con gli schedari di cui si e parlato, le citate sale operative 
dispongono di una serie di telecamere, predisposte in parti
colari punti della citta, le quali permettono l'osservazione 
anche estremamente ravvicinata dei luoghi, nonche di una 
fittissima rete di collegamenti automatici di allarme con 
tutte le banche della cittit e con gli altri obbiettivi di proba
bile attacco. 
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über die öffentliche Notrufnummer 113, die ebenfalls den 
Einsatzleitzentralen zugeleitet werden, oder auch auf 
irgendeine andere Art und Weise - nicht zuletzt über die 
Sprechfunkverbindungen der Streifen mit der Einsatzleit
zentrale, über die jeder auf der Straße festgestellte Vorfall 
gemeldet wird. Nach Eingang der Meldung über einen 
Überfall schickt die Einsatzleitzentrale die am nächsten 
befindlichen Einsatzwagen zum Tatort und es werden, 
falls erforderlich, auch Polizeisperren rings um das betrof
fene Gebiet errichtet. 

Die Fahndungsarbeit entwickelt sich also auf dem operati
ven Sektor entsprechend dem Verlauf der Ereignisse; hier
bei können auch Streifen der Verkehrspolizei einbezogen 
werden und in besonders schweren Fällen kann sogar der 
Einsatz von Polizeihubschraubern zur Kontrolle großer 
Gebiete erforderlich sein. Dies kann z. B. vorkommen, 
wenn Bankräuber zur Fluchtsicherung innerhalb oder in 
der Nähe der Bank Geiseln nehmen. Dieser Fall tritt frei
lich nur selten ein; bei Bankräubern zeigt sichjedoch eine 
Tendenz, die Flucht immer häufiger durch den Gebrauch 
von Schußwaffen abzusichern. 

Falls die Räuber nicht gefaßt werden konnten, nimmt das 
zuständige Polizeipräsidium eine Fahndungsausschrei
bung an alle Polizeipräsidien der Republik zur eventuellen 
Ausdehnung der Ermittlungen auf die betreffenden 
Dienstbezirke vor. Natürlich sind die Fahndungsaus
schreibungen um so nützlicher und wirksamer, je genauer 
die von der sachbearbeitenden Dienststellen gesammel
ten Einzelheiten beschrieben werden. 

Außerdem werden die Hauptmerkmale der Banknoten, . 
die zu dem registrierten Geld gehören, das zu diesem 
Zweck schon in vielen Banken bereitliegt, in die entspre
chende Datei eingegeben. Wenn während des Tatgesche
hens genügend Merkmale des äußeren Erscheinungsbil
des der Räuber festgestellt wurden, werden durch Speziali
sten der Kriminaltechnik Phantombilder der Täter ange
fertigt, die in schwerwiegenden Fällen von besonderer 
Bedeutung in den Mitteilungen des Fahndungsblattes, 
manchmal auch in Sonderausgaben, erscheinen. 

Ferner werden mittels der zu diesem. Zweck in den Ein
satzleitzentralen installierten Terminals entsprechend den 
jeweiligen Erfordernissen alle oben beschriebenen elek
tronischen Dateien herangezogen, so vor allem zur Fest
stellung, ob die von den Räubern zurückgelassenen oder 
von ihnen als Fluchtwagen benutzten Kraftfahrzeuge 
gestohlen und folglich für die Ermittlungen nicht zweck
dienlich sind oder ob sie verdächtigen Personen gehören. 

Die Polizeipräsidien von Rom und Mailand verfügen in 
Anbetracht ihrer besonders großen Dienstbezirke und der 
hohen Einwohnerzahlen über Einsatzleitzentralen, die 
technisch besonders perfekt ausgestattet sind. Abgesehen 
von der Möglichkeit des Verbundes der elektronischen on
line-Terminals mit den genannten Dateien verfügen diese 
Einsatzleitzentralen über eine Reihe von Fernsehkameras, 
die an besonderen Punkten der Stadt angebracht sind und 
die Beobachtung bestimmter Stellen auch aus nächster 
Nähe ermöglichen, sowie ein sehr dichtes Netz automati
scher, direkt angeschlossener Alarmanlagen bei allen Ban
ken der Stadt und den anderen potentiellen AngrifTs
objekten. 



Inoltre, l'impiego delle numerose »Volanti« viene gestito 
da un elaboratore elettronico, che seleziona e smista le chia
mate eIe situazioni di emergenza, con possibilita di memo
rizzare le mödalita d'impiego dei mezzi e di sviluppo delle 
situazioni stesse. Tale applicazione delle tecniche informa
tiche, oltre ad assicurare una maggiore rapidita di esecuzio
ne, fomisce, altre si, una preziosa documentazione utile 
sötto molti aspetti, ed in particolare per il miglioramento 
deI servizio. 

b) Situation i di emergenza dovute ad atti terroristici 

Nel quadro della fenomenologia criminosa che attual
mente interessa l'Italia i1 terrorismo in terno rappresenta 
una delle piu gravi situazioni di allarme soeiale. Esso si 
estrinseca, com'e noto, in attentati, ferimenti, omieidi e, 
persino, sequestri di persona a scopo politico. Tali atti ven
gono portati a cömpimento sotto forma di vere e proprie 
azioni di »commandos«, i quali agiscono, spesso alla luce 
deI giorno e nel cuore dei centri urbani, secondo piani 
accuratamente preordinati. 

11 verificarsi dell'atto terroristico comporta, ovviamente, 
un massiccio intervento degli organi di polizia, sia con 
manovre convergenti delle pattuglie su1luogo deI fatto, sia 
attraverso l'istituzione di posti di blocco intorno alla zona 
interessata. E' da dire, tuttavia, che la conformazione dei 
centri urbani, intasati di traffico e pu1lu1anti di popolazio
ne, offre elevate possibilita di occu1tamento ai terroristi in 
fuga. 

D'altra parte, la passata esperienza ha mostrato che anche 
in caso di intercettazione deI »commando« su1luogo deI 
fatto, i terroristi si trovano in condizioni di evidente vantag
gio, in quanta gli organi di polizia devono fronteggiare 
situazioni non note ed improvvise, tenendo anche conto 
della necessita di salvaguardare l'incolumita dei cittadini. 

Tuttavia, e anche emerso che i1 dispositivo di emergenza 
con l'immediata convergenza delle »Volanti« sulluogo e 
nella zona circostante crea stato di preeipitazione nei terro
risti, i quali, in aleune occasioni, hanno abbandonato sul 
posto armi, tracce ed altri elementi utilissimi per le indagi
ni. 

Particolarmente proficuo, inoltre, si e rivelato l'immediato 
lavoro di raccolta di notizie sulluogo, in quanta i presenti al 
fatto hanno sul momento ancora vivido i1 ricordo di cose e 
particolari notati durante i1 verificarsi dell'evento. E' su1la 
base di tali dati, infatti, che gli organi di polizia iniziano la 
vera e propria attivita di ricerche relative non solo al sin
golo caso, ma al fenomeno nel suo complesso. 

L'insieme dei dati raccolti, in realta, viene vagliato nella 
fase successiva, allorche viene attuata una laboriosa e com
plessa attivita di ricerche in tutti i settori, eioe sotto 
l'aspetto tecnico-seientifico, operativo ed investigativo. 
Tale minuziosa attivita, che sul momento puo non sem
brare eclatante per la soluzione deI caso singolo, si e, in 
effetti, rivelata preziosa nel complesso delle indagini 
dirette a contrastare i1 fenomeno. 

Außerdem wird der Einsatz der zahlreichen Überfallwa
gen durch einen Elektronenrechner gesteuert, der die 
Notrufe und außergewöhnlichen Vorkommnisse auswählt 
und einordnet, verbunden mit der Möglichkeit, Angaben 
über die eingesetzten Mittel und die Entwicklung der 
Situation selbst zu speichern. Diese Anwendung der 
Datenverarbeitung ermöglicht nicht nur ein schnelleres 
Eingreifen sondern liefert auch eine wertvolle Dokumen
tation, die unter vielen Aspekten, insbesondere rür die 
Verbesserung der polizeilichen Tätigkeit, von Nutzen ist. 

b) Außergewöhnliche Situationen durch terroristische 
Anschläge 

Im gegenwärtigen Kriminalitätsgeschehen Italiens stellt 
der inländische Terrorismus eine der schwerwiegendsten 
Gefahrenquellen dar. Dieser Terrorismus äußert sich 
bekanntlich in Attentaten, Körperverletzungen, Morden 
und Personenentführungen zu politischen Zwecken. Ter
rorakte werden in Form von »Kommandoaktionen« im 
wahrsten Sinne des Wortes ausgeführt und laufen oft am 
hellen Tag und mitten im Stadtzentrum nach genauer Vor
planung ab. 

Jeder Terroranschlag erfordert selbstverständlich ein mas
siertes Eingreifen von Polizeikräften, sei es durch die Kon
zentration der Streifenwagen am Tatort, sei es durch die 
Errichtung von Polizeisperren rings um das betroffene 
Gebiet. Hier muß indessen festgestellt werden, daß die 
Bedingungen in den Stadtzentren, die vom Verkehr ver
stopft sind und von Menschen wimmeln, flüchtigen Terro~ 
risten beste Möglichkeiten zum Untertauchen bieten. 

Andererseits haben die bisherigen Erfahrungen gezeigt, 
daß selbst dann, wenn das »Kommando« noch am Tatort 
angetroffen wird, die Terroristen sich offensichtlich im 
Vorteil befinden, da sich die Polizeibeamten unbekannten 
und unvorhergesehenen Situationen gegenübersehen und 
auch die Unversehrtheit anderer Bürger berücksichtigen 
müssen. 

Es hat sich jedoch auch erwiesen, daß der Sondereinsatz 
mit dem unmittelbaren Eintreffen der Überfallwagen am 
Tatort und in seiner Umgebung die Terroristen zu über
stürztem Handeln zwingt, so daß sie gelegentlich Waffen, 
Spuren und andere für die Ermittlungen sehr nützliche 
Dinge am Tatort zurückgelassen haben. 

Als besonders nutzbringend hat sich unter anderem die 
Aufnahme von Zeugenaussagen unmittelbar am Tatort 
erwiesen, da die Tatzeugen zu diesem Zeitpunkt die wäh
rend des Geschehens beobachteten Dinge und Einzelhei
ten noch frisch im Gedächtnis haben. Auf der Grundlage 
dieser Angaben beginnt die Polizei dann mit der eigentli
chen Fahndungstätigkeit, die nicht nur den vorliegenden 
Einzelfall, sondern das Phänomen in seinem Gesamtzu
sammenhang zum Gegenstand hat. 

In der darauffolgenden Phase werden alle gesammelten 
Erkenntnisse ausgewertet, während eine sorgfältige und 
umfassende Ermittlungstätigkeit auf allen Gebieten, d. h. 
unter kriminaltechnischen, operativen und Fahndungs
aspekten einsetzt. Dieses minutiöse Vorgehen, das 
manchmal zunächst für die Lösung eines Einzelfalls keine 
Erkenntnisse zu bringen scheint, hat sich im Zusammen
hang mit den direkten Ermittlungen zur Bekämpfung des 
Gesamtphänomens als sehr wertvoll erwiesen. 
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Essendovi, infatti, collegamento tra un atto terroristico e 
l'altro, in quanto spesso provenienti da stesse matrici, ogni 
elemento acquisito durante la singola indagine va ad inse
rirsi in un contesto piu ampio di investigazioni e di ricer
che, il cui insieme ha fornito risultati particolarmente 
apprezzabili. 

A110 scopo di assicurare il costante sviluppo delle ricerche 
nel senso indicato, sono stati di recente ristrutturati i Servizi 
di Sicurezza italiani, ora costituiti da personale specializzato 
delle tre Force di Polizia, il quale, oltre a disimpegnare com
piti operativi direttamente su tutto il territorio nazionale, 
assicura un'intensa attivitä. informativa nel settore in argo
mento. 

n collegamento tra detti Servizi e gli organi operativi della 
Pubblica Sicurezza viene assicurato da un organismo cen
trale della P.S., /,Ujficio Centrale delle Investigazioni Gene
rali e le Operazioni Speciali (U.C.I.G.O.S.). Quest'ultimo 
organismo, anch'esso opportunamente potenziato attua a 
livello nazionale, nell'ambito della Pubblica Sicurezza, il 
coordinamento delle attivitä. esplicate nel settore in argo
menta da appositi Uffici (chiamati D.I.G.O.S. 0 

U.I.G.O.S.), che operano in seno alle rispettive Questure. 

n potenziamento delle strutture predisposte ed il metodo 
di costante ricerca, attuata in modo coordinato, hanno for
nito, come si e detto, risultati particolarmente apprezzabili 
con la conseguente scoperta di numerosi covi terroristici, 
sia per mezzo di battute in zone di campagna sia attraverso 
pazienti servizi attuati nei centri urbani. 

In alcune occasioni i terroristi sono stati sorpresi nei covi, 
com'e avvenuto nel caso lii Renato Curcio, capo storico 
delle Brigate Rosse, sorpreso ed arrestato in un casolare di 
campagna, dopo un conflitto a fuoco in cui e rimasta uccisa 
la sua compagna. In altre occasioni, i terroristi, datisi alla 
fuga in modo precipitoso, hanno lasciato nei covi armi, 
esplosivi, documenti falsi, nonche documentazione pre
ziosa per 10 sviluppo delle indagini. 

Nel quadro di tale complessa attivitä., di primaria impor
tanza si e rivelato l'apporto della popolazione, che mostra 
tendenza a collaborare in modo sempre piu ampio con le 
forze di polizia. 

Sintomatico, a tale riguardo, e il recentissimo episodio 
della cattura deI noto terrorista Prospero Gallinari, uno dei 
capi delle Brigate Rosse, ricercato per vari gravi reati, tra 
cui il rapimento dell'On. Moro. n pericoloso latitante e sta
to, infatti, sorpreso da una »Volante« in una strada secon
daria di Roma, mentre era intento a cambiare targa ad 
un'auto, unitamente ad un altro complice ed a due ragazze, 
forse allo scopo di commettere un atto terroristico. 

La manovra sospetta non e sfuggita ad un ignoto cittadino 
che ha tempestivamente informato telefonicamente la sala 
operativa della Questura di Roma. la rapiditl con cui e 
stato possibile inviare una »Volante« sulluogo ha per
messo di sorprendere i quattro ancora intenti al cambio 
della targa. Ne e conseguito un conflitto a fuoco, durante il 
quale il Gallinari ha riportato gravi ferite ed e stato tratto in 
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Da in der Tat zwischen verschiedenen terroristischen 
Akten Zusammenhänge bestehen, da sie oft aus den glei
chen Wurzeln stammen, fügt sich jede bei einer Einzeler
mittlung gewonnene Erkenntnis in einen größeren 
Ermittlungs- und Fahndungszusammenhang ein, dessen 
Gesamtbild bereits sehr wertvolle Ergebnisse geliefert hat. 

Um eine ständige Weiterentwicklung der Fahndung in 
diesem Sinne zu gewährleisten, wurde der italienische 
Sicherheitsdienst kürzlich umstrukturiert. Er besteht nun
mehr aus spezialisiertem Personal der drei Polizeiverbände; 
dieses Personal erfüllt operative Aufgaben direkt im 
gesamten Staatsgebiet und stellt eine intensive Informa
tionstätigkeit auf diesem Sektor sicher. 

Die Verbindung zwischen dem Sicherheits dienst und den 
Ausführungsorganen der Sicherheitspolizei wird von einer 
Zentralstelle der Sicherheitspolizei, dem Zentralbüro für 
allgemeine Ermittlungen und Spezialeinsätze (Ufficio Cen
trale delle Investigazioni Generali e le Operazioni speciali 
= U.C.I.G.O.S.) hergestellt. Diese Zentralstelle, die auch 
entsprechend verstärkt wurde, koordiniert im Bereich der 
Sicherheitspolizei auf nationaler Ebene die beschriebenen 
Aktivitäten auf dem gesamten Sektor bei den dafür 
zuständigen Abteilungen (D.I.G.O.S. oder U.I.G.O.S.) 
innerhalb der Polizeipräsidien. 

Die Verstärkung der vorgegebenen Strukturen und die 
Methode der ständigen und koordinierten Fahndung 
haben, wie gesagt, besonders nützliche Ergebnisse gezei
tigt und haben, teils durch Razzien in ländlichen Gebieten 
und teils durch sorgfältige Maßnahmen in den Städten, zur 
Entdeckung zahlreicher Terroristenverstecke geführt. 

In einigen Fällen wurden die Terroristen in ihren Verstek
ken überrascht, wie z. B. im Fall von Renato Curcio, dem 
früheren Chef der Roten Brigaden, der in einer Hütte auf 
dem Land entdeckt und nach einem Schußwechsel, bei 
dem seine Begleiterin getötet wurde, festgenommen wur
de. In anderen Fällen sind die Terroristen überstürzt 
geflüchtet und haben Waffen, Sprengstoff, falsche Papiere 
sowie wertvolles Material für den Fortgang der Ermittlun
gen zurückgelassen. 

Im Rahmen dieser umfassenden Tätigkeit hat sich die 
Mithilfe der Bevölkerung als außerordentlich wichtig 
erwiesen; diese zeigt sich in immer stärkerem Maße bereit, 
mit der Polizei zusammenzuarbeiten. 

Ein Beispiel hierfür ist die kürzlich erfolgte Festnahme des 
bekannten Terroristen Prospero Gallinari, eines Anfüh
rers der Roten Brigaden, nach dem wegen verschiedener 
schwerer Straftaten, so u. a. wegen der Entführung des 
Abgeordneten Moro, gefahndet wurde. Der gefährliche 
untergetauchte Terrorist wurde von einem Einsatzkom
mando in einer Nebenstraße in Rom überrascht, als er 
zusammen mit einem Komplizen und zwei jungen Frauen 
damit beschäftigt war, ein Nummernschild an einem Auto 
auszuwechseln, möglicherweise um einen Terroranschlag 
vorzubereiten. 

Die verdächtige Handlungsweise fiel einem unbekannten 
Bürger auf, der sofort telefonisch die Einsatzleitzentrale 
des Römischen Polizeipräsidiums informierte. Da in kür
zester Zeit ein Einsatzwagen an den Ort geschickt werden 
konnte, war es möglich, die vier Personen noch beim Aus
wechseln des Nummernschildes zu überraschen. Es folgte 
ein Schußwechsel, bei dem Gallinari schwer verletzt und 



arresto, mentre gli altri si sono dati alla fuga. U na succes
siva manovra di convergenza delle pattuglie delle forze di 
polizia ha permesso di scovare, una delle due ragazze 
nascosta sotto un'auto poco distante, con ancora in pugno 
una pistola. 

A preseindere dall'importanza della cattura deI Gallinari, 
anche la ragazza, gia nota quale presunta appartenente a 
tnovimenti eversivi, presenta particolare interesse per l'ul
teriore sviluppo delle indagini di tipo coordinato, di cui si e 
sopra fatto cenno. Cio dimostra l'alto grado di utilitit della 
collaborazione dei eittadini nella lotta contro questo feno
meno criminoso particolarmente difficile da contrastare. 

In conclusione, si puo affermare che tale attivita di ri
cerche di tipo coordinato, sostenuta anche dalla collabora
zione dei eittadini, si e rivelata essere il mezzo piu efficace 
per contrastare validamente il fenomeno terroristico. 

Cio si e dimostrato vero non solo per quanto attiene alla 
attivita portata a termine nell'ambito deI territorio nazio
nale, ove si sono avuti, come si e detto, risultati particolar
mente rilevanti, ma anche per quanta riguarda la localizza
zione ed il conseguente arresto di importanti latitanti in 
territorio estero. La cooperazione internazionale, attuata 
in tale settore attraverso il costante collegamento diretto 
tra i Servizi di Sicurezza italiani e gli analoghi Servizi esteri, 
infatti, ha fornito risultati non meno apprezzabili, per 
quanto attiene alla localizzazione sul piano internazionale 
di ricercati di primissimo piano, di cui alcuni gia di recente 
assicurati alla Giustizia italiana. 

c) Situazioni di emergenza dovute a sequestri di persona a 
scopo di estorsione 

L'altro grande fenomeno criminoso che desta particolare 
allarme soeiale ed impegna duramente gli organi di polizia 
nel settore delle ricerche e quello costituito dai sequestri di 
persona a scopo di estorsione. 

Come si e detto,· tale fenomeno, una volta confinato in 
alcune zone deI Paese, ha ora assunto rilevanza nazionale 
estrinsecandosi in manifestazioni piu complesse rispetto 
alla sua primitiva forma di reato tipico delle zone rurali 
dell'Italia insulare. Attualmente, infatti, esso colpisce una 
vasta gamma di strati soeiali e si manifesta indifferente
mente nelle varie eitta italiane. 

L'attivita di ricerche che viene espletata dagli organi di 
polizia in rapporto a tale reato puo distinguersi, da un 
punto di vista cronologico, in trefasi: il momento deI rapi
menta edel trasferimento dell'ostaggio nelluogo di deten
zione; il periodo che intercorre dal momento deI rapi
menta a quello della consegna deI riscatto, compresa la 
fase delle trattative; ed, infine, i1 periodo successivo al 
pagamento deI riscatto, in cui generalmente il prigioniero 
viene rilaseiato dopo breve tempo, ad eccezione di casi piu 
rari in cui la vittima non riappare neanche dopo la con
segna deI denaro. 

Sul piano sostanziale, va fatta un'u1teriore distinzione deI 
fenomeno in due categorie di casi: e eioe, sequestri effet-

anschließend verhaftet wurde, während die anderen flüch
teten. Das darauffolgende Zusammenziehen von Polizei
streifen am Tatort machte es möglich, eine der beidenjun
gen Frauen, die sich in der Nähe unter einem Auto ver
steckt hatte, noch mit einer Pistole in der Hand zu entdek
ken. 

Von der Bedeutung der Festnahme Gallinaris einmal 
abgesehen ist auch die junge Frau, deren Zugehörigkeit zu 
subversiven Kreisen schon bekannt war, von besonderem 
Interesse flir die weitere Fortentwicklung der koordinier
ten Ermittlungen, wie sie oben bereits erwähnt wurden. 
Dieser Vorfall zeigt, von welch großem Nutzen die 
Mithilfe der Bürger bei der Bekämpfung dieses besonders 
schwer zu bewältigenden Kriminalitätstyps ist. 

Abschließend läßt sich sagen, daß solche koordinierten 
Fahndungsmaßnahmen, die zusätzlich durch die Mitar
beit der Bürger unterstützt werden, sich als wirksamstes 
Mittel flir die erfolgreiche Bekämpfung terroristischer 
Gewalttaten erwiesen haben. 

Dies gilt nicht nur flir die Maßnahmen innerhalb des italie
nischen Staatsgebietes, wo, wie gesagt, beachtliche Erfolge 
erzielt wurden, sondern auch flir die Aufenthaltsermitt
lung und die anschließende Festnahme wichtiger ins Aus
land geflüchteter terroristischer Straftäter. Die internatio
nale Zusammenarbeit, die auf diesem Sektor ständig 
durch die direkte Verbindung zwischen den italienischen 
und den hierfür zuständigen ausländischen Sicherheitsbe
hörden stattfindet, hat in der Tat nicht weniger bedeu
tende Erfolge bei der Entdeckung von vorrangig auf inter
nationaler Ebene gesuchten Personen erzielt, von denen 
erst kürzlich einige der italienischen Justiz überstellt wer
den konnten. 

c) Außergewöhnliche Situationen durch Personenentführun-
gen zum Zweck der Erpressung 

Das andere große Kriminalitätsphänomen, das die Öffent
lichkeit alarmiert und die Polizei im Fahndungsbereich 
äußerst stark beansprucht, ist das der Personenentführun
gen zum Zweck der Erpressung. 

Wie bereits erwähnt, hat dieses Phänomen, das sich früher 
auf einige bestimmte Gegenden des Landes beschränkte, 
mittlerweile nationale Bedeutung erlangt und tritt we
sentlich umfassender in Erscheinung, als das gleiche 
Delikt, das früher flir die ländlichen Gebiete des italieni
schen Inselbereichs typisch war. Zur Zeit ist eine ganze 
Reihe sozialer Schichten von Entflihrungsfällen betroffen, 
die gleichermaßen in den verschiedensten italienischen 
Städten vorkommen. 

Die Fahndungsarbeit der Polizei bei derartigen Straftaten 
kann chronologisch in drei Phasen eingeteilt werden: der 
Zeitpunkt der Entflihrung und der Verbringung der Geisel 
an den Verwahrort, die Zeitspanne vom Zeitpunkt der 
Entführung bis zur Übergabe des Lösegeldes einschließ
lich der Verhandlungsphase und schließlich die Phase im 
Anschluß an die Zahlung des Lösegeldes, in der die Geisel 
im allgemeinen nach kurzer Zeit freigelassen wird, mit 
Ausnahme der selteneren Fälle, bei denen das Opfer nach 
der Übergabe des Geldes nicht wieder auftaucht. 

Darüber hLn~ns !lö:t noc.h eine enlnd~ätz]ichp. TTnterschei· 
dung des Phänomens in zwei Kategorien von Fällen zu 
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tuati nelle zone rurali insulari e nel calabrese e sequestri 
attuati nelle zone urbane della Penisola, specialmente nei 
grandi centri. 

N el prima easo le ricerche della polizia, sin dall'inizio deI 
sequestro, si muovono negli ambienti della malavita loea
le, con frequenti battute nelle zone impervie delle mon
tagne circostanti, ove il crimine organizzato sardo, cala
brese e siciliano usa tenere l'ostaggio, utilizzafido caverne 
o rozze capanne, con spostamenti continui allo scopo di 
evitare la 10ca1izzazione. E' da dire che in ta1i casi gli organi 
di polizia non trovano molta collaborazione nelle famiglia 
della vittima, in quanta le popolazioni 10ca1i risentono di 
un antico timore nei confronti deI crimine organizzato. 

N ei easi di sequestri attuati nei centri urbani della Peniso1a, 
al contrario, si ha una maggiore apertura da parte della 
famiglia della vittima, ma anche piu complessa gamma di 
situazioni, che rende difficile le ricerche. Infatti, nei grandi 
centri il rapimento si dissolve non appena compiuto ed il 
prigioniero puo, dopo breve, essere gia stato trasferito· a 
molti chilornetri di distaflZa. 

Si cita, a titolo di esempio, il easo di un rapito trasferito a 
grande distanza dalluogo deI sequestro, occultato in una 
betotliera. Si ricorderA anche il caso deI giovane nipote deI 
magnate Getty, Paul Getty Jr., rapito in una bella piazza 
romana e liberato nelle impervie zone meridionali di Lago· 
negro. 

D'altra parte, vi sono easi risolti positivamente che hanno 
rivelato l'esistenza di modeme stanze di segregazione, rica
vate sotto villini appartati, situati nei centri abitati dell'Ita
lia settentrionale. Cio dimostra il grado di evoluzione deI 
crimine organizzato in tale settore. 

Tenuto conto della complessitä. e varietä. di situazioni che il 
fenomeno crea nel suo manifestarsi ormai poliedrico, e evi
dente che le modalitä. d'azione degli organi di polizia nel 
campo delle ricerche debbano variare di conseguenza. A 
tale proposito, va rilevato che molto si e discusso in Italia, 
anche negli ambienti della Magistratura, se sia piu oppor
tuno adottare una »linea dura« nelle ricerche, impedendo 
od almenD ostacolando 1a ricezione deI riscatto, allo scopo 

. di rendere vano il sequestro, 0 non si debba invece proce
dere con cautela al fine di non compromettere la vita della 
vittima. 

In realtä., vi sono stati easi in cui 1e ricerche degli organi di 
polizia, condotte con decisione a prescindere da1 paga
menta deI riscatto, hanno permesso di sorprendere in ear
cerieri, sia in zona di montagna che nelle celle di segrega
zione dei centri urbani, portando cosi al1a liberazione delI' 
ostiaggo indenne. 

Vi e anche stato un caso in cui si e proceduto all'immediato 
arresto di alcuni membri della banda al momento in cui gli 
stessi stavano per ritirare i1 denaro deI riseaUo quando 
ancora l'ostaggio era tenuto prigioniero. Ottenuta quindi la 
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beachten: Entführungen, die in ländlichen Inselbereichen 
und in Kalabrien erfolgen und Entführungen in städti
schen Gebieten der Halbinsel, vor allem in den großen Zen
tren. 
Im ersten Fall erstrecken sich die Fahndungsmaßnahmen 
vom Zeitpunkt der Entführung an auf die Kreise des loka
len Verbrechertums mit häufigen Razzien in den unwegsa
men Gebieten der umliegenden Berge, wo die sardischen, 
kalabresischen und sizilianischen Verbrecherorganisatio
nen die Geisel zumeist festhalten, und zwar in Höhlen 
oder primitiven Unterkünften mit ständigem Ortswechsel, 
um eine Entdeckung des Aufenthaltsortes zu verhindern. 
Es muß gesagt werden, daß die Polizei in solchen Fällen 
nicht viel Unterstützung durch die Familien der Opfer fin
det, da die Landbevölkerung seit jeher Furcht vor dem 
organisierten Verbrechertum hegt. 
Bei Entführungen, die in den Städten der Halbinsel began
gen werden, besteht hingegen eine größere Bereitwillig
keit seitens der Familie des Opfers, andererseits aber auch 
eine breitere Skala von möglichen Situationen, wodurch 
die Ermittlungen erschwert werden. In der Tat sind bei 
Entführungen in großen Städten, kaum daß sie erfolgt 
sind, die Spuren bereits verwischt, und der Gefangene 
kann innerhalb kurzer Zeit schon an einen viele Kilotneter 
entfernten Ort verbracht worden sein. 

Als Beispiel hierfür sei ein Entftihrungsfall erwähnt, in 
dem das Opfer in einer Betonmischmaschine versteckt an 
einen weit vom Entführungsort entfernten Ort verbracht 
wurde. Es wird auch an den Fall des jungen Neffen des 
Industriellen Getty, Paul Getty Jr. erinnert, der von einer 
schönen Piazza in Rom entführt und in dem unwegsamen 
Gebiet um den Lago Negro in Süditalien freigelassen wur
de. 
Andererseits gab es Fälle mit positivem Ausgang, bei 
denen moderne Einzelzellen in der Erde unter freistehen
den Villen inmitten von Wohnvierteln in Norditalien ent
deckt wurden. Das zeigt, welche Entwicklungsstufe das 
organisierte Verbrechen auf diesem Sektor bereits erreicht 
hat. 
Bei der Verschiedenartigkeit der Ausgangslagen, die sich 
aus dem vielfältigen Erscheinungsbild dieses Phänomens 
ergeben, ist es offenkundig, daß die Arbeitsweisen der 
Polizei bei der Fahndung gleichfalls variieren müssen. In 
diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, daß man in 
Italien - auch in Justizkreisen - viel darüber diskutiert 
hat, ob es günstiger ist, bei der Fahndung eine »ha,rte 
Linie« zu verfolgen, indem man die Übernahme des Löse
geldes verhindert oder wenigstens behindert, um die Ent
führung nutzlos zu machen, oder ob man behutsam vorge
hen soll, um das Leben des Opfers nicht zu gefahrden. 

Tatsächlich gab es Fälle, in denen die Fahndung durch die 
Polizei so intensiv betrieben wurde, daß die Zahlung des 
Lösegeldes verhindert wurde und die Bewacher, teils im 
Gebirge, teils in Einzelzellen in der Stadt überrascht und 
die Geisel unversehrt befreit werden konnte. 

In einem anderen Fall gelang es, einige Bandenmitglieder 
unmittelbar bei der Übernahme des Lösegeldes festzu
nehmen, während die Geisel sich noch in Gefangenschaft 
befand. Nachdem eines der verhafteten Bandenmitglieder 



collaborazione di uno degli arrestati si e, altre si, proceduto 
all'ulteriore liberazione deI prigioniero indenne. 

Vi sono, tuttavia, stati dei casi in cui la marcata determina
zione dei rapitori ha suggerito di agire con maggiore pru
denza. 

Sicita, a titolo di esempio, il caso deI rapimento deI giovane 
Paul Getty Jr., di q:ti si e gift fatta menzione. Ad un prima 
atteggiamento di indecisione della famiglia per quanta 
attiene al pagamento deI riscatto secondo l'ammontare 
indicato dai rapitori, questi ultimi banno reciso un orecchio 
dell'ostaggio, manifestando la ferma decisione di ampu
tare altre parti deI corpo se la somma non fosse stata paga
ta. 

In tale caso, ovviamente, le ricerche degli organi di polizia 
hanno dovuto essere condotte con estrema prudenza. Si 
sono attuati servizi di appostamento e di pedinamento a 
vastissimo raggio, i quali hanno permesso ai funzionari 
operanti di notare alcune persone sospette, che sono poi 
state identificate attraverso un minuzioso controllo dei car
tellini fotodattiloscopici di pregiudicati gravitanti nell'am
bito deI crimine organizzato meridionale. Le successive 
perquisizioni domiciliari, effettuate immediatamente 
dopo la liberazione dell'ostaggio, hanno permesso di 
sequestrare parte deI denaro proveniente dal riscatto, non
che di arrestare i detentori della somma. 

11 successo dell'operazione deve essere attribuito, oltre che 
alla particolare precisione dei servizi svolti, anche alla 
buona conoscenza deI crimine organizzato, per cui sono 
stati sufficienti pochi elementi per indirizzare le ricerche 
verso un determinato ambiente piuttosto che altrove. 

E', infatti, dato certo che la lotta al fenomeno deve essere 
condotta sulla base di ricerche fortemente sostenute da 
una costante, minuziosa e precisa oonoscenza deI crimine 
organizzato che opera nel settore. E' a tale scopo che l'Uffi
cio anti-sequestri deI Centro Nazionale Criminalpol ha 
provveduto a predisporre una vastissima banca di dati rela
tiva al fenomeno dei sequestri di persona. Detto complesso 
di dat~ opportunamente memorizzato su supporto elettro
nico, come si e gift accennato, viene oostantemente aggior
nato ed e a disposizione dei tre Corpi di polizia, nonche 
della Magistratura. 

IV. Ricerche a livello internazionale 
11 complesso delle attivita svolte dagli organi di polizia nel 
campo delle ricerche trova il suo necessario coronamento 
nella cooperazione quotidiana attuata dai Servizi italiani 
con lePolizie estere, tramite i canali Interpol. Non vi e, 
infatti, forma di criminalita organizzata che non presenti, 
sotto vari aspetti, risvolti internazionali. 

L'Italia, d'altra parte, tenuto oonto della sua posizione geo
grafica edel tipo di criminalita da cui e interessata, risente 
fortemente dell'ampiezza internazionale assunta dalle 
diverse manifestazioni criminose. Tale tendenza si mani
festa in particolare nel campo dei traffici illeciti a tipica 
impronta internazionale, quali, appunto, il traffico della 

zur Zusammenarbeit bereit war, konnte auch der Gefan
gene unversehrt befreit werden. 

Indessen gab es auch Fälle, in denen die besondere Ent
schlossenheit der Entführer es nahegelegt hat, mit größter 
Vorsicht vorzugehen. 

Als Beispiel soll hier der Fall der Entführung von Paul 
Getty Jr. angeführt werden, der hier schon einmal erwähnt 
wurde. Nachdem sich die Familie zunächst bezÜglich des 
von den Entführern geforderten Lösegeldes unentschie
den gezeigt hatte, schnitten diese der Geisel ein Ohr ab 
und demonstrierten damit die feste Entschlossenheit, 
auch andere Körperteile zu amputieren, falls die Summe 
nicht gezahlt würde. 

In diesem Fall mußte die Polizei bei der Fahndung nat~r
lich mit äußerster Vorsicht vorgehen. Es wurden Überwa
chungen und Beschattungen im weitesten Radius vorge
nommen, aufgrund derer die mit der Durchführung der 
Aktion Beauftragten einige verdächtige Personen feststel
len konnten, die dann durch eine minutiöse Kontrolle der 
Lichtbild- und Fingerabdrucksammlungen von schwer 
Vorbestraften aus dem Umfeld des organisierten Verbre
chens Süditaliens identifIziert wurden. Bei den unmittel
bar nach Befreiung der Geisel durchgeführten Hausdurch
suchungen konnten Teile des Lösegeldes sichergestellt 
und die im Besitz des Geldes befindlichen Personen fest
genommen werden. 

Der Erfolg der Aktion ist neben der besonderen Präzi
sionsarbeit der befaßten Dienststellen auch den guten 
Kenntnissen über das organisierte Verbrechertum zuzu
schreiben, so daß nur wenige Elemente ausreichten, um 
die Fahndungsmaßnahmen auf einen bestimmten Kreis 
statt in alle möglichen Richtungen zu lenken. 

Es steht in der Tat fest, daß die Bekämpfung dieses Delikts 
auf Fahndungs maßnahmen basieren muß, die sich weitge
hend auf eine ständige und genaue Kenntnis des organi
sierten Verbrechens, das sich auf diesem Sektor betätigt, 
stützen können. Zu diesem Zweck hat die Abteilung Ent
fiihrungsbekämpfung der nationalen Criminalpol-Zen
trale die Einrichtung einer sehr umfas.senden Datenbank 
über das Phänomen der Personenentfiihrungen veranlaßt. 

Dieser elektronisch gespeicherte Datenkomplex wird -
wie schon erwähnt - ständig aktualisiert und steht den 
drei Polizeiverbänden sowie den Justizbehörden zur Ver
fiigung. 

IV. Fahndungen auf internationaler Ebene 
Der Komplex der polizeilichen Maßnahmen auf dem 
Fahndungssektor wird notwendigerweise abgerundet 
durch die tägliche Zusammenarbeit der italienischen Poli
zeidienststellen mit der ausländischen Polizei über die 
Kanäle von Interpol. In der Tat gibt es keine Form der 
organisierten Kriminalität, die nicht unter verschiedenen 
Aspekten auch internationale BezÜge hätte. 

Andererseits bekommt Italien in Anbetracht seiner geo
graphischen Lage und der für dieses Land typischen Kri
minalität die internationale Ausweitung verschiedener 
Kriminalitätsarten besonders zu spüren. Diese Tendenz 
zeigt sich insbesondere auf dem Gebiet des illegalen Han
dels typisch internationaler Prägung, wie der Handel mit 
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droga, delle armi, delle auto rubate, delle opere d'arte edel 
falso monetario. 

Le rieerehe ehe si rendono quotidianamente neeessarie sul 
piano internazionale in tali settori vengono attivate da 
appositi Uffici eentrali che operano, come si e gia detto, in 
seno al Centro Nazionale Criminalpol (e cioe: la Divisione 
Interpol, che comprende anehe gli Uffici Centrali deI Falso 
Monetario e delle Opere d' Arte; La Divisione Stupejacenti 
e la Sezione Furti Auto). 

L'attivitA svolta da detti Uffici nel campo delle ricerche 
relative ai settori di cui si tratta non e limitata al puro e sem
plice trasferimento delle richieste d'indagini provenienti 
nei due sensi, dall'estero verso l'interno e dai Servizi inter
ni, compresi l' Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finan
za, verso le Polizie estere. Essi, infatti, procedono altresi ad 
una forte centralizzazione delle informazioni ed alla loro 
elaborazione nel quadro complessivo deI fenomeno crimi
noso. Cio permette di meglio indirizzare le ricerche, che, 
nel campo dei traffici illeciti, assumono particolare 
ampiezza e complessitA. 

Un felice esempio della validitA di tale metodo di ricerche 
di tipo complesso e costituito, tra i tanti altri, da una positi
va, vastissima operazione di polizia condotta circa due anni 
or sono proprio in collaborazione con i Servizi dei Falso 
Monetario dei B.K.A. In tale occasione. il costante, ricchis
simo apporto di dati fornito dal citato Ufficio deI Bundes
kriminalamt ha permesso di debellare, con un'azione com
binata e contestuale, la rete di smistamento dei falsi marchi 
tedeschi deI tipo C2 e C5, nonehe di smantellare, a Bolo
gna, le tre stamperie che, operando di concerto, avevano 
prodotto D.M. per un vastissimo mercato internazionale. 

A prescindere, comunque, dalla naturale necessitA di pro
cedere ad una sempre phI stretta collaborazione tra le Poli
zie dei vari Paesi nel campo dei traffici illeciti, che sono 
appunto fenomeni criminosi tipicamente internazionali, 
emerge sempre piu chiaramente l'esigenza di potenziare 
l'attivitA di ricerche in territorio estero anche per reati un 
tempo circoscritti nell'ambito nazionale. Particolare rile
vanza sempre piu assumendo, ad es., la tendenza a riciclare 
all'estero il denaro proveniente da riscatto 0 da altra fonte 
illecita. 

L'invio ad alcune Polizie estere delle registrazioni memo
rizzate degli estremi delle banconote di cui sopra, che 
fanno parte, come si e visto, di uno specifico schedario elet
tronico, ha gia fornito buoni risultati. Un'intensificazione 
della cooperazione diretta ad ampliare gli scambi di infor
mazioni sul piano internazionale, in questo particolare set
tore, e comunque altamente auspicabile, al fine di contra
stare il fenomeno. 

Altro campo, infine, in cui emerge una sempre piu marcata 
necessitA da parte della Polizia italiana di sviluppare 
ricerche a livello internazionale e quello costituito dalla 
localizzazione dei latitanti riparati al'estero. 

I reati che piu impegnano neHe ricerche di tipo internazio
nale sono attualmente quelli di carattere economico-finan
ziario di grande rilevanza e quelli commessi nel contesto di 
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Drogen, Waffen, gestohlenen Autos und Kunstgegenstän
den und mit Falschgeld. 

Die Fahndungsmaßnahmen, die sich in diesen Bereichen 
auf internationaler Ebene täglich als notwendig erweisen, 
werden von den zuständigen Fachabteilungen durchge
führt, die, wie bereits erwähnt, im Rahmen der Nationalen 
Criminalpol-Zentrale tätig sind (das heißt: Die Abteilung 
Interpol, zu der auch die zentralen Fachabteilungen für 
Falschgeld und für Kunstgegenstände gehören sowie die 
Rauschgiftabteilung und die Sektion l(fz-Diebstahl). 

Die Fahndungstätigkeit dieser Fachabteilungen innerhalb 
ihres Zuständigkeitsbereiches beschränkt sich nicht auf 
eine einfache Übermittlung von Fahndungsersuchen in 
beiden Richtungen, also aus dem Ausland ins Inland und 
von der italienischen Polizei einschließlich der Carabinieri 
und der Guardia di Finanza an ausländische Polizeidienst
stellen. Den Abteilungen obliegt darüber hinaus die zen
trale Zusammenfassung der eingegangenen Informatio
nen und deren Verarbeitung im Gesamtkomplex der ent
sprechenden Deliktsart. So können die Fahndungsmaß
nahmen, die auf dem Gebiet des illegalen Handels beson
ders umfangreich und kompliziert geworden sind, besser 
auf genau definierte Ziele gerichtet werden. 

Ein erfreuliches Beispiel für die Wirksamkeit dieser kom
plexen Fahndungsmethode bildet - neben vielen anderen 
- die positive, breit angelegte, seit etwa zwei Jahren 
durchgeführte Aktion in Zusammenarbeit mit der Falsch
geldabteilung des BKA. So hat die ständige sehr umfang
reiche Datenübermittlung durch die genannte Abteilung 
des Bundeskriminalamtes es ermöglicht, in einer kombi
nierten und abgestimmten Aktion das Verteilernetz für 
gefälschte Deutsche Mark vom Typ C 2 und C 5 zu zer
schlagen und darüber hinaus drei Druckereien in Bologna 
auszuheben, die gemeinsam DM-Scheine für einen ausge
dehnten internationalen Markt produziert hatten. 

Abgesehen von dem selbstverständlichen Erfordernis 
einer immer engeren Zusammenarbeit zwischen den Poli
zeien der verschiedenen Staaten auf dem Gebiet des ille
galen Handels - eines typisch internationalen Kriminali
tätsphänomens -, erscheint die Notwendigkeit einer ver
stärkten Auslandsfahndung auch immer klarer bei Delik
ten, die zunächst auf den innerstaatlichen Bereich 
begrenzt sind. So erlangt z. B. die Tendenz, aus Lösegeld
zahlungen oder anderen' illegalen Quellen stammendes 
Geld im Ausland wieder in Umlauf zu bringen, immer grö
ßere Bedeutung. 

Die Übermittlung der Daten dieser Banknoten, die - wie 
bereits erwähnt - in einer speziellen elektronischen Datei 
gespeichert sind, an alle ausländischen Polizeien hat 
bereits gute Resultate gebracht. Eine Intensivierung der 
direkten Zusammenarbeit zur Erweiterung des Informa
tionsaustausches auf internationaler Ebene in diesem 
besonderen Bereich liegt also sehr im Interesse der 
Bekämpfung dieses Phänomens. 

Ein weiteres Gebiet, auf dem es für die italienische Polizei 
immer notwendiger wird, die Fahndung auf internationa
ler Ebene weiter voranzutreiben, ist die Aufenthaltser
mittlung im Ausland untergetauchter flüchtiger Personen. 

Die Delikte, die bei der internationalen Fahndung eine 
immer größere Rolle spielen, liegen zur Zeit auf dem 
Gebiet der Wirtschaftskriminalität großen Stils und auf 



azioni terroristiche. I recenti positivi risultati ottenuti con 
la cattura in territorio estero di personaggi di primo piano, 
ricercati per reati appartenenti alle due categorie citate, 
hanno confermato la validita deI metodo adottato e consi
stente in un'intensa fase preliminare di raccolta di dati, 
esplicata in territorio nazionale, con il conseguente invio di 
funzionari nel Paese interessato, allo scopo di cooperare 
»in loco« con la relativa Polizia estera nella fase fmale delle 
ricerche deI catturando. Una sempre piu intensa coopera
zione diretta di personale esperto nel settore di volta in 
volta interessato con gli organi di polizia deI Paese in cui 
devono essere orientate le ricerche appare, infatti, alta
mente efficace. 

V. Le ricerche ed i »Mass Media« 
I1 campo delle ricerche di polizia ha sempre avuto grande 
interesse per gli organi di informazione, in quanto la mate
ria offre notevole attrazione per il pubblico. D'altra parte, i 
c.d. »Mass Media« costituiscono un potente strumento di 
divulgazione dell'informazione, particolarmente pene
trante nei vari strati della popolazione. 

Cio ha portato a considerare, anche in seno ad organismi 
internazionali, la possibilita di sfruttare tale strumento nel 
settore delle ricerche, ad es., nel campo dei beni culturali, 
in modo particolare. Svariati, comunque, sono i settori in 
cui i mezzi di divulgazione possono agire ai fini di richia
mare l'attenzione deI pubblico su persone 0 cose" da ricer
care. 

Per quanto concerne 1a Polizia italiana, e da notare che gia 
da qualche anno si e provveduto, nel contesto di una poli
tica tendente ad avvicinare gli organi di polizia al pubblico, 
a dotare le Questure di UjJici Stampa, allo scopo di assicu
rare costanti rapporti con i mezzi di informazione. 

Si puo, pertanto, affermare che in ltalia vi e ampia apertura 
ai »Mass Media« da parte della Polizia, pur nel rispetto di 
quelle norme procedurali e tattiche che impongono, a vol
te, un certo riserbo circa fatti che sono oggetto d'indagine. 
Si nota, in altre parole, la tendenza a raggiungere un giusto 
equilibrio tra l'esigenza di non ostacolare la funzione delI' 
informazione e quella di salvaguardare 10 sviluppo delI' 
indagini, nei casi in cui una eccessiva pubblicita potrebbe 
nuocere. 

Per quanta attiene, infme, alla valutazione dei vantaggi e 
degli eventuali inconvenienti che la divulgazione dell'in
formazione puo comportare nel campo delle ricerche, e da 
dire che risulta difficile effettuare, alme no a breve termine, 
un tale calcolo, tenuto conto anche deI fatto che le notizie 
divulgate raggiungono in pari misura il grosso pubblico ed, 
altresi, le persone oggetto di ricerche. E' evidente, pertan
to, che l'utilizzazione dei »Mass Media« nel campo delle 
ricerche costituisce unproblema di grande interesse, i cui 
molteplici risvolti offrono ampia materia di riflessione. La 
soluzione di tale problema va, in ogni caso, ricercata nella 
dinamica di una cooperazione tra organi di polizia e di 
informazione improntata a principi di estrema correttezza 
e serieta professionale. 

dem der terroristischen Gewaltakte. Die in der letzten Zeit 
erzielten positiven Ergebnisse mit der Festnahme wichti
ger Personen im Ausland, die wegen Straftaten der beiden 
oben genannten Kategorien gesucht wurden, haben die 
Wirksamkeit der angewandten Methode bestätigt, die 
darin besteht, nach einer intensiven Vorbereitungsphase 
der Datensammlung im Inland Beamte in das betreffende 
Land zu entsenden, um dort »vor Ort« mit den zuständi
gen ausländischen Polizeidienststellen in der Endphase 
der Fahndung nach der festzunehmenden Person zusam
menzuarbeiten. Eine zunehmend intensivere direkte 
Zusammenarbeit von Fachkräften des jeweils anstehen
den Sektors mit den Polizeidienststellen des Landes, in 
dem Fahndungen durchzuführen sind, scheint in der Tat 
höchst aussichtsreich zu sein. 

V. Fahndung und Massenmedien 
Das Gebiet der Polizeifahndung war immer von großem 
Interesse für die Informationsorgane, da dieses Thema für 
die Öffentlichkeit besonders attraktiv ist. Andererseits 
eignen sich die Massenmedien ausgezeichnet zur Informa
tionsverbreitung und erreichen insbesondere ganz ver
schiedene Bevölkerungsschichten. 

Das hat auch innerhalb der internationalen Polizeidienst
stellen dazu geführt, die Nutzung dieses Instrumentes bei 
der Fahndung, insbesondere z. B. auf dem Gebiet der Kul
turgüter in Betracht zu ziehen. Jedenfalls können die 
Kommunikationsmittel auf vielen Sektoren eingesetzt 
werden, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf 
gesuchte Personen oder Gegenstände zu lenken. 

Was die italienische Polizei angeht, so ist sie schon seit 
einigen Jahren im Zuge einer Politik der Kontaktverbesse
rung zwischen Polizei und Öffentlichkeit dazu übergegan
gen, die Polizeipräsidien mit Pressebüros auszustatten, um 
ständigen Kontakt mit den Medien zu pflegen. 

Man kann daher in Italien eine große Aufgeschlossenheit 
der Polizei gegenüber den Massenmedien feststellen, 
natürlich unter Beachtung der strategischen und takti
schen Regeln, wonach bei bestimmten Sachverhalten, die 
Gegenstand der Ermittlungen sind, gewisse Einschrän
kungen zu machen sind. Es handelt sich, mit anderen Wor
ten' um das Bestreben, das beste Gleichgewicht herzustel
len zwischen den Anforderungen der Informationsver
breitung und der Notwendigkeit, den Fortgang der Ermitt
lungen in solchen Fällen sicherzustellen, in denen eine zu 
starke Verbreitung schädlich sein könnte. 

Was schließlich die Bewertung der Vorteile und der even
tuellen Nachteile einer Informationsverbreitung bei der 
Fahndung angeht, ist festzustellen, daß es zumindest kurz
fristig schwierig ist, eine solche Rechnung aufzustellen, da 
hier auch zu berücksichtigerr ist, daß die verbreiteten 
Nachrichten gleichermaßen die breite Öffentlichkeit, wie 
auch die zur Fahndung ausgeschriebenen Personen errei
chen. Es liegt daher auf der Hand, daß der Einsatz der 
Massenmedien im Bereich der Fahndung ein Problem von 
großem Interesse darstellt, dessen vielfältige Aspekte reich
lich Stoff zum Überdenken bieten. Die Lösung dieses Pro
blems ist auf jeden Fall in einer dynamischen Zusammen
arbeit zwischen Polizeibehörden und Medien zu suchen, 
die von den Grundsätzen äußerster Korrektheit und 
höchster professioneller Seriosität bestimmt sein muß. 
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VI. Conc/usione 
Da quanta si e detto circa il sistema di ricerche attuato della 
Polizia italiana, nel quadro delle varie situazioni che si pre
sentano in tale settore, emergono alcune considerazioni di 
carattere generale. 

In primo luogo, e da notare che vi e tendenza.ad utilizzare 
ampiamente il mezzo tecnico offerto dall'informatica, il 
quale, deI resto, ha largamente confermato la propria vali
ditit nelle varie applicazioni pratiche. 

In secondo luogo, va sottolineato che i fenomeni criminosi 
che attualmente interessano l'Italia richiedono, a causa 
della loro complessita, un notevole sforzo di coordina
menta delle informazioni, sia da un punto di vista tecnico 
che operativo, poiche isolate e contingenti ricerche non 
hanno alcuna possibilitit di contrastare validamente i feno
meni suddetti. 

Vi e, infme, particolare necessitit di innestare tale coordi
nata attivita di ricerche nel piu ampio contesto internazio
nale, ove le manifestazioni criminose di cui si e detto 
mostrano sempre piu tendenza ad espandersi. 
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VI. Schlußfolgerungen 
Aus den Ausfuhrungen über das Fahndungssystem der 
italienischen Polizei im Rahmen der verschiedenen Situa
tionen, die sich auf diesem Gebiet ergeben, lassen sich 
einige Überlegungen allgemeiner Art ableiten. 

Zunächst ist die Tendenz festzustellen, weitgehend von 
den technischen Möglichkeiten der elektronischen Daten
verarbeitung Gebrauch zu machen, da sich dies in den ver
schiedenen praktischen Anwendungsbereichen bestens 
bewährt hat. 

Weiterhin soll unterstrichen werden, daß das gegenwär
tige Kriminalitätsgeschehen in Italien mit seinen vielfälti
gen Erscheinungsformen beträchtliche Bemühungen zur 
Koordinierung der Informationen sowohl im technischen 
als auch im operativen Bereich erfordert, da diesesPhäno
men mit isolierten und punktuellen Fahndungsmaßnah
men nicht wirksam zu bekämpfen ist. 

Darüber hinaus ergibt sich die besondere Notwendigkeit, 
diese koordinierte Fahndungstätigkeit auch auf internatio
naler Ebene zu betreiben, da das Kriminalitätsgeschehen, 
von dem oben die Rede war, die Tendenz zeigt, immer 
stärker zu expandieren. 



Perspektiven der internationalen 
Fahndung nach Terroristen 
- Möglichkeiten und Grenzen -

Horst Herold 

Zusammenfassung: Die StoJlülle und Problemvielfalt läßt 
keine umfassende Darstellung des Themas zu, sondern nur 
skizzenhafte Feststellungen. Markierungspunktejür den Weg 
einer eingehenden Untersuchung sind: 

1. Alle te"oristischen Gruppen in der Welt sind eigengesetz
lich zur Entwicklung grenzüberschreitender, also internatio
naler Methoden und Arbeitstechniken gezwungen; Te"oris
mus ist somit seinem Wesen nach ein internationales Pro
blem. Die Wurzelnjür die Internationalität des Te"orismus 
sind in seiner Ideologie zujinden, ergeben sich aus der wech
selseitigen Unterstützung als Reaktion auf staatliche 
Bekämpfungsmaßnahmen und liegen in der Absicht zur 
Mobilisierung von Sympathiereserven. Unterschiedliche 
Rechtssysteme bieten ihm zusätzlich die Möglichkeit eines 
Ausweichens über die nationalen Grenzen hinaus, um sich 
vo"angig dem Fahndungsdruck aufnationaler Ebene zu ent
ziehen. 

2. Den grenzüberschreitenden Formen des Te"orismu$ steht 
kein in sich geschlossenes und einheitliches internationales 
Rechtssystem der Abwehr und Bekämpfung gegenüber. Es 
gibt nur wenige internationale Abkommen und Verträge, die 
Bekämpfungsmöglichkeiten bieten. Weitere Hemmnisse lie
gen in den Inhalten und Veifahrensregeln des innerstaatli
chen und bilateralen Rechts. INTERPOL - als einzige mit 
der Bekämpfung auf internationaler Ebene btfaßte Institu
tion- ist kein Rechtssetzungsorgan und hat nur begrenzte 
jinanzielle und einsatztechnische Mittel zur Veljügung; ihre 
Wirksamkeit ist daher eingeschränkt. 

3. Im innerstaatlichen Bereich existieren eine ganze Reihe 
zusätzlicher Verschmälerungen der Bekämpfungsmöglichkei
ten. Die polizeiliche Rechtshilfe ist ausgeschlossen, soweit 
der förmliche justitielle Rechtshilfeweg vorgesehen ist. Poli
zeiliche Rechtshilfeer~uchen können nur gestellt werden, 
wenn die erbetene Maßnahme auch im Inland zulässig ist 
und sofern die Gegenseitigkeit gewährleistet ist. Noch nicht 
abschätzbare Schranken werden durch die in der Entwick
lung befindlichen Datenschutzrechte des Bundes und der 
Länder gesetzt. 

4. Zu den rechtlichen Hürden kommen praktische Schwierig
keiten hinzu. Dies gilt vor allem jür die neu entwickelten 
Ermittlungs- und Fahndungsjormen, die nur zum Teil im 

Wege der polizeilichen Rechtshilfe transjerierbar sind. Dies 
gilt insbesonderejür die im Inland durchg(jührte Rasteifahn
dung, die beobachtende Fahndung und die Zielfahndung. 

5. Im Interesse einer wirksamen Bekämpfung des Te"oris
mus müßte der Austausch sachbezogener Daten in »eingriffs
freien Bereichen« ausgebaut werden. Gleichzeitig müßten 
Sachfahndung und Beweismittelfahndung internationalisiert 
werden. Nötig ist vor allem die Errichtung internationaler 
Datenbanken fiir Sachdaten. 

6. Im Bereich der polizeilichen Rechtshilfe müssen - das ist 
die wichtigste Forderung - die verschiedenen Vorschriften 
harmonisiert werden. Das BKA unternimmt weltweite 
Anstrengungen, um die Fahndungsräume zu verschmälern, 

Angesichts der Bedeutung und der Dringlichkeit dieser Vor
schläge ist auf eine alsbaldige Realisierung hinzuwirken. 

Da sich das komplexe Thema im Rahmen eines Vortrages 
nicht ausschöpfen läßt, bitte ich mir zu gestatten, daß ich 
es in vier aufeinanderfolgenden Feststellungen, die stich
wortartig untergliedert sind, lediglich skizziere, gleichsam 
als Markierungen für den Weg, den eine eingehende 
Untersuchung zu beschreiten hätte. Schon die Skizze aber 
wird Sie erkennen lassen, daß die Möglichkeiten interna
tionaler Fahndung gering und die Grenzen eng gezogen 
sind. 

I. 

Alle terroristischen Gruppen und Gruppierungen in der 
Welt sind eigengesetzlich zur Entwicklung grenzüber
schreitender, also internationaler Methoden und Arbeits
techniken gezwungen; Terrorismus ist seinem Wesen 
nach ein internationales Problem. 

Internationalität als ideologische Voraussetzl!ng 

Am konsequentesten wird die internationalistische Linie 
von der deutschen RAP vertreten. Die Bezeichnung »Rote 
Armee Fraktion« spiegelt das Selbstverständnis, Fraktion, 
also militärische Teilformation einer internationalen, einer 
weltumspannenden BÜfgerkriegsarmee zu sein. Ähnlich, 
wenn auch enger in nationalen Kategorien handelnd, argu-
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mentieren Monteneros, die spanische Grapo, die Rote 
Armee Japans und die Roten Brigaden, die wegen ihres 
menschenverachtenden, geradezu barbarischen Rigoris
mus am ehesten mit der RAP zu vergleichen sind. Selbst
rechtfertigende Übernahme von Kriegskategorien und des 
Soldatischen sollen das gnadenlose Töten legitimieren. 
Alle anderen ursprünglich völkisch-nationalen regionalen 
oder autonomistischen Spielarten des Terrorismus haben 
im Laufe ihrer Entwicklung ihre Zielsetzung mit zuneh
mend sozialrevolutionären, meist marxistisch-leninisti
schen, also auch internationalistischen Inhalten verbun
den und dadurch einen Zuwachs an Gewicht und Stoß
kraft erfahren. 

Internationalität als Folge wechselseitiger Unterstützung 

Der Terrorismus unseres Jahrzehntes wird nicht mehr wie 
zu Beginn des Jahrhunderts vom isolierten Einzelkämpfer 
ohne Gruppenrückhalt ausgeübt, sondern von festgefüg
ten, disziplinierten, trainierten und höchst konspirativen 
Kleinkommandos nach militärischem Vorbild. Da sich alle 
terroristischen Vereinigungen in der Welt als Früh- und 
Kleinformen einer in Breite und Tiefe zu entfachenden 
Aufstandsbewegung nach kubanischem Vorbild verste
hen, besteht das Bedürfnis nach einer zentralen, die punk
tuellen Angriffe auf staatliche Nervenknoten wirksam len
kenden Führung und der Gewinnung einer staatlichen 
Anlehnungsmacht, die Asyl, Unterschlupf, Ausbildung 
und Versorgung vermittelt, so wie die südamerikanischen 
Gruppierungen sie in den 60er Jahren in Kuba besaßen, 
deutsche Terroristen in den 70er Jahren im Irak, Süd
jemen und in arabischen, vor allem palästinensischen 
Gruppierungen. Je mehr sich jedoch die jeweiligen inner
staatlichen Abwehrbemühungen entfalteten und ihre Wir
kungen steigerten, desto weniger waren zentrale Führung 
und verdeckte Formen der Anlehnung gestalt- und durch
setzbar. Bisherige Anlehnungsmächte sahen sich durch 
enthüllende Ermittlungen enttarnt, kompromittiert und 
zur Aufgabe ihrer Unterstützung gezwungen. Zur Ver
mehrung ihrer Erfolgs- und Fortführungschancen ist die 
terroristische Szene gezwungen, die verschiedenen exi
stierenden europäischen und außereuropäischen, ideolo
gisch keineswegs einheitlichen Gruppierungen zu einem 
solidarischen System wechselseitiger Information und 
Unterstützung zu verknüpfen. Einen Modellfall dafür stel
len die Beziehungen zwischen den deutschen terroris
tischen Gruppierungen RAF, 2. Juni und Revolutionäre 
Zellen zu den italienischen Roten Brigaden dar. Die 
Ermittlungen haben Verflechtungen der verschiedenen 
Gruppen und Kommandos aufgezeigt und die Formen 
ihrer gegenseitigen Hilfe durch Lieferung von Waffen, 
Ausweisen, Sprengstoffen, Gewährung von U nterschlup
fen und dem Transfer von Know-how. Daß die Gewaltakte 
in Deutschland und Italien ohne die wechselseitige 
Gestellung von Hilfskräften von den heimischen Gruppen 
selbst ausgeführt worden sind, geht auf bloße Nützlich
keitserwägungen der Risikominderung zurück. 

Das Ausmaß der internationalen Kommunikation aller 
Gruppen spiegelt sich in der bereits unübersehbar gewor
denen Produktion periodischer oder monographischer 
Veröffentlichungen einer über die Erfahrungen, Strate
gien und Taktiken des bewaffneten Kampfes berichtenden 
Gewaltliteratur. In Wellen von kalkulierten Ablenkungs-
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und Entlastungsangriffen französischer und italienischer 
Gruppen durch Sprengstoffanschläge auf deutsche Ein
richtungen, Vertretungen oder Firmenniederlassungen ist 
die Wirksamkeit solcher Erfahrungsvermittlung vielfach 
praktisch sichtbar geworden. 

Internationalität zur Mobilisierung von Sympathiereserven 

Besonders die deutsche Szene hat mit der unablässigen 
Verleumdung, in der Bundesrepublik würden rechtsstaat
liche Verhältnisse durch polizeistaatliche und präfaschi
stische abgelöst, latente Ängste und deutschfeindliche 
Grundstimmungen im Ausland mobilisiert. Jeder Berüh
rung der Sicherheitsbehörden mit dem gefährlichen 
Umfeld des Terrorismus, einem scheinlegalen Kordon 
von wenigen hundert Personen, die mit einem hochent
wickelten Informations- und Kommunikationsgeflecht die 
arbeitsteilige Zuarbeit für den harten Kern übernehmen, 
begegnet diese Schutzzone mit lautstarken Denunziatio
nen des »Eingriffes in demokratische Freiheiten« und des 
»Abbaues demokratischer Rechte«. In den Fällen Pohle 
und Croissant gelang es der Szene, außerordentlich wirk
same Propagandafeldzüge zu organisieren. Zur Abwehr 
vermeintlichen Unrechts, jedoch in Unkenntnis der 
Zusammenhänge, stellen die für Themen der Freiheits
rechte mit Recht hochsensibilisierten Medien Einflußträ
gern des Sympathisantenfeldes Plattformen der Selbstdar
stellung und'der Anklage zur Verfügung, die völlig außer
halb jeden Verhältnisses zur Wahrheit stehen. Die Wir
kungen in der intellektuellen Jugend sind nachhaltig. Für 
große Teile von ihr steht das propagierte Bild des 
Unrechts- und Überwachungsstaates längst fest. Noch ver
heerender aber wird das Bild in den Augen des Auslandes, 
das deutsche Verhältnisse ohnedies mit distanzierter 
Kühle betrachtet. In den oberen geistigen Rängen beginnt 
die unablässige Wiederholung ihre Wrrkung zu zeigen. Es 
bleibt unerkannt, daß hier nicht für Wahrheit gefochten 
wird, sondern für propagandistische Wrrkung. 

Internationalität als Folge unterschiedlicher Rechtssysteme 
Eine zwangsläufig internationalisierende Wirkung geht 
von der Unterschiedlichkeit der verschiedenen staatlichen 
Rechts- und Gesellschaftssysteme aus und damit ihrer 
Ausnutzbarkeit für terroristische Ziele. Während Grenzen 
sich zu Brücken vielfältiger Begegnung wandeln, verstei
fen sie sich im polizeilichen Bereich zu strikten organisato
rischen und informatorischen Trennungslinien. Während 
als Folge unterschiedlichster Liberalisierungsakte die 
Staatsgrenzen für den Rechtsbrecher leicht passierbar 
geworden sind, errichten die ständig komplizierter wer
denden nationalen Rechte für die Strafverfolgungsorgane 
immer höher werdende Rechtsbarrieren. Ausweichen in 
das Ausland bedeutet sonach für Terroristen eine dra
stische Entlastung vom Fahndungsdruck, eine bedeu
tende Risikoverminderung. Die verschiedenen Nischen 
der rechts staatlich verfaßten Ordnungen in Europa bieten, 
geschickt genutzt, vielfältige Möglichkeiten der Tarnung, 
Planung, Erholung und Regeneration. Außerhalb Europas 
fanden sich gar Trainings- und Ausbildungsgebiete und 
materielle Basen. 

Große Teile von Planung, Vorbereitung und Ausführung 
der schweren Gewalttaten des Jahres 1977 haben sich im 



Ausland vollzogen; manche Mörder reisten erst am Tattag 
vom Ausland her an, um unter den von den Gehilfen vor
bereiteten Rahmenbedingungen ihr blutiges Handwerk 
zu vollziehen. 

Internationalität als Folge des Zusammenhaltes verstreuter 
ethnischer Gruppen 

Aus der U nterschiedlichkeit der verschiedenen nationalen 
Rechtssysteme ziehen auch solche Gruppen Nutzen, die 
mit terroristischen Mitteln weniger ideologische, als viel
mehr nationale Ziele verfolgen, die aber gleichwohl nichts 
weniger als Terroristen sind. Ethnische Gruppen, die 
infolge staatlicher Auseinandersetzungen, tiefgreifender 
politischer Umwälzungen oder ökonomischer Katastro
phen zur Massenemigration aus ihrer ursprünglichen Hei
mat gezwungen waren, haben als Klammem des Zusam
menhalts weltweite Kommunikationsformen unter den 
verstreuten Gruppen entwickelt. Auf Teile solcher Ver
bindungen stützen sich die Terrorgruppen der Armenier, 
palästinensischen Extremisten, U nterstützer der !RA und 
besonders der Exilkroaten ab. Ständiger Wechsel zu ande
ren staatlichen Souveränitäten und die Ausbeutung der 
Vorteile der jeweiligen Rechtssysteme sind Bestandteile 
dieser terroristischen Strategie und Taktik. Es ist nicht zu 
leugnen, daß vor allem Gewalttäter exiljugoslawischer 
Herkunft, die über weltweite Beziehungen verfugen, das 
Territorium der Bundesrepublik und die hier geltenden 
rechtsstaatlichen Garantien in unerträglicher, gleichwohl 
aber nur sehr schwer beweisbarer Weise rur Angriffe auf 
jugoslawische Einrichtungen und Personen mißbrauchen. 

11. 

Den grenzüberschreitenden Formen des Terrorismus 
steht kein in sich geschlossenes und einheitliches interna
tionales Rechtssystem der Abwehr und Bekämpfung 
gegenüber. 

Es gibt nur wenige internationale Abkommen und Verträge 

Für das Teilgebiet terroristischer Flugzeugentruhrungen 
und sonstiger Gewaltakte gegen den zivilen Luftverkehr 
gelten drei internationale Abkommen, die die Vertrags
staaten verpflichten, solche Akte mit Strafe zu bedrohen 
und den Täter entweder auszuliefern oder selbst zu bestra
fen. Es handelt sich um die Übereinkommen von Tokio 
über strafbare Handlungen an Bord von Luftfahrzeugen, 
von Den Haag zur Bekämpfung der widerrechtlichen 
Inbesitznahme von Luftfahrzeugen und von Montreal zur 
Bekämpfung rechtswidriger Handlungen gegen die 
Sicherheit der Zivilluftfahrt, aus den Jahren 1963, 1970 
und 1971. Sie sind durch entsprechende Zustimmungsge
setze rur die Bundesrepublik innerstaatlich in Kraft 
gesetzt. Die Tatsache, daß z. B. Algerien diesen Abkom
men nicht beigetreten war, hat die Rote Armee Fraktion 
Japans, wenn auch mit Zustimmung der japanischen 
Regierung, im Jahre 1977 nach einer Flugzeugentruhrung 
dort einen sicheren Hafen finden lassen. 

Einen größeren Ausschnitt aus dem Gebiet der Terroris
musbekämpfung umfaßt die UNO-Resolution Nr. 103 
gegen Geiselnahme vom 15. Dezember 1976, dies aller
dings nur in der bisher noch unverbindlichen Form einer 
Absichtserklärung. Einen Schritt zur Verbesserung stellt 

das »Europäische Übereinkommen zUr Bekämpfung des 
Terrorismus« dar, dem die.Bundesrepublik im März 1977 
beigetreten ist. Das Abkommen bezieht Entruhrungen, 
Sprengstoffverbrechen und Gewalttaten ein, die mit auto
matischen Waffen begangen werden. Der Fortschritt liegt 
vor allem in der Erweiterung der Jurisdiktion über Auslän
der rur die im Ausland begangenen Straftaten, mithin in 
der Einfuhrung eines partiellen Weltrechtsprinzips. Zu
gleich enthält es eine alle Vertragspartner überwölbende 
wechselseitige Auslieferungsverpflichtung, die dort Lük
ken fullen kann, wo bilateral keine Auslieferungsverträge 
bestehen. In Strafsachen sichern die Vertragsstaaten sich 
»größtmögliche Rechtshilfe« zu. 

Das bilaterale und innerstaatliche Recht 
Auf bilateraler Ebene und rur die Bereiche der allgemei
nen Kriminalität, jedoch nicht die des Staatsschutzes, 
bestehen rur die Bundesrepublik zahlreiche Ausliefe
rungsverträge und Verträge über die Leistung von Rechts
hilfe in Strafsachen. Das Deutsche Auslieferungsgesetz 
von 1929 regelt die Aus- und Durchlieferung von Perso
nen, Herausgabe von Gegenständen und - ohne nähere 
Beschreibung - die »Rechtshilfe in anderer Weise«. Für 
die Praxis wichtig sind die »Richtlinien rur den Verkehr 
mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten« 
(RiV ASt), die das Auslieferungsgesetz sowie die Grund
normen der Rechtshilfeverträge generalisieren, zugleich 
aber rur die Praxis fortschreiben. Darüber hinaus - und 
damit ohne gesicherte gesetzliche Basis - befassen sie sich 
mit der Rechtshilfe von Polizeidienststellen untereinander 
rur einige wenige Fragen: die Unterstützung durch krimi
naltechnische Gutachten zur Fahndung, zur Identitätsfest
stellung und zur Erteilung von Auskünften - so wörtlich -
»aus den eigenen Unterlagen«. 

Eine Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und 
den Landesregierungen von 1952 dezentralisiert teilweise 
die Kompetenz rur den Rechtshilfeverkehr mit dem Aus
land auf die Länder, die ihrerseits vom Recht der Weiter
delegation Gebrauch gemacht haben, indem sie die Aus
übung der Befugnisse an die LKÄ weitergeben. Dadurch 
wird die gesetzlich alleinige Zuständigkeit des Bundeskri
minalamtes rur den» Dienstverkehr zur Verfolgung gemei
,ner Verbrecher mit Polizei- und Justizdienststellen des 
Auslandes« gemäß § 10 BKA-Gesetz unterlaufen und in 
eine bloße Befugnis zur Weiterleitung in einheitlichen 
Formen, letztlich also zur Funktion einer Postvermitt
lungsstelle, umgedeutet. Das Bundeskriminalamt trägt 
mit seiner großen Übersetzer- und Dolmetscherabteilung, 
der aufwendigen Technik flir einen weltweiten Tast-und 
Fernschreibfunkverkehr mit Hilfe leistungsstarker Sender 
und einem Nationalen Zentralbüro der Interpol zwar die 
technischen und personellen Lasten des gesamten Aus
landsverkehrs, Einflußmöglichkeiten auf den Inhalt des 
Rechtshilfeverkehrs aber besitzt es im Gegensatz zu'allen 
anderen vergleichbaren Zentralstellen des Auslandes 
kaum. Dies gilt vor allem und leider auch flir die Verfol
gung von Terroristen, sofern es sich nicht um solche han
delt, die in die Zuständigkeit des BKA fallen. Rechtshil
feersuchen werden von den Ländern gestellt und laufen 
beim Bundeskriminalamt lediglich durch. 

Die Novelle zum BKA-Gesetz von 1973 setzt das Bundes
kriminalamt zwar in alle Aufgaben des Nationalen Zen-
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tralbüros der INTERPOL ein, jedoch hat die Bundesregie~ 
rung daraus bisher noch nicht die Folgerungen gezogen, 
dem BKA die von den Interpol-Statuten für ein nationales 
Zentralbüro vorgesehenen ausschließlichen Kompeten
zen zurückzugeben. 

Interpol ist kein Rechtssetzungsorgan 

Entgegen verbreiteter Auffassung stellt Interpol kein Völ
kerrechtssubjekt oder eine UNO-ähnliche, supranationale 
Weltbehörde der Verbrechensbekämpfung dar, sondern 
eine völkerrechtlich irrelevante Organisation von 127 Kri
minalpolizeibehörden souveräner Staaten. Interpol setzt 
deshalb nicht internationales Recht, sondern vermittelt 
den Rechtsverkehr aus~chließlich im schmal~n Rahmen 
der nationalen und internationalen Bestimmungen, 
indem es durch Technisierung und Beschleunigung dieses 
Verkehrs dessen Effizienz zu erhöhen sucht. Trotz des 
Fehlens von Exekutiv- und Weisungsbefugnissen, des 
Zufallcharakters der errichteten zentralen Sammlungen, 
der ständigen Finanznot aufgrund unzureichender Mit .. 
gliedsbeiträge hat Interpol in 50 Jahren seiner Tätigkeit in 
der Bekämpfung der Schwerstkriminalität eine mensch~ 
heitskulturelle Leistung ersten Ranges erbracht. Nach Jah
ren der Unsicherheit hat Interpol sich auch dazu durcbge
rungen, terroristische Aspekte als Straftaten und nicht als 
politische Delikte zu bewerten. 
Infolge der nach dem 2. Weltkrieg neuen Mehrheitsver~ 
hältnisse sind allerdings notwendige Detailregelungen 
oder Ersatzformen erleichterter polizeilicher Rechtshilfe 
nur auf der Minimalbasis des kleinsten gemeinsamen 
Nenners möglich. Der Organisation fehlen die Mittel, um 
die überholten manuellen Karteitechniken in modeme 
Formen der Informationsverarbeitung einer internationa
len Informations- und Kommunikationszentrale der Ver~ 
brechensbekämpfung zu überführen. Neuerdings haben 
sich neben den finanziellen auch rechtliche Hürden aufge
tan. Alle europäischen Staaten, die in stürmischer Entwick
lung ihr Datenschutzrecht zu kodifizieren beginnen, 
haben ihre Vorschriften für Speicherung, Ubermittlung 
und Löschung von Daten auf den innerstaatlichen Bereich 
verengt und für den Bereich der internationalen Weiter~ 
gabe von Daten bewußt Lücken gelassen. Nach den 
Rechtsprinzipien - über die ich gestern belehrt worden 
bin - ist damit die Vermutung der Illegalität des in deI 
Lücke vollzogenen Handelns begründet. Das Bundeskri~ 
minalamt, der Vertreter eines von 127 Mitgliedsstaaten, 
nimmt an den Informationssammlungen von Interpol in 
buchstabengetreuer Erftillung der Interpol~Normen zu 
27 % teil. Niemand weiß auch nur annähernd zutreffend, 
ob und in welchem Umfange wir angesichts der Rechtsun~ 
sicherheit, die das Datenschutzgesetz eröffnet, diese Tätig~ 
keit fortsetzen können. 

Widersprüche im Normenvollzug 

Der Vollzug der verwirrenden Fülle keineswegs wider~ 
spruchsfreier, sondern eher mißverständlicher materieller 
und formeller Vorschriften, die für die internationale oder 
bilaterale Verfolgung von Terroristen gelten, bereitet 
erhebliche Schwierigkeiten. 
- Es gibt überhaupt keine auch nur partielle internatio
nale Gemeinsamkeit einer ideologischen Abwehrposition 
gegenüber den geistigen Grundlagen: des Terrors. Daraus 
resultieren abweichende Interpretationsvarianten im Voll-
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zug der internationalen Normen. Bemerkenswert ist die 
Eindeutigkeit, mit der die Sowjetunion, China, Bulgarien, 
Jugoslawien und eine Reihe anderer kommunistischer 
Staaten den Versuch der Terroristen zurückgewiesen 
haben, die Prinzipien des Marxismus~Leninismus für sich 
in Anspruch zu nehmen. In der Tat ist die anarchistische 
Grundkomponente des individuellen Terrors marxisti
schen Vorstellungen prinzipiell entgegengesetzt. Noch 
kein Staat zuvor hat jedenfalls die Fahndung nach Terro
risten so vorbehaltlos möglich gemacht wie das kommuni
stische Bulgarien, indem es die unmittelbare Festnahme 
von vier Gewaltverbrechern auf seinem Territorium durch 
deutsche Beamte erlaubte. Gleiches gilt für die Fest~ 
nahme der vier gefährlichsten Organisatoren und Voll
strecker der Morde des Jahres 1977 auf dem Territorium 
Jugoslawiens. Die aus unserer Sicht unentschuldbare Frei
lassung, mehr noch: die Art und Weise, wie sie getarnt 
worden ist, darf indessen nicht mit Übereinstimmung oder 
Sympathie zu Terroristen gleichgesetzt werden. Hier gel
ten Erwägungen des sacro egoismo in einer Vorphase 
einer fast unvergleichbar schwierigen politischen Balance
situation. 

Die Frage der Auslieferung und der gleichrangig zur Wahl 
gestellten strafrechtlichen Verfolgung durch die eigenen 
Organe des um Auslieferung ersuchten Staates nehmen in 
den Rechtsvorschriften eine zentrale Stellung ein. Aller
dings weicht die Praxis der Staaten, die mit terroristischen 
Tätern befaßt sind, meist auf die informelle, nicht justi
tielle Abschiebung aus, um der Angelegenheit so rasch 
wie möglich den Rücken zu kehren. Ein bemerkenswertes 
Indiz für die Dominanz des Staatsinteresses gegenüber 
allen juristischen Normen. Nahezu sämtliche im Ausland 
nach gemeinsamen Anstrengungen ergriffene Terroristen 
wurden der Bundesrepublik kurzhändig überstellt, auch 
solche, wie z. B. die Attentäter von Stockholm, die in dem 
abschiebenden Land selbst schwerwiegende Straftaten 
begangen hatten. Wer die Mühen der schwerfälligenjuri
stischen zwischenstaatlichen Prozeduren kennt, wird 
dafür volles Verständnis haben. 
- Auslieferung oder wahlweise eigene straf gerichtliche 
Verurteilung bergen in der Praxis schwierige Probleme in 
sich. Insbesondere§ 129aStGB hat solche aufgeworfen, da 
die ausländischen Rechte den Zugriff der terroristischen 
Vereinigung im allgemeinen nicht kennen. Dies gebietet 
das Zurückgehen auf die Grundtatbestände des Mordes, 
der Entführung, Geiselnahme usw. So wurde der im Okto
ber 1977 in Holland festgenommene Terrorist Ralph 
Friedrich wieder freigelassen, weil aufgrund der seinerzei~ 
tigen Beweislage nur ein Haftbefehl nach § 129a StGB, 
aber nicht wegen Teilnahme an der Schleyer-Entführung 
vorlag. 
Die Frage, welcher Grad an Wahrscheinlichkeit der Täter
schaft für die Auslieferung dargetan sein muß, ist keines
wegs einheitlich geregelt, geschweige denn wird sie ein
heitlich gehandhabt. Schließen Staaten Rechtshilfever
träge miteinander, so gehen sie grundsätzlich davon aus, 
daß die zur Auslieferung notwendigen Haftbefehle des 
ersuchenden Staates in rechtlich einwandfreier Weise 
zustandekommen, so daß die Prüfung, ob dem Ersuchen 
zu entsprechen ist, sich auf eine Prüfung der bloßen 
Schlüssigkeit beschränken kann. Dennoch verfahren alle 
Staaten in der Praxis bei Terroristen anders. Offenbar ist 



das Mißtrauen zu groß, um die vereinbarte Schlüssigkeits
prüfung tatsächlich gelten zu lassen; zu stark ist das 
Bestreben, im Wege eigener Beweiserhebung nähere Auf
schlüsse zu erlangen. Da es für diese Beweiserhebung 
regelmäßig weder verfahrensrechtliche Vorschriften gibt 
noch der ersuchende Staat an ihr beteiligt wird, vollzieht 
sie sich unberechenbar und sektoral, schöpft den Vorgang 
nicht aus und führt deshalb zu Auslieferungsbeschränkun
gen, die den ersuchenden Staat an einer adäquaten Verfol
gung hindern. Die Auslieferungseinschränkungen im 
Falle Croissant haben beispielsweise die gerichtliche 
Nachprüfung einer Beteiligung an der Schleyer-Entfüh
rung unmöglich gemacht. Überhaupt nicht im Ausliefe
rungsrecht unterbringen läßt sich die Freilassung der in 
Jugoslawien inhaftierten Terroristen. Da die Entschei
dung der jugoslawischen Gerichte der deutschen Seite nie 
mitgeteilt wurde, kann nicht nachgeprüft werden, wo der 
Mangel der Schlüssigkeit der deutschen Haftbefehle gele
gen haben soll. Auch ergänzende Beweise, die etwaige 
Zweifel hätten beheben können, wurden nie verlangt. 
Andererseits waren ausländische Auslieferungsersuchen 
an die Bundesrepublik in der Vergangenheit zwar oftmals 
schlüssig, jedoch weigerte sich der ersuchende Staat, rür 
den gleichrangigen Eventualfall eines von der Bundesre
publik durchzuführenden Strafverfahrens' Beweise zur 
Verfügung zu stellen. Weil die Bundesrepublik die Auslie
ferung ablehnen mußte, die eigene Strafverfolgung aber 
mangels Zulieferung von Beweisen nicht durchführen 
konnte, ist es zwangsläufig zu schweren außenpolitischen 
Belastungen gekommen. 

- Die internationalen und zwischenstaatlichen Normen 
gehen bei der Auslieferung von dem bereits vollzogenen 
Aufspüren des Täters und dessen Habhaftwerdung aus. Es 
existieren keine Vorschriften darüber, wie ein solcher Vor
gang überhaupt herbeigeführt und ermöglicht werden 
kann. Festnahme und Auslieferung aber setzen die vor
hergehende Ermittlungsarbeit, das Sammeln und Sichten 
von Informationen sowie die Anwendung von Fahndungs
techniken voraus. 

Die vorhandenen zwischenstaatlichen Auslieferungsnor
men lösen sich von dem notwendigerweise der Ausliefe
rung vorausgehenden Vorgang des Fahndens und 
Suchens des Täters, blicken gleichsam schamhaft von die
sen niederen Tätigkeiten weg und blenden sich erst bei 
dem erzielten Ergebnis der Festnahme wieder ein. Die 
zwischenstaatlichen Normen denken nur an den Strafpro
zeß und dessen Sicherung. Wie die Polizei die Vorausset
zungen schafft, bleibt ihr überlassen. Der weitaus bedeu
tendere Teil des Suchens, Ermittelns, Fahndens und Fin
dens wird im zwischenstaatlichen Bereich in den Risiko
raum des Undefmierten verwiesen. 

- International und zwischenstaatlich einigermaßen ein
heitliche Normen, die für die Terrorismusbekämpfung 
gelten, beschreiben sonach gleichsam nur die Oberge
schosse des Hauses, ohne an die Fundamente zu denken, 
die von der polizeilichen Ermittlungsarbeit zu liefern sind. 

Zwischenstaatliche Rechtshilfeverträge, die die Polizeiar
beit betreffen, gibt es nicht. Die Fragen der Unterstützung 
zu Zwecken der Gefahrenabwehr, also der Verhütung und 
Unterbindung drohender terroristischer Gewalttaten, und 
die Art und Weise von Ermittlungsmaßnahmen, die Fest
nahme und Auslieferung erst möglich machen, sind nicht 

international oder bilateral geregelt, sondern finden sich in 
paralleler Vielfalt abgekapselt nebeneinanderstehend in 
den nationalen Rechtsvorschriften. Jeder Staat beschreibt 
die Formen der Kontaktnahme und der polizeilichen 
Rechtshilfe fur sich, ohne danach zu fragen, ob dieser 
Umfang und diese Art und Weise bei dem anderen Staat 
auch Eingang findet. Eine lange nationalstaatliche Tradi~ 
tion hat diese Rechtsmaterie im Verhältnis jeweils zu 
anderen Staaten asynchron und inkompatibel werden las
sen. 

III. 
Für deutsche kriminalpolizeiliche Rechtshilfeersuchen an 
ausländische Polizeien in dem eben beschriebenen Sinne 
polizeilicher Ermittlungshandlungen ist eine Vielzahl von 
Grundsätzen zu beachten, die das Ersuchen häufig aus .. 
schließen oder inhaltlich beschränken. 

Kriminalpolizeiliche Rechtshilfeersuchen sind alle von der 
Polizei an das Ausland gerichteten Unterstützungsbitten 
für Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen, zur Gefah
renabwehr oder zur Ergreifung von Tätern, gleichgültig 
auf welchem Wege sie an die zuständige ausländische 
Behörde herangetragen werden, ob postalisch, per Funk 
oder Fernschreiben oder durch entsandte Beamte. 

Nachfolgend sei eine Art Prüfliste für ausgehende Rechts
hilfeersuchen beschrieben, aus der sich weitere Verschmä
lerungen der Möglichkeiten ergeben. 

1. Die pOlizeiliche Rechtshilfe ist ausgeschlossen, wo nach 
internationalen oder bilateralen oder nationalen Rechts
vorschriften der förmliche justitielle Rechtshilfeweg vor
gesehen ist. Dies erfordert eine genaue Überprüfung der 
vorliegenden Abmachungen, Konventionen, Ausliefe
rungs- und Rechtshilfeverträge, Richtlinien und Erlasse. 

2. Polizeiliche Rechtshilfeersuchen können nur gestellt 
werden, wenn die erbetene Maßnahme auch im Inland 
zulässig wäre. Zwar eröffnen zahlreiche ausländische 
Rechtsnormen der Polizei wesentlich weiter gehende 
Befugnisse als in der Bundesrepublik, jedoch sieht die 
Polizei - ohne daß förmliche Vorschriften sie daran hin
dern würden - eine Schranke darin, die Grundwerte und 
Rechtsgarantien unserer verfassungsmäßigen Ordnung 
nicht auf dem Umweg über das Ausland zu unterlaufen. 
Um für die praktische Handhabung eine Richtschnur zu 
haben, werden im allgemeinen die Maßstäbe der Strafpro
zeßordnung angelegt und nur in deren Umfang die Ant
worten gleichsam zurück kanalisiert. Dabei kommt es häu
fig vor, daß die ausländische Polizei im Rahmen ihrer 
rechtlichen Möglichkeiten umfassendere Erkenntnisse 
erlangt, als dies nach der deutschen Strafprozeßordnung 
möglich gewesen wäre. Dann stellt sich die schwierige Fra
ge, welche Qualität solchen gleichsam »überschießenden« 
Informationen zuzuerkennen ist, ob ihnen Beweischarak
ter zugemessen werden kann oder ob sie lediglich als 
Anregung verstanden werden dürfen, sie in prozeßkonfor
mer Weise nachzuerheben. In fast unauflösbare Schwie
rigkeiten kommt die deutsche Polizei überhaupt dadurch, 
daß die ausländischen Polizeien die in der Bundesrepublik 
geltende Trennung zwischen Polizei und Verfassungs
schutz nicht kennen, sondern zwischen diesen beiden 
Sparten lediglich verschiedene Arbeitsweisen innerhalb 
ein und derselben Polizei unterscheiden. 
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3. Polizeiliche Rechtshilfeersuchen können - einer inter
nationalen Übung entsprechend - nur gestellt werden, wo 
im umgekehrten Falle des eingehenden Ersuchens die 
Polizeien der Bundesrepublik Rechtshilfe im kongruenten 
Umfange leisten würden. Diese Praxis erstrebt die Her
ausbildung verläßlicher Standards wechselseitiger Hilfe
leistung; sie erfordert ein höchst ausgeprägtes politisches 
Fingerspitzengefiihl. Gegenüber undemokratisch verfaß
ten Staaten ist größte Vorsicht geboten, sofern die Mög
lichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, daß ein nach 
dem Prinzip der Gegenseitigkeit an die Bundesrepublik 
gerichtetes Ersuchen unseren Verfassungszielen, insbe
sondere dem Asylrecht, widerspräche. Dadurch werden 
die praktischen Rechtshilfemöglichkeiten nicht unbe
trächtlich eingeschränkt. 

Für das Bundeskriminalamt ergeben sich zusätzliche 
Schwierigkeiten daraus, daß es nicht fiir die Bundesländer 
handeln kann und seinen Einfluß nur im Wege der Bera
tung geltend zu machen vermag. 

4. Das polizeiliche Rechtshilfeersuchen muß fiir die Poli
zei des Auslandes zulässig sein. Dies ist zwar im Rahmen 
von Ersuchen, die nach Maßgabe der Strafprozeßordnung 
gestellt werden, regelmäßig der Fall, jedoch ergeben sich 
beträchtliche Unterschiede bei der formellen Behandlung 
durch das andere Land. So werden z. B. in Frankreich und 
Italien sichergestellte Beweismittel nach dort geltendem 
Recht sofort der Justiz übergeben und damit der polizeili
chen Rechtshilfe entzogen. Zur Vermeidung von Zeitver
zögerungen muß in solchen Fällen sofort der Weg der 
justitiellen Rechtshilfe beschritten werden, was das einge
hende Studium der internen Rechtsvorschriften des 
ersuchten Staates voraussetzt. 

5. In ihren Auswirkungen noch nicht abschätzbare 
Schranken werden durch die noch in Entwicklung befind
lichen Datenschutzrechte des Bundes und der Länder 
gesetzt, die bisher die Übermittlung von personenbezoge
nen Daten in das Ausland kaum und nur am Rande 
behandeln und dadurch eine Zone der Rechtsunsicherheit 
schaffen. Da im Ausland ganz ähnliche Entwicklungen 
wirken, ist beiderseits selbst bei bisher fiir problemlos 
gehaltenen Fällen eine steigende Zurückhaltung zu ver
spüren. 

6. Hat ein polizeiliches Rechtshilfeersuchen die beschrie
benen Hürden passiert, so beginnen die praktischen 
Schwierigkeiten, es im Ausland vor Ort zu vollziehen. 

IV. 

Auf praktische Umsetzungsschwierigkeiten im Ausland 
vor Ort stoßen vor allem die neuentwickelten Ermittlungs
und Fahndungsformen; nur ein Teil von ihnen ist im 
Wege der polizeilichen Rechtshilfe transferierbar. 

Rasteifahndung 

Die internationalen Rechtsvorschriften fußen gedanklich 
immer noch auf dem längst überholten Bild, wonach ein 
international gesuchter Rechtsbrecher bei Ausweis- oder 
Paßkontrollen oder aufgrund von Hotelmeldescheinen 
erkannt oder ergriffen wird. In der Tat lag vor dem 2. Welt
krieg die Hauptlast der polizeilichen Ermittlungen vor 
allem in der Aufklärung der Straftat und der Namhaftma
chung des Täters und - infolge eines international ausge-
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feilten Kontroll- und Meldewesens - weit weniger in sei
ner Ergreifung. Heute beginnt das Verhältnis sich bereits 
umzukehren. Wahrend eine hochentwickelte Kriminal
technik die sächlichen Spuren an Tatorten buchstäblich 
zum Reden bringt, befmden sich Fahndungsmethoden 
nach dem flüchtigen Täter, der den weitgehenden Wegfall 
des Kontrollwesens und differenzierte Tarnungstechniken 
fiir sich nutzen kann, erst am Beginn ihrer Entwicklung. 
Die Hauptschwierigkeiten bei der Bekämpfung des Terro
rismus liegen jedenfalls eindeutig bei der Aufgabe des 
Suchens und Findens des Täters. 

Hinweise, daß sich ein Terrorist an einem genau bezeich
neten, sofort zu ermittelnden Ort aufhalte, gibt es kaum. 
Die Kenntnis vom Aufenthalt muß regelmäßig unter Ein
satz aller kriminalistischen Methoden unter Verwertung 
einer großen Spurenfülle systematisch erarbeitet werden. 
Dies setzt notwendigerweise die Anwendung flächiger 
Raster voraus, also die Überprüfung von durch gleiche 
Merkmale bestimmten Personengruppen oder einer Viel
zahl von Sachen, wenn anzunehmen ist, daß sich der 
gesuchte Täter oder die gesuchte Sache unter ihnen befin
det. Wenn die Vorausermittlungen oder Hinweise oder 
Spuren z. B. ergeben haben, daß ein Schwerverbrecher in 
einer Stadt bei einem Bäcker wohnt, so bleibt leider nichts 
anderes übrig, als systematisch alle dort wohnenden Bäk
ker durchzugehen. 

Auf diese Weise kommt die Polizei zwangsläufig mit 
einem großen Kreis absolut unschuldiger Personen in 
Berührung, die sich zu Unrecht einem Verdacht ausge
setzt sehen und oft dementsprechend wütend reagieren. 
Monatelang hat sich die Publizistik mit scharf ablehnen
den Kommentaren z. B. mit der Tatsache beschäftigt, daß 
das Bundeskriminalamt während der Zeit der Schleyer
Entfiihrung alle 20-25jährigen Benutzer der Nachtzüge 
nach Paris registrieren ließ, weil dort am Gare du Nord 
durch terroristische Kuriere die Erpresserbriefe aufgege
ben wurden. Tatsächlich wurden aus 3000 vorübergehend 
notierten Personen zwei Kuriere herausgefiltert, darunter 
der mit Haftbefehl gesuchte Terrorist Werner Lotze, des
sen Spuren zuletzt in der Wohnung der von Dyck in Nüm
berg gefunden wurden. Oder: Als 1977 und 1978 der 
Rauschgiftmarkt mit dem Heroin Nr. 3 aus Fernost über
schwemmt wurde, hat das Bundeskriminalamt von allen 
europäischen Flugplätzen die Namen jener chinesischen 
und malaysischen Einzelreisenden gemeldet erhalten und 
im Computer eingespeichert, die ihre Flugroute auf 
Umwegen nach Amsterdam wählten, von dort aber nach 
kurzer Zeit wieder zurückflogen, so daß die Befiirchtung, 
es könne siCh um Rauschgiftkuriere zur Verteilung durch 
chinesische Kreise handeln, nicht auszuschließen war. Die 
Aktion hat zur Entdeckung von 350 Kurieren gefiihrt und 
die Rauschgiftzufuhr aus Fernost in die Bundesrepublik 
fast völlig zerschlagen, so daß die Polizei ihre Kräfte auf die 
Zufuhr aus Nah- und Mittelost über die Balkanroute kon
zentrieren kann. Gleichwohl hat die Aktion uns aus dem 
Munde des Datenschutzbeauftragten vor dem Bundestag 
den ebenso schmerzlichen wie unzutreffenden Vorwurf 
der Verfassungswidrigkeit eingetragen. 

Rasterfahndungen der beschriebenen Art sind im Aus
land nur unter günstigen technischen Bedingungen, die 
kein Übermaß an Aufwendungen verlangen, durchführ
bar. Im Oktober 1977 wurden z. B. in 4 Ländern zu Fahn-



dungszwecken jeweils bis zu 200000 Dokumente und 
sächliche Spuren durchgesehen. Rechtliche Schwierigkei
ten sind bisher von keinem ersuchten Land eingewandt 
worden. Großflächig angelegte Überprüfungen gehören, 
wenn auch in manuellen Formen, zur Alltagsroutine aus
ländischer Polizeien. 

Beobachtende Fahndung 

Sie dient der Beobachtung des scheinlegalen terroristi
schen Umfeldes, das den terroristischen Kern mit einem 
kaum zu durchstoßenden Sicherheitskordon umgibt und 
für den Aufbau der Logistik, rlir Informationen, Versor
gung und Aufmunterung in gut getarnten personellen und 
materiellen Schüben sorgt. In der Bundesrepublik sind 
zwischen 600 bis 700 Personen verdächtig, diesem Kreis 
zuzugehören. Alle Terroristen haben auf dem Weg ihrer 
terroristischen Karriere die Stadien vom Sympathisanten
kreis zum Umfeld und von dort in Wellen von Rekrutie
rungen zum harten Kern in Sprung beförderungen durch
laufen. Es gibt keinen mit Haftbefehl gesuchten Terrori
sten, der nicht vorher eine Befa-Person war. Aus der 
höchst unvollständigen Erkenntnisquelle der Beobachten
den Fahndung, die entgegen der von manchen Medien 
geführten Kampagne nicht ganze Bevölkerungsschichten, 
sondern eben nur jene 600 bis 700 hochgefährlichen Per
sonen des Umfeldes erfaßt, können wir auf einen erstaun
lichen Umfang von internationalen Reisebewegungen die
ses oft berufs- und einkommenslosen Personenkreises 
(1978: 3000 Grenzübertritte) schließen. Die Unterstüt
zerszene weiß, daß die Polizei nur im Falle konkreten Ver
dachts unmittelbar bevorstehender Straftatenbegehung 
ihre Erkenntnisse an ausländische Polizeien weitergeben 
darf. Auf diese Weise verlieren sich die grenzüberschrei
tenden Reisebewegungen für die Polizei wie hinter einem 
Vorhang im Dunklen, hinter dem Freiräume entstehen für 
Treffs, Versorguu~, Planung und Bereitstellung, bis dann 
plötzlich und unvermutet das Ergebnis solcher konspirati
ven Akte in der Form blutiger Gewalttaten in der Bundes
republik wieder sichtbar wird. Mit der Errichtung von 
Informationsbarrieren entlang der Grenzen wird der 
Faden, der sich vom Umfeld logischerweise zum Täter 
zieht, auf eine für den Täter höchst erfreuliche Weise 
gekappt. 

Nach den bitteren und blutigen Erfahrungen eines Jahr
zehntes polizeilicher Terrorbekämpfung müssen wir fest
stellen, daß die Internationalisierung der Beobachtenden 
Fahndung dem Terrorismus in der Bundesrepublik einen, 
wahrscheinlich sogar den entscheidenden, Schlag verset
zen würde. Gleichwohl hat die Polizei diese Forderung 
nicht erhoben, weil nicht auszuschließen ist, daß die Ver
wirklichung bei einigen wenigen, von vornherein gar nicht 
bestimmbaren (und wahrscheinlich auch gar nicht vorhan
denen) Personen gegen das Übermaßverbot verstieße. 
Nur sollte allgemein bekannt sein, daß dafür auch der Preis 
des Weiterschwärens des Terrors zu zahlen ist. 

Der Wert des Personaldokumentes 

Erst Personalausweis und Führerschein vermitteln dem 
Terroristen den Zugang zu Wohnung, Kraftfahrzeug, 
Bankkonto, Geldempfang und Grenzübertritt. Mit der 
Formel: Die Guerilla braucht ihr eigenes Einwohnermel
deamt, hat Baader bereits 1972 dieses Grundbedürfnis der 
Tarnung treffend beschrieben. Deshalb nimmt die Ent-

wicklung und Verfeinerung ausgeklügelter Fälschungs
techniken in allen Überlegungen der terroristischen Szene 
eine zentrale Rolle ein. Funde aus den jüngst entdeckten 
konspirativen Wohnungen - 31 seit 1977 - belegen Exi
stenz und Beherrschung meisterhafter Fälschungstechni
ken geradezu nachrichtendienstlicher Qualität. Perfekte 
Falsifikate haben die bisher nur sehr schwer zu tarnenden, 
zahlreiche Rasterkriterien liefernden Operationen der 
logistischen Bedarfsdeckung in relativ risikolose verwan
delt. Die U nerkennbarkeit infolge geschickt genutzter 
Falschidentität erklärt die derzeit geringe Zahl nicht sehr 
ergiebiger Hinweise aus der Bevölkerung. 
Der geplante fälschungssichere Personalausweis ist zur 
Bekämpfung aller Formen der Schwerkriminalität, vor 
allem des organisierten Verbrechens, daher dringend 
nötig. Mit Sorge beobachtet die Polizei die Bestrebungen, 
die vorgesehene Maschinenlesbarkeit dieses Ausweises 
und die Senennummer in den Gesetzesentwürfen wieder 
zu streichen. Dies müßte dem nötigen Kontrollvorgang 
die Zügigkeit nehmen und vor allem an den Grenzen in 
erster Linie zu Lasten des reisenden Bürgers gehen, der 
länger zu warten hätte. Wird eine Person an der Grenze 
angehalten, deren Personaldaten denen einer gesuchten 
Person gleichen, so kann die Entscheidung darüber, ob es 
sich tatsächlich um die gesuchte Person handelt, an Ort 
und Stelle nur aufgrund der individualisierenden Serien
nummer des Ausweises getroffen werden. Ein Daten
schutz, der diese Nummer wegen der Nähe zu einem Per
sonenkennzeichen entfallen lassen will, verkehrt den 
Schutz dessen, der geschützt werden soll, nämlich der 
gesetzestreue Bürger, in sein Gegenteil. Es vermag daher 
nicht einzuleuchten, weshalb in der Fahndungsdatei nach 
flüchtigen Rechtsbrechern - und, wie zu betonen ist, nur 
dort und nicht anderswo - die Seriennummer kein Krite
rium der Individualisierung unter mehreren daten-glei
chen Personen sein soll. Ferner: Es wäre unerträglich, 
wenn bei der Sachfahndung nach gestohlenen Ausweisen 
wiederum mit dem Namen gesucht werden müßte 
anstelle der anonymisierenden Nummer. 

Zieljahndung 

Die Zielfahndung arbeitete zunächst mit einem differen
zierten Personagramm der gesuchten Person, also der 
Kenntnis seiner Person, der Lebensgewohnheiten, des 
Kontaktfeldes sowie der Art und Weise der Beteiligung an 
Gewalttaten. Nach Anfangserfolgen mußte die Arbeits
weise jedoch grundlegend umorientiert werden. Die 
gesuchten Personen leben seit Jahren im Untergrund, 
haben alle Verbindungen hinter sich abgebrochen, ihre 
Lebensgewohnheiten und vor allem ihr Aussehen ent
scheidend verändert. 

Deshalb hat sich die Zielfahndung von einer auf dem 
Fahndungsbild und Personagramm fußenden Personen
fahndung zu einer spezialisierten Sachfahndung umgebil
det. Die Spur zu der Person wird vom sächlichen Beweis
mittel her gesucht. Sächliche Beweismittel ergeben sich 
aus den Logistikelementen, deren Terroristen unabweis
bar für ihre Aktionen und ihr Leben im Untergrund 
bedürfen: Wohnungen, Stützpunkte, Depots, Waffen und 
Ausrüstung, Nachrichtenmittel, Mobilität (Kraftfahrzeu
ge, Flugzeuge, Bahn), Geldmittel, Ausweise, Urkunden, 
Personalpapiere und Gegenstände des persönlichen 
Lebensbedarfs, wie Kleidung, Literatur, Nahrungsmittel 
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USW. Sämtliche seit 1977 im Ausland ergriffenen 13 Terro
risten, die an den Morden des Jahres 1977 beteiligt waren, 
wurden durch unmittelbare Hinweise der Zielfahndungs
kommandos an ihre ausländischen Kollegen mit den Mit
teln der spezialisierten Sachfahndung gestellt. Ähnliches 
gilt für mehrere Aufgriffe im Inland. 

Die neue Arbeitsweise bedingt eine enorme Entwicklung 
in die Untersuchungsbreite; allein seit 1977 sind fast 
130000 Sachasservate angefallen. Zugleich wird mit dem 
Fortschritt der zur Auswertung nötigen Spezialisierung 
der Kreis der für diese Fragen in Bund und Ländern sach
verständigen Beamten verengt. Terrorismusbekämpfung 
wird mehr und mehr zur Expertenfrage. Dies mag erhel
len, wie schwierig es ist, die durchweg unterstützungswilli
gen ausländischen Polizeien ins Bild zu setzen, ebenso wie 
wir Komniunikationsschwierigkeiten beim Verstehen 
andersgearteter ausländischer Bedürfnisse haben. Schwie
rig wird die Situation allerdings dann, wenn angegebene 
Gründe für Ablehnung von Ersuchen vordergründig 
erscheinen, die Ursachen für das Nein offensichtlich an 
anderer Stelle zu suchen sind, nämlich dort, wo es um eine 
andere Einstellung zum Terrorismus geht, wo auch der 
ausländische Kollege sich dem übermächtigen Druck 
einer öffentlichen Meinung vom Polizeistaat Bundesre~ 
publik kaum entziehen kann oder wo man fürchtet, sich 
wegen der Kooperation Repressali~n auszusetzen. Sol
chen Einwänden läßt sich nicht unter Zeitdruck argumen
tativ begegnen, sie müssen per vorausgegangener 
Absprache ausgeschlossen sein. 

Fassen wir zusammen: 

Der kurze Überblick hat sicher deutlich gemacht, wie sehr 
der Arbeitstitel dieser Tagung »Möglichkeiten und Gren
zen der Fahndung« gerade für das erörterte Thema Gel
tung hat. Dem Betrachter zeigt sich eine verwirrende Fülle 
zu beachtender Rechtsnormen und Kompetenzregelun
gen, komplizierter, kaum durchschaubarer Verfahrensvor
schriften, eine Vorgabe zeitraubender und schwerfälliger 
Geschäftswege, unterschiedlichster Rechtssysteme und 
Prozeßregeln, durch die hindurch dem polizeilichen 
Rechtshilfeersuchen nur mühsam in laserstrahlartiger 
Verschmälerung der Weg zur eigentlichen Ermittlungs
und Fahndungsarbeit im Ausland gebahnt werden kann. 

Was tun? 

1. Zunächst muß die Flüssigkeit und Leichtigkeit des 
internationalen Informationsflusses von Polizei zu Polizei 
in den Bereichen hergestellt werden, die keine Eingriffe in 
Persönlichkeitsrechte enthalten und denen keine Schran
ken des Datenschutzes entgegenstehen. Dies ist das 
Gebiet des Austausches sachbezogener Daten. Unter 
Aufhebung der dafür bisher geltenden jeweiligen inner
staatlichen Einschränkungen ist die Internationalisierung 
dieser Sachdaten im Gesamtinteresse der Verbrechensbe
kämpfung dringend erforderlich. 

Nötig ist die Internationalisierung der Sachfahndung nach 
gestohlenen Waffen, Personalpapieren, Kraftfahrzeugen, 
Geld und Wertpapieren einschließlich des Abhanden
kommens dieser Gegenstände, wenn der Verdacht straf
barer Verwendung besteht. 

Nötig ist die Internationalisierung der Beweismittelfahn
dung. Darunter ist die KlassifIzierung und abrufbereite 
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Datenzusammenfassung aller aus terroristischen oder 
schwerstkriminellen Straftaten stammenden oder durch 
solche hervorgebrachten Gegenstände zu verstehen. Es 
handelt sich um sichergestellte Gegenstände, Tatmittel, 
Waffen- und Waffenteile, Geschosse und Hülsen sowie 
um gefälschte Urkunden, Personalpapiere und Geldno
ten. 

Nötig ist die Internationalisierung kriminaltechnischer 
Daten von Stoffen, Stoffproben, Untersuchungsergebnis
sen, die für international begangene Straftaten, insbeson
dere für Serienstraftaten und solche der organisierten Kri
minalität von Bedeutung sind. Ein Beispiel dafür liefert 
der von Bund und Ländern aufgebaute Rauschgifterken
nungsdienst. 

Nötig ist die Internationalisierung aller Sprengkörper- und 
Sprengstoffdaten in einem Bombendatenzentrum, in dem 
alle unkonventionellen elektronischen oder selbstlaborier
ten Sprengkörper oder Sprengmittel, die bei Brand- und 
Sprengstoffanschlägen Verwendung gefunden haben, 
registriert sind. 

Soweit die Internationalisierung der erwähnten Sachkate
gorien erfolgt, entfallen alle bisherigen kriminalpolizeili
chen Rechtshilfeersuchen, die sich auf diese Gegenstände 
beziehen. Durch automatische Vermittlung würde der 
Tätervorsprung in den gefährlichsten Kriminalitätsberei
chen entscheidend verkürzt. 

Die Aufgabe der Internationalisierung dieser Daten in 
einer elektronischen Informationszentrale obläge der 
Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation Inter
pol. Das Bundeskriminalamt hat hierfür Pläne vorgetra
gen. 

Die Bundesrepublik als ein von der grenzüberschreiten
den Kriminalität besonders betroffenes Land ist angesichts 
der Bedeutung und Dringlichkeit an der alsbaldigen Reali
sierung interessiert. Technisch ergäben sich kaum Schwie
rigkeiten. Mit Zustimmung der Länder sind schonjetzt die 
Interpol-Büros in Paris, Wien, London, Rom, Stockholm, 
Belgrad, Luxemburg per Telex an die Sachfahndungsbe
stände des INPOL-Systems - und nur diese - angeschlos
sen. Dadurch wurden in kurzer Zeit Millionenwerte allein 
in der Kraftfahrzeugfahndung wieder beigebracht. Durch 
Eingabe der jeweiligen nationalen Sachfahndungsdaten 
von den angeschlossenen Terminals ließe sich bereits jetzt 
eine Vorstufe der Europäisierung erreichen. Die Abfrage 
ist technisch von jedem Telex-Anschluß aus möglich, der 
vom Rechner einen Berechtigungscode erhält. Ein euro
paweites Abfragenetz wäre sofort installierbar. 

Zweitens stellt sich die Aufgabe, die im Bereich der poli
zeilichen Rechtshilfe parallel und asynchron nebeneinan
der entwickelten nationalen Vorschriften auf der Basis der 
gewandelten Verhältnisse der Zeit und ihrer neuen 
Bedürfnisse zu harmonisieren und die Inkompatibilität 
der nationalen Vorschriften aufzuheben. 

In Verhandlungen mit allen in Betracht kommenden Part
nerländern müssen einheitliche Inhalte möglicher polizei
licher Ersuchen zur Gefahrenabwehr, Ermittlung und 
Fahndung sowie die Art und Weise der Kontaktnahme 
und Übermittlung so flexibel festgelegt werden, daß sie 
auch neue Fahndungsentwicklungen in den Transport auf
nehmen. Bisher schwierige Wegfmdungen von einem 
Recht zum anderen werden erleichtert. Die modellhafte 



Beschreibung künftig möglicher Ersuchen antizipiert die 
politische Billigung, denkbare Einwände werden von 
vornherein ausgeräumt. Es wird berechenbar, ob ein deut
sches Ersuchen aufgenommen wird oder nicht. Im Falle 
Schleyer hat das Fehlen einer solchen berechenbaren 
Basis in zwei Fällen zu zeitraubenden Verhandlungen 
geführt und Spezialkräfte zu aufwendigen Einsätzen 
gezwungen, obwohl sich hinterher herausstellte, daß 
ernsthafte Einwände gar nicht vorlagen und auch nicht 
geltend gemacht werden sollten. 

Erst das Vorhandensein deckungsgleicher Rahmenbedin
gungen fiir die polizeiliche Rechtshilfe in einer Vielzahl 
nationaler Rechtsvorschriften schafft das Fundament für 
die sich darüber wölbenden zwischenstaatlichen Rechts
hilfe- und Auslieferungsverträge sowie die internationalen 
Abmachungen und Konventionen. Man hat eben bisher 
das Haus von oben nach unten gebaut. 

Das Bundeskriminalamt hat den Auftrag, auf ein breites 
Netz solcher internationaler Absprachen hinzuwirken. In 
diesem Bestreben wurden beträchtliche Fortschritte 
erzielt. Erst zu späterer Zeit wird dargelegt werden kön
nen, wie auf diese Weise Fahndungserfolge unmittelbar 
vorbereitet werden koimtert und welche Arbeit dadurch in 

der Stille möglich war, um terroristische Anstrengungen 
bereits in der Entstehung abzufangen. Die Bemühungen 
haben weltweit wesentlich dazu beigetragen, bisher fahn
dungsfreie Bereiche und Zonen einzuengen. Weitere 
Anstrengungen in dieser Richtung werden folgen. Immer
hin konnte - bei Fortbestehen der terroristischen Bedro
hung - die Bundesrepublik doch über zwei Jahre von 
schweren terroristischen Gewalttaten freigehalten wer
den. 

Wenn sichergestellt wird, daß die wechselseitige polizei
liche Unterstützung sich im Rahmen rechtsstaatlicher 
Wertvorstellungen und Prinzipien vollzieht, so bestehen 
prinzipiell keine Hindernisse, polizeiliche Beziehungen zu 
allen Staaten aufzunehmen, die bereit sind, sich an der 
Kulturaufgabe der Terrorismusbekämpfung zu beteiligen. 
Dies gilt auch für Gruppen, die auf Territorien staatsähn
liche Macht ausüben. Unsere Bestrebungen richten sich 
gegen niemand anders als gegen Terroristen selbst, denen 
nirgendwo ein Schlupfwinkel bleiben darf. Weder die 
Unterschiede von Ideologien und Gesellschaftsordnun
gen noch die Existenz von Drittinteressen oder Rücksicht
nahmen politischer oder ökonomischer Art sollten hin
dern~ diesen Auftrag zu erfüllen. 
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Gruppendiskussion 

Rechtliche Fragen 
der Razzia/Kontrollstelleneinrichtung 

A. Einführungsreferat 

B. Einführungsreferat 

Karlheinz Meyer 

Kurt Gintzel 

c. Bericht des Diskussionsleiters Karlheinz Meyer 

A. 

I. Nach § 163 StPO haben die Behörden und Beamten des 
Polizeidienstes Straftaten zu erforschen und alle unauf
schiebbaren Anordnungen zu treffen, um die Verdunke
lung der Sache zu verhüten. Nach herrschender Ansicht 
begründet diese Vorschrift für die Polizei nur Pflichten, 
keine Rechte. Ob die Behörden und Beamten der Polizei 
berechtigt sind, zur Aufklärung von Straftaten und zur 
Ergreifung der Täter Zwangsmittel anzuwenden, und 
unter welchen Voraussetzungen sie dazu ermächtigt sind, 
richtet sich daher nach anderen Vorschriften der Strafpro
zeßordnung. Dazu gehören vor allem die Bestimmungen 
über das Festnahmerecht (§ 127 StPO) und das Recht, bei 
Gefahr im Verzug Untersuchungen (§§ 81a und c), 
Beschlagnahmen (§§ 98, 111e) und Durchsuchungen 
(§ 105) anzuordnen. Bis vor kurzem enthielt die Strafpro
zeßordnung eine auffällige Lücke. Zwei polizeiliche Stan
dardmaßnahmen, die Identifizierung unbekannter Perso
nen und die Straßenkontrolle, waren in der Strafprozeß
ordnung nicht einmal erwähnt. Obwohl § 6 Abs. 1 Satz 1 
EGStPO an sich die Möglichkeit ausschließt, den Umfang 
von straf prozessualen Ermittlungsmaßnahmen landes
rechtlich zu regeln, war es nach verbreiteter Ansicht zuläs
sig, diese Maßnahmen auf die Vorschriften zu stützen, die 
für die Polizei nach Landesrecht zur Erfüllung ihrer prä
ventiv-polizeilichen Aufgaben gelten. Danach ergab sich 
das Recht zur Identifizierung und zur Durchführung von 
Straßenkontrollen aus den Polizeigesetzen der Länder, 
und zwar, soweit es dort nicht ausdrücklich geregelt ist, aus 
der polizeilichen GeneralklauseI. 

Die Lücke in der Strafprozeßordnung ist durch das StP ÄG 
vom 14.4. 1978 beseitigt worden. Nunmehr gelten § 111 
StPO über die KontrollsteIlen und §§ 163 bund c über das 
Recht der Polizei zu Identitätsfeststellungen. Da das Straf-

recht zur konkurrierenden Gesetzeszuständigkeit des 
Bundes gehört (Art. 74 Nr. 1 GG), sind Vorschriften der 
Landesgesetzgebung, die dieselben Rechtsfragen regeln, 
ungültig geworden (Art. 72, 31, 125 GG). Das Bundesver
fassungsgericht hat das in den Entscheidungen BVerfGE 
36, 193,314 für das Zeugnisverweigerungsrecht der Jour
nalisten ausdrücklich festgestellt. Für das Polizeirecht gilt 
nichts anderes. 

11. Razzien, also planmäßige, vorbereitete, überraschende 
Absperrung einer Örtlichkeit zu dem Zweck, die in dem 
abgesperrten Gebiet oder Raum befindlichen Personen zu 
überprüfen und zu identifizieren, sind regelmäßig keine 
Maßnahmen, die der Ergreifung von Tätern bereits 
bekanntgewordener Straftaten dienen. Ein bestimmter 
Tatverdacht gegen die zu überprüfenden Personen wird 
bei der Razzia gerade nicht vorausgesetzt. Auch soweit sie 
im weiteren Sinn der Strafverfolgung dient, ist sie daher 
keine Ermittlungsmaßnahme. Es handelt sich vielmehr 
um die Durchsuchung von Örtlichkeiten, die schon ihrer 
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Eigenart wegen mannigfaltige Gefahren flir die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung mit sich bringen, u. a. die Gefahr, 
daß sich dort Personen aufhalten, die Straftaten begangen 
haben. Die Zulässigkeit der Razzien richtet sich daher 
nach wie vor nach den Polizeigesetzen der Länder, in 
denen ihre Voraussetzungen teilweise nach dem Vorbild 
des § 9 Abs. 1 Nr. 2 des Musterentwurfs eines einheitlichen 
Polizeigesetzes ausdrücklich geregelt sind (vgl. § 20 Abs. 1 
Nr. 3 des Polizeigesetzes von Baden-Württemberg, Art. 14 
Abs. 1 Nr. 6 des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes, § 15 
Abs. I.Nr. 3 des Berliner ASOG). 

Die Identifizierung von Personen, die bei der Razzia als 
tatverdächtig entdeckt worden sind, oder von Tatunver
dächtigen, deren Identifizierung zur Aufklärung einer 
bestimmten Straftat geboten ist, richtet sich aber jetzt aus
schließlich nach den §§ 163 bund c StPO. Dadurch ist ins
besondere eine Rechtsgrundlage filr den Fall geschaffen 
worden, daß bei der Razzia ein Tatverdächtiger angetrof
fen wird, bei dem der Tatverdacht nicht so erheblich ist, 
daß eine vorläufige Festnahme nach § 127 Abs. 2 StPO 
gerechtfertigt wäre. Er darf nunmehr nach § 163 c StPO 
während des dort (Absatz 3) bestimmten Zeitraums fest
gehalten werden. Weder§ 163b noch§ 163cStPO ermäch
tigen die Polizei aber, die bei einer Razzia aufgegriffenen 
Personen, die nicht tatverdächtig sind und deren Identifi
zierung auch nicht zur Aufklärung einer Straftat geboten 
ist, festzuhalten oder zur Identifizierung auf eine Polizei
wache zu verbringen. Daß die Grundlagen für diese 
Zwangsmaßnahmen weiterhin nur in den Polizeigesetzen 
der Länder zu finden sind, wird die Rechte der Polizei 
praktisch aber schon deshalb nicht beschränken, weil 
solche Maßnahmen regelmäßig nur aus präventiv-polizei
lichen Gründen getroffen werden. 

Irr. Die Einrichtung von KontrollsteIlen unterscheidet 
sich von den Razzien dadurch, daß nicht wie bei diesen 
Maßnahmen ein bereits an Ort und Stelle befindlicher Per
sonenkreis überprüft wird, sondern daß diejenigen Perso
nen, die die KontrollsteIle erst passieren wollen, überprüft 
werden sollen Kontrollstellen sind demnach Sperren an 
Straßen oder anderen öffentlichen Orten, an denen Perso
nen angehalten werden, um sie selbst, die mitgeführten 
Sachen oder die benutzten Beförderungsmittel zum 
Zweck der Fahndung nach bestimmten Straftätern zu 
überprüfen. Sie waren bis zum Inkrafttreten des StP ÄG 
1978 ebenfalls nach allgemeinem Polizeirecht zulässig. 
Nunmehr ist das Recht, solche KontrollsteIlen einzurich
ten, durch § 111 StPO geregelt, und zwar abschließend. Die 
Behauptung, der Gesetzgeber habe damit nur bestimmen 
wollen, unter welchen Voraussetzungen KontrollsteIlen 
eingerichtet werden dürfen, bei denen die Polizei die 
besonderen Rechte des § 111 Abs. I Satz 2 StPO hat, ist 
nicht richtig. Allerdings muß hier zunächst eine Begriffs
verwirrung beseitigt werden, die dadurch eingetreten ist, 
daß oer Begriff »KontrollsteIle« nirgends näher bestimmt 
und daß er auch nicht eindeutig ist. KontrollsteIlen in dem 
Sinn, den § 111 StPO meint, sind Anhaltestellen, Straßen
sperrungen, die jedermann zwingen, bis zur Abfertigung 
zu warten und sich einem Polizeibeamten zur Überprü
fung zu stellen. Davon zu unterscheiden sind Kontroll
punkte, die mit Polizeibeamten zu dem Zweck besetzt 
sind, Sicht- oder Durchfahrtkontrollen der Passanten oder 
der vorbeifahrenden Fahrzeuge vorzunehmen. Straf pro-
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zessuale Zwangsmaßnahmen werden an solchen Stellen 
erst getroffen, wenn einer der Passanten oder eines der 
Fahrzeuge als verdächtig auffallt Dann richtet sich die 
Zulässigkeit der Zwangsmaßnahmen nach den allgemei
nen Vorschriften der Strafprozeßordnung, insbesondere 
nach § 127 und den §§ 102 ff. StPO. Mit der Vorschrift des 
§ 111 StPO haben solche KontrollsteIlen nichts zu tun. Sie 
werden durch sie weder ausgeschlossen noch einge
schränkt. 

Wenn es aber darum geht, Personen und Fahrzeuge zum 
Zweck der Fahndung nach bestimmten Straftätern anzu
halten, dürfen KontrollsteIlen nur unter den in § 111 StPO 
bezeichneten Voraussetzungen errichtet werden. Der 
Gesetzgeber hat (vgl. BT-Drucks. 811482 S. 10) klat und 
unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, daß er eine 
weitergehende Zulassung von KontrollsteIlen für unver
tretbar hält. Die Gegenmeinung beruht auf der Sorge, daß 
wegen des engen Kreises der in § 111 Abs. 1 Satz 1 StPO 
bezeichneten Straftaten, deren Begehung die Einrichtung 
von KontrollsteIlen rechtfertigt, polizeiliche Fahndungen 
zur Aufklärung und zur Ergreifung der Täter anderer 
schwerwiegender Straftaten ernsthaft behindert würden, 
wenn KontrollsteIlen in diesen Fällen nicht eingerichtet 
werden dürfen. Ob diese Beflirchtung zutrifft, erscheint 
zweifelhaft. Auch wenn sie berechtigt wäre, würde das 
nichts daran ändern, daß die Regelung des § 111 StPO 
abschließend ist und daß es keine Rechtsgrundlage gibt, 
KontrollsteIlen in anderen, als den dort genannten Fällen 
einzurichten. 

§ 111 StPO birgt außer der Frage nach seinem Anwen
dungsbereich eine Fülle von Rechtsproblemen. Das liegt 
zum Teil an der geringen Sorgfalt, mit der die Vorschrift 
konzipiert worden ist; zum Teil werden diese Probleme 
aber wohl auch künstlich geschaffen. So ist z. B. die 
Ansicht, die Vorschrift setze voraus, daß die aufklärende 
Tat von dem Mitglied oder Unterstützer einer terroristi
schen Vereinigung i. S. des § 129a StGB begangen worden 
ist, weder aus dem Wortlaut noch aus der Entstehungsge
schichte der Vorschrift zu erhärten; dem Sinn der Bestim
mung entspricht sie sicher nicht. Einige andere Rechtsfra
gen, die § 111 StPO aufwirft, sind schwieriger zu beantwor
ten. Fraglich ist z. B., ob es richtig ist, daß KontrollsteIlen 
nur in räumlicher Nähe zum Tatort und in zeitlicher Nähe 
zur Tat errichtet werden dürfen Äußerst unklar ist der 
Sinn der Verweisung des § 111 Abs. 3 StPO auf §§ 163 b 
und c StPO, insbesondere, ob sie bedeutet, daß Durchsu
chungen bei tatunverdächtigen Personen zwecks Auffin
dens von Beweisen zwar ohne deren Einwilligung zulässig 
sind, daß es aber dieser Einwilligung bedarf, wenn der 
Tatooverdächtige zum Zweck seiner IdentiflZierung 
durchsucht werden soll. Wenig geklärt ist ferner die Frage, 
ob es Aufgabe des Richters ist, in seiner Anordnung nach 
§ 111 StPO zu bestimmen, wo im einzelnen die Kontroll
steIlen einzurichten sind, oder ob das der Polizei zu über
lassen ist oder überlassen werden kann. Schließlich wird 
sich zeigen, daß die Anfechtung der Anordnung die 
Rechtspflege vor ganz neue Probleme stellen wird, weil 
hier die Frage zu beantworten ist, ob Popularbeschwerden 
von Staatsbürgern zulässig sind, die behaupten, durch die 
Einrichtung der KontrollsteIle beschwert zu sein. 

Der Sinn dieses einführenden Referats ist es jedoch nicht, 
sämtliche Rechtsprobleme aufzuzeigen, noch weniger, 



Vorschläge zu ihrer Lösung zu machen. Die anschließende 
Diskussion wird sicherlich hierzu ihren Beitrag leisten. 

B. 
Die Regelung des § 111 StPO ist in mehrerer Hinsicht 
problematisch. Ich möchte mich auf 4 Problembereiche 
beschränken, die m. E.auch schutzpolizeiliche Interessen 
berühren. So sind, wenn ich es richtig sehe, 
- der undisziplinierte Gebrauch feststehender Begriffe, 
- das gelegentliche U nvennögen, zwischen Rechts- und 

Tathandlungen zu unterscheiden, 
- eine irreführende Gesetzessprache und 
- eine realitätsferne Kompetenzregelung 

Ursachen für Unsicherheit der nonnanwendenden Ver
waltung - wie sonst wäre das Thema Gegenstand der heu
tigen Tagesordnung. 

L Disziplinloser Gebrauch feststehender Begriffe 
Der disziplinlose Gebrauch feststehender Begriffe gebiert 
- frei nach Schiller - fonsetzend neue Verwirrung. Es 
scheint mir daher sinnvoll, zunächst einige Begriffe zu klä
ren, um Infonnationsdeftzite - soweit vorhanden - zu 
beseitigen und einen einheitlichen Sprachgebrauch in der 
Diskussion zu ennöglichen. 

Razzia 
Da ist zunächst der Begriff~. Razzien sind lokale 
Absperrungen mit Kontroll- und DurchlaßsteIlen. An 
Kontroll- und DurchlaßsteIlen und innerhalb der Absper
rung haben sich alle angetroffenen Personen zu legitimie
ren. Die Razzia ist eine typische Fahndungsmaßnahme 
der Polizei. Sie dient überwiegend der Gefahrenabwehr, 
auch und besonders der Abwehr von Gefahren, die von 
konkret-potentiellen Straftätern ausgehen, und richtet sich 
gegen Störer und - im Rahmen des Aufklärungsnotstan
des - auch gegen Nichtstörer. 

Maßnahmen im Rahmen des § 111 StPO erfolgen auf dem 
Gebiete der Strafrechtspflege und sind dem Rechtscharak
ter nach keine dem Polizeirecht zuzuordnende Razzien. 

KontrollsteIlen 

Auch der Begriff»Kontrollstelle« bedarfwohl der Klärung. 
Eine KontrollsteIle ist jeder Ort, ganz gleich ob öffentlich 
oder nicht, an dem die Polizei durch Verwaltungstathand-

. lungen Vorkehrungen getroffen hat, um Verwaltungs
rechtshandlungen vornehmen zu können, und zwar unab
hängig davon, ob es zu Rechtshandlungen kommt oder 
nicht. 

Als Verwaltungsrechtshandlungen an Kontrollstellen 
kommen nicht nur die in § 111 StPO genannte 
- Identitätsfeststellung und 
- Durchsuchung von Personen und Sachen 
in Betracht, sondern auch 
- körperliche Untersuchungen, 
- Beschlagnahmen und Sicherstellungen, 
- Überprüfung von Verkehrsverhalten, 
- Überprüfung von Verkehren aus Sperrgebieten und in 

Sperrgebiete und anderes mehr. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen: ich berufe mich bei 
diesen Deflnitionen nicht auf eine höhere Autorität - wie 
man bei solcher Gelegenheit zu sagen pflegt Die Deflni-

tionen stammen von mir. Ich konzediere aber gern, daß es 
sicher sprachgewaltige Leute gibt, die das - was zur Sache 
zu sagen ist - in eine überzeugendere, sprachlich schönere 
Fonn bringen können. Das ändert indes nichts an der 
Richtigkeit meiner Sachaussage. Soviel zur Begriffsklä
rung. Zwar müßte auch zu den Begriffen »Verwaltungstat
handlungen« und »Verwaltungsrechtshandlungen« etwas 
gesagt werden. Aber diese dem Verwaltungsrecht zugehö
renden Begriffe stehen fest und bedürfen keiner Klärung. 
Ich komme zum 2. Problembereich. 

IL Gelegentliches Unvermögen, zwischen Verwal
tungstat- und Verwaltungsrechtshandlungen zu 
unterscheiden 

Gleichwohl hat es den Anschein, daß es der Gesetzgeber 
nicht für erforderlich gehalten hat, zwischen Verwaltungs
tat- und Verwaltungsrechtshandlungen oder konkret zwi
schen Errichten einer KontrollsteIle und Vornahme von 
Kontrollmaßnahmen zu unterscheiden. Für die Polizei wie 
überhaupt für die nonnanwendende Verwaltung ist dies 
schon ärgerlich genug. Die herrschende Meinung genügt 
da nicht Sie geht über den Anschein hinaus und interpre
tiert fast schon positivistisch, ohne die Folgen zu beden
ken. Eine These, die der Begründung bedarf. Vorab aber 
noch ein Wort zu den Verwaltungstathandlungen und Ver
waltungsrechtshandlungen. 

Verwaltungstathandlungen bewirken bekanntlich einen 
tatsächlichen Erfolg. Dies betrifft insbesondere für die 
Errichtung von KontrollsteIlen zu, eine Tätigkeit, die als 
reine Verrichtungshandlung typische Verwaltungstat
handlung ist Sie dient lediglich der Vorbereitung einer 
Rechtshandlung und ·hat mit Eingriffsverwaltung, mit Ein
griffen in die Rechtsposition eines Bürgers, nichts zu tun. 

Verwaltungsrechtshandlungen sind dagegen immer mit 
Eingriffen verbunden, wenn sie gleichzeitig eine Regelung 
zum Gegenstand haben. 

Die Richtigkeit dieser der Verwaltungslehre entnomme
nen Begriffe wird - soweit ich sehe - nirgends bestritten. 
Daher steht m. E. fest: Anordnung und Errichtung einer 
KontrollsteIle sind Verwaltungstathandlungen. Das impli
ziert, daß die Anordnungskompetenzjedem Polizeibeam
ten zusteht. Von dieser Kompetenz macht auchjeder Poli
zeibeamte im Außendienst Gebrauch, und zwar immer, 
wenn das sachlich geboten erscheint. 

Erst wenn an KontrollsteIlen Kontrollmaßnahmen, also 
Verwaltungsrechtshandlungen wie Identitätsfeststellung 
und Durchsuchung, vorgenommen werden, bedarf es 
einer besonderen Ennächtigungsgrundlage und der 
Beachtung all der Bestimmungen, die das Eingriffsrecht 
begrenzen (z. B. Übennaßverbot, Differenzierungsverbot 
und Richtervorbehalt). So einfach ist das. Gleichwohl wird 
in der Überzeugung rechtsstaatlicher Gebotenheit die 
Auffassung vertreten, es sei nur im Rahmen des § 111 
StPO erlaubt, Kontrollstellen zu errichten und Kontroll
rnaßnahmen durchzuführen. 

Ich erwähnte schon, daß solche Äußerungen unbedacht 
sind und fUge hinzu, daß sie zu nicht überschaubaren 
Sicherheitsrisiken fUhren können. Ich will auch sagen, 
warum - soweit dies in einem Kurzreferat möglich ist 

1. Das Errichten von Kontrollstellen und gesetzliche 
Regelungen für Kontrollmaßnahmen, die dem Polizei-
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recht zuzuordnen sind, sind Ländersache, daher bundes
rechtlich nicht regelbar und nach erklärter Absicht des 
Bundesgesetzgebers mit der Regelung des § 111 StPO 
auch nicht angestrebt gewesen. 

Insoweit ist das Argument, nur noch im Rahmen des § 111 
StPO dürften Kontrollstellen errichtet und Kontrollmaß
nahmen durchgeführt werden, abwegig. 

2. Soweit unter Berufung auf juristischen Sachverstand 
behauptet wird, § 111 StPO stelle für die Errichtung von 
Kontrollstellen zur Verfolgung von Straftaten eine 
abschließende Regelung dar, wird eines immerhin deut
lich: juristischer Sachverstand, außerhalb der Polizei spe
zialisiert, reicht nicht aus, um in allen Polizeiangelegenhei
ten sachverständig mitzusprechen. Da werden gelegent
lich laienhafte Vorstellungen über polizeiliche Funktions
wahrnehmung postuliert, die - im Falle ihrer Beachtung 
- zur Verurteilung der Polizei führen müssen; und dies 
nicht nur im Sinne öffentlicher Kritik durch die Presse, 
sondern auch im Wortsinne durch Straf- und Zivilrichter 
wegen Strafvereitelung und Amtspflichtverletzung. Denn: 
bei ca. 59% aller Fälle, die aus Gründen der Unterbindung 
und Verfolgung von Straftaten Anordnung und Errichtung 
von Kontrollstellen und Vornahme von Kontrollmaßnah
men erfordern, handelt es sich um Straftaten, die im Kata
log des § 111 StPO nicht enthalten sind. 

Ich erwähne als Beispiele nur 
- die räuberische Erpressung und 
- die strafrechtlich relevante Trunkenheit im Straßenver-

kehr. 

Würde man im ersteren Fall auf Kontrollstellen im Rah
men der Ringalarmfahndung und im zweiten Fall aufKon
trollsteIlen im Rahmen der Aktion Straße - oder wie die 
Bezeichnungen in den Ländern auch immer heißen 
mögen - verzichten, dann spräche bald kein Mensch 
mehr von Terrorismus. Denn die nicht angemessene Ver
folgung dieser Straftaten würde ein Ausmaß an Unsicher
heit verursachen, das jenes, das durch Terrorismus verur
sacht wird, bei weitem übersteigt. 

Fazit: Von einer abschließenden Regelung in § 111 StPO 
kann keine Rede sein. 

III Irreführende Gesetzessprache 
Ich spreche hier nicht von der mißglückten Verweisung 
auf § 250 Abs. 1 Nr. 1 StGB. Insoweit ist die Sprache ja 
klar, wenn auch etwas anderes geregelt wurde, als man 
hatte regeln wollen. Ich spreche von der mißverständli
chen Regelung des Richtervorbehaltes. Vorab: Die Polizei 
ist nicht gegen den Richtervorbehalt. Im Gegenteil - wir 
begrüßen richterliche Anordnungen, weil sie unser Amt 
erleichtern. Es muß aber der Polizei erlaubt sein, irrefüh
rende Regelungen, auch wenn sie den Richtervorbehalt 
betreffen, zu kritisieren, ohne in den Verdacht zu kom
men, an den Fundamenten des Rechtsstaats zu rütteln. 

Ich habe schon deutlich gemacht, daß das Errichten von 
KontrollsteIlen und die Vornahme von Kontrollmaßnah
men Verwaltungshandlungen verschiedener rechtlicher 
Qualität sind. Die Regelung des Richtervorbehaltes in 
§ 111 Abs. 2 StPO wird dieser unbestrittenen Tatsache 
nicht gerecht. Dort steht nicht - was stehen müßte und 
richtig wäre -, nämlich daß die in § 111 Abs. 1 Satz 2 StPO 
genannten Rechtseingriffe dem Richtervorbehalt unter-
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liegen, sondern - was falsch ist -, daß die Errichtung von 
Kontrollstellen richterlicher Anordnung bedarf. 

Nun wird - scheinbar überzeugend - argumentiert: zwi
schen dem Errichten einer Kontrollstelle und der Vor
nahme von Kontrollmaßnahmen besteht ein so unmittel
barer Zusammenhang, daß der Gesetzgeber dies als Ein
heiLbetrachtet und auch die Errichtung von Kontrollstei
len dem Richtervorbehalt unterworfen hat. Dazu sei er 
auch quasi verpflichtet gewesen, weil es sich bei den Kon
trollmaßnahmen im Rahmen des § 111 um besonders 
schwere Rechtseingriffe handelt, die - bis auf die Fälle der 
Gefahr im Verzuge - richterliche Entscheidung erfordern. 
Außerdem sollte Vorsorge getroffen werden, daß die Poli
zei nicht flächendeckend im Übermaß kontrolliert (Fisch
zugmaßnahmen). 

Diese ganz überwiegend im Schrifttum vertretene Auffas
sung ist in mehrfacher Hinsicht irrig. Dagegen kann ich 
nur mit Lessing sagen: »Wer die Wahrheit sucht, darf nicht 
die Stimmen zählen«. Ich will darüber hinaus versuchen, 
durch wenige kurze Hinweise Zweifel an der herrschen
den Meinung zu wecken. 

1. Die herrschende Meinung interpretiert nahezu positi
vistisch. Auf die insoweit bestehenden Gefahren habe ich 
schon hingewiesen. Ich wiederhole deshalb nur: es ist 
unzulässig, den Schluß zu ziehen, § 111 StPO regele das 
Recht, Kontrollstellen zu errichten, abschließend; es sei 
daher unzulässig, zur Verfolgung anderer als in § 111 
genannter Straftaten Kontrollstellen zu errichten. 

2. Der Einwand, das Errichten von Kontrollstellen und 
die Vornahme von Kontrollmaßnahmen ständen in einem 
untrennbaren Zusammenhang, geht ins Leere. 

Jeder Polizeipraktiker weiß, daß es diesen Zusammen
hang nicht gibt. So gibt es Kontrollstellen, die zwar 
angeordnet und auch errichtet, aber nicht frequentiert 
werden. Andererseits werden Kontrollmaßnahmen auch 
außerhalb von Kontrollstellen durchgeführt, weil die zu 
kontrollierende Person vor der Kontrollstelle wendet oder 
ein Haltezeichen nicht beachtet hat. (Letzteres dürfte -
wenn man erst einmal darauf gekommen ist - zahlreiche 
Doktoranden beschäftigen, und zwar hinsichtlich der Fra
gen, ob der Verkehrsteilnehmer lediglich einen von der 
Polizei erlassenen Verwaltungsakt (Anhalten von Fahr
zeugen nach § 36 StVO) oder eine richterliche Anordnung 
mißachtet hat und mit welchen Zwangsmitteln von wem 
diese Anordnung zu erzwingen sei). 

Kontrollmaßnahmen außerhalb von Kontrollstellen zei
gen aber auch, daß die Anordnungskompetenz für die 
Errichtung von Kontrollstellen nur bei der Polizei liegen 
kann. Die Auswahl des Ortes (Sichtverhältnisse, Wende
möglichkeiten), die Zeit der Kontrolle (Berücksichtigung 
besonderer Verkehre), die Art und Weise der Errichtung 
der Kontrollstelle und anderes mehr setzt die Umsetzung 
taktischer Erkenntnisse voraus, was wiederum eine tak
tische Ausbildung voraussetzt. Entscheidungen dieser Art 
sind reine Zweckmäßigkeits entscheidungen, die nicht ein
mal richterlicher Kontrolle und schon gar nicht dem Rich
tervorbehalt unterliegen, sondern allein der Polizei zuste
hen. 

3. Gleichwohl wird die Auffassung vertreten, der Gesetz
geber könne auch solche Entscheidungen dem Richter
vorbehalt unterwerfen. 



Ich halte diese Auffassung ebenfalls für irrig und berufe 
mich - der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit 
wegen - auf die Argumente der §§ 68 fI und 113 VwGO. 

4. Ferner wird als Grund die Schwere des Eingriffs 
genannt und die Sorge hervorgehoben, die Polizei könne, 
überließe man ihr die Anordnungskompetenz, flächen
deckend im Übermaß kontrollieren (Fischzugmaßnah
men). 

Hierzu möchte ich feststellen: Das Amt des Polizeibeam
ten erfordert im Regelfall, daß er ad hoc schwerwiegende 
Eingriffe vornimmt, ohne daß ihm richterlicher Rat zur 
Seite steht. Hierzu gehört vor allem die Anwendung von 
Zwang, insbesondere von Waffengewalt. Die Identitäts
kontrolle und die Durchsuchung von Personen und 
Sachen sind im Vergleich zu diesen Zwangsmaßnahmen 
nur als relativ schwerwiegend anzusehen. Schon insoweit 
überzeugt das Argument »schwerwiegender Eingriff« 
nicht. 
Unterstellt man aber als richtig, der Gesetzgeber wollte 
die Errichtung von Kontrollstellen zumindest in den Fäl
len dem Richtervorbehalt unterwerfen, bei denen terrori
stische Gewaltkriminalität in Frage steht, dann zeigt sich 
die Fadenscheinigkeit des Arguments in aller Deutlich
keit. Das würde doch bedeuten, daß der Gesetzgeber 
gegen die Errichtung von Kontrollstellen dann keine 
Bedenken hat, wenn es um die Bekämpfung der Alltags
kriminalität geht, sei es, daß der Bürger zu tief ins Glas 
geschaut hat und am Verkehr teilnimmt, sei es, daß grö
ßere Bereiche abgesperrt werden, um einen Viehdieb fest
zunehmen, oder sei es, daß eine Bank ausgeplündert wird 
und der Gesamtverkehr im Rahmen einer Ringfahndung 
kontrolliert wird. Ich würde meinen, man stellt die Motive 
des Gesetzgebers auf den Kopf, wenn man so etwas 
behauptet. Das liefe doch daraufhinaus, daß mit § 111 eine 
Privilegierung für Terroristen geschaffen werden sollte. 
Eine solche Behauptung wäre mit Sicherheit töricht und 
falsch. Das sollte bei juristischen Denkspielen auch einmal 
bedacht werden. 

5. Schließlich ist das Argument, man wollte mit der Rege
lung verhindern, daß die Polizei gewissermaßen flächen
deckend am Übermaß leidende Fischzugkontrollen durch
führt, töricht - wenn nicht diskriminierend. 

Kontrollstellen im Rahmen des § 111 StPO stellen anteil
mäßig nicht einmal ein Prozent der wenigen tatsächlich 
errichteten Kontrollstellen dar. Die Personalstärken der 
Polizei reichen gerade aus, um» Feuerwhreinsätze« zu fah
ren und um Vollzugsdeftzite, die bei anderen Behörden 
bestehen, abzudecken. Der Überstundenberg bei der Poli
zei ist auf absehbare Zeit nicht abzubauen. Ich meine das 
reicht, um obige Bedenken einzuordnen. Bleibt als Trost: 
in Sachen Polizei wird extern eher laienhaft gesprochen, 
was den Schluß zuläßt, daß Diskriminierungsabsicht wohl 
nicht bestand. 

IV. Realitätsfeme Kompetenzregelung 
Schließlich sollte noch ein Wort zur Kompetenzregelung 
selbst gesagt werden. Sie ist meines Erachtens atypisch 
und nicht praktikabel. 

Atypisch 

Maßnahmen nach § 111 StPO richten sich gegen eine Viel
zahl unbestimmter Unbeteiligter. Das ist für richterliche 

Anordnungen atypisch. Zwar kennt die StPO auch richter
liche Anordnungen gegen »U nbeteiligte« (wie Opfer, Zeu
gen und Sachverständige). Die Eingriffe im Rahmen des 
§ 111 StPO haben aber mehr den Charakter polizeirechtli
cher Maßnahmen, wie sie gegen Unbeteiligte in den Fäl
len des Aufklärungsnotstandes getroffen werden. Der 
Bundesgesetzgeber wäre daher gut beraten gewesen, das 
Recht, Kontrollstellen zu errichten und Kontrollmaßna
men durchzuführen, dem Landesgesetzgeber zu überlas
sen. Kein Zweifel, daß das auch rechtsstaatsgemäß gewe
sen wäre, aber auch gerechter, weil der betroffene Bürger, 
wie der Adressat von Maßnahmen im polizeilichen N ot
stand, für Schäden den Aufopferungsanspruch hätte gel
tend machen können. 

Nicht praktikabel 
Die Regelung der Anordnungskompetenz ist aber auch 
nicht praktikabel. Sie steht - gerade in den Fällen, in 
denen es auf schnelles Handeln ankommt - dem Polizei
führer nicht zu, der allein den Sachverstand, die Informa
tionen und die Fähigkeit hat, ad hoc zu bestimmen, an wel
chen Orten die Errichtung von Kontrollstellen sinnvoll 
und Kontrollmaßnahmen am ehesten erfolgversprechend 
sind. 

Ich fasse zusammen, schließe und stelle 4 Thesen zur Dis- . 
kussion: 

1. Die Polizei hat für die Errichtung von Konttollstellen 
die alleinige Anordnungskompetenz. 

2. Sie kann an Kontrollstellen, aus welchen Gründen sie 
die Errichtung auch immer angeordnet hat, unter Beach
tung der Grundsätze »Vorrang des Gesetzes vor der Ver
waltung und Vorbehalt des Gesetzes« erforderliche und 
angemessene Kontrollmaßnahmen durchführen. 

3. Werden Kontrollstellen zur Verfolgumg von Straftaten 
errichtet, die zum Katalog des § 111 StPO gehören, haben 
für Kontrollmaßnahmen der Richter und bei Gefahr im 
Verzuge der Staatsanwalt und die Hilfsbeamten der 
Staatsanwaltschaft die Anordnungskompetenz. 

4. Sind aus Gründen der Strafverfolgung (Katalog des § 
111 StPO) ad hoc Kontrollstellen zu errichten, bestimmt 
der Polizeiführer, wo das zu geschehen hat. Die Anord
nungskompetenz für Kontrollmaßnahmen haben die an 
Kontrollstellen eingesetzten Kräfte. Sie sind Hilfsbeamte 
der Staatsanwaltschaft und es besteht Gefahr im Verzuge. 

C. 

In der Diskussion nahm die Erörterung der Frage, ob die 
Regelung des § 111 StPO über die Einrichtung von Kon
trollstellen abschließend ist oder ob Kontrollstellen zur 
Fahndung auch in anderen Fällen zulässig sind, einen brei
ten Raum ein. Dabei stellte sich zunächst heraus, daß der 
Begriff»Kontrollstellen« schwer verständlich ist und zum 
Teil viel zu weit gefaßt wird. So wurde z. B. gefragt, ob es 
sich um eine Kontrollstelle i. S. des § 111 StPO handele, 
wenn Polizeibeamte nachts einer Diebesbande auflauern, 
um sie auf dem Heimweg festzunehmen. Auch die Anhal
tebefugnis der Polizeibeamten zur Verkehrs kontrolle und 
zur Verkehrszählung nach § 36 Abs. 5 StVO wurde als Kon
trollstelleneinrichtung mißverstanden. Was die eigentli
chen Kontrollstellen zur Fahndung nach unbekannten 
Straftätern anbetrifft, wurde überwiegend die Meinung 
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vertreten, daß der Katalog der Straftaten, deren Begehung 
nach § 111 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 129 a 8tGB die 
Einrichtung einer Kontrollstelle rechtfertigt, vom Gesetz" 
geber zu eng gefaßt worden ist. Insbesondere wurde 
darauf hingewiesen, daß es völlig unverständlich sei, daß 
zwar die Begehung eines Raubes mit Waffen nach §§ 249, 
250 Abs. 1 Nr. 1 StGB zur Einrichtung einer Kontrollstelle 
führen darf, nicht dagegen die ebenso gefährliche, prak" 
tisch vor allem beim Banlo>raub« viel häufiger vorkom" 
mende räuberische Erpressung (§ 255 StGB) unter Mit" 
führen von Waffen. Die Ansicht, daß dieser Fall durch 
§ 111 StPO gedeckt sei, weil der Täter bei der räuberischen 
Erpressung gleich einem Räuber zu bestrafen ist, also auch 
der Qualiftkationstatbestand des § 250 Abs. 1 Nr. 1 StGB 
von § 255 StGB in Bezug genommen wird, wurde überwie
gend abgelehnt. Allerdings wurde das im wesentlichen mit 
der Behauptung begründet, dies wäre eine Analogie zuun
gunsten des Beschuldigten, die unzulässig sei. Daß das 
Analogieverbot im Strafverfahrensrecht überhaupt nicht 
gilt, wurde vielfach nicht erkannt. 

Zu der Frage, ob die Regelung des § 111 StPO abschlie
ßend gemeint ist, wurde, wie auch überwiegend im Schrift
tum, die Auffassung vertreten, diese Bestimmung regele 
nur die Einrichtung von Kontrollstellen, bei der die Polizei 
die besonderen Befugnisse nach § 111 At;s. 1 Satz 2 StPO 
habe, während daneben ereignisabhängige Kontrollstei
len mit den üblichen Befugnissen der Polizei weiterhin 
zulässig seien. Allerdings gingen die Ansichten darüber 
auseinander, auf welche Rechtsgrundlagen sich die Ein
richtung derartiger Kontrollstellen stützen kann. So wurde 
die Meinung vertreten, daß hierfür die Grundsätze des 
Verwaltungsrechts maßgebend sein müßten. Eine andere 
Ansicht ging dahin, daß die Polizei, da sie nach § 163 b 
StPO berechtigt ist, Identifizierungem vorzunehmen, auch 
das Recht habe, unverdächtige Staatsbürger anzuhalten, 
um sie dieser Maßnahme zu unterziehen, sofern die Vor
aussetzungen der bezeichneten Vorschriften vorliegen. 
Daß bereits im Anhalten ein Eingriff in grundrechtlich 
geschützte Freiheitsrechte besteht, wurde in Abrede 
gestellt. Dabei wurde der Hinweis darauf, daß der Gesetz
geber es in § 71 Abs. 2 Satz 1 ZollG für erforderlich gehal
ten hat, den Zollbeamten ausdrücklich die Befugnis zu 
geben,jedermann zum Stehenbleiben zu veranlassen, und 
daß auch § 36 Abs. 5 StVO vom Anhalterecht der Ver
kehrspolizeibeamten spricht, nicht weiter vertieft. 
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Die Diskussion befaßte sich weiterhin mit der Frage, ob 
der Richtervorbehalt in § 111 Abs. 1 StPO notwendig oder 
auch nur nützlich sei. Der Ansicht, daß die Polizei die bes
seren Kenntnisse habe, ob und wann Kontrollstellen 
benötigt werden, wurde entgegengehalten, daß die gesetz
liche Regelung darauf zurückzuführen sei, daß die Vertre
ter der Innenminister im Gesetzgebungsverfahren es der 
Justiz haben überlassen wollen, ereignisabhängige Kon
trollstellen einzurichten, so daß die Befugnisse der Polizei, 
wie auch sonst in der Strafprozeßordnung, auf den Fall der 
Gefahr im Verzug beschränkt worden seien. In diesem 
Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, daß von einer 
Beschränkung praktisch kaum die Rede sein könne, weil 
fast stets Gefahr im Verzug vorliegen werde, wenn die Ein
richtung von Kontrollstellen zur Fahndung erforderlich 
werde. Dem Vorschlag, in Eilfällen wenigstens telefonisch 
die Anordnung eines Richters einzuhdlen, wurde mit der 
Behauptung widersprochen, hier komme es auf Sekunden 
an. Ferner wurde daraufhingewiesen, daß die Zuständig
keit der Polizei, bei Gefahr im Verzug zu handeln, derjeni
gen der Staatsanwaltschaft nicht etwa nachgeordnet sei, so 
daß auch kein Anlaß bestehe, diese Behörde bei der Ent
scheidung über die Einrichtung von Kontrollstellen zu 
beteiligen. In diesem Zusammenhang wurde kritisiert, 
daß die Anordnung, bei Gefahr im Verzug Kontrollstellen 
einzurichten, nur von den Hilfsbeamten der Staatsanwalt
schaft getroffen werden darf, die Polizeiführung also prak
tisch ausgeschlossen ist, sofern nicht das Bundeskriminal
amt tätig wird, dessen Angehörige sämtlich als Hilfs
beamte der Staatsanwaltschaft gelten. 

Abschließend wurden Einzelheiten der Kontrollstellen
einrichtung erörtert, wobei Übereinstimmung darüber 
bestand, daß die Art und Weise der Einrichtung solcher 
Anhaltestellen ausschließlich Sache der Polizei ist. Die 
Frage, ob die richterliche Anordnung, eine oder mehrere 
Kontrollstellen einzurichten, befolgt werden muß oder ob 
es im Ermessen der Polizei steht, ihr nachzukommen, 
wurde bejaht. Schließlich wurde die Ansicht vertreten, daß 
es im Ermessen der Polizei stehe, an einer nach § 111 StPO 
eingerichteten Kontrollstelle im Einzelfall tätig zu wer
den, daß es ihr also nicht verwehrt sei, nur jeden fünften 
oder zehnten Passanten oder Kraftfahrer zu überprüfen. 

Die Diskussion zeigte insgesaplt, daß die gesetzliche Rege
lung des § 111 StPO zahlreiche Fragen offen läßt und daß 
rechtliche Schwierigkeiten bei ihrer Anwendung zu 
befürchten sind. 



Gruppendiskussion 

Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen 

computerunterstützter Fahndungsmaßnahmen am Beispiel von Berlin 

A. Einführungsreferat Lothar Seeber 
B. Einführungsreferat Dieter Piete 

C. Bericht des Diskussionsleiters Lothar Seeber 

A. 

1.1 Arifang (Haftbefehl, Fahndungsanordnung) und Ende 
(Abnahme des Verfolgten) aller repressiven, auf den kon
kreten Einzelfall abgestellten Fahndungsaktivitäten liegen 
bei der Justiz; ihr Inhalt (Vollzug) ist im wesentlichen 
Sache der Polizei - ganz unbeschadet davon, daß es im 
<Geltungsbereich der deutschen Strafprozeßordnung nur 
ein einheitliches Ermittlungs- oder Strafverfahren gibt. 

Sachbehandlung der Staatsanwaltschaft bei dem Landge
richt Berlin (allg. Verfügung vom 29. März 1979 - 47 gen 
494/55 -): 
Für die Ausschreibung ist für jede Person ein besonderer 
Vordrucksatz, nämlich StP 80a und StP 80b, zu benutzen. 
Diese Sätze bestehenjeweils aus zwei (inhaltlich gleichlau
tenden) Bogen und einem Rücldaufzettel (Anlagen A, B). 
Sie sind vom Dezernenten oder Rechtspfleger im Durch
schreibverfahren mit Kugelschreiber auszufüllen und zu 
unterschreiben. Unter die Unterschrift des Dezernenten 
oder Rechtspflegers ist der Namensstempel zu drücken. 

Die Geschäftsstelle heftet der Erstschrift des Vordrucksat
zes zwei Ausfertigungen des Haftbefehls sowie den Rück
laufzettel fest an und sendet diese ab. Das Zweitstück des 
Vordrucksatzes ist zu den Akten zu nehmen. 

Ausschreibungen von Justizbehörden zur Festnahme gel
ten ein Jahr. Danach werden sie automatisch gelöscht. Bei 
Eingang des Rücklaufzettels ist daher regelmäßig eine 
Genaufrist von 11 Monaten, beginnend mit dem Datum 
der Ausschreibung, zu setzen, damit die Ausschreibung 
rechtzeitig verlängert werden kann. 

Für die Fristverlängerung ist der Vordrucksatz StP 81 zu 
verwenden (Anlage C). Es ist gleichzeitig eine Genaufrlst 
von 11 Monaten zu setzen, beginnend mit dem 

Löschungsdatum der zu verlängernden Ausschreibung. 
Soll die Ausschreibung nicht für ein weiteres Jahr verlän
gert werden (z. B. weil inzwischen Verjährung eintritt), ist 
die Dauer der Verlängerung zeitlich zu beschränken. 

Erledigt sich die Ausschreibung zur Fahndung durch poli
zeiliche Festnahme des Gesuchten, so nimmt die Polizei 
die Löschung der Ausschreibung selbst vor. Die Polizei 
teilt die Festnahme und die Löschung im polizeilichen 
Fahndungssystem der ausschreibenden Behörde mit. 
Djese braucht hinsichtlich der Löschung nichts mehr zu 
veranlassen. 

Erledigt sich die Ausschreibung auf andere Weise (z. B. 
Aufhebung des Haftbefehls, Haftverschonung, Zahlung 
der Geldstrafe, Eintritt der Verjährung, Festnahme des 
Gesuchten durch Justizbeamte), so veranlaßt die aus
schreibende Behörde die Löschung telefonisch bei dem 
Polizeipräsidenten in Berlin; insoweit ist ein entsprechen
der Vermerk zu den Akten zu bringen. Die Polizei sendet 
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daraufhin beide Stücke des Haftbefehls der ausschreiben
den Stelle zurück. Die Löschung ist durch eine Kontroll
frist zu überwachen. 

1.2 Den Verfolgten schnell und zutreffend zu ergreifen, ist 
gemeinsame Aufgabe von Staatsanwaltschaft (Justiz) und 
Polizei (Exekutive); nicht, auch nicht de lege lata, im Rah
men eines hierarchischen Ober- und Unterordnungsver
hältnisses, sondern als' sachlich notwendige Kooperation 
zwei ganz verschiedenartig konzipierter, sich dialektisch 
ergänzender und begrenzender Gewaltenträger. 

Verfasser (Kriminalistik 1980, S. 104 f.): Die Institution 
Staatsanwaltschaft ist ein legitimes »Kind der Revolution«, 
eine Sternstunde des Vormärz; vermutlich half sie, Schlim
meres zu verhüten. Als sie im Herbst 1846 entstand, war sie 
überfällig, Polizeistaat und Kabinettsjustiz hatten abgewirt
schaftet; sie wurde allgemein als Wohltat des Gesetzgebers 
empfunden. »Der Freiheit eine Gasse« steht über dem Tor, 
durch das die berlinische und die preußische Staatsanwalt
schaft in die Geschichte eintraten (Günther), als geistiges 
Erbe der Aufklärung war dieses brisante Unternehmen ein 
Mittel staatsbürgerlicher Befreiung (Roxin). Es hatte wirk
lich lange gedauert in unseren »teutschen Landen«, aber 
endlich hatte auch unser neunmalkluger Kleinbürger, der 
im Sternheim'schen Sinne, begriffen: Damit man die Macht 
nicht mißbrauchen kann, muß man erreichen, daß durch die 
Anordnung der Dinge die Macht selbst die Macht anhält 
(Montesquieu). Und das ist eben die »Gewaltenteilung«, 
heute ein grundgesetzlich garantierter Begriff (BVerfG Bd. 2 
Seite 1 ff.), und das ist auch die Staatsanwaltschaft und ihre 
oft etwas komplizierte Bandscheibenfunktion zwischen den 
Gewalten - ein grundlegendes Ordnungsprinzip, dessen 
Sinn darin liegt, daß die Organe der Legislative, Exekutive 
und Justiz sich gegenseitig kontrollieren und begrenzen, 
damit die Staatsmacht gemäßigt und die Freiheit des einzel
nen geschützt wird (BVerfG Bd. 9 Seite 268 ff.). 

Der Staatsanwalt, Dein Freund und Helfer in der Not? Wem 
leuchtet das schon ein; und doch ist, im Grunde, dies das 
Gesetz, nach dem unsere Staatsanwaltschaft vor 125 Jahren 
angetreten ist (Günther), auch wenn das unsere Herren Kri
minologen ex cathedra, aus ihrem anglophilen Blickwinkel 
heraus, nicht zu erfassen vermögen (z. B. Klaus Sessar, 
MSchrKrim 1979, S. 130 ff.). Die Staatsanwälte sollen, so 
erklärte damals der Justizminister von Mühler, die ehren
yplle Bestimmung haben, Wächter des Gesetzes zu sein, die 
Ubertreter der Gesetze zu verfolgen, die Bedrängten schüt
zen und allen, denen der Staat seine Vorsorge widmet, ihren 
Beistand gewähren; also mitnichten »Superpolizei« sein. 

Und schließlich - wer weiß denn schon, daß gerade diese 
Staatsanwaltschaft so philantropisch war und ist, in etwa 
70-80% aller Fälle den oder die Betroffenen, in dubio pro 
reo, außer Verfolgung zu setzen, also die von der Polizei auf
genommenen und oft recht munter betriebenen Ermittlun
gen zur Einstellung zu bringen. Ist das wirklich so wenig? 

2.1 Ergebnis (Anlage D) der kooperativen Fahndungssar
beit in Berlin (»Berliner Modell«, seit 1978 nachweisbar 
wirksam): 
Festnahmequote 1978/1979: ca. 80%, 
Steigerung gegenüber den Vorjahren: 

Durchschnittsquote in den übrigen Ländern der 
Bundesrepublik (unter Vorbehalt, leider noch 
immer nicht Gegenstand der jährlich erschei
nenden, vom Bundeskriminalamt herausgege-

ca. 20%, 

benen »Polizeilichen Kriminalstatistik«): um 60%. 

Problem: Kapazität der Justizvollzugsanstalten (in Berlin: 
bereits in diesem Jahr, Stichtag 1. November 1979, etwa 
drei Monate keine oder nur eingeschränkte Vollstreckung 
- Folge: EbbelFlutveljahren). 
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Verfasser (a.a.O.): Und damit zurück zum alten Einschlie
ßungsvollzug - horribile dictu, gibt es wirklich kein besseres 
Vorwärts? Notabene, meine verehrten Herren Justiz- und 
Innenminster, wie sagte doch Sigmund Freud, der im Herbst 
1939, nunmehr vor 40 Jahren, im Londoner Exil starb: »Ich 
könnte den Satz nicht unterschreiben, daß die Behandlung 
der Gefangenen eine Schande für unsere Kultur ist. Im 
Gegenteil, würde mir eine Stimme sagen: sie ist ganz im Ein
klang mit unserer Kultur, notwendige Äußerung der Brutali
tät und des Unverstandes, die die gegenwärtige Kultur
menschheit beherrschen«. »Motorisiertes Biedermeier« 
nennt Erich Kästner diese bundesdeutsche Wirklichkeit! 
Und noch etwas: So abwegig erscheint mir gerade hier diese 
Sorge nicht. Hermann Gmeiner hat tausendmal recht: »Alle 
Außenseiter, Unterdrückten und Gedemütigten werden 
irgendwann einmal Rache nehmen!« Und damit beginnt 
auch unser Fahndungsgeschäft aufs neue; was vorher war, 
das war allerdings wieder einmal umsonst, vergebliche 
Mühe. 

2.2 Unsere Arbeitsthese : Mit der Ersetzung des menschli
chen Gehirns durch Automaten ist eine Problemlösung 
nicht denknotwendig verbunden (Jürgen Nesselrodt, 
DRiZ 1979, S. 233 tT.). 

Verfasser (a.a.O.): Der vollverkabelte Analphabet, der Trend 
unserer Zeit, »facts and figures«, also technisch-organisato
rische Rationalität an die Stelle inhaltlicher Legitimation zu 
setzen, ist schrecklich einfach (»Macht der Vereinfachung«, 
Thomas Mann), aber letztlich »dumm und roh«, (Hermann 
Hesse). Zu der Vermutung, daß die kompromißlose Einfüh
rung der reinen Rationalität nur 1889 zum Terror habe füh
ren müssen, besteht nun einmal nicht der geringste Anlaß. 

2.3 Fragestellung: Wie können die gesammelten und ver
fügbaren Erkenntnisse (elektronisch gespeicherten 
Daten) sowie ihre fallbezogene Aus- und Bewertung (auch 
und insbesondere im juristischen Sinne) optimal integriert, 
die Arbeitsteilung Mensch/Computer ohne Reibungsver
luste realisiert werden; und zwar ohne Formalisierung, 
ohne positivistische Perfektion, der das Unvermögen, 
nicht das spezifisch Notwendige und das Überflüssige 
auseinanderhalten zu können, immanent ist (Heimito v. 
Doderer), und deren Streben, den Menschen zwangsweise 
in seiner ganzen Persönlichkeit zu erfassen, sein Eigenle
ben, seine Anonymität von Amts wegen aufzuheben, die 
Menschenwürde schlechthin tangiert (Bundesverfas
sungsgericht). 
Zum Beispiel: Es erscheint nicht unbedenklich, daß auf 
eine EDV-Fahndungsanfrage nach A die ausgedruckte, zu 
den Verfahrensvorgängen gelangende Auskunft erteilt 
wird: Anfragedaten decken sich mit den unter der EDV
Nr. Y gespeicherten Personalien - jedoch: keine Erkennt
nisse, keine Fahndungsnotierungen! 

Dennoch, äußerste Vorsicht bitte - der Datenschutz ist erst 
geboren, eine umfassende Analyse seiner Grundpro
bleme noch nicht in Sicht; wir betreten juristisches Neu
land, wir stehen vor einer der großen Herausforderungen 
unserer Zeit (Hans-Joachim Becker, Recht im Amt, 1979, 
Seite 161 ff.). 

2.4 1. Lösungsvorschlag (Generalstaatsanwälte, zuletzt auf 
der Arbeitstagung in Kassel am 12./13. Juni 1979): 
»Der Anschluß der Staatsanwaltschaften und der Justiz
verwaltungen an das polizeiliche Informationssystem 
Inpol ist eine zwingende Notwendigkeit, und zwar mit 
eigener Eingabe- und Abrufbefugnis«. 

»Der Anschluß der Staatsanwaltschaften an das polizei
liche Fahndungssystem setzt Anpassung in der Organisa
tion und im Arbeitsablauf bei den Staatsanwaltschaften 



voraus. In Betracht kommt insoweit namentlich die Ein
richtung besonderer Fahndungsdezemate, bei denen alle 
Fahndungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft koordi
niert und konzentriert werden sollten.« 

Kritik: neue, überflüssige Bürokratie, d. h. unnötige Dop
pelarbeit, lange Geschäftswege, hohe Kosten im personel
len und sächlichen Bereich; vermutlich sogar: Gewichts
verlagerung im Bereich der Gewaltenteilung, bedenkli
cher Eingriff (Einbruch?) in exekutive Zuständigkeiten 
(BVerfG Bd. 9 S. 279 f.). 

Verfasser (a.a.O.): Das elektronische Fahndungssystem ist 
eine polizeiinteme Apparatur, angepaßt an die Gegebenhei
ten unseres Massenzeitalters; qualitativ, jedenfalls was den 
Fahndungssektor anbetrifft, nichts anderes als die alten 
roten und weißen Fahndungskarteien mit ihren Rollstühlen, 
nur eben etwas schneller. 

Was soll das eigentlich: Das Ziehen der polizeilichen Karten 
nunmehr dem Staatsanwalt zu überlassen (der doch nur den 
repressiven Part zu spielen hat); geschweige denn ihm zu 
gestatten, auf diesen Karten mit fremder Handschrift und 
arteigener Orthographie Eintragungen oder gar Korrekturen 
vorzunehmen. 

Das Ergebnis: ein unverdauliches Gemenge oder besser 
gesagt, ein gezieltes Eingreifen in den exekutiven Hand
lungsbereich, eine Verfahrensweise, gegen die wir Staatsan
wälte im Umkehrfall doch gerade so empfindlich sind, auf 
die wir mit vollem Recht allergisch reagieren. 

Herbert Fiedler sagt dazu ganz eindeutig (RpflBl1979 S. 47 
ff.): Eine evtl. Integration bei der Automatisierung zwischen 
den Gewalten, also im grenzüberschreitenden Bereich, darf 
selbstverständlich keine dieser Gewalten selbst beeinträch
tigen. 

2.5 2. Lösungsverschlag (Berlin) : 
Jedertut, was er besser kann! Die Polizei arbeitet mit ihrem 
eigenen Werkzeug ausschließlich und allein; also: praxis
nahe Arbeitsteilung, kurze Wege, geringstmögliche 
Kosten. Die Polizei behält formell und materiell die für die 
Erftillung ihres verfassungsmäßigen Auftrages notwendi
gen Zuständigkeiten; also: präzise Abgrenzung, klare Ver
antwortung. 

Andererseits: Die Polizei unterrichtet unmittelbar und 
sofort jeden Staatsanwalt zu jedem Verfahren, für das der 
Verfolgte zur Fahndung ausgeschrieben wird bzw. für das 
eine solche Ausschreibung bereits besteht; sie hält aber 
auch späterhinjeden Staatsanwalt zujedem dieser Verfah
ren stets auf dem allerneuesten Stand. 

3.1 »Berliner Modell«, im einzelnen: 

Erste Voraussetzung: 

Fahndungsvakuum darf nicht sein, weder zeitlich noch ört
lich; 
also jede Fahndung ins EDV-System, keine Fahndung 
ohne Ausschreibung im EDV-System. 

Sachbehandlung der Staatsanwaltschaft bei dem Landge
richt Berlin (vgl. 1.1): 

Eine örtlich beschränkte Fahndung ist nicht mehr vorgese
hen. Alle Haftbefehle werden sofort in das EDV-System 
eingegeben; erst danach veranlaßt die Polizei eineevtl. 
notwendig werdende operative Steuerung. 

Hat der Beschuldigte oder Verurteilte einen Wohnsitz 
oder zweiten Wohnsitz außerhalb Berlins, muß die 
gezielte Fahndung ebenfalls als Ausschreibung über den 
Polizeipräsidenten in Berlin erfolgen. Dieser unterrichtet 

zusätzlich die örtlich zuständige Polizeibehörde und gibt 
spezielle Hinweise, die unter »Bemerkungen« in den Vor
drucken StP 80a und StP 80b aufzunehmen sind, weiter. 

Zweite Voraussetzung: 
Gespeicherte Daten müssen manifest sein, 
also jedem staatsanwaltlichen Dezernenten und Rechts
pfleger jederzeit ausgedruckt zur Verfügung stehen. 

Sachbehandlung der Staatsanwaltschaft bei dem Landge
richt Berlin (vgl. 1.1): 
Die Polizei sendet den Rücklaufzettel (Anlagen A, B) nach 
etwa einer Woche zurück mit der Angabe, daß und an wel
chem Tage die Ausschreibung in das polizeiliche Fahn
dungssystem aufgenommen worden ist. Dieser Rücklauf
zettel wird zu den Akten bzw. zum Vollstreckungsheft 
genommen. 

Ist die gesuchte Person bereits aufgrund eines anderen 
Verfahrens aus Berlin oder im übrigen Bundesgebiet aus
geschrieben, fügt die Polizei dem Rücklaufzettel einen 
Ausdruck aus dem polizeilichen EDV-Fahndungssystem 
bei. 

Dritte Voraussetzung: 

ED V-System muß aktiv sein, 
also jede Mehrfachfahndung selbsttätig anzeigen. 

Sachbehandlung der Staatsanwaltschaft bei dem Landge
richt Berlin (vgl. 1.1): 
Geht nach der Ausschreibung ein weiteres Fahndungser
suchen für ein anderes Verfahren ein, werden die Berliner 
Dienststellen, für die bereits Ausschreibungen bestehen, 
ebenfalls durch einen entsprechenden Ausdruck unter
richtet. 

Vierte Voraussetzung: 

Zu- und Abwege müssen schnell sein, 
also keine Postkutschentour im Justizbereich; 
in Berlin noch nicht zufriedenstellend gelöst. 

Es erscheint schlechthin unvertretbar, daß im Bereich der 
Strafverfolgung: 
in 23,5% der Fälle zwischen Erlaß des Haftbefehls und der 
Fahndungsverfügung neun Tage und mehr vergehen 
(davon allein in 15,7%, also genau 213 der Fälle, mehr als 
14 Tage); 
in 34,3 % der Fälle die Übermittlung der staatsanwaltlichen 
Fahndungsanordnung an die Polizei weitere sechs Tage 
und mehr in Anspruch nimmt (davon allein in 13,7%, also 
gut 113 der Fälle, mehr als 10 Tage); 

im Bereich der Strafvollstreckung (einschließlich der 
Sicherungshaftbefehle nach § 453 c StPO): 
in 50% der Fälle zwischen der Fahndungsverfügung und 
dem Eingang bei der Polizei 11 Tage und mehr verstrei
chen (davon allein in 8,9%, also knapp 1/5 der Fälle, mehr 
als 14 Tage). 

Das muß nicht sein; das »Rumpelstilzchen-Syndrom« ist 
kein Argument. 

Die alteingefahrenen Geschäftsabläufe der Justiz könnten 
rationalisiert (kurzgeschlossen), räumliche Entfernungen 
durch Fernkopierer (Telefax o. ä.) überbrückt werden. 

Es führt schließlich nichts an dem allgemein gesicherten 
Erjahrungssatz vorbei: Je frühzeitiger die Fahndung, desto 
größer ihr Erfolg! 
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o StaatsanwaJtschllf bei dem Kammergmic:ht 

o Staalsan!raltschaft bei deII! Landpericht BerIiI! 
o AmtwmI!aIbahaft BorIIn 

An den 
Polizeipräsidenten In Berlin 
DirVBF 
Gotha.r Straße 19 

1000 Berlin 62 

Betrifft: 

(Name, Vorname, Gebunsdatum) 

Anlagan: 2 Ausfertigungen des Haftbefehls vom 
1 RUcldau~ettel 

Geschäftsnummer: 

Die im anliegenden Haft- oder Unterbringungabefehl nIlher bezeichnete Person ist zur Festnahm .. 

aUBzuschreillen: 

D zeitlich beschränkt bis ______ _ 

AlIs.name(n) : 

Peroonengebund'IR," Hinweise: 

o bewaffnet 0 gewalttätig 

o entmündigt 0 g~".teskrank 

o Ansteckungsgefahr 0 BTM-Konoument 

Bemerkungen: 

o Ausbrecher 

o geistesschwech 

o Freitodgefahr 

E. lieg"n Anhaltspunkte dafür vor, daß sich diese Person aufhält oder aufhalten kÖRnte: 

Berlin,den 

(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

o StaetsanwaJtsche bei dem KemmeJgtHicht 

o Staatauwaltschaf bei dem LqndgerIaht IleJtIn 

o Amtsgericht Ti-sartan 

An den 
Polizeipräsidenten in Berlin 
DirVBF 
Gpthaer Straße 19 

1000 Berlln 62 

(Name, Vorname, Geburtsdat,.lm) 

Geachliftsnummer: 

Anlageon: 2 Ausfertigungen des Haftbefehls vom _______ _ 
1 Rücklaufzettel 

Die im anliegenden Haft- oder Unterbringungsbefehl nliher bezeichnet .. Person ist zur Festnahme 

auszuschreiben: 

o zeitlich beschränkt bio _______ . 

o keine .gezielte" Festnahme an Festtagen 

Alia.name(n): 

Personengebundene Hinweise: 

o bewaffnet 0 gewalttil.tig 

o entmündigt 0 geisteskrank 

o Ansteckungsgefahr 0 BTM-Konsument 

Bemerkungen: 

o Ausbrecher 

o geistesschwach 

o Freitodgefahr 

Es liegen Anhaltapunkte dafür vor, daß sich diese Person aufhält oder aufhalten kÖRnte: 

Berfin,den 

(Untoroc:llrift und Arntsbezelchn,mgr--

IIIPII. 

lIIP80b 

Der Polizeipräsident In Bott!n 
DlrVBF 

An die 

o S-.Jtschaft bei dem K~ 

o StaabilllQJeftschaft bei dem LancIgoricht Berlin 

D~Berlin 

Anlage A 

Zur Geschäftsnummer: 

Rücklaufzettel 
Betrifft. 

(Name, Votname, ßeburtsdatum) 

~agen: 2 A~sfertigungen des Haftbefehls vom _______ _ 

1 Rücklaufzettel 

Die im anliegenden Haft- oder Unterbringung.befehl nliher bezeichnete Person ist zur Festnahme 

auszusd1reiben: 

o zei\lich beschränkt bis ______ _ 

Allasnarne(n) : 

Personengebundene Hinweise: 

o bewaffnet 0 gewalttätig o Ausbrecher 

o entmündigt 0 geisteskrank o geistesschwac;h 

o Ansteckungsgefahr 0 BTM-Konsument 

Bemerkungen: 

o Freitodgefahr 

Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, daß sich die." Person aufhillt oder aufhalten könnte: 

Berlio,den 

(UnteiSdirift und Amtsbezeichnung) 

Die 'Oll HIIfIbefehI niiher lM!zeichnete 
p ......... Ist heute ..,. F"""'-hme .. us-

DerPoilzeiprlisiclentinllerlln 
DirVBF 

An die I das 

o S-..Itschaft bei dem KIIIIIIIIIIfgeri 

o S-..l\scIJaftbel!lemLanclggrij:ldBerlin 

o AmtsgerIcht TI8f98rIan 

geschrioben ---
Berlin,dllft 

(Unterschrift und Amtsbez.ichnung) 

Anlage B 

Zur Geschäftsnumme.: 

Rücklaufzettel 

(Name. Vomamli, Gaburfl:;Idatum) 

Anlagen: ;~~~~:l".:':;n des Haftbefehls vom _____ _ 

Die im anliegenden Haft- oder Unterbringungsbefehl näher bezeichnete Person ist zur Festnahme 

auszusehreil>en: 

o zeitlich be.ehrlinkt bis ______ _ 

o keine .gezielte" Festnahme an Festtagen 

A1iasname(n): 

Personengebundene Hinweise: 

o bewaffnet 0 gewalttätig 

o entmündigt 0 geisteskrank 

o Ansteckungsgefahr 0 BTM-Konsument 

Bemerkungen: 

o Ausbrecher 

o geistesschwsch 

o Freitodgefahr 

Es liegen Anhaltapunkte dafür vor, daß sich diese Person aufhält oder aufhalten kÖRnte: 

Berlin,den 

(tinterSdinit und Al'tItSbeZaiChnung) 
Die hn Haftbefohl nIher bezeichnete 
Penon Ist heute zur F ......... me _ 
geschrieben word .... 

EIerIln,dan 

tiJntsrschrift und Amtsbezeichnung) 



o S-.........:haft bei cIom Kammetgaricht 

o s~ bei .... Landgaric:ht BettIn 

o AInIUnweIIscWt lIerIIn 

o Amtsgericht TIerprten 

And .. n 
Polizalprlsidenten in Berlin 
DlrVBF 
Gothaer StreBe 19 

1000 Berlin 82 

Betrifft: Fristverliingerung 

1IeaIg: Antrag auf Ausschrllibung zur Festnahme 

Geschäftanummer: 

Name,Vomame: ___________ _ 

Geburtstagund·ort: __________ _ 

Fristverliingerung - bis - wird angeordnet. 

Bemerkungen: 

Anlage C 

Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, daß sich diese Person aufhält oder aufhalten kilnnte: 

Berlin,den 

5 (Untarac:hrlftuildAllltliJOi8ldinung) 
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B. 
Grundlage der bÜfomäßigen Fahndung mit Haftbefehlen 
ist in Berlin eine Vereinbarung zwischen Polizei und 
Staatsanwaltschaft, die in einer Verfiigung über das Fahn
dungswesen - 47 gen 494/55 - durch den Generalstaats
anwalt bei dem Landgericht in der Fassung vom 29. 3. 
1979 ihren Niederschlag gefunden hat. 

1. Wesentliche Merkmale dieser Verfahrensweise - die 
am 2.5. 1977 eingeführt wurde - sind: 
1.1 Alle Haftbefehle der Berliner Justizbehörden werden 
mit einem formgebundenen Ersuchen (StP 80a/StP 80b) 
in doppelter Ausfiihrung und mit einem Rücklaufzettel an 
die Fahndungsleitstelle übersandt. Das geschieht auch, 
wenn eine letzte, mutmaßlich zutreffende Anschrift 
bekannt ist oder eine gezielte auswärtige Fahndung beab
sichtigt wird. 

1.2 Bei der Fahndungsleitstelle erfolgt sofort die büromä
ßige Ausschreibung aller Haftbefehle im ISVB (Berliner 
EDV-System). Eine Durchschrift des Haftbefehls wird 
während der Ausschreibungsdauer in einer zentralen 
Haftbefehlssammlung niedergelegt und deren ständige 
Verfügbarkeit - auch fiir auswärtige Anforderungen -
durch Wechseldienst gewährleistet. 

1.3 Erst danach erfolgt entsprechend den örtlichen und 
sachlichen Zuständigkeiten die zusammengefaßte Steue
rung zur operativen Fahndung an 
- auswärtige Polizeidienststellen, 

wenn in deren Bereich eine Anschrift bekannt ist, 

Anlage D 

Eingegangene und vollstreckte Haftbefehle 
BERLIN 

19254 

1975 1976 1977 1978 1979 

- Schutzpolizei in den Polizeiabschnitten Berlins bei 
Vollstreckungshaftbefehlen mit letzter bekannter 
Anschrift, 

- Fahndungsgruppen bei den örtlichen Polizeidirektio
nen Berlins für Delikte und Täter der Straßenkriminali
tät, 

- Fahndungsstreifen der Fahndungsleitstelle Berlin fiir 
bestimmte Schwerpunkt-Fahndungen. 

2. Diese Verfahrensweise hat Vorteile, die die Vollstrek
kungsergebnisse positiv beeinflussen. 

2.1 Sie vermeidet durch sofortige Ausschreibung aller 
Haftbefehle ein zeitliches und örtliches Fahndungsva
kuum. 

Früher wurde meist eine gezielte örtliche Fahndung ohne 
begleitende EDV-Ausschreibung vorgeschaltet, wenn 
eine letzte, mutmaßlich zutreffende Anschrift des Gesuch
ten bekannt war. Es bedurfte jedoch auch dann in aller 
Regel mehrerer Vollstreckungsversuche, wenn die 
Anschrift tatsächlich noch zutreffend war. Erwies sie sich 
dagegen als unzutreffend, mußte der Haftbefehl zunächst 
zurückgegeben und die Fahndung vorläufig eingestellt 
werden. Erst später wurde dann erneut - und das auch 
nicht in allen Fällen - bei einer anderen Dienststelle nun
mehr die überörtliche erkennende Fahndung durch Aus
schreibung in der EDV eingeleitet. 

Die bÜfomäßigen Abläufe für beide Fahndungen - die 
früher oft getrennt und nacheinander erfolgten - werden 
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nun in allen Fällen zusammengefaßt. Dadurch konnten 
zeitliche und örtliche Fahndungslücken geschlossen wer
den. 
Es zeigte sich nämlich, daß Haftbefehle häufiger im Rah
men der erkennenden (ungezielten) Fahndung vollstreckt 
werden, wenn gesuchte Personen aus irgendeinem polizei
lichen Anlaß überprüft werden (Anlage 1). 

Soweit durch die Justiz bisher Einwände unter Hinweis 
auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erhoben wur
den, richteten sie sich weniger gegen die EDV-Ausschrei
bung an sich, sondern mehr gegen die damit verbundene 
überregionale Ausdehnung der Fahndung. Diese Auffas
sung berücksichtigte zwar auch die verfassungsmäßige 
Schutzfunktion für den Gesuchten, orientierte sich aber 
gleichwohl stärker an anderen Überlegungen. So wurden 
fiskalische Einwände gegen die neue Verfahrensweise 
wegen vermehrter Verschubung von Personen, die außer
halb des eigenen Zuständigkeitsbereichs festgenommen 
werden, geltend gemacht. 
Vollstreckungshaftbefehle über kleinere Geldstrafen wer
den erfahrungsgemäß überwiegend durch sofortige 
Bezahlung erledigt; größere Strafen lohnen ggf. eine Ver
schubung. Auch gegen eine überregionale Ausschreibung 
von Sicherungshaftbefehlen nach § 230 Abs. 2 StPO wur
den zunächst Bedenken erhoben. Wird der Gesuchte im 
Regionalbereich ergriffen, war die überregionale Aus
schreibung unschädlich. Wird er dagegen an der Grenze 
festgenommen, so wäre ohne überregionale Ausschrei
bung der Zweck nicht erreicht worden. Dabei ist auch zu 
berücksichtigen, daß die Vollstreckung eines Vorfüh
rungsbefehls als das mildere Mittel vorher verworfen oder 
sogar erfolglos versucht worden ist. Die Verhältnismäßig
keitsfrage ist also bereits vor Erlaß eines Haftbefehls zu 
prüfen und nicht erst bei seiner Vollstreckung. 
Richterliche Haftbefehle enthalten im Wortlaut aus
nahmslos keine räumliche Beschränkung. Eine nachträg
liche Einengung durch den ersuchenden Staatsanwalt 
erscheint insoweit rechtlich nicht unbedenklich. Auch 
andere Haftbefehle werden erst nach einem wiederholten, 
vergeblichen Beitreibungs- und Ladungsverfahren mit 
entsprechenden Androhungen als letztes Mittel erlassen. 
Dem Gesuchten muß es dann auch zugemutet werden, 
Freiheitsstrafen überall anzutreten und Geldstrafen an 
jedem Ergreifungsort zu bezahlen. 
In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, 
daß der einzelne Vollstreckungshaftbefehl für sich genom
men durchaus von nur geringer Bedeutung sein kann. 
Durch das Zusammenfassen mehrerer solcher Haftbe
fehle gegen die gleiche Person erhält die Verhältnismäßig
keitsfrage über die EDV nunmehr aber eine andere Quali
tät. Nachhaltige Verfolgung und Vollstreckung gegenüber 
jenen, die durch mehrfache Rechtsverletzung besonders 
hervorgetreten sind, erscheint insoweit geradezu als ein 
Gebot der Verhältnismäßigkeit. Den veränderten Fahn
dungskonzepten und -methoden der Polizei - die sich 
ihrerseits der kriminellen Gesamtsituation und dem 
Täterverhalten anzupassen hat - muß deshalb auch bei 
der Justiz entsprechend Rechnung getragen werden. 

2.2 Durch die neue Verfahrensweise wird gleichzeitig grö
ßere Fahndungsökonomie gewährleistet. 
Für die Justiz bedeutet das Ausschreibungsverfahren kei
nen zusätzlichen Aufwand. Anstelle des formlosen Ersu-
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chens für die gezielte Fahndung ohne begleitende EDV
Ausschreibung - die früher in vielen Fällen vorgeschaltet 
wurde - tritt nunmehr in allen Fällen ein formgebunde
nes, aber einmaliges Ersuchen. Die Durchschrift läßt sich 
gleichzeitig für die Hand- bzw. Vollstreckungsakte ver
wenden. Der Rücklaufzettel quittiert die EDV-Ausschrei
bung und ermöglicht eine genaue Fristenkontrolle. 

Auch die Polizei hat insgesamt keinen größeren büromä
ßigen Aufwand zu betreiben. Durch die sofortige EDV
Ausschreibung aller Haftbefehle entsteht zwar zunächst 
ein scheinbarer Mehraufwand. Dieser wird aber - abgese
hen von sonstigen Vorteilen - bereits dadurch ausgegli
chen, daß jeder Haftbefehl - im Gegensatz zu früher -
nur einmal büromäßig zu bearbeiten ist. 

Trotzdem wird dieser Aufwand gelegentlich noch für ent
behrlich gehalten, wenn die gezielte Fahndung unter der 
letzten Anschrift auf Anhieb gelungen ist. Allerdings sind 
solche Erfolge relativ selten. Häufig stimmt vielmehr die 
sogenannte Meldeanschrift nicht mit dem tatsächlichen 
Aufenthaltsort überein. Deshalb sind EDV-Ausschrei
bungen gerade bei jenen Haftbefehlen wichtig, bei denen 
für die gesuchte Person noch ein Meldeverhältnis besteht. 
Wird diese Person nämlich in anderer Sache auf frischer 
Tat betroffen, so ist bisher oft mangels Haftgründen eine 
Vorführung vor den Vernehmungsrichter unterblieben. 
Durch den über die EDV-Ausschreibung zur Kenntnis 
gelangten Haftbefehl läßt sich nunmehr dagegen die wirk
liche Bedeutung der Meldeanschrift und das künftige Ver
halten des Festgenommenen besser abschätzen. Selbst 
wenn es sich um eine Geldstrafe handelt, die sofort bezahlt 
wird, kann aufgrund dieser Erkenntnisse ggf. trotzdem 
Fluchtgefahr begründet werden. 

Das EDV-Fahndungsnetz ist also nicht nur schlechthin 
dichter geworden, sondern hat darüber hinaus noch 
zusätzlichen Informationswert erlangt. 

EDV-Ausschreibungen sind vor allem die unerläßliche 
zentrale Informationsgrundlage für die Wirksamkeit des 
dezentralen Fahndungsschleiers. Im Zuge der Polizeire
form ist in Berlin dieser Fahndungsschleier durch Beteili
gung weiterer Gliederungseinheiten mit unterschiedli
chen Fahndungsaufgaben und Einsatzformen aufeinander 
abgestimmt und ausgebaut worden. 

Die frühzeitige und lückenlose EDV-Ausschreibung aller 
Haftbefehle ist gleichzeitig auch wesentliche Vorausset
zung für die Wirksamkeit selbsttätiger Vergleiche (Anlage 
2) mit der Einwohnerdatei (bei Zuzug) und der Haftdatei. 
Rückwirkend lassen sich dadurch wieder vermehrt Fahn
dungs kräfte freisetzen, um nach bestimmten Personen 
längere Zeit gezielt zu fahnden. 

In diesem Zusammenhang bietet sich nunmehr auch ver
stärkt die Möglichkeit, mehrfache aktuelle Fahndungen 
für die gleiche Person zu erkennen (Anlage 3). Je mehr 
Fahndungen in einer Hand zusammengefaßt und nicht 
unabhängig voneinander erledigt werden, desto geringer 
ist insgesamt der Fahndungsaufwand im Verhältnis zum 
Fahndungszweck. Mehrfache Fahndungen sind deshalb 
besonders geeignet, der zum Ausdruck gekommenen kri
minellen Intensität angemessen zu begegnen. Aus den 
verschiedenen Verfahren können sich darüber hinaus 
auch vermehrte Fahndungsanhalte über Verkehrsorte 
und -personen für die gezielte Fahndung ergeben. 



2.3 Durch Ausschreibung aller Haftbefehle verringern 
sich die Fehlermögfichkeiten bei der Fahndung. 

Die Gültigkeit eines Festnahmeersuchens läßt sich durch 
die EDV jederzeit und überall nachprüfen. Insbesondere 
bei Haftbefehlen, die über mehrere Dienststellen weiter
gegeben oder mehrfach gestreut werden, ist das anders 
nicht möglich. 

Die Vollstreckung gezielter Ersuchen ohne begleitende 
EDV-Ausschreibung kann nur durch die hiermit beauf
tragten Polizeibeamten gelingen. Dadurch kann es vor
kommen, daß aus Unkenntnis über das Vorliegen eines 
solchen Haftbefehls, überprüfte Personen selbst durch 
Beamte der gleichen Dienststelle entlassen werden. 

Ärgerliche Mißverständnisse bei Fahndungshinweisen 
aus der Bevölkerung sind nur zu vermeiden, wenn sich mit 
Hilfe der EDV in allen Fällen auch sicher feststellen läßt, 
ob und von wem die Person gesucht wird, auf die hinge
wiesen wurde. 

3. Welche Perspektiven ergeben sich abschließend für die 
Fahndung? 

3.1 Eine wirkliche und nachhaltige Verbesserung der 
Fahndung wird sich nur durch noch engere partnerschaft
liehe Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwalt
schaft erreichen lassen. 

Anfang (Erlaß des Haftbefehls) und Ende (Abnahme des 
Verhafteten) aller Fahndungsaktivitäten liegen bei der 
Justiz. Deshalb können einseitige Verbesserungen der 
polizeilichen Fahndung nur von begrenzter Wrrkung sein. 
Auch zukünftig werden Regelungen erforderlich sein, die 
die beiderseitigen Bedürfnisse und Möglichkeiten ver
ständnisvoll berücksichtigen. 

Dieser Forderung entspricht in Berlin bereits der grund
sätzliche Verzicht auf Ausschreibungen zur Aufenthaltser
mittlung in Straisachen. Hier hat sich bei der Justiz bereits 
die Erkenntnis durchgesetzt, die auch durch eine entspre
chende Untersuchung des BKA bestätigt wird, daß solche 
Aufenthaltsermittlungen zwar aufwendig und langwierig, 
aber als Fahndungshilfsmittel wenig wirkungsvoll sind. 

Ein ähnliches Problem sind Vorführungsbefehle in Voll
streckungs sachen, ohne daß sich hier bereits eine überein
stimmende Meinungsbildung durchsetzen konnte. 

Vermehrte Festnahmen zu einzelnen Haftbefehlen und 
längere Haftzeiten bei Zusammenfassung mehrerer Haft
befehle haben die Haftkapazität der Berliner Justizvoll
zugsanstalten zusätzlich so ausgelastet, daß wiederholt 
Aufnahmestopp verfügt werden mußte (Anlage 4). Da die 
polizeiliche Fahndung jederzeit optimal zu betreiben ist, 
konnte Entlastung kurzfristig nur durch einen zeitlich 
begrenzten Vollstreckungsstopp der Justiz erfolgen. Eine 
solche Regulierung, die sich bei der Polizei durch vermin
derten Eingang von Haftbefehlen bemerkbar macht, 
bringt natürlich nur einen vorübergehenden Aufschub. 
Da sich die jeweiligen Strafsachen kaum durch Liegenlas
sen von selbst erledigen, steigt der Eingang - unabhängig 
von saisonalen Einflüssen - plötzlich wieder an und führt 
mit einem gewissen Verzögerungseffekt prompt zum 
nächsten Aufnahmestopp. Dieses »Ebbe-Flut-Verfahren« 
stört die optimalen Fahndungsabläufe. Es verhindert eine 
gleichmäßige Auslastung vorhandener Kapazitäten bei 
Justiz und Polizei. 

3.2 Bessere Fahndungsergebnisse sind polizeilicherseits 
vom weiteren Ausbau des ED V-Veifahrens zu erwarten. 

Der bundesweite Verzicht auf eine vorgeschaltete, gezielte 
örtliche Fahndung ohne begleitende EDV-Ausschreibung 
würde die dargestellten Vorteile noch verstärken. 

Der Anteil mehrfacher Fahndungsausschreibungen für 
die gleiche Person müßte sich zwangsläufig erhöhen und 
würde eine noch stärkere, schwerpunktmäßige Ausrich
tung der operativen Fahndung erlauben. 

Vielleicht lassen sich entsprechende Erkenntnisse zukünf
tig auch für die Justiz als Entscheidungshilfe bei Fragen 
der Haftverschonung und Vollzugslockerung nutzen. 

Auf breiterer Grundlage könnten schließlich selbsttätige 
Vergleiche der Fahndungsdatei mit der Haftdatei und den 
Einwohnerdateien die Fahndungsergebnisse noch 
wesentlich verbessern, zumal sich für beide Dateien noch 
eigene Intensivierungsmöglichkeiten eröffnen. 

Eifolgsanteile erkennender und gezielter Fahndung 

Stichprobe einer Dienststelle mit überwiegend gezielter 
Fahndung 

von 
wurden 
und 

Anlage 1 

100 vollstreckten Haftbefehlen 
69 erkennend ( andere) 
31' gezielt (selbst) vollstreckt 

Vergleichsergebnisse der Fahndungsdatei in Berfin im Jahr 
1979 (10 Monate) 

Festnahme

Notierungen 

Aufenthalts

Notierungen 

Anlage 2 

mit 

Einwohnerdatei 

601 

371 

mit 

Haftdatei 

321 

237 

Mehifache (aktuelle) und wiederholte (auch inaktuelle) 
Fahndungen für die gleiche Person 

Stichprobe ohne Nachmeldungen auswärtiger Ausschrei
bungen 

von 100 auszuschreibenden Haftbefehlen 
sind 25 Personen mehrfach (53) 
und 65 Personen wiederholt (188) 
ausgeschrieben. 

Anlage 3 
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Fahndungsintensität und Hajtkapazität in BerUn im Jahr 
1979 

Haftbefehle Aufnahme-
Eingang Vollstrek- stopp 

kung in Tagen 

1. Quartal 3775 3258 11 
2. Quartal 3469 2609 0 

3. Quartal 4903 3614 24 

Anlage 4 

C. 

Die umfassend gefiihrte Diskussion hatte die von dem 
gastgebenden Amt angeregte Frage zum Ausgangspunkt, 
ob und ggf. welche Weise die essentiellen Grundlagen des 
»Berliner Modells« in den übrigen Ländern der Bundesre
publik, insbesondere den Flächenstaaten, analog verwirk
licht werden können und insgesamt eine weitere Steige
rung der Festnahmequoten versprechen, wobei sämtliche 
Diskussionsteilnehmer vorbehaltlos anerkannten, daß das 
Berliner Ergebnis (Anhebung der Festnahmequote um 
20%) auch ihren Zielvorstellungen entspricht. 

Die Diskussionsrunde, insbesondere die polizeilichen 
Sprecher, waren sich von Anfang an einig, daß die Fahn
dungsintensität keineswegs von der Aujnahmekapazität 
der Haftanstalten abhängig gemacht werden dürfe. Die 
polizeiliche Fahndung sei zweifellos schon von Rechts 
wegen »optimal« zu betreiben sowie mit allen nur mögli
chen und zur Verfügung stehenden Mitteln weiterzuent
wickeln. Es sei insoweit Aufgabe der zuständigen Justizbe
hörden, die Aufnahmekapazität der Anstalten dem jewei
ligen Bedarf anzugleichen, insbesondere die künftige Ent
wicklung laufend zu analysieren sowie unvermeidbaren 
Engpässen rechtzeitig und elastisch zu begegnen. Die 
Justizbehörden könnten und müßten dafür Sorge tragen, 
daß zeitliche Einschränkungen der Strafvollstreckung 
(sog. Vollstreckungsstopps) nicht zu einem extremen 
Ebbe/Flutverfahren fiihren; schon um nicht wieder de 
facto zum alten Einschließungsvollzug zurückzukehren, 
der mit Sicherheit die gesamte Kriminalitätsentwicklung 
noch zusätzlich zu verschlechtern drohe. Die »Polizeiliche 
Kriminalstatistik 1978« gebe ohnehin zu großen Besorg
nissen Anlaß. 
Der ersten Berliner Forderung: »Kein Fahndungsvakuum, 
weder zeitlich noch örtlich«, die nunmehr auch zu einer 
entsprechenden Empfehlung des Bundesministers der 
Justiz an die Landesjustizverwaltungen geführt hat (Rund
schreiben vom 21. 9.1979 -1552/5 -41580.79 -),hielten 
einige staatsanwaltliche Kollegen entgegen, daß eine ört
lich gezielte Vorschaltjahndung mitunter Erfolg habe, vor 
allem in ländlichen Bereichen, im übrigen aber, daß es 
zweifelhaft sein könne, ob die gleichzeitige EDV-Aus
schreibung bei der Vollstreckung von Freiheitsstrafen, 
Ersatzfreiheitsstrafen und Reststrafen bis zu zwei Wochen 
mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, auf den § 34 
Abs.4 StratVollStrO ausdrücklich Hezug nehme, verein
bar sei. 

Dennoch vermochte sich die Auffassung durchzusetzen, 
daß schon aus fahndungsökonomischen Gründen mög-
,lichst schnell ein möglichst breiter Fahndungsschleier 
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erforderlich ist, nicht zuletzt weil auch die erkennende 
Fahndung, die immerhin 70% aller Festnahmen aus
macht, von Anfang an nicht unberücksichtigt bleiben dür
fe; die steigende Mobilität der Verfolgten sei unverkenn
bar, mit ländlichen Maßstäben könnte einer solchen Ent
wicklung nicht ausreichend entgegengetreten werden. 
Auch sei es unzutreffend, daß bei der Strafvollstreckung 
regelmäßig keine Eile geboten, weil der Verfolgte durch 
die Ladung zum Strafantritt bereits vorgewarnt sei, also 
sich auch rechtzeitig einer entsprechenden Zwangsmaß
nahme entziehen könne. Abgesehen davon, daß schon 
nach § 2 Abs. 1 StratV ollStrO eine richterliche Entschei
dung »mit Nachdruck und Beschleunigung« zu vollstrek
ken ist, gab ein polizeilicher Sprecher erneut zu bedenken, 
daß u. a. ein sofortiger, durch das EDV-System selbsttätig 
veranlaßter Vergleich mit der Einwohner- und Haftdatei 
sowie das schnelle Erkennen und die unverzügliche Aus
wertung einer evtl. Mehrfachfahndung sehr oft zu neuem 
Wissen und damit zum Erfolg fiihre. 
Ebenso wurde Übereinstimmung dahin erzielt, daß § 34 
Abs.4 Satz 2 StratVollStrO durch die technische Entwick
lung, die seit dem Inkrafttreten dieser Verwaltungsanord
nung im Jahre 1956 (!) wirksam geworden sei, als überholt 
angesehen werden muß. Der derzeitige Stand der elektro
nischen Datenverarbeitung im Fahndungsbereich könne 
nicht mehr quantitativ erklärt werden, es seien vielmehr 
auch hier ganz neue Qualitäten entstanden. Die Maßstä
be, die sich aus dem Rechtsgrundsatz der Verhältnismäßig
keif ergeben, müßten neu überdacht und neu definiert 
werden. Der Umfang der erfaßbaren und verfügbaren 
Daten sowie die außerordentlich schnellen Funktionsab
läufe ließen jedenfalls einen Vergleich mit den Möglich
keiten und zeitlichen Abläufen des alten »Deutschen 
Fahndungsbuches«, auf die § 34 Abs. 4 Satz 2 Straf
VollStrO ausdrücklich abstellt, nicht mehr zu. 
Die dritte und vierte Berliner Forderung: »EDV-System 
muß aktiv sein« sowie» An- und Abwege müssen schnell 
sein« fand die uneingeschränkte Unterstützung der Dis
kussionsteilnehmer, die die Meinung vertraten, daß es 
hi~r mehr um das technische» Wie« als um das grundsätz
liche »Ob« ginge. Diese Fragen seien relativ einfach lös
bar, wobei jedoch der Teufel, der auch hier im Detaillie
gen könne, nicht übersehen werden dürfe. Die Aktivie
rung des passiven EDV-Systems sei ein Schaltproblem der 
EDV-Fachleute, die Aktivierung der Staatsanwaltschaft 
allerdings eine Frage, die skeptisch beurteilt werden müs
se. Der Einwand, daß es unrationell und »aus prinzipiellen 
Erwägungen« nicht vertretbar sei, Staatsanwälte und 
Rechtspfleger generell anzuweisen, Haftbefehle, die voll
zogen werden sollen, selbst zur Geschäftsstelle bzw. zur 
Kanzlei zu transportieren oder dort abzuholen, traf, wie 
eigentlich zu erwarten war, auf kein Verständnis; viel
leicht, sagte ein Sprecher, könnte dieses Geschäft sogar auf 
dem täglichen Gang zur Kantine miterledigt werden. 

Die zweite Berliner Forderung: »Erkenntnisse (gespei
cherte Daten) müssen manifest sein« wurde dagegen ein
gehend und kontrovers erörtert. 

Einige Kollegen der Staatsanwaltschaften Frankfurt/Main 
und München I stellten ihre besondere örtliche Regelung 
dar: 
Die Staatsanwaltschatl Frankfurt sei seit dem 5. Oktober 
1976 an das elektronische Polizeiinformationssystem 



Inpol probeweise angeschlossen. Über den Fernschreiber 
(Telex) bestehe die Möglichkeit, den Personen- und Kraft
fahrzeug-Fahndungs stand des BKA abzufragen. Hiervon 
werde insbesondere Gebrauch gemacht in allen Ermitt
lungs- und Strafverfahren bzw. Vollstreckungssachen, 
wenn der Aufenthalt des Beschuldigten, Verurteilten oder 
eines Zeugen unbekannt sei. 

Bei der Staatsanwaltschaft München I bestehe seit dem 1. 
Juni 1977 probeweise ein Anschluß an Inpol, zunächst 
über Fernschreiber, seit 1. September 1977 über Termi
nals, an die Drucker angeschlossen seien. 

Die Sprecher meinten, daß diese Sachbehandlung die frü
heren Abläufe beachtlich verkürzt habe, mußten sich 
jedoch entgegenhalten lassen, daß damit, abgesehen von 
der bereits erörterten praktischen und rechtlichen Pro
blemstellung, noch keineswegs gewährleistet sei, daß 
jeder Staatsanwalt und jedes Gericht in jedem Stadium 
des Verfahrens stets auf dem allerneuesten Stand gehalten 
werden könne. Dies sei, wie in Berlin, nur durch die Akti
vierung des passiven EDV-Systems sicherzustellen. 

Unter dem Eindruck der umfangreichen Erörterungen im 
Plenum die den Datenschutz zum Gegenstand hatten, 
fand di~ Frage, welche polizeilichen Daten auf welche 
Weise den Justizbehörden mitgeteilt werden sollen und 
(auch) aktenkundig werden können, keine weitere Vertie
fung; es wurde jedoch erneut die Einheit des deutschen 
Ermittlungs- und Strafverfahrens hervorgehoben sowie 
daraufhingewiesen, daß es eine Mentalreservation gegen
über dem Richter nicht geben darf. Auf jeden Fall sei aber 
eine sehr genaue Sachkenntnis erforderlich, um das Not
wendige und das Überflüssige sicher auseinanderhalten zu 
können. Gerade auf diesem höchst sensitiven Gebiet wür
den einseitige, auch positivistisch orientierte Betrach
tungsweisen mehr schaden als nützen. Vereinfachungen 
ließen sich zwar »gut verkaufen«, seien jedoch unverant
wortlich und gingen letztlich auf Kosten jedes einzelnen 
Bürgers. Es gehe auch hier um die gründliche Erfassung 
der Zusammenhänge, des auf den gegenwärtig erreichten 
Entwicklungsstand angewandten Denkens, so wie es Ray
mond Aron bei Max Weber sieht. 

Die Diskussionsrunde meinte abschließend, daß die 
Zusammenarbeit Staatsanwaltschaft/Polizei doch sehr von 

den örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der Struktur 
und Größe der einzelnen Bezirke, abhängig sei. Nach Auf
fassung einiger Sprecher setzt jede fehlerfreie Kommuni
kation feste Ansprechpartner, also Fahndungsleitstellen 
voraus, deren Bezirke geographisch mit den staatsanwaltli
chen Zuständigkeiten übereinstimmen sollten. Insoweit 
wurden jedoch Zweifel laut, ob hierbei nicht polizeitakti
schen Überlegungen der Vorrang gegeben werden müsse, 
schon weil der polizeiliche Auftrag nicht nur repressive 
Tätigkeiten umfaßt. Die weitere Frage, ob überhaupt und 
inwieweit ein bundesweites Netz von Fahndungsleitstel
len, denen allein der kooperative Dialog mit den jeweili
gen Staatsanwaltschaften obzuliegen habe, erfolgverspre
chend sei, sollte aber auf jeden Fall und möglichst bald von 
der auf Bundesebene tätig werdenden »AG KripO« unter
sucht werden; vielleicht würde sich sehr schnell eine all
seits befriedigende, unbürokratische Lösung finden. Es 
wäre mit Sicherheit sachdienlich, an diesen Erörterungen 
einen staatsanwaltlichen Vertreter zu beteiligen, damit das 
gesamte Spektrum der Strafverfolgung angemessen 
berücksichtigt werden könne. Eine spätere Koordination 
über die Arbeitskreise und Ministerkonferenzen sei erfah
rungsgemäß nur wenig effektiv. Dieser Weg sei außeror
dentlich kompliziert und langwierig, er stehe oft im Wider
spruch zum gesunden Menschenverstand und führe häu
fig zu Resultaten, die mal Farce, mal Tragödie sind; jedes 
Ministerium versuche nur, dem anderen den Ball ins Tor 
zu schießen, der eigentliche Sachzweck bleibe dabei, frei 
nach Cyril Northcote Parkinson, auf der Strecke! Die 
bereits zitierte »Polizeiliche Kriminalstatistik 1978« sei 
auch hier Kommentar genug. 

Der »interdisziplinäre« Konsens, der die Diskussionsrunde 
auszeichnete, übertraf die optimistischsten Erwartungen. 
Es bleibt daher nur zu hoffen, daß die getroffenen Feststel
lungen, denen die großen Erfahrungen einer so breiten 
Basis zugrunde liegen, sich möglichst bald zu konkreten 
Maßnahmen verdichten, ohne gleich und sofort zu Maku
latur zu werden. Es dürfte sich alsdann der von allen Dis
kussionsteilnehmern als richtig erkannte Erfahrungssatz 
erneut bestätigen: Je früher die Ausschreibung im EDV
System, desto größer die Aussicht auf den gemeinsamen 
Erfolg! 
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Gruppendiskussion 

Technische Hilfsmittel der Fahndung 

A. Einftihrungsreferat und 

B. Bericht des Diskussionsleiters Wemer Uebe 

A. 

1. Allgemeines 
In Anbetracht des engen zeitlichen Rahmens beschränken 
sich meine Ausfiihrungen auf ein stichwortartiges Anrei
ßen von Bezugspunkten, ohne z. B. auf technische Details 
oder die Rechtslage einzugehen. 

Neben den gesetzlichen Grundlagen polizeilichen Han
delns sind wegen ihrer Allgemeingültigkeit die Polizeidienst 
vorschriften 

100 Führung und Einsatz der Polizei, und zwar 2.2.1 
Fahndung, 2.1.2 Observation, 1.6.3 Führungs- und Ein
satzmittel, 
384.1 Polizeiliche Fahndung, 
384.2 Polizeiliche Beobachtung, 
131 Entführung und Geiselnahmen zu nennen. 

Fahndung gehört als taktischer Begriff zu den allgemeinen 
Maßnahmen. Ihre Anwendung kommt für die besonderen 
Anlässe wie Sprengstoffdelikte, Überfälle aufGeldinstitu
te, Androhung von Anschlägen usw. in Betracht, wenn 
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine 
planmäßige Suche nach Personen und Sachen erforderlich 
ist. 

~ Die Fahndung stößt aber auch in Rechtsräume vor und gilt 
als Oberbegriff für alle Maßnahmen, die zur Festnahme 
und Aufenthaltsermittlung gesuchter Personen, ferner zur 
Ermittlung unbekannter Rechtsbrecher getroffen werden 
dürfen*). 

*) Siehe H.-V. Evers, Bestandsaufnahme und Interpretation von Normen 
über Fahndung und Observation aus dem Recht des Verfassungs
schutzes; in: Polizeiführungsakademie (Hrsg.), Rechtsfragen zu Fahn
dung und Observation einschließlich der Verwendung optischer und 
akustischer Hilfsmittel (Seminar vom 21. -25. 11 1977), S. 166. 

2. ZuständigkeitenlAbgrenzungen 

Führungs- und Einsatzmittel im Sinne der PDV 100 schlie
ßen auch das kriminaltechnische Gerät ein, wie es insbe
sondere für die kriminaltechnisch-wissenschaftlichen 
Untersuchungen von Beweismitteln für Kriminalpolizei 
und Justiz einschließlich der Erstellung erforderlicher 
Gutachten von den kriminaltechnischen Dienststellen der 
Landeskriminalämter und dem Bundeskriminalamt benö
tigt wird; es gehört jedoch nicht zur sachlichen Kompetenz 
der Geschäftsführung der Technischen Kommission und 
der Forschungs- und Entwicklungsstelle für Polizei-Tech
nik. 

Da unser Thema» Technische Hilfsmittel der Fahndung« 
heißt, kann man folgern, daß es noch andere Fakten und 
Mittel gibt. Im Sinne einer Abgrenzung und vor dem Hin
tergrund der gesamten Szenerie »Fahndung« seien 
genannt: Angelegenheiten der Organisation und Gliede
rung, Regelung von Meldewegen, Nutzung der Nachrich
tenwege und -verbindungen, Information und Kommuni
kation, Ausbildung, Einsatzzustand der Führungs- und 
Einsatzmittel, Zuverlässigkeit ihrer Verwendung, Kompa
tibilität usw. 

Im übrigen sollte Technik - ob sie fehlt oder versagt -
nicht zum Lückenbüßer gemacht werden. Taktisches 
Denken und Handeln kann sie ohnehin nicht ersetzen. 

Vebe, Wemer 

Leitender Polizeidirektor im Niedersächsischen Ministerium des Innem' 
seit 1966 Referent für das Kraftfahrzeugwesen, Waffen- und Gerätewesen: 
Luf~ahrzeuge der Poliz~i, verkehrspolizeiliche Vollzugsangelegenheiten; 
VorSItzender der Techruschen Kommission des AK 11. Seit über 30 Jahren 
im Polizeidienst, u. a. als Sachbearbeiter für Verkehrsangelegenheiten im 
Kommandostab einer Bezirksregierung, Fachlehrer an der Landespolizei
schule sowie Sachbearbeiter und Hilfsreferent im Innenministerium. 

3000 Hannover, Lavesallee 6 
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3. Führungs- und Einsatzmittel 
Führungsmittel gern. PDV 100 sind Anlagen, Einrichtun
gen und Unterlagen, die das Führen von Polizeikräften 
ermöglichen und unterstützen; z. B. Fernmeldemittel, 
Anlagen für rechnergestützten Einsatz, polizeiliche Infor
mations- und Auskunftssysteme und andere Fahndungs
mitte~ Karten, Pläne, Skizzen usw. 

Einsatzmittel sollen polizeiliche Maßnahmen ermögli
chen bzw. erleichtern. Hierzu gehören: Kraft-, Luft-, Was
serfahrzeuge, Sonderfahrzeuge, Waffen, Dokumentations
mittel, fernmeldetechnische Einsatzmittel, kriminaltech
nisches Gerät, Absperrgerät usw. 

4. Planung und Entwicklung von Führungs- und Ein-
satzmitteln 

Das Sicherheitsprogramm fordert die ständige Anpassung 
der Führungs- und Einsatzmittel an die neuestenErkennt
nisse und Entwicklungen. Diese Forderung versuchen 
Bund und Länder in den gemeinsamen Einrichtungen, 
wie Forschungs- und Entwicklungsstelle für Polizeitechnik 
und Technische Kommission, zu erfüllen. Die Arbeit bei
der Gremien orientiert sich am polizeilichen Alltag und 
basiert im wesentlichen auf taktischen Forderungen. 

Weitere Vorgaben sind: 
- Gesetzlicher Auftrag/Rahmen, 
- technische Möglichkeiten, 
- Handhab barkeit, 
- Finanzierung, 
- Kompatibilität, 
- Ausbildungs- und Wartungsaufwand, 
- Logistik, 
um nur einige zu nennen. Den taktischen Forderungen 
schließt sich die Suche nach Problemlösungen an, die in 
einer technischen Richtlinie, der Erteilung eines Entwick
lungsauftrages, der Herausgabe eines Leitfadens oder 
eines Forschungsauftrages bestehen können. Es kommen 
aber auch Fälle der Modell- und Systemauswahl in 
Betracht mit der Folge einer Monopolisierung eines Her
stellers. Nach besonderer Abstimmung in Sache und Ver
fahren legt die TK dem AK 11 eine Einführungsempfeh
lung vor. Sachstand und Ausblick auf die weitere Entwick
lung sollten die Frage erlaubt sein lassen: Wieviel Technik 
braucht die Polizei noch und wann wird diese benötigt? 

5. Fahndungen 
Die PDV 100 unterscheidet unter der Nr. 2.2, Suchmaß
nahmen: 
- 2.2.1 Fahndung, und zwar gezielt und allgemein, 
- 2.2.2 Durchsuchung, 
- 2.2.3 Razzia. 

Die Fahndungumfaßt nach ihrer Art sowohl die Personen
als auch die Sachfahndung, örtlich oder überörtlich, als 
Inlands- oder Auslandsfahndung, Alarmfahndung, Groß
fahndung, Vorrangfahndung oder ÖfIentlichkeitsfahn
dung. Der Umfang bemißt sich an der Zahl der eingesetz
ten Kräfte. Das Ausmaß der Fahndung betrifft die räum
liche Ausdehnung (z. B. Ringalarmfahndung). 

Die PDV 384.1, Polizeiliche Fahndung, unterscheidet 
unter Nr. 2: Personenfahndung, allgemein und gezielt, ört
lich und überörtlich, Inland und Grenze. Unter 2.2.2 Grenz-
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fahndung wird eine allgemeine oder gezielte Fahndung an 
den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland und Berlin 
(West) verstanden. Entsprechende Regelungen gelten für 
die Sachjahndung. 
Nr. 2.2, Besondere Fahndungen, führt auf: 
- Alarmfahndung (Ringalarmfahndung, Grenzalarm

fahndung, Landesalarmfahndung, Bundesalarmfahn
dung), 

- Großfahndung, 
- Vorrangfahndung als gezielte intensive Fahndung nach 

einem ausgesuchten Kreis von Straftätern. 

Weitere Fahndungsarten sind Zieljahndung, ÖjJentlich
keitsfahndung und Razzia. Alle hier genannten Fahndun
gen haben Bezüge zu einer besonderen Ausstattung ein
schließlich der Maßnahmen, um im Alarmierungsfall 
bestimmte Kräfte verfügbar zu haben bzw. festgelegte 
Punkte zu besetzen. 

Als Fahndungshilftmittel nennen die Nummern 2.3 und 
3.3 das EDV-Fahndungssystem, das Deutsche Fahn
dungsbuch und die kriminalpolizeilichen Nachrichten
blätter. 

6. Eifahrungen und Hinweise aus polizeilichen Anläs-
sen, Arbeitstagungen, Seminaren 

Neben der Auswertung von Erfahrungen aus einschlägi
gen polizeilichen Einsätzen und Seminaren sowie der 
Analyse der Fälle von erpresserischem Menschenraub 
(Fälle Igolf, Snoek, Oetker usw.) haben sich die FEStPt 
und die Geschäftsführung der Technischen Kommission 
mit verschiedenen Projekten befaßt. Insbesondere die . 
Erfahrungen aus den Seminaren lassen erkennen, daß sich 
bestimmte Forderungen- immer wieder einstellen. 

Dazu gehören: ÖBL mit Sprachverschleierung, Sprach
verschleierung für FuG 7 und FuG 8 bzw. FuG 9, 
Anschluß von Tonbandgeräten, Mithöranschlüsse, bes
sere Tonbänder, Zuschaltung von Anrufbeantwortern 
und Peilsendern, Veränderung der Tankfüllungsanzeige, 
Mithörsender in Handtaschen, Richtfunkstrecken, Präpa
ration von Lösegeld, Fotogerät, Nachtsichtgeräte, Fragen 
der Alarmierung von Einsatzkräften, Videorecorder 
(Standbild, Abfotografiermöglichkeit). 

Ein Teil dieser Forderungen ist technisch inzwischen 
erfüllt worden. Sicherlich gibt es dabei von Land zu Land 
Ausstattungsunterschiede oder aber auch Informations
lücken in bezug auf die Einsatzmöglichkeiten. Nicht ver
kannt werden darf aber auch die Problematik, die sich mit 
dem Begriff »Anwendungstechnik« etwa erfassen läßt, wie 
es Herr Bux gelegentlich einer Veranstaltung ausgeführt 
hat. 
Auf der Fachtagung der TK» Technik für Observationsauf
gaben« vom 19. -21. September 1978 in Münster wurden 
u. a. folgende Forderungen aufgestellt: 
Funkgerät für die Sprachübertragung aus Fahrzeugen 

Vo"anggespräche mit ÖBL-Anlagen 
4-Wege-Antenne 

7. Sachstand aus der Sicht der Technischen Kommis-
sion 

FemmeldewesenlFemmeldemittel 
Kommunikation und Telekommunikation der Polizei ist 
in folgenden bestehenden Fernmeldenetzen möglich: 



Öffentliches Fernsprechnetz der Deutschen Bundespost mit 
polizeirelevanten Leistungen 

- Selbstwählnetz - Inland, Ausland, 
- Konferenzgespräche bis zu 10 Teilnehmern über 010, 

- Überfall- und Einbruchmeldeanlagen ohne Anschluß 
an die Polizei; hier: Richtlinien. Die TK hat ein takti
sches Interesse daran, die Fehlalarmquote auch von 
ÜEA ohne Polizeianschluß so niedrig wie möglich zu 
halten. Verhandlungen mit dem Bundesverband deut
scher Wach- und Sicherheitsunternehmen e. V. 

- Funkfernsprechanschlüsse (ÖBL), 
- Europäischer Funkrufdienst - Eurosignalempfänger, 
- Telefaxdienst (Fernkopierer). 

Öffentliches Fernschreibnetz der Deutschen Bundespost 
(Telexnetz) - Kurzwahl, Direktruf, Rundsendungen. 

Bildschirmtext 
Abfrage zentral gespeicherter Informationen mittels 
Zusatzgerät zum Fernsprechhauptanschluß (Feldversuch 
in Düsseldorf 1980; Beobachtung der Vorführungen anl. 
der Internationalen Funkausstellung durch BR; 30. 8.: 
Sondersitzung der AG Kripo TOP 5). 

Fernsprech-Einzel-Bild 
Übertragung von Einzelbildern oder Bildfolgen zwischen 
zwei Fernsprechteilnehmern. 

Video-Koriferenz 
Erweiterung der Fernsprech-Konferenz. 

Fernsprechsondernetz der Polizei mit Vorrangschaltungen. 

Möglichkeit der Handvermittlung in bestimmten Einsatz
fällen, Konferenzgespräche über Nordknoten oder Süd
knoten, festgeschaltete Leitungen. 

Fernschreibsondernetz der Polizei 
Engvermascht, zweiseitig gerichtet, Datenanfragen an das 
INPOL-System. 

UKW-Sprechjunknetze der Polizei im 4-m- und 2-m-Band 
können als bekannt vorausgesetzt werden. 

Gleichjunkkanalnetz 
Beschlußlage : Die Technische Kommission beschließt die 
schrittweise Realisierung und den dezentralen Aufbau des 
Not- und Anrufkanalnetzes der Polizei. 

Damit wird die taktische Forderung erfüllt, bundesweit 
eingesetzte Kräfte ständig entsprechend dem lagebeding
ten Kommunikationsbedürfnis funktechnisch zu versor
gen. Eine Zwischenlösung ist seit 1978 eine Übersichts
karte. 

Funkmeldesystem (FMS) 
verkürzt durch Codierungen im Nachrichtenaustausch 
zwischen Leitstelle und Funkstreifenwagen. Die tech
nische Richtlinie ist 21 Firmen zugegangen. 

ÖBL-AnlagenlVorranggespräche 

Eine bevorzugte benutzungsrechtliche Behandlung von 
Polizei-ÖBL-Anlagen im Sinne des Beschlusses der AG 
Kripo (Sitzung vom 25./26. April 1979, TOP 0.5) ist laut 
Mitteilung des Bundespostministeriums z. Z. nicht mög
lich. Die Absichtserklärung der Deutschen Bundespost 
geht dahin, daß in dem künftigen B-Netz polizeilichen 
Teilnehmern Exklusivrechte eingeräumt werden sollen. 

Datenjunksystem 
Bereits seit längerem befindet sich ein Datenfunksystem 
der Fa. Motorola im Einsatz. Ein Betrieb der mobilen Ter
minalsistinVerbindungmitBOS-FunkgerätenFuG8b -1 
möglich. Außerdem wird für die Anbindung der ortsfesten 
Funkstelle an den Datenfunkkonzentrator nicht mehr 
zwingend eine Drahtverbindung benötigt. Sie kann durch 
Richtfunkstrecken ersetzt werden. Zur Zeit werden 
erstellt bzw. durch das BKA bearbeitet: Belegung der 
Funktionstasten, taktisches Konzept zum Einsatz von 
Datenfunksystemen, landesweite Nutzungskarte, Tech
nische Richtlinie. 

Peiler und Minisender 
Hier ist die Ausbaugrenze erreicht. 

Elektronische Führungs- und Einsatzhi/fen 
entsprechen dem Ziel der PDV 100: Führen, Planen, Ent
scheiden und Kontrollieren (Soll/Ist-Überprüfungen, lau
fende Aktualisierung des Informationsstandes, Bewälti
gung der Information, Systeme »COUP und CEBI« -
computerunterstützte Polizei und computerunterstützte 
Einsatzleitung, Bearbeitung und Information). Verab
schiedung Teil A des Leitfadens. 

Sprachverschleierung 
Die Arbeiten an diesem Projekt dauern noch an. 

Alarm- und Meldeempjänger 
Für die stille Alarmierung von Einsatzeinheiten sowie 
Spezialeinheiten der Polizei gibt es Alarm- und Mel
deempfänger. 

8. Entwicklungs- und Forschungsvorhaben 1979 
betreffen: 

- Grundsoftware für rechnerunterstützte Einsatzzen
tralen, 

- Untersuchungen über die Verwendung des Kraftfahr
zeugs als Antenne, 

- Entwicklung einer Telekommunikationsendstelle für 
das digitale Sondernetz, 

- Untersuchung der verbesserten Kanalausnutzung der 
BOS. 

9. Zukünftiger Entwicklungs- und Forschungsbedaif 
Für 1980 sind in der Diskussion: 
- Untersuchungen über den Funkstreifenwagen der 80er 

Jahre. 
Neben der Gewinnung von Erkenntnissen in bezug auf 
Abmessung, Ausstattung, aktive und passive Sicher
heit, Fahreigenschaften geht es vor allem um die Inte
gration der zu erwartenden Funkgerätetechnik (neue 
Generation Sprechfunkgeräte, Datenfunksystem, 
Funkrneidesystem, usw.), 

- Studie über moderne Einsatzhi/fen. 

B. 
1. Nach dem Kurzreferat waren die Diskussionsteilneh
mer mehrheitlich der Auffassung, daß von einer Defini
tion des Begriffes »Technische Hilfsmittel der Fahndung« 
abgesehen werden könne. 

Es sollten darunter alle Führungs- und Einsatzmittel ver
standen werden, die geeignet seien, bei Fahndungen ver-
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wendet zu werden. Auch eine Auflistung und Zuordnung 
dieser technischen Hilfsmittel zu bestimmten Arten der 
Fahndung sei entbehrlich. 

2. Mit Nachdruck wurde jedoch 

- auf die Notwendigkeit baldiger Verfiigbarkeit von 
Sprachverschleierungsgeräten hingewiesen, 

- die Verbesserung der Peilsender (Leistung, Betrieb) 
sowie die Entwicklung kleinerer Sprechfunkgeräte 
(2-m-Bereich) für MEK zur verdeckten Mitflihrung 
bei leichter Bekleidung im Sommer gefordert und 

angeregt, das Problem der Frequenzart im Sprech
funkverkehr nicht aus den Augen zu verlieren, weil 
zum Teil aufgrund landesspezifischer, z. B. topogra
fischer Besonderheiten wegen fehlender Kanäle den 
Einsatzerfordernissen nicht entsprochen werden 
kann. 
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3. Zu prüfen wäre auch die Einrichtung von Richtfunk
strecken, durch die u. a. das Abhören des Polizeifunks ein
geschränkt werden könnte. 

Weil geeignete Fernmeldeeinrichtungen fehlten, seien 
gelegentlich bei Fahndungen für dringende Einsatzge
spräche Notrufsäulen benutzt worden. 

4. Ferner wurden mehr am Rande der Diskussion der 
Versuch des Rundsendenetzes und die Erfahrungen aus 
der Übung »Loreley« diskutiert. Hier bestand Einigkeit 
darüber, daß die »Verstopfung« der Fernmeldeverbindun
gen, insbesondere des Fernschreibnetzes, nicht nur tech
nischer Natur waren, sondern daß hierzu auch (über-) 
organisatorische Gründe beigetragen haben. 

S. Für Großeinsätze, vor allem der Kripo und auch bei 
Fahndungen, wird die Entwicklung von Einsatz/Büro
Containern und die vermehrte Bereitstellung von Fernko
piergeräten gewünscht. 



Aufgaben der Ministerien im Fahndungsfall 

Heinrich Boge 

1. Einleitung 
Herausragende Fahndungsfälle sind nicht nur für die 
Sicherheitsorgane, sondern für die gesamte Gesellschaft in 
einem Staatswesen von starkem Interesse und ungewöhn
licher Bedeutung. Erfolg oder Mißerfolg prägen entschei
dend 

das Sicherheitsgefühl des Bürgers 
- das Vertrauen in den Staat 

das Ansehen des Staates und seiner Organe. 

Damit steht die politische Dimension der hier gemeinten 
Fahndungsfälle außer Zweife!. 

Ungeachtet dieser unbestrittenen Erkenntnis wird immer 
wieder die Frage aufgeworfen, ob das Primat der Politik so 
weit auszulegen ist, daß die politische Ebene in die Tätig
keit des operativen Bereichs oder - mit anderen Worten -
in die Tätigkeit der Polizei einwirken darf. Dieses ist 
zunächst die Grundfrage, die zu beantworten ist. Auf sie 
baut sich die zweite Frage auf: welche Aufgaben der politi
schen Ebene, den Ministerien, bei der kriminalpolizeili
chen Arbeit, speziell im Fahndungsfall zufallen. 

Zu der ersten Frage der Zulässigkeit einer Einwirkung 
oder eines Eingriffs hat sich der MÜllchener Polizeipräsi
dent Dr. Manfred Schreiber in einem Seminar an der Poli
zeiführungsakademie Hiltrup in deutlicher Weise geäu
ßert. Er sagte u. a.: ». . . wer das Jahr über regiert und ver
waltet, kann nicht über Nacht oder einmal, insbesondere 
bei einem Großfall, exekutiv führen. Ein Ministerium ist 
keine Vollzugs- und Führungsdienststelle, weder von der 
Ausbildung und Einrichtung, noch vom Führungsverhal
ten und der Schulung her«; oder an anderer Stelle: 
». . . der Dualismus zwischen ministerieller Behörde (im 
Frieden) und - von Sekunde zu Sekunde umgeschaltet -
exekutivem Führungsstab (im Einsatzfall) widerspricht 
allen Regeln der Führungskunst. « 

Diese Aussage läßt nichts an Deutlichkeit zu wünschen 
übrig. Sie wurde jedoch vor dem Höcherl-Bericht 
gemacht. Sie liegt zeitlich vor dem Ausbau der Führungs
und Lagezentralen und ist daher heute in ihrer Absolut
heit zu eng. 

Eine annähernd gegenteilige Meinung vertritt der Landes
polizeipräsident von Baden-Württemberg, Dr. Alfred 
Stümper. Nach seiner Auffassung ist es »von der politi
schen Entscheidung und Verantwortung her gesehen im 
Grunde falsch, eine nach der Verfassung föderalistisch 
strukturierte Polizei in der Praxis so arbeiten zu lassen, daß 
der verantwortliche »Polizeiminister« mehr oder weniger 
nur im allgemeinen Verwaltungs-, nicht jedoch im ent
scheidenden Einsatzbereich fachlich eingeschaltet wird 
und selbst tätig werden kann«. 

Ich könnte diese Auffassung teilen, wenn nicht von »fach
licher Einschaltung« und »selbst Tätigwerden« die Rede 
wäre. Diese Formulierung ist zu allgemein und muß zu 
Mißverständnissen führen. Richtig ist, daß die Innenmini
ster als Politiker die letzte Verantwortung bei Pol~eiein
sätzen und auch im Fahndungsfall tragen. Sie haben aber 
»nur« grundsätzliche Vorgaben zu schaffen und politische 
Entscheidungen zu treffen, die Grundlagen und Grenzen 
für den Einsatz der Polizei aufzeigen. Sie müssen jedoch 
respektieren, daß sie nicht in die taktische Führung, in den 
operativen Bereich, eingreifen dürfen. Es sei denn, bei ver
änderter Lage sind erneute Grundsatzentscheidungen zu 
fällen. Interaktionen hier können fatale Folgen haben. Die 
Polizei hingegen hat in dem politisch vorgegebenen Rah
men eine eigene Aufgabe, die ihre Beamten in voller per
sönlicher Verantwortung wahrzunehmen haben. Sie 
haben ihre Aufgaben im Rahmen dieser Grenzen zu erfül
len und grundsätzliche Weisungen in taktische Maßnah
men umzusetzen. 

Die Polizei hat dabei zu beachten, daß bestimmte Ent
scheidungen und Maßnahmen erhebliche politische Rele
vanz erlangen können und daher von den politisch Verant
wortlichen zu bestimmen oder zu beeinflussen und dann 
mitzutragen sind. Zwischen Ministerium und Polizei 
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besteht ein natürliches Spannungsverhältnis, das nur auf 
der Grundlage gegenseitigen Vertrauens austariert wer
den kann. Die spezielle Frage nach den Aufgaben eines 
Ministeriums im Fahndungsfall möchte ich nun exempla
risch am Verhältnis des BMI zum BKA als der Fahndungs-, 
Steuerungs- und Informationszentrale darstellen. 

Ich werde im folgenden anband einiger grafischer Darstel
lungen das Verhältnis zwischen dem BMI und dem BKA 

aufzeigen. Die Grafiken sollen möglichst übersichtlich die
ses Beziehungsverhältnis im einzelnen darlegen. Ich bin 
mir bewußt, daß diese Darstellungsart vergröbernd wirken 
muß und sehr viele Einzelheiten des Zusammenwirkens 
zwischen dem Ministerium und dem BKA nicht verdeutli
chen wird. Es geht mir jedoch zunächst um eine grundsätz
liche Aussage. 

2. Darstellung der Aufgaben des BM! im Fahndungsjall 

Aufgaben des BMI im Fahndungsfall 

BM I 

FÜ St I FLZ 

. Grafik 1 

2.1 Zu Grafik 1 

Im BMI wurde das Lagezentrum unter Berücksichtigung 
des Höcherl-Berichts und seiner Auswertung durch die 
IMK zu einer leistungsfähigen Führungs- und Lagezen
trale ausgebaut. Wir haben aus Gründen der Einheitlich
keit den Begriff »Führungs- und Lagezentrale« gewählt; 
geführt wird im Grundsätzlichen aus diesem Bereich 
nicht. Wenn wir schon beim Begriff bleiben wollen, ist es 
allenfalls ein Zuführen von Personal und materiellen 
Hilfsmitteln. 

Politische Entscheidungen 
Herbeiführung 

Grundsätzliche Vorgaben 
Mitwirkung 

- politischer Gremien -
_Info 

Grafik 2 

2.2 Zu Grafik 2 

Grundsätzliche Vorgaben sind von politischen Gremien, 
z. B. 
- von der Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zum 

Höcherl-Bericht am 14. 6. 1978, 
- von der IMK in Auswertung des Höcherl-Berichts für 

die Zusammenarbeit des BKA und der Länderpoli
zeien in Fällen terroristischer Gewaltkriminalität von 
bundesweiter Bedeutung am 29.8. 1978, 

für künftige Fälle geschaffen worden. 

Weitere Vorgaben sowie politische Entscheidungen politi
scher Gremien können im konkreten Fahndungsfall not
wendig werden. 
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Die FLZ ist rund um die Uhr mit Beamten des höheren 
und gehobenen Polizeivollzugsdienstes besetzt und für 
Sofortmaßnahmen aktionsfähig. Sie kann durch Hinzuzie
hung von speziell dafür vorgesehenem und vorbereitetem 
Fachpersonal zum Führungsstab hochgefahren werden. 
FLZIFüSt ist für den Bund im Bereich der Inneren Sicher
heit die zentrale Informationsstelle. Für die dem Bund 
nachgeordneten Sicherheitskräfte ist dies gleichzeitig das 
oberste Führungshilfsorgan. 

Aufgaben des BMI im Fahndungsfall 

J 
BM I 

FÜSt I FLZ 

Beispiele: 
- Nachrichtensperre oder Publikation, 
- Zusicherung von Straffreiheit, 
- Freilassung von Gefangenen. 

Der BMI hat derartige Vorgaben und Entscheidungen 
erforderlichenfalls herbeizuführen oder an ihrer Erarbei
tung mitzuwirken oder auch selbst zu fällen. 

Er hat ferner mit dem politischen Gremium den gebote
nen Informationsaustausch sicherzustellen. Gegen direkte 
Einwirkungen der politischen Gremien in die taktischen 
Aufgaben der Exekutive hat er Vorsorge zu treffen. Er hat 
also in diesem Bereich auch eine »Abschirm-Funktion«. 



Aufgaben des SMI· im Fahndungsfall 

Politische Entscheidungen 
Herbeiführung 

Grundsätzliche Vorgaben 
Mitwirkung 

- politischer Gremien -
:-Info 

J 

I Medien r Kommuo;ka!;on_ 
SM I 

2.3 Zu Grafik 3 

Bei Fahndungen entsteht in besonderem Maße und häufig 
unter beträchtlichem Zeitdruck ein Konflikt zwischen 

dem Geheimhaltungsbedürfnis, 
der Notwendigkeit einer Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der Fahndung, 
der Informationspflicht gegenüber der Bevölkerung, 
dem Informationsanspruch der Medien, 
dem polizeilichen und dem politischen Darstellungsbe
dürfnis - insbesondere bezüglich eingetretener Erfol
ge. 

Politische Entscheidungen 

Grundsätzliche Vorgaben 

- politischer Gremien -

Herbeiführung 

Mitwirkung 

FÜ St I FLZ 

Grafik 3 

Den beteiligten Organen des Bundes und der Länder 
obliegt die Abwägung der einander entgegenstehenden 
Interessen. Bei der Konfliktlösung sind auch die Medien 
zu beteiligen. Ständige Kommunikation mit ihnen ist 
geboten. Der BMI kann hierbei eine Koordinierungsfunk
tion übernehmen. Er sollte aber auch, salopp gesagt, dem 
Taktiker die Presse »vom Halse halten«. 

Aufgaben des BMI im Fahndungsfall 

Info --------, 

I ________ ...... 1-Kommun;kaUon _ Medien I 

2.4 Zu Grafik 4 

LKÄ 

Polizei

Behörden 

der 

Länder 

Ersuchen 
Hinweise 

........... BK A 
........... 

Einsatz eigener 

Kräfte (Soko) 

Wenn das BKA nach der von der IMK am 29.8. 1978 
beschlossenen Regelung der Zusammenarbeit des BKA 
und der Länderpolizeien in Fällen terroristischer Gewalt
kriminalität von bundesweiter Bedeutung mit der Wahr
nehmung der polizeilichen Aufgaben beauftragt wird, 
ergeben sich die auf Grafik 4 vorgesehenen Verfahrensab
läufe. 

Es kommen zwei Möglichkeiten in Betracht: 
1. Selbstvornahme, 

SM I 

FÜ St I FLZ 

Grafik 4 

2. Steuerung der polizeilichen Aufgaben durch Ersuchen 
und Hinweise (zu den LKÄ und den Polizeibehörden). 

In beiden Fällen sind folgende Aktionsmöglichkeiten zwi-
schen BKA und BMI erforderlich < 

Weisungen des BMI an das BKA (Übernahme der 
Ermittlungsführung), 
gegenseitige ständige Information (u. a. auch durch 
Verbindungsbeamte ), 
Ersuchen des BKA an das BMI (z. B. um Maßnahmen 
des BGS, Personal- oder Mitteleinsatz). 
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Einleitend habe ich von der Gefahr gesprochen, daß Politi
ker der Versuchung ausgesetzt sind, sich unangemessen in 
taktische Bereiche hineinzubegeben. Bezogen auf den 
»Info-Pfeil« möchte ich feststellen, daß diese Gefahr von 
der Polizei geradezu herbeigeführt wird, wenn sie nicht 
laufend ihrer Informationspflicht nachkommt. Ein Ver-

Herbeiführung 

säumnis hier führt für den Politiker zu der Versuchung, 
selbst tätig zu werden. Es ist nicht Neugierde allein. 

Die Polizei handelt geradezu im eigenen Interesse, wenn 
sie durch ständigen Informationsfluß dieser Versuchung 
entgegenwirkt. 

Aufgaben des BMI im Fahndungsfall 

Politische EntSCheidungen 

Grundsätzliche Vorgaben 

- politischer Gremien -
Mitwirkung 

Info-------. 

L...-___ M_e_di_en ___ --'r Kommun;kat;on BM I 

2.5 Zu Grafik 5 

LKÄ 

Polizei

Behörden 
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Der BMI wird in der Regel auf Ersuchen des BKA oder 
eines Landes Weisungen an die ihm unterstehenden 
Sicherheitskräfte des Bundes zur Unterstützung der Fahn
dung erteilen. 

Beispiele: 
Grenzalarmfahndung durch GSE, 

- Unterstellung von BGS-Verbänden gern. § 9 BGSG, 
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FÜ St / FLZ 

Weisungen 
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Sicherheitsorgane 

des B und es, die 
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- Einsatz der GSG 9, 
- Einsatz von FM-Spezialeinheiten. 

Der BMI wird im allgemeinen die generelle Unterstel
lungs- oder Einsatzanweisung erteilen, Einzelheiten der 
Durchführung dem BKA oder dem ersuchenden Land in 
Verbindung mit der Einsatzeinheit zur Regelung überlas
sen. 
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Die Innenminister/-senatoren der Länder und des Bundes 
stellen optimale einsatzbezogene Kommunikation sicher. 

- Unterstellung von Kräften und Mitteln (an andere Län-
der oder das BKA). 

Der BMI übermittelt an die Länder Ersuchen zur Mitwir
kung bei der Fahndung 

Durchführung von Fahndungsmaßnahmen durch die 
Länder, 

Er setzt Ersuchen der Länder, z. B. um Gestellung von 
BGS-Hubschraubem zur Sprungfahndung durch Weisun
gen usw. um. 
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2.7 Zu Grafik 7 

Die Bundesministerien für Justiz, Post- und Fernmelde
wesen, ftir Verkehr (u. a.) haben in zurückliegenden Fällen 
wertvolle Unterstützungsmaßnahmen geleistet und wich
tige Entscheidungen herbeigeführt. 

Daher muß mit allen in Betracht kommenden Ministerien 
rechtzeitiger Informationsaustausch sichergestellt wer-

den, damit konkreten Ersuchen zeitgerecht entsprochen 
werden kann. Auch in diesen Fällen wird es häufig mög
lich sein, eine generelle Weisung des in Betracht kommen
den Ministeriums an nachgeordnete Organe herbeizufüh
ren und die konkreten Unterstützungsmaßnahmen im 
Einzelfall durch direkte Kommunikation den beteiligten 
Stellen zu überlassen (Beispiel: Mitfahndung der Bahn
polizei). 
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2.8 Zu Grafik 8 

Auch außerministerielle Institutionen kommen für die 
Unterstützung der Fahndung in Betracht. 

So können z. B. Mitwirkungsmöglichkeiten für die Bun
desbank und die Landeszentralbanken bestehen (Absatz 
bestimmter Banknoten, verdächtige Geldtransaktionen, 
Bereitstellung von Lösegeldern). 
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Weitere Möglichkeiten: 
Verband der Taxifahrer, 
Krankenkassenverband, 
Ärztekammer. 

Durchführung 

von Fahndungs

maßnahmen 

Unterstellung 

von Kräften 

und Mitteln 



Aufgaben des BMI im Fahndungsfall 

Politische Entscheidungen Herbeiführung 
Grundsätzliche Vorgaben 14--';';M';;it;';:;W';;';irk';';u;';';n';';g ~----

- politischer Gremien -
Info-----__ 

BM I 

Abstimmen von 

Maßnahmen mit 

14---Ersuchen --_~ 

Ausland 

innerdeutschen Institutionen 

BB, LZBn 

L--___ M_e_di_en ___ --Ir Kommun; •• t;., 

~ _______ J----Info---~ 

Maßnahmen anderer 

Bundesministerien und ihrer 

nachgeordneten Bereiche 

LKÄ 

Polizei

Behörden 

der 

Länder 

-........... BK A 
-........... 

Fahndungs-,,-

Informations-, -........... 

FÜSt I FLZ 

Ersuchen ---' 

Weisungen 

Durchführung 

von Fahndungs

maßnahmen 

Unterstellung 

von Kräften 

und Mitteln 

Einsatz eigener 

Kräfte (Soko) Sicherheitsorgane 

des B und es, die 

dem B M I unterstehen 

Zu Grafik 9 

Zurückliegende Fahndungsfälle haben gezeigt, daß Straf
täter von den erleichterten Möglichkeiten des Grenzüber
ganges ungehemmten Gebrauch machen. Kooperation 
mit ausländischen Regierungsstellen ist daher häufig 
unverzichtbare Voraussetzung für den Fahndungserfolg. 

Gegenseitige Information und rechtzeitige Abstimmung 
gemeinsamer oder ergänzender Fahndungsmaßnahmen 

3. Schlußbemerkungen 
Die Darstellung der Zusammenarbeit der Sicherheitsor
gane in einem speziellen Fahndungsfall und die hierbei 
vom Bundesinnenministerium zu bewältigenden Aufga
ben sind aus der Sicht eines Abteilungsleiters für Poli-. 
zeiangelegenheiten im BMI geprägt von der politischen 
Verantwortung, die der zuständige Minister trägt. 

Bewußt habe ich Einzelheiten, deren Bedeutung damit 
nicht unterbewertet werden soll, nicht dargestellt; beson
dere Weisungsverhältnisse wie z. B. des Herrn General
bundesanwalts habe ich nicht herausgearbeitet, weil Auf
gaben und Einbindung des BMI im Vordergrund meiner 
Ausführungen stehen sollten. Die Aufgaben des Ministe
riums werden in einem Krisenfall die Rechte der Staatsan
waltschaft nicht einengen. 

Bei Ermittlungsführung durch ein Bundesland (LKA) 
kann die dargestellte Zusammenarbeit selbstverständlich 
nur in entsprechender Anwendung der geschilderten Ver
fahrensabläufe stattfmden. Eine wesentliche Änderung 
liegt darin, daß der BMI und das BKA eine veränderte 
Rolle spielen. 

Grafik 9 

sind wichtige Bestandteile der vom BMI zu leistenden 
Tätigkeit. Hierhin gehört aber z. B. auch die Abstimmung 
des Verhaltens gegenüber Forderungen von Entführern. 

Damit möchte ich die internationalen Bezüge des BKA 
über INTERPOL nicht einengen, doch machen unter
schiedliche Organisationsstrukturen in anderen Ländern 
die Tätigkeit des Ministeriums erforderlich. 

Der BMI wird auch in diesem Falle Vermittler politischer 
und genereller Informationen sein und auf Ersuchen 
Kräfte und Mittel des Bundes bereitstellen~ Das BKA hat 
dann im wesentlichen die Aufgabe der kriminalpolizeili
chen Informationszentrale; auf Ersuchen von Landesseite 
wird es unterstützend tätig. Entsprechend sind dann BMI 
und BKA im Ablaufschema einzubauen. 

Die Einbindung einheitlicher Führungsstäbe - deren 
Modell von der IMK beschlossen worden ist - habe ich 
nur andeutungsweise erwähnt. Ihre Bedeutung möchte 
ich aber besonders erwähnen. 

Abschließend muß ich nochmals herausstellen, daß das 
von den Innenministern und Innensenatoren der Länder 
und des Bundes entwickelte System der Zusammenarbeit 
der Sicherheitsorgane in Fahndungsfällen von bundeswei
ter Bedeutung der verfassungsbedingten Verteilung der 
Polizeiaufgaben Rechnung trägt und für die praktische 
Durchführung den Weg zu erfolgreicher Zusammenarbeit 
ebnet. 
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Podiumsgespräch 

Fahndungsprobleme und Lösungsansätze 
aus der Sicht 

der Politik 

der Bundesanwaltschaft 

der Schutzpolizei 

der Kriminalpolizei 

Gesprächsleitung : 

H. Fröhlich 

Sie haben sicher Verständnis dafür, daß ich zunächst aus 
politischer Sicht zu Ihrem Generalthema »Möglichkeiten 
und Grenzen der Fahndung« kurz Stellung nehmen 
möchte. Mit meinem ehemaligen Kollegen Höcherl bin 
ich der Meinung, daß in einem konkreten Einsatzfall die 
Aufgaben von politischen »Krisenkommissionen« und 
polizeilichen Führungsstellen klar von einander abzugren
zen sind. Um die Verantwortung jeweils nicht zu verwi
schen, hat ein Hineinregieren in polizeiliche Führungsstel
len zu unterbleiben. Ich teile die allgemeinen Vorschläge 

Fröhlich, Helmut 

Senator rlir Inneres der Freien Hansestadt Bremen (seit Dezember 1971). 
Seit 1967 Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft; von 1968 bis 1971 
Sprecher der Deputation für Inneres. 19711. Vorsitzender der Bezirksver
waltung Bremen der Deutschen Postgewerkschaft. 

2800 Bremen 1, Contrescarpe 22/24 

Rebmann, Kurt, Dr. jur. 

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (seit 1977); Honorarpro
fessor an der Universität Konstanz. 1950-1956 Richter bzw. wiss. Mitar
beiter beim Bundesverfassungsgericht; anschließend Regierungsdirektor 
bei der Vertretung des Landes Baden-Württemberg in Bonn; danach im 
Justizministerium Baden-Württemberg, zuletzt (1965-1977) als Ministe
rialdirektor und Ministervertreter. Präsident der Deutschen Akademie für 
Verkehrswissenschaft (Hamburg) und Vorsitzender der StratTälligenhilfe 
in Baden-Württemberg, Landesverband Württemberg e. V. Veröffent
lichungen: Kommentar zum Landespressegesetz für Baden-Württemberg 
1964, Kommentar zum OWiG 1968, Mitherausgeber und Autor des Mün
chener Kommentars zum BGB 1977; zahlreiche weitere Veröffentlichun
gen. 

7500 Karlsruhe, Herrenstraße 45a 

Helmut Fröhlich 

Kurt Rebmann 

Rolf Wehrhahn 

August Vorbeck 

Karl-Heinz Gemmer 

im sogenannten »Höcherl-Bericht« und in Bremen wird 
entsprechend verfahren. 

Meine bzw. unsere politische Verantwortung sehe ich im 
konkreten Fall in erster Linie darin, dafür zu sorgen, daß 
eine klare Zuständigkeitsregelung, eine überschaubare 
Organisation und eine ausreichende personelle und mate
rielle Basis - sowohl hinsichtlich ihrer Qualität als auch 
ihrer Menge - geschaffen und vorgehalten wird. Bei der 
Fahndung ist der Politiker im Vorfeld gefordert. 

Vorbeck, August 

Direktor des Hessischen LKA (seit 1976). Seit 1946 in der Kriminalpoli
zei: Kommissariatsleiter in Eschwege/Werra, Inspektionsleiter und 
Dezernatsleiter beim Regierungspräsidenten in Wiesbaden, Leiter der 
Staatsschutzabteilung und zuletzt Vertreter des Amtsleiters im Hessi
sehen LKA. 

6200 Wiesbaden, Hölderlinstraße 5 

Wehrhahn, Rolf 

Inspekteur der Schutzpolizei des Landes Niedersachsen (seit 1972). 
Zuvor Kommandeur der Schutzpolizei beim Regierungspräsidenten in 
Hildesheim. Seit 40 Jahren im Polizeidienst, u. a. als Führer einer Hun
dertschaft und Abteilung, Sachbearbeiter und Dezernent rlir Einsatz-, 
Ausbildungs- und Personalangelegenheiten im Kommandostab einer 
Bezirksregierung und im Innenministerium, Fachlehrer, Lehrabteilungs
leiter und stellv. Leiter an der Landespolizeischule. 

3000 Hannover, Lavesallee 6 
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Er muß auch darauf achten, daß die Suche nach Straftätern 
oder Sachen nicht dazu fiihrt, daß jeder jeden beobachtet. 

Vier Jahre vor 1984 scheint es mir angebracht, vor dem 
absoluten Perfektionismus zu warnen. Eine freiheitliche 
Gesellschaft muß gegebenenfalls mit nicht entdeckten 
oder gefaßten Rechtsbrechern leben, wenn deren Entdek
kung oder Festnahme nur dadurch erreicht werden kann, 
daß wesentliche Rechte der Allgemeinheit außer acht 
gelassen werden müssen. Sie haben sich mit dieser Proble
matik in den letzten Tagen befaßt. Obwohl bei Ihnen 
dabei das Ziel, die Feststellung der Person oder Sache, im 
Vordergrund zu stehen hat, haben Sie sicher erkannt, daß 
bestimmte Fahndungsarten an die Grenze des verfas
sungsrechtlich Tragbaren stoßen. Dabei rede ich nicht 
dem Verzicht auf jegliche Entwicklung technischer Hilfe 
das Wort. Im Gegenteil, die Technik kann dazu dienen, 
den zunächst in Verdacht geratenen Unschuldigen sehnei':' 
ler zu erkennen und zu entlasten. Der Mobilität der Täter, 
mit nahezu weltweiten Aktivitäten bestimmter Gruppen, 
z. B. auf dem Rauschgiftsektor, kann ohne technische 
Hilfe nicht wirksam begegnet werden. Durch Vereinba
rungen im nationalen und internationalen Bereich haben 
Politiker dafür zu sorgen, daß offene Grenzen und schnelle 
Verkehrsmittel das Entdecken und Festnehmen gerade 
der fiir die Sicherheit gefährlichen Täter nicht verhindern. 
Ich denke hier insbesondere an Terrorismus und Rausch-
gift. 

Besondere Aufmerksamkeit erfordern auch die Bereiche 
Öffentlichkeitsfahndung und Datenschutz. Die Ihnen vor
getragenen Entscheidungen der Obergerichte zum erstge
nannten Bereich mögen Hilfe sein, die Diskussion im 
Bereich des Datenschut~s ist noch in vollem Gange, 
wobei ich davor warnen möchte, das Kind mit dem Bade 
auszuschütten. Der Datenschutz - das ist meine persön
liche Meinung - sollte in erster Linie ein Instrument zur 
Überwachung der Daten vor Mißbrauch sein. Es entsteht 
manchmal der Eindruck, als ob das Arbeiten mit Daten 
bereits kriminell sei. 

Ich frage mich, ob die Überschrift heute in der Frankfurter 
Rundschau »Bull in der Höhle des Löwen« gut gewählt 
war. Ich halte es nicht für richtig, daß wir hier ein Freund
Feind-Verhältnis aufbauen. Hier geht es vielmehr um 
partnerschaftliches Handeln; die Polizei hat zu entschei
den, welche Dateien sie benötigt, um Täter festzuhalten 
und festzustellen und Fahndungen durchzuführen und 
der Datenschutz hat dafür zu sorgen, daß mit diesen Daten 
kein Mißbrauch betrieben wird - oder, wo das Gesetz 
Lücken aufweist, uns darauf hinzuweisen, daß wir diese 
Lücken schließen oder aber die Arbeit mit diesen Dateien 
einstellen. Dies ist nach meiner Auffassung eine relativ 
einfache Formel. 

Polizeiuche Fahndung ohne die Hilfe der Elektronik ist 
nicht wirksam und geht zu Lasten der Sicherheit unserer 
Bürger. Zur Disposition steht jedoch die Verfahrensweise. 
Gerade der Politiker hat sich dieser Diskussion zu stellen 
und darf sie nicht nur den Fachleuten überlassen. Er muß 
bemüht sein, die Zusammenhänge auch auf diesem neuen 
Sektor der Informationsverarbeitung zu durchschauen 
und hier auch den Rat des Fachmannes einholen. 

Seine Aufgabe ist es, sich weitgehend sachkundig zu 
machen und sich durch Anhörung vielfältiger Meinungen 
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und Berücksichtigung vielseitiger Erkenntnisse ein Urteil 
zu bilden. 

Dr. Rebmann 
Dem Bundeskriminalamt danke ich sehr für die Ausrich
tung dieser wichtigen Tagung, die sich mit den Möglich
keiten und Grenzen der Fahndung allgemein befaßt. Ich 
begrüße es sehr, daß ich aus der Sicht der Bundesanwalt
schaft mich zu diesem Thema äußern kann. Ich benutze 
diese Gelegenheit gerne zu der Feststellung, daß die 
Zusammenarbeit zwischen dem Bundeskriminalamt und 
meiner Behörde auch auf dem Gebiet der Fahndung her
vorragend ist und reibungslos funktioniert. 

Meine Ausführungen möchte ich zunächst bewußt auf 
den in meine Ermittlungszuständigkeit fallenden Bereich 
der Terrorismusbekämpfung begrenzen, obwohl die 
Tagung auch für andere Bereiche, z. B. die allgemeine 
schwere Kriminalität und die Straftaten gegen die äußere 
Sicherheit unseres Staates, von großer Bedeutung ist. 

Zwei Jahre nach den schweren Terroranschlägen des Jah
res 1977 gibt diese Tagung Anlaß zu einer Bestandsauf
nahme; zugleich zwingt sie uns aber auch zu einer kriti
schen Bewertung und Überprüfung unserer bisherigen 
Maßnahmen und Methoden im Bereich der Fahndung. 
An ihr muß sich der Generalbundesanwalt wegen seiner 
Gesamtverantwortung für die von ihm gefiihrten Ermitt
lungsverfahren aus eigenem Interesse beteiligen. 

Lassen Sie mi~h kurz folgende Feststellungen treffen: 

1. Die Fahndung nach Terroristen hatte in der Vergan
genheit beachtliche Erfolge. Gleichwohl beunruhigt es 
uns, daß sich noch etwa 40 mit Haftbefehl gesuchte terrori
stische Gewalttäter oder Unterstützer auf freiem Fuß 
befinden. Deshalb muß der bestehende Fahndungsdruck 
im Terrorismusbereich erhalten und verstärkt werden. 
Fahndungserfolge sollten allerdings nicht nur an Festnah
meziffern gemessen werden. Fahndung stört und zerstört 
terroristische Logistik und verunsichert das terroristische 
Umfeld. Ständige Einschränkung der Handlungs- und 
Bewegungsfreiheit der Terroristen und damit letztlich 
ihre Verurteilung zur Erfolglosigkeit müssen zwangsläufig 
zur Schwächung ihres Zusammenhalts und auf weite Sicht 
zur Auflösung ihrer Strukturen führen. Dies gilt mutatis 
mutandis auch fiir den Bereich des Landesverrats und der 
geheimdienstlichen Agententätigkeit, wenngleich hier 
natürlich andere Strukturen und Verhältnisse gegeben 
sind. 

2. Die Fahndung im terroristischen Bereich hat sachspezi
fische Schwierigkeiten. Probleme sind hier vor allem: 

a) das fast zur Perfektion entwickelte konspirative Verhal
ten der Terroristen, ihre Sensibilität bei Fahndungsmaß
nahmen und ihre Mobilität auch über die Grenzen unse
res Landes hinaus; 

b) der relativ schnelle »Verbrauch« der Fahndungspro
gramme, vor allem durch die notwendige Mitwirkung und 
Mitwisserschaft eines großen Personenkreises ; 

c) die Fülle der zu bewertenden Daten, die über Computer 
und Fernschreiber auf den einzelnen Beamten einstürzen; 

d) die allgemeine Informationsüberflutung des einzelnen 
Bürgers mit Ereignissen auS aller Welt und aus allen 



Lebensbereichen, die dem Interesse für die Fahndung 
natürliche Grenzen setzt; und 

e) die manchmal - ich betone: manchmal - vorschnelle 
und zu detaillierte Berichterstattung der Medien aus dem 
terroristischen Bereich und - das muß besonders betont 
werden - dem der Spionage. 

Hierzu hat Herr Gemmer in seinem Referat bereits über
zeugende Ausführungen gemacht, denen ich mich voll 
und ganz anschließen kann. 

Aus diesem Grunde begrüße ich die beachtlichen 
Anstrengungen des Bundeskriminalamtes, im Wege einer 
intensiven Zielfahndung, einer systematischen Raster
fahndung und einer ständig zu aktualisierenden Öffent
lichkeitsfahndung zu weiteren Fahndungserfolgen und 
Fahndungsansätzen zu kommen. Mit der Entwicklung 
einer solchen Gesamtstrategie ist das Bundeskriminalamt 
auf dem richtigen Weg. 

3. Bei den hierbei vor allem auf rechtlichem Gebiet auf
tauchenden vielfältigen Problemen können das Bundes
kriminalamt, die Landeskriminalämter und alle anderen 
Polizeidienststellen auf meine nachhaltige Unterstützung 
zählen. Neben den ermittlungsftihrenden Beamten steht 
ihnen in meinem Hause ein yigens eingerichtetes Referat 
»Fahndung und Rechtshilfe« als Ansprechpartner zur Ver
fügung. Dieses Referat ist von mir auch beauftragt, syste
matisch zu prüfen, bei welchen der mit Haftbefehl gesuch
ten terroristischen Tätern eine »Selbstgestellung« von 
Beschuldigten unter Beachtung der gesetzlichen Möglich
keiten des materiellen Rechts und des Strafverfahrens
rechts, also insbesondere Strafmilderung und Absehen 
von Strafe, in Betracht kommen kann. Die hier zu erwar
tenden Ergebnisse bedürfen dann der Abstimmung mit 
den anderen für die Bekämpfung dieser Form der Krimi
nalität verantwortlichen Instanzen. 

4. Im Bereich der Fahndung bestehen mancherlei 
Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten. Dies 
hat vor allem die Diskussion am Nachmittag des 13. 
November an dieser Stelle gezeigt. Ich bin sicher, daß wir 
trotz aller dieser Schwierigkeiten die anstehenden Aufga
ben der Fahndung gemeinsam werden lösen können. 

Neuer gesetzlicher Regelungen bedarf es dazu meines 
Erachtens zur Zeit nicht, auch nicht im repressiven 
Bereich der beobachtenden Fahndung. Ich bin gerne 
bereit, in der Diskussion dazu noch Näheres zu sagen. Die 
gegenwärtige - möglicherweise nur scheinbare - Ruhe 
sollte andererseits nicht dazu verleiten, zur Abwehr des 
Terrorismus eingeführte gesetzliche Regelungen bereits 
wieder abzuschaffen. Ich denke beispielsweise an die 
gesetzlichen Ermächtigungen zur Gebäudedurchsuchung 
nach § 103 Abs. I Satz 2 StPO und zur Einrichtung von 
KontrollsteIlen nach § 111 StPO. Schon die immer noch 
beachtliche Zahl der noch in Freiheit befindlichen und mit 
Haftbefehl gesuchten terroristischen Gewalttäter und ihre 
Gefährlichkeit zwingen meines Erachtens dazu, solche 
Erwägungen zunächst noch zurückzustellen. 

5. Gestatten Sie mir zum Schluß noch eine Bemerkung, 
die mir sehr am Herzen liegt: Polizeiliche Fahndung ohne 
Einsatz von gespeicherten Daten, ohne Dateien, ist nicht 
wirksam. Auch im Bereich der Fahndung müssen die 
Belange des Datenschutzes und die Grundrechte unserer 
Bürger gewahrt sein und gewahrt bleiben. Es ist deshalb 

richtig, daß die für den Datenschutz Verantwortlichen 
immer wieder auf diese Gesichtspunkte hinweisen, daß sie 
sich mit Nachdruck dafür einsetzen, daß diese Gesichts
punkte auch beachtet werden. Ich halte es aber fur 
bedenklich, wenn von seiten des staatlichen Datenschut
zes immer wieder polizeiliche Kompetenzen, polizeiliche 
Befugnisse und polizeiliche Maßnahmen unter rechtli
chen Gesichtspunkten öffentlich, ich betone öffentlich, in 
Zweifel gezogen werden, bevor diejenigen Instanzen, die 
zur Regelung polizeilicher Maßnahmen berufen sind, eine 
Entscheidung getroffen haben, nämlich die Bundesregie
rung und die gesetzgebenden Körperschaften des Bundes. 
Hier fehlt es an der erforderlichen Abstimmung zwischen 
Datenschutz und Polizei. Das dauernde »In-Zweifel-Zie
hen« polizeilicher Befugnisse und Maßnahmen durch die 
staatlichen Behörden des Datenschutzes führt zu der 
Gefahr, daß in der Öffentlichkeit, vor allem bei der 
Jugend, der Eindruck entsteht, als würden im Bereich der 
Strafverfolgung auch nach Auffassung staatlicher Behör
den unzulässige Mittel angewandt. Dies schadet nicht nur 
der Glaubwürdigkeit und dem Ansehen der Strafverfol
gungsorgane, sondern dies beeinträchtigt auch die Arbeit 
dieser Behörden zum Schutze der Sicherheit unseres 
Staates und damit auch seiner Bürger. 

R. Wehrhahn 

Gestatten Sie mir lunächst zwei Bemerkungen allgemei
ner Art. 

Wrr haben in Niedersachsen mit dem Einsatz einer von 
Alltagspflichten befreiten Planungsgruppe zur Vorberei
tung von Großeinsätzen beste Erfahrungen gemacht, so 
daß wir uns jetzt entschlossen haben, diese Gruppe zu 
einer Dauereinrichtung zu machen mit dem Auftrag, alle 
polizeirelevanten Entwicklungen sehr genau zu erfassen, 
zu analysieren, Gegenstrategien und Maßnahmen zu ent
wickeln und zu erproben. Ich bin der Auffassung, daß wir 
alle zukünftig ohne ein solches Instrument nicht mehr aus
kommen werden.' 

Für die Schutzpolizei liegen die Grenzen und Probleme 
der Fahndung im organisatorischen sowie im taktischen, 
personellen und im technischen Bereich. 

Bezüglich der Organisation ist zu sagen, daß wir in den 
letzten Jahren eine recht positive Entwicklung zu verzeich
nen hatten. Wir haben auf allen Ebenen integrierte Füh
rungsstäbe S+K sowie Reserveeinheiten; darüber hinaus 
haben wir größere Organisations einheiten mit entspre
chenden personellen und technischen Möglichkeiten 
gebildet. Trotzdem bleiben in diesem Bereich noch einige 
Probleme zu lösen. 

Unverkennbar ist das Gefälle der Organisationsstruktur 
Großstadt, Mittelstadt, ländlicher Bereich. In vielen 
Dienststellen der untersten Organisationsebene fallen 
ständig Erkenntnisse über Kriminalitätsgeschehen an - es 
fehlt hierfür meines Erachtens jedoch eine Kommunika
tionszentrale. Wir haben es so ge~egelt, daß der Leiter 
Ermittlungsdienst alle diese Erkenntnisse sammelt, aus
wertet, mit K abstimmt und dann die Ergebnisse zugleich 
mit der Anordnung gezielter Fahndungsmaßnahmen wie
der an alle gibt. 

177 



Wir haben das Problem, daß der Funkstreifendienst 
eigentlich fast nur noch reagieren kann. Er wird überwie
gend mit Soforteinsätzen befaßt und ist immer weniger in 
der Lage, ungestört gezielte Verbrechensbekämpfung und 
damit Fahndung zu be.treiben. Meines Erachtens sollte 
man injedem Polizeirevier eine besondere Einsatzgruppe 
bilden - wir haben eine sogenannte 5. Dienstabteilung 
oder ein ziviles Streifenkommando gebildet - und diese 
Gruppe sollte ausschließlich für die Brennpunktbekämp
fung, das Verkehrsunfallgeschehen und die Verbrechens
bekämpfung eingesetzt werden. 

Im personellen Bereich ist die Polizeistärke - diese Fest
stellung werden Sie alle getroffen haben - etwa 35% unter 
der Sollstärke. Diese Quote beruht auf den Ausfällen 
durch Urlaub, Krankheit, Kur, Lehrgänge, Sport, Schie
ßen, Gerichtsverhandlungen, Dienstbefreiung als Entgelt 
für Mehrarbeit. Es ist meines Erachtens an der Zeit, die 
Forderung des Sicherheitsprogramms zu überdenken. 
Die Polizeidichte von 1 zu 400 ist im Grunde längst über
holt durch Arbeitszeitverkürzung, Urlaubsverlängerung, 
neue Aufgaben, Bekämpfung des Terrorismus und der 
Schwerstkriminalität, durch die Aufstellung von SEK's, 
MEK's, PSK's, Sicherung von Flughäfen, Personen- und 
Objektschutz, neue Dienststellen an neuen Autobahnen, 
vermehrte geschlossene Einsätze im Demonstrationsge
schehen mit erheblichem Kräfteeinsatz. 

Im taktischen Einsatzbereich kann man feststellen, daß 
wir unter zu vielen Fahndungsersuchen leiden. Hier sollte 
noch mehr analysiert werden, und die wirklich schweren 
Fälle sollten herausgesucht und den Beamten an die Hand 
gegeben werden. Wrr sollten immer daran denken, daß die 
meisten Fahndungserfolge - auch künftig - im Siche
rungsangriff, der Sofortfahndung, bei gezielten Streifen
und Kontrolltätigkeiten sowie im Zuge der Verkehrsüber
wachung erzielt werden. Meine große, an alle gerichtete 
Bitte ist, noch mehr als bisher Fahndungen mit Sund K 
gemeinsam, aber dann mit eingehender Vorplanung 
durchzuführen. Ein schwieriges Problem ist, z. B. für uns 
in Niedersachsen, der Zugang zu Kraftfahrzeug- und Füh
rerscheindaten und Daten der Einwohnermeldekartei. 
Die Möglichkeiten hierfür sind bei uns, vor allem außer
halb der Bürozeit, sehr unterschiedlich. 

Bei Ringalarmfahndungen und Großfahndungen kommt 
es in erster Linie darauf an, die Beamten in ausreichendem 
Maße mit brauchbaren Fahndungshinweisen zu versehen. 
Ich möchte auch an die Probleme der Einrichtung von 
Kontrollstellen in den Großstädten, auf der Autobahn und 
schließlich der Kontrollstellen mit Anhaltekontrollen erin
nern. Unsere Beamten sind sehr gut motiviert, bieten sich 
bei solchen Durchsagen an, und es besteht sogar das Risi
ko, daß im Übereifer das Gefahrenbewußtsein zurücktritt. 
Andererseits führen die häufigen Fehlalarme zu einem 
Nachlassen der Vorsicht und der Eigensicherung. Hier 
müssen wir immer wieder eindringlich mahnen, daß Rou
tine tödlich sein kann. 

Für das Gebiet der Großfahndung wäre anzumerken, daß 
wir hier ganz klare Fahndungskonzeptionen erwarten, die 
ständig an die Entwicklung angepaßt werden müssen, und 
die wir auch unseren Beamten zu erklären haben. Hektik 
wirkt sich sehr schlecht aus, und Scheinaktivität als Alibi
funktion wird bald erkannt. Man sollte die Stärke von Poli
zeieinheiten auf keinen Fall überschätzen: die Fahndungs-
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maßnahmen bei der Großfahndung mussen der realisti
schen· Personallage entsprechen. Vorteilhaft ist hier der 
Einsatz der integrierten Führungsstäbe S und K Die 
Dauer einer Großfahndung ist zu begrenzen, da die ande
ren Aufgaben darunter leiden; wir solltenjeweils den Per
sonal- und Zeitaufwand bedenken. 

Im technischen Bereich wären folgende Probleme zu nen
nen: Sprachverschleierung, Verbesserung der Peilsender, 
Entwicklung kleinerer Funksprechgeräte, Frequenznot, 
Entwicklung und Einsatz von Richtfunkstrecken. 

A. Vorbeck 

Ich will versuchen, Wiederholungen zu vermeiden, denn 
meine Herren Vorredner haben bereits einige konkrete 
Fragen angesprochen, die auch mir dringlich erscheinen. 
Ich habe an fast der gesamten Arbeitstagung teilgenom
men und habe insbesondere auch den Ausführungen der 
Praktiker zugestimmt. Der Beifall der Zuhörer hat bewie
sen daß dort brennende und aktuelle Probleme angespro
che~ wurden. Das Thema »Möglichkeiten und Grenzen 
der Fahndung« möchte ich folgendermaßen verstanden 
wissen: Alle sinnvollen Möglichkeiten müssen genutzt 
werden, und auch bei der Suche nach neuen Möglichkei
ten darf kein Stillstand eintreten. Die neue Entwicklung 
der Technik muß einbezogen werden, natürlich - das 
betonen wir ebenso - unter strikter Beachtung der vom 
Gesetz gezogenen Grenzen und damit des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit. Wo erforderlich, müssen wir alle 
Möglichkeiten voll ausschöpfen und bis an die Grenzen 
herangehen und nicht schon dort Halt machen, wo es noch 
nicht erforderlich ist. Die Ausführungen des Kollegen 
Wehrhahn habenja sehr deutlich gemacht, daß der Aufga
benzuwachs der letzten Jahre - dies gilt für alle Polizei
sparten - uns zwingt, unsere Kräfte rationell einzusetzen 
und unter möglichst effektiver Einbeziehung der Technik 
zu versuchen, diesen Einsatz optimal zu gestalten. 

Wenn wir in der lebhaften Diskussion über das Span
nungsfeld zwischen dem Anliegen Datenschutz und dem 
der Verbrechensverfolgung und der Gefahrenabwehr 
betont haben, daß wir uns der gezogenen Grenzen durch
aus bewußt sein wollen, weil sonst Grundrechte der Bür
ger verletzt würden, so dürfen wir andererseits nicht ver
gessen, daß wir eindeutig den gesetzlichen Auftrag zur 
Verbrechensverfolgung und Gefahrenabwehr haben. 
Eigentlich müßte es alle bedrücken, daß bei fast 3,4 Millio
nen Straftaten im Jahr 1978 - und die Zahl der Straftaten 
ist seit Jahren in teils größeren, teils kleineren Sprüngen 
permanent angestiegen - die Aufklärungsquote zuneh
mend sinkt. Immerhin haben wir 1978 insgesamt nicht 
einmal 45% aufklären können, obgleich in wichtigen Kri
minalitätsbereichen bekanntlich erfreulich hohe Aufklä
rungsquoten erzielt werden konnten. Unter diesen Um
ständen können wir mit guten Gründen erklären, daß wir 
unserem gesetzlichen Auftrag nicht genügen und größere 
Anstrengungen unternommen werden müssen; denn 3,4 
Mio. Straftaten bedeuten auch ca. 3 Mio. Geschädigte, 
eine Vielzahl von Personen, die durch diese Straftaten in 
ihren Grundrechten verletzt worden sind. Wir müssen 
darauf hinweisen, daß hier durchaus ein Widerstreit 
besteht zwischen den berechtigten Interessen des einzel
nen aus der Sicht des Datenschutzes einerseits und aus der 
Sicht des Schutzes vor Kriminalität andererseits. In diesem 



Spannungsfeld müssen alle Anstrengungen unternom
men werden, mehr als bisher - auf keinen Fall mit abneh
mender Tendenz - den Interessen der Bürger aus der 
Sicht des Schutzes vor Kriminalität Rechnung zu tragen. 
Hierfür sollte auch im politischen Raum mehr als bisher 
Verständnis gefunden werden und wir sollten uns darum 
bemühen, daß man auch diesen Aspekt beachtet. Aus
sprüche wie »Man kann den Staat auch zu Tode schützen« 
sind dann verletzend für uns Polizeipraktiker, wenn damit 
der Vorwurf erhoben wird, die Polizei sei im Übereifer zu 
weit gegangen, denn wir waren in den vergangenen Jahren 
immer bestrebt, unsere Arbeit unter Beachtung der vom 
Gesetz gezogenen Grenzen zu verrichten. Wir können 
auch nicht hinnehmen, daß durch solche Diskussionen das 
Klima in der Bevölkerung, auf deren Mitarbeit wir so drin
gend angewiesen sind, verschlechtert wird oder gar eine 
Demotivierung unserer Mitarbeiter, auf die es ebensosehr 
ankommt, stattfindet. Dies hätte zur Folge, daß wir noch 
weniger als bisher unseren Aufgaben gerecht werden 
könnten. Wenn man uns sagt, man könne den Staat auch 
zu Tode schützen, dann können wir dem entgegenhalten: 
Selbstfesselung ist das sicherste Mittel, sich wehrlos zu 
machen. Die Exekutive erkennt die Belange des Daten
schutzes durchaus an und will sich ihnen voll stellen. Ich 
meine auch, daß es zu so kontroversen Betracht~ngswei
sen, wie wir sie hier zum Teil erlebt haben, gar nicht zu 
kommen brauchte. 

Hier in Hessen gibt es seit 1970 ein Datenschutzgesetz 
und wir haben einen Datenschutzbeauftragten, der über 
die Landesgrenzen hinaus als überaus kritisch und gewis
senhaft bekannt ist und der seine Aufgabe sehr ernst 
nimmt. Dennoch haben wir in zunehmendem Maße bei 
ihm Verständnis gefunden für die polizeilichen Aufgaben, 
wenn ihm nur Gelegenheit geboten war, diese Aufgaben 
auch kennenzulernen. Er erkennt an, daß die Hessische 
Polizei bereits in den Jahren bevor dies in Erlasse oder 
ähnliches umgesetzt war, sich sehr bemüht hat, beim Auf
bau der Datensysteme den Datenschutzgesichtspunkten 
Rechnung zu tragen. Es sind Datensicherungs- und Daten
schutzmaßnahmen eingeführt worden, die u. a. zum 
Ergebnis gehabt haben, daß unser Datenschutzbeauftrag
ter nicht sagen konnte, sehr viele Bürger hätten sich in tie
fer Sorge an ihn gewendet. Ich kann die Fälle, auf die der 
Datenschutzbeauftragte uns angesprochen hat, an zwei 
Händen abzählen. Es stellte sich heraus, daß nur in einem 
einzigen Fall u. U. vom Versagen eines Beamten gespro
chen werden konnte. Dies zeigt doch, daß Datenschutz 
und effektive polizeiliche Arbeit sich durchaus nicht aus
zuschließen brauchen. 

Wir müssen uns um neue Formen der Fahndung bemü
hen - das ist im Eingangsreferat von Herrn Gemmer, aber 
auch in den Referaten der Herren Wolfermann und Panitz 
sehr deutlich geworden. Wir haben uns den neuen 
Erscheinungsformen des Verbrechens zu stellen und müs
sen uns immer wieder bemühen, unter Berücksichtigung 
kriminalgeografischer Gesichtspunkte und entsprechend 
der Struktur der Dienstbereiche, die jeweils optimale 
Organisationsform zu fmden. Wir haben bundes einheit
lich die Mobilen Einsatzkommandos MEK, die in den letz
ten Jahren überwiegend für Fahndung im Terrorbereich 
eingesetzt wurden. Wir haben aber die Erfahrung 

gemacht, daß diese Instrumente auch hervorragend zum 
Einsatz bei der Bekämpfung der Allgemeinkriminalität 
geeignet sind. Allgemein ist festzustellen, daß, sobald wir 
genügend Kräfte haben, uns bestimmten Kriminalitätsfor
men gründlich zu widmen, die Erfolge in die Höhe schnel
len. Wir haben kürzlich in einem Modellversuch ein MEK 
zur Bekämpfung einer Bande eingesetzt, die überwiegend 
Überfälle auf Kassenboten, Supermärkte u. ä. verübte. 
Dabei sind so erfreuliche Erfolge erzielt worden, daß es zu 
begrüßen wäre, wenn man solche Einheiten bei dieser Art 
von Delikten häufiger einsetzen könnte. 

Es darf in der Öffentlichkeit nicht der Eindruck entstehen, 
in den letzten Jahren sei nur Terrorismusbekämpfung 
betrieben worden. Jeder Praktiker weiß, daß die Betäu
bungsmittelkriminalität, die heute in der Öffentlichkeit 
und in der politischen Diskussion als zweitwichtigste Auf
gabe angesprochen ist, schon seit Jahren mit Initiative und 
Energie bekämpft wird. Jeder, der weiß, daß die Statistik
zahlen im Rauschgiftbereich eigentlich nur die polizeiliche 
Aktivität widerspiegeln, weiß auch, was auf diesem Gebiet 
geschehen ist. So sehr wir die Unterstützung, die wir auf 
diesem Gebiet in der Öffentlichkeit erfahren, begrüßen, so 
möchten wir andererseits die Dinge nicht so dargestellt 
wissen, als wäre bis dahin nichts geschehen und wir hätten 
darauf gewartet, von der öffentlichen und der veröffent
lichten Meinung auf dieses dringende Problem hingewie
sen zu werden. Dennoch sind wir fiir diese Unterstützung 
dankbar, weil sie bewirkt, daß wir auch bei verschlechter
ter Haushaltslage das Personal und die Mittel zur Verfü
gung gestellt bekommen, dieser Aufgabe noch besser als 
bisher gerecht zu werden. 

Auf die Zusammenarbeit zwischen Sund Kist Herr Wehr
hahn bereits ausreichend eingegangen. Ergänzend 
möchte ich noch einmal unterstreichen, daß im Bundes
durchschnitt, vor allem in den Flächenstaaten, die Krimi
nalität zu ca. 50% von der Schutzpolizei bearbeitet wird; 
Dies trifft insbesondere für die kleine und die mittlere Kri
minalität zu. Gerade dort können und müssen Fahn
dungsansätze gewonnen werden. Wie Herr Panitz bereits 
gesagt hat, müssen Auswertungsmodalitäten gesucht wer
den, durch die die Arbeit von Sund K auch in dem Bereich 
zusammengeführt wird, um zu einheitlichen Auswertekri
terien, Auswerteansätzen und damit Aktionsansätzen zu 
kommen. Das gilt natürlich auch für Grenzpolizei und 
Zoll. 

Ganz eindringlich möchte ich noch einmal betonen, daß 
wir wohl die uns vom Gesetz gezogenen Grenzen einhal
ten werden, daß wir andererseits aber das Feld innerhalb 
dieser Grenzen auch voll ausnutzen möchten. Der fäl
schungssichere Ausweis muß maschinenlesbar sein und 
im Fahndungsbereich muß er maschinenlesbar eingesetzt 
werden. Das kommt auch dem Bürger zugute. Wir können 
uns im Ferienreisedienst nicht mit Stichproben von viel
leicht 11/00 oder maximal 2% zufriedengeben, wenn wir wis
sen, daß die Masse der Aufgriffe nach wie vor an der Gren
ze möglich ist und daß ihre Anzahl erheblich gesteigert 
werden könnte. Es muß in der Öffentlichkeit deutlich ge
macht werden, daß dem gesetzestreuen Bürger nicht das 
geringste dabei passiert, im Gegenteil: er bleibt von lästi
gen, langen Untersuchungen verschont. Aber wir haben 
keine Schonzeit für Rechtsbrecher, die mit gutem Gnmd 
in die Fahndungssysteme eingegeben worden sind. Es 
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muß alles getan werden, damit diese so schnell wie mög
lich einem gesetzlichen Verfahren zugeführt werden und 
auch als Gefahrenquelle ausscheiden. Das Meldeverhal
ten der Bevölkerung ist in den letzten Jahren so schlecht 
geworden, daß wir z. B. bei bestimmten Rasterfahndun
gen zu unserem Entsetzen feststellen mußten, daß es 
heute in einer Großstadt in bestimmten Wohnbereichen 
gar nicht ungewöhnlich ist, wenn bis zu 20% der Bürger 
nicht ordnungsgemäß gemeldet sind. Wrr müssen, viel
leicht auch durch ein strengeres Meldegesetz, wie es 
momentan zur Diskussion steht, darauf hinwirken, daß 
der Bürger solche Bestimmungen, die auch zu seinem 
Schutze und zur ordnungsgemäßen Durchführung der 
gesetzlichen Aufgaben der Strafverfolgungsorgane ge
schaffen worden sind, wieder mehr beachtet. Er gerät 
chmn gar nicht in die Gefahr, überhaupt in Verdacht zu 
kommen. Wenn wir wissen, daß bestimmte Rechtsbrecher 
sich nicht anmelden, wir aber unterstellen dürfen, daß der 
gesetzestreue Bürger es normalerweise tut, dann ist doch 
das Nichtanmelden ein Kriterium, das wir bei der Ver
dachtsgewinnung und bei der Verdachtsverdichtung mit 
Recht verwenden dürfen. 

D. Schultz, Generalstaatsanwalt, BerUn 

Hier sind klare Worte gesprochen worden, und diese 
Worte waren notwendig. Ein großer Teil der Zuhörer 
kennt die Problematik jedoch ohnehin und stimmt Ihnen 
zu. Die wenigen unter uns, die vielleicht anderer Auffas
sung sind, werden Sie möglicherweise auch nicht über
zeugt haben. Nun habe ich eine Bitte, d. h. ich erlaube mir 
folgende Anregung: Warum werden nicht alle Möglichkei
ten genutzt, um die Bevölkerung aufzuklären? Sie könn
ten doch mit gutem Recht sagen, daß das, was hier exi
stiert, auch zum Schutz des Bürgers da ist, daß das, was 
beabsichtigt ist, auch dem Bürger dient. Der Bürger würde 
manches verstehen, wenn es ihm klar und deutlich gesagt 
würde. Er würde doch zum Beispiel akzeptieren, daß eine 
zentrale Kartei für ihn günstiger ist, als wenn er sich in vie- . 
len Karteien wiederfindet. Ihm müßte auch klargemacht 
werden, daß er durchaus das Recht hat, an diese Kartei 
heranzutreten und um Auskunft zu bitten, ob er dort ver
merkt ist und daß die Möglichkeit einer Löschung besteht. 
Warum treten Sie nicht aufklärend an die Öffentlichkeit 
heran? Ich glaube, Sie könnten der Zustimmung des über
wiegenden Teils der Bevölkerung sicher sein und der Bür
ger würde Ihre Argumente akzeptieren. Meine Bitte zielt 
also auf mehr Werbung in der Öffentlichkeit ab. 

Dr. Gemmer 

Während der Tagung wurde mir auch von Journalisten 
gesagt, daß die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei ausges~ro
chen schlecht sei und daß wir stets nur reagierten und rucht 
in der Lage seien, zu agieren und uns zukunftsgerichtet 
auch mit eigenen Beiträgen an den Bürger zu wenden. 
Auch das wurde im Vortrag von Herrn Bux bereits ange
sprochen. Ich darf an seine Empfehlung erinnern, ein 
»Wort zum Freitag« mit einer präventiv-polizeilichen 
Richtung einzuführen. 
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Dr. R. Riegel, Regierungsdirektor beim Bundesbeau/tragten 
für den Datenschutz, Bonn 

Gestatten Sie mir den Versuch, einige möglicherweise ent
standene Mißverständnisse auszuräumen. Zunächst 
möchte ich Herrn Innensenator Fröhlich und Herrn Dr. 
Rebmann danken, daß sie hier in gewisser Weise die 
Belange des Datenschutzes gewahrt haben. Wrr haben, 
ebenso wie die Polizei, einen gesetzlichen Auftrag. Unser 
beider gesetzlicher Auftrag ist zunächst konträr, aber er ist 
es nur scheinbar. Wir sollten uns dessen bewußt sein und 
in unseren Gesprächen erkennen wir dies ja auch an Die
ser gegenseitige Auftrag soll zu einem gemeinsamen Ziel 
führen - ich will das von Herrn Maihofer mehrfach zitierte 
Wort etwas abwandeln -, indem wir zu der Erkenntnis 
kommen: Soviel Freiheit wie möglich und soviel polizei
liche und sonstige Maßnahmen wie nötig. Hier wird nun 
eine Ergänzung erforderlich. Wenn Sie sagen, man habe 
manchmal dc!n Eindruck, bereits der Umgang mit Daten 
werde kriminalisiert, dann werden alle Datenschützer 
sozusagen in einen Topf geworfen. Das erscheint mir 
unangebracht, wenn nicht sogar gefährlich. Keiner der 
jetzt in der Verantwortung stehenden Datenschutzbeauf
tragten oder ihrer sonstigen Mitarbeiter hat jemals auch 
nur annähernd eine solche Ansicht geäußert. Es ist nicht 
unsere Schuld, daß wir zuweilen auch schlechte Helfer 
haben so wie die Polizei sie manchmal auch hat. Unser , . 
Auftrag beginnt nicht erst dort, wo es um den Schutz beIm 
Umgang mit Daten geht, sondern er beginnt - das steht 
ausdrücklich im Gesetz - bereits dort, wo es um die 
Rechtmäßigkeit der Erhebung von Daten geht. Daraus 
ergibt sich für uns auch die Notwendigkeit, aus unserer 
Sicht immer wieder zu überprüfen, ob irgendwo vielleicht 
Grenzen erreicht sind, die man überdenken muß. Ich 
möchte auch auf ein Gegenbeispiel hinweisen. Ich bin 
sehr froh, daß die betreffende Korrektur von der Seite der 
jetzt zur Polizei gehörenden Kollegen kam. Als es gestern 
um die Frage der Notwendigkeit oder gar Rechtmäßigkeit 
der Anordnung einer polizeilichen KontrollsteIle durch 
den Richter, die in § 111 StPO eindeutig niedergelegt ist, 
ging, da wurde dies von einem prominenten Vertreter der 
Polizei entgegen dem Wortlaut sehr stark in Zweifel gezo
gen, eine Rabulistik, wie dankenswerterweise ein ~lle~e 
aus der Polizei gesagt hat, die man uns immer vorwirft, die 
aber in diesem Fall von Ihrer Seite kam. Sie sehen also: 
Plus und Minus auf beiden Seiten. Das schadet nichts, 
denn schließlich ist es unsere Aufgabe, uns zusammenzu
raufen und die Fronten zu klären. 

Ich darf mich nun an Herrn Dr. Rebmann wenden: einmal 
zur Frage der BEFA und zum anderen zum Thema der 
Öffentlichkeit. Zur' Frage der BEFA möchte ich darauf 
hinweisen, daß die rechtliche Problematik zunächst aus 
einer Arbeitsgruppe der Innenminister und der Justizmi
nister des Bundes und der Länder kam und dann auch in 
der Öffentlichkeit bekannt wurde. Wenn wir heute von 
600-700 Personen sprechen können - Herr Dr. Herold 
hat es ja mehrfach getan - dann müssen wir sagen, daß es 
diese stolzen Zahlen nicht immer gegeben hat. Sie sind 
vielmehr das Ergebnis einer ernsthaft geführten Diskus
sion. Wenn Sie hier eine klare Rechtsgrundlage für ent
behrlich halten, dann kann man vielleicht auflängere Sicht 
noch einmal darüber nachdenken, ob, falls sich nichts 
ändert und so verfahren wird, wie es in der PDV 384.2 in 



Ansätzen erkennbar ist, vielleicht auf eine spezielle 
Rechtsgrundlage verzichtet werden kann. Ich gebe aber zu 
bedenken, ob man nicht - auch im Hinblick auf die 
We~entlichkeitsrechtsprechung des Bundesverfassungs
genchts und des Bundesverwaltungsgerichts - eine solche 
Maßnahme eines Tages, gerade im Interesse der polizeili
chen Arbeit, klar gesetzlich regeln sollte. Ist es nicht ein 
Widersinn, wenn wir den Platzverweis überall gesetzlich 
perfekt ausgefeilt regeln, aber eine so heftig umstrittene 
Maßnahme wie die beobachtende Fahndung nicht. 

Nun zur Frage der Öffentlichkeit. Sie haben gesagt, daß 
bestimmte Dinge nicht in der Öffentlichkeit erörtert wer
den sollten, bevor nicht zunächst die internen Wege 
beschritten worden sind. Darauf kann ich für den Daten
schutzbeauftragten des Bundes - und für die anderen 
sicherlich ebenso - nur erwidern, daß im Sicherheitsbe
reich - jedenfalls zunächst - grundsätzlich nur der interne 
Weg beschritten wird. Nur in Fällen, wo keine andere 
Möglichkeit besteht, weil auch der Datenschutzbeauf
tragte seine Öffentlichkeit hat und haben muß, wendet er 
sich, unabhängig vom gesetzlichen Auftrag der Erstellung 
des Tätigkeitsberichts, an die Öffentlichkeit. Das ist gerade 
im Sicherheitsbereich eigentlich überwiegend im Inter
esse der polizeilichen Tätigkeit geschehen. Ich möchte 
hier nur an die Erklärung des Bundesdatenschutzbeauf
tragten vom März dieses Jahres erinnern, in der dieser eine 
Aufgabe übernahm, die - ich bitte das nicht als Kritik auf
zufassen - vielleicht eher eine Aufgabe des BMI gewesen 
wäre. Ich denke an die Erklärung zum Datenschutz im 
Sicherheitsbereich, wo er die phantastischen Vorstellun:
gen unserer »schlechten Helfer« - ich bezeichne das aus
drücklich so - zurechtgerückt und dargestellt hat, wie die 
Dinge sich wirklich verhalten. Dies'war die eine öffentliche 
Erklärung. Eine weitere wurde seinerzeit im Zusammen
hang mit der BGS/BND-Problematik abgegeben. In ihr 
wurden lediglich Feststellungen wiederholt, die im Tätig
keitsbericht 78 bereits enthalten waren. 

Zur Frage der Maschinenlesbarkeit des falschungssiche
ren Personalausweises darf ich nochmals daran erinnern 
daß der Bundesdatenschutzbeauftragte und die Daten: 
schutzbeauftragtenkonferenz gerade für den Fahndungs
bereich betont haben, daß dies erforderlich sei. Auch hier 
hat der Bundesdatenschutzbeauftragte die Öffentlichkeit 
gesucht, aber gerade im Bestreben, dies zu verteidigen; 
indem er in einer bekannten Fachzeitschrift für Informatik 
darauf hinwies, daß die Maschinenlesbarkeit für die Poli
zei notwendig sei, daß man sie' aber für andere Bereiche 
aus Gründen die ich gestern bereits anführte, ausscha1te~ 
sollte. 

Lassen Sie mich schließen mit einem sehr ernst gemeinten 
Appell. Wenn Sie manchmal Rabulistik betreiben oder 
auch die kriminalistischen Gesichtspunkte zu Recht beto
nen, so ist es unser gesetzlicher Auftrag, die Gesichts
punkte des Datenschutzes zunächst einmal - notfalls auch 
spitzfmdig - zu Recht zu betonen. Danach müssen wir uns 
zusammensetzen - und das geschieht ja auch -, um 
gemeinsam eine vernünftige Lösung zu finden. Niemand, 
am allerwenigsten der Bundesbeauftragte für den Daten
schutz, das kann ich hier wirklich ex officio sagen, will im 
Sicherheitsbereich das Kind mit dem Bade ausschütten. 

H. Fröhlich 

Ich habe eine ganze Reihe von Gesprächen - auch mit 
Herrn Bull - geführt und werde noch weitere führen. In 
den nächsten Wochen wird die Diskussion auch in der 
Öffentlichkeit fortgesetzt werden. Durch die öffentliche 
Diskussion über den Bereich Dateien und Datenschutz ist 
der Eindruck entstanden, als ob hier die Polizei illegalver
führe oder etwas Schlimmes tue. Wenn wir unsjetzt schüt
zend vor die Polizei stellen, so ist dies nicht nur legitim, 
sondern auch notwendig. Ich verstehe mich hier zunächst 
einmal als Vertreter der inneren Sicherheit, wenngleich 
ich selbst das Gesetz für den Datenschutz in Bremen ein
gebracht habe. Ich sehe durchaus beide Seiten und wir 
wollen die gesetzlichen Regeln doch einhalten. Aus der 
öffentlichen Diskussion kann man jedoch, überspitzt 
gesagt, manchmal den Eindruck gewinnen, es gäbe 
Dateien nur bei der Polizei und beim Verfassungsschutz. 
In anderen Bereichen, wo möglicherweise viel größere 
Gefahren bestehen und wo wir auch auf den Mißbrauch 
achten sollten, wird in der Öffentlichkeit nicht diskutiert. 
Es mag zur Zeit Mode sein, bei jeder Gelegenheit die 
Arbeit der Polizei in der Öffentlichkeit zu diskutieren. 
Damit meine ich weder Sie oder Herrn Bull noch einen 
Datenschützer aus Hessen oder Bremen. Ich selbst 
komme hervorragend mit meinen Mitarbeitern aus. Die 
Frage, ob Gesetzeslücken bestehen, sollte doch zunächst 
im kleinen Kreis unter Fachleuten erörtert werden, um 
festzustellen, wo etwas verändert oder verbessert werden 
muß. Aufgabe der Polizei sollte es jedoch sein vorzuschla
gen, welche Dateien notwendig sind. Hier möchte ich eine 
kritische Anmerkung machen. Wrr haben eine so kompli
zierte Technik installiert und eine solche Unsumme ver
schiedenster Bereiche, daß man sich fragen muß, ob bei
spielsweise der letzte Schutzmann im Schwarzwald über
haupt noch erreicht wird. Wenn er nicht damit umgehen 
kann, wenn nur noch die Experten bei den Landeskrimi
nalämtern erreicht werden, dann hat diese ganze Technik 
für die Fahndung kaum einen Sinn. Es kann durchaus 
geschehen, daß wir in diesem Bereich vor lauter Bäumen 
den Wald nicht mehr sehen. Die Innenministerkonferenz 
und auch der Arbeitskreis 11 haben sich mit diesen Fragen 
kritisch auseinandergesetzt. Mir kommt es darauf an die 
Diskussion in der Weise zu ~ersachlichen, daß das Spei
chern von Daten nicht bereits als eine schlimme Einrich
tung verstanden wird. Es wäre eine schlimme Einrichtung, 
wenn die Dateien mißbräuchlich Dritten zur VerfUgung 
gestellt würden. Dies ist bis heute von niemandem ersthaft 
behauptet worden. Ich lege großen Wert aufIhre Zusam
menarbeit mit dem Bundeskriminalamt und von daher 
sind wir, glaube ich, nicht in Dissens. 

Dr. Riegel 

Zur Klarstellung darf ich allen hier Anwesenden sagen, 
daß der Dateienbericht bereits in verschiedenen Zeitun
gen zu lesen war, bevor der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz ihn erhalten hatte. Ich selbst habe auch das 
will ich ganz offen sagen, die Öffentlichkeit dieser Di;kus
sion bedauert, denn es ist viel Porzellan zerschlagen wor
den in der öffentlichen Konfrontation. Man hätte dies ver
meiden können. Ebensowenig war es unsere Schuld daß 
die Stellungnahme des Bundesbeauftragten, die rur' den 
Innenausschuß angefordert war, dann plötzlich - von uns 
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weder kopiert noch verteilt - überall gelesen, falsch zitiert 
und bruchstückhaft wiedergegeben wurde. 

Zur Frage der anderen Bereiche stimme ich mit Ihnen voll 
überein. Zwar haben wir im privaten Bereich keine Kom
petenz, da diese bei den Ländern liegt. Ich glaube aber, 
daß der Bundesbeauftragte für den Datenschutz als erster 
darauf hingewiesen hat, daß - vor allem im Zusammen
hang mit der Problematik der Presse - der Paragraph 1 
Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes, der die Presse 
vollkommen ausnimmt von den Datenschutzgesetzen, 
sehr sorgfältig überdacht werden muß, nachdem es zu 
einem bereichsspezifischen Datenschutzrecht nicht 
gekommen ist. 

Dr. Rebmann 

Herr Riegel hat die Meinung vertreten, daß man für die 
beobachtende Fahndung eines besonderen, das heißt 
eines neuen Gesetzes bedarf. Meines Erachtens ist jedoch 
die in meinen Ermittlungsverfahren von Polizeibehörden 
betriebene beobachtende Fahndung schon nach gelten
dem Recht rechtmäßig. Es kommt mir sehr darauf an, dies 
noch einmal klarzustellen. Bei der beobachtenden Fahn
dung ist zu unterscheiden zwischen dem präventiven und 
dem repressiven Bereich. Ich habe mich hier nur zum 
repressiven Bereich zu äußern, und dazu vertrete ich fol
gende Ansicht: Die Personenbeobachtung mit Speiche
rung der gewonnenen Daten stellt einen Eingriff in das all
gemeine Persönlichkeitsrecht dar. Diesen Standpunkt ver
trete ich durchaus, wenn es auch gewichtige Stimmen gibt, 
die hierin noch keinen Grundrechtseingriff sehen. Wenn 
aber beobachtende Fahndung mit Datenspeicherung 
einen Grundrechtseingriff darstellt, dann benötigt man 
hierfür eine gesetzliche Grundlage. Ich sehe diese in den 
Paragraphen 161 und 163 der Strafprozeßordnung. Das 
bedeutet: Beobachtende Fahndung ist nur zulässig: 
1. wenn sie im Rahmen eines strafrechtlichen Ermitt
lungsverfahrens durchgeführt wird, wenn also im Sinne 
von § 152 Abs. 2 StPO zureichende tatsächliche Anhalts
punkte für eine verfolgbare Straftat vorliegen; 
2. wenn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt 
ist, wenn also der Verdacht einer Straftat mit erheblichem" 
Unrechtsgehalt gegeben ist und 
3. wenn - falls sich die beobachtende Fahndung nicht 
gegen Beschuldigte, sondern gegen dritte Personen richtet 
- bestimmte Anhaltspunkte für eine konkrete Beziehung 
dieser Personen zu einem Beschuldigten oder zu einem 
Sachbeweis bestehen und deshalb angenommen werden 
kann, daß die Beobachtung der dritten Personen zur Auf
klärung des Sachverhalts oder zur Ergreifung des Täters 
beitragen kann. 

Also zwei Einschränkungen aus dem Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit auf der Basis der Rechtsgrundlage der §§ 
161 und 163 StPO. Ich meine, daß an der Rechtmäßigkeit 
einer solchen beobachtenden Fahndung im repressiven 
Bereich in den von mir geführten Verfahren kein ernsthaf
ter Zweifel erhoben werden kann. 

A. Vorbeck 

Ich möchte auf die Frage der Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern in Fällen des Terrorismus von bundes-
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weiter Bedeutung, aber auch bei anderen Anlässen, zu 
sprechen kommen. In der Vergangenheit wurde in der 
Presse wiederholt behauptet, daß es schwere Mißstimmig
keiten zwischen dem BKA und den LKÄ gebe und daß die 
Zusammenarbeit hier gestört sei. Dies wurde auch als 
Argument für eine Zentralisierung der Zuständigkeit ver
wendet. Herr Dr. Ermisch hat bereits gestern in einem 
Beitrag darauf hingewiesen, wie in einem speziellen Fall 
die Zusammenarbeit zwischen dem BKA und einem LKA 
in hervorragender Weise funktioniert hat. Ich habe mich 
darüber gefreut. Alle LKA-Leiter, die sich aus der AG 
Kripo aufgrund jahrelanger Zusammenarbeit kennen, 
haben entsprechende Vorwürfe immer zurückgewiesen. 
Ich meine, daß alle Polizeiführer versuchen sollten, ihre 
Mitarbeiter in Fällen der Zusammenarbeit zwischen Sund 
K wie auch zwischen verschiedenen Behörden zu einer 
von Rivalität und übertriebenem Ehrgeiz freien Arbeit 
anzuhalten, da nur dann gerade im Fahndungsbereich, 
wenn es über Zuständigkeitsgrenzen hinausgeht, der 
Erfolg sichergestellt werden kann. Natürlich darf nach 
einem Erfolg das Lob dann nicht nur der einen, vielleicht 
der federführenden Stelle, ausgesprochen werden, son
dern muß auch den übrigen Dienststellen, die am Zustan
dekommen des Erfolges beteiligt waren, zugute kommen. 
Die vor einigen Monaten in einer Zeit besonderer 
Anspannung für die gesamte deutsche Polizei wiederholt 
geäußerten Behauptungen und Vorwürfe haben sicherlich 
nicht zur Besserung der Stimmung und der Arbeitsmoral 
beigetragen. 

T. Schweinsmann, Kriminaldirektor, Detmold 
Ich habe den Eindruck - und ich meine dies gar nicht 
polemisch -, als ob Herr Dr. Riegel dem Herrn Daten
schutzbeauftragten des Bundes als eine Art »Wogenglät
ter« zugeordnet worden sei. Diese Art der Problembewäl
tigung halte ich für recht gefährlich und ist der Sache auch 
nicht dienlich. Zu den Ausführungen des Herrn Bundes
datenschutzbeauftragten während dieser Tagung möchte 
ich feststellen, daß von seiten der Polizei an einem gesetzli
chen Auftrag ja gar keine Zweifel bestehen. Wenn wir Poli
zistenjedoch so viele Zweifel hinsichtlich der Rechtmäßig
keit der Handhabung und Erledigung dieses Auftrages 
hegen würden, wie er sie uns gegenüber äußert, hätten wir 
wohl noch manche Rede nachzuholen. Wir Polizeibeam
ten sind nach wie vor bemüht, rechtsstaatlich zu denken 
und rechtmäßig zu handeln, doch - menschliche Unzu
länglichkeit vorausgesetzt - sind auch wir selbstverständ
lich ntcht frei von Fehlern. An Herrn Dr. Rebmann und 
Herrn Senator Fröhlich darf ich - wegen ihrer Nähe zur 
Bundesregierung - die Bitte richten, klarzustellen, daß 
Ausführungen, wie wir sie vom Datenschutzbeauftragten 
haben hören müssen, dazu angetan sind, die bereits vor
handene Irritation bei den Polizeibeamten noch zu ver
stärken. 

H. Fröhlich 

Herr Vorbeck erwähnte in seinen Ausführungen, daß 3,4 
Mio. Straftaten begangen wurden und die Aufklärungs
quote 40-45% betragen habe. In diesem Zusammenhang 
habe ich folgende Bitte an alle, die im Polizeibereich auch 
Öffentlichkeitsarbeit machen. Hier liegt sicherlich vieles 



im argen: Wenn wir alljährlich unsere Statistiken veröf
fentlichen, wird zum großen Teil nicht genügend differen
ziert; denn in diesen 3,4 Mio. ist natürlich ein sehr großer 
Anteil an leichtem Diebstahl enthalten, der aus personel
len Gründen von der Polizei einfach nicht zu bewältigen 
ist. Schließlich können wir nicht 20 Polizisten einsetzen, 
um nach einem Fahrrad zu suchen. Ich bitte deshalb um 
eine stärkere Differenzierung, weil sonst, da die Medien 
sich im wesentlichen mit Kapitalverbrechen befassen, in 
der Bevölkerung der Eindruck entsteht, bei diesen Zahlen 
handele es sich gleichfalls um Kapitalverbrechen. Ich habe 
deshalb die Bitte, auch der Öffentlichkeit gegenüber diese 
Dinge zu relativieren, denn sonst verunsichern wir mit 
unseren Zahlen nach meiner Auffassung zu Unrecht die 
Bevölkerung. 

D. Schenk, Ltd. Kriminaldirektor, Berlin 

Bei unseren Äußerungen zum kriminalistischen Bereich 
werden wir im Grunde immer wieder auf die alten Proble
me stoßen. So haben wir hier z. B. über eine Intensivie
rung der Sachfahndung gesprochen. Solange wir jedoch 

nicht bereit sind, beispielsweise das Profitstreben der An
und Verkaufsgeschäfte oder ähnliche Bereiche der Straf
verfolgung unterzuordnen, solange werden Sie, wie Sie 
eben sagten, 20 Beamte einsetzen müssen, um ein Fahr
rad zu suchen. Natürlich könnte man auch so vorgehen, 
daß man die Namen der Verkäufer oder sonstige geeignete 
Angaben über Datenverarbeitungsmaschinen laufen läßt 
und damit zur Verdachtsgewinnung kommt, wie wir bei
spielsweise auch Verdachtsgewinnung durch Abgleich der 
KBA-Daten betrieben haben und damit nachweislich 
große Erfolge erzielt haben. Dies gilt für weite Bereiche. 
Alle Bereiche der Fahndung und der Auskunft wurden in 
den letzten Jahren mehr und mehr eingeschränkt. Ich 
denke hier beispielsweise an § 35 Sozialgesetzbuch. Wenn 
wir dort in Zukunft keine Auskünfte mehr erhalten, wer
den wir ganze Legionen von Kriminal- und Schutzpolizei
beamten einsetzen müssen, um die entsprechenden 
zusätzlichen Ermittlungen zur Klärung von Straftaten 
durchzuführen. Wir kommen also im Grunde mit der 
Fahndung nicht weiter, wenn wir nicht auch diesen recht
lichen und datenschutzrechtlichen Bereich immer im 
Auge behalten und ihn unter die Prämissen der Strafver
folgung stellen. 
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Schlußwort 

Karl-Heinz Gemmer 

Nicht zum ersten Mal muß ich an dieser Stelle bekennen, 
daß mir die Aufgabe, am Ende der Tagung die Ergebnisse 
der Tagung zusammenzufassen, besonders schwerfällt. 
Ich möchte behaupten, daß nie zuvor bei einer Arbeitsta
gung des BKA die Standpunkte derart kontrovers ausge
tragen wurden, so daß unmittelbar umsetzbare Konse
quenzen nur schwer abzuleiten sind. Dies betrachte ich 
jedoch keinesfalls als negativ - im Gegenteil: In meinem 
Einführungsreferat am Montag hatte ich diese Veranstal
tung als Forum für eine engagierte, vorurteilsfreie und 
offene Diskussion angeboten. Sie haben dieses Angebot 
genutzt. 

Lassen Sie mich, bevor ich kurz auf den Tagungsverlauf zu 
sprechen komme, einen grundsätzlichen Eindruck wieder
geben: Ich glaube, wir haben die beiden Komponenten 
unseres Tagungsthemas, die Möglichkeiten der Fahndung 
auf der einen und die Grenzen der Fahndung auf der ande
ren Seite, gleichermaßen angepackt und erörtert. Sicher
lich nicht von ungefähr haben die Polizeipraktiker in ihren 
Beiträgen den Akzent mehr auf die Möglichkeiten der 
Fahndung gelegt. Die Grenzen der Fahndung wurden uns 
vom außerpolizeilichen Bereich zum Teil recht drastisch 
vor Augen geführt. 

Als besondere Fahndungsarten haben wir zum einen die 
Großfahndung und zum anderen - unter verschiedenen 
Aspekten - die Öffentlichkeitsfahndung erörtert. Herr 
Wolfermann hat in seinem Beitrag nach einer kritischen 
Analyse der seit 1975 durchgeführten Großfahndungen 
deutlich gemacht, daß ereignisunabhängige Großfahn
dungen sinnvollerweise nicht mehr bundesweit, sondern 
nur noch auf der Ebene der Bundesländer durchzuführen 
seien. In diesem Zusammenhang stellte er uns das hes
sische Modell der Fahndungsregionen vor, das in der Ein
richtung von 70 Fahndungsregionen auf Bundesebene sei
nen Niederschlag gefunden hat. 

Zum Thema Öffentlichkeitsfahndung befaßten sich 
zunächst die Vertreter der beiden beteiligten Parteien, der 
Medien - vertreten durch Herrn Dr. übermann - und der 
Polizei - vertreten durch Herrn Bux -, mit den Möglich
keiten der Effektivierung. Daß wir dabei sehr unterschied
liche Erwartungen, Bedürfnisse und auch Befürchtungen 
gehört haben, konnte nicht verwundern. 

Herr übermann beklagte das Fehlen von kompetenten 
polizeilichen Anlaufstellen für J oumalisten und führte uns 
sehr plastisch das Hauptproblem der Medien, nämlich die 
knappe Sendezeit und die feste Programmplanung, vor 
Augen. 

Herr Bux forderte - sicherlich in unser aller Sinn - ver
bindliche Regelungen der Kontakte zwischen der Polizei 
und den Fernsehanstalten. So könnte entweder wegen sei
ner personellen und sachlichen Ausstattung das Bundes
kriminalamt eine Art Zentralstelle werden oder aber sich 
das für die polizeilichen Maßnahmen zuständige und 
damit tatnahe Landeskriminalamt mit dem ZDF bzw. der 

ARD-Zentrale in Verbindung setzen. Darüber hinaus 
stellte er die Einrichtung fester Sendezeiten für die Polizei 
(Wort zum Freitag!) zur Diskussion. 

Über die Grenzen, die der Öffentlichkeitsfahndung durch 
Persönlichkeitsrechte gesetzt sind, sprach anschließend 
Herr Prof. Schneider. Er bestätigte uns, daß die rechtliche 
Zulässigkeit der Öffentlichkeitsfahndung außer Fr~~e ste
he. Allerdings unterstrich er nachdrücklich, daß Offent
lichkeitsfahndung zwar nicht generell, aber stets dann 
einen Eingriff darstelle, wenn Persönlichkeitsrechte, das 
Resozialisierungsziel oder die Unschuldsvermutung 
betroffen seien. In der Diskussion stellte er außerdem klar, 
daß im präventiven Bereich über die Regeln des polizeili
chen Notstandes für die Rundfunkanstalten in unserem 
Lande die Pflicht zur Sendung von Fahndungsmeldungen 
bestehe. 

Als nächsten Komplex möchte ich die Ausführungen zu 
den verschiedenen Fahndungsbereichen - Grenzfahn
dung, Großstadtfahndung und internationale Fahndung 
nach Terroristen - zusammenfassen. Herr Häring unter
strich in seinem Referat, daß trotz einer sehr beachtlichen 
Erfolgsbilanz der Bayerischen Grenzpolizei die Grenz
fahndung insgesamt noch einige Schwachstellen aufweise, 
wie etwa Autozüge und Güterzüge in das Ausland, mit 
denen insbesondere Diebesgut verbracht werden kann, 
sowie die »Grüne Grenze«, an der der illegale Grenzüber
tritt nur zu erschweren, aber nicht zu verhindern ist. 

Von Herrn Panitz haben wir in anschaulicher Weise 
gehört, welche besonderen Probleme die Fahndung in 
einer Großstadt wie Frankfurt am Main aufwirft. Die ein
geschränkten materiellen und personellen polizeilichen 
Ressourcen verlangen hier einen selektiven Einsatz der 
vorhandenen MitteL Aus diesem Grunde wurde in Frank
furt eine zentrale Informations- und Auswertestelle bei 
der Kriminalpolizei geschaffen, deren Aufgabe es ist, Kri
minalitätsschwerpunkte zu erkennen und gezielte polizei
liche Maßnahmen zu initiieren. Dies könnte langfristig 
auch zu einer Modifizierung der bisherigen Organisations
fOTmen, von der deliktsbezogenen Einteilung zur perso
nenbezogenen Einteilung der Kommissariate, führen. 

Präsident Dr. Herold machte in seinem Beitrag deutlich, 
daß den grenzüberschreitenden Formen des Terrorismus 
kein in sich geschlossenes einheitliches internationales 
Rechtssystem der Abwehr und Bekämpfung gegenüber
stehe. Erschwerend komme hinzu, daß im innerstaatli
chen Bereich eine ganze Reihe zusätzlicher Verschmäle
rungen der Bekämpfungsmöglichkeiten zu verzeichnen 
sei. Außerdem gebe es praktische Schwierigkeiten, vor 
allem für die neuentwickelten Ermittlungs- und Fahn
dungsformen, die nur zum Teil im Wege der polizeiliche.n 
Rechtshilfe transferierbar seien. Als Beispiel nannte er dIe 
im Inland durchgeführte Rasterfahndung, die beobach
tende Fahndung und die Zielfahndung. Eine Möglichkeit 
auf dem Wege zur Verbesserung der internationalen 
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Bekämpfung des Terrorismus sei vor allem die Errichtung 
internationaler Datenbanken für Sachdaten. 

Einen allgemeinen Überblick über Fahndungssysteme 
und -methoden gaben uns zum einen Herr Reker in sei
nem Referat über die Sachfahndung und zum anderen 
unsere drei ausländischen Gäste aus Frankreich, Israel 
und Italien. Herr Reker stellte uns in seinem Beitrag einige 
Systeme vor, mit denen die Sachfahndung nach nicht 
numerierten Gegenständen mit Hilfe deskriptiver Such
kriterien ermöglicht werden kann. 
Sehr informativ war für uns der Blick über die Landes
grenze hinweg. Wir erfuhren dabei, wie die Fahndung 
unter verschiedenen sozialen und politischen Gegeben
heiten organisiert wird. Monsieur Gevaudan vermittelte 
uns einen umfassenden Überblick über das Fahndungssy
stem in Frankreich. Dabei wurde deutlich, wo die rechtli
chen und politischen Grenzen der in Frankreich zentrali
sierten Polizei bei der Fahndungsarbeit liegen. Die Dis
kussion über die Öffentlichkeitsfahndung konnte um 
einen interessanten internationalen Aspekt bereichert 
werden, als Monsieur Gevaudan uns über die zu berück
sichtigende Empfindlichkeit in der französischen Öffent
lichkeit berichtete. Außerdem freuten wir uns zu hören, 
daß Frankreich mit der deutsch-französischen Zusammen
arbeit im grenzüberschreitenden Polizeibereich zufrie
den ist; dies können wir unsererseits sicherlich bestätigen. 

Herr Kraus konnte uns die Möglichkeiten der israelischen 
Polizei bei der Fahndung am Beispiel eines spektakulären 
Gefangenenausbruchs veranschaulichen. Beeindruckend 
war für uns die Vielfalt der zur Verfligung stehenden Fahn
dungshilfen,die in diesem Fall eingesetzt werden konn
ten. Es wurde deutlich, daß eine sehr breite Palette uns 
etwas unkonventionell anmutender Methoden (Hypnose 
bei Zeugen!) von einem interdisziplinär zusammengesetz
ten Stab zum Einsatz gebracht werden konnte. Dr. Rug
geri zeigte uns am Beispiel des Fahndungssystems der 
Sicherheitspolizei mit der nationalen Koordinierungszen
trale der Kriminalpolizei zunächst die Möglichkeiten der 
italienischen Basisfahndung. In einigen Punkten konnten 
wir wesentliche Unterschiede zum Aufbau unserer deut
schen Dateien feststellen. Auch im taktischen Bereich 
erfuhren wir etwas von den italienischen Besonderheiten, 
wie zum Beispiel das System der »fliegenden Einsatzstaf
feIn«. 

Die Grenzen der Fahndung wurden uns überdeutlich in 
den Referaten zum Thema »Datenschutz« vor Augen 
geführt. Ich möchte auf die Kontroverse vom Dienstag 
zwischen dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz, 
Herrn Prof. Bull, und dem Präsidenten und dem Vizepräsi
denten des Bundeskriminalamtes hier nicht noch einmal 
eingehen, sondern mich auf eine ganz knappe Darstellung 
der unterschiedlichen Standpunkte beschränken. Prof. 
Bull hob hervor, daß nach seiner Auffassung die polizei
liche Fahndung, die zu einem großen Teil in Informations
erhebungen und -übermittlungen bestehe, einen Eingriff 
in die Rechte des Bürgers darstelle und daher im Daten
schutz ihre entscheidende Grenze finde. In diesem 
Zusammenhang stellte er die Frage der Zulässigkeit einer 
Speicherung im polizeilichen Informationssystem INPOL 
mit Ausnahme der Fälle überregionaler Relevanz von 
Straftaten. Er forderte darüber hinaus eine Erforderlich
keitsprüfung im Einzelfall für die Übermittlung von Daten 
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anderer Behörden (Kraftfahrtbundesamt~ Sozialversiche
rung usw.). 

Der Vizepräsident des Bundeskriminalamtes, Dr. Er
misch, betonte, daß der Vergleich großer Datenbestände 
zur Erfilliung der polizeilichen Aufgaben dringend erfor
derlich sei und sich als sehr erfolgreich erwiesen habe. Die 
Belange des Datenschutzes seien - selbstverständlich 
auch aus polizeilicher Sicht - in Einklang mit den Fahn
dungserfordernissen zu bringen. Dr. Ermisch wies aus
drücklich darauf hin, daß die Polizei Datenschutz bereits 
vor seiner gesetzlichen Regelung - seit ihrem Neuautbau 
1945 praktiziere. Die Polizei nutze daher die elektronische 
Datenverarbeitung nicht nach ihren technischen Möglich
keiten, sondern ausschließlich zur Erflillung und im Rah
men ihres gesetzlichen Auftrages. Ergänzend zu den Aus
führungen von Herrn Dr. Ermisch verdeutlichte der Präsi
dent des Bundeskriminalamtes noch einmal den Stand
punkt der Polizei gegenüber der äußerst restriktiven 
Rechtsauslegung des Bundesbeauftragten für den Daten
schutz. 

In der Diskussion über rechtliche Fragen der Razzia/Kon
trolleinrichtung (Meyer, Vorsitzender Richter am Kam
mergericht, und Dr. Gintzel, Schutzpolizeidirektor, Mün
ster) wurde fast ausschließlich der neu eingeführte § 111 
StPO behandelt. 

- Ist die Anordnungsbefugnis des Richters im § 111 StPO 
sinnvoll? 

- Was ist unter dem Begriff der Kontrollstelle eigentlich 
zu verstehen? 

- Gibt es über § 111 StPO hinaus die rechtliche Hand-
habe zur Einrichtung von Kontrollstellen ? 

Insgesamt herrschen wohl doch noch Unklarheiten über 
Anwendung und Auslegung der strafprozessualen Befug
nis des § 111 StPO sowie über den prozeßrechtsfremden 
Begriff der KontrollsteIle. 

In der zweiten Diskussionsgruppe stellten die Herren See
ber (Oberstaatsanwalt am Kammergericht) und Piete (Kri
minaloberrat Fahndungsleitstelle Berlin) das »Berliner 
System« bei der Fahndung vor: Jede Fahndungsmeldung 
(Haftbefehl; unabhängig von der »Schwere« des Haftbe
fehls) wird sofort in das INPOL-System (in Berlin: ISVB) 
eingegeben, dann erst versucht die Polizei auf örtlicher 
Basis zu ermitteln. Erfolg: Steigerung der Festnahme
quote von ca. 60% (auch Bundesdurchschnitt) auf ca. 80%; 
häufigste Vollstreckung im Bund: in Bayern. 

Die Diskussionsrunde (in der Mehrzahl Staatsanwälte) 
stimmte im allgemeinen der Konzeption des »Berliner 
Modells« zu. Vorteil: schnellere Kommunikation über 
bereits vorhandene Fahndungen. Mißliche Nebenfolge: 
Die Justizvollzugsanstalten sind so überbelegt, daß »War
tefristen« entstehen. 

Die Mehrzahl der Teilnehmer hielt es übrigens weder für 
wirtschaftlich noch für notwendig, daß die Staatsanwalt
schaften eigene Terminals flir das INPOL-System erhiel
ten bzw. selbst bedienten. 

Eine dritte Gruppe diskutierte unter Leitung von Herrn 
Uebe (Leitender Polizeidirektor) über technische Hilfs
mittel der Fahndung. 

- Auf einigen Gebieten, z. B. Mithörsicherheit von Kom
munikationskanälen sowie Erhöhung von Informa-



tionsdichte und Übertragungsgeschwindigkeit, besteht 
ein Bedarf nach technischen Verbesserungen, die z. T. 
von der Technischen Kommission für die Zukunft 
angeboten werden. 
Es ergab sich aber auch, daß für eine sinnvolle Unter
stützung von Fahndungsmaßnahmen durch technische 
Hilfsmittel Grenzen existieren, die aus taktischen, 
finanziellen und nicht zuletzt technisch-physikalischen 
Gesichtspunkten resultieren. 

Dr. Boge hat uns am heutigen Vormittag auch als erfahre
ner Polizeipraktiker erläutert, wann, unter weIchen 
Umständen und aufweIche Weise ein Bundes- oder Lan
desministerium Fahndungseinsätze von besonderer 
Bedeutung leiten kann und solL 

Von unserem Podiumsgespräch haben Sie selbst noch 
einen unmittelbaren Eindruck. Neben den polizeifach
lichen Aspekten verdient wohl hervorgehoben zu werden, 
daß die Politik den auf rechtlichen und tatsächlichen 
Gebieten liegenden Problemen der Praktiker viel Ver
ständnis entgegenbringt, daß sie bereit ist zu Gesetzesini-

tiativen und zur Übernahme von Verantwortung auch 
dort, wo einmal wenig populäre, aber notwendige Ent
scheidungen zu vertreten sind. 

Herr Generalstaatsanwalt Rebmann schließlich vermit
telte uns allen die Überzeugung, daß die Justiz wohl bereit 
und in der Lage ist, auch auf dem Gebiete der Fahndung, 
vor allem der Öffentlichkeitsfahndung, die rechtlichen 
Kompetenzen wahrzunehmen. Mehr Zusammenarbeit 
von Staatsanwaltschaft und Polizei wird, wie uns das die 
Berliner Kollegen recht anschaulich vorstellten, zum Nut
zen beider Seiten führen. 

Damit möchte ich meinen knappen Überblick über den 
Tagungsverlauf beenden. Ich weiß, ich habe hier nur 
einige Akzente gesetzt und möchte Sie bereits jetzt auf 
den in einigen Monaten erscheinenden Tagungsbericht 
hinweisen. Für das Bundeskriminalamt waren die vergan
genen Tage ein Gewinn - ich hoffe, für Sie ebenfalls. 

Ich persönlich bedanke mich bei Ihnen allen für die aufge
schlossene, faire Zusammenarbeit in den zurückliegenden 
Tagen. 
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Verabschiedung 

Günter Ermisch 

Ich glaube in Ihrer aller Namen zu sprechen, wenn ich 
Herrn Dr. Gemmer und seinen Mitarbeitern hier sehr 
herzlich danke, denn es war gewiß nicht einfach, eine 
Tagung, gerade mit dem Thema »Möglichkeiten und 
Grenzen der Fahndung«, durchzuführen, einem Thema 
gleichwohl, das wir alle miteinander bewußt gesucht 
haben. Ich danke auch den Gastrednern, insbesondere 
denen, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind, um 
uns ihre Erfahrungen mitzuteilen, mit besonderer Herz
lichkeit. Mein Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, 
daß diese Tagung - wie ich meine - ein Erfolg geworden 
ist. Zu einer solchen Veranstaltung gehören auch ein paar 
»Highlights«: sie sind das Salz in der Suppe. 

Wenn ich nun aus meiner Sicht versuche, ein Resümee der 
gesamten Tagung zu ziehen, so befällt mich zwar Sorge, 
andererseits erfiillt mich aber auch Hoffnung. Eines ist 
sicher - wenn wir alle es auch nicht immer wahrhaben 
wollen: Die rechtliche Frage steht im Mittelpunkt der The
matik. Wir wollen sie auch in den Mittelpunkt gestellt wis
sen, weil wir Ordnung in diesem Bereich brauchen. Das 
muß unser aller Anliegen sein, denn für uns ist es uner
träglich, wenn der Minister in seiner Eröffnungsansprache 
sagt, die Arbeit dieses Amtes und damit das Verbundsy
stem der gesamten deutschen Polizei sei rechtmäßig, und 
wenn es dann am nächsten Tage heißt, die Rechtsgrundla
gen seien zumindest zweifelhaft. Dieser Widerspruch darf 
nicht auf dem Rücken der Sicherheitsorgane ausgetragen 
werden, vor allem nicht in den Zeitungen und Medien. In 
diesem Kreise hingegen muß er ausgesprochen und erör
tert werden. Meine Sorge gilt unseren Beamten draußen 
und vor allem dem Bild der Polizei und der Sicherheitsor
gane in der Bevölkerung und hier wiederum im besonde
ren bei der kritischen jüngeren Generation, um deren 
IdentifIkation mit unserem Staat wir uns bemühen. Ein
mal entstandenes Mißtrauen ist schwer zu beseitigen und 
der unschuldig in Verdacht Geratene bleibt oft sein Leben 
lang mit einem Makel behaftet. Das trifft auch für unsere 
Arbeit zu. Diese Sorge wollte ich akzentuieren und insbe
sondere die Minister, die Politiker auffordern, diese Sorge 
von uns zu nehmen. Sie müssen es tun. Es ist ihre verfas-

sungsmäßige Verpflichtung. Wrr sehen unsere Aufgabe 
darin, mit Engagement und mit Sorgfalt die Rechtsgrund
lagen zu prüfen, und zwar nicht so, daß wir das einmal 
Abgehakte ,als Dauerbestand betrachten. Wir sind uns 
vielmehr bewußt, daß wir verfassungskonforme Entwick
lungen einfangen müssen, daß wir die höhere Sensibilität 
im Umgang mit den Persönlichkeitsrechten einzubezie
hen und unsere Arbeit dem Gebot der Verhältnismäßig
keit zu subsumieren haben. Das erfüllt den täglichen 
Arbeitsprozeß des Polizisten an seinem Arbeitsplatz seit 
eh und je. 

Was nun meine Hoffnung anbelangt, so glaube ich nicht, 
daß in der Datenschutzdiskussion ein Dissens im Grund
sätzlichen besteht. Jedenfalls besteht er nicht in rechtli
cher Hinsicht. Dies habe ich auch in meinem Vortrag her
vorzuheben versucht. Schließlich besteht unsere Aufgabe 
darin, Persönlichkeitsrechte zu schützen, die Freiheit des 
Bürgers vor Verbrechern zu schützen. Wrr wissen, daß es 
da auch Grenzen gibt und wir wahren diese Grenzen. 
Dem Datenschutzbeauftragten obliegt es, über die von 
der Polizei organisierten und formulierten Aufgaben die 
Mißbrauchsaufsicht im Rahmen seiner Zuständigkeit aus
zuüben. Nicht mehr und nicht weniger. Er hat eine kon
trollierende und damit dienende Funktion. Wir fordern 
dies von ihm mit dem gleichen Engagement, mit dem wir 
unsere eigenen Aufgaben formulieren. Diese Perspektive, 
daß der Konsens im Grundsätzlichen besteht, wollen wir 
nicht aus den Augen verlieren. Ich bin Herrn Dr. Riegel 
dankbar, daß er - ich glaube, nicht nur als Wogenglätter, 
sondern sehr ernsthaft als Konstrukteur - an dieser 
Gemeinsamkeit mitarbeitet. In diesem Sinne wäre es viel
leicht auch hilfreich, statt von fehlenden Rechtsgrundla
gen zu sprechen, eine Formulierung in dem Sinne zu fin
den, daß hier ein Prozeß des Überdenkens in der Sensibili
sierung und Präzisierung im Umgang mit den Persönlich
keitsrechten notwendig ist. Denn dieser Denkprozeß fin
det in der Tat täglich bei uns statt. 

Ich darf Sie nun verabschieden und Ihnen einen guten 
Heimweg wünschen. 
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BKA-Schriftenreihe 

Die BKA-Schriftenreihe enthält Einzeldarstellungen aus Kriminologie, Kriminalistik und weiteren polizei
relevanten Fachgebieten; sie ist in erster Linie für Ministerien, Polizei- und Zolldienststellen sowie ähn
liche Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften und deren Angehörige bestimmt und soll Hilfsmittel für 
Praxis und Ausbildung sein. 

Die Bände können - im Jahresabonnement oder als Einzelbestellung - nur beim Bundeskriminalamt, 
KI 13, Postfach 1820, 6200 Wiesbaden, bezogen werden. Ein Bezug über den Buchhandel ist nicht 
möglich. 

Ein Jahrgang umfaßt drei Einfach- oder entsprechende Mehrfachbände. Die Bezahlung des laufenden 
Jahresabonnements (DM 12, -) ist jeweils innerhalb eines Monats nach Lieferung des ersten Bandes fällig. 
Die Rechnung wird der ersten Lieferung beigelegt. 

Bei Einzelbestellungen gelten folgende Preise: 

Einfachband: DM 5,
Doppelband: DM 10,
Dreifachband: DM 14,-. 

Der Rechnungsbetrag ist auf ein Konto der Bundeskasse Frankfurt/Main zu überweisen: 

PSchA Ffm, Konto-Nr. 8971-608, BLZ 50010060 
LZB Ffm, Konto-Nr. 50001020, BLZ 50000000. 

Bei der Überweisung ist die Beziehernummer im Anschriftenfeld der Rechnung (K ... ) anzugeben. 

Ein Jahresabonnement läuft weiter, wenn es nicht bis zum 1. Dezember des Rechnungsjahres gekündigt 
worden ist. 

Verzögerungen bei der Zustellung und unnötige Mehrausgaben lassen sich vermeiden, wenn Adressen
änderungen umgehend dem Bundeskriminalamt - KI 13 - mitgeteilt werden. 

Folgende Bände sind lieferbar: 

Jahrgang 1962 
Berufs- und Gewohnheitsverbrecher (1) 
Taschendiebe (2) 
Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Sub
stanzen (Eine· Einführung in das Gebiet der 
Strahlenunfälle aus der Sicht polizeilicher Inter
essen) (3) 

Jahrgang 1968 
Der politische Mord - ein Beitrag zur histori
schen Kriminologie (1) 
Die Kriminalität in der Bundesrepublik 
Deutschland im Vergleich zu Österreich, Frank
reich, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, 
England und Wales und Italien 1955-1964 (2) 
Die kriminalpolizeiliche Todesermittlung (3) 

1979 neu erschienen: Jahrgang 1969 
Die aktenmäßige Bearbeitung kriminalpolizeili
cher Ermittlungsvorgänge (1-3) (3., vom Ver
fasser neu bearbeitete und aktualisierte Auflage) 

Jahrgang 1971 
Tötungsdelikte (1-3) 

Jahrgang 1972 
Kriminalitätsatlas der Bundesrepublik Deutsch
land und West-Herlins - ein Beitrag zur Krimi
nalgeographie - (1-3) 

Jahrgang 1973 
Professionelles und organisiertes Verbrechen 
(1-3) 

Jahrgang 1974 
Betäubungsmittel und Strafbarkeit (1-3) 

. Jahrgang 1975 
Das Bild des Zuhälters in der Gegenwart (1) 
Die polizeiliche Vernehmung (2 + 3) 

Jahrgang 1976/77 
Bd.44 Internationale Verbrechensbekämpfung 

(1) 
Bd. 45 Polizeibeamte als Zeugen und Sachver

ständige (2 + 3) 

Jahrgang 1978 
Bd. 46 Das Informationssystem der Polizei -

INPOL (1 + 2) 
Bd.47 Kriminalpolizeiliche Beratung (3) 

Jahrgang 1979 
Bd. 48 Die Bekämpfung der Falschgeldkrimi

nalität (1 + 2) 


